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1 Einleitung 

 Rechtsgrundlagen und Aufga-1.1
ben der Umweltprüfung 

Nach §§ 4ff. des Windenergie-auf-See-
Gesetzes (WindSeeG1) erstellt das BSH im 
Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) und in Abstimmung mit dem Bundes-
amt für Naturschutz (BfN), der Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) und 
den Küstenländern einen Flächenentwicklungs-
plan (FEP). Der FEP wird erstmalig aufgestellt 
und muss gemäß § 6 Abs. 8 WindSeeG bis 
zum 30. Juni 2019 bekannt gemacht werden. 
Bei der Aufstellung des FEP erfolgte eine Um-
weltprüfung im Sinne des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)2, die 
sog. Strategische Umweltprüfung (SUP). 

Die Durchführung einer SUP mit der Erstellung 
eines Umweltberichts ergibt sich aus § 35 Abs. 
1 Nr. 1 UVPG i.V.m. Nr. 1.17 des Anhangs 5, 
da Flächenentwicklungspläne nach § 5 Wind-
SeeG der SUP-Pflicht unterliegen. 

Ziel der SUP ist es nach Art. 1 der SUP-RL 
2001/42/EG, zur Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau 
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass 
Umwelterwägungen bereits bei der Ausarbei-
tung und Annahme von Plänen weit vor der 
konkreten Vorhabenplanung angemessen 
Rechnung getragen wird. Die SUP hat die Auf-
gabe, die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen der Durchführung des Plans 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. 
                                                
1 Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie 
auf See vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), 
das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 13. Mai 
2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 
2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 22 des Geset-
zes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden 
ist. 

Sie dient einer wirksamen Umweltvorsorge 
nach Maßgabe der geltenden Gesetze und wird 
nach einheitlichen Grundsätzen sowie unter 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Da-
bei sind alle Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 
UVPG zu betrachten: 

• Menschen, insbesondere die menschliche 
Gesundheit,  

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
Landschaft, 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
sowie 

• die Wechselwirkungen zwischen den vor-
genannten Schutzgütern. 

Das inhaltliche Hauptdokument der SUP ist der 
vorliegende Umweltbericht. Dieser ermittelt, 
beschreibt und bewertet die voraussichtlichen 
erheblichen Auswirkungen, die die Durchfüh-
rung des FEP auf die Umwelt haben wird, so-
wie mögliche Planungsalternativen unter Be-
rücksichtigung der wesentlichen Zwecke des 
Plans. 

 Kurzdarstellung des Inhalts und 1.2
der wichtigsten Ziele des Flä-
chenentwicklungsplans 

Nach § 4 Abs. 1 WindSeeG ist Zweck des FEP, 
fachplanerische Festlegungen für die aus-
schließliche Wirtschaftszone (AWZ) der Bun-
desrepublik Deutschland zu treffen. 

§ 4 Abs. 2 WindSeeG regelt, dass für den Aus-
bau von Windenergieanlagen auf See und der 
hierfür erforderlichen Offshore-
Anbindungsleitungen der FEP Festlegungen mit 
dem Ziel trifft, 

• das Ausbauziel nach § 4 Nr. 2b des EEG3 
zu erreichen, 

                                                
3 "Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. 
I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist. 
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• die Stromerzeugung aus Windenergieanla-
gen auf See räumlich geordnet und flä-
chensparsam auszubauen und 

• eine geordnete und effiziente Nutzung und 
Auslastung der Offshore-
Anbindungsleitungen zu gewährleisten und 
Offshore-Anbindungsleitungen im Gleich-
lauf mit dem Ausbau der Stromerzeugung 
aus Windenergieanlagen auf See zu pla-
nen, zu errichten, in Betrieb zu nehmen 
und zu nutzen. 

Der FEP enthält nach dem gesetzlichen Auftrag 
des § 5 Abs. 1 WindSeeG für den Zeitraum ab 
dem Jahr 2026 bis mindestens zum Jahr 2030 
für die deutsche AWZ und nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen für das Küstenmeer 
Festlegungen über: 

1. Gebiete; im Küstenmeer können Gebiete 
nur festgelegt werden, wenn das zu-
ständige Land eine Verwaltungsverein-
barung nach § 4 Abs. 1 S. 3 WindSeeG 
mit dem BSH hierüber abgeschlossen 
und die Gebiete als möglichen Gegen-
stand des FEP ausgewiesen hat, 

2. Flächen in den nach Nummer 1 festge-
legten Gebieten, 

3. die zeitliche Reihenfolge, in der die fest-
gelegten Flächen zur Ausschreibung 
nach Teil 3 Abschnitt 2 WindSeeG 
kommen sollen, einschließlich der Be-
nennung der jeweiligen Kalenderjahre, 

4. die Kalenderjahre, in denen auf den 
festgelegten Flächen jeweils die bezu-
schlagten Windenergieanlagen auf See 
und die entsprechende Offshore-
Anbindungsleitung in Betrieb genommen 
werden sollen, 

5. die in den festgelegten Gebieten und auf 
den festgelegten Flächen jeweils vo-
raussichtlich zu installierende Leistung 
von Windenergieanlagen auf See, 

6. Standorte von Konverterplattformen, 
Sammelplattformen und, soweit wie 
möglich, Umspannanlagen, 

7. Trassen oder Trassenkorridore für Offs-
hore-Anbindungsleitungen, 

8. Orte, an denen die Offshore-
Anbindungsleitungen die Grenze zwi-
schen der ausschließlichen Wirtschafts-
zone und dem Küstenmeer überschrei-
ten, 

9. Trassen oder Trassenkorridore für 
grenzüberschreitende Stromleitungen, 

10. Trassen oder Trassenkorridore für mög-
liche Verbindungen der in den Nummern 
1, 2, 6, 7 und 9 genannten Anlagen, 
Trassen oder Trassenkorridore unterei-
nander und 

11. standardisierte Technikgrundsätze und 
Planungsgrundsätze. 

 

Der FEP kann für den Zeitraum ab dem Jahr 
2021 für Gebiete in der deutschen AWZ und im 
Küstenmeer verfügbare Netzanbindungskapazi-
täten auf vorhandenen oder in den folgenden 
Jahren noch fertigzustellenden Offshore-
Anbindungsleitungen ausweisen, die nach § 70 
Abs. 2 WindSeeG Pilotwindenergie-anlagen auf 
See zugewiesen werden können. Der FEP 
kann räumliche Vorgaben für die Errichtung von 
Pilotwindenergieanlagen auf See in Gebieten 
machen und die technischen Gegebenheiten 
der Offshore-Anbindungsleitung und sich dar-
aus ergebenden technischen Voraussetzungen 
für den Netzanschluss von Pilotwindenergiean-
lagen auf See benennen. 
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 Gestufte Planungsverfahren – 1.3
Beziehung zu anderen relevan-
ten Plänen, Programmen und 
Vorhaben (Abschichtung) 

 Einleitung 1.3.1
Im Rahmen des zentralen Modells ist der FEP 
in einem gestuften Planungsprozess das Steue-
rungsinstrument für den geordneten Ausbau 
der Windenergie auf See. Die SUP zum FEP 
steht im Zusammenhang zu jeweils vor- bzw. 
nachgelagerten Umweltprüfungen. 

Bei Gesamtbetrachtung des zentralen Modells 
ist der Planungsprozess für den Bereich der 
AWZ in mehrere Stufen aufgeteilt:  

Auf der obersten und übergeordneten Stufe 
steht das Instrument der maritimen Raumpla-
nung. Der Raumordnungsplan ist das voraus-
schauende Planungsinstrument, das verschie-
dene Nutzungsinteressen im Bereich der Wirt-
schaft, Wissenschaft und Forschung sowie 
Schutzansprüche koordiniert. Bei der Aufstel-
lung des Raumordnungsplans ist eine SUP 
durchzuführen.  

Auf der nächsten Stufe steht der FEP. Der FEP 
hat den Charakter einer Fachplanung. Der 
Fachplan ist als wichtiges Steuerungsinstru-
ment darauf ausgerichtet, die Nutzung Wind-
energie auf See durch die Festlegung von Ge-
bieten und Flächen sowie von Standorten, 
Trassen- und Trassenkorridoren für Netzanbin-
dungen bzw. für grenzüberschreitende Seeka-
belsysteme gezielt und möglichst optimal unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen – insbe-
sondere den Erfordernissen der Raumordnung 
– zu planen. Begleitend zur Aufstellung des 
FEP wird eine SUP durchgeführt. 

Im nächsten Schritt werden die im FEP festge-
legten Flächen für Windenergieanlagen auf See 
voruntersucht. Auf die Voruntersuchung folgt 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 
Abs. 2 WindSeeG die Feststellung der Eignung 
der Fläche für die Errichtung und den Betrieb 
von Windenergieanlagen auf See. Begleitend 
zur Voruntersuchung wird ebenfalls eine SUP 
durchgeführt. 

Wird die Eignung einer Fläche für die Nutzung 
von Windenergie auf See festgestellt, kommt 
die Fläche zur Ausschreibung und der obsie-
gende Bieter kann einen Antrag auf Zulassung 
(Planfeststellung bzw. Plangenehmigung) für 
die Errichtung und den Betrieb von Windener-
gieanlagen auf der Fläche stellen. Im Rahmen 
des Planfeststellungsverfahrens wird bei Vor-
liegen der Voraussetzungen eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt.  

Während die im FEP festgelegten Flächen für 
die Nutzung von Windenergie auf See vorun-
tersucht und ausgeschrieben werden, ist dies 
bei festgelegten Standorten, Trassen- und 
Trassenkorridoren für Netzanbindungen bzw. 
grenzüberschreitende Seekabelsysteme nicht 
der Fall. Auf Antrag wird für die Errichtung und 
den Betrieb von Netzanbindungsleitungen in 
der Regel ein Planfeststellungsverfahren samt 
Umweltprüfung durchgeführt. Das Gleiche gilt 
für grenzüberschreitende Seekabelsysteme.  

Nach § 1 Abs. 4 UVPG findet das UVPG auch 
Anwendung, soweit Rechtsvorschriften des 
Bundes oder der Länder die Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht näher bestimmen oder die 
wesentlichen Anforderungen des UVPG nicht 
beachten. 
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Abbildung 1: Übersicht zum gestuften Planungs- und Zulassungsprozess im zentralen Modell. 

Wegen weiterer Einzelheiten wird ergänzend 
auf Kapitel 2 des FEP verwiesen. 

Bei mehrstufigen Planungs- und Zulassungs-
prozessen ergibt sich für Umweltprüfungen aus 
dem jeweiligen Fachrecht (etwa Raumord-
nungsgesetz, WindSeeG und BBergG) bzw. 
verallgemeinernd aus § 39 Abs. 3 UVPG, dass 
bei Plänen bereits bei der Festlegung des Un-
tersuchungsrahmens bestimmt werden soll, auf 
welcher der Stufen des Prozesses bestimmte 
Umweltauswirkungen schwerpunktmäßig ge-
prüft werden sollen. Auf diese Weise sollen 
Mehrfachprüfungen vermieden werden. Art und 
Umfang der Umweltauswirkungen, fachliche 
Erfordernisse sowie Inhalt und Entscheidungs-

gegenstand des Plans sind dabei zu berück-
sichtigen.  

Bei nachfolgenden Plänen sowie bei nachfol-
genden Zulassungen von Vorhaben, für die der 
Plan einen Rahmen setzt, soll sich die Umwelt-
prüfung nach § 39 Abs. 3 Satz 3 UVPG auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Umwelt-
auswirkungen sowie auf erforderliche Aktuali-
sierungen und Vertiefungen beschränken.  

Im Rahmen des gestuften Planungs- und Zu-
lassungsprozesses haben alle Prüfungen ge-
meinsam, dass Umweltauswirkungen auf die in 
§ 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter ein-
schließlich ihrer Wechselwirkungen betrachtet 
werden.  
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Nach der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 2 
UVPG sind Umweltauswirkungen im Sinne des 
UVPG unmittelbare und mittelbare Auswirkun-
gen eines Vorhabens oder der Durchführung 
eines Plans oder Programms auf die Schutzgü-
ter. 

Nach § 3 UVPG umfassen Umweltprüfungen 
die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung 
der erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens 
oder eines Plans oder Programms auf die 
Schutzgüter. Sie dienen einer wirksamen Um-
weltvorsorge nach Maßgabe der geltenden Ge-
setze und werden nach einheitlichen Grundsät-
zen sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchgeführt. 

Im Offshore-Bereich haben sich als Unterfälle 
der gesetzlich genannten Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt folgende 
Komponenten des Ökosystems etabliert: 

• Plankton 
• Benthos 
• Biotoptypen 
• Fische 
• Marine Säuger 
• Avifauna: Rastvögel und Zugvögel  
• Fledermäuse.  

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die hier 
genannten Ökosystemkomponenten im Einzel-
nen betrachtet, um den besonderen Merkmalen 
und Schutzanforderungen des jeweiligen Ele-
ments mit dem dafür erforderlichen Detaillie-
rungsgrad Rechnung zu tragen. 

 
Übersicht zu den Schutzgütern 

 

Abbildung 2: Übersicht zu den Schutzgütern in den Umweltprüfungen. 
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Im Einzelnen stellt sich der gestufte Planungs-
prozess wie folgt dar:  

 Maritime Raumordnung (AWZ) 1.3.2
Auf der obersten und übergeordneten Stufe 
steht das Instrument der maritimen Raumord-
nung. Für eine nachhaltige Raumentwicklung in 
der AWZ erstellt das BSH im Auftrag des zu-
ständigen Bundesministeriums Raumord-
nungspläne, die in Form von Rechtsverordnun-
gen in Kraft treten. Die Verordnung des (dama-
ligen) Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) über die Raumord-
nung in der deutschen AWZ in der Nordsee 
(AWZ Nordsee-ROV) vom 21. September 2009, 
BGBl. I S. 3107, ist am 26. September 2009 
und die Verordnung für den Bereich der deut-
schen AWZ in der Ostsee (AWZ Ostsee-ROV) 
vom 10. Dezember 2009, BGBl I S. 3861 ist am 
19. Dezember 2009 in Kraft getreten.  

Die Raumordnungspläne sollen unter Berück-
sichtigung etwaiger Wechselwirkungen zwi-
schen Land und Meer sowie unter Berücksich-
tigung von Sicherheitsaspekten Festlegungen 
treffen 

• zur Gewährleistung der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs, 

• zu weiteren wirtschaftlichen Nutzungen, 
• zu wissenschaftlichen Nutzungen sowie 
• zum Schutz und zur Verbesserung der 

Meeresumwelt. 

Im Rahmen der Raumplanung werden Festle-
gungen überwiegend in Form von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten sowie Zielen und Grunds-
ätzen getroffen. Nach § 8 Abs. 1 ROG4 ist bei 
der Aufstellung von Raumordnungsplänen von 
der für den Raumordnungsplan zuständigen 
Stelle eine SUP durchzuführen, in der die vo-

                                                
4 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden 
ist. 

raussichtlichen erheblichen Auswirkungen des 
jeweiligen Raumordnungsplans auf die Schutz-
güter einschließlich der Wechselwirkungen zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind. 

Ziel des Instruments der Raumordnung ist die 
Optimierung planerischer Gesamtlösungen. 
Betrachtet wird ein größeres Spektrum an Nut-
zungen. Zu Beginn eines Planungsprozesses 
sollen strategische Grundsatzfragen geklärt 
werden. Damit fungiert das Instrument primär 
als steuerndes Planungsinstrument der planen-
den Verwaltungsstellen, um einen umweltge-
rechten Rahmen für sämtliche Nutzungen zu 
schaffen.  

Die Prüfungstiefe ist bei der Raumordnung 
grundsätzlich durch eine größere Untersu-
chungsbreite, d.h. eine grundsätzlich größere 
Anzahl an Alternativen, und eine geringere Un-
tersuchungstiefe im Sinne von Detailanalysen 
gekennzeichnet. Es werden vor allem regiona-
le, nationale und globale Auswirkungen sowie 
sekundäre, kumulative und synergetische Aus-
wirkungen berücksichtigt.  

Im Schwerpunkt sind daher mögliche kumula-
tive Effekte, strategische und großräumige Al-
ternativen und mögliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen Gegenstand der SUP. 

 Flächenentwicklungsplan 1.3.3
Auf der nächsten Stufe steht der FEP. 

Die vom FEP zu treffenden und im Rahmen der 
SUP zu prüfenden Festlegungen ergeben sich 
aus § 5 Abs. 1 WindSeeG. In dem Plan werden 
überwiegend Festlegungen zu Gebieten und 
Flächen für Windenergieanlagen sowie der vo-
raussichtlich zu installierenden Leistung auf den 
Flächen getroffen. Darüber hinaus trifft der FEP 
Festlegungen zu Trassen, Trassenkorridoren 
und Standorten. Ferner werden Planungs- und 
Technikgrundsätze festgelegt. Diese dienen 
zwar u.a. auch der Verminderung von Umwelt-
auswirkungen, können ihrerseits aber auch zu 
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Auswirkungen führen, so dass eine Prüfung im 
Rahmen der SUP erforderlich ist. 

Darüber hinaus trifft der FEP Festlegungen in 
zeitlicher Hinsicht, indem etwa die zeitliche 
Reihenfolge, in der die Flächen für Windenergie 
auf See zur Ausschreibung kommen sollen, und 
die Kalenderjahre für die Inbetriebnahme fest-
gelegt werden. Diese sind kein Prüfungs-
schwerpunkt, da hierdurch gegenüber den 
räumlichen Festlegungen keine weiteren Um-
weltauswirkungen entstehen.  

Die festzulegenden Inhalte des FEP sind in 
Kapitel 1.4. und Kapitel 4.8 des FEP näher 
ausgeführt. 

Die Festlegungen des FEP müssen nach den 
Anforderungen des § 5 WindSeeG zulässig 
sein. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 WindSeeG 
sind Festlegungen insbesondere dann unzuläs-
sig, wenn überwiegende öffentliche oder private 
Belange entgegenstehen. Im Rahmen der SUP 
bedeutet dies, dass die zu prüfendenden Fest-
legungen insbesondere dann unzulässig sind, 
wenn sie 

• die Meeresumwelt gefährden bzw.  

• gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 WindSeeG 
im Falle der Festlegung eines Gebiets oder 
einer Fläche diese in einem nach § 57 
BNatSchG ausgewiesenen Schutzgebiet 
liegen oder  

• außerhalb der vom BFO nach § 17a 
EnWG5 festgelegten Cluster 1 bis 8 in der 
Nordsee und Cluster 1 bis 3 in der Ostsee 
liegen.  

Etwas Anderes gilt nur dann, wenn in diesen 
Clustern ausreichend Gebiete und Flächen 
festgelegt werden, um das Ausbauziel nach § 4 
Nr. 2b EEG zu erreichen.  

                                                
5 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 
1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist 

Nach § 40 Abs. 1 Satz 2 UVPG sind im Rah-
men des Umweltberichts die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen der Durch-
führung des Plans sowie vernünftige Alternati-
ven zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten. Nach § 40 Abs. 3 UVPG bewertet die zu-
ständige Behörde vorläufig im Umweltbericht 
die Umweltauswirkungen des Plans auf die 
Schutzgüter nach den Grundsätzen der Um-
weltprüfung. Der Prüfungsmaßstab des Fach-
rechts und des UVPG sind im Wesentlichen 
deckungsgleich, da die Bewertung der Umwelt-
auswirkungen in den Umweltprüfungen nach 
Maßgabe der geltenden Gesetze erfolgt.  

Da der FEP die Aufgabe der Bundesfachpla-
nung Offshore nach § 17a EnWG fortführt, setzt 
die SUP auf die bereits durchgeführten Prüfun-
gen für die Aufstellung und die Fortschreibun-
gen der Bundesfachpläne Offshore (BFO) auf. 
Es wird daher auf die Umweltberichte, insbe-
sondere zum letzten BFO 2016/2017 für die 
AWZ der Ostsee6, verwiesen.  

Im Hinblick auf die Zielrichtung des FEP be-
handelt dieser für die Nutzungen Windenergie 
auf See und Netzanbindungen auf Grundlage 
der gesetzlichen Vorgaben die Grundsatzfragen 
vor allem nach dem Bedarf, dem Zweck, der 
Technologie und die Findung von Standorten 
und Trassen bzw. Trassenkorridoren. Der Plan 
hat daher in erster Linie die Funktion eines 
steuernden Planungsinstruments, um einen 
umweltgerechten Rahmen für die Realisierung 
von Einzelvorhaben, d.h. die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanlagen auf See, 
deren Netzanbindungen, grenzüberschreitende 
Seekabelsysteme und Verbindungen unterei-
nander, zu schaffen. 

                                                
6 
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachpla
nung/Bundesfachplaene_Offshore/bundesfachplaene-
offshore_node.html. 
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Die Tiefe der Prüfung von voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ist gekenn-
zeichnet durch eine größere Untersuchungs-
breite, d.h. etwa eine größere Zahl an Alternati-
ven und im Grundsatz eine geringere Untersu-
chungstiefe. Auf der Ebene der Fachplanung 
erfolgen grundsätzlich noch keine Detailanaly-
sen. Berücksichtigt werden vor allem lokale, 
nationale und globale Auswirkungen sowie se-
kundäre, kumulative und synergetische Auswir-
kungen im Sinne einer Gesamtbetrachtung.  

Der Schwerpunkt der Prüfung liegt ebenso wie 
bei dem Instrument der maritimen Raumpla-
nung auf möglichen kumulativen Effekten sowie 
möglichen grenzüberschreitenden Auswirkun-
gen. Darüber hinaus sind im FEP speziell für 
die Nutzungen Windenergie und Stromleitun-
gen die strategischen, technischen und räumli-
chen Alternativen ein Prüfungsschwerpunkt. 

 Voruntersuchung 1.3.4
Der nächste Schritt im gestuften Planungspro-
zess ist die Voruntersuchung von Flächen für 
Windenergieanlagen auf See. Das BSH unter-
sucht im Auftrag der BNetzA nach Maßgabe 
der Verwaltungsvereinbarung vom März 2017 
Flächen, die der FEP im Bereich der AWZ fest-
legt.  

Die Voruntersuchung von im FEP festgelegten 
Flächen erfolgt mit dem Ziel, für die Ausschrei-
bungen der BNetzA nach §§ 16ff. WindSee den 
Bietern die Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die eine wettbewerbliche Bestimmung 
der Marktprämie nach § 22 EEG ermöglichen. 
Die Eignung der Fläche wird festsgestellt und 
einzelne Untersuchungsgegenstände vorab 
geprüft, um das anschließende Planfeststel-
lungsverfahren auf diesen Flächen zu be-
schleunigen. Zudem wird die zu installierende 
Leistung auf der gegenständlichen Fläche be-
stimmt.  

In Bezug auf die Belange der Umwelt werden 
nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WindSeeG die 
Untersuchungen der Meeresumwelt durchge-

führt und dokumentiert, die für eine Umweltver-
träglichkeitsstudie (UVS) in dem der Ausschrei-
bung folgenden Planfeststellungsverfahren 
nach § 45 WindSeeG zur Errichtung von Wind-
energieanlagen auf See auf dieser Fläche er-
forderlich sind und die unabhängig von der spä-
teren Ausgestaltung des Vorhabens durchge-
führt werden können. Ziel der Voruntersuchun-
gen sind insbesondere die Beschreibung und 
Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile 
durch  

• eine Bestandscharakterisierung 
• die Darstellung der bestehenden Vorbelas-

tungen und 
• eine Bestandsbewertung. 

Ferner werden nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
und Nr. 3 WindSeeG eine Vorerkundung des 
Baugrunds durchgeführt und dokumentiert so-
wie Berichte über die Wind- und ozeanographi-
schen Verhältnisse für die vorzuuntersuchende 
Fläche erstellt. 

Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 WindSeeG sind die in 
Satz 1 genannten Untersuchungen nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik durchzu-
führen. Dies wird nach § 10 Abs. 1 Satz 3 
WindSeeG vermutet, wenn die Untersuchung 
der Meeresumwelt unter Beachtung des jeweils 
geltenden „Standard Untersuchung der Auswir-
kungen von Offshore-Windenergieanlagen auf 
die Meeresumwelt“ (StUK) bzw. die Vorerkun-
dung des Baugrunds unter Beachtung des je-
weils geltenden Standard Baugrunderkundung 
– Mindestanforderungen an die Baugrunder-
kundung und -untersuchung für Offshore-
Windenergieanlagen, Offshore-Stationen und 
Stromkabel“ durchgeführt worden ist. 

Bei der Eignungsfeststellung wird nach § 10 
Abs. 2 WindSeeG geprüft, ob der Errichtung 
und dem Betrieb von Windenergieanlagen auf 
See auf der Fläche die Kriterien für die Unzu-
lässigkeit der Festlegung einer Fläche im Flä-
chenentwicklungsplan nach § 5 Abs. 3 Wind-
SeeG oder, soweit sie unabhängig von der spä-
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teren Ausgestaltung des Vorhabens beurteilt 
werden können, die nach § 48 Abs. 4 Satz 1 
WindSeeG für die Planfeststellung maßgebli-
chen Belange nicht entgegenstehen.  

Sowohl die Kriterien des § 5 Abs. 3 WindSeeG 
als auch die Belange des § 48 Abs. 4 Satz 1 
WindSeeG bedingen eine Prüfung, ob die Mee-
resumwelt gefährdet wird. In Bezug auf die 
letztgenannten Belange ist insbesondere zu 
überprüfen, ob eine Verschmutzung der Mee-
resumwelt im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 
Nummer 4 des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen7 nicht zu besorgen ist und 
der Vogelzug nicht gefährdet wird. 

Die Voruntersuchung ist damit das zwischen 
FEP und Einzelzulassungsverfahren für Wind-
energieanlagen auf See geschaltete Instru-
ment. Sie bezieht sich auf eine konkrete, im 
FEP ausgewiesene Fläche und ist damit deut-
lich kleinteiliger angelegt als der FEP. Gegen-
über dem Einzelzulassungsverfahren auf der 
anderen Seite ist sie dadurch abgegrenzt, dass 
ein anlagentyp- und layoutunabhängiger 
Prüfansatz anzulegen ist.  

Die Prüfungstiefe der SUP für die Eignungs-
prüfung zeichnet sich somit im Vergleich zum 
FEP durch einen kleinräumigeren Untersu-
chungsraum und eine größere Untersu-
chungstiefe. Es kommen grundsätzlich weniger 
und räumlich eher eingegrenztere Alternativen 
ernsthaft in Betracht. Die beiden primären Al-
ternativen sind die Feststellung der Eignung 
einer Fläche auf der einen und die Feststellung 
ihrer Nichteignung (siehe hierzu § 12 Abs. 6 
WindSeeG) auf der anderen Seite. Allerdings 
kann die Eignungsfeststellung auch Vorgaben 
für das spätere Vorhaben beinhalten, insbe-
sondere zu Art und Umfang der Bebauung der 
Fläche und ihrer Lage, wenn andernfalls durch 
die Errichtung und den Betrieb von Windener-
                                                
7 Seerechtsübereinkommen vom 10. Dezember 1982, 
verkündet durch das Vertragsgesetz Seerechtsüberein-
kommen vom 2. September 1994, BGBl. 1994 II S. 1798.  

gieanlagen auf See Beeinträchtigungen der 
Kriterien nach § 10 Abs. 2 WindSeeG zu be-
sorgen sind. 

Der Schwerpunkt der Umweltprüfung liegt da-
bei auf der Betrachtung der lokalen Auswirkun-
gen bezogen auf die Fläche und deren Lage.  

 Zulassungsverfahren (Planfeststel-1.3.5
lungs- und Plangenehmigungsverfah-
ren) für Windenergieanlagen auf See  

Auf der nächsten Stufe nach der Voruntersu-
chung steht das Zulassungsverfahren für die 
Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen auf See. Nachdem die voruntersuchte 
Fläche durch die BNetzA ausgeschrieben wur-
de, kann der obsiegende Bieter mit dem Zu-
schlag der BNetzA gemäß § 46 Abs. 1 Wind-
SeeG einen Antrag auf Planfeststellung bzw. – 
bei Vorliegen der Voraussetzungen auf Plange-
nehmigung – für die Errichtung und den Betrieb 
von Windenergieanlagen auf See einschließlich 
der erforderlichen Nebenanlagen auf der vorun-
tersuchten Fläche stellen. 

Der Plan muss zusätzlich zu den gesetzlichen 
Vorgaben des § 73 Abs. 1 S. 2 VwVfG8 die in 
§ 47 Abs. 1 WindSeeG enthaltenen Angaben 
umfassen. Der Plan darf nur unter bestimmten 
in § 48 Abs. 4 WindSeeG aufgezählten Voraus-
setzungen festgestellt werden und zwar u.a. nur 
dann, wenn die Meeresumwelt nicht gefährdet 
wird, insbesondere eine Verschmutzung der 
Meeresumwelt im Sinn des Artikels 1 Absatz 1 
Nummer 4 des Seerechtsübereinkommens 
nicht zu besorgen ist und der Vogelzug nicht 
gefährdet wird. 

Nach § 24 UVPG erarbeitet die zuständige Be-
hörde eine zusammenfassende Darstellung 

• der Umweltauswirkungen des Vorhabens, 

                                                
8 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden ist. 
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• der Merkmale des Vorhabens und des 
Standorts, mit denen erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen ausgeschlossen, 
vermindert oder ausgeglichen werden sol-
len,  

• der Maßnahmen, mit denen erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen ausge-
schlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden sollen, sowie 

• der Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Na-
tur und Landschaft. 

Nach § 16 Abs. 1 UVPG hat der Vorhabenträ-
ger dazu der zuständigen Behörde einen Be-
richt zu den voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzule-
gen, der zumindest folgende Angaben enthält:  

• eine Beschreibung des Vorhabens mit An-
gaben zum Standort, zur Art, zum Umfang 
und zur Ausgestaltung, zur Größe und zu 
anderen wesentlichen Merkmalen des Vor-
habens, 

• eine Beschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile im Einwirkungsbereich des 
Vorhabens, 

• eine Beschreibung der Merkmale des Vor-
habens und des Standorts, mit denen das 
Auftreten erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens ausge-
schlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden soll, 

• eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen, mit denen das Auftreten erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen des 
Vorhabens ausgeschlossen, vermindert 
oder ausgeglichen werden soll, sowie eine 
Beschreibung geplanter Ersatzmaßnah-
men, 

• eine Beschreibung der zu erwartenden er-
heblichen Umweltauswirkungen des Vor-
habens, 

• eine Beschreibung der vernünftigen Alter-
nativen, die für das Vorhaben und seine 

spezifischen Merkmale relevant und vom 
Vorhabenträger geprüft worden sind, und 
die Angabe der wesentlichen Gründe für 
die getroffene Wahl unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie 

• eine allgemein verständliche, nichttechni-
sche Zusammenfassung des UVP-
Berichts. 

Pilotwindenergieanlagen werden ausschließlich 
im Rahmen der Umweltprüfung im Zulassungs-
verfahren und nicht schon auf vorgelagerten 
Stufen behandelt. 

 Zulassungsverfahren für Netzanbin-1.3.6
dungen (Konverterplattformen und 
Seekabelsysteme) 

Im gestuften Planungsprozess wird auf der Stu-
fe der Zulassungsverfahren (Planfeststellungs- 
und Plangenehmigungsverfahren) in Umset-
zung der Vorgaben der Raumordnung und der 
Festlegungen des FEP die Errichtung und der 
Betrieb von Netzanbindungen für Windenergie-
analagen auf See (ggf. Konverterplattform und 
Seekabelsysteme) auf Antrag des jeweiligen 
Vorhabenträgers – des zuständigen ÜNB – 
geprüft.  

Nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 1 WindSeeG 
bedürften die Errichtung und der Betrieb von 
Einrichtungen zur Übertragung von Strom der 
Planfeststellung. Der Plan muss zusätzlich zu 
den gesetzlichen Vorgaben des § 73 Abs. 1 
Satz 2 VwVfG die in § 47 Abs. 1 WindSeeG 
enthaltenen Angaben umfassen. Der Plan darf 
nur unter bestimmten in § 48 Abs. 4 WindSeeG 
aufgezählten Voraussetzungen festgestellt 
werden und zwar u.a. nur dann, wenn die Mee-
resumwelt nicht gefährdet wird, insbesondere 
eine Verschmutzung der Meeresumwelt im Sinn 
des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 4 des See-
rechtsübereinkommens nicht zu besorgen ist 
und der Vogelzug nicht gefährdet wird. 

Im Übrigen gelten nach § 1 Abs. 4 UVPG für 
die Durchführung der Umweltprüfung die Anfor-
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derungen an die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für Windenergieanlagen auf See einschließlich 
Nebenanlagen entsprechend. 

 Grenzüberschreitende Seekabelsys-1.3.7
teme  

Nach § 133 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 BBergG9 be-
darf die Errichtung und der Betrieb eines Un-
terwasserkabels in oder auf dem Festlandso-
ckel einer Genehmigung  

• in bergbaulicher Hinsicht (durch das zu-
ständige Landesbergamt) und  

• hinsichtlich der Ordnung der Nutzung und 
Benutzung der Gewässer über dem Fest-
landsockel und des Luftraumes über die-
sen Gewässern (durch das BSH). 

Nach § 133 Abs. 2 BBergG dürfen die oben 
genannten Genehmigungen nur versagt wer-
den, wenn eine Gefährdung des Lebens oder 
der Gesundheit von Personen oder von Sach-
gütern oder eine Beeinträchtigung überwiegen-
der öffentlicher Interessen zu besorgen ist, die 
nicht durch eine Befristung, durch Bedingungen 
oder Auflagen verhütet oder ausgeglichen wer-
den kann. Eine Beeinträchtigung überwiegen-
der öffentlicher Interessen liegt insbesondere in 
den in § 132 Abs. 2 Nr. 3 BBergG genannten 
Fällen vor. Nach § 132 Abs. 2 Nr. 3 b) und d) 
BBergG liegt eine Beeinträchtigung überwie-
gender öffentlicher Interessen in Bezug auf die 
Meeresumwelt insbesondere vor, wenn die 
Pflanzen- und Tierwelt in unvertretbarer Weise 
beeinträchtigt würde oder eine Verunreinigung 
des Meeres zu besorgen ist.  

Nach § 1 Abs. 4 UVPG sind für die Errichtung 
und den Betrieb von grenzüberschreitenden 
Seekabelsystemen die wesentlichen Anforde-
rungen des UVPG zu beachten.  

                                                
9 Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 
1310), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 
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 Zusammenfassende Übersichten zu 1.3.8
Umweltprüfungen 

 

 

 
Abbildung 3: Umweltprüfungen im gestuften Planungs- und Zulassungsprozess mit dem Fokus der jeweili-
gen Prüfung. 
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Abbildung 4: Gegenstand der Planungs- und Zulassungsverfahren mit Schwerpunkten in der Umweltprü-
fung. 
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Abbildung 5: Übersicht zu Schwerpunkten 
in den Umweltprüfungen im Planungs- 
und Zulassungsverfahren.  
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 Darstellung und Berücksichti-1.4
gung der Ziele des Umwelt-
schutzes 

Die Aufstellung des FEP sowie die Durchfüh-
rung der SUP erfolgt unter Berücksichtigung 
der Ziele des Umweltschutzes. Diese geben 
Auskunft darüber, welcher Umweltzustand in 
Zukunft angestrebt wird (Umweltqualitätsziele). 
Die Ziele des Umweltschutzes lassen sich in 
einer Gesamtschau den internationalen, ge-
meinschaftlichen und nationalen Übereinkom-
men bzw. Vorschriften entnehmen, die sich mit 
dem Meeresumweltschutz befassen und auf-
grund derer sich die Bundesrepublik Deutsch-
land zu bestimmten Grundsätzen bekannt und 
zu Zielen verpflichtet hat. 

 Internationale Übereinkommen zum 1.4.1
Meeresumweltschutz 

Die Bundesrepublik Deutschland ist Vertrags-
partei aller relevanten internationalen Überein-
kommen zum Meeresumweltschutz. 

1.4.1.1  Weltweit gültige Übereinkommen, 
die ganz oder teilweise dem Mee-
resumweltschutz dienen 

• Übereinkommen über die Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch das Einbrin-
gen von Abfällen und anderen Stoffen vom 
29.Dezember 1972 (London-
Übereinkommen) sowie das Protokoll von 
1996 (London-Protokoll) 

Das Übereinkommen zur Verhütung der Mee-
resverschmutzung durch das Einbringen von 
Abfällen und anderen Stoffen vom 29. Dezem-
ber 197210 umfasst die Einbringung von Abfäl-
len und anderer Materie von Schiffen, Flugzeu-
gen und Offshoreplattformen. Während das 

                                                
10 Bekanntmachung über das Inkrafttretens des Überein-
kommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen, vom 21. 
Dezember 1977, BGBl II 1977, S. 1492. 

London-Übereinkommen von 1972 Einbrin-
gungsverbote lediglich für bestimmte Stoffe 
(Schwarze Liste) vorsieht, ist im Protokoll von 
199611 ein generelles Einbringungsverbot ver-
ankert. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur 
für bestimmte Abfallkategorien wie Baggergut 
und inerte, anorganische, geologische Stoffe 
zulässig. Diese Vorgaben werden auf der Ebe-
ne des Flächenentwicklungsplans im Rahmen 
der Planungsgrundsätze aufgenommen und 
weitere Einzelheiten dargestellt. 

• Übereinkommen von 1973 zur Verhütung 
der Verschmutzung durch Schiffe in der 
Fassung des Protokolls von 1978 (MAR-
POL 73/78) 

Das unter der Federführung der Internationalen 
Maritimen Organisation (International Maritime 
Organization) entwickelte Übereinkommen zur 
Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe von 197312 stellt die rechtliche Grundla-
ge für den Umweltschutz in der Seeschifffahrt 
dar. Es wendet sich vor allem an Schiffseigen-
tümer zur Unterlassung von betriebsbedingten 
Einleitungen in das Meer. Relevant sind vor 
allem die Regelungen zur Einleitung von Ab-
wässern und Schiffsmüll (Anlagen IV und V). 
Anlage VI räumt die Möglichkeit zur Auswei-
sung von Schwefel-Emissions-Überwachungs-
gebieten ein. Das Übereinkommen gilt nach Art. 
2 Abs. 4 MARPOL auch für Offshore-
Plattformen. In den Planungsgrundsätzen wird 
diese Vorgabe aufgenommen und Einzelheiten 

                                                
11 Bekanntmachung über das Inkrafttretens des Protokolls 
von 1996 zum Übereinkommen über die Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen 
und anderen Stoffen, vom 9. Dezember 2010, BGBl II Nr. 
35.  
12 Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe von 1973, verkündet 
durch das Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen 
von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe und zu dem Protokoll von 1978 zu diesem Über-
einkommen vom 23. Dezember 1981, BGBl 1982 II S. 2.  
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zur Emissionsminderung auch im Hinblick auf 
Abfall dargestellt. 

• Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1982 

Für die Errichtung von Anlagen zur Förderung 
und Erzeugung von Energie im Meer ist Art. 
208 des Seerechtsübereinkommens der Verein-
ten Nationen vom 10. Dezember 1982 (SRÜ) 
zu berücksichtigen. Dieser verpflichtet die Küs-
tenstaaten zum Erlass und zur Durchsetzung 
von Rechtsvorschriften zur Verhütung und Ver-
ringerungen von Verschmutzungen, die durch 
Tätigkeiten auf dem Meeresboden entstehen 
oder von künstlichen Inseln, Anlagen und Bau-
werken herrühren. Ansonsten sind die Ver-
tragsstaaten allgemein dazu verpflichtet, die 
Meeresumwelt entsprechend ihrer Möglichkei-
ten zu schützen (vgl. Art. 194 Abs. 1 SRÜ). 
Anderen Staaten und deren Umwelt darf kein 
Schaden durch Verschmutzung zugefügt wer-
den. Für den Einsatz von Technologien ist ge-
regelt, dass alle notwendigen Maßnahmen zur 
Verhütung und Verringerung daraus entstehen-
der Meeresverschmutzungen unternommen 
werden (Art. 196 SRÜ). Die SUP dient der Er-
mittlung, Beschreibung und Bewertung der vo-
raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. 
Festlegungen werden im Hinblick auf die Ge-
fährdung der Meeresumwelt und Nutzungskon-
flikte geprüft. Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderungen von Auswirkungen werden 
ausgearbeitet und standardisierte Technik- und 
Planungsgrundsätze festgelegt, die u.a. auch 
dem Schutz vor Verschmutzungen dienen.  

1.4.1.2 Regionale Übereinkommen zum 
Meeresumweltschutz  

• Übereinkommen zum Schutz der Mee-
resumwelt des Ostseegebietes von 1992 
(Helsinki-Übereinkommen)  

Das Übereinkommen zum Schutz der Mee-
resumwelt des Ostseegebiets (Helsinki-Über-

einkommen)13 erfasst sämtliche anthropogenen 
Verschmutzungsquellen. Hierfür ist die Anwen-
dung der besten Umweltpraxis und verfügbaren 
Technik erforderlich (Art. 3 Abs. 3 Helsinki-
Übereinkommen). Das Übereinkommen er-
schöpft sich jedoch nicht in der Regelung von 
Verschmutzungstatbeständen, sondern ver-
pflichtet die Vertragsstaaten ebenfalls zum 
Ökosystem- und Habitatschutz. Die Verträglich-
keit der Festlegungen des FEP wird im Hinblick 
auf die Naturschutzgebiete geprüft. Über die 
standardisierten Technik- und Planungsgrund-
sätze werden Anforderungen an die Reduzie-
rung von Emissionen durch den Betrieb der 
Windparks, Plattformen und Kabel gestellt. 

• UNECE Konvention über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) im grenzüber-
schreitenden Rahmen (Espoo14-
Konvention) 

Das Übereinkommen der Wirtschaftskommissi-
on für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) 
verpflichtet die Vertragsparteien bei geplanten 
Projekten, die möglicherweise erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben, eine UVP 
durchzuführen und die betroffenen Parteien zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung umfasst 
Angaben über das geplante Projekt einschließ-
lich Informationen über seine grenzüberschrei-
tenden Umweltauswirkungen und weist auf die 
Art der möglichen Entscheidung hin. Die Partei, 
in deren Zuständigkeitsbereich ein Projekt ge-
plant ist, stellt sicher, dass im Rahmen des 
UVP-Verfahrens eine UVP-Dokumentation er-
stellt wird und übermittelt diese der betroffenen 

                                                
13 Gesetz zu dem Übereinkommen zum Schutz der Mee-
resumwelt des Ostseegebiets vom 9. April 1992, BGBl II 
1994 S. 1397. 
14 Übereinkommen vom 25. 2. 1991 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen, 
umgesetzt durch das Espoo-Vertragsgesetz vom 7. 6. 
2002, BGBl. 2002 II, S. 1406 ff. sowie das Zweite Espoo-
Vertragsgesetz vom 17. 3. 2006, BGBl. 2006 II, S. 224 ff. 
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Partei. Die UVP-Dokumentation ist Basis für die 
Konsultationen, die mit der betroffenen Partei 
unter anderem über die möglichen grenzüber-
schreitenden Umweltauswirkungen des Vorha-
bens und deren Verminderung und Vermeidung 
zu führen sind. Die Vertragsparteien stellen 
sicher, dass die betroffene Öffentlichkeit des 
betroffenen Staates über das Vorhaben infor-
miert wird und Gelegenheit zur Abgabe von 
Stellungnahmen erhält. Im Rahmen der FEP-
Aufstellung wurden die Nachbarstaaten infor-
miert und erhielten Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 

• UNECE-Protokoll über die strategische 
Umweltprüfung (SUP-Protokoll) 

Das SUP-Protokoll ist ein Zusatzprotokoll zur 
Espoo-Konvention (s.o.). Das Protokoll über die 
strategische Umweltprüfung - SUP-Protokoll – 
der UNECE fordert von den Vertragsparteien 
eine umfassende Berücksichtigung von Um-
welterwägungen bei der Ausarbeitung von Plä-
nen und Programmen. 

Die Ziele des Protokolls umfassen die Integrati-
on von Umweltaspekten (einschließlich ge-
sundheitsbezogener Aspekte) in die Ausarbei-
tung von Plänen und Programmen, die freiwilli-
ge Berücksichtigung von Umweltaspekten (ein-
schließlich gesundheitsbezogener) in Politiken 
und Rechtsvorschriften, das Schaffen klarer 
Rahmenbedingungen für ein SUP-Verfahren 
und die Sicherstellung der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit in SUP-Verfahren. 

1.4.1.3 Schutzgutspezifische Abkommen 
• Übereinkommen über die Erhaltung der 

europäischen wild lebenden Pflanzen und 
Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume 
(Berner Konvention) von 1979 

Das Übereinkommen über die Erhaltung der 
europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere 
und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner 

Konvention)15 von 1979 regelt den Schutz von 
Arten durch Entnahme- und Nutzungsbe-
schränkungen und der Verpflichtung zum 
Schutz ihrer Lebensräume. Durch den Anhang 
II der streng geschützten Tierarten werden bei-
spielsweise auch Schweinswale, Seetaucher, 
Zwergmöve u.a. geschützt. Über das Arten-
schutzrecht finden die Inhalte auch Eingang in 
die Prüfung der Umweltauswirkungen. 

• Übereinkommen zur Erhaltung der wan-
dernden wild lebenden Tierarten von 1979 
(Bonner Konvention) 

Das Übereinkommen zur Erhaltung der wan-
dernden wild lebenden Tierarten von 197916 
verpflichtet die Vertragsstaaten, Maßnahmen 
zum Schutz wild lebender, grenzüberschreitend 
wandernder Tierarten und zu ihrer nachhaltigen 
Nutzung zu ergreifen. Die sog. Arealstaaten, in 
denen die bedrohten Arten verbreitet sind, 
müssen deren Habitate erhalten, sofern sie von 
Bedeutung sind, um die Art vor der Gefahr des 
Aussterbens zu bewahren (Art. 3 Abs. 4 a) 
Bonner Konvention). Sie müssen außerdem 
nachteilige Auswirkungen von Tätigkeiten oder 
Hindernisse, welche die Wanderung der Art 
ernstlich erschweren, beseitigen, ausgleichen 
oder auf ein Mindestmaß beschränken (Art. 3 
Abs. 4 b) Bonner Konvention) und Einflüsse, 
welche die Arten gefährden, soweit dies durch-
führbar ist, vorbeugen oder verringern. Über 
das Artenschutz- und Gebietsschutzrecht wer-
den die Voraussetzungen geprüft. 

                                                
15 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. September 
1779 über die Erhaltung der europäischen wild lebenden 
Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, 
vom 17. Juli 1984, BGBl II 1984 S. 618, das zuletzt durch 
Artikel 416 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist 
16 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 23. Juni 1979 zur 
Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten vom 
29. Juni 1984 (BGBl. 1984 II S. 569), das zuletzt durch 
Artikel 417 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist. 
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Im Rahmen der Bonner Konvention wurden 
nach Art. 4 Nr. 3 Bonner Konvention regionale 
Abkommen zur Erhaltung der in Anhang II ge-
nannten Arten geschlossen: 

• Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-
eurasischen wandernden Wasservögel von 
1995 (AEWA) 

Das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-
eurasischen wandernden Wasservögel von 
199517 gewinnt vor allem im Hinblick auf die 
Bedeutung der Ostsee für im Abkommen aufge-
führte Zugvögel Bedeutung. Die Zugvögel sol-
len auf ihren Zugwegen in einen günstigen Er-
haltungszustand belassen bzw. dieser wieder-
hergestellt werden. Der Umweltbericht prüft die 
Auswirkungen der Festlegungen des FEP im 
Hinblick auf die Zugvogelbewegungen in der 
AWZ (auf Kapitel 4.7 und 5.2 wird verwiesen). 

• Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in 
Nord- und Ostsee von 1991 (ASCOBANS) 

Das Abkommen zur Erhaltung der Kleinwale in 
Nord- und Ostsee von 199118 schreibt den 
Schutz von Zahnwalen mit Ausnahme des 
Pottwals speziell für den Bereich der Nord- und 
Ostsee fest. Vor allem wurde ein Erhaltungs-
plan ausgearbeitet, der die Beifangrate reduzie-
ren soll. Im Umweltbericht werden die Auswir-
kungen der Festlegungen auf Säugetiere ge-
prüft und in den standardisierten Technikgrund-
sätzen Schallminderungs- und –verhütungs-
maßnahmen, die Koordination von Rammarbei-
ten usw. zum Schutz der Kleinwale vorge-
schrieben (auf Kapitel 4.5 und 5.1 wird verwie-
                                                
17 Gesetz zu dem Abkommen vom 16. Juni 1995 zur Er-
haltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasser-
vögel vom 18. September 1998 (BGBl. 1998 II S. 2498), 
das zuletzt durch Artikel 29 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 
18 Gesetz zu dem Abkommen vom 31. März 1992 zur 
Erhaltung der Kleinwale in der Nord- und Ostsee vom 21. 
Juli 1993 (BGBl. 1993 II S. 1113), das zuletzt durch Artikel 
419 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) geändert worden ist 

sen). Die konkrete Umsetzung dieser Maßnah-
men ist von der Genehmigungs- bzw. Planfest-
stellungsbehörde unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des jeweiligen konkreten Vor-
habensgebietes auf Zulassungsebene anhand 
der projektspezifischen Anforderungen näher 
zu prüfen und zu regeln. 

• Abkommen zur Erhaltung der europäischen 
Fledermauspopulationen von 1991 (EU-
ROBATS) 

Das Abkommen zur Erhaltung der europäi-
schen Fledermauspopulationen von 1991 (EU-
ROBATS)19 soll den Schutz aller 
53 europäischen Fledermausarten durch ge-
eignete Maßnahmen sicherstellen. Das Ab-
kommen steht nicht nur europäischen Staaten 
offen, sondern allen Arealstaaten, die zum Ver-
breitungsgebiet mindestens einer europäischen 
Fledermauspopulation gehören. Als wichtigste 
Instrumente sieht das Abkommen Regelungen 
zur Entnahme von Tieren, die Benennung von 
bedeutsamen Schutzgebieten sowie die Förde-
rung von Forschung, Monitoring und Öffentlich-
keitsarbeit vor. Fledermäuse sind außerdem als 
besonders und streng geschützte Art nach § 7 
Abs. 2 Nr. 13 und 14 Bundesnaturschutzgesetz 
Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung 
und auch nach der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie geschützt. Auf Kapitel 5 und 6 wird 
verwiesen. 

• Übereinkommen über die biologische Viel-
falt von 1993 

Das Übereinkommen über die biologische Viel-
falt20 bezweckt die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der sich aus der Nutzung geneti-

                                                
19 Gesetz zu dem Abkommen vom 4. Dezember 1991 zur 
Erhaltung der Fledermäuse in Europa, BGBl II 1993 S. 
1106. 
20 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 5. Juni 1992 über 
die biologische Vielfalt, vom 30. August 1993, BGBl II Nr. 
72, S. 1741. 

http://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Agreementtexts/Amendment%20Annex_MoP7.pdf
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scher Ressourcen ergebenden Vorteile. Dar-
über hinaus ist die nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen auch zur Erhaltung für 
künftige Generationen als Ziel verankert. Das 
Übereinkommen gilt nach Art. 4b auch für Ver-
fahren und Tätigkeiten außerhalb der Küsten-
gewässer in der AWZ. Die biologische Vielfalt 
stellt ein Schutzgut im Rahmen der SUP dar, 
weshalb voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen auch in Bezug auf dieses 
Schutzgut geprüft werden.  

 Umwelt- und Naturschutzvorgaben 1.4.2
auf EU-Ebene 

Der sachliche Anwendungsbereich des AEUV21 
und damit grundsätzlich auch der des Sekun-
därrechts erweitert sich, soweit die Mitglied-
staaten einen Zuwachs an Rechten in einem 
Bereich außerhalb ihres Hoheitsgebiets erfah-
ren, das sie auf die EU übertragen haben 
(EuGH, Kommission./.Vereingtes Königreich, 
2005) Für den Bereich des Meeresumwelt-
schutzes, Naturschutzes oder Gewässerschut-
zes gilt also die Anwendbarkeit der unionsrecht-
lichen Vorgaben auch im Bereich der AWZ. 

Als einschlägige Rechtsvorschriften der EU 
sind zu berücksichtigen: 

• Richtlinie 337/85/EWG des Rates vom 27. 
Juni 1985 über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten (Umweltverträglichkeits-
prüfungs-Richtlinie, UVP-Richtlinie) 

Die Richtlinie 337/85/EWG des Rates vom 27. 
Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten22 (kodifiziert durch die Richtlinie 
2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 

                                                
21 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47. 
22 Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten, ABl 175 S. 40. 

des Rates vom 13. Dezember 2011 über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten)23 wurde mit 
dem Gesetz über die Umwelt-Verträglichkeits-
prüfung in das nationale Recht umgesetzt. Da 
die in diesem Gesetz auch geregelte SUP in 
vielen Regelungen auf die UVP-Normen ver-
weist, entfaltet auch die UVP-Richtlinie indirekt 
Wirkung bei der Aufstellung von SUP-
pflichtigen Plänen. 

• Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie, FFH-RL)24 

In ausgewiesenen FFH-Gebieten ist die Durch-
führung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung nach 
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL erforderlich, wenn Anla-
gen errichtet werden sollen. Liegen zwingende 
Gründe des öffentlichen Interesses vor, kann 
die Errichtung auch bei einer Unverträglichkeit 
gerechtfertigt sein. Die FFH-Gebiete in der Ost-
see wurden mittlerweile nach den nationalen 
Schutzgebietskategorien als Naturschutzgebie-
te ausgewiesen. Die Verträglichkeitsprüfung 
richtet sich damit nach den Schutzzwecken in 
den Naturschutzgebieten. 

• Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik (Was-
serrahmenrichtlinie, WRRL) 

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

                                                
23 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten, vom 28.11.2011, ABl 26/11.  
24 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen, ABl. L 206, vom 22.07.1992. 
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2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik25 (Wasserrahmenrichtlinie, 
WRRL) bezweckt die Erreichung eines guten 
ökologischen Zustands der Oberflächengewäs-
ser. Hiermit sind Monitoring, Bewertung, Ziel-
setzung und eine Umsetzung der Maßnahmen 
als Schritte geknüpft. Sie gilt u.a. auch für 
Übergangs- und Küstengewässer, nicht jedoch 
für die AWZ. Dementsprechend richten sind bei 
der Erarbeitung des Umweltberichts primär die 
Regelungen der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie einschlägig. 

• Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 
2001 über die Prüfung der Umweltauswir-
kungen bestimmter Pläne und Programme 
(Strategische Umweltprüfungs-Richtlinie, 
SUP-Richtlinie) 

Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme26 (Strategische 
Umweltprüfungs-Richtlinie, SUP-RL) wurde im 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in nationales Recht umgesetzt. Sie enthält vor 
allem Vorgaben zur Anwendbarkeit auf Pläne 
und Programme, zu den Verfahrensschritten 
bei der Prüfung von Umweltauswirkungen auf 
Pläne und Programme, der nationalen und 
grenzüberschreitenden Beteiligung der Behör-
den und Öffentlichkeit. Ihre Vorgaben werden 
bei der Ausarbeitung der Durchführung der 
SUP für den FEP und der Ausarbeitung des 
Umweltberichts beachtet. Der Umweltbericht 

                                                
25 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327, vom 22.12.2000. 
26 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, 
ABl. L 197, vom 21.07.2001.  

enthält die nach Art. 5 i.V.m Anhang I geforder-
ten Informationen. 

• Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrate-
gie-Rahmenrichtlinie, MSRL) 

Die Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt27 (Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie, MSRL) als umweltpolitische Säule 
einer integrierten europäischen Meerespolitik 
hat das Ziel, „spätestens bis zum Jahr 2020 
einen guten Zustand der Meeresumwelt zu er-
reichen oder zu erhalten” (Art. 1 Abs. 1 MSRL). 
Im Vordergrund stehen die Bewahrung der bio-
logischen Vielfalt und die Erhaltung bzw. Schaf-
fung vielfältiger und dynamischer Ozeane und 
Meere, die sauber, gesund und produktiv sind 
(vgl. Erwägungsgrund 3 zur MSRL). Im Ergeb-
nis soll eine Balance zwischen den anthropo-
genen Nutzungen und dem ökologischen 
Gleichgewicht erreicht werden.  

Die Umweltziele der MSRL sind unter Anwen-
dung eines Ökosystemansatzes für die Steue-
rung menschlichen Handelns und nach dem 
Vorsorge- und Verursacherprinzip entwickelt 
worden: 

• Meere ohne Beeinträchtigung durch anth-
ropogene Eutrophierung 

• Meere ohne Verschmutzung durch Schad-
stoffe 

• Meere ohne Beeinträchtigung der marinen 
Arten und Lebensräume durch die Auswir-
kungen menschlicher Aktivitäten 

                                                
27 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt, ABl. L 164, vom 25.06.2008. 
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• Meere mit nachhaltig und schonend ge-
nutzten Ressourcen 

• Meere ohne Belastung durch Abfall 

• Meere ohne Beeinträchtigung durch anth-
ropogene Energieeinträge 

• Meere mit natürlicher hydromorphologi-
scher Charakteristik (vgl. BMU 2012). 

Der Umweltbericht dient einer systematischen 
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
Auswirkungen der Festlegungen auf die Mee-
resumwelt. Vor allem die Auswirkungen auf 
marine Arten und Habitate wird geprüft und zur 
Verringerung von Umweltauswirkungen stan-
dardisierte Technik- und Planungsgrundsätze 
aufgestellt, die u.a. Vorgaben zur Abfallbehand-
lung, Ressourcennutzung und im Hinblick auf 
Schadstoffe beinhalten. 

• Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlamentes und Rates über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-
richtlinie, V-RL) 

Mit der Richtlinie 2009/147/EG des Rates über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vo-
gelschutzrichtlinie)28 sollen sämtliche in den 
Gebieten der EU-Staaten natürlicherweise vor-
kommenden Vogelarten einschließlich der Zug-
vogelarten in ihrem Bestand dauerhaft erhalten, 
und neben dem Schutz auch die Bewirtschaf-
tung und die Nutzung der Vögel geregelt wer-
den. Alle europäischen Vogelarten im Sinne 
des Artikels 1 der Richtlinie 2009/147/EG sind 
nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) Gesetz über Na-
turschutz und Landschaftspflege geschützt. Im 
Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 
werden die Vorgaben der Richtlinie untersucht.  

• Vorschriften zur nachhaltigen Fischerei im 
Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik 

                                                
28 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
vom 30. November 2009, ABl 20/7 vom 26.01.2020. 

Im Bereich der Fischereipolitik verfügt die EU 
über die ausschließliche Zuständigkeit (vgl. Art. 
3 Abs. 1d Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union). Die Vorschriften beinhal-
ten beispielsweise Fangquoten, die auf dem 
höchstmöglichen Dauerertrag beruhen, mehr-
jährige Bewirtschaftungspläne, eine Anlande-
verpflichtung für Beifang sowie die Förderung 
von Aquakulturanlagen. Die Nutzung der AWZ 
für die Fischerei ist als ein Belang bei den Fest-
legungen des FEP zu prüfen. 

 Umwelt- und Naturschutzvorgaben 1.4.3
auf nationaler Ebene 

Auch auf der nationalen Ebene bestehen diver-
se Rechtsvorschriften, deren Vorgaben im Um-
weltbericht zu berücksichtigen sind. 

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) 

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG)29 setzt in den §§ 45a bis 45l die Mee-
resstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) in natio-
nales Recht um. § 45a WHG implementiert das 
Ziel, bis 2020 einen guten Zustand der Meeres-
gewässer zu gewährleisten. Eine Verschlechte-
rung des Zustands soll verhindert und mensch-
liche Einträge vermieden oder vermindert wer-
den. Regelungen zu Nutzungen wie Erlaubnis-
vorbehalte sind hieran jedoch nicht geknüpft. 
Die § 45a ff. WHG setzen die Vorgaben der 
MSRL um. Der Umweltbericht dient einer sys-
tematischen Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung der Auswirkungen der Festlegungen 
auf die Meeresumwelt. So soll auch gewährleis-
tet werden, dass durch Festlegungen keine 
Zustandsverschlechterung eintritt. 

• Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) 

                                                
29 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
Dezember 2018, BGBl. I S. 2254 geändert worden ist. 
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Das Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG)30 ist nach § 56 Abs. 1 BNatSchG 
bis auf die Vorgaben zur Landschaftsplanung 
auch in der AWZ anwendbar. Ziele des 
BNatSchG stellen nach § 1 BNatSchG u.a. die 
biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Viel-
falt, Eigenart und Schönheit und der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft dar. Die §§ 
56 ff. BNatSchG beinhalten Vorgaben für den 
Meeresnaturschutz. Im Hinblick auf den Um-
weltbericht im Rahmen der Aufstellung des FEP 
enthalten sie Vorgaben zum Arten- und Ge-
bietsschutz sowie der Eingriffsregelung, die 
bestimmte Prüfungen erfordern, die im Umwelt-
bericht abgebildet werden. Dies betrifft den 
Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen 
nach § 30 BNatSchG, deren Zerstörung oder 
sonstige erhebliche Beeinträchtigung verboten 
ist. Weiterhin ist für Pläne in Naturschutzgebie-
ten oder bei Auswirkungen auf den Schutz-
zweck von Naturschutzgebieten eine Verträg-
lichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 BNatSchG 
durchzuführen. In artenschutzrechtlicher Hin-
sicht ist nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verboten, 
wild lebende Tiere besonders geschützter Arten 
zu verletzen oder zu töten oder wild lebende 
Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören.  

Im Rahmen der Festlegungen werden bei der 
Auswahl der Trassen die Flächen der Natur-
schutzgebiete soweit wie möglich gemieden. In 
den Fällen, in denen dieses nicht möglich ist, 
wird im Rahmen der Umweltprüfung eine Ver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt (vgl. Kapitel 
6), um zu überprüfen, ob diese Bereiche in den 
                                                
30 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 
worden ist. 

für ihre Schutzzwecke maßgeblichen Bestand-
teilen erheblich beeinträchtigt werden können. 
In der Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 
BNatSchG ist auf die Schutzzwecke aus den 
Verordnungen zu rekurrieren. Hinsichtlich der 
Festlegung von Gebieten und Flächen in diesen 
Gebieten für die Windenergienutzung, werden 
die Naturschutzgebiete ausgespart. Für beson-
ders und streng geschützte Arten wurde eine 
Artenschutzprüfung durchgeführt und auch er-
hebliche Beeinträchtigungen von gesetzlich 
geschützten Biotopen untersucht. Die Festle-
gungen wurden daraufhin überprüft, ob eine 
Gefährdung der Meeresumwelt vorliegt bzw. 
Nutzungskonflikte als Kriterium für die Auswahl 
herangezogen. Dies führte dazu, Gebiete und 
Flächen im früheren Cluster 5 des BFO-N vor-
erst unter Prüfung zu stellen bzw. nicht aufzu-
nehmen. Die Planungsgrundsätze enthalten die 
Ausschlusswirkung von Gebieten und Flächen 
sowie Plattformen in Naturschutzgebieten so-
wie Vorgaben von Mindestabständen zu Natur-
schutzgebieten und zum Rückbau der Anlagen, 
zur Schallminderung, Emissionsminderung, 
Bündelung von Seekabelsystemen, schonen-
den Verlegeverfahren usw. 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) sieht die Durchführung einer SUP 
für bestimmte Pläne oder Programme vor. In 
Anlage 5.1 des UVPG ist der FEP aufgeführt, 
so dass nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG generell 
eine Pflicht zur Durchführung einer SUP be-
steht. Ausnahmen von der SUP-Pflicht beste-
hen nach § 37 UVPG, wenn Pläne nach § 35 
Absatz 1 UVPG nur gernigfügig geändert wer-
den oder sie die Nutzung kleiner Gebiete auf 
lokaler Ebene festlegen. Eine SUP ist nur dann 
durchzuführen, wenn eine Vorprüfung des Ein-
zelfalls im Sinne von § 35 Absatz 4 UVPG 
ergibt, dass der Plan voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen hat. Dementsprechend 
werden v.a. die Vorgaben des dritten und fünf-
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ten Teils des UVPG berücksichtigt werden. In 
diesem Rahmen werden der vorliegende Um-
weltbericht ausgearbeitet sowie die nationale 
und grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbetei-
ligung durchgeführt. 

• Gesetz zur Entwicklung und Förderung der 
Windenergie auf See (Windenergie-auf-
See-Gesetz - WindSeeG) 

Das Gesetz zur Entwicklung und Förderung der 
Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-
Gesetz – WindSeeG) enthält in den §§ 4 ff. die 
Rechtsgrundlagen für die Aufstellung und Fort-
schreibung des Flächenentwicklungsplans. § 5 
Abs. 3 Satz 1 WindSeeG normiert, dass Festle-
gungen unzulässig sind, wenn überwiegende 
öffentliche oder private Belange entgegenste-
hen. In der nachfolgenden Aufzählung unzuläs-
siger Festlegungen ist die Gefährdung der Mee-
resumwelt als ein Regelbeispiel aufgeführt (vgl. 
§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WindSeeG). Die einzel-
nen Festlegungen des FEP müssen danach auf 
ihre Gefährdung für die Meeresumwelt hin ge-
prüft werden. Außerdem enthält § 5 Abs. 4 Satz 
2 WindSeeG Kriterien für die Festlegung der 
Flächen und die zeitliche Reihenfolge ihrer 
Ausschreibung. Unter den gesetzlich statuierten 
Kriterien finden sich auch Nutzungskonflikte auf 
einer Fläche, die wie die anderen Kriterien rele-
vant sind für die Frage, ob, wo und wann Flä-
chen festgelegt und ausgeschrieben werden.  

• AWZ-Schutzgebietsverordnungen 

Mit Rechtsverordnungen vom 22.09.2017 wur-
den nach § 57 BNatSchG die bereits bestehen-
den Naturschutz- bzw. FFH-Gebiete in der 
deutschen AWZ in die nationalen Gebietskate-
gorien aufgenommen und zu Naturschutzgebie-
ten erklärt. In diesem Rahmen wurden sie teil-
weise neu gruppiert. So bestehen durch die 
Verordnung über die Festsetzung des Natur-
schutzgebietes „Pommersche Bucht - Rönne-

bank“ (NSGPBRV)31, die Verordnung über die 
Festsetzung des Naturschutzgebietes 
„Fehmarnbelt“ (NSGFmbV)32 und die Verord-
nung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Kadetrinne“ (NSGKdrV)33 nun die Natur-
schutzgebiete „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“, „Fehmarnbelt“ und „Kadetrinne“. Hier-
durch ergeben sich in Bezug auf die räumliche 
Ausdehnung keine Unterschiede. Vereinzelt 
erfolgten hierdurch erstmalig Unterschutzstel-
lung einiger Arten (Skua (Stercorarius skua) 
und Spatelraubmöwe (Stercorarius pomari-
nus)).  

Im Rahmen der Festlegungen werden bei der 
Auswahl der Trassen die Flächen der Natur-
schutzgebiete soweit wie möglich gemieden. In 
den Fällen, in denen dieses nicht möglich ist, 
wird im Rahmen der Umweltprüfung eine Ver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt (vgl. Kapitel 
6), um zu überprüfen, ob diese Bereiche in den 
für ihre Schutzzwecke maßgeblichen Bestand-
teilen erheblich beeinträchtigt werden können. 
In der Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 
BNatSchG ist auf die Schutzzwecke aus den 
Verordnungen zu rekurrieren. Hinsichtlich der 
Festlegung von Gebieten und Flächen in diesen 
Gebieten für die Windenergienutzung, werden 
die Naturschutzgebiete ausgespart. Die Festle-
gungen wurden daraufhin überprüft, ob eine 
Gefährdung der Meeresumwelt vorliegt bzw. 
Nutzungskonflikte als Kriterium für die Auswahl 
herangezogen. Die Planungsgrundsätze enthal-
ten die Ausschlusswirkung von Gebieten und 
Flächen sowie Plattformen in Naturschutzgebie-
ten sowie Vorgaben von Mindestabständen zu 
                                                
31 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Pommersche Bucht - Rönnebankt“ vom 22. Sep-
tember 2017, BGBl. I S. 3415. 
32 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Fehmarnbelt“ vom 22. September 2017, BGBl. I S. 
3405. 
33 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Kadetrinne“ vom 22. September 2017, BGBl. I S. 
3410. 



26 Einleitung 

 

Naturschutzgebieten und zum Rückbau der 
Anlagen, zur Schallminderung, Emissionsmin-
derung, Bündelung von Seekabelsystemen, 
schonenden Verlegeverfahren usw. auf Kapitel 
4.4 des FEP wird ergänzend verwiesen. 

 Energie- und Klimaschutzziele der 1.4.4
Bundesregierung 

Bereits nach der Strategie der Bundesregierung 
zum Ausbau der Windenergienutzung auf See 
aus dem Jahre 2002 hatte die Offshore-
Windenergie eine besondere Bedeutung. Der 
Anteil der Windenergie am Stromverbrauch 
sollte innerhalb der nächsten drei Jahrzehnte 
auf mindestens 25% anwachsen. Nach dem 
Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. 
September 2010 soll der Anteil der erneuerba-
ren Energien an der Stromversorgung bis zum 
Jahr 2020 auf 35% und bis zum Jahr 2050 auf 
80% ansteigen. 

Im Zuge der 2011 beschlossenen Energiewen-
de hat der Wechsel in das Zeitalter der erneu-
erbaren Energien zusätzlich an Bedeutung ge-
wonnen. Am 06. Juni 2011 beschloss die Bun-
desregierung ein Energiepaket, welches die 
Maßnahmen des Energiekonzepts ergänzt und 
deren beschleunigte Umsetzung zum Ziel hatte. 
Seit 2002 war es Ziel, bis 2030 eine Leistung 
von insgesamt 25 GW in Nord- und Ostsee zu 
installieren.  

Im Zuge der jüngsten Reform des EEG im Jahr 
2016 ist es nach § 1 Abs. 2 EEG 2017 das Ziel, 
den Anteil des aus erneuerbaren Energien er-
zeugten Stroms am Bruttostromverbrauch zu 
steigern auf  

• 40 bis 45 Prozent bis zum Jahr 2025, 

• 55 bis 60 Prozent bis zum Jahr 2035 und 

• mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2050. 

Dieses Ziel dient auch dazu, den Anteil erneu-
erbarer Energien am gesamten Bruttoendener-
gieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf mindes-
tens 18 Prozent zu erhöhen. Dieser Ausbau soll 
stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfol-
gen.  

In § 4 Nr. 2 EEG wird der Ausbaupfad für 
Windenergie auf See geregelt, indem eine Stei-
gerung der installierten Leistung von Windener-
gieanlagen auf See auf 6.500 Megawatt im Jahr 
2020 und 15.000 Megawatt im Jahr 2030 erfol-
gen soll. 

Mit dem Integrierten Energie- und Klimapro-
gramm der Bundesregierung wurden in 2007 
die Klimaschutzziele beschlossen und im Koali-
tionsvertrag von 2013 bestätigt. Der Klima-
schutzplan 2050 der Bundesregierung greift die 
Ziele auf und hinterlegt sie mit Zielen und Maß-
nahmen in einzelnen Sektoren. Danach sollen 
die Emissionen bis zum Jahr 2020 um mindes-
tens 40 Prozent gegenüber 1990 gemindert 
werden, bis 2030 um mindestens 55 Prozent 
und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent unter das 
Niveau von 1990. Im Jahr 2050 soll in Deutsch-
land die weitgehende Treibhausgasneutralität – 
also ein Gleichgewicht zwischen den emittierten 
Treibhausgasen und deren Bindung durch Sen-
ken – erreicht werden.  

Die klimapolitische Zielsetzung der Bundesre-
gierung, durch Offshore-Windenergie bis 2030 
eine installierte Leistung von 15.000 Megawatt 
zu erreichen, bildet den Planungshorizont für 
die Festlegung des Plans. Da eine Erhöhung 
der Ausbauziele möglich erscheint, werden im 
Anhang des FEP auf informatorischer Basis 
weitere Szenarien dargestellt. Eine gesonderte 
Darstellung der Szenarien im Einzelnen erfolgt 
im Umweltbericht nicht. 
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Abbildung 6: Übersicht zu den Normebenen der einschlägigen Rechtsakte für die SUP. 

 

 Methodik der Strategischen 1.5
Umweltprüfung 

 Einführung 1.5.1
Bei der Durchführung der SUP kommen im 
Rahmen der Methodik grundsätzlich verschie-
dene Ansätze zum Planungsstand in Betracht. 
Im vorliegenden Umweltbericht wird auf die 
bereits zugrunde gelegte Methodik der SUP der 
Bundesfachpläne aufgebaut und diese mit Blick 
auf die im FEP zusätzlich über den BFO hin-
ausgehend getroffenen Festlegungen weiter-
entwickelt. 

Die Methodik richtet sich vor allem nach den zu 
prüfenden Festlegungen des Plans. Im Rahmen 
dieser SUP wird für die einzelnen Festlegungen 
ermittelt, beschrieben und bewertet, ob die 
Festlegungen voraussichtlich erhebliche Aus-

wirkungen auf die betroffenen Schutzgüter ha-
ben. Nach § 40 Abs. 3 UVPG bewertet die zu-
ständige Behörde vorläufig im Umweltbericht 
die Umweltauswirkungen der Festlegungen im 
Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge 
nach Maßgabe der geltenden Gesetze. Nach 
dem spezialgesetzlichen Maßstab des § 5 Abs. 
3 WindSeeG dürfen die Festlegungen nicht zu 
einer Gefährdung der Meeresumwelt führen.  

Der Untersuchungsgegenstand des Umweltbe-
richts entspricht den Festlegungen des FEP, 
wie sie in § 5 Abs. 1 WindSeeG aufgeführt sind 
(siehe hierzu 1.2.). Maßgeblich sind hierbei 
allerdings weniger die Festlegungen in konkre-
ter zeitlicher Hinsicht wie die zeitliche Reihen-
folge der Ausschreibung oder Kalenderjahre 
der Inbetriebnahme, da hierdurch gegenüber 
den räumlichen Festlegungen keine weiteren 
Umweltauswirkungen entstehen. Einige Pla-
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nungs- und Technikgrundsätze dienen zwar 
u.a. auch der Verminderung von Umweltaus-
wirkungen, können ihrerseits aber auch zu 
Auswirkungen führen, so dass eine Prüfung 
erforderlich ist. 

Folgende Festlegungen werden jeweils 
schutzgutbezogen auf ihre voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen untersucht:  

• Gebiete und Flächen für Windenergie 
auf See, einschließlich der Festlegung 
der voraussichtlich zu installierenden 
Leistung  

• Trassen und -korridore, einschließlich 
Grenzkorridore  

• Standorte für Plattformen (Konverter- 
und Sammelplattformen und Umspann-
anlagen) 

• Relevante Planungs- und Techni-
kgrundsätze 

 Untersuchungsraum 1.5.2
Die vorliegende Beschreibung und Einschät-
zung des Umweltzustands bezieht sich in erster 
Linie auf die AWZ der Ostsee, für welche der 
FEP im Wesentlichen Festlegungen trifft. Der 
Untersuchungsraum der SUP erstreckt sich auf 
die deutsche AWZ der Ostsee. Da für den west-
lichen Teil der AWZ der Ostsee bis zum Natur-
schutzgebiet Fehmarnbelt im FEP keine Fest-
legungen getroffen werden, wird dieser Teil der 
AWZ in der SUP nicht im Detail mitbetrachtet 
(vgl. Abbildung 7).  

Im angrenzenden Küstenmeer werden über 
eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls Gebiete 
und ein Testfeld ausgewiesen. Diese Festle-
gungen sind auch Teil des Untersuchungs-
raums und werden auf ihre kumulativen Aus-
wirkungen mit den Festlegungen in der AWZ 
überprüft. Die angrenzenden Bereiche der An-
rainerstaaten sind nicht direkt Gegenstand die-
ses Plans, sie werden jedoch im Rahmen der 
grenzüberschreitenden und kumulativen Be-
trachtung im Rahmen dieser SUP mit betrachtet 
(siehe Kapitel 4.12 und 4.13). 
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Abbildung 7: Darstellung des Untersuchungsraums der SUP für die Ostsee zum Flächenentwicklungsplan. 

 

 Durchführung der Umweltprüfung 1.5.3
Die vorliegende Beschreibung und Einschät-
zung des Umweltzustands bezieht sich auf den 
Teil der AWZ der Ostsee, für den der FEP im 
Wesentlichen Festlegungen trifft. Über eine 
Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Meck-
lenburg-Vorpommern sind ebenfalls die Berei-
che des Küstenmeers umfasst in Bezug auf 
kumulative Auswirkungen von Festlegungen auf 
die Schutzgüter. Ansonsten wird für das Küs-
tenmeer auf die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen und Darstellungen im Umweltbericht im 
Rahmen der Aufstellung des Landesraument-

wicklungsprogramms 2016 Mecklenburg-
Vorpommern verwiesen.34  

Die Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen der Durchführung des 
FEP umfasst schutzgutbezogen sekundäre, 
kumulative, synergetische, kurz-, mittel- und 
langfristige, ständige und vorübergehende, po-
sitive und negative Auswirkungen.  

Unter sekundären oder indirekten Auswirkun-
gen sind solche zu verstehen, die nicht unmit-
telbar und somit möglicherweise erst nach eini-
ger Zeit und/oder an anderen Orten wirksam 

                                                
34 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesent-
wicklung Mecklenburg-Vorpommern, Umweltbericht zum 
Landes Landesraumentwicklungsprogramms 2016 Meck-
lenburg-Vorpommern, Juli 2016.  
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werden (WOLFGANG & APPOLD 2007, SCHOME-
RUS et al. 2006). Gelegentlich wird auch von 
Folgewirkungen oder Wechselwirkungen ge-
sprochen (vgl. Kapitel 4.11).  

Mögliche Auswirkungen der Planumsetzung 
werden schutzgutbezogen beschrieben und 
bewertet. Eine einheitliche Definition des Be-
griffs „Erheblichkeit“ existiert nicht, da es sich 
um eine „im Einzelfall individuell festgestellte 
Erheblichkeit“ handelt, die nicht unabhängig 
von den „spezifischen Charakteristika von Plä-
nen oder Programmen betrachtet werden kann“ 
(SOMMER 2005, 25f.). Im Allgemeinen können 
unter erheblichen Auswirkungen solche Effekte 
verstanden werden, die im betrachteten Zu-
sammenhang schwerwiegend und maßgeblich 
sind.  

Nach den für die Einschätzung der voraussicht-
lich erheblichen Umweltauswirkungen maßgeb-
lichen Kriterien der Anlage 6 des UVPG be-
stimmt sich die Erheblichkeit durch 

• „die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit 
und Unumkehrbarkeit der Auswirkungen; 

• den kumulativen Charakter der Auswirkun-
gen; 

• den grenzüberschreitenden Charakter der 
Auswirkungen; 

• die Risiken für die menschliche Gesundheit 
oder die Umwelt (z. B. bei Unfällen); 

• den Umfang und die räumliche Ausdehnung 
der Auswirkungen; 

• die Bedeutung und die Sensibilität des vo-
raussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund 
seiner besonderen natürlichen Merkmale 
oder seines kulturellen Erbes, der Über-
schreitung der Umweltqualitätsnormen oder 
der Grenzwerte sowie einer intensiven Bo-
dennutzung; 

• die Auswirkungen auf Gebiete oder Land-
schaften, deren Status als national, gemein-
schaftlich oder international geschützt aner-
kannt ist“. 

Weiterhin relevant sind auch die Merkmale des 
Plans, insbesondere in Bezug auf 

• das Ausmaß, in dem der Plan für Projekte 
und andere Tätigkeiten in Bezug auf Stand-
ort, Art, Größe und Betriebsbedingungen 
oder durch die Inanspruchnahme von Res-
sourcen einen Rahmen setzt; 

• das Ausmaß, in dem der Plan andere Pläne 
und Programme — einschließlich solcher in 
einer Planungshierarchie — beeinflusst; 

• die Bedeutung des Plans für die Einbezie-
hung der Umwelterwägungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Förderung der nachhalti-
gen Entwicklung; 

• die für den Plan relevanten Umweltproble-
me; 

• die Bedeutung des Plans für die Durchfüh-
rung der Umweltvorschriften der Gemein-
schaft (z. B. Pläne und Programme betref-
fend die Abfallwirtschaft oder den Gewäs-
serschutz) (Anhang II SUP-RL). 

Aus dem Fachrecht ergeben sich weitere Kon-
kretisierungen dazu, wann eine Auswirkung die 
Erheblichkeitsschwelle erreicht. Auch unterge-
setzlich wurden Schwellenwerte erarbeitet, um 
eine Abgrenzung vornehmen zu können.  

Die Beschreibung und Bewertung der potenziel-
len Umweltauswirkungen erfolgt schutzgutbe-
zogen unter Einbeziehung der Zustandsein-
schätzung (Kapitel 2) getrennt für Gebiete und 
Flächen, Plattformen und Seekabelsysteme. 
Des Weiteren wird, sofern erforderlich, eine 
Differenzierung nach unterschiedlichen techni-
schen Ausführungen vorgenommen. Die Be-
schreibung und Bewertung der voraussichtli-
chen erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des FEP auf die Meeresumwelt bezieht 
sich ebenfalls auf die dargestellten Schutzgüter. 
Es werden alle Planinhalte untersucht, die po-
tenziell erhebliche Umweltauswirkungen entfal-
ten können.  

Dabei werden sowohl die bau- und rückbau- als 
auch die anlage- und betriebsbedingten Aus-
wirkungen betrachtet. Berücksichtigung finden 
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darüber hinaus Auswirkungen, die sich im 
Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten 
ergeben können. Anschließend erfolgt eine 
Darstellung möglicher Wechselwirkungen, eine 
Betrachtung möglicher kumulativer Effekte und 
potenzieller grenzüberschreitender Auswirkun-
gen. 

Folgende Schutzgüter werden im Hinblick auf 
die Einschätzung des Umweltzustands betrach-
tet: 

• Fläche  

• Boden 

• Wasser 

• Plankton 

• Biotoptypen 

• Benthos 

• Fische 

• Marine Säugetiere 

• Avifauna 

• Fledermäuse 

• Biologische Vielfalt 

• Luft 

• Klima 

• Landschaft 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

• Menschen insbesondere die menschliche 

Gesundheit 

• Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

Im Allgemeinen finden folgende methodische 
Ansätze Eingang in die Umweltprüfung: 

• Qualitative Beschreibungen und Bewertun-
gen  

• Quantitative Beschreibungen und Bewer-
tungen 

• Auswertung von Studien und Fachliteratur 
• Visualisierungen 
• Worst-case-Annahmen  
• Trendabschätzungen (etwa zum Stand der 

Technik von Anlagen)  
• Einschätzungen von Experten/ der Fachöf-

fentlichkeit. 
 
Eine Bewertung der Auswirkungen durch die 
Festlegungen des FEP erfolgt anhand der Zu-
standsbeschreibung und Zustandseinschätzung 
und der Funktion und Bedeutung der einzelnen 
Gebiete, Flächen und Trassen für die einzelnen 
Schutzgüter einerseits und den von diesen 
Festlegungen ausgehenden Wirkungen und 
daraus resultierenden potenziellen Auswirkun-
gen andererseits. Eine Prognose der vorha-
benbezogenen Auswirkungen bei Umsetzung 
des FEP erfolgt in Abhängigkeit der Kriterien 
Intensität, Reichweite und Dauer der Effekte 
(vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Allgemeine Methodik der Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen. 

 

Hinsichtlich der Berücksichtigung der Umwelt-
ziele im Rahmen der Bewertung der voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
der Durchführung des FEP wird auf Kapitel 1.4 
verwiesen. 

 Kriterien für die Zustandsbeschrei-1.5.4
bung und Zustandseinschätzung  

Die Zustandseinschätzung der einzelnen 
Schutzgüter in Kap.2 erfolgt anhand verschie-
dener Kriterien. Für die Schutzgüter Flä-
che/Boden, Benthos und Fische wird die Ein-
schätzung basierend auf den Aspekten Selten-
heit und Gefährdung, Vielfalt und Eigenart so-
wie Natürlichkeit vorgenommen. Die Beschrei-
bung und Einschätzung der Schutzgüter Marine 
Säugetiere, See- und Rastvögel sowie Zugvö-
gel orientiert sich an den Aspekten für die Zu-
standseinschätzung der Schutzgüter Fläche/ 

Boden, Benthos und Fische. Da es sich um 
hochmobile Arten handelt, ist eine Betrach-
tungsweise analog zu diesen Schutzgütern 
nicht zielführend. Für See- und Rastvögel und 
marine Säuger werden daher die Kriterien 
Schutzstatus, Bewertung des Vorkommens, 
Bewertung räumlicher Einheiten und Vorbelas-
tungen zugrunde gelegt. Für das Schutzgut 
Zugvögel werden neben Seltenheit und Ge-
fährdung und Natürlichkeit die Aspekte Bewer-
tung des Vorkommens und großräumige Be-
deutung des Gebiets für den Vogelzug betrach-
tet. 

Im Folgenden sind die Kriterien zusammenge-
stellt, die für die Zustandseinschätzung des 
jeweiligen Schutzgutes herangezogen wurden. 
Diese Übersicht geht auf die Schutzgüter ein, 
die in der Umweltprüfung im Schwerpunkt be-
trachtet werden. 
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Fläche/Boden 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Flächenmäßiger Anteil der Sedimente auf dem Meeresboden und Verbreitung des morpho-
logischen Formeninventars. 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Heterogenität der Sedimente auf dem Meeresboden und Ausbildung des  
morphologischen Formeninventars. 

Aspekt: Natürlichkeit 

Kriterium: Ausmaß der anthropogenen Vorbelastung der Sedimente auf dem Meeresboden und des 
morphologischen Formeninventars. 

 

Benthos 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Anzahl der seltenen bzw. gefährdeten Arten anhand der nachgewiesenen Rote-Liste-Arten 
(Rote Liste von RACHOR et al. 2013). 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Artenzahl und Zusammensetzung der Artengesellschaften. Es wird bewertet, inwieweit für 
den Lebensraum charakteristische Arten oder Lebensgemeinschaften auftreten und wie regelmäßig 
diese vorkommen. 

Aspekt: Natürlichkeit 

Für dieses Kriterium wird die Intensität der fischereilichen Nutzung, welche die wirksamste Störgröße 
darstellt, als Bewertungsmaßstab herangezogen. Für andere Störgrößen, wie Eutrophierung, Schiffs-
verkehr, Schadstoffe, etc. fehlen derzeit noch die geeigneten Mess- und Nachweismethoden, um 
diese in die Bewertung einbeziehen zu können. 

 

Biotoptypen 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: nationaler Schutzstatus sowie Gefährdung der Biotoptypen nach der Roten Liste gefährde-
ter Biotoptypen Deutschlands (FINCK et al. 2017). 

Aspekt: Natürlichkeit 

Kriterium: Gefährdung durch anthropogene Einflüsse. 
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Fische 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Anteil von Arten, die lt. der aktuellen Roten Liste Meeresfische (THIEL et al. 2013) und für 
die diadromen Arten der Roten Liste Süßwasserfische (FREYHOF 2009) als gefährdet gelten und Ro-
te-Liste-Kategorien zugeordnet wurden. 

Aspekt: Vielfalt und Eigenart 

Kriterium: Die Vielfalt einer Fischgemeinschaft kann durch die Artenzahl (α-Diversität, ‚Species rich-
ness‘) beschrieben werden. Zur Beurteilung der Eigenart einer Fischgemeinschaft, d.h. wie regelmä-
ßig lebensraumtypische Arten auftreten, kann die Artzusammensetzung herangezogen werden. Viel-
falt und Eigenart werden zwischen der gesamten Ostsee und Deutscher AWZ sowie zwischen der 
AWZ und den einzelnen Gebieten verglichen und bewertet. 

Aspekt: Natürlichkeit 

Kriterium: Die Natürlichkeit einer Fischgemeinschaft wird als die Abwesenheit anthropogener Einflüs-
se definiert. Durch die Entnahme der Zielarten und des Beifangs sowie der Beeinträchtigung des 
Meeresbodens im Falle grundberührender Fangmethoden wird die Fischerei als die wirksamste Stö-
rung der Fischgemeinschaft betrachtet und dient daher als Maß für die Natürlichkeit der Fischge-
meinschaften in Nord- und Ostsee. Eine Einschätzung der Bestände auf einer kleineren räumlichen 
Skala wie z. B. der deutschen Bucht erfolgt nicht. 

 

Marine Säuger 

Aspekt: Schutzstatus 

Kriterium: Status gemäß Anhang II und Anhang IV der FFH-RL und folgender internationaler Schutz-
abkommen: Übereinkommen zum Schutz wandernder wild lebender Tierarten (Bonner Konvention, 
CMS), ASCOBANS (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Se-
as), Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Konvention) 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterien: Bestand, Bestandsveränderungen/Trends anhand von großräumigen Erfassungen, Vertei-
lungsmuster und Dichteverteilungen 

Aspekt: Bewertung räumlicher Einheiten 

Kriterien: Funktion und Bedeutung der deutschen AWZ sowie der im FEP festgelegten Gebiete für 

marine Säugetiere als Durchzugsgebiet, Nahrungs- oder Aufzuchtgrund 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 
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See- und Rastvögel 

Aspekt: Schutzstatus 

Kriterium: Status gemäß Anhang I der V-RL, Europäische Rote Liste von BirdLife International 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterien: Bestand der dt. Ostsee und Bestand dt. AWZ, großräumige Verteilungsmuster, Abundan-
zen, Variabilität 

Aspekt: Bewertung räumlicher Einheiten 

Kriterien: Funktion der im FEP festgelegten Gebiete für relevante Brutvögel, Durchzügler, als Rast-
gebiete, Lage der Schutzgebiete 

Aspekt: Vorbelastung 

Kriterium: Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 

 

Zugvögel 

Aspekt: Großräumige Bedeutung des Gebiets für den Vogelzug 

Kriterium: Leitlinien und Konzentrationsbereiche 

Aspekt: Bewertung des Vorkommens 

Kriterium: Zuggeschehen und dessen Intensität 

Aspekt: Seltenheit und Gefährdung 

Kriterium: Artenzahl und Gefährdungsstatus der beteiligten Arten gemäß Anhang I der V-RL, Über-

einkommen von Bern von 1979 über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tie-

re und ihrer natürlichen Lebensräume, Bonner Übereinkommen von 1979 zur Erhaltung der wan-

dernden wildlebenden Tierarten, AEWA (Afrikanisch-eurasisches Wasservogelabkommen) und 

SPEC (Species of European Conservation Concern). 

Aspekt: Natürlichkeit 

Kriterium: Vorbelastung/ Gefährdungen durch anthropogene Einflüsse und Klimaänderungen. 
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 Spezifische Annahmen für die Bewer-1.5.5
tung der voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen der Um-
setzung des FEP auf die Meeresumwelt erfolgt 
schutzgutbezogen unter Einbeziehung der oben 
beschriebenen Zustandseinschätzung getrennt 
für Gebiete und Flächen, Plattformen und See-

kabelsysteme. In der folgenden Tabelle sind 
ausgehend von den wesentlichen Wirkfaktoren 
diejenigen potenziellen Umweltauswirkungen 
aufgeführt, die die Grundlage für die Prüfung 
der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen bilden. Dabei werden die Wirkungen 
danach unterschieden, ob diese bau-/rückbau- 
oder betriebsbedingt sind oder durch die Anla-
ge selbst hervorgerufen werden. 

 

Tabelle 1: Vorhabenbezogene Auswirkungen bei Umsetzung des FEP. 

Schutzgut Wirkung Potenzielle Auswirkung 

Ba
u/

 
R

üc
kb

au
 

An
la

ge
 

Be
tri

eb
 

Gebiete/ Flächen und Plattformstandorte 

Boden Einbringen von Hartsubstrat 
(Fundamente) 

Veränderung von Habitaten  X  

dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme 

Veränderung von Habitaten  X  

Auskolkung/Sediment-
umlagerung 

Veränderung von Habitaten  X  

Benthos Bildung von Trübungsfahnen Beeinträchtigung benthischer Arten X   

Resuspension von Sediment 
und Sedimentation 

Beeinträchtigung oder Schädigung 
benthischer Arten oder Gemein-
schaften 

X   

Einbringung von Hartsubstrat Habitatveränderungen, Lebens-
raumverlust  

 X  

Fische Sedimentaufwirbelungen und 
Trübungsfahnen 

Physiologische Effekte und Scheu-
cheffekte 

X   

Schallemissionen während 
der Rammung 

Vergrämung X   

Flächeninanspruchnahme Lokaler Lebensraumverlust  X  

Einbringen von Hartsubstrat Anlockeffekte, Erhöhung Artenvielfalt  X  
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Schutzgut Wirkung Potenzielle Auswirkung 

Ba
u/

 R
üc

k-
ba

u 

An
la

ge
 

Be
tri

eb
 

See- und 
Rastvögel 

Visuelle Unruhe durch Bau-
betrieb 

Lokale Scheuch- und Barriereeffekte X   

Hindernis im Luftraum Scheucheffekte  Habitatverlust 
Vogelschlag 

 X  

Lichtemissionen Anlockeffekte X  X 

Zugvögel Hindernis im Luftraum Vogelschlag  

Barriereeffekt 

 X  

Lichtemissionen Anlockeffekte  Vogelschlag X  X 

Meeres-
säuger 

Schallemission während der 
Rammung 

Gefährdung, wenn keine Vermei-
dungs- und Minderungs-
maßnahmen getroffen werden 

X   

Trassen für Seekabelsysteme 

Boden Einbringen von Hartsubstrat 
(Steinschüttung) 

Veränderung von Habitaten  X  

Benthos Wärmeemissionen Beeinträchtigung/Verdrängung kalt-
wasserliebender Art 

  X 

Magnetfelder Beeinträchtigung benthischer Arten   X 

Trübungsfahnen Beeinträchtigung benthischer Arten X   

Einbringen von Hartsubstrat 
(Steinschüttungen) 

Habitatveränderung, lokaler Lebens-
raumverlust 

 X  

Fische Trübungsfahnen Physiologische Effekte und Scheu-
cheffekte 

X   

Magnetfelder Beeinträchtigung des Orientierungs-
verhaltens einzelner wandernder 
Arten 

  X 

 

Neben den Auswirkungen auf die einzelnen 
Schutzgüter werden auch kumulative Effekte 
und Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 
geprüft. 

Wechselwirkungen 

Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-
gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. Die we-
sentliche Verflechtung der biotischen Schutzgü-
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ter besteht über die Nahrungsketten. Wegen 
der Variabilität des Lebensraumes und der 
Komplexität des Nahrungsnetzes und der Stoff-
kreisläufe lassen sich Wechselwirkungen ins-
gesamt nur sehr ungenau beschreiben. 

Kumulative Betrachtung 

Nach Art.5 Abs.1 SUP-RL umfasst der Umwelt-
bericht auch die Prüfung kumulativer Auswir-
kungen. Kumulative Auswirkungen entstehen 
aus dem Zusammenwirken verschiedener un-
abhängiger Einzeleffekte, die sich entweder 
durch ihre Zusammenwirkung addieren (Kumu-
lativeffekte) oder sich gegenseitig verstärken 
und damit mehr als die Summe ihrer einzelnen 
Wirkung erzeugen (synergetische Effekte) (u. a. 
SCHOMERUS et al. 2006). Kumulative wie sy-
nergetische Auswirkungen können sowohl 
durch zeitliches als auch durch räumliches Zu-
sammentreffen von Auswirkungen hervorgeru-
fen werden (vgl. Kapitel 4.12). Auswirkungen 
der Bauphase sind überwiegend kurzfristiger 
und vorübergehender Natur, während anlage- 
und betriebsbedingte Auswirkungen dauerhaft 
auftreten können. 

Zur Prüfung der kumulativen Auswirkungen ist 
es erforderlich, zu bewerten, inwieweit den 
Festlegungen des Plans im Zusammenwirken 
eine erhebliche nachteilige Auswirkung zuge-
schrieben werden kann. Eine Prüfung der Flä-
chen erfolgt auf der Ebene dieses Fachplans 
auf der Grundlage des bisherigen Wissenstan-
des im Sinne des Art. 5 Abs. 2 SUP-RL. 

Im Einzelnen wird bei der Analyse und Prüfung 
der jeweiligen Festlegungen wie folgt vorge-
gangen:  

Gebiete und Flächen, einschließlich der vo-
raussichtlich zu installierenden Leistung: 

Hinsichtlich der Gebiete wird unabhängig von 
der konkreten Festlegung im Plan und der Rea-
lisierungswahrscheinlichkeit von insgesamt 13 
Gebieten im Sinne einer worst-case-
Betrachtung ausgegangen. Für die Gebiete 
bzw. speziell für die Flächen ist nach § 5 Abs. 1 

Nr. 5 WindSeeG die voraussichtlich zu installie-
rende Leistung von Windenergieanlagen auf 
See im FEP festzulegen. In Kapitel 4.7 des FEP 
wird beschrieben, wie die voraussichtlich zu 
installierende Leistung pro Fläche ermittelt und 
festgelegt wird. Im Wesentlichen werden dazu 
die Flächen innerhalb der Gebiete anhand von 
Kriterien wie Flächengeometrie, Windhöffigkeit, 
Stand der Technik von Windenergieanlagen auf 
See und Netzanbindungskapazität im Rahmen 
der gesetzlichen Anforderungen zwei Katego-
rien zugeordnet. Auf Grundlage dieser Parame-
ter und Annahmen wird die anzulegende Leis-
tungsdichte in Megawatt/km² pro Fläche ermit-
telt. Wegen der Einzelheiten wird auf Kapitel 
4.7 des FEP (Bestimmung der voraussichtlich 
zu installierenden Leistung) verwiesen. 

Unterstützend werden zur Plausibilisierung der 
Methodik für die Ermittlung der voraussichtlich 
zu installierenden Leistung auf den jeweiligen 
Flächen modellartig Windparkplanungen mit 
u.a. ggf. in der Zukunft verfügbaren Windener-
gieanlagen simuliert. Es werden zur Bestim-
mung der voraussichtlich zu installierenden 
Leistung zwar nicht ein oder mehrere Layouts 
für Offshore-Windparkplanungen zu Grunde 
gelegt, allerdings werden für eine schutzgutbe-
zogene Betrachtung in dieser SUP bestimmte 
Parameter wie etwa Anzahl der Anlagen, Na-
benhöhe [m], Höhe der unteren Rotorspitze [m], 
Rotordurchmesser [m] überstrichene Fläche 
des Rotors [m²], Gesamthöhe [m] der Anlagen, 
Durchmesser von Gründungstypen [m], Fläche 
einer Gründung [m²] sowie Durchmesser des 
Kolkschutzes [m] angenommen. Um die Band-
breite möglicher Entwicklungen abzubilden, 
erfolgt die Prüfung im Wesentlichen anhand 
zweier Szenarien. In einem ersten Szenario 
wird von vielen kleinen Anlagen und demge-
genüber in einem zweiten Szenario von weni-
gen großen Anlagen ausgegangen. Aufgrund 
der dadurch abgedeckten Bandbreite wird eine 
möglichst umfassende schutzgutbezogene Be-
schreibung und Bewertung zum derzeitigen 
Stand der Planungen ermöglicht.  



Einleitung 39 

 

Bei der SUP werden dabei insbesondere be-
rücksichtigt: 

- Anlagen, die sich bereits in Betrieb befin-
den (als Referenz und Vorbelastung) 

- Übertragung der durchschnittlichen Para-
meter der sich bereits in Betrieb befindli-
chen Anlagen auf die im zentralen Modell 
zu planenden Flächen 

- Annahme, dass bestehende Vorhaben im 
Rahmen der Übergangsphase auf Grund-
lage einer wirksamen Zulassung realisiert 
werden (worst-case-Betrachtung)  

- Prognose bestimmter technischer Entwick-
lungen.  

Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick 
über die verwendeten Parameter. Hierbei ist zu 
beachten, dass es sich lediglich um zum Teil 

schätzungsbasierte Annahmen handelt, da auf 
Ebene der SUP die Prüfung projektspezifischer 
Parameter nicht erfolgt bzw. erfolgen kann.  

Hinsichtlich der Angaben zur Nabenhöhe ist zu 
berücksichtigen, dass das Ziel Ziffer 3.5.1 (8) 
des Raumordnungsplans der Ostsee eine Hö-
henbegrenzung von 125 m für Windenergiean-
lagen in Sichtweite der Küste und Inseln vor-
sieht. Dementsprechend wurde diese Vorgabe 
im Szenario 1 zugrunde gelegt. Da §§ 19, 6 
Raumordnungsgesetz (ROG) grundsätzlich die 
Möglichkeit eines Zielabweichungsverfahrens 
zur Abweichung von Zielen der Raumordnung 
vorsehen und die Höhenbegrenzung bei nicht-
sichtbaren Anlagen nicht einschlägig ist, wurde 
für das Szenario 2 eine Nabenhöhe von 175 m 
zugrunde gelegt. 

 

 

Tabelle 2: Parameter für die Betrachtung der Gebiete und Flächen 

  
Szenario 1 Szenario 2  

 
Leistung pro Anlage [MW]  9  15 

Nabenhöhe [m] ca. 125 ca. 175 

Höhe untere Rotorspitze [m] ca. 26 ca. 50 

Rotordurchmesser [m] ca. 200 ca. 250 

Überstrichene Fläche des Rotors [m2]  ca. 30.800 ca. 49.100 

Gesamthöhe [m] ca. 225 ca. 300 

Durchmesser Gründung [m]* ca. 8,5 ca. 12 

Fläche Gründung exkl. Kolkschutz [m²] ca. 57 ca. 113 

Durchmesser Kolkschutz [m] ca. 43 ca. 60 

Fläche Gründung inkl. Kolkschutz [m²] ca. 1.420 ca. 2.830 

* Die Berechnung der Flächeninanspruchnahme beruht auf der Annahme einer Monopile-Gründung. Es wird 
jedoch angenommen, dass Monopile und Jacket in Summe jeweils etwa die gleiche Flächeninanspruch-
nahme auf dem Meeresgrund haben. 
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Standorte für Plattformen  

Ähnlich wird bei der Prüfung der Standorte für 
Plattformen vorgegangen. Auch hier werden 
bestimmte Parameter wie Anzahl der Plattfor-
men, Länge der parkinternen Verkabelung [km], 

Durchmesser einer bzw. verschiedener Grün-
dungen [m] und Fläche für Gründungen (inkl. 
Kolkschutz) [m²] zu Grunde gelegt. 

 

 
Tabelle 3: Parameter für die Betrachtung der Netzanschlüsse und Plattformen 

Netzanschluss 
Umspann-
/Wohnplattformen* 

  
 

Voraus. Leistung auf einer Fläche [MW] ca. 300 

Länge parktinterne Verkabelung [km] ca. 36 

Anzahl Umspannplattformen 1 

Anzahl Wohnplattformen 0 

Durchmesser Gründung [m]** ca. 10 

Fläche Gründung exkl. Kolkschutz [m2] ca. 80 

Durchmesser Kolkschutz [m] ca. 50 

Fläche Gründung inkl. Kolkuschutz [m] ca. 2000 

* Die Angaben zu Umspannplattformen beziehen sich auf die Anzahl der Umspannplattformen pro Gebiet 
(nur für Fertigstellungen ab 2026). Lediglich die Länge der parkinternen Verkabelung ist abhängig von der 
voraussichtlich zu installierenden Leistung der jeweiligen Fläche und wurde auf Basis vorliegender Planun-
gen bestimmt.  

** Für den Durchmesser der Gründung ist die Art der Gründung in diesem Fall nicht entscheidend. Es wird 
angenommen, dass Monopile und Jacket in Summe jeweils etwa die gleiche Flächeninanspruchnahme auf 
dem Meeresgrund haben. 

Trassen- und Trassenkorridore für Seekabel-
systeme 

Bei der Festlegung von Trassen – und Tras-
senkorridoren für Seekabelsysteme (Anbin-
dungsleitungen, grenzüberschreitende Seeka-
belsysteme und Verbindungen untereinander) 

wird von bestimmten Breiten des Kabelgrabens 
[m] sowie der Anzahl und Fläche der Kreu-
zungsbauwerke [m2] und Konverterplattformen 
[m2] ausgegangen. Es werden vor allem die 
bau-, betriebs- und reparaturbedingten Um-
weltauswirkungen betrachtet. 

Tabelle 4: Parameter für die Betrachtung der Seekabelsysteme 

Seekabelsysteme   
Breite Kabelgraben [m] ca. 1 

Anzahl Kreuzungsbauwerke ca. 24 

Fläche der Kreuzungsbauwerke [m2] ca. 900 

Anzahl Konverterplattformen 0 

Fläche Konverterplattformen [m2] 0 
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Relevante Planungs- und Technikgrundsätze 

Durch die Regelung von Planungs- und Tech-
nikgrundsätzen im FEP können der erforderli-
che Flächenbedarf minimiert und die potenziel-
len Umweltauswirkungen auf ein geringes Maß 
reduziert werden. Die überwiegende Anzahl der 
Planungsgrundsätze dient der Vermeidung 
bzw. Reduktion von Umweltauswirkungen und 
führt voraussichtlich nicht zu erheblichen Aus-
wirkungen. Dies betrifft beispielsweise die zeit-
liche Gesamtkoordinierung der Errichtungs- und 
Verlegearbeiten, die Schallminderung, die Mi-
nimierung von Kolkschutzmaßnahmen, die Be-
rücksichtigung von behördlichen Standards, 
Vorgaben bzw. Konzepten, die Emissionsmin-
derung, die Beachtung bzw. Berücksichtigung 
von Naturschutzgebieten und gesetzlich ge-
schützten Biotopen, schonendende Verlegever-
fahren, die Überdeckung, die Verminderung der 
Sedimenterwärmung sowie die sparsame Flä-
cheninanspruchnahme. 

Der FEP enthält auch einige, nicht auf die Ver-
ringerung von Umweltauswirkungen bezogene 
Planungsgrundsätze. Da diese auf Ziele der 
Raumordnung zurückgehen, sind diese ver-
bindlich und einzuhalten. Dies betrifft die Beein-
trächtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, die das Ziel der Raumordnung 3.5.1 
(2) umsetzt. Hiernach darf durch die Errichtung 
und den Betrieb von Anlagen zur Energiege-
winnung in Vorranggebieten für Windenergie 
die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
werden. Auch der Planungsgrundsatz der 
Kreuzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Schifffahrt auf kürzestem Weg, setzt ein Ziel 
der Raumordnung für den FEP um (vgl. Raum-
ordnungsplan 3.3.1 (2), nach dem die für die 
Schifffahrt festgelegten Vorranggebiete von 
Seekabeln zur Ableitung der in der AWZ er-
zeugten Energie auf kürzestem Weg zu kreu-
zen sind). Die verbleibenden Planungsgrund-
sätze zu Abstands- und Flächenerfordernissen 
dienen der Standsicherheit der Anlagen, der 
Sicherheit der Verlegung, einem ausreichenden 

Sicherheitsabstand im Falle von Reparatur-
maßnahmen sowie einem Ausschluss gegen-
seitiger thermischer Beeinflussung der Seeka-
belsysteme. Bei der Wahl der konkreten Ab-
stände bzw. Flächenerfordernisse wurde eine 
möglichst geringe Inanspruchnahme der Fläche 
bedacht, die unter dem Schutzgut Bo-
den/Fläche sowie Avifauna geprüft werden 
wird. 

Hinsichtlich der Technikgrundsätze zum Netz-
anschluss der Offshore-Windparks in der Ost-
see für den Bereich der AWZ wird analog der 
bisherigen Netzanschlüsse ein Anbindungskon-
zept auf Basis der Drehstromtechnologie mit 
einer Übertragungsspannung von +/- 220 kV 
bei einer Nutzung der Umspannplattform durch 
den Übertragungsnetzbetreiber verwendet. 
Dies wurde bereits im Rahmen des BFO Ost-
see festgelegt und war dementsprechend auch 
schon Gegenstand der Prüfungen in den Um-
weltberichten zum BFO Ostsee. 

 Grundlagen der Alternativenprüfung 1.5.6
Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 
Satz 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 
SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine 
Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der 
geprüften vernünftigen Alternativen. Auf Plan-
ebene spielen vor allem die konzeptionel-
le/strategische Ausgestaltung, räumliche sowie 
technische Alternativen eine Rolle. Vorausset-
zung ist stets, dass diese vernünftig sind bzw. 
ernsthaft in Betracht kommen.  

Die Alternativenprüfung verlangt nicht explizit, 
besonders umweltschonende Alternativen zu 
entwickeln und zu prüfen. Vielmehr sollen die 
im obigen Sinne „vernünftigen“ Alternativen 
hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen verglei-
chend dargestellt werden, damit die 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der 
Entscheidung über die weiter zu verfolgende 
Alternative nachvollziehbar wird (BALLA 2009). 
Gleichzeitig muss der Aufwand für die Ermitt-
lung und Prüfung der in Betracht kommenden 
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Alternativen zumutbar sein. Dabei gilt: Je grö-
ßer die zu erwartenden Umweltauswirkungen 
und damit das Bedürfnis nach planerischer 
Konfliktbewältigung sind, desto eher sind auch 
umfängliche oder detaillierte Untersuchungen 
erforderlich. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sämtlichen 
Festlegungen in Gestalt von standardisierten 
Technik- und Planungsgrundsätzen eine Vor-
prüfung möglicher und denkbarer Alternativen 
bereits immanent ist. Wie der Begründung der 
einzelnen Planungsgrundsätze, insbesondere 
derer mit Umweltbezug – etwa möglichst ge-
bündelte Trassenführung, möglichst kreuzungs-
freie Durchführung – zu entnehmen ist, liegt 
dem jeweiligen Grundsatz bereits eine Abwä-
gung möglicher betroffener öffentlicher Belange 
und Rechtspositionen zugrunde, so dass 
dadurch auch bereits eine „Vorprüfung“ mögli-
cher Alternativen erfolgt ist. Im Einzelnen wer-
den im Rahmen dieses Umweltberichts neben 
der Nullalternative insbesondere räumliche und 
technische Alternativen geprüft. 

 Datengrundlagen und Hinweise 1.6
auf Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung der Unterlagen 

Grundlage für die SUP ist eine Beschreibung 
und Bewertung des Umweltzustands im Unter-
suchungsraum. Dabei sind alle Schutzgüter mit 
einzubeziehen. Die Datengrundlage ist Basis 
für die Bewertung der voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die gebiets- und 
artenschutzrechtliche Prüfung und die Alterna-
tivenprüfung. 

Nach § 39 Abs. 2 Satz 2 UVPG enthält der 
Umweltbericht die Angaben, die mit zumutba-
rem Aufwand ermittelt werden können, und 
berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wis-
sensstand und der Behörde bekannte Äuße-
rungen der Öffentlichkeit, allgemein anerkannte 
Prüfungsmethoden, Inhalt und Detaillierungs-
grad des Plans sowie dessen Stellung im Ent-
scheidungsprozess. 

Nach § 40 Abs. 4 UVPG können Angaben, die 
der zuständigen Behörde aus anderen Verfah-
ren oder Tätigkeiten vorliegen, in den Umwelt-
bericht aufgenommen werden, wenn sie für den 
vorgesehenen Zweck geeignet und hinreichend 
aktuell sind. 

Der vorliegende Umweltbericht setzt auf die 
Umweltprüfungen, die im Rahmen der Aufstel-
lung bzw. Fortschreibungen der Bundesfach-
pläne Offshore für die AWZ der Nord- und Ost-
see auf. Der vorliegende Umweltbericht ver-
steht sich als aktualisiertes Gesamtdokument. 

Im vorliegenden Umweltbericht wird zum einen 
der derzeitige Zustand der Umwelt beschrieben 
und bewertet sowie die voraussichtliche Ent-
wicklung bei Nichtdurchführung des Plans dar-
gestellt. Zum anderen werden die durch die 
Umsetzung des Plans bedingten voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen prog-
nostiziert und bewertet. Grundlage für die Ein-
schätzung möglicher Auswirkungen ist eine 
ausführliche Beschreibung und Einschätzung 
des Umweltzustandes (Kap.2).  

Die Beschreibung und Bewertung des derzeiti-
gen Zustandes der Umwelt sowie der voraus-
sichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchführung 
des Planes (Kap.3) ist im Hinblick auf die fol-
genden Schutzgüter vorgenommen worden: 

• Fläche/ Boden 

• Wasser 

• Plankton 

• Biotoptypen 

• Benthos 

• Fische 

• Marine Säugetiere 

• Avifauna 

• Fledermäuse 

• Biologische Vielfalt 

• Luft 
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• Klima 

• Landschaft 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

• Menschen insbesondere die menschliche 

Gesundheit 

• Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

  Übersicht Datengrundlage 1.6.1
Insbesondere durch die umfangreichen Daten-
erhebungen im Rahmen von Umweltverträg-
lichkeitsstudien sowie dem Bau- und Be-
triebsmonitoring für die Offshore-
Windparkvorhaben und die ökologische Begleit-
forschung hat sich die Daten- und Erkenntnis-
lage in den letzten Jahren deutlich verbessert.  

Verallgemeinernd zusammengefasst wurden 
folgende Datengrundlagen für den Umweltbe-
richt verwendet:  

• Daten aus dem Betrieb von Offshore-
Windparks 

• Daten aus Zulassungsverfahren für Offsho-
re-Windparks 

• Studien  

• Erkenntnisse/ Ergebnisse aus Forschungs-
vorhaben und ökologischer Begleitfor-
schung 

• Stellungnahmen der Fachbehörden 

• Stellungnahmen der (Fach-)Öffentlichkeit  

• Literatur 

Da die Datengrundlage je nach Schutzgut vari-
ieren kann, wird unter Kapitel 2 jeweils ein-
gangs auf die Datengrundlage eingegangen. 

  Hinweise auf Schwierigkeiten bei der 1.6.2
Zusammenstellung der Unterlagen 

Nach § 40 Abs. 2 Nr. 7 UVPG sind Hinweise 
auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung der Angaben aufgetreten sind, zum Bei-

spiel technische Lücken oder fehlende Kennt-
nisse, darzustellen. Aus der Beschreibung und 
Bewertung der einzelnen Schutzgüter (Kapi-
tel 4) wird deutlich, dass stellenweise noch 
Kenntnislücken bestehen. Informationslücken 
bestehen insbesondere im Hinblick auf die fol-
genden Punkte: 

• Langzeiteffekte aus dem Betrieb von Offs-
hore-Windparks und assozierten Anlagen, 
wie Konverterplattformen 

• Daten zur Beurteilung des Umweltzustands 
der verschiedenen Schutzgüter für den Be-
reich der äußeren AWZ. 

1.6.2.1 Boden/Fläche und Biotoptypen 
• Bislang fehlt eine detaillierte flächendecken-

de Kartierung der Sedimentverteilung in der 
AWZ außerhalb der Naturschutzgebiete.v: 
Die Beschreibung und Bewertung der Um-
weltwirkungen im Hinblick auf das Schutzgut 
Boden beruht vor allem auf der Auswertung 
punktueller Datenerhebungen. Insbesondere 
fehlt in Bezug auf die detaillierte Verbreitung 
von Grobsand-Feinkies-Flächen und Rest-
sedimenten in Form von Kiesen, Steinen und 
Blöcken eine flächendeckende Sedimentbe-
schreibung. 

Eine detaillierte und flächendeckende Kartie-
rung mariner Biotoptypen in der AWZ ist im 
Rahmen laufender F&E-Projekte des BfN mit 
dem räumlichen Schwerpunkt in den Natur-
schutzgebieten derzeit in Erarbeitung. Bis-
lang fehlt eine flächendeckende detaillierte 
Kartierung der Biotoptypen einschl. der ge-
setzlich geschützten Biotope nach § 30 
BNatSchG in der AWZ außerhalb der Natur-
schutzgebiete. 

• Für die Prüfung der Einhaltung von Maßga-
ben hinsichtlich Temperaturerhöhungen im 
Sediment wird auf den Planungsgrundsatz 
4.4.4.8 verwiesen. 
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1.6.2.2 Benthos 
• Voraussichtliche Effekte der Einbringung 

von Hartsubstrat auf die Entwicklung der 
Benthoslebensgemeinschaften können 
nicht zuverlässig prognostiziert werden. 

1.6.2.3 Fische 
• Nähere Informationen zu pelagischen Fi-

schen fehlen. 

• Informationen über die Reaktion von Fi-
schen auf Schallimmissionen sind nur sehr 
eingeschränkt verfügbar. 

• Voraussichtliche Effekte der Habitatverän-
derung durch Einbringung von Hartsubstrat 
auf die Entwicklung der Fischfauna sind 
noch weitgehend unbekannt. 

1.6.2.4 Seevögel- und Rastvögel 
• Die artspezifische Kollisionsgefahr für See-

vögel mit Offshore- Windenergieanlagen ist 
nur teilweise prognostizierbar und wird der-
zeit mit den Untersuchungen nach StUK4 
in der Betriebsphase, aber auch in laufen-
den Forschungsvorhaben erfasst. Insbe-
sondere wird geeignete Technik für die Er-
fassung von Effekten entwickelt. 

• Verhaltensänderungen bzw. Gewöhnungs-
effekte störempfindlicher Arten an Nutzun-
gen in der deutschen AWZ werden erst seit 
der Inbetriebnahme der ersten großen, 
kommerziellen Windparks einschließlich 
der Konverterplattformen untersucht. Das 
Betriebsmonitoring dauert noch an. 

• Auswirkungen durch Störungen oder Habi-
tatverluste auf Populationsebene der Arten 
sind noch unzureichend bekannt und wer-
den erst anhand der nun erhobenen Daten 
untersucht. 

1.6.2.5 Zugvögel 
• Ausreichende Erkenntnisse über die Aus-

wirkungen von Hochbauten im Offshore-
Bereich fehlen in manchen Bereichen ge-

genwärtig noch. Erkenntnisse aus dem 
Küstenmeer und an Land sind aufgrund der 
unterschiedlichen Bedingungen nur sehr 
eingeschränkt übertragbar. 

• Die artspezifische Kollisionsgefahr für Zug-
vögel mit Offshore-Windenergieanlagen ist 
weitgehend unbekannt. 

• Mögliche Barrierewirkungen durch Offsho-
re-Windenergieanlagen auf artspezifische 
Zugrouten über das Meer sind weitgehend 
unerforscht. 

• Ob die Intensität des Breitfrontzugs von 
Singvögeln mit der Küstenentfernung ab-
nimmt, ist für die Masse der nachts ziehen-
den Singvögel nicht geklärt. 

1.6.2.6 Marine Säuger 
Die Datenlage kann aktuell als sehr gut be-
zeichnet werden, die Daten werden systema-
tisch qualitätsgesichert und für Studien verwen-
det, so dass auch der aktuelle Kenntnisstand 
zum Vorkommen mariner Säugetiere in deut-
schen Gewässern als gut einzustufen ist. 

Die umfangreichste Datenquelle bilden die Da-
ten aus Umweltverträglichkeitsstudien und aus 
dem Monitoring von Offshore-Windparks. Regu-
lär werden Daten im Rahmen des Monitorings 
der Naturschutzgebiete im Auftrag des BfN er-
hoben. Schließlich liefern Forschungsvorhaben 
Daten zu speziellen Fragestellungen. Zur Ein-
schätzung der Abundanz der gesamten Popula-
tion des Schweinswals liefern die Erfassungen 
im Rahmen der SCANS Informationen für das 
gesamte Verbreitungsgebiet des Schweinswals. 

1.6.2.7 Fledermäuse 
• Es fehlen Kenntnisse über Qualität und 

Quantität wandernder Fledermauspopulati-
onen über die Ostsee. 

• Ausreichende Erkenntnisse über die Aus-
wirkungen von Hochbauten im Offshore-
Bereich fehlen gegenwärtig noch. Erkennt-
nisse aus dem Küstenmeer/ an Land sind 
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aufgrund der unterschiedlichen Bedingun-
gen nur sehr eingeschränkt übertragbar.  

• Die artspezifische Kollisionsgefahr für Fle-
dermäuse mit Offshore-Windenergie-
anlagen ist weitgehend unbekannt. 

1.6.2.8 Zusammenfassung 
Grundsätzlich bleiben Prognosen zur Entwick-
lung der belebten Meeresumwelt nach Durch-
führung des FEP mit gewissen Unsicherheiten 
behaftet. Häufig fehlen Langzeit-Datenreihen 
oder Analysemethoden, z. B. zur Verschnei-
dung umfangreicher Informationen zu bioti-
schen und abiotischen Faktoren, um komplexe 
Wechselbeziehungen des marinen Ökosystems 
besser verstehen zu können. 

Insbesondere fehlt eine detaillierte flächende-
ckende Sediment- und Biotopkartierung außer-
halb der Naturschutzgebiete der AWZ. Dadurch 
fehlt eine wissenschaftliche Grundlage, um die 
Auswirkungen durch die mögliche Inanspruch-
nahme von streng geschützten Biotopstrukturen 
beurteilen zu können. Aktuell wird im Auftrag 
des BfN und in Kooperation mit dem BSH, For-
schungs- und Hochschuleinrichtungen sowie 
einem Umweltbüro eine Sediment- und Biotop-
kartierung mit räumlichem Schwerpunkt in den 
Naturschutzgebieten durchgeführt. 

Zudem fehlen für einige Schutzgüter wissen-
schaftliche Bewertungskriterien sowohl hinsicht-
lich der Bewertung ihres Zustands als auch 
hinsichtlich der Auswirkungen anthropogener 

Aktivitäten auf die Entwicklung der belebten 
Meeresumwelt, um kumulative Effekte grund-
sätzlich zeitlich wie räumlich zu betrachten. 

Aktuell werden im Auftrag des BSH verschie-
dene F&E-Studien zu Bewertungsansätzen, 
u. a. für Unterwasserschall, erarbeitet. Die Vor-
haben dienen der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung einer einheitlichen qualitätsgeprüften 
Basis an Meeresumweltinformationen zur Be-
wertung möglicher Auswirkungen von Offshore-
Anlagen. 

Insgesamt lassen sich folgende Empfehlungen 
für die Erarbeitung von Kriterien zur Bewertung 
des Zustands biologischer Schutzgüter und der 
Auswirkungen festhalten: 

• Zusammenführung von Ergebnissen und 
Auswertung aller vorhandenen schutzgut-
bezogenen Daten, 

• Verschneidung von biologischen Daten mit 
Informationen aus Meeresphysik, Meer-
eschemie, Meeresgeologie und Seemeteo-
rologie, 

• Überprüfung von Methoden vor allem im 
Hinblick auf mögliche kumulative bzw. 
grenzüberschreitende Auswirkungen zur 
Entwicklung von Bewertungskriterien hin-
sichtlich des Zustands der belebten Mee-
resumwelt, 

• Auswertung des Effekt-Monitorings, um 
mögliche Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter erfassen zu können. 
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2 Beschreibung und Ein-
schätzung des Umweltzu-
stands 

 Einleitung 2.1
Nach § 40 Abs. 2 Nr. 3 UVPG enthält der Um-
weltbericht eine Darstellung der Merkmale der 
Umwelt und des derzeitigen Umweltzustands 
im Untersuchungsraum der SUP. Die Beschrei-
bung des gegenwärtigen Umweltzustandes ist 
erforderlich, um dessen Veränderung bei Um-
setzung des Plans/Programms prognostizieren 
zu können. Gegenstand der Bestandsaufnahme 
sind die in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 aufge-
zählten Schutzgüter sowie Wechselwirkungen 
zwischen diesen. Die Darstellung erfolgt prob-
lemorientiert. Schwerpunkte werden also bei 
möglichen Vorbelastungen, besonders schüt-
zenswerten Umweltbestandteilen und bei den-
jenigen Schutzgütern gesetzt, auf die sich die 
Umsetzung des Plans stärker auswirken wird. 
In räumlicher Hinsicht orientiert sich die Be-
schreibung der Umwelt an den jeweiligen Um-
weltauswirkungen des Plans. Diese haben ab-
hängig von der Art der Einwirkung und dem 
betroffenen Schutzgut eine unterschiedliche 
Ausdehnung und können über die Grenzen des 
Planwerks hinausgehen (LANDMANN & ROHMER 
2018). 

 Boden/Fläche 2.2

 Schutzgut Fläche 2.2.1
Ein Ziel der im Flächenentwicklungsplan ge-
troffenen Festlegungen ist der räumlich geord-
nete und flächensparsame Ausbau von Wind-
energieanlagen auf See und der hierfür erfor-
derlichen Offshore-Anbindungsleitungen. Ein 
Aspekt dieses Zieles ist daher die möglichst 
flächensparende Anordnung der Windenergie-
anlagen innerhalb einer Fläche (s.a. Kap. 4.4.2 
des Flächenentwicklungsplanes). Da im Rah-
men des Flächenentwicklungsplanes keine 

konkreten Anlagenstandorte geplant werden, 
geschieht dies über die Ermittlung der voraus-
sichtlich zu installierenden Leistung (Kap. 4.7 
des Flächenentwicklungsplanes). 

Im Weiteren werden die Schutzgüter Fläche 
und Boden gemeinsam betrachtet. Wo es sinn-
voll bzw. erforderlich ist, wird näher auf das 
Schutzgut Fläche eingegangen. 

  Datenlage 2.2.2
Grundlage für die Beschreibung der Oberflä-
chensedimente in der Ostsee bilden neben den 
Daten und berichten der Baugrunderkundungen 
aus den Verfahren und eigenen Untersuchun-
gen des BSH vor allem die Karte zur Sediment-
verteilung in der westlichen Ostsee (BSH/IOW, 
2012). Bislang fehlt jedoch auch in der Ostsee 
eine flächenhafte Sediment- und Biotopkartie-
rung der AWZ. Die Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltwirkungen im Hinblick auf das 
Schutzgut Boden beruht vor allem auf der Aus-
wertung punktueller Datenerhebungen (wie. 
z.B. der Karte zur Sedimentverteilung in der 
Westlichen Ostsee, BSH/IOW (2012).  

Die Beschreibungen zum Aufbau des oberflä-
chennahen Untergrundes basieren im Wesent-
lichen auf den geophysikalischen und geotech-
nischen Daten und Berichten der Baugrunder-
kundungen aus der Literatur. 

Die Daten und Informationen, die zur Beschrei-
bung der Schadstoffverteilung im Sediment, 
Schwebstoffe und Trübung sowie Nähr- und 
Schadstoffverteilung herangezogen wurden, 
werden während der jährlichen Überwachungs-
fahrten des BSH erhoben.  

 Geomorphologie 2.2.3
Die drei in der deutschen AWZ der Ostsee aus-
gewiesenen Gebiete O-1, O-2 und O-3 befin-
den sie im Gebiet der Arkonasee. Zur Arkona-
see der deutschen AWZ gehören das Ar-
konabecken, der südöstliche Ausläufer der Un-
tiefe Kriegers Flak, der Adlergrund als südwest-
licher Ausläufer der Rønnebank und Teile der 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=2&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&n=1&p=2&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=4
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Pommerschen Bucht und der Oderbank. Im 
Westen der Arkonasee bildet die 40 m-
Tiefenlinie die Grenze zur westlich des Ar-
konabeckens gelegenen Falster-Rügen-Platte. 

Das Arkonabecken weist eine sehr ausgegli-
chene Morphologie auf und erreicht in der deut-
schen AWZ Wassertiefen bis zu 50 Meter. Im 
Nordwesten des Arkonabeckens ragen die Aus-
läufer der Untiefe Kriegers Flak in den Bereich 
der deutschen AWZ hinein. Hier bewegen sich 
die Wassertiefen zwischen 21 Metern im Be-
reich der Untiefe und 40 Metern in Richtung 
Arkonabecken. 

Im Südosten wird das Arkonabecken durch den 
Adlergrund begrenzt. Der Adlergrund stellt den 
südwestlichen Ausläufer der Rønnebank dar, 
die von der dänischen Insel Bornholm ausge-
hend in südwestliche Richtung verläuft. Die 
Wassertiefen bewegen sich im Bereich des 
Adlergrundes zwischen 6 Metern in den Hoch-
lagen der Untiefe und 30 Metern in Richtung 
Arkonabecken. 

Die Pommersche Bucht mit der Oderbank stellt 
die südliche Begrenzung des Arkonabeckens 
und des Adlergrundes dar. Die Wassertiefen 
bewegen sich in diesem Bereich zwischen 6 
Metern in den höher gelegenen Teilen der 
Oderbank und 30 Metern im Bereich der nördli-
chen Pommerschen Bucht. Nach KRAMARSKA 
(1998) wird die eigentliche Oderbank durch die 
10 m-Tiefenlinie begrenzt. 

 Sedimentverteilung auf dem Meeres-2.2.4
boden 

Die Oberflächensedimente im Bereich der AWZ 
des Arkonabeckens bestehen fast ausschließ-
lich aus feinen Schluffen mit unterschiedlicher 
Sortierung. Im Übergang zu den Untiefen Krie-
gers Flak bzw. Adlergrund und zur Pommer-
schen Bucht gehen die Oberflächensedimente 
zunehmend in Fein- und Mittelsande über. Das 
Gebiet O-2 befindet sich im südostlichen Ar-
konabecken. 

Im Gegensatz zum Arkonabecken weisen die 
Untiefen Kriegers Flak und Adlergrund eine 
stark strukturierte Morphologie auf und verfü-
gen über eine sehr heterogene lithologische 
Zusammensetzung der Oberflächensedimente. 
In den höher gelegenen Bereichen der Untiefe 
Kriegers Flak besteht die Meeresbodenoberflä-
che im Wesentlichen aus Restsedimenten, Ge-
schiebemergel, Kiesen und Mittel- bis Grob-
sanden. Vor allem im nördlichen Teil der Untie-
fe Kriegers Flak (Gebiet O-3) sind zudem zahl-
reiche Steine und Blöcke anzutreffen, die z.T. 
wallartige Strukturen bilden. In Richtung Ar-
konabecken gehen die Grobsande in Mittel- 
und Feinsande über und mit zunehmender Tie-
fe in Schluffe und Tone. 

Das südöstlich an das Arkonabecken angren-
zende Gebiet des Adlergrundes (Gebiet O-2) 
weist ebenfalls eine sehr heterogene Sedi-
mentverteilung auf. Die Oberflächensedimente 
bestehen im Wesentlichen aus Restsedimenten 
und unterschiedlich gut sortierten Kiesen und 
Sanden. Auch hier sind ausgedehnte Stein- 
bzw. Blockfelder sowie Geschiebemergel und 
Restsedimente anzutreffen. Richtung Ar-
konabecken gehen die Sedimente in Feinsan-
de, Schluffe und Tone über. In den tieferen Be-
reichen Richtung Arkonabecken sind ebenfalls 
Steine anzutreffen. 

Südlich des Arkonabeckens bzw. des Adler-
grundes schließen sich in der deutschen AWZ 
der Ostsee die Sande der Pommerschen Bucht 
bzw. der Oderbank an. Sie bestehen fast aus-
schließlich aus gut sortierten Feinsanden. 

 Geologischer Aufbau des oberflä-2.2.5
chennahen Untergrundes 

Der oberflächennahe Untergrund des Ar-
konabeckens besteht aus 2 bis 4 Meter mächti-
gen sehr weichen bis breiigen marinen Schluf-
fen, die zum Beckenrand hin sandiger ausge-
bildet sein können (LEMKE 1998). Lokal können 
diese breiigen Schluffe, je nach Ausbildung des 
Reliefs der unterlagernden Sedimente, eine 
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Mächtigkeit von mehr als 10 Metern erreichen. 
Die größten Mächtigkeiten treten im Zentrum 
des südlichen Arkonabeckens zwischen dem 
Gebiet O-3 im Nordwesten und den Gebieten 
O-2 und O-4 im Südosten auf (Abbildung 9).  

Im südlichen Arkonabecken werden die mari-
nen Schluffe von einer bis zu 5 Meter mächti-
gen Abfolge von postglazialen, schluffigen To-
nen und Schluffen mit z. T. fester Konsistenz 
unterlagert. Sie können vereinzelt Feinsande 
enthalten. In den Randbereichen dieser Abfolge 
können humose Anteile wie z. B. Gyttjenlagen 
oder Torflinsen vorkommen. Im Liegenden der 
postglazialen Tone und Schluffe folgen spätgla-
ziale Tone, Schluffe und vereinzelt Feinsande 
von unterschiedlicher Konsistenz. Die größten 
Mächtigkeiten mit bis zu 15 Metern werden im 
südöstlichen Arkonabecken erreicht. 

Im Übergangsbereich zum Adlergrund (Gebiet 
O-1) befindet sich an der Meeresbodenoberflä-
che eine wenige Meter mächtige Schicht aus 
tonig-siltigen Fein- und Mittelsanden, deren 
Mächtigkeit variiert. Im oberflächennahen Un-
tergrund folgt auf den Sanden im Wesentlichen 
Geschiebemergel mit einer inhomogenen litho-
logischen Zusammensetzung aus Tonen, 
Schluffen und Sanden von wechselnder Konsis-
tenz. Im Bereich des Geschiebemergels ist mit 
Steinvorkommen in unterschiedlicher Dichte 
und Größe zu rechnen. 

Der Adlergrund selbst weist an der Meeresbo-
denoberfläche eine eher geringmächtige Sand-
auflage auf, deren Mächtigkeit von Nordwesten 
nach Südosten und Osten hin abnimmt. Vor 
allem in den höher gelegenen Bereichen des 
Adlergrundes fehlt diese Sandauflage in weiten 
Teilen. Aber auch in den übrigen Bereichen 
wird sie häufig vom unterlagernden Geschie-
bemergel durchbrochen. Unter der Sandauflage 
folgt der Geschiebemergel mit einer sehr hete-
rogenen lithologischen Zusammensetzung be-
stehend aus Tonen, Schluffen, Sanden und 
vereinzelt Kiesen. Der Geschiebemergel ist 
meist von steifer Konsistenz und kann Mächtig-
keiten von 20 Metern und mehr erreichen. Hyd-
roakustische Aufzeichnungen im Rahmen von 
Baugrunduntersuchungen zeigten auch im Ge-
schiebemergel zahlreiche Steine auf. 

Der oberflächennahe Untergrund von Kriegers 
Flak besteht aus einem z. T. mehr als 25 m 
mächtigen festen Geschiebemergel, ebenfalls 
mit sehr inhomogener lithologischer Zusam-
mensetzung. Charakteristisch für den Geschie-
bemergel sind die zahlreichen Steine und Blö-
cke, die sowohl oberflächlich als auch im Un-
tergrund anzutreffen sind und im Norden des 
Gebietes O-3 wallartige Strukturen bilden. Zum 
Arkonabecken hin taucht die Oberfläche des 
Geschiebemergels ab und wird dort von bis zu 
4 Meter mächtigen weichen Tonen und Schluf-
fen sowie Sanden überlagert. 
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Abbildung 9: Verteilung der Oberflächensedimente im Bereich der clusterübergreifenden Anbindungen. Die 
Klassifizierung erfolgte nach TAUBER (2012) 
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 Schadstoffverteilung im Sediment 2.2.6

2.2.6.1 Metalle 
In der westlichen Ostsee (Mecklenburger Bucht 
bis Arkonabecken) kann, bedingt durch die 
Kürze der verfügbaren Messreihen, bis heute 
kein Trend in den Metallgehalten der Oberflä-
chensedimente erkannt werden. Belastungs-
schwerpunkte liegen in der Lübecker Bucht und 
im westlichen Arkona-Becken. Mit der Abde-
ckung der Altlast in der Lübecker Bucht und der 
damit verbundenen Eindämmung der Resus-
pension (erneute Aufwirbelung) von kontami-
niertem Material wird langfristig eine Normali-
sierung der Sedimentqualität in diesem Gebiet 
erwartet. Im westlichen Arkonabecken werden 
seit Jahren insbesondere erhöhte Quecksilber- 
und Bleigehalte gemessen. Die Ursachen die-
ser Anomalie sind bisher nicht bekannt. Zur 
Küste hin wird in der Regel eine Zunahme der 
Elementgehalte im Oberflächensediment beo-
bachtet. Dies gilt insbesondere für Quecksilber 
und Cadmium, aber auch für Zink und Kupfer. 
Die in der AWZ gemessenen Bleigehalte sind 
dagegen recht gut mit den in Küstennähe beo-
bachteten Werten vergleichbar, liegen zum Teil 
sogar darüber. 

2.2.6.2 Organische Stoffe 
Ein zusammenfassender Überblick über die 
Belastung der Sedimente ist außerordentlich 
schwierig, da einerseits Daten über die offene 
See recht lückenhaft, andererseits die Daten 
aus den Küstengebieten sehr heterogen sind. 
Erschwert wird eine regionale Betrachtung vor 
allem dadurch, dass bei den veröffentlichten 
Daten meist ein Bezug auf den TOC-Gehalt 
(TOC=gesamter organisch gebundener Koh-
lenstoff) oder eine Korngrößennormierung fehlt. 
Die Konzentrationen in der AWZ sind durchge-
hend geringer als in den Küstengebieten, wo 
häufig lokale Belastungsschwerpunkte auftre-
ten. Weitergehende regionale Bewertungen 
benötigen die Berücksichtigung von Sediment-

parametern (TOC, Korngrößenverteilung). In 
der AWZ liegt bei vergleichbaren TOC-
Gehalten der Sedimente eine relativ homogene 
Verteilung vor, bei Stationen mit geringem 
Feinkornanteil und geringen TOC-Werten (san-
dige Sedimente) ist die Belastung stets sehr 
gering. Im Vergleich zur Nordsee (Deutsche 
Bucht) sind die Konzentrationen in der AWZ der 
Ostsee im Durchschnitt deutlich höher; dies 
liegt höchstwahrscheinlich an den höheren 
TOC- und Schlick-Gehalten der Ostsee-
Sedimente. Für Sedimente der AWZ liegen 
noch keine längerfristigen Daten vor, so dass 
keine Aussagen über zeitliche Trends möglich 
sind. 

2.2.6.3 Radioaktive Stoffe (Radionuklide) 
Im Vergleich mit anderen Meeresgebieten wei-
sen die Oberflächensedimente der Ostsee 
deutlich höhere spezifische Aktivitäten als z. B. 
diejenigen der Nordsee auf. Diese Aussage gilt 
in den meisten Fällen auch für natürliche Radi-
onuklide. Einerseits ist dieser Effekt darauf zu-
rückzuführen, dass die Korngröße der mehr 
schlickigen und damit feinkörnigeren Sedimente 
der Ostsee kleiner ist, andererseits liegt dies 
auch darin begründet, dass die geringere Tur-
bulenz im Wasser der Ostsee zu einem Sedi-
mentieren der feineren Partikel führt. Die radio-
aktive Belastung der Ostsee ist bestimmt durch 
den Niederschlag aus dem Tschernobyl-Unfall 
1986. Auch die höhere Flächendeposition des 
Tschernobyl-Eintrags auf das Gebiet der westli-
chen Ostsee im Vergleich zur Nordsee spiegelt 
sich in den erhöhten Aktivitäten wider. In der 
Entwicklung kann man beobachten, dass das 
Inventar in den Sedimenten in den ersten Jah-
ren nach dem Tschernobyl-Unfall stetig anstieg. 
Seit ca. 10 Jahren ist eine Stagnation zu be-
obachten, die sich mit einem Quasi-
Gleichgewicht zwischen radioaktivem Zerfall 
(Halbwertszeit des Cs-137: 30 Jahre) und wei-
terer Deposition erklären lässt. Obwohl die ra-
dioaktive Belastung der Ostsee durch künstli-
che Radionuklide höher ist als in der Nordsee, 
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stellt diese nach heutigem Kenntnisstand für 
Mensch und Natur keine Gefahr dar. 

2.2.6.4 Altlasten 
Als mögliche Altlasten kommen in der AWZ der 
Ostsee Munitionsreste in Frage. Im Jahr 2011 
wurde von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
ein Grundlagenbericht zur Munitionsbelastung 
der deutschen Meeresgewässer veröffentlicht, 
der jährlich fortgeschrieben wird. Am Meeres-
boden von Nord- und Ostsee lagern nach offizi-
ellen Schätzungen 1,6 Millionen Tonnen Altmu-
nition und Kampfmittel unterschiedlichster Art. 
Diese Munitionsaltlasten stammen zu einem 
bedeutenden Teil aus dem Zweiten Weltkrieg. 
Auch nach Kriegsende wurden zur Entwaffnung 
Deutschlands große Mengen Munition in der 
Nord- und Ostsee versenkt. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand wird die Kampfmittelbelastung 
der deutschen Ostsee auf bis zu 0,3 Mio. t ge-
schätzt. Es wird insgesamt auf eine unzu-
reichende Datenlage hingewiesen, so dass 
davon auszugehen ist, dass auch im Bereich 
der deutschen AWZ Kampfmittelvorkommen zu 
erwarten sind (z. B. Überbleibsel von Minen-
sperren und Kampfhandlungen). Die Lage der 
bekannten Munitionsversenkungsgebiete sind 
den offiziellen Seekarten sowie dem Bericht 
aus 2011 (dort ergänzend auch Verdachtsflä-
chen für munitionsbelastete Gebiete) zu ent-
nehmen. Die Berichte der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe sind unter www.munition-im-
meer.de verfügbar. 

  Zustandseinschätzung 2.2.7

2.2.7.1 Natürliche Faktoren 
Klimaänderungen und Meeresspiegelanstieg: 
Der Ostseeraum erfuhr im Verlauf der letzten 
11.800 Jahre einen dramatischen Klimawandel, 
der mit einer tiefgreifenden Änderung der Land-
/Meer-Verteilung durch den weltweiten Meeres-
spiegelanstieg von 130 m verbunden war. Seit 
etwa 2.000 Jahren hat sich der Meeresspiegel 
der Ostsee auf das heutige Niveau eingestellt 

und unterliegt kurzfristigen, meteorologisch 
bedingten Änderungen. Stürme verursachen 
die durchgreifendsten Veränderungen am Mee-
resboden. Alle sedimentdynamischen Prozesse 
lassen sich auf meteorologische und klimati-
sche Vorgänge zurückführen, die im Wesentli-
chen über das Wettergeschehen im Nordatlan-
tik gesteuert werden. 

2.2.7.2 Anthropogene Faktoren 
Eutrophierung: Infolge des anthropogenen Ein-
trags von Stickstoff und Phosphor über die 
Flüsse, die Atmosphäre und diffuse Quellen 
führt die verstärkte Primärproduktion zu einer 
erhöhten Sedimentation organischer Substanz 
in den Ostsee-Becken. Beim mikrobiellen Ab-
bau kommt es in der Regel zu Sauerstoffman-
gelsituationen, die zur Bildung von Gyttja füh-
ren, der eine deutlich weichere Konsistenz als 
Schlickablagerungen aufweist. 

Fischerei: In der Ostsee werden seit Ende des 
1. Weltkriegs in der kommerziellen Fischerei 
fast ausschließlich Grundschleppnetze mit 
Scherbrettern verwendet. Baumkurrenfischerei 
findet in diesem Seegebiet nicht statt (RUMOHR 
2003). Für das betrachtete Gebiet liegen nur 
singuläre Beobachtungen zu Fischereispuren 
vor. LEMKE (1998) beschreibt zahlreiche Fi-
schereispuren im Schlickgebiet des Arkona-
Beckens. Im Bereich der Pommerschen Bucht 
beschränken sich Scherbrettspuren auf ein Ge-
biet südwestlich der Oderbank (SCHULZ-
OHLBERG et al. 2002). Die Eindringtiefen kön-
nen in Schlicken bis 23 cm (WERNER et al. 
1990), in schlickigen Fein-sanden bis 15 cm 
(ARNTZ & WEBER 1970) bzw. in Sanden bis 5 
cm (KROST et al. 1990) erreichen. Weit geringe-
re Spuren lassen das Rollen- und Kugelgeschirr 
zurück, die nach Tau-cherbeobachtungen 2 bis 
5 cm tief sein können (KROST et al. 1990).  

Seekabel (Telekommunikation, Energieübertra-
gung): Im Zuge der natürlichen Sedimentdyna-
mik graben sich auf sandigen Meeresböden 
verlegte Seekabel in weniger als einem Jahr 
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selbst ein, wobei keine sichtbaren Verlegespu-
ren mehr zu erkennen sind (ANDRULEWICZ et al. 
2003). Über die Tiefe dieses Selbsteingra-
bungsprozesses liegen bisher keine Informatio-
nen vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
sie sich im Bereich von 10 bis 30 cm bewegt. 
Die Wahl der Verlegemethoden richtet sich im 
Wesentlichen nach der Baugrundbeschaffen-
heit. Liegen spül-fähige Sedimente vor, wird 
beim Einspülvorgang das Sediment aufgewir-
belt und überwiegend im unmittelbaren Nahbe-
reich wieder sedimentiert. In der Regel kommt 
es durch die sedimentdynamischen Prozesse 
zu einer vollständigen Einebnung der Verlege-
spuren, insbesondere nach Schlechtwetterperi-
oden. In Bereichen mit weichen bis breiigen 
Schlicken können Seekabel aufgrund ihres 
spezifischen Eigengewichts in den Meeresbo-
den einsinken, wo die Bildung von Trübungs-
fahnen vernachlässigbar ist. In Gebieten mit 
verfestigten, nicht spülbaren Sedimenten (z. B. 
Geschiebemergel) müssen Kabelrinnen gefräst 

werden, in die Kabel abgelegt werden können. 
Bei stark verfestigten Sedimenten oder dichten 
Steinvorkommen werden Kabel i. d. R. auf dem 
Meeresboden abgelegt und durch Steinschüt-
tungen geschützt. 

Die anthropogenen Faktoren wirken auf den 
Meeresboden in Form von Abtrag, Durchmi-
schung, Aufwirbelung (Resuspension), Materi-
alsortierung, Verdrängung und Verdichtung 
(Kompaktion) ein. Auf diese Weise werden die 
natürliche Sedimentdynamik (Sedimentati-
on/Erosion/Umlagerung) und der Stoffaus-
tausch zwischen Sediment und Bodenwasser 
beeinflusst. 

Zustandseinschätzung 

Die Zustandseinschätzung des Meeresbodens 
im Hinblick auf Sedimentologie und Geomor-
phologie beschränkt sich auf den Bereich der 
im FEP festgelegten Gebiete und Seekabelt-
rassen im Bereich der AWZ. 
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Tabelle 5: Zustandseinschätzung des Schutzgutes „Boden“ im Hinblick auf Sedimentologie und Geomorpho-
logie im betrachteten Gebiet. 

Aspekt: Seltenheit/Gefährdung 

Kriterium Kategorie Einschätzung 

Flächenmäßiger Anteil der 
Sedimente auf dem Mee-
resboden und Verbreitung 
des morphologischen 
Formeninventars 

Hoch Sedimenttypen und Bodenformen kom-
men ausschließlich in der AWZ vor. 

MITTEL – GERING Mittel Sedimenttypen und Bodenformen sind in 
der südwestlichen Ostsee verbreitet. 

Gering Sedimenttypen und Bodenformen finden 
sich in der gesamten Ostsee. 

Aspekt: Vielfalt/Eigenart 

Kriterium Kategorie Einschätzung 

Heterogenität der Sedi-
mente auf dem Meeres-
boden und Ausbildung des 
morphologischen For-
meninventars 

Hoch 
Heterogene Sedimentverteilung und aus-
geprägte morphologische Verhältnisse. 

MITTEL Mittel 

Heterogene Sedimentverteilung und kei-
ne ausgeprägten Bodenformen bzw. ho-
mogene Sedimentverteilung und ausge-
prägte Bodenformen. 

Gering Homogene Sedimentverteilung und struk-
turloser Meeresboden. 

Aspekt: Natürlichkeit 

Kriterium Kategorie Einschätzung 

Ausmaß der anthropoge-
nen Vorbelastung der 
Sedimente auf dem Mee-
resboden und des mor-
phologischen Formenin-
ventars 

Hoch 
Nahezu keine Veränderung durch anthro-
pogene Aktivitäten 

MITTEL Mittel 
Veränderung durch anthropogene Aktivi-
täten ohne Verlust der ökologischen 
Funktion 

Gering 
Veränderung durch anthropogene Aktivi-
täten mit Verlust der ökologischen Funkti-
on 
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 Wasser 2.3
Die Ostsee ist ein intrakontinentales Meer. Über 
den Kleinen Belt, den Großen Belt und den 
Øresund ist die Ostsee mit dem Kattegat ver-
bunden. Dieser stellt über den Skagerrak eine 
Verbindung zur Nordsee und somit zum Atlantik 
dar. Aufgrund der geringen Wassertiefen der 
Meerengen findet nur ein geringer Wasseraus-
tausch mit der Nordsee statt. Insgesamt um-
fasst die Ostsee eine Fläche von 415.000 km² 
mit einer durchschnittlichen Tiefe von 52 m 
(JENSEN & MÜLLER-NAVARRA 2008). Aufgrund 
ihres geringen Salzgehalts ist die Ostsee ein 
Brackwassermeer. Die Wasserzirkulation der 
Ostsee ist durch den Süßwasserzufluss über 
Flüsse einerseits und den Austausch von Was-
sermassen mit der Nordsee andererseits ge-
prägt. Bedingt durch die morphologischen Ge-
gebenheiten kann sich in der Ostsee eine zum 
Teil stark ausgeprägte vertikale Salinitäts- und 
Temperaturschichtung ausbilden, die durch die 
in erster Linie vom Wind angetriebenen Was-
serströmungen und die minimale Tide (< 10 
cm) nicht aufgebrochen werden kann (JENSEN 
& MÜLLER-NAVARRA 2008, FENNEL & SEIFERT 
2008). 

 Strömungen 2.3.1
Die Zirkulation der Ostsee wird geprägt durch 
einen Austausch von Wassermassen mit der 
Nordsee durch die Belte und den Sund. Im 
oberflächennahen Bereich fließt brackiges Ost-
see-wasser in die Nordsee ab, während am 
Boden schwereres, salzhaltigeres Nordsee-
wasser aus dem Kattegat in die Ostsee vor-
drängt. Dieser Einstrom von Salzwasser wird 
durch die Drogdenschwelle (Silltiefe 9 m) am 
südlichen Ausgang des Sundes und die Darßer 
Schwelle (Silltiefe 19 m) östlich der Beltsee 
behindert. Bedingt durch spezifische Wetterla-
gen kommt es sporadisch zu Salzwasserein-
brüchen, bei denen salz- und sauerstoffreiches 
Wasser zum Teil bis in die tieferen östlichen 
Becken der Ostsee vordringt. 

Bei diesen Einstromereignissen von Salzwas-
ser aus dem Kattegat in die Ostsee, die we-
sentlich zur „Durchlüftung“ der tieferen Ostsee-
becken beitragen, unterscheidet man zwei Pro-
zesse: Einerseits gibt es die großen Salzwas-
sereinbrüche, die über einen Zeitraum von min-
destens fünf Tagen große Mengen Salzwasser 
in die Ostsee transportieren. Dabei werden 
große Teile des Arkona-Beckens mit Salzwas-
ser aufgefüllt. Der zweite Prozess sind Einstro-
mereignisse mittlerer Stärke, die etwa 3 bis 
5mal pro Winter auftreten. Hier fließt das Bo-
denwasser nach Überströmen der Darßer 
Schwelle und der Drogdenschwelle als dichte 
Bodenströmung in das Arkona-Becken. Das 
dichtere, über die Drogdenschwelle in das Ar-
kona-Becken strömende Wasser fließt als rela-
tiv schmales Band gegen den Uhrzeigersinn am 
Rand des Arkona-Beckens entlang. Es um-
strömt das Kriegers Flak und setzt sich in Rich-
tung Darßer Schwelle fort, wo sich das über die 
Darßer Schwelle einströmende Salzwasser 
diesem Band überlagert. Von dort setzt sich 
das Band entlang des südlichen Randes des 
Arkona-Beckens nach Osten in Richtung Born-
holm Gatt fort, wo es in das Bornholmbecken 
abfließt (BURCHARD & LASS 2004, LASS 2003). 

Modelluntersuchungen (BURCHARD et al. 2005) 
mit einem vereinfachten numerischen Modell 
modifizieren dieses Bild: Danach fließt der 
überwiegende Teil des über die Drogden-
schwelle einströmenden Wassers im Uhrzei-
gersinn um das Kriegers Flak und beeinflusst 
den in der deutschen AWZ liegenden Sektor 
geringer als die bislang veröffentlichten Be-
obachtungen und Modellergebnisse besagen. 
Durchgeführte Messungen mit einem östlich 
von Kriegers Flak am Boden stehenden akusti-
schen Doppler-Profilstrommesser könnten die-
se Modellergebnisse stützen. Da sich die neuen 
Modelluntersuchungen ausschließlich auf den 
Einstrom aus dem Öresund beschränken, lie-
gen keine neuen Erkenntnisse bezüglich des 
Einstroms aus der Beltsee (Darßer Schwelle) 
vor. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser 
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Einstrom im Wesentlichen am südlichen Rand 
des Arkona-Beckens nach Osten ausbreitet und 
somit auch die tieferen Gebiete des Adlergrun-
des beeinflusst. 

In der Ostsee entstehen Strömungen primär 
durch den Einfluss des Windes (Triftstrom). 
Trifft eine Strömung auf eine Küste, kommt es 
infolge des Staus auch zu Gefällströmungen. 
Ein dritter Faktor ist der Süßwasserabfluss der 
Flüsse mit etwa 480 km³/Jahr. Berücksichtigt 
man Niederschlag und Verdunstung, ergibt sich 
ein Süßwasserüberschuss von 540 km³/Jahr, 
das entspricht etwa 2,5% des Wasservolumens 

der Ostsee. Gezeitenströme sind in der Ostsee 
vernachlässigbar. Im Fehmarnbelt beobachtet 
man im Jahresmittel an der Oberfläche einen 
Netto-Ausstrom von 8 cm/s und am Boden ei-
nen Netto-Einstrom mit 7 cm/s (LANGE et al. 
1991). Die mittleren Geschwindigkeiten liegen 
hier in der Größenordnung von 30 cm/s an der 
Oberfläche und von 16 cm/s am Boden. In den 
großen Becken östlich der Belte liegen die 
oberflächennahen Geschwindigkeiten bei 10-18 
cm/s und bei 7-13 cm/s in Bodennähe. Tabelle 
6 zeigt charakteristische Strömungsparameter 
für den Fehmarnbelt, die Mecklenburger Bucht 
und das Arkona-Becken. 

 

Tabelle 6: Charakteristische Strömungsparameter für ausgesuchte Positionen in der westlichen Ostsee. 

 Fehmarnbelt Mecklenburger 

Bucht 

Arkona-Becken 

Wassertiefe [m] 28 26 31 

    

Oberflächennah: 

mittlerer Betrag [cm/s] 28,7 17,7 9,6 

maximaler Betrag [cm/s] 117,6 74,8 78,0 

Reststrom [cm/s] 7,6 1,4 2,3 

Richtung [°] 347 332 184 

 

Bodennah: 

mittlerer Betrag [cm/s] 16,4 12,9 6,0 

maximaler Betrag [cm/s] 92,7 90,7 30,0 

Reststrom [cm/s] 6,6 2,3 0,4 

Richtung [°] 114 175 230 

 

Quelle LANGE et al. (1991) BSH-Messung 
(2005) 
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 Seegang und Wasserstandsschwan-2.3.2
kungen 

Beim Seegang unterscheidet man zwischen 
den vom lokalen Wind erzeugten Wellen, der 
sogenannten Windsee, und der Dünung. Dü-
nung sind Wellen, die ihr Entstehungsgebiet 
verlassen haben. Aufgrund der geringen Größe 
und der starken Zergliederung der Ostsee 
kommt eine voll entwickelte Dünung nur selten 
zustande. In der Arkonasee beträgt der Dü-
nungsanteil nur etwa 4%. Die Dünung hat eine 
größere Wellenlänge und eine größere Periode 
als die Windsee. 

Die Höhe der Windsee ist abhängig von der 
Windgeschwindigkeit und von der Zeit, die der 
Wind auf die Wasseroberfläche einwirkt (Wirk-
dauer), sowie von der Windstreichlänge 
(Fetch), d.h. der Strecke, über die der Wind 
wirkt. Als Maß für den Seegang wird die signifi-
kante oder auch kennzeichnende Wellenhöhe 
(Hs) angegeben, d.h. die mittlere Wellenhöhe 
des oberen Drittels der Wellenhöhenverteilung. 

Im klimatologischen Jahresgang (1961-1990) 
treten in der Arkonasee die höchsten Wind-
geschwindigkeiten mit etwa 19 kn im Dezember 
auf und fallen dann bis zum Juni kontinuierlich 
auf 13 kn ab. Danach steigt die Windgeschwin-
digkeit wieder stetig bis Ende November an. 
(BSH 1996). Im Jahresmittel liegt die Windge-
schwindigkeit bei 16,2 kn. Dieser Jahresgang 
ist auf die mittlere Wellenhöhe des Seegangs 
übertragbar.  

Sie beträgt knapp 1,4 m im Dezember, fällt bis 
Ende Januar auf ca. 1,15 m ab und behält die-
sen Wert bis Mitte März bei. Dann fällt der Wert 
bis Ende Mai stetig auf 0,7 m ab. Ab Juni nimmt 
die Wellenhöhe wieder kontinuierlich bis zum 
Dezember zu. 

Wasserstandsschwankungen durch Gezeiten 
sind in der Ostsee vernachlässigbar. Der 
Springtidenhub der halbtägigen Gezeit liegt im 
Bereich der deutschen AWZ unter 10 cm. Die 

Ostsee reagiert aufgrund ihrer geringen Aus-
dehnung sehr schnell auf meteorologische Ein-
flüsse (BAERENS & HUPFER 1999). Extreme 
Hoch- oder Niedrigwasser werden primär durch 
den Wind verursacht. Wasserstände von über 
100 cm über, bzw. unter NN werden als Sturm-
hoch-, bzw. Sturmniedrigwasser bezeichnet. Im 
langjährigen Mittel liegen diese Extremwasser-
stände etwa 110 bis 128 cm über, bzw. 115 bis 
130 cm unter NN. Einzelne Ereignisse können 
deutlich über diesen Werten liegen. Neben den 
Sturmhoch- und Niedrigwassern verursachen 
Eigenschwingungen der Ostseebecken (Sei-
ches) Wasserstandsschwankungen in der Grö-
ßenordnung von bis zu einem Meter. 

Für das 20. Jahrhundert zeigen die jährlichen 
Maximal-Wasserstände der Ostsee und die 
jährliche Variabilität einen statistisch signifikan-
ten positiven Trend mit einem deutlichen An-
stieg in den 1960er und 1970er Jahren. 
Schwankungen des Meeresspiegels mit Perio-
den größer als ein Jahr sind auch mit den 
Schwankungen des Nordatlantischen Oszillati-
onsindexes (NAO) korreliert. 

Langfristige Faktoren, die den mittleren Mee-
resspiegel der Ostsee beeinflussen, sind die 
isostatische Landhebung im Bereich des Bott-
nischen Meerbusens (9 mm/a) und der eustati-
sche Anstieg des Meeresspiegels von 1-2 
mm/a (MEIER et al. 2004). Abschätzungen für 
den globalen Anstieg des Meeresspiegels lie-
gen bei Werten zwischen 0,09 und 0,88 m bis 
zum Jahre 2100, vorausgesetzt die westantark-
tische Eismasse bleibt stabil. Ihr Abschmelzen 
würde einen globalen Anstieg des Meeresspie-
gels von bis zu 6 m bewirken. 

 Oberflächentemperatur und Tempera-2.3.3
turschichtung 

Abbildung 10 gibt, basierend auf den Daten von 
JANSSEN et al. (1999), eine flächenhafte Vertei-
lung der monatlich gemittelten Oberflächen-
temperaturen wieder. Im klimatologischen Mittel 
treten die niedrigsten Temperaturen im Februar 
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auf. Der Datensatz von JANSSEN et al. (1999) 
umfasst alle verfügbaren Temperaturmessun-
gen aus den Jahren 1900 bis 1996. Die som-
merliche Erwärmung beginnt im April und er-
reicht ihr Maximum im August. Im September 
beginnt die Abkühlungsphase. 

Zwischen Mai und Juni baut sich eine kräftige 
thermische Schichtung auf, die im August mit 

Temperaturdifferenzen zwischen Oberfläche 
und Boden von bis zu 12 °C ihr Maximum er-
reicht. Im Laufe des Septembers baut sich die 
thermische Schichtung schnell ab, im Oktober 
ist die westliche Ostsee weitgehend vertikal 
homotherm. In Abhängigkeit von den meteoro-
logischen Randbedingungen kann es in einzel-
nen Jahren zu deutlichen Abweichungen vom 
langjährigen Mittel kommen. 

 
Abbildung 10: Klimatologische Monatsmittel der Oberflächentemperatur (1900 – 1996) nach JANSSEN et al. 
(1999). 

 Oberflächensalzgehalt und Salzge-2.3.4
haltsschichtung 

Der Salzgehalt in der westlichen Ostsee nimmt 
generell von West nach Ost ab, wobei die hori-
zontalen Gradienten in den Belten und im Sund 
besonders ausgeprägt sind. Abbildung 11 bildet 
den mittleren Jahresgang des Salzgehaltes der 
Deckschicht nach JANSSEN et al. (1999) ab. Im 
langjährigen Mittel kann der oberflächennahe 
Salzgehalt in der Beltsee im Jahresverlauf zwi-

schen 10 und 20 variieren, während in der östli-
chen Arkonasee Werte zwischen 6 und 8 beo-
bachtet werden. Hervorgehoben ist die 10er-
Isohaline zur Verdeutlichung der Grenze zwi-
schen dem salzarmen brackigen Ostseewasser 
und dem salzhaltigeren Wasser, welches durch 
die Belte und den Sund von Westen aus dem 
Kattegat in die westliche Ostsee einströmt. Be-
dingt durch die höhere Dichte des salzhaltige-
ren Wassers, findet dieser Einstrom primär am 
Boden statt und schichtet sich unter das leichte-



58 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

re Oberflächenwasser. Die 10er-Isohaline er-
reicht ihre westlichste Position in den Som-
mermonaten und ihre östlichste Position im 
Dezember, wenn durch die starken Winterstür-
me aus westlichen Richtungen Wasser aus 
dem Skagerrak und Kattegat in die westliche 
Ostsee gedrückt wird. 

Für den Salzgehalt wird in Abbildung 12 die 
Schichtung anhand der Differenz zwischen Bo-
den- und Oberflächensalzgehalt dargestellt. 
Weite Teile der Beltsee und der tiefen Becken 

sind ganzjährig halin geschichtet (Wasser-
schichtung, die durch unterschiedliche Salz-
gehalte hervorgerufen wird) während flache 
Gebiete wie die Pommersche Bucht ganzjährig 
vertikal homohalin sind oder nur eine sehr 
schwache Schichtung aufweisen. Die haline 
Schichtung in der Beltsee und den tiefen Be-
cken intensiviert sich im Frühjahr und erreicht 
im Sommer Unterschiede zwischen oberflä-
chen- und bodennahem Salzgehalt von über 
10. 

 
Abbildung 11: Klimatologische Monatsmittel des Oberflächensalzgehalts (1900 – 1996) nach JANSSEN et al. 
(1999). 
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Abbildung 12: Salzgehaltsschichtung in der westlichen Ostsee nach JANSSEN et al. (1999). 

 

 Eisverhältnisse 2.3.5
In der Ostsee südlich von 56° N bildet sich Eis 
im Winter nicht regelmäßig. Verantwortlich für 
die großen räumlichen und zeitlichen Schwan-
kungen der Eisbedeckung sind Art und Bestän-
digkeit der über Europa herrschenden Großwet-
terlagen. Die Vereisung kann hier vier charakte-

ristische Entwicklungsstadien durchlaufen, die 
von der Strenge des Winters, den regionalen 
ozeanographischen Bedingungen und auch von 
der Küstenmorphologie und der Meerestiefe 
bestimmt werden. Sie spiegeln sich in Abbil-
dung 13 durch die Häufigkeitsverteilung des 
Eisauftretens wieder. 
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Abbildung 13: Häufigkeit des Eisauftretens in der Ostsee südlich von 56° N im 50-jährigen Zeitraum 1961-
2010 (BSH 2012). 

In mäßigen Eiswintern vereisen nur die flachen 
Buchten vollständig, die wegen ihrer relativ ab-
geschlossenen Lage zur See hin keinen nen-
nenswerten Wasseraustausch mit der wärme-
ren offenen See haben. In geringerem Maß 
bildet sich auch an den Außenküsten Eis, vor 
allem vor der Ostküste Rügens und vor Use-
dom.  

In starken Eiswintern wird die Oberflächen-
schicht der Kieler und Mecklenburger Bucht 
sowie des Fehmarnbelts soweit abgekühlt, dass 
sich auf offener See Eis bildet. Es wächst zum 
grauen Eis (Eisdicke 10-15 cm) an. Der Bede-
ckungsgrad beträgt großflächig gewöhnlich 
weniger als 6/10 der Wasseroberfläche. Östlich 
der Darßer Schwelle kommt nur in einem 
schmalen Streifen außerhalb der Ostseeküsten 
Eis vor, dessen Bedeckungsgrad überwiegend 
weniger als 6/10 beträgt. 

In sehr starken Eiswintern vereist die Ostsee 
westlich von Bornholm vollständig, und vor der 
baltischen und schwedischen Küste tritt in ei-
nem breiten Streifen dichtes bis sehr dichtes 
Treibeis (Bedeckungsgrad mehr als 7/10) auf. 
Es besteht überwiegend aus weißem Eis mit 
einer Dicke von 30-70 cm. 

In den sehr seltenen extrem starken Eiswintern 
wird auch im Seegebiet zwischen Bornholm 
und der baltischen Küste der wegen seiner 
großen Tiefe recht erhebliche Wärmevorrat des 
Wassers verbraucht, so dass sich auch dort 
eine geschlossene Eisdecke ausbilden kann. 
Dieser sehr seltene Vereisungszustand wurde 
im letzten Jahrhundert in den Wintern 1939/40, 
1941/42 und 1946/47 erreicht. 

Im 50-jährigen Zeitraum 1961-2010 trat Eis in 
der Ostsee südlich von 56° N mit einer Häufig-
keit von 80 bis 100% in flachen und geschützt-
liegenden Buchten, von 20 bis 50% an den Au-
ßenküsten und von 5 bis 30% im Seegebiet auf. 

 Schwebstoffe und Trübung 2.3.6
Unter dem Begriff „Schwebstoff“ werden alle im 
Meerwasser suspendierten Teilchen mit einem 
Durchmesser >0,4 μm verstanden. Schwebstoff 
besteht aus mineralischem und/oder organi-
schem Material. Der organische Anteil ist stark 
von der Jahreszeit abhängig, die höchsten Wer-
te treten während der Planktonblüten im Früh-
sommer auf. Bei stürmischen Wetterlagen mit 
hohem Seegang steigen die Schwebstoffgehal-
te in der gesamten Wassersäule durch Aufwir-
belung von siltig-sandigen Bodensedimenten 
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stark an. Dabei wirken sich Windsee und in 
tieferem Wasser insbesondere die Dünung am 
stärksten aus. In den Flachwasserbereichen 
der Ostsee ist das sandige Sediment oft von 
einer Schicht flockigen Materials (Fluff) be-
deckt, das sehr leicht resuspendiert werden 
kann und einen hohen Anteil an organischem 
Material besitzt (EMEIS et al. 2000). 

Für die deutsche AWZ der Ostsee ist die Da-
tenlage bei in-situ Messungen sehr inhomogen 
und für statistisch belastbare Aussagen nicht 
ausreichend. Für eine erste Abschätzung der 
oberflächennahen Schwebstoffverteilung sind in 
Abbildung 14 die Monatsmittel des oberflä-
chennahen Schwebstoffgehalts (SPM = Sus-
pended Particular Matter) aus den MERIS35-
Daten des ENVISAT-Satelliten der Europäi-
schen Raumbehörde (ESA) für 2004 darge-
stellt. 

Die höchsten Konzentrationen werden im 
Oderhaff und in den Bodden beobachtet. Im 
Frühjahr werden durch die starken Süßwasser-
abflüsse (Schneeschmelze) verstärkt Schweb-
stoffe in die Pommersche Bucht eingetragen. 
Da im Frühjahr östliche Winde dominieren, 
werden die Schwebstoffe vorwiegend entlang 
der Küste in die Arkonasee transportiert (SIE-
GEL et al. 1999). Die Sedimentationsrate im 
Arkona-Becken wurde von EMEIS et al. (2000) 
auf etwa 600 g pro m2 pro Jahr abgeschätzt. 
Auch zwischen der Südspitze von Falster, der 
Gedser Odde, und der Südost-Küste von 
Lolland ist über dem Röd-Sand ganzjährig eine 
erhöhte Schwebstoffkonzentration sichtbar. Sie 
entsteht primär durch strömungsbedingte Klif-
ferosion.  

                                                
35 Fernerkundungsverfahren „Medium Resolution Imaging 
Spectrometer“ 
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Abbildung 14: Monatsmittel des oberflächennahen Gesamt-Schwebstoffgehaltes aus den MERIS-Daten des 
ENVISAT-Satelliten für 2004. 

 Zustandseinschätzung hinsichtlich 2.3.7
der Nähr- und Schadstoffverteilung 

Insgesamt ist das Ostseegebiet ein sensibles 
Ökosystem, weil Nähr- und Schadstoffe über 
lange Zeiträume in diesem Gebiet infolge des 
eingeschränkten Wasseraustausches durch die 
Beltsee verweilen. Wesentliche Probleme resul-
tieren nach wie vor aus einer zu hohen Nähr-
stoffbelastung und den daraus resultierenden 
Eutrophierungsphänomenen. Die Belastung mit 
Nähr- und Schadstoffen ist naturgemäß an den 
Flussmündungen und Küsten meist höher und 
nimmt in Richtung offene See ab.  

2.3.7.1 Nährstoffe 
Nährsalze wie Phosphat und anorganische 
Stickstoffverbindungen (Nitrat, Nitrit, Ammoni-
um) sowie Silikat sind für das Leben im Meer 
von grundlegender Bedeutung. Sie sind le-
bensnotwendige Substanzen für den Aufbau 

des Phytoplanktons (der im Meer treibenden 
mikroskopisch kleinen einzelligen Algen), auf 
dessen Biomasseproduktion die gesamte mari-
ne Nahrungskette basiert. Da diese Spurenstof-
fe das Wachstum fördern, werden sie als Nähr-
stoffe bezeichnet. Ein Übermaß an diesen 
Nährstoffen, welches aufgrund extrem hoher 
Nährstoffeinträge bedingt durch Industrie, Ver-
kehr und Landwirtschaft in den 70er und 80er 
Jahren auftrat, führt zu einer starken Anreiche-
rung der Nährstoffe im Meerwasser und somit 
zu einer Überdüngung (Eutrophierung). Diese 
dauert auch heute noch in den Küstenregionen 
an. Als Folge kann es zu einem verstärkten 
Auftreten von Algenblüten (in der Ostsee sind 
dies insbesondere Cynobakterienblüten), ver-
minderten Sichttiefen, Verschiebungen im Ar-
tenspektrum sowie zu Sauerstoffmangelsituati-
onen in Bodennähe kommen.  

Zur Überwachung der Nährstoffe und des Sau-
erstoffgehaltes führt das IOW im Auftrag des 
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BSH mehrere Monitoringfahrten im Jahr durch. 
In der Ostsee ist ein typischer Jahresgang von 
Nährstoffen wie in der Nordsee zu beobachten, 
mit hohen Nährstoffkonzentrationen im Winter 
gefolgt von einer starken Abnahme der Kon-
zentrationen mit Einsetzen der biologischen 
Aktivität im Frühjahr. 

Räumlich betrachtet sind die Nährstoffkonzent-
rationen Iin den inneren Küstengewässern sind 
die Phosphatkonzentrationen in der Regel zwei- 
bis dreifach deutlich höher als an der Au-
ßenküste in der vorgelagerten offenen See; 
wobei diese Unterschiede für die die Nitratkon-
zentrationen stärker ausgeprägt sind als für 
Phosphatkonzentrationen. Insbesondere in den 
flachen Gebieten der Ostsee führen variierende 
Schichtungen von Temperatur und Salzgehalt 
zu sehr variablen Nährstoffverteilungen. Wei-
terhin spielen in diesen flacheren Bereichen 
Austauschprozesse zwischen Wasser und Se-
diment – insbesondere die Rücklösung von 
Phosphor – für die Konzentrationen in der 
Wassersäule eine große Rolle.  

Das Auftreten von Sauerstoffmangelgebieten 
gehört in der Ostsee aufgrund des geringen 
Wasseraustauschs mit der Nordsee sowie der 
zum Teil vorliegenden permanenten Schichtung 
des Wasserkörpers zu einem natürlichen Phä-
nomen. Durch die Eutrophierung und des damit 
verbundenen verstärkten Abbaus organischen 
Materials kommt es jedoch zu einer Zunahme 
der Häufigkeit, Intensität und räumlichen Aus-
dehnung von Sauerstoffmangelgebieten. Da die 
Rück-lösung von Phosphor aus dem Sediment 
insbesondere unter Sauerstoffmangel erfolgt 
kommt es hier zu einer weiteren Verstärkung 
der Eutrophierung.  

Auch wenn die Frachten der Phosphor- und 
Stickstoffverbindungen deutscher Zuflüsse zur 
Ostsee seit den 1990ziger Jahren rückläufig 
sind, nehmen die Eutrophierungsprobleme der 
Ostsee aufgrund dieser internen Düngung nur 
sehr langsam ab. Die Folgebewertung gemäß 
EU-MSRL kommt daher zu dem Schluss, dass 

weiterhin 100% der deutschen Ostsee eutro-
phiert sind (BMU 2018). Die Bewertung beruht 
auf dem HELCOM Eutrophication Assessment 
Tool HEAT 3.0, welches die gesamte Ostsee – 
bis auf kleinere Bereiche in der nördlichen Ost-
see und im Kattegat – als eutrophiert einstuft 
(HELCOM 2017). 

2.3.7.2 Sauerstoff 
Die tieferen Bereiche der westlichen Ostsee 
sind im Sommer durch Sauerstoffarmut charak-
terisiert. Die Intensität der Sauerstoffverarmung 
hängt von meteorologischen (Temperatur, 
Wind) und hydrographischen (Schichtung) Fak-
toren sowie der Höhe der Nährstoffeinträge aus 
dem Einzugsgebiet ab. Das Jahr 2002 stellt 
dabei eine Extremsituation mit extremer Sauer-
stoffarmut insbesondere vor der dänischen und 
schleswig-holsteinischen Küste dar. Verbreitet 
trat Schwefelwasserstoff mit seinen negativen 
Folgen für die Bodenfauna auf. In den Tiefen-
becken der zentralen Ostsee hat sich die Häu-
figkeit und Intensität der für die Wassererneue-
rung und Sauerstoffversorgung notwendigen 
Salzwassereinbrüche aus der Nordsee seit Mit-
te der 1970er Jahre deutlich verringert. In den 
letzten 30 Jahren wurden bedeutende Einstro-
mereignisse nur 1983, 1993 und 2003 beo-
bachtet. Dazwischen lagen lang anhaltende 
Stagnationsperioden mit erheblichen Konzent-
rationen von Schwefelwasserstoff im Tiefen-
wasser. 

In Folge des begrenzten Wasseraustausches 
mit der Nordsee, der Bodenmorphologie und 
der permanenten halinen Schichtung kommt es 
im Tiefenwasser der zentralen Ostsee regel-
mäßig zu Stagnationsperioden. Salzgehalt und 
Sauerstoffkonzentrationen sind rückläufig und 
es bilden sich erhebliche Mengen an Schwe-
felwasserstoff. Eine Erneuerung des Tiefen-
wassers kann nur durch Salzwassereinbrüche 
erfolgen, die salz- und sauerstoffreiches Was-
ser in die Tiefenbecken transportieren. 
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2.3.7.3 Metalle 
Die Metalle Cadmium, Quecksilber, Blei und 
Zink zeigen eine typische räumliche Verteilung 
mit einem von Westen nach Osten abnehmen-
den Gradienten im Oberflächenwasser der 
AWZ (vgl. BMU, 2012b). Kupfer zeigt hingegen 
keinen eindeutigen Konzentrationsgradienten. 
An allen küstenfernen Stationen der AWZ lie-
gen die Mediane der Zinkkonzentrationen (1999 
bis 2004) deutlich und die der Kupferkonzentra-
tionen leicht über dem Hintergrundreferenzwert 
(UBA 2004). Die Elemente Blei und Cadmium 
zeigen im westlichen Teil der AWZ Konzentrati-
onen, deren Median über dem Referenzwert 
und im östlichen Teil in der Nähe oder unter 
dem Referenzwert liegt. Die Cadmiumkonzent-
rationen im Wasser sind insgesamt sehr nied-
rig. So liegt deren Median im westlichen Teil 
der AWZ beim Referenzwert und im östlichen 
Teil deutlich darunter. Nach heutigem Kennt-
nisstand geht von den genannten Metallbelas-
tungen des Meerwassers keine unmittelbare 
Gefahr für das marine Ökosystem aus. 

2.3.7.4 Organische Schadstoffe 
Die polareren Verbindungen wie die HCH-
Isomere und die modernen Pestizide (Triazine, 
Phenylharnstoffe und Phenoxyessigsäuren) 
liegen im Wasser in deutlich höheren Konzent-
rationen vor als die lipophileren, „klassischen“ 
Schadstoffe wie HCB, DDT, PCB und PAK. Die 
lipophilen chlorierten Kohlenwasserstoffe (HCB, 
DDT und PCB) werden im Wasser nur in sehr 
geringen Konzentrationen angetroffen (meist < 
10 pg/L). Die Belastung ist in Küstennähe gene-
rell höher als in der offenen Ostsee. Zeitliche 
Trends können aufgrund der hohen Variabilität 
und der eingeschränkten Datenlage nicht beo-
bachtet werden. 

Die Belastung des Ostseewassers mit Erdöl-
kohlenwasserstoffen ist gering. Die Bestim-
mung der Einzelkomponenten zeigt, dass die 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe hauptsächlich 
aus biogenen Quellen stammen. Die Konzent-

rationen der PAK sind ebenfalls relativ gering 
und zeigen keine besondere räumliche Vertei-
lung. Die Gehalte an höher kondensierten PAK 
(4-6-Ring-Aromaten) nehmen in Küstennähe 
zu, was zum größten Teil auf höhere Schweb-
stoffgehalte zurückzuführen ist. Aufgrund der 
hohen Variabilität sind bei keiner der verschie-
denen Kohlenwasserstoff-Klassen zeitliche 
Trends festzustellen, dagegen gibt es saisonale 
Unterschiede mit höchsten Werten im Winter 
(PAK). Die Belastungen mit toxisch relevanten 
PAK liegen um zwei bis drei Zehnerpotenzen 
unter jenen Konzentrationen, bei denen in Tier-
versuchen erste Anzeichen für kanzerogene 
Effekte auftraten (VARANASI 1989). 

Die meisten Schadstoffkonzentrationen im Ost-
seewasser befinden sich in ähnlichen Berei-
chen wie in der Deutschen Bucht. Bei der DDT-
Gruppe sind leicht höhere Konzentrationen in 
der Ostsee beobachtet worden. Auch bei γ-
HCH sind die Werte leicht erhöht. Die Konzent-
rationen von α-HCH sind etwa dreimal, die von 
β-HCH mindestens zehnmal so hoch wie in der 
Nordsee. Im Gegensatz zur südlichen Nordsee 
ist die räumliche Verteilung in der westlichen 
und zentralen Ostsee durch das Fehlen von 
größeren Eintragsquellen gekennzeichnet. Aus 
diesem Grund werden nur geringe oder keine 
Gradienten beobachtet. Langfristige Trends 
sind nur für die HCH-Isomere gefunden wor-
den. Hier sind sowohl kurzfristig als auch lang-
fristig sehr deutliche Abnahmen in den Kon-
zentrationen zu beobachten. 

Die recht niedrigen Schadstoffkonzentrationen, 
die im Meer zurzeit beobachtet werden, bedeu-
ten, dass bei allen Handlungen sehr sorgfältig 
darauf geachtet werden muss, dass keine neu-
en Einträge ins Meer erfolgen, da dies zwangs-
läufig zu einer Verschlechterung des Umwelt-
zustands führen würde. Dies ist auch im Rah-
men der Strategien der Meeresschutz-
Übereinkommen zu sehen, die vorsehen, dass 
Konzentrationen gefährlicher anthropogener 
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Schadstoffe bis zum Jahre 2020 auf nahe Null 
reduziert werden sollen. 

2.3.7.5 Radioaktive Stoffe (Radionuklide) 
Der Unfall von Tschernobyl und der nachfol-
gende Fallout haben das Inventar an künstli-
chen Radionukliden, insbesondere Cs-134 und 
Cs-137, wesentlich verändert, wobei hohe De-
positionen im Bottnischen und Finnischen 
Meerbusen zu verzeichnen waren. In den 
Folgejahren drangen diese hohen Kontaminati-
onen mit dem Oberflächenwasser auch in die 
westliche Ostsee vor. Die Belastung der Ostsee 
durch radioaktive Stoffe ist in den letzten Jah-
ren geringer geworden. Durch den im langjähri-
gen Mittel sehr geringen Wasseraustausch der 
Ostsee mit der Nordsee durch die dänischen 
Meerengen verbleibt die durch Tschernobyl 
eingetragene Aktivität im Wasser der Ostsee 
über einen längeren Zeitraum. Die Konzentrati-
onen von Cs-137 nehmen nach Osten nach wie 
vor leicht zu – in Richtung des Schwerpunktes 
des Tschernobyl-Fallouts. Nach wie vor liegen 
die Konzentrationen von Cs-137 über den Wer-
ten von vor dem Unfall von Tschernobyl im April 
1986. Dieses Nuklid liefert den höchsten Bei-
trag der künstlichen Radionuklide für eine mög-
liche Dosis aus dem Expositionspfad „Verzehr 
von Meeresfrüchten“. Eine signifikante Dosis 
aus dieser Quelle oder beim Aufenthalt auf dem 
Meer oder am Strand ist jedoch nicht zu be-
fürchten. 

 Plankton 2.4
Das Plankton umfasst alle Organismen, die im 
Wasser treiben. Diese meistens sehr kleinen 
Organismen bilden eine fundamentale Kompo-
nente des marinen Ökosystems. Zum Plankton 
gehören u. a. pflanzliche Organismen (Phyto-
plankton), kleine Tierchen und Entwicklungs-
stadien des Lebenszyklus von Meerestieren, 
wie Eier und Larven von Fischen und benthi-
schen Organismen (Zooplankton) sowie Bakte-
rien (Bakterioplankton) und Pilze (Funghi). 

  Datenlage und Überwachungspro-2.4.1
gramme 

In der Ostsee finden seit 1979 regelmäßig Un-
tersuchungen des Phyto- und Zooplanktons im 
Rahmen des Helsinki-Übereinkommens (HEL-
COM) statt. Im Rahmen des COMBINE Monito-
ring Programms der HELCOM wurden von den 
Anrainerstaaten der Ostsee Untersuchungen 
sowohl des Phyto- als auch des Zooplanktons 
in einem großräumigen Stationsnetz in der Ost-
see durchgeführt. Diese Daten sind jetzt über 
ICES frei verfügbar. Zudem werden die Küs-
tengewässer im Rahmen der nationalen Mee-
resüberwachung für die Ostsee auf Plankton 
beprobt.  

In der westlichen Ostsee untersucht u. a. das 
Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde (IOW) im Rahmen des nationalen 
Monitorings Planktonproben von Stationen in 
den Küstengewässern und in der deutschen 
AWZ. Die deutsche AWZ der Ostsee wird seit 
1979 durch insgesamt 5 Stationen abgedeckt: 
eine in der Mecklenburger Bucht, eine an der 
Darßer Schwelle, zwei in der Arkona-See und 
eine an der Oderbank. Das IOW nimmt jährlich 
bei insgesamt fünf Schiffsfahrten jeweils zwei 
Proben (Hin- und Rückfahrt) pro Station. Zu-
sätzlich wird die Probenanzahl pro Station an 
den vorherrschenden Wasserschichtungen 
(Thermokline und Halokline) angepasst, sodass 
Aussagen über die vertikale Verteilung des 
Planktons getroffen werden können. Vertikale 
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Probennahmen sind insbesondere für die Er-
fassung des Zooplanktons relevant, da dieses 
in unterschiedlichen Gemeinschaften in vertika-
ler Verteilung der Wassersäule vorkommt. Im 
Jahr 2015 wurden so insgesamt 65 Proben 
genommen. Die Überwachungsfahrten fanden 
im Februar, März, April/Mai, Juli und Okto-
ber/November statt. Dauerbeprobungen des 
Planktons gibt es allerdings nicht. Durch das 
Fehlen von kontinuierlichen Beprobungen ist 
das Bild des Vorkommens der Planktonge-
meinschaften lückenhaft. Insbesondere Lang-
zeitveränderungen des Planktons und deren 
Ursachen lassen sich dadurch nicht genau ver-
folgen. 

  Räumliche Verteilung und zeitliche 2.4.2
Variabilität des Phytoplanktons 

Das Phytoplankton bildet die unterste lebendige 
Komponente der marinen Nahrungsketten und 
umfasst kleine Organismen, die meistens bis 
200 µm groß sind und taxonomisch dem Reich 
der Pflanzen zugeordnet werden. Es handelt 
sich um Mikroalgen, die meistens aus einer 
einzigen Zelle bestehen oder in der Lagesind, 
aus mehreren Zellen Ketten oder Kolonien zu 
bilden. Die Organismen des Phytoplanktons 
ernähren sich überwiegend autotroph, d.h., sie 
sind durch die Photosynthese in der Lage, die 
im Wasser gelösten anorganischen Nährstoffe 
zur Synthese organischer Moleküle zum 
Wachstum zu verwenden. Das Phytoplankton 
beinhaltet ferner auch Mikroorganismen die 
sich heterotroph, d.h. von anderen Mikroorga-
nismen ernähren können. Zudem gibt es 
mixotrophe Organismen, die sich je nach Situa-
tion auto- oder heterotroph, ernähren können. 
Viele Mikroalgen sind z. B. in der Lage, im Lau-
fe des Lebenszyklus die Ernährungsart zu 
wechseln. Bakterien und Fungi bilden phyloge-
netisch (evolutionsgeschichtlich) ebenfalls ge-
sonderte Gruppen. Bei der Betrachtung des 
Phytoplanktons werden auch Bakterien, Fungi 
und solche Organismen, die durch ihre physio-
logischen Eigenschaften dem Tierreich näher-

stehen, mitberücksichtigt. In diesem Bericht 
wird der Begriff Phytoplankton in diesem erwei-
terten Sinn eingesetzt. 

In der Ostsee kommen rund 800 verschiedene 
Phytoplanktonarten vor (WASMUND 2012). Zum 
Phytoplankton der westlichen Ostsee gehören 
u. a. folgende bedeutende taxonomische Grup-
pen: 

• Diatomeen oder Kieselalgen (Bacillario-
phyta), 

• Dinoflagellaten oder Geißelalgen (Dinophy-
ceae), 

• Mikroalgen bzw. Mikroflagellaten verschie-
dener taxonomischer Gruppen sowie 

• Blaualgen (Cyanobacteria). Diese dominie-
ren Süß- und Brackwasser-Bereiche. In 
Gewässern mit niedrigem Salzgehalt wie 
der Ostsee kann diese Gruppe hohe A-
bundanz erreichen. 

Das Phytoplankton dient den Organismen, die 
sich auf das Filtrieren des Wassers zur Nah-
rungsaufnahme spezialisiert haben, als Nah-
rungsgrundlage. Zu den wichtigsten Primärkon-
sumenten des Phytoplanktons zählen zooplank-
tonische Organismen wie Ruderfußkrebse (Co-
pepoda) und Wasserflöhe (Cladocera).  

Die Besonderheit der Ostsee als halbgeschlos-
senes Nebenmeer führt auch zu besonderen 
ökologischen Eigenschaften und prägt das Vor-
kommen der biologischen Lebensgemeinschaf-
ten. Insgesamt ist die Ostsee durch eine einge-
schränkte Artenvielfalt (Biodiversität) charakte-
risiert. Das Brackwasser der Ostsee hat einen 
abnehmenden Salzgehalt von 20 PSU im west-
lichen bis zu 1 PSU im östlichen Bereich. Die 
Wassermassen der Ostsee weisen zudem eine 
sehr starke Schichtung auf. Das Artenspektrum 
besteht dadurch sowohl aus marinen Arten als 
auch aus Süßwasserarten. Die besonderen 
Bedingungen der Ostsee führen ferner dazu, 
dass die marinen Nahrungsketten der Ostsee 
sehr empfindlich auf Veränderungen reagieren. 
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Das Vorkommen des Phytoplanktons hängt in 
erster Linie von den physikalischen Prozessen 
in der Wassersäule ab. Hydrographische Be-
dingungen, insbesondere Temperatur, Salz-
gehalt, Licht, Strömung, Wind, Trübung, Topo-
graphie und Austauschprozesse beeinflussen 
das Vorkommen und die Artenvielfalt des Phy-
toplanktons. Die direkte Abhängigkeit des Phy-
toplanktons von Licht für die Photosynthese 
schränkt sein Vorkommen im Bereich der eu-
photischen Zone des Pelagials ein. Die Tiefe 
der euphotischen Zone hängt von der Klarheit 
bzw. Trübung der Gewässer ab. Die Trübung 
der Ostsee variiert sehr stark zwischen den 
verschiedenen Regionen. Die Trübung hat in 
den letzten 25 Jahren in vielen Regionen der 
Ostsee dramatisch zugenommen. Die Erhö-
hung der Trübung hat das Wachstum der Blau-
algen begünstigt und führt im Sommer oft zu 
exzessiven Blaualgenblüten. Jedoch blieb die 
Blaualgenblüte im Jahr 2015 in der gesamten 
Ostsee unterhalb der in den letzten Jahren be-
obachteten Ausdehnung. Dies ist auf die im 
Vergleich zum Vorjahr geringere Wasserober-
flächentemperatur in den Sommermonaten 
(Sea Surface Temperature- SST) zurückzufüh-
ren.  

Neben den physikalischen Prozessen bestimmt 
die Konzentration der im Wasser gelösten 
Nährstoffe die Abundanz und Biomasseent-
wicklung des Phytoplanktons. Ein zusätzlicher 
Einfluss auf die Verbreitung und die Abundanz 
des Planktons entsteht durch verschiedene 
natürliche, aber auch anthropogen verursachte 
Faktoren. So ist im Bereich der Nord- und Ost-
see u. a. die Nordost-Atlantische Oszillation 
(NAO) maßgeblich für die natürliche Sukzessi-
on des Planktons. Auch Flusseinträge beein-
flussen die Entwicklung des Planktons - sowohl 
durch Süßwasser-Abflussmengen als auch 
durch Nähr- und Schadstofffrachten. Einige 
Planktonarten bzw. Entwicklungs- oder Ru-
hestadien nutzen zwar auch das Sediment als 
Lebensraum. Das eigentliche Habitat des 
Planktons bilden jedoch die Wassermassen. 

Eine räumliche Abgrenzung von Habitattypen 
ist daher für das Plankton, anders als z. B. für 
das Benthos, nur sehr eingeschränkt möglich. 
Für Assoziationen von Planktonarten sind viel-
mehr die hydrographischen Eigenschaften von 
Wassermassen entscheidend. 

Das saisonale Phytoplanktonwachstum weist in 
der Ostsee feste Auftretensmuster auf. Salz-
gehalt, Wassertiefe und Verweildauer des 
Wassers bestimmen das Vorkommen und die 
Entwicklung des Phytoplanktons (THAMM et al. 
2004). Im Frühjahr erwärmen sich flache Küs-
tengewässer schneller und begünstigen das 
Wachstum des Phytoplanktons. Zudem be-
günstigen Nährstoffeinträge über die Flüsse 
das Wachstum.  

Die Frühjahrsblüte wird gewöhnlich von Di-
atomeenarten dominiert. Ausgelöst werden 
Frühjahrsalgenblüten durch Anreicherung von 
Nährstoffen in den vorangegangenen Winter-
monaten, die Zunahme der Lichtintensität und 
eine damit einhergehende Erwärmung des 
Wassers.  

Die Frühjahrsblüte in der Mecklenburgischen 
Bucht im Jahr 2015 wurde nicht wie gewöhnlich 
von Diatomeenarten dominiert. Vielmehr kam 
es zu einer Dominanz von Dinoflagellaten, 
Dictyochophyceaen und Prymnesiophyceaen. 
Die Mecklenburgische Bucht ist allerdings ein 
sehr diverses System, sodass diese Verschie-
bungen auch auf Messungenauigkeiten zurück-
zuführen sein könnten. In der Arkonasee starte-
te die Blütenentwicklung mit Mesodinium 
rubrum. Mitte März wurde die Blüte von Di-
atomeen dominiert (WASMUND et al. 2016a). 
Die Grenze zwischen unterschiedlichen Blüten-
ausbildungen verläuft für gewöhnlich zwischen 
der westlichen und zentralen Ostsee an der 
Darßer Schwelle. Im Jahr 2015 verlief diese 
Grenze entlang der östlichen Mecklenburger 
Bucht. Die Frühjahrsblüte wuchs bis Mitte März 
2015 an und verschwand zuletzt Mitte April, 
wobei Nitrat in diesem Jahr den limitierenden 
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Nährstofffaktor darstellte (WASMUND et al. 
2016a).  

Von Jahr zu Jahr sorgen unterschiedliche Di-
atomeenarten wie Thalassiosira levanderi, Ske-
letonema costatum, Thalassiosira baltica, 
Dictyocha speculum und Chaetoceros sp. für 
die Frühjahrsalgenblüte. Im Mai gehen die Di-
atomeenblüten meistens abrupt zu Ende. 
Dinoflagellaten nehmen gleichzeitig zu. Insbe-
sondere werden dann Dinoflagellaten in hohen 
Konzentrationen auch in tieferen Bereichen (15 
m) angetroffen. Wahrscheinlich nutzen Flagella-
ten Nährstoffe aus tieferen Wasserschichten 
oder auch geringe Konzentrationen regenerier-
ter Nährstoffe. Gymnodinium sp. und Peridiniel-
la sp. gehören zu den am häufigsten auftreten-
den Taxa der Dinoflagellaten (WASMUND et al. 
2005). In den Sommermonaten Juli und August 
treten Blaualgen in hohen Konzentrationen auf 
und verursachen oft ausgedehnte Blüten. Be-
günstigt werden Blaualgenblüten durch Salz-
gehaltwerte zwischen 3,8 und 11,5 PSU, Tem-
peraturen um 16°C, eine Strahlung von mehr 
als 120 W/m2 (Tagesmittelwerte) und Windge-
schwindigkeiten geringer als 6 m/s. Die Ent-
wicklung der Blaualgenblüten geht mit Ver-
schlechterung der Wetterlage (geringe Son-
neneinstrahlung oder starke Winde) zu Ende 
(WASMUND 1997). Im Herbst entwickeln sich 
wieder Diatomeenblüten (Kieselalgen), aller-
dings sind diese im Vergleich zu den Früh-
jahrsblüten sehr schwach (WASMUND et al. 
2005). In den letzten 30 Jahren findet in der 
Gruppe der Kieselalgen kontinuierlich eine Ver-
änderung der Artenzusammensetzung in der 
Sommer- und in der Herbstblüte statt. So wer-
den die Arten der Diatomeen-Gattungen Skele-
tonema und Chaetoceros sukzessiv durch Ce-
ratulina pelagica, Dactyliosolen fragilissimus, 
Proboscia alata, Pseudo-nitzschia spp. ersetzt 
(WASMUND et al. 2016a).  

Die Eutrophierung stellt für das marine Ökosys-
tem der Ostsee eine große Gefährdung dar. Die 
Konzentration des Chlorophyllsa im Wasser, als 

Maß für die Biomasse des Phytoplanktons, gibt 
Auskunft über den Grad der Eutrophierung. In 
der Arkonasee weist die Konzentration des 
Chlorophyllsa im Wasser weit niedrigere Werte 
als in der Finnischen Bucht oder in der nördli-
chen Ostsee auf (HELCOM 2004). Im Zeitraum 
1993 bis 1997 variierte die mittlere Primärpro-
duktion in der Arkonasee zwischen 37 mg C*m-

2 pro Tag im Januar bis Februar und 941 mg 
C*m-2 pro Tag in den Monaten Juni bis Septem-
ber (WASMUND et al. 2000). 

Aus Messreihen des IOW von 1979 bis ca. 
1995 geht ein deutlicher Anstieg der Chloro-
phylla Konzentration in dieser Zeit hervor. Seit 
dieser Zeit sind Messwerte auf einem annä-
hernd gleichbleibenden hohen Niveau oder 
leicht sinkende Werte verzeichnet worden 
(WASMUND et al. 2016a). Die in den 70er Jah-
ren eingespülten hohen Nährstoffkonzentratio-
nen (maßgeblich Nitrat, Phosphat) hatten sich 
besonders auf die Vermehrung der Frühjahrs-
blüte ausgewirkt, wobei die Sommer- und 
Herbstblüten weitgehend gleiche Ausprägun-
gen erzielten. Eine Ausnahme bildet die Meck-
lenburger Bucht mit einer kontinuierlichen Ab-
nahme der Frühjahrsblüte seit Beginn der Mes-
sungen 1979 (WASMUND et al. 2016b). 

  Räumliche Verteilung und zeitliche 2.4.3
Variabilität des Zooplanktons 

Das Zooplankton beinhaltet alle in der Wasser-
säule treibenden bzw. wandernden Meerestier-
chen. Im marinen Ökosystem nimmt das 
Zooplankton eine zentrale Rolle ein, zum einen 
als unterster Sekundärproduzent innerhalb der 
marinen Nahrungskette als Nahrungsgrundlage 
von karnivoren Zooplanktonarten, Fischen, ma-
rinen Säugetieren und Seevögeln. Zum ande-
ren hat das Zooplankton eine besondere Be-
deutung als Primärkonsument (Grazer) des 
Phytoplanktons. Wegfraß oder Grazing können 
die Algenblüte aufhalten und durch den Kon-
sum der Zellen die Abbauprozesse des mikro-
biellen Kreislaufs regulieren. 
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In der Ostsee weist die Sukzession des 
Zooplanktons ein ausgeprägtes saisonales Auf-
tretensmuster auf. Maximale Abundanzen wer-
den generell in den Sommermonaten erreicht. 
Die Sukzession des Zooplanktons ist für Se-
kundärkonsumenten der marinen Nahrungsket-
ten von kritischer Bedeutung. Räuber-Beute-
Verhältnisse bzw. trophische Beziehungen zwi-
schen Gruppen oder Arten regulieren das 
Gleichgewicht des marinen Ökosystems. Zeit-
lich oder räumlich versetztes Auftreten der Suk-
zession und Abundanz der Arten führt zur Un-
terbrechung der Nahrungsketten. Insbesondere 
zeitlicher Versatz, sogenannter trophischer 
Mismatch, hat zur Folge, dass es bei verschie-
denen Entwicklungsstadien von Organismen zu 
Nahrungsengpässen mit Auswirkungen auf die 
Populationsebene kommt.  

Das Zooplankton wird aufgrund der Lebensstra-
tegien der Organismen in zwei große Gruppen 
unterteilt: 

• Holozooplankton: Der gesamte Lebenszyk-
lus der Organismen verläuft ausschließlich 
in der Wassersäule. Zu den bekanntesten, 
für die Ostsee wichtigen holoplanktischen 
Gruppen zählen Krebstiere, wie Copepoda 
(Ruderfußkrebse) und Cladocera (Wasser-
flöhe). 

• Merozooplankton: Nur bestimmte Stadien 
des Lebenszyklus der Organismen, meis-
tens die Frühlebensstadien wie Eier und 
Larven, sind planktisch. Die adulten Indivi-
duen wechseln dann zu benthischen Habi-
taten über oder schließen sich dem Nekton 
an. Hierzu zählen u. a. Frühlebensstadien 
von Borstenwürmern, Muscheln, Schne-
cken, Krebsen und Fischen. Pelagische 
Fischeier/ Fischlarven kommen während 
der Reproduktionszeit zahlreich im 
Meroplankton vor. 

Das Merozooplankton war im Jahr 2015 beson-
ders zahlreich in der Kieler Bucht, erreichte 
aber unterdurchschnittliche Abundanzen im 

Arkona-Becken und in der Mecklenburger 
Bucht. Zu den Hauptvertretern gehörten Larven 
von Polychaeten und Muscheln (WASMUND et 
al. 2016a).  

Die zum Holozooplankton gehörenden Gattun-
gen Acartia und Oithona bildeten die Hauptver-
treter unter den Copepoden (Ruderfußkrebsen) 
in 2015 mit Acartia bifilosa als meist vertretene 
Art (WASMUND et al. 2016a). 

Die marinen wirbellosen Tiere verfügen, wie 
bereits oben erwähnt, über diverse Entwick-
lungsstadien, die im Plankton vorkommen (z. B. 
Larven). Die Verbreitung von Larven bestimmt 
größtenteils das Vorkommen und die Populati-
onsentwicklung von nektonischen wie auch 
benthischen Arten. Der Transport, die Verbrei-
tung und die erfolgreiche Ansiedlung der Lar-
ven haben besondere Bedeutung für die räum-
liche Verbreitung der Arten und die Entwicklung 
ihrer Populationen. Die Verbreitung von Larven 
wird sowohl durch die Bewegungen der Was-
sermassen selbst, als auch von endogenen 
bzw. artspezifischen Eigenschaften des 
Zooplanktons bestimmt. Umweltfaktoren, die 
die Verbreitung, Metamorphose und Ansiedlung 
von Larven beeinflussen können, sind u. a. Se-
dimenttyp und Sedimentstruktur, meteorologi-
sche Bedingungen (insbesondere Wind), Licht, 
Temperatur und Salzgehalt. 

Zwei Transportmechanismen beeinflussen die 
Verbreitung der Larven und deren Ansiedlung 
im endgültigen Habitat: Horizontale Advektion 
der Larven mit der vorherrschenden Strö-
mungsrichtung und Diffusion durch klein- und 
mesoskalige Turbulenz, d.h. Mischungsprozes-
se im Wasserkörper. Aus Freilanduntersuchun-
gen wurde deutlich, dass die Ansiedlung von 
Larven sowohl lokal als auch in weit entfernten 
Bereichen stattfinden kann. Die Verbreitung von 
Larven aus Küstengewässern wird zumeist 
durch Frontalzonen zwischen Küstengewässern 
und der offenen See reguliert. Die Larven sind 
jedoch bedingt in der Lage, durch vertikale Mig-
ration innerhalb der Wassersäule Bereiche auf-
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zusuchen, die eine Überquerung der Grenz-
schicht ermöglichen, beispielsweise Bereiche 
mit erhöhter Turbulenz. Artspezifisch entwickeln 
die Organismen Strategien, die der Verbreitung 
der Larven und der erfolgreichen Ansiedlung 
dienen. Solche Strategien, die letztendlich das 
Überleben der Art sichern, reichen von der An-
passung der Reproduktionszeit, der -tiefe und 
des -areals bis hin zu Vertikalbewegungen der 
Larven und aktivem Überqueren von Grenz-
schichten. Die Larvenkompetenz bzw. der Er-
halt der Fähigkeit zur Einleitung der Metamor-
phose bis günstige Bedingungen eintreffen, 
reguliert den Ansiedlungserfolg der Individuen 
jeder Art im artspezifischen Habitat (GRAHAM & 
SEBENS 1996). 

Die Charakterisierung von Habitattypen auf-
grund des Vorkommens von Zooplankton ge-
staltet sich schwierig. Wie bereits für das Phy-
toplankton erläutert, bilden eigentlich Wasser-
massen das Habitat des Zooplanktons. Von 
daher ist für diesen Zweck eine Charakterisie-
rung von Wassermassen und der damit ver-
bundenen Zooplanktonassoziationen sinnvoll. 
Für die Unterscheidung der Wassermassen ist 
dabei nicht das Artenspektrum der Zooplank-
tonpopulationen, sondern vielmehr der Anteil 
der jeweiligen Arten, insbesondere der Schlüs-
selarten, an der Zusammensetzung der Assozi-
ationen von Bedeutung. 

Bei Lebensgemeinschaften der Ostsee tritt auf-
grund der Variabilität in der Salinität eine Verla-
gerung der vertikalen Verbreitung ein. Dieses 
Phänomen wurde von REMANE (1955) als Sub-
mergenz bezeichnet. Tiere des marinen Eulito-
rals und des Supralitorals ertragen größere 
Schwankungen der Salinität als Tiere des Subli-
torals bzw. der Meerestiefe. Sie können daher 
weiter in Brackwasser vordringen als marine 
Tiefenformen. Nur wenige Arten können auch in 
die Tiefe vordringen und zwar solche, die sich 
karnivor (fleischfressend) ernähren können. 
Das Phänomen der Brackwassersubmergenz 
ist allerdings keine Besonderheit der Ostsee, 

sondern typisch für Brackgewässer (REMMERT 
1968). So tritt z. B. in der Kieler Bucht die Ru-
derfußkrebsart Oithona similis im oberflächen-
nahen Bereich in Konzentrationen von mehre-
ren Tausend Individuen pro m3 auf. Östlich der 
faunistischen Grenze der Darßer Schwelle hält 
sich diese Art dagegen im salzreichen Tiefen-
wasser auf. Die Beprobung der Station in der 
Arkonasee in 2003 nach dem Salzwasserein-
bruch hat gezeigt, dass mit zunehmender Was-
sertiefe die Abundanz dieser Art von 2.400 
Weibchen pro m3 in den oberen 5 m auf 31.500 
Weibchen pro m3 zwischen 18 und 22 m Was-
sertiefe anstieg (WASMUND et al. 2004).  

Im Mittel treten pro Jahr 22 Zooplankton-Taxa 
in der Ostsee auf (WASMUND et al. 2005). Aller-
dings wurden im Zeitraum 1999 bis 2002 nur 12 
Taxa ganzjährig angetroffen (POSTEL 2005). 
Generell hängen Artenspektrum, Abundanz- 
und Dominanzverhältnisse von den herrschen-
den hydrographischen und meteorologischen 
Bedingungen und der Entwicklung des Phyto-
planktons ab: Salzwassereinbrüche aus der 
Nordsee versorgen das Ökosystem der Ostsee 
mit marinen Arten wie dem Ruderfußkrebs Pa-
racalanus parvus und der Anthomeduse 
Euphysa aurata. Nach den Herbst- und Win-
terstürmen tritt der Pfeilwurm Sagitta elegans 
auf. 

Bei lang anhaltenden Stagnationsperioden tritt 
dagegen die Brackwasser-Ruderfußkrebsart 
Limnocalanus macrurus häufig in der südlichen 
Ostsee auf (POSTEL 2005). Milde Winter, aber 
auch warme Sommer beeinflussen das Vor-
kommen und die Abundanz ebenfalls. So treten 
wärmeliebende Arten wie die Ruderfußkrebse 
Acartia tonsa und Eurytemora affinis vermehrt 
in besonders warmen Sommermonaten auf. 
Das Auftreten des Merozooplanktons wird von 
den Sauerstoffverhältnissen am Meeresboden 
und den Reproduktionszyklen der benthischen 
Organismen gesteuert.  
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Im Jahr 2015 wurden an 9 Stationen des IOWs 
von der westlichen Ostsee bis zum westlichen 
Gotlandbecken deutlich mehr Zooplankton Ta-
xa festgestellt als in den Vorjahren. So wurden 
im Jahr 2015 61 Taxa registriert, während 2014 
45 Taxa und im Jahr 2013 52 Taxa identifiziert 
wurden. Dieser Artenanstieg wird auf einen 
starken Salzwassereinbruch aus der Nordsee 
im Vorjahr zurückgeführt (WASMUND et al. 
2016). Ein vergleichbarer starker Salzwasser-
einbruch davor fand zuletzt 1880 statt (Mohr-
holz et al., 2015, Nausch et al., 2016). Zu den 
am zahlreichsten aufgetretenen neuen Arten 
zählten Acartia clausi, Calanus spp., Centropa-
ges typicus, Corycaeus spp., Longipedia spp., 
Oithona atlantica und Oncaea spp. (WASMUND 
et al. 2016a).  

Für gewöhnlich finden sich hohe Abundanzen 
von Cladocera (Wasserflöhe) in den Gewäs-
sern der Mecklenburger Bucht und des Arkona-
Beckens. Im Jahr 2015 konnte entgegen ihrer 
gewöhnlichen Ausbreitung kein Vorkommen der 
Cladocera festgestellt werden (WASMUND et al. 
2016a). Die Zooplanktonentwicklung in der 
Mecklenburger Bucht und im Arkona-Becken im 
Jahr 2015 zeichnete sich im Vergleich zu den 
Vorjahren durch ein frühes Wachstum aus. Dies 
führte zu einem frühen Maximum der Populati-
on im Frühjahr (März), welches sonst gewöhn-
lich erst im Sommer/Herbst erreicht wird. Ins-
gesamt sind die Zooplankton Abundanzen im 
Vergleich seit dem Jahr 2000 rückläufig. Dieser 
Trend setzte sich im Jahr 2015 fort. Mit 130 x 
103 Individuen pro m3 war die totale Zooplank-
ton Abundanz am niedrigsten seit dem Jahr 
1995 (WASMUND et al. 2016a). 

  Zustandseinschätzung des Planktons 2.4.4
Anhand der dargestellten Erkenntnisse wird 
deutlich, dass nur sehr eingeschränkt Schluss-
folgerungen über den Zustand des Planktons 
und die daraus resultierenden Auswirkungen 
auf die marinen Nahrungsketten gezogen wer-
den können. Zum einen fehlen konsequent 
durchgeführte Überwachungsprogramme und 

Langzeitreihen, um natürliche Prozesse und 
anthropogen verursachte Änderungen der Ent-
wicklung beim Plankton identifizieren bzw. diffe-
renzieren zu können. Zum anderen ist der Ein-
fluss der physikalischen Prozesse bzw. der 
Hydrodynamik auf das Plankton sehr prägnant: 
So ist es z. B. nur eingeschränkt möglich, an-
hand von Phytoplanktondaten zwischen Aus-
wirkungen der Eutrophierung und natürlichen 
Prozessen zu unterscheiden (ICES 2004). 

Das gesamte Ökosystem der Ostsee hat in den 
letzten Jahren Veränderungen erfahren. Anth-
ropogene Einflüsse und Klimawandel steuern, 
neben der natürlichen Variabilität, diese Verän-
derungen. Ab Anfang der 1980er Jahre sind 
langsame Veränderungen, 1987/1988 sprung-
hafte Veränderungen im gesamten Ökosystem 
der Ostsee zu verzeichnen. Mit diesen Be-
obachtungen hängen auch die Veränderungen 
des Planktons zusammen. 

Phytoplankton 

So zeigt die Auswertung der Phytoplankton-
Daten Veränderungen im Hinblick auf das Ar-
tenspektrum, die Abundanz oder Biomasse. Es 
lässt sich eine Zunahme der Phytoplankton-
Biomasse feststellen. Seit Jahren beobachtet 
das IOW eine Abnahme der Diatomeen in der 
Frühjahrsblüte zu Gunsten der Dinoflagellaten 
(WASMUND et al. 2000). Beobachtet wurden in 
den letzten Jahren zudem ein gehäuftes Auftre-
ten von Algenblüten, ein aperiodisches und 
nicht vorhersagbares Auftreten toxischer Al-
genblüten sowie die Einführung nicht-
einheimischer Arten. Es bleibt jedoch unklar, zu 
welchem Anteil die Eutrophierung, Klimaverän-
derungen oder einfach nur die natürliche Varia-
bilität zu den Veränderungen im Phytoplankton 
beitragen (EDWARDS & RICHARDSON 2004). Die 
Variabilität der hydrographischen Parameter 
steuert und schränkt ggf. das biologische Ge-
schehen ein. 

Es gibt allerdings ausgeprägte saisonale Effek-
te der Nährstoffkonzentrationen bzw. der da-
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rauffolgenden Reaktionen des Phytoplanktons 
auf das Nährstoffangebot. Die Nährstoffzufuhr 
ist gerade in den Sommermonaten viel ent-
scheidender für das Phytoplanktonwachstum 
als die Anreicherung von Nährstoffen im Winter, 
die eigentlich nur das Frühjahrswachstum an-
regen kann. Die räumliche Variabilität bei der 
Aufnahme und Verwertung von Nährstoffen 
zwischen dem Phytoplankton in Küstengewäs-
sern und dem Phytoplankton im Offshore-
Bereich erschwert z. B. die Evaluierung von 
Eutrophierungseffekten auf die Planktonent-
wicklung zusätzlich (PAINTING et al. 2005). Er-
kenntnisse aus großräumigen Untersuchungen 
bzw. Forschungsprojekten (HELCOM, IOW) 
haben die hohe Variabilität des Phytoplankton-
vorkommens in der Ostsee dokumentiert.  

Parallel zum Anstieg der Nährstoffeinträge ent-
wickelte sich auch das Phytoplankton-
Wachstum: seit Beginn der Chlorophyll-
Messungen (1979) bis in die Mitte der 90er Jah-
re ist die  
Chlorophylla Konzentration deutlich angestie-
gen, wuchs also sukzessive mehr Masse an 
Mikroalgen pro Jahr heran. Seitdem stagnieren 
die Werte oder nehmen sogar ab. Insgesamt ist 
das Phytoplankton-Aufkommen in der Ostsee 
jedoch immer noch auf einem sehr hohen Ni-
veau. Eine übermäßige Zufuhr von Nährstoffen 
verursacht allerdings Veränderungen der Struk-
tur und Funktionalität des Ökosystems.  

Bei Phytoplankton werden hinsichtlich der Eu-
trophierung folgende direkte Auswirkungen be-
schrieben (HELCOM 2006): Steigerung der 
Primärproduktion und Biomasse, Veränderung 
des Artenspektrums, Häufung des Auftretens 
von Algenblüten, Zunahme der Trübung und 
Reduzierung der Lichteindringtiefe im Wasser 
sowie Steigerung der Sedimentation von orga-
nischem Material. 

Das IOW stellt jährlich umfangreiche Listen der 
Diatomeen und Dinoflagellaten für die Ostsee 
zusammen. Seit Jahren wird dabei beobachtet, 
wie die Anzahl Diatomeen in der Frühjahrsblüte 

zu Gunsten der Dinoflagellaten abnimmt (WAS-
MUND et al. 2000). ALHEIT et al. (2005) haben 
die vorhandenen Langzeitdaten der Helgoland 
Reede und der Ostsee-Station „K2 Bornholm“ 
auf Veränderungen hin analysiert. Es wurde 
dabei festgestellt, dass die Ökosysteme der 
Nord- und Ostsee ab 1987 gleichzeitig einset-
zende Veränderungen mit unterschiedlichen 
Konsequenzen für die marinen Nahrungsketten 
erfahren haben. Dies ist umso bedeutender, 
wenn man die völlig verschiedenen hydrogra-
phischen Bedingungen von Nord- und Ostsee 
berücksichtigt. Diese Veränderungen betreffen 
alle Ebenen der Nahrungsketten, beginnend mit 
dem Phytoplankton bis zu den oberen Sekun-
därkonsumenten. Für beide Ökosysteme korre-
lierten die Veränderungen mit der Veränderung 
der NAO. 

Unter bestimmten Bedingungen können vom 
Phytoplankton Gefährdungen auf die marine 
Umwelt ausgehen. Insbesondere stellen toxi-
sche Algenblüten (z. B. Blaualgenblüten) eine 
große Gefahr für die Sekundärkonsumenten 
des marinen Ökosystems und für den Men-
schen dar. In der Ostsee sind in den letzten 
Jahren regelmäßig toxische und potenziell toxi-
sche Arten, gelegentlich auch in hoher A-
bundanz, festgestellt worden. Die extreme 
Vermehrung bzw. Algenblüte der toxischen Art 
Chrysochromulina polylepis von Mai bis Juni 
1988 führte entlang der norwegischen Küste im 
Skagerrak zum Massensterben von Fischen 
und Bodentieren (GJOSAETER et al. 2000). Im 
Jahr 2015 fiel die Cyanobakterienblüte im Ver-
gleich mit den Vorjahren in Bezug auf ihre Aus-
breitung und Dichte geringer aus (ÖBERG 
2016). 

Vermeidungsreaktionen auf toxische Algenblü-
ten im Küstenmeer sind bei Seevögeln doku-
mentiert worden (KVITEK & BRETZ 2005). Ähnli-
che Meidereaktionen sind bei fischfressenden 
Hochseevögeln seltener, so dass diese häufig 
Opfer von in Fisch angereicherten Algentoxinen 
werden (SHUMWAY et al. 2003). 
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Zooplankton 
Auch das Zooplankton ist durch natürlich und 
anthropogen verursachte Veränderungen be-
troffen. Für das Zooplankton der westlichen 
Ostsee lässt sich in den letzten Jahren eine 
schleichende Veränderung nachweisen. So 
haben sich die Artenzusammensetzung und die 
Dominanzverhältnisse innerhalb der Zooplank-
ton-Gruppen verändert. Die Anzahl nicht-
einheimischer Arten hat zugenommen. Viele 
nicht-einheimische Arten haben sich bereits 
etabliert. Viele gebietstypische Arten sind zu-
rückgegangen, darunter auch solche, die zu 

den natürlichen Nahrungsressourcen des mari-
nen Ökosystems gehören. Auswertungen der 
Daten aus den Überwachungsfahrten des IOW 
haben gezeigt, dass die Abundanz einiger 
Zooplankton-Taxa in den letzten Jahren zu-
rückgegangen ist, z. B. die maximale Abundanz 
von Pseudocalanus spp., einer wichtigen Nah-
rungsgrundlage des Herings in der Ostsee 
(HELCOM 2004). Zudem treten deutliche Ver-
schiebungen des Artenspektrums auf (POSTEL 
2005). 

 
Abbildung 15: Verlauf der Abundanzmaxima von a) fünf holoplanktischen Taxa (Rotatoria, 
Cladocera, Cyclopoida, Calanoida und Copelata) und drei meroplanktischen Taxa (Polychaeta, 
Bivalvia, Gastropoda) und b) sieben calanoiden Copepoden von 1995 – 2015 (WASMUND et al. 
2016a). 
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Ergebnisse des IOW-Zustandsberichts zeigen 
tendenziell einen Rückgang in der Gesamta-
bundanz des Holozooplanktons von 1995 – 
2015 (Abbildung 15a). Abgesehen von den Jah-
ren 2002 und 1995 mit relativ hoher Konzentra-
tion, schrumpfte die Summe der Maxima aller 
berücksichtigten Taxa im Zeitraum 1995 bis 
2015 von 850 x 103 auf 130 x 103 Ind. pro m³. 
Im Jahr 2011 verdoppelte sich allerdings die 
Summe der jeweiligen maximalen Konzentrati-
onen gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch 
einen starken Anstieg der Polychaeten-Larven 
und einen moderaten Anstieg der Rotatoria. Die 
ungewöhnlich hohe Konzentration der Poly-
chaeten-Larven liegt in der synchronen Freiset-
zung der Larven begründet, die genau mit dem 
Termin der Probeentnahme im März zusam-
mengefallen sein muss. Die geringen Abundan-
zen im Jahr 2015 sind auf einen starken Rück-
gang der Cladocera und Calanoida gegenüber 
den Vorjahren zurückzuführen (Abbildung 15a). 
Betrachtet man einzelne calanoide Copepoden, 
zeigt sich, dass sich das Vorkommen der Arten 
Pseudocalanus spp., Temora longicornis und 
Centropages hamatus tendenziell verringert. 
Für Acartia spp.lässt sich kein klarer Trend er-
kennen (Abbildung 15b).  

Beim Zooplankton der Nordsee wurden eben-
falls Veränderungen beobachtet. Aufgrund des 
Austauschs zwischen den Ökosystemen der 
Nord- und Ostsee sind diese Veränderungen 
auch für die Ostsee relevant. So hat die A-
bundanz von Scyphomedusen (Quallen) mit 
steigenden Wassertemperaturen abgenommen 
(LYNAM et al. 2004). Quallen ernähren sich pri-
mär von Fischlarven und können ggf. zur Dezi-
mierung der Fischbestände beitragen.  

Die Autoren diskutieren daher – die in diesem 
Fall durch Abnahme der Räuberarten – positive 
Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die 
Erholung von Fischbeständen. Gleichwohl kann 
auch hier die simultane Wirkung anderer Fakto-
ren, wie Eutrophierung und fischereiliche Aktivi-
tät, nicht ausgeschlossen werden. 

Zunehmend wirken auch gebietsfremde Arten 
auf die Sukzession ein. Diese werden vor allem 
durch die Schifffahrt (Ballastwasser) und Mu-
schelaquakultur eingeführt. Veränderungen der 
Artenzusammensetzung und ggf. Artenver-
schiebungen durch Ausbreitung von nicht ein-
heimischen Planktonarten können nicht ausge-
schlossen werden. Indirekte Auswirkungen der 
nicht-einheimischen Arten auf die marine Nah-
rungskette können ebenfalls nicht ausgeschlos-
sen werden. Insgesamt ist von einer Gefähr-
dung der natürlichen Prozesse im Plankton 
durch die Einführung von nicht-einheimischen 
Arten auszugehen. Viele nicht-einheimische 
Zooplanktonarten haben sich bereits etabliert. 
Die Crustaceenarten Acartia tonsa, Ameira di-
vagans und Cercopagis pengoi wurden durch 
Ballastwasser von Schiffen in die Ostsee einge-
führt. In der letzten Zeit bereitet die Einführung 
der großen Rippenqualle Mnemiopsis leydei 
vermehrt Sorgen. Sollte sich die Rippenqualle 
in der Ostsee etablieren und sich aufgrund der 
Erwärmung übermäßig vermehren, so würde 
dies eine Gefährdung für die Fischbestände 
bedeuten. Die große Rippenqualle ernährt sich 
von größerem Zooplankton und insbesondere 
auch von Fischlarven. Auf diese gab es aller-
dings im Jahre 2011 keinen Hinweis (WASMUND 
et al. 2012). Aktuell wurden keine größeren 
Bestände der Rippenqualle festgestellt (WAS-
MUND et al. 2016a). 

Da Phytoplankton durch Strömung transportiert 
und verbreitet wird, strömen mit den Wasser-
massen auch Phytoplanktonarten aus dem At-
lantik in die Ostsee herein und wirken sich auf 
die natürliche Sukzession aus (REID et al. 
1990). Im Phytoplankton wurde als bedeutends-
ter Einwanderer Prorocentrum minimum identi-
fiziert, der wahrscheinlich auf natürlichem Wege 
in die Ostsee vorgedrungen ist, sich seit 1981 
von Westen her stark ausbreitet und insbeson-
dere in den 1990er Jahren starke Blüten bilde-
te. Inzwischen hat sich Prorocentrum minimum 
(heute Prorocentrum cordatum genannt) in der 
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Ostsee etabliert und entwickelt gelegentlich 
dominate Bestände (WASMUND et al. 2016a). 

Auswirkungen von Klimaänderungen 

Klimaveränderungen und die Konsequenzen für 
das marine Ökosystem beschäftigen die Wis-
senschaftler in den letzten Jahren immer inten-
siver. BEAUGRAND (2004) analysierte und fasste 
bisherige Erkenntnisse über Phänologie, Ursa-
chen bzw. Mechanismen und Konsequenzen 
der Veränderungen im marinen Ökosystem des 
Nordostatlantiks und der Nordsee zusammen. 
Unter Berücksichtigung der Daten aus dem 
Zeitraum 1960 bis 1999 haben die statistischen 
Auswertungen eine eindeutige Veränderung 
bzw. Zunahme der Phytoplanktonbiomasse 
nach 1985 ergeben. Die Zunahme der Phyto-
planktonbiomasse war 1988 besonders stark 
ausgeprägt. Zeitlich korreliert die Biomassen-
zunahme mit den stark ausgeprägten klimati-
schen und hydrographischen Veränderungen 
der Jahre 1987 bis 1988. BEAUGRAND (2004) 
vermutet, dass Veränderungen des marinen 
Ökosystems durch Veränderung der hydrogra-
phischen und meteorologischen Bedingungen, 
insbesondere nach 1987, stark korreliert mit der 
NAO-Entwicklung und eine Verschiebung von 
biogeographischen Grenzen bereits seit Anfang 
der 80er Jahre, aufgrund von Reorganisation 
der biologischen Struktur des Ökosystems im 
Nordostatlantik erfolgen könnten. 

Nach HAYS et al. (2005) haben Klimaverände-
rungen insbesondere auf Verbreitungsgrenzen 
von Arten und Gruppen des marinen Ökosys-
tems eingewirkt. Zooplankton-Assoziationen 
von Warmwasserarten haben z. B. im Nord-
ostatlantik ihre Verbreitung um fast 1.000 km 
nach Norden verlagert. Dagegen haben sich die 
Areale von Kaltwasser-Assoziationen verklei-
nert. Zusätzlich haben Klimaveränderungen 
Auswirkungen auf das jahreszeitliche Auftreten 
von Abundanzmaxima verschiedener Gruppen. 
Eine zeitlich versetzte Bestandsentwicklung 
kann Folgen in den gesamten marinen Nah-
rungsketten haben. EDWARDS und RICHARDSON 

(2004) vermuten sogar eine besondere Gefähr-
dung von temperierten marinen Ökosystemen 
durch Veränderung bzw. zeitlichen Versatz in 
der Entwicklung verschiedener Gruppen. Die 
Gefährdung entsteht durch die direkte Abhän-
gigkeit des Reproduktionserfolgs der Sekun-
därkonsumenten von Plankton (Fische, marine 
Säuger, Seevögel). Auswertungen von Lang-
zeitdaten für den Zeitraum 1958 bis 2002 bei 66 
marinen Taxa haben bestätigt, dass marine 
planktische Assoziationen auf Klimaverände-
rungen reagieren. Die Reaktionen fallen aller-
dings in Bezug auf Assoziation oder Gruppe 
und Saisonalität sehr unterschiedlich aus. 

BEAUGRAND & REID (2003) haben Langzeitver-
änderungen in drei verschiedenen trophischen 
Ebenen der marinen Nahrungsketten (Phyto-
plankton, Zooplankton und Fische) in Verbin-
dung mit Klimaveränderungen analysiert. Es 
konnte dabei gezeigt werden, dass Verände-
rungen zeitlich versetzt in allen drei pelagischen 
Ebenen auftraten. 1982 wurde zuerst eine Ab-
nahme von Euphasiaceen (Leuchtgarnelen) 
festgestellt. Es folgte 1984 eine Zunahme der 
Abundanz der kleinen Ruderfußkrebse. 1986 
gab es einerseits eine Steigerung der Phyto-
plankton-Biomasse und anderseits eine Ab-
nahme des großwüchsigen Ruderfußkrebses 
Calanus finmarchicus. 1988 folgte dann eine 
Abnahme der Lachsbestände. Diese Verände-
rungen leiteten 1986 eine neue Phase der 
Struktur des marinen Ökosystems im Nord-
ostatlantik und in angrenzenden Meeren ein, 
die bis heute anhält. Die Erhöhung der Tempe-
ratur scheint dabei eine tragende Rolle zu spie-
len. 

Dass sich Klimaveränderungen auf mehreren 
trophischen Ebenen auswirken können, zeigen 
auch Studien von SOMMER et al. (2007). Hier 
stellte man bei Temperaturerhöhungen von 2 - 
6°C höhere Sterberaten von Nauplius Larven, 
einem Entwicklungsstadium der Copepoden, 
fest. Naupilus Larven sind ein wichtiger Orga-
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nismus im trophischen Netz, da sie die Haupt-
nahrung vieler Fischlarven darstellen. 

Laut HELCOM kann von einem Temperaturan-
stieg des Oberflächenwassers von 2°C in der 
südlichen Ostsee und von 4°C in der nördlichen 
Ostsee bis Ende des nächsten Jahrhunderts 
ausgegangen werden (HELCOM 2013a). Zu-
sätzlich wird ein dramatischer Rückgang der 
Eis-Bedeckung im Winter erwartet. Die bereits 
jetzt erhöhten Niederschlagsmengen können im 
Mittel stärker ansteigen und partiell eine Reduk-
tion des Salzgehaltes bewirken. Der erwartete 
Temperaturanstieg könnte zu Veränderungen 
der Artenzusammensetzung des Zooplanktons 
führen (HELCOM 2013a).  

Eine weitere Folge des Temperaturanstiegs 
könnte eine veränderte Größenverteilung des 
Phytoplanktons sein. So stellte SOMMER et al. 
(2007) bereits bei einer Temperaturerhöhung 
von 2°C geringere Abundanzen größerer Phy-
toplankton-Organismen fest. 

Veränderungen im jahreszeitlichen Verlauf des 
Wachstums im Phytoplankton können auch zu 
trophischem Mismatch (zeitlich versetztes Auf-
treten von Gruppen, die in ihrer Nahrungs-
grundlage voneinander abhängig sind) inner-
halb der marinen Nahrungsketten führen: Ver-
zögerung des Diatomeenwachstums kann das 
Wachstum der Primärkonsumenten beeinträch-
tigen. Kleine Ruderfußkrebse können durch 
Fehlen von Diatomeen während der Wachs-
tumsphase Nahrungsmangel erleiden. Ruder-
fußkrebse sind wiederum wichtiger Bestandteil 
der Nahrung von Fischlarven. Fischlarven wür-
den durch vermindertes Wachstum der Ruder-
fußkrebse verhungern. Trophischer Mismatch 
ist in den letzten Jahren oft in verschiedenen 
Bereichen beobachtet worden. 

Die Planktonorganismen reagieren auf widrige 
Situationen durch artenspezifische Schutz- und 
Abwehrmechanismen. Zu den bekanntesten 
dieser für das Überleben wichtigen Mechanis-
men gehören Diapause und Sporenbildung 

(PANOV et al. 2004). Diatomeen und Dinoflagel-
laten sind in der Lage, Ruhecysten zu entwi-
ckeln, die dann im Sediment überwintern oder 
auf wachstumsgünstige Bedingungen warten. 

 Biotoptypen 2.5
Nach VON NORDHEIM & MERCK (1995) handelt 
es sich bei einem marinen Biotoptyp um einen 
charakteristischen, typisierten Lebensraum des 
Meeres. Ein mariner Biotoptyp bietet mit seinen 
ökologischen Bedingungen weitgehend einheit-
liche, von anderen Typen verschiedene Vo-
raussetzungen für Lebensgemeinschaften im 
Meer. Die Typisierung schließt abiotische (z. B. 
Feuchte, Nährstoffgehalt) und biotische Merk-
male (Vorkommen bestimmter Vegetationsty-
pen und -strukturen, Pflanzengesellschaften, 
Tierarten) ein.  

Die Mehrzahl der Typen Mitteleuropas wird in 
ihrer konkreten Ausprägung zudem durch die 
herrschenden anthropogenen Nutzungen 
(Landwirtschaft, Verkehr usw.) und Beeinträch-
tigungen (Schadstoffe, Eutrophierung, Freizeit-
nutzung usw.) geprägt. 

Die aktuelle Biotoptypengliederung der Ostsee 
hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in der 
Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Deutsch-
lands veröffentlicht (FINCK et al. 2017).  

  Datenlage 2.5.1
Im Rahmen des F&E-Vorhabens „Marine Land-
schaftstypen der Nord- und Ostsee“ des BfN 
entstand ein räumliches Verteilungsmuster der 
ökologisch wichtigsten Sedimentklassen und 
teilweise auch übergeordneter Biotoptypenklas-
sen (vgl. Abbildung 16, SCHUCHARDT et al. 
2010). Auf dieser Basis lassen sich allerdings 
nicht hinreichend wissenschaftlich belastbar 
abgrenzbare Flächen der marinen Biotoptypen 
darstellen. Eine modellierte flächendeckende 
Verteilung mariner Biotope der deutschen Ost-
see gemäß des HELCOM „Underwater Biotope 
and Habitat Classification System“ (HELCOM 
HUB) wurde von SCHIELE et al. (2015) erarbei-



Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 77 

 

tet. Hierzu wurden modellierte Verteilungen von 
wenig mobilen Makrozoobenthos-Arten mit abi-
otischen Daten (z. B. Korngröße, Salinität, 
Temperatur, Wassertiefe etc.) verschnitten. Des 
Weiteren können die vom BfN gemeldeten Vor-
kommen von Riffen und Sandbänken herange-
zogen werden. Weitere wichtige Erkenntnisse 
liefern die Ergebnisse zu Biotopvorkommen, die 

im Rahmen von Genehmigungsverfahren von 
Netzanbindungen und Windparks ermittelt wur-
den. Hinsichtlich der ausgewiesenen Fläche O-
1.3 können die Ergebnisse der biotopschutz-
rechtlichen Prüfung herangezogen werden, die 
im Rahmen der zweijährigen Basisuntersu-
chungen aus den Jahren 2011-2013 erhoben 
wurden (IFAÖ 2015, IFAÖ 2016). 

 
Abbildung 16: Karte der auf Grundlage vorhandener Daten abgrenzbaren Biotoptypen der deutschen Ostsee 
(nach SCHUCHARDT et al. 2010). 

  Biotoptypen der deutschen Ostsee 2.5.2

Eine aktuelle Darstellung der Verteilung mariner 
Biotope in der deutschen Ostsee gemäß des 
HELCOM „Underwater Biotope and Habitat 
Classification System“ (HELCOM HUB) ist in 
Abbildung 17 dargestellt. Aus der Analyse 
ergaben sich für das deutsche Ostsee-Gebiet 
insgesamt 68 identifizierte HELCOM HUB-
Biotope. Insgesamt sind gemäß SCHIELE et al. 
(2015) knapp 60% der deutschen Ostsee-
Fläche von den folgenden vorherrschenden 
HUB-Biotopen bedeckt: 

• Photischer/aphotischer Sand mit dominie-
render Besiedlung durch die Muschelarten 
Cerastoderma glaucum, Macoma balthica 
und Mya arenaria (31,2%, Code 
AA/AB.J3L9) 

• Aphotisches schluffiges Sediment mit do-
minierender Besiedlung durch die Baltische 
Plattmuschel Macoma balthica (12,1%, 
Code AB.H3L1) 

• Photisches/aphotisches schluffiges Sedi-
ment mit dominierender Besiedlung durch 
die Islandmuschel Arctica islandica (9,6%, 
Code AA/AB.H3L3)  
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• Photischer/aphotischer Sand mit dominie-
render Besiedlung durch die Islandmuschel 
Arctica islandica (6,3%, Code AA/AB.J3L3) 

In der aphotischen Zone tiefer Ostseegewässer 
ist es aufgrund nur weniger starker Salzwas-
sereinbrüche der letzten Jahrzehnte zu langan-
haltenden Sauerstoffmangel-Perioden in Mee-

resbodennähe gekommen. Dies hat sich nega-
tiv auf die Bestände der Islandmuschel in den 
tiefen Ostseebecken ausgewirkt. Aus diesem 
Grunde sind die beiden durch Besiedlung mit 
Arctica islandica charakterisierten HUB-Biotope 
in ihren aphotischen Varianten als gefährdete 
Biotoptypen in der HELCOM Roten Liste aufge-
führt (HELCOM 2013c).  

 

 
Abbildung 17: Biotopkarte der deutschen Ostsee nach SCHIELE et al. (2015). HELCOM HUB Codes erläutert 
in HELCOM (2013b).  

 Gesetzlich geschützte marine Bioto-2.5.3
pe gemäß § 30 BNatSchG und FFH-
Lebensraumtypen 

Nach § 30 BNatSchG werden eine Reihe mari-
ner Biotope einem unmittelbaren bundesge-
setzlichen Schutz unterstellt. 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG verbietet grundsätzlich 
Handlungen, die eine Zerstörung oder eine 
sonstige erhebliche Beeinträchtigung der aufge-
führten Biotope verursachen können. Hierzu ist 

keine Schutzgebietsausweisung erforderlich. 
Dieser Schutz wurde mit der Novellierung des 
BNatSchG 2010 auf die AWZ ausgedehnt. Ne-
ben den marinen Lebensraumtypen gemäß 
Anhang I FFH-RL, Riffe und Sandbänke, ge-
nießen nach § 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 BNatSchG 
die beiden Biotope „Seegraswiesen und sonsti-
ge marine Makrophytenbestände“ und „Arten-
reiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im 
Meeres- und Küstenbereich“ im Bereich der 
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AWZ der Ostsee einen gesetzlichen Schutzsta-
tus. Der ebenfalls unter Schutz gestellte Bio-
toptyp „Schlickgründe mit bohrender Megafau-
na“ kommt in der deutschen Ostsee nicht vor. 

2.5.3.1 Riffe 
Der Lebensraumtyp 1170 (Riffe) nach FFH-RL 
und zugleich nach §30 BNatSchG geschützter 
Biotoptyp wird wie folgt definiert: "Riffe können 
entweder biogene Verwachsungen oder geo-
genen Ursprungs sein. Es handelt sich um 
Hartsubstrate auf festem und weichem Unter-
grund, die in der sublitoralen und litoralen Zone 
vom Meeresboden aufragen. Riffe können die 
Ausbreitung benthischer Algen- und Tierarten-
gemeinschaften sowie Verwachsungen und 
Korallenformationen fördern". (DOC.HAB. 06-
09/03). Das "Hartsubstrat" umfasst Felsen (ein-
schließlich weiches Gestein wie Kreidefelsen), 
sowie Fels- und Steinbrocken. Seit 09.07.2018 
ist die „BfN-Kartieranleitung für „Riffe“ in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ)“ 
(https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundku
estenschutz/Dokumente/BfN-
Kartieranleitungen/BfN-Kartieranleitung-Riffe-in-
der-deutschen-AWZ.pdf) veröffentlicht, die bis-
her in den Projekten noch nicht zur Anwendung 
kam. 

In der AWZ der Ostsee treten Riffe und riffartige 
Strukturen überwiegend als Blockfelder auf 
Moränenrücken auf. Sie wurden vor allem im 
Bereich des Adlergrundes, der Rönnebank, der 
Kadetrinne und des Fehmarnbelts festgestellt. 
Dort liegen ausgeprägte Miesmuschelbänke mit 
ihren Begleitarten, die für die Ostsee ver-
gleichsweise hohe Artenzahlen aufweisen. Von 
großer Bedeutung ist hier auch der Pflanzen-
bewuchs mit großen Algen, v. a. mit Laminarien 
(Zucker-tang), Rotalgen oder Meersaite. Insge-
samt wurden gemäß BfN in der deutschen AWZ 
der Ostsee Riffe auf einer Fläche von ca. 460 
km2 identifiziert. Ein Großteil dieser Flächen 
(270 km2) wurde mit der Rechtsverordnung vom 
22.09.2017 über die Festsetzung des Natur-

schutzgebiets „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“, die Rechtsverordnung vom 22.09.2017 
über die Festsetzung des Naturschutzgebiets 
„Kadetrinne“ und Rechtsverordnung vom 
22.09.2017 über die Festsetzung des Natur-
schutzgebiets „Fehmarnbelt“ nun auch als Na-
turschutzgebiet unter Schutz gestellt. Mit diesen 
Rechtsverordnungen wurden die bereits beste-
henden Naturschutz- bzw. FFH-Gebiete zu Na-
turschutzgebieten erklärt und in diesem Rah-
men teilweise neu gruppiert. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zur Netzanbindung 
„Kabel 1 bis 6 / Querverbindung“ wurden neben 
den vom BfN gemeldeten Riffvorkommen weite-
re Riffverdachtsflächen im Bereich des Gebiets 
O-1 ausgewiesen (1.5.2). Für die Erfassung 
des Biotoptyps „Riffe“ in der deutschen AWZ ist 
die entsprechende Kartieranleitung des BfN 
heranzuziehen (BFN 2018). 

2.5.3.2 Sandbänke 
Der Lebensraumtyp 1110 (nach FFH-RL) be-
zeichnet "Sandbänke mit nur schwacher stän-
diger Überspülung durch Meerwasser" 
(DOC.HAB. 06-09/03) und wird wie folgt defi-
niert: "Sandbänke sind erhöhte, lang gestreck-
te, gerundete oder unregelmäßige topografi-
sche Güter, die ständig von Wasser überspült 
und vorwiegend von tieferem Gewässer umge-
ben sind. Sie bestehen hauptsächlich aus san-
digen Sedimenten, können jedoch auch grobe 
Feld- und Steinbrocken oder kleinere Korngrö-
ßen aufweisen, einschließlich Schlamm. Bänke, 
deren sandige Sedimente als Schicht über har-
tem Substrat auftreten, werden als Sandbänke 
klassifiziert, wenn die darin lebende Biota zum 
Leben eher auf Sand als auf Hartsubstrat an-
gewiesen ist". Sandbänke sind zugleich nach 
§30 BNatSchG geschützte Biotope. 

In der deutschen AWZ der Ostsee wurden in-
zwischen aus naturschutzfachlicher Sicht meh-
rere schützenswerte Sandbänke identifiziert. 
„Sandbänke“ in der Definition der FFH-
Lebensraumtypen kommen in der deutschen 
AWZ östlich der Darßer Schwelle am Rande 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/BfN-Kartieranleitungen/BfN-Kartieranleitung-Riffe-in-der-deutschen-AWZ.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/BfN-Kartieranleitungen/BfN-Kartieranleitung-Riffe-in-der-deutschen-AWZ.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/BfN-Kartieranleitungen/BfN-Kartieranleitung-Riffe-in-der-deutschen-AWZ.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/meeresundkuestenschutz/Dokumente/BfN-Kartieranleitungen/BfN-Kartieranleitung-Riffe-in-der-deutschen-AWZ.pdf
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des Arkonabeckens und in der Pommerschen 
Bucht vor. Sie sind mit Restsedimenten (Blö-
cke, Geröll, Grobsand, Mittelsand) bedeckt und 
werden dementsprechend von Sandbodenge-
meinschaften besiedelt bzw. an Hartböden im 
euphotischen Bereich mit Großalgen bewach-
sen. Der Flächenumfang beträgt insgesamt ca. 
570 km2, wobei die Oderbank eine besonders 
große Sandbank darstellt.  

Aus diesen Gründen wurden die identifizierten 
Sandbänke durch die FFH-Gebietsmeldungen 
„Fehmarnbelt“ (DE 1332-301), „Adlergrund“ (DE 
1251-301) und „Pommersche Bucht mit 
Oderbank“ (DE 1652-301) in der AWZ der Ost-
see unter Schutz gestellt. 

Die Epifauna auf den Sandböden ist artenarm 
und besteht im Wesentlichen aus Miesmu-
scheln, die mit Aufwuchsarten bewachsen sind 
und an denen sich substratgebundene Arten 
wie Kleinkrebse aufhalten. Das Gros der Arten 
hält sich im Sand auf (Infauna). Mollusken- und 
Polychaetenarten dominieren. Die Artenzahl 
beträgt am Adlergrund und am Kriegers Flak 
etwa 110 Arten, während auf der Oderbank nur 
21 Arten nachgewiesen wurden. Der Arten-
rückgang gegenüber der Beltsee ist auf den 
niedrigen Salzgehalt zurückzuführen.  

Die geringe Artenzahl auf der Oderbank ist auf 
die Homogenität des Lebensraumes zurückzu-
führen, der aus strukturarmen, ebenen Böden 
mit Feinsandbedeckung besteht. Unter den 
extremen Lebensbedingungen (exponierte 
Sandböden, geringer Salzgehalt) dominieren 
angepasste Sandbodenarten wie Pygospio ele-
gans, die Krebse Bathyporeia pilosa und 
Crangon crangon sowie die Muscheln Mya are-
naria, Macoma balthica und Cerastoderma la-
marcki. Sie erreichen oft sehr hohe Individuen-
dichten und sind im gesamten Gebiet recht ho-
mogen verteilt. Drei Arten, Bathyporeia pilosa, 
Mya arenaria und Hydrobia ulvae, stellen zu-
sammen meistens über 70% der Gesamtindivi-
duenzahl. 

Für den Biotoptyp „Sandbänke mit nur schwa-
cher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ 
existiert derzeit keine Kartieranleitung. 

2.5.3.3 Seegraswiesen und sonstige mari-
ne Makrophytenbestände 

Das Biotop „Seegraswiesen und sonstige mari-
ne Makrophytenbestände“ beschreibt einen von 
submersen Blütenpflanzen und/oder Großalgen 
unter Lichteinfluss geprägten Lebensraum. Er 
kommt im Bereich der AWZ der Ostsee nach 
derzeitigem Kenntnisstand nur in Assoziation 
mit Riffen vor. Im Küstenbereich kommen aus-
gedehnte „marine Makrophytenbestände“ da-
gegen auch jenseits von Riffen vor. Verschie-
dene Biotoptypen, die von marinen Makrophy-
tenbeständen geprägt sind, werden in den OS-
PAR- und HELCOM-Listen der zurückgehen-
den und/oder gefährdeten Biotoptypen erfasst 
(BFN 2012a). Es existiert derzeit keine Kartier-
anleitung für das Biotop „Seegraswiesen und 
sonstige marine Makrophytenbestände“. Für 
diesen Biotoptyp lassen sich nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine konkreten Flächen identifi-
zieren.  

2.5.3.4 Artenreiche Kies-, Grobsand- und 
Schillgründe im Meeres- und Küs-
tenbereich 

Zu diesem gesetzlich geschützten Biotop zäh-
len artenreiche sublitorale Rein- oder Mischvor-
kommen von Kies-, Grobsand- oder Schillsedi-
menten des Meeresbodens, die unabhängig 
von der großräumigen Lage von einer spezifi-
schen Endofauna (u. a. Sandlückenfauna) und 
Makrozoobenthosgemeinschaft besiedelt wer-
den. 

Das Biotop kann in Nord-und Ostsee mit dem 
Vorkommen von Steinen oder Mischsubstraten 
und dem Vorkommen von Miesmuschelbänken 
assoziiert sein bzw. in räumlicher Nähe zu den 
Lebensraumtypen „Sandbank“ und „Riff“ auftre-
ten. Riffe und artenreiche Kies-, Grobsand- und 
Schillgründe kommen regelmäßig zusammen 
vor. Im Sublitoral der Ostsee ist das Biotop 
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durch die Polychaetengattungen Ophelia spp. 
und Travisia forbesii charakterisiert. In Schill-
gründen in der westlichen Ostsee kommt auch 
Branchiostoma lanceolatum vor. Der Arten-
reichtum bzw. der hohe Anteil spezialisierter 
Arten resultiert bei diesen Sedimenttypen aus 
dem Vorkommen relativ stabiler Zwischenräu-
me zwischen den Sedimentpartikeln mit gro-
ßem Porenwasseranteil und relativ hohem 
Sauerstoffgehalt. 

Die Besiedlung artenreicher Kies-, Grobsand-
und Schillgründe ist räumlich stark heterogen. 
Kies-und Grobsandbiotope kommen in den äu-
ßeren Küstengewässern der Ostsee vor, über-
wiegend in einer Wassertiefe von 5-15 m u. a. 
in submarinen Schwellen und zusammen mit 
Riffen. Als Beispiel ist hier der Adlergrund zu 
nennen, dessen Sediment in Teilbereichen 
auch Grobsand und Kies aufweist. Reine 
Schillbiotope sind generell selten. 

Anhand der von SCHIELE et al. (2015) vorgeleg-
ten flächendeckenden Kartierung von HELCOM 
HUB Biotoptypen der deutschen Ostsee lassen 
sich gewisse Rückschlüsse auf mögliche Vor-
kommen von „Artenreichen Kies-, Grobsand- 
und Schillgründen“ ziehen. Da die der Studie 
zugrunde gelegten Verteilungen der entspre-
chenden Charakterarten Ophelia spp. und Tra-
visia forbesii jedoch auf einer Präsenz/Absenz-
Modellierung beruht, ist für die Erfassung die-
ses Biotops zusätzlich die Kartieranleitung „Ar-
tenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im 
Meeres- und Küstenbereich“ (BFN, 2012b) her-
anzuziehen.  

  Zustandseinschätzung 2.5.4
Die Bestandbewertung der im deutschen Mee-
resgebiet vorkommenden Biotoptypen erfolgt 
auf Grundlage des nationalen Schutzstatus 
sowie der Gefährdung dieser Biotoptypen nach 
der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen 
Deutschlands veröffentlicht (FINCK et al. 2017). 
Den genannten gesetzlich geschützten Bioto-
pen kommt hierbei grundsätzlich eine hohe 

Bedeutung zu. In der Ostsee sind diese Biotope 
vor allem durch aktuelle oder vergangene 
Nährstoff- und Schadstoffeinträge (u. a. Ab-
wassereinleitungen, Ölverschmutzung, Ver-
klappung, Müll- und Schuttablagerung), durch 
die bodenberührende Fischerei sowie ggf. auch 
durch Auswirkungen von Bauaktivitäten gefähr-
det. Da innerhalb der Windparks die bodenbe-
rührende Fischerei weitestgehend ausge-
schlossen ist, kann im Bereich der Gebiete zu 
einem gewissen Grad mit einer Erholung der 
dort vorkommenden Biotope gerechnet werden.  

2.5.4.1 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für Biotoptypen 

Gebiet O-1 

Im Bereich des Gebiets O-1 sind Vorkommen 
des Biotops „Riffe“ bekannt. Insbesondere im 
Südosten des Gebiets gibt es Steinfelder mit 
ausgeprägten Miesmuschelbänken, die vom 
Adlergrund in das Gebiet hineinstreichen. Es 
wurden hauptsächlich Miesmuschelbänke, 
Kies- und Steinbänke sowie anstehender Ge-
schiebemergel identifiziert Die Steinbelegung 
im südöstlichen Bereich beträgt in weiten Be-
reichen >10 % Im südwestlichen Bereich des 
Gebiets O-1 ist die Steinbelegung mit <10 % 
geringer. Dieser Abschnitt der vom BfN ausge-
wiesenen Rifffläche Nr. 33 hat nach Einschät-
zung des BfN einen Riffanteil von 26 %. 

Im Bereich der ausgewiesenen Fläche O-1.3 
wird der Großteil der Fläche durch den Bio-
toptyp „Sublitoraler Schlickgrund der Ostsee mit 
Baltischen Plattmuscheln (Macoma balthica) 
(Code 05.02.11.02.03.02)“ bestimmt (IFAÖ 
2015). Gemäß Roter Liste (FINCK et al. 2017) 
ist für diesen Biotoptyp derzeit keine Gefähr-
dung erkennbar. Im östlichen Teil der Fläche O-
1.3 wurden zwei Bereiche mit einem geringfü-
gig erhöhten Anteil an Mittelsanden identifiziert. 
Der in diesen Bereichen vorkommende Bio-
toptyp „Sublitorales Mischsubstrat der Ostsee 
mit vereinzeltem Epibenthos, Weidegängern 
oder ohne epibenthische Makroflora oder -
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fauna (Code 05.02.06.02)“ ist gemäß der Roten 
Liste ebenfalls derzeit ungefährdet. Im nordöst-
lichen Bereich der Fläche O-1.3 wurde eine 
Restsedimentfläche mit gröberen Sedimenten 
und Vorkommen von bewachsenen Steinen 
nachgewiesen. Der hier vorkommende Bereich 
stellt eine Verdachtsfläche des gesetzlich ge-
schützten Biotoptyps „Riffe“ dar. Eine Verifizie-
rung dieser Verdachtsfläche mittels Kartieran-
leitung des BfN steht noch aus. 

Gebiet O-2 

Das Gebiet O-2 weist insgesamt einen geringen 
Strukturreichtum auf. Für den im gesamten Ge-
biet O-2 vorkommenden Biotoptyp „Sublitoraler 
Schlickgrund der Ostsee (Code 05.02.11) ist 
gemäß Roter Liste (FINCK et al. 2017) derzeit 
keine Gefährdung erkennbar. Vorkommen ge-
setzlich geschützter Biotope sind in diesem 
Gebiet nicht zu erwarten. 

Gebiet O-3 

Im Bereich des Gebiets O-3 kommen im nördli-
chen flachen Bereich Stein- und Geröllgründe 
mit ausgeprägten Miesmuschelbänken vor. Die 
dort vorkommenden wallartigen Findlingsan-
sammlungen sind ggfs. als Biotoptyp „Riff“ ein-
zustufen. Eine Verifizierung mittels Kartieranlei-
tung des BfN steht noch aus. 

 Benthos 2.6
Als Benthos werden alle an Substratoberflä-
chen gebundenen oder in Weichsubstraten 
lebenden Lebensgemeinschaften am Boden 
von Gewässern bezeichnet. Benthosorganis-
men sind ein wichtiger Bestandteil des Ostsee-
Ökosystems. Sie stellen die Hauptnahrungs-
quelle für viele Fischarten dar und spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Umsetzung und 
der Remineralisation von sedimentiertem orga-
nischem Material (KRÖNCKE 1995). Nach 
RACHOR (1990) umfasst das Benthos Mikroor-
ganismen wie Bakterien und Pilze, einzellige 
Tiere (Protozoen) und Pflanzen ebenso wie 
Mehrzeller sowie Großalgen und Lebewesen 

bis hin zu bodenlebenden Fischen. Als 
Zoobenthos werden die Tiere bezeichnet, die 
sich überwiegend im oder auf dem Boden auf-
halten. Diese Lebewesen beschränken ihre 
Aktivitäten weitgehend auf den in der Vertikalen 
meist nur wenige Dezimeter umfassenden 
Grenzbereich zwischen dem freien Wasser und 
der obersten Bodenschicht. 

Bei den sog. holobenthischen Arten spielen 
sich alle Lebensphasen innerhalb dieser bo-
dennahen Gemeinschaft ab. Die Mehrzahl der 
Tiere ist jedoch merobenthisch, d. h. dass nur 
bestimmte Phasen ihres Lebenszyklus an die-
ses Ökosystem gebunden sind (TARDENT 
1993). 

Diese verbreiten sich meist über planktische 
Larven. In älteren Stadien ist die Fähigkeit zur 
Ortsveränderung dagegen geringer. Insgesamt 
ist für die meisten Vertreter des Benthos im 
Vergleich zu jenen des Planktons und Nektons 
eine fehlende oder eingeschränkte Mobilität 
kennzeichnend. Daher kann die Bodenfauna 
aufgrund der relativen Ortsbeständigkeit natür-
lichen und anthropogen verursachten Verände-
rungen und Belastungen in der Regel kaum 
ausweichen und ist somit in vielen Fällen ein 
Indikator für veränderte Umweltverhältnisse 
(RACHOR 1990). 

Für den deutschen Teil der Ostsee sind ein 
reliefierter Meeresboden und eine sehr hetero-
gene Oberflächenstruktur charakteristisch. Der 
Ostseeboden weist teilweise Grobsand, Geröll 
und Steine auf, besteht aber großflächig aus 
sandigen oder schlickigen Sedimenten, so dass 
die Tiere auch in den Boden eindringen kön-
nen. Neben der an der Bodenoberfläche leben-
den Epifauna ist deshalb auch eine typische, im 
Boden wohnende Infauna (syn. Endofauna) 
entwickelt. Kleinsttiere von weniger als 1 mm 
Körpergröße (Mikro- und Meiofauna) machen 
die Mehrheit dieser Bodenbewohner aus. Bes-
ser bekannt sind allerdings die größeren Tiere, 
die Makrofauna, und hier vor allem die ortsbe-
ständigeren Formen wie Ringelwürmer, Mu-
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scheln und Schnecken, Stachelhäuter sowie 
verschiedene Krebstiere (RACHOR 1990). Daher 
wird aus praktischen Gründen international das 
Makrozoobenthos (Tiere > 1 mm) stellvertre-
tend für das gesamte Zoobenthos untersucht 
(ARMONIES & ASMUS 2002). 

  Datenlage 2.6.1
Die am Boden der Ostsee lebende Flora und 
Fauna weckte das Interesse von Naturfor-
schern bereits in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, als damit begonnen wurde, diese zu 
sammeln und zu katalogisieren (MÖBIUS, 1873). 
Im 20. Jahrhundert wurde das Makro-
zoobenthos der Kieler und Mecklenburger 
Bucht detailliert untersucht (HAGMEIER 1930; 
KÜHLMORGEN-HILLE 1963, 1965, SCHULZ 1968, 
1969a, 1969b, ARNTZ 1970, 1971, 1978, ARNTZ 
et al. 1976; GOSSELCK & GEORGI 1984, WEI-
GELT 1985, ARNTZ & RUMOHR 1986, GOSSELCK 
et al. 1987, BREY 1984, RUMOHR 1995, GOS-
SELCK 1992, ZETTLER et al. 2000). Aktuellere 
Daten liefern insbesondere das langjährige bio-
logische Monitoring des IOW sowie Benthosun-
tersuchungen, die seit 2002 im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren für Offshore-
Windparkvorhaben durchgeführt werden. Auch 
Forschungsvorhaben, wie die benthologischen 
Arbeiten zur ökologischen Bewertung von 
Windenergie-Eignungsgebieten von ZETTLER et 
al. (2003) oder BeoFINO sowie das Monitoring 
der benthischen Lebensgemeinschaften in den 
Naturschutzgebieten liefern wichtige Informati-
onen. Hinsichtlich der ausgewiesenen Fläche 
O-1.3 können die Ergebnisse der zweijährigen 
Basisuntersuchungen aus den Jahren 2011-
2013 herangezogen werden (IFAÖ 2013, IFAÖ 
2016). 

  Räumliche Verteilung und zeitliche 2.6.2
Variabilität 

Die räumliche und zeitliche Variabilität des 
Zoobenthos wird weitgehend durch ozeanogra-
phische und klimatische Faktoren sowie durch 
anthropogene Einflüsse gesteuert. Wichtige 

klimatische Faktoren sind die Wintertemperatu-
ren, die eine hohe Sterblichkeit einiger Arten 
verursachen (BEUKEMA 1992, ARMONIES et al. 
2001) sowie windinduzierte Strömungen. Die 
Strömungen sind für die Verbreitung der plank-
tischen Larven sowie für eine Umverteilung der 
bodenlebenden Stadien durch strömungsindu-
zierte Sedimentumlagerungen verantwortlich 
(ARMONIES 1999, 2000). Unter den anthropo-
genen Einwirkungen ist neben Nähr- und 
Schadstoffeinleitungen die Störung der Boden-
oberfläche durch die Fischerei von besonderer 
Bedeutung (RACHOR et al. 1998). 

Für das Vorkommen und die Verbreitung von 
Benthosarten in der Ostsee ist der Salzgehalt 
der bestimmende Faktor. Aperiodische Salz-
wassereinbrüche lassen den Salzgehalt in tiefe-
ren Bereichen (> 40 m) temporär auf über 15 
PSU steigen, während das Oberflächenwasser 
selten einen Salzgehalt von 10 PSU übersteigt. 
Das Zoobenthos der Ostsee setzt sich aus ei-
ner Vielzahl von systematischen Gruppen zu-
sammen und zeigt die unterschiedlichsten Ver-
haltensweisen. Insgesamt gesehen ist diese 
Fauna recht gut untersucht und erlaubt deshalb 
heute auch Vergleiche mit Verhältnissen vor 
einigen Jahrzehnten. 

Naturräumliche Einteilung der deutschen 
AWZ der Ostsee: Benthos 

Der im Folgenden dargestellte Vorschlag für 
eine naturräumliche Einteilung der deutschen 
AWZ der Ostsee unter benthologischen Ge-
sichtspunkten weicht von der Einteilung nach 
sedimentologischen Kriterien ab. Der haupt-
strukturierende Faktor für die Zusammenset-
zung des Makrozoobenthos ist der Salzgehalt. 
Weiterhin hängt das Vorkommen von Makro-
zoobenthosarten in der Ostsee von den hydro-
graphischen Verhältnissen und der Wassertiefe 
ab. Die naturräumliche Einteilung erfolgt gemäß 
dem naturschutzfachlichen Planungsbeitrag 
des BfN zur Raumordnung (BFN 2006). Dem-
nach sind von Westen nach Osten fünf natur-
räumliche Einheiten zu unterscheiden: die noch 
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recht marin geprägte Kieler Bucht (A) und die 
Mecklenburger Bucht (B), der Übergangsbe-
reich der Darßer Schwelle (C), im Anschluss 
daran das Arkonabecken (D) und die Pommer-
sche Bucht (E) (Tabelle 7; Abbildung 18). 

Der deutsche Teil der Ostsee liegt im Über-
gangsgebiet zwischen der marin geprägten 
Beltsee und der Brackwasser-dominierten zent-
ralen Ostsee. Eine markante ökologische Gren-
ze zwischen den beiden unterschiedlichen 
Wasserkörpern bildet die Darßer Schwelle. 
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Tabelle 7: Naturräumliche Gliederung der deutschen AWZ der Ostsee (nach BFN 2006).  

Bezeichnung Kürzel  

Abbil-
dung 
18 

Hydrographie Wassertiefe Sediment Benthos 

Beltsee-AWZ 
und Kieler 
Bucht 

A thermohaline Schichtung 
mit ∅ Salinität > 20, 
oftmalige Sauerstoffver-
armung in den boden-
nahen Wasserschichten; 
Vereisung selten  

von 15 m bis 
30 m 

Feinsand, ver-
einzelt auch 
Schlick und 
Ton, Steine, 
Restsediment, 
heterogene 
Sedimentvertei-
lung 

Marine Arten dominie-
ren, teilweise artenrei-
che Endofauna-
Gemeinschaften sowie 
sehr artenreiche Phy-
talgemeinschaften 

Mecklenburger 
Bucht-AWZ 

B relativ geringe Strö-
mungsgeschwindigkei-
ten; thermohaline 
Schichtung mit regel-
mäßiger Sauerstoffver-
armung, ∅ Salinität > 7 
< 20; gelegentliche 
Vereisung 

von 20 m bis 
30 m 

Schlick, Ton im 
zentralen Be-
reich, Rest-
sedimentflä-
chen in den 
Randbereichen 

Marine Arten dominie-
ren, teilweise artenrei-
che Endofauna-
Gemeinschaften sowie 
sehr artenreiche Phy-
talgemeinschaften 

Darßer Schwel-
le 

C Wasseraustausch zwi-
schen zentraler und 
westlicher Ostsee durch 
die Kadetrinne 

von 18 m bis 
25 m; Schwelle 
zwischen Belt-
see/ Mecklen-
burger Bucht 
und Arkonabe-
cken; eingela-
gert ist die bis 
zu 25 m tiefe 
Kadetrinne 

Mittel- und 
Grobsand, 
Kies, Rest-
sedimentflä-
chen und 
Blockfelder 
(Riff) 

Übergangsbereich, 
Abnahme mariner Arten 
(Macoma balthica; in 
tieferen Lagen ab -20 m 
auch Abra alba, Arctica 
islandica - Gesellschaf-
ten sowie Phytalge-
meinschaften in der 
Kadetrinne) 

Arkonabecken-
AWZ 

D relativ geringe Strö-
mungsgeschwindigkei-
ten; thermohaline 
Schichtung mit oftmali-
ger Sauerstoffverar-
mung; Vereisung im 
Winter möglich, Salinität 
> 7 

von 20 m bis 47 
m 

Schlick, Ton Artenarme Brackwas-
sergemeinschaft der 
zentralen Ostsee mit 
stenothermen Kaltwas-
serrelikten in einzigarti-
ger Kombination mit 
Süßwasserarten 

Pommersche 
Bucht (mit 
Adlergrund 
und Oderbank) 

E relativ geringe Strö-
mungsgeschwindigkei-
ten; Vereisung im Winter 
möglich: (Adlergrund: 
seltenes Zufrieren; 
Oderbank: oftmaliges 
winterliches Zufrieren), 
Salinität > 7 

Flachgrund von 
6 m bis 30 m 

Mittel- und 
Grobsand, 
Kies, Geröll, in 
den zentralen 
Bereichen 
großflächig 
homogene 
Sande 

Artenarme Brackwas-
sergemeinschaften in 
einzigartiger Kombina-
tion mit Süßwasserar-
ten (Macoma balthica; 
Mya arenaria, Theo-
doxus fluviatilis) 
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Die Kadetrinne fungiert als Verbindung zwi-
schen ihnen. Über 70% des Wasseraustauschs 
der gesamten Ostsee verlaufen über den 
Fehmarnbelt und durch die Kadetrinne.  

Der Wasseraustausch des Bodenwassers in 
der Beltsee erfolgt mehrmals jährlich, während 

„Salzwassereinbrüche“ in die Ostsee selten 
stattfinden. Der Salzgehalt unterliegt horizontal 
und vertikal starken Schwankungen. Die 
Schichtung in der Beltsee ist instabil (Stagnati-
onsphasen), während in der zentralen Ostsee 
ein stabil geschichteter Wasserkörper besteht. 

 
Abbildung 18: Naturräumliche Gliederung der deutschen AWZ der Ostsee (nach BFN 2006). 

 

2.6.2.1 Das Makrozoobenthos der deut-
schen Ostsee 

Insgesamt ist die Ostsee im Vergleich zur 
Nordsee artenarm. Die bodenlebenden wirbel-
losen Tiere der Ostsee setzen sich in erster 
Linie aus marinen Einwanderern aus der Nord-
see, aus Brackwasserarten und Eiszeitrelikten 
zusammen (GOSSELCK et al. 1996). Das Gros 
der Arten bilden die marin-euryhalinen Arten, 
die in Abhängigkeit von ihrer Toleranz gegen-
über abnehmendem Salzgehalt unterschiedlich 
weit in die Ostsee vordringen. Viele marine Ar-
ten dringen nicht oder nur nach Extremereig-
nissen in die Gebiete östlich der Darßer 
Schwelle vor. So nehmen die marinen Arten 
von der Beltsee in Richtung der zentralen und 
östlichen Ostsee zu Gunsten von Brackwasser- 
und limnischen Arten ab und erreichen im Be-
reich des Arkonabeckens ihre östliche Verbrei-
tungsgrenze. Da die marin-euryhalinen Arten 
nicht in gleichem Maße durch Süßwasserarten 
ersetzt werden, nimmt die Artenzahl folglich ab. 

Den Artenrückgang infolge einer zunehmenden 
Aussüßung von West nach Ost verdeutlicht die 
in Abbildung 19 dargestellte Datenauswertung 
des langjährigen Monitorings an 8 Monitoring-
stationen in der westlichen Ostsee (WASMUND 
et al. 2017). Im Ergebnis zeigt sich sowohl 2016 
als auch im langjährigen Trend eine deutliche 
Abnahme der Artenzahlen von der Kieler Bucht 
(83 Arten) bis zur zentralen Mecklenburger 
Bucht (12-16 Arten). Im Bereich des Fehmarn 
Belt wurden in 2016 im Vergleich zum langfris-
tigen Trend deutlich geringere Artenzahlen re-
gistriert. Eine erhöhte Artenvielfalt auf bis zu 62 
Arten ist im Bereich der südlichen Mecklenbur-
ger Bucht und der Darßer Schwelle zu erken-
nen. Östlich der Darßer Schwelle bis in die 
Pommersche Bucht sind wieder geringere (18-
28 Arten) und die im langfristigen Trend nied-
rigsten Artenzahlen zu verzeichnen (WASMUND 
et al. 2017). 
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Abbildung 19: Anzahl Arten makrozoobenthischer Arten an 8 Monitoring-Stationen im November 2016 (grü-
ne Balken). Schwarze Punkte und Fehlerbalken zeigen mediane, minimale und maximale Artenzahlen zwi-
schen 1991 und 2016 (verändert nach WASMUND et al. 2017). 

 

Es zeigt sich ein enger Zusammenhang zwi-
schen den Artenzahlen des Makrozoobenthos 
und der Salzkonzentration einerseits sowie den 
Sedimentverhältnissen andererseits (REMANE 
1934; ZETTLER et al. 2014). Sowohl höhere mitt-
lere Salzgehalte als auch Hartsubstrat- bzw. 
Feinsubstratlebensräume (einschließlich schli-
ckiger Bereiche) haben sich als besonders 
reich an Makrozoobenthosarten erwiesen.  

Bei Betrachtung der Detailergebnisse für die 
Station Fehmarnbelt wird deutlich, dass die 
Benthosgemeinschaften sowohl hinsichtlich 
ihrer Individuendichten als auch hinsichtlich 
ihrer Artenzusammensetzung von Jahr zu Jahr 
starken Schwankungen unterliegen (Abbildung 
20). Die höchsten Abundanzen zeigen die we-
nig artenreichen Mollusken, am häufigsten 
kommen Macoma baltica (baltische Muschel) 
und Mytilus edulis (Miesmuschel) vor. Weniger 

beständig in ihren Dichten sind die Crustaceen 
und Polychaeten. 

Die höchsten Artenzahlen über die Jahre hin-
weg weisen die Polychaeten auf. Dies ist auf 
deren hohe Anpassungsfähigkeit an sich än-
dernde Umweltbedingungen (z. B. niedrigere 
Salzkonzentrationen oder niedrige Sauerstoff-
konzentrationen) zurückzuführen. 

Abundanzschwankungen anderer Arten erklä-
ren sich durch die starken jährlichen Schwan-
kungen des Salzwasserzuflusses aus der 
Nordsee. Ein starker Salzwasserzustrom kann 
binnen weniger Wochen zu einem deutlichen 
Anstieg der Individuenzahlen unter den Makro-
zoobenthosarten führen. Häufige Sauerstoff-
mangelereignisse reduzierten in den letzten 
Jahrzehnten die Artenvielfalt und Besiedlungs-
dichte. Nach einem Salzwassereinbruch im 
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Jahre 2014 konnten jedoch im darauffolgenden 
Jahr im zentralen Arkonabecken nach langer 
Abwesenheit oder zum ersten Mal euhaline 
Arten wie die Muscheln Abra alba und Corbula 

gibba, die Polychaeten Nephtys ciliata und 
Nephtys hombergii und der Schlangenstern 
Ophiura albida nachgewiesen werden (WAS-
MUND et al. 2016a). 

    
Abbildung 20: Entwicklung der Artenzahl, Abundanz und Biomasse des Makrozoobenthos an der Station am 
Fehmarnbelt von 1991 bis 2011. Die Pfeile markieren sommerliche Sauerstoffmangelereignisse im boden-
nahen Wasserkörper (aus WASMUND et al. 2012). 

 

Insgesamt werden für den deutschen Meeres- 
und Küstenbereich der Ostsee von GOSSELCK 
et al. (1996) 383 benthische Arten aufgeführt. 
Im Vergleich hierzu sind in der gesamten Ost-
see insgesamt 2.035 Makrozoobenthos-Arten 
nachweisbar, welche sich auf 1.423 marine 
Arten und 612 Süßwasser- bzw. Brackwasser-
arten verteilen (ZETTLER et al. 2014). Insgesamt 
51 dieser Arten sind als Neozoen klassifiziert. 

WASMUND et al. (2017) geben an, dass zwi-
schen 1991 und 2016 an acht Stationen in der 
Ostsee (Kieler Bucht bis Pommersche Bucht) 
insgesamt 260 Taxa nachgewiesen wurden. 
Von diesen taucht allerdings rund ein Drittel nur 
gelegentlich auf. In der Kieler Bucht wurden in 
den 1980er Jahren 150 regelmäßig vorkom-
mende Makrozoobenthosarten nachgewiesen 
(BREY 1984; WEIGELT 1985). Im Rahmen des 
langjährigen Monitorings der Außenküsten von 
Mecklenburg-Vorpommern (IFAÖ 2005b) wur-
den in der Mecklenburger Bucht rund 140 Taxa 
identifiziert. Auffällig ist der hohe Anteil an ma-
rinen „Gastarten“, die bei Salzwassereinströ-
men in die Mecklenburger Bucht eingetragen 

werden. ZETTLER et al. (2000) wiesen in der 
Mecklenburger Bucht insgesamt über 240 Mak-
rozoobenthosarten nach. Die dominanten sys-
tematischen Hauptgruppen waren die Poly-
chaeta (71 Taxa), Crustacea (57 Taxa) und 
Mollusca (50 Taxa). Diese hohe Artenvielfalt 
lässt sich darauf zurückführen, dass sämtliche 
benthischen Lebensräume erfasst wurden, so-
wie auch darauf, dass sich zum Untersu-
chungszeitpunkt 1999 aufgrund der günstigen 
hydrographischen Bedingungen eine große 
Anzahl mariner Einwanderer im Benthal der 
Mecklenburger Bucht aufhielt.  

Nach Literaturrecherchen im Rahmen eines 
F&E-Vorhabens (ZETTLER et al. 2003) wurden 
in der Arkonasee bisher 126 Taxa nachgewie-
sen. Hierbei ist zu bemerken, dass es sich bei 
über 80 Arten um seltene bzw. Einzelfunde 
handelt. Dominierende Arten sind die Muscheln 
Macoma balthica und Mytilus edulis sowie die 
Polychaeten Pygospio elegans und Scoloplos 
armiger. 
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Das Vorkommen von Makrozoobenthosarten in 
der Ostsee hängt neben dem Salzgehalt auch 
von den hydrographischen Verhältnissen und 
der Wassertiefe ab. Als sehr artenarm gelten 
insbesondere tiefere Bereiche (40 m) mit 
Schlickböden, die unterhalb der Salzge-
haltssprungschicht (Halokline) liegen. So fan-
den ZETTLER et al. (2000) in der Mecklenburger 
Bucht die größte Artenvielfalt mit 140 Taxa in 
der Wassertiefe zwischen 10 und 20 m vor. In 
der Tiefenzone von 25 – 30 m, die den tiefsten 
Bereich des Untersuchungsgebietes darstellte, 
wurde mit etwa 70 Taxa die geringste Artenviel-
falt festgestellt.  

Einen Sonderstatus nehmen die geschichteten 
Gewässer ein. Der erhöhte Salzgehalt im bo-
dennahen Wasserkörper und zeitweiliger Sau-
erstoffmangel führen zu unterschiedlichen Be-
siedlungsmustern des Benthos. Mit dem salz-
haltigen Wasser aus dem Nordsee/Kattegat-
Bereich dringen Larven mariner Evertebraten in 
die Ostsee ein, so dass in den mixohalinen 
Gewässern zumindest zeitweilig marine Fau-
nenelemente siedeln. Andererseits kann der 
auftretende Sauerstoffmangel zum Zusammen-
bruch der benthischen Lebensgemeinschaften 
führen (KÖLMEL 1979, WEIGELT 1987, GOS-
SELCK et al. 1987). 

Eine Besonderheit dieser Region ist die Brack-
wasser-Submergenz einiger Arten. Salzreiches 
Wasser lagert sich in den Becken und Senken 
ab und bietet hier Arten einen Lebensraum, die 
im vollmarinen Bereich auch in geringeren 
Wassertiefen anzutreffen sind. Dabei weichen 
sie unter Umständen auch auf Substrate aus, 
die im vollmarinen Bereich nicht ihrem bevor-
zugten Lebensraum entsprechen. Durch die 
ständigen Austauschprozesse zwischen Nord- 
und Ostsee können sich die Submergenzberei-
che ändern, so dass dieser Bereich nicht fest-
stehend ist. Zu den Arten des Makro-
zoobenthos, die nach TISCHLER (1993) als Bei-
spiele für die „Brackwasser-Submergenz“ in der 
Ostsee dienen können, zählen Mytilus edulis 

(Miesmuschel), Macoma baltica (baltische 
Plattmuschel), Hydrobia ulvae (Gemeine Watt-
schnecke) und die Würmer Pygospio elegans 
(Pygospio-Wurm) sowie Scoloplos armiger 
(Wattringelwurm). 

2.6.2.2 Benthische Lebensgemeinschaf-
ten 

Nach RUMOHR (1996) wird die Zoobenthos-
Gemeinschaft im Flachwasser der westlichen 
Ostsee zumeist von der Macoma-balthica-
(Baltische Plattmuschel)-Gemeinschaft domi-
niert. Während die untere Verbreitungsgrenze 
der Gemeinschaft in der Nordsee bei 10 bis 15 
m Tiefe liegt, erweitert sich diese vor allem im 
salzarmen zentralen Teil der Ostsee aufgrund 
der höheren Salzkonzentrationen in der Tiefe 
auf den Bereich zwischen 75 - 100 m (TISCHLER 
1993). In der westlichen Ostsee können die 
Arten der Macoma-balthica-Gemeinschaft auch 
in flacheren Bereichen der Küstengewässer 
angetroffen werden. Die „echten“ Tiefwasser-
gemeinschaften der westlichen Ostsee werden 
hingegen von den Abra-alba- oder Arctica-
islandica-Gemeinschaften dominiert. Auf eine 
klare Unterscheidbarkeit zwischen Flach- und 
Tiefwasser-Benthosgemeinschaften weisen 
auch GLOCKZIN & ZETTLER (2008) hin. 

Die Fauna des tieferen Fehmarnbelts (19-28 m) 
kann nach KOCK (2001) als verarmte Abra-alba-
Gemeinschaft im Sinne von PETERSEN (1918) 
und THORSON (1957) angesehen werden. Diese 
Gemeinschaft tritt auf gemischten bis schlicki-
gen Böden mit organischer Substanz in Tiefen 
von 5 bis 30 Metern auf. Die zu erwartenden 
Charakterarten sind die Muscheln Abra alba, 
Phaxas pellucidus, Aloides gibba und Nucula 
sp., die Polychaeten Pectinaria koreni und 
Nephtys sp. sowie der Seeigel Echinocardium 
sp.  

In der Mecklenburger Bucht ist die Abgrenzung 
der Lebensgemeinschaften nach ZETTLER et al. 
(2000) direkt an die Tiefenzonierung (Salz, 
Temperatur, Sedimente) gekoppelt. Es können 
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drei wesentliche Gemeinschaften charakteri-
siert werden: Die erste Gruppe kann man als 
Mya-arenaria-Pygospio-elegans-Zönose der 
flachen Sandbereiche in Wassertiefen unter 15 
m bezeichnen. Hier sind neben der Sandklaff-
muschel und dem Spioniden Pygospio elegans 
u. a. Hydrobia ulvae, Mytilus edulis, Macoma 
balthica und Scoloplos armiger wesentlich ver-
treten. Die zweite Gruppe ist die Lebensge-
meinschaft der sandigen Schlicke und Schlicke 
in Wassertiefen über 15 m. Die Hauptarten sind 
Arctica islandica und Abra alba. Weitere we-
sentliche Taxa sind Diastylis rathkei, Euchone 
papillosa und Terebellides stroemi. Diese Abra-
alba-Arctica-islandica-Zönose wird in der Meck-
lenburger Bucht in Tiefen zwischen 15 und 29,6 
m angetroffen. Nach längerer Sauerstoffde-
pression kann diese Zönose bis auf A. islandica 
und Halicryptus spinulosus reduziert werden 
(PRENA et al. 1997). Die dritte Gruppe sind Ar-
ten des schlickigen Sandes in Wassertiefen 
zwischen 12 und 22 m. Dieser Übergangsbe-
reich von Sanden zu Schlicken hat ebenfalls 
eine abgrenzbare Lebensgemeinschaft hervor-
gebracht. Diese Lebensgemeinschaft kann als 
Mysella-bidentata-Astarte-borealis-Zönose be-
zeichnet werden. Dieser Bereich wird vor allem 
durch fünf Muschelarten dominiert. Neben My-
sella bidentata und Astarte borealis sind Corbu-
la gibba, Parvicardium ovale und A. elliptica 
regelmäßig vertreten. Diese Zone ist auch das 
Hauptvorkommensgebiet von Asterias rubens. 

Einen besonderen Lebensraum stellen die ex-
ponierten Kuppen mit ihren bewegten gröberen 
Sanden dar. Hier siedeln verschiedene Spezia-
listen wie Vielborsterarten oder der Sandfloh-
krebs Bathyporeia sarsi. Es überwiegen 
schluffarme Feinsande, die von einer typischen, 
artenarmen Gemeinschaft mit einer hohen Sta-
bilität besiedelt werden. Dominante Arten in 
diesen Gebieten sind die Baltische Plattmu-
schel, Sandklaffmuschel, Lagunen-
Herzmuschel, Miesmuschel und die Glatte 
Wattschnecke aus der Gruppe der Weichtiere 
sowie der Schillernde Seeringelwurm, Pygospio 

elegans, Marenzelleria neglecta und Hetero-
chaeta costata aus der Gruppe der Ringelwür-
mer (Polychaeta und Oligochaeta). Besondere 
Gemeinschaften finden sich auch auf den 
Block- und Geröllgründen. Die Epifauna-
Gemeinschaft der Hartböden wird von der 
Miesmuschel (Mytilus edulis) und Seepocken 
(B. improvisus) dominiert. Begleitet wird diese 
Gemeinschaft wie auch die Phytalzönose vor 
allem von sessilen Koloniebildnern (Moostier-
chen, Nesseltiere) und vagilen Asseln und 
Flohkrebsen (SORDYL et al. 2010). 

Eine aktuelle und umfassende Beschreibung 
benthischer Lebensgemeinschaften für die ge-
samte Ostsee geben GOGINA et al. (2016). In 
dieser Studie wurden 10 benthische Lebens-
gemeinschaften basierend auf Abundanzen und 
17 Gemeinschaften basierend auf Biomasse 
identifiziert. Im Bereich der Mecklenburger 
Bucht und flachen sandigen Sedimenten ist 
zum einen eine Lebensgemeinschaft anzutref-
fen, die durch hohe Abundanzen von Schne-
cken der Gattung Hydrobiidae, der Polychaet 
Pygospio elegans und die Lagunen-
Herzmuschel Cerastoderma glaucum charakte-
risiert ist. Weiterhin kommt in tieferen Bereichen 
der Mecklenburger Bucht eine Lebensgemein-
schaft vor, die durch das Vorkommen des Cu-
maceen-Krebses Diastylis rathkei, der Mu-
scheln Corbula gibba, Arctica islandica, Abra 
alba sowie der Polychaeten Dipolydora quadril-
obata und Aricidea suecica gekennzeichnet ist. 
Im Bereich des Arkona-Beckens sind der Floh-
krebs Pontoporeia femorata sowie der Poly-
chaet Bylgides sarsi häufig anzutreffen. Diese 
Lebensgemeinschaft ist eng an die Sauer-
stoffverhältnisse in den tiefen Becken gekop-
pelt. Bei Anstieg der Sauerstoffkonzentrationen 
nach längeren Perioden von Sauerstoffmangel 
rekolonisiert Bylgides sarsi häufig als eine der 
ersten Arten die Sedimente GOGINA et al. 
(2016). 
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Gebiet O-1 

Im Gebiet O-1 konnten drei Lebensgemein-
schaften (A, B und C) identifiziert werden. Ge-
meinschaft A ist hauptsächlich oberhalb der 
Halokline verbreitet, lokal auch im Bereich von 
Hartböden unterhalb der Halokline. Die Ge-
meinschaft ist dominiert von der Miesmuschel 
und Elementen ihrer typischen Begleitfauna (z. 
B. Gammarus spp., Microdeutopus gryllotalpa, 
Jaera albifrons), aber auch von Saduria ento-
mon. Gemeinschaft B bleibt in der Verbreitung 
auf die Sandflächen oberhalb der Halokline 
beschränkt. Sie wird dominiert von Oligochaeta, 
Pygospio elegans und Hydrobia ulvae, lokal 
auch von Marenzelleria neglecta und Travisia 
forbesii. Gemeinschaft C ist die Lebensgemein-
schaft der schlickreichen Weichböden unterhalb 
der Halokline. Charakteristische Arten sind u. a. 
Scoloplos armiger, Halicryptus spinulosus, Pon-
toporeia femorata, Diastylis rathkei, Ampharete 
spp. und Terebellides stroemi. 

Fläche O-1.3 

Im Bereich der Fläche O-1.3 wurden im Rah-
men der Basisaufnahme 2011-2012 die Epifau-
na-Arten Mytilus edulis (Miesmuschel) und 
Crangon crangon (Nordseegarnele) nachge-
wiesen. Die Infauna war mit insgesamt 40 Arten 
sowie 13 supraspezifischen Taxa vertreten. Die 
Polychaeta waren die artenreichste Großgrup-
pe gefolgt von den Mollusca und Crustacea. 
Die Baltische Plattmuschel Macoma balthica 
sowie der Kiemenringelwurm Scoloplos armiger 
dominierten die Gemeinschaft hinsichtlich der 
Gesamtabundanz. Weitere dominante Arten 
waren der Ranzenkrebs Diastylis rathkei und 
der Flohkrebs Pontoporeia femorata. Hinsicht-
lich der Biomasse dominierte vor allem Ma-
coma balthica. 

Gebiet O-2 

Im gesamten Gebiet O-2 ist die Macoma-
balthica-Gemeinschaft ausgebildet, die in wei-
ten Teilen der Ostsee verbreitet ist. Die drei 
Hauptarten gemessen an der Gesamtindividu-

enzahl stellen die Baltische Plattmuschel, der 
Kiemenringelwurm Scoloplos armiger und der 
Cumaceen-Krebs Diastylis rathkei. Die vorherr-
schenden Benthosarten setzen sich überwie-
gend aus Arten zusammen, die sich nach Stö-
rungen schnell regenerieren. 

Gebiet O-3 

In der Arkonasee können im Gebiet O-3 zwei 
Lebensgemeinschaften benannt werden. Die 
erste Lebensgemeinschaft siedelt in flachen 
Bereichen (bis 30 m Wassertiefe). Hier sind der 
Polychaet Travisia forbesii, die Muschel Mya 
arenaria, die Schnecke Hydrobia ulvae und der 
Krebs Bathyporeia pilosa typische Vertreter der 
Lebensgemeinschaft. Alle vier sind aufgrund 
ihrer Ernährungsweise typisch für leicht bis mit-
tel stark exponierte Bereiche der Küstengewäs-
ser und werden nur selten unterhalb von 20 m 
Wassertiefe angetroffen. Dieser Lebensge-
meinschaft können die Areale im zentralen und 
nördlichen Bereich des Gebiets O-3 zugeordnet 
werden. Die zweite Lebensgemeinschaft siedelt 
in den tieferen Bereichen (30 bis 40 m) und 
umfasst kaltwasserliebende Arten wie die Mu-
schel Astarte borealis, die glazialreliktischen 
Flohkrebse Monoporeia affinis und Pontoporeia 
femorata, die reliktische Asselart Saduria ento-
mon und der Polychaet Terebellides stroemi. 

2.6.2.3 Rote-Liste-Arten 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein mögli-
ches Vorkommen von mindestens 30 Arten der 
Roten Listen nach RACHOR et al. (2013) und 
HELCOM (2013b) im Bereich der deutschen 
AWZ zu erwarten (Tabelle 8). Hauptgefähr-
dungsursachen sind die Zerstörung der Habita-
te durch direkte anthropogene Einflüsse und 
Auswirkungen der Eutrophierung wie Sauer-
stoffmangel und zunehmende Verschlickung 
von Sandböden. Für kaltstenotherme Arten wird 
zukünftig die klimabedingte Erwärmung der 
Ostsee eine erhebliche Gefährdungsursache 
darstellen (SORDYL et al. 2010). 
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Bei den im Rahmen des HELCOM Monitoring 
vorgenommenen Makrozoobenthos-
Erfassungen an acht Stationen der westlichen 
Ostsee (WASMUND et al. 2017) wurden im No-
vember 2016 insgesamt 23 Arten der Roten 
Liste für Nord- und Ostsee (RACHOR et al. 
2013) nachgewiesen. Zwei dieser Arten sind als 
vom Aussterben bedroht (Kategorie 1) gelistet, 
darunter die Kalk-Plattmuschel (Macoma cal-
carea), die, wie auch in früheren Jahren, in ge-
ringer Abundanz im Bereich der Kieler Bucht 
nachgewiesen wurde. Die ebenfalls als vom 
Aussterben bedroht eingestufte Anthozoe Hal-
campa duodecimcirrata wurde in geringer Zahl 
in der südlichen Mecklenburger Bucht nachge-
wiesen, jedoch außerhalb der deutschen AWZ. 
Unter den nach RACHOR et al. (2013) als stark 
gefährdet eingestuften Arten (Kategorie 2) kam 
die Wellhornschnecke (Buccinum undatum) im 
Bereich der Kieler Bucht vor. Der ebenfalls als 
stark gefährdet kategorisierte Polychaet Euch-
one papillosa war in der Mecklenburger Bucht 
anzutreffen. Bei den als gefährdet eingestuften 
Arten (Kategorie 3) wurde die Kugel-Astarte 
(Astarte montagui) ausschließlich im Bereich 
der Kieler Bucht nachgewiesen, während die 
Islandmuschel (Arctica islandica) sowohl an 
mehreren Stationen der westlichen Ostsee als 
auch im Arkona-Becken anzutreffen war. 

In der nach globalen Kriterien der International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) entwi-
ckelten HELCOM Roten Liste der gesamten 
Ostsee (HELCOM 2013b) sind aufgrund unter-
schiedlicher Bewertungsmaßstäbe im Vergleich 
mit der nationalen Roten Liste nach RACHOR et 
al. (2013) insgesamt weniger Arten als gefähr-
det gelistet (Tabelle 8). Aufgrund der unter-
schiedlichen Bewertungsmaßstäbe beider Ro-
ten Listen unterscheiden sich auch die Gefähr-
dungseinstufungen. 

Die meisten als stark gefährdet (Kategorie EN) 
oder gefährdet (Kategorie VU) gelisteten Arten 
der HELCOM Liste kommen außerhalb der 
deutschen AWZ im Bereich des Kattegats vor, 

oder sind auf flache Küstengewässer oder 
Strände beschränkt. Von den auch im Bereich 
der deutschen AWZ potentiell vorkommenden 
Arten sind nach HELCOM (2013b) die drei Mu-
schel-Arten Macoma calcarea, Modiolus modio-
lus und Nucula nucleus als gefährdet (Katego-
rie VU) gelistet. Drei in der AWZ vorkommende 
Arten stehen auf der Vorwarnliste (Kategorie 
NT), darunter die Abgestutzte Klaffmuschel 
(Mya truncata) sowie die Isländische 
Bohrschnecke (Amauropsis islandica) und die 
Abgestutzte Purpurschnecke (Boreotrophon 
truncatus).  

Aus den Untersuchungen zu den Windpark 
Vorhaben „Wikinger“, „Wikinger Süd“, „Wikinger 
Nord“, „Arkonabecken Südost“, „Baltic Eagle“ 
und „EnBW Baltic 2“ sowie der Netzanbindung 
„Kabel 1 bis 6 / Querverbindung“ wurden weite-
re 6 Arten der Roten Liste nachgewiesen. Da-
runter befindet sich die gefährdete Moostier-
chen-Art Alcyonidium gelatinosum und der 
Flohkrebs Monoporeia affinis. Bei weiteren vier 
Arten liegt eine Gefährdung unbekannten Aus-
maßes vor. In den bisherigen Untersuchungen 
des Gebiets O-1 wurden bislang 10 gefährdete 
Arten nachgewiesen, innerhalb der Fläche O-
1.3 davon sieben Arten (Tabelle 8).  

Die Islandmuschel Arctica islandica kommt in 
der Ostsee von der Kieler Bucht über die Meck-
lenburger Bucht bis in das nördliche Arkonabe-
cken vor. Sie besiedelt Schlick und schlickigen 
Sand und benötigt einen hohen Salzgehalt von 
mindestens 14 PSU sowie niedrige Temperatu-
ren. Seit 1960 wird ein Rückgang der Ost-
seepopulation beschrieben, der durch einen 
lang anhaltenden Sauerstoffmangel im Tiefen-
wasser verursacht wurde (SCHULZ 1968). In 
den Tiefenzonen von 20 bis 15 m, die selten 
von Sauerstoffmangel betroffen sind, kommt die 
Islandmuschel in der Mecklenburger Bucht wei-
terhin bzw. auch wieder in hohen Dichten vor 
(ZETTLER et al. 2001). Sie verfügt über ein ho-
hes Wiederbesiedlungspotential und gehört 
nach Sauerstoffmangelsituationen fast immer 
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zu den Erstbesiedlern der verödeten Böden in 
den tiefen Zonen der Lübecker und Mecklen-
burger Bucht (GOSSELCK et al. 1987). Ältere 
Individuen sind tolerant gegenüber temporärem 
Sauerstoffmangel. Die Vorkommen in der Ost-

see sind die einzigen zurzeit bekannten repro-
duzierenden Populationen dieser prinzipiell im 
gesamten deutschen Meeresbereich weit ver-
breiteten Art. 

 

Tabelle 8: Gefährdete benthische wirbellose Arten der AWZ der deutschen Ostsee und Nachweis (X) in den 
Gebieten O-1 bis O-3 und der Fläche O-1.3. (RACHOR et al. 2013: 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark ge-
fährdet, 3=gefährdet, G= Gefährdung unbekannten Ausmaßes HELCOM, 2013b: VU=vulnerable, NT=near 
threat). 
Art Status nach 

Rachor et al., 2013 
Status nach 
HELCOM, 2013 

Gebiet 
O-1 

Fläche 
O-1.3 

Gebiet 
O-2 

Gebiet 
O-3 

Anthozoa (Blumentiere)       

Halcampa duodecimcirrata 1 -     

Bivalvia (Muscheln)       

Arctica islandica 3 - X X X X 

Astarte borealis G - X X  X 

Astarte elliptica G - X X  X 

Astarte montagui 3 -    X 

Macoma calcarea 1 VU     

Modiolus modiolus 2 VU     

Musculus discors G -     

Musculus niger G -     

Musculus subpictus G -     

Mya truncata 2 NT X X   

Gastropoda (Schnecken)       

Amauropsis islandica 2 NT     

Aporrhais pespelicani G -     

Boreotrophon truncatus 2 NT     

Buccinum undatum 2 -     

Nassarius reticulatus G -     

Neptunea antiqua G -     

Crustacea (Krebstiere)       

Monoporeia affinis 3 - X   X 

Saduria entomon G - X X  X 

Oligochaeta (Wenigbors-
ter) 

      

Clitellio arenarius G -    X 
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Art Status nach 
Rachor et al., 2013 

Status nach 
HELCOM, 2013 

Gebiet 
O-1 

Fläche 
O-1.3 

Gebiet 
O-2 

Gebiet 
O-3 

Tubificoides pseudogaster G -    X 

Polychaeta (Vielborster)       

Euchone papillosa 2 -     

Fabriciola baltica G - X   X 

Nereimyra punctata G -     

Scalibregma inflatum G -     

Travisia forbesii G - X   X 

Echinodermata (Stachel-
häuter) 

      

Echinocyamus pusillus G -     

Hydrozoa (Hydrozoen)       

Sertularia cupressina G -     

Halitholus yoldiaearcticae 3 - X X   

Bryozoa (Moostierchen)       

Alcyonidium gelatinosum 3 - X X   

 

Die Astarten sind in der AWZ mit drei Arten 
vertreten. Im Gebiet O-1 wurden Astarte borea-
lis und Astarte elliptica dokumentiert. Als mari-
ne Arten besiedeln sie die sublitorale sandig-
schlickige bis schlickig-sandige Zone zwischen 
etwa 12 m bis 20 m Wassertiefe. Astarte mon-
tagui wurde nie häufig nachgewiesen. Sie ge-
hört zu den marinen Arten, die nach Salzwas-
sereinbrüchen zeitweise das Gebiet der Beltsee 
besiedeln. 

Der vermutlich immer geringe Bestand von Mya 
truncata wurde durch Sauerstoffmangel weiter 
dezimiert. Weiteren Einfluss auf das Vorkom-
men von M. truncata haben Eutrophierung so-
wie bodennahe Fischerei, da sich die Art nicht 
besonders tief im Sediment eingräbt (HELCOM 
2013b). Seit 1994, häufiger seit 1997, wurde M. 
truncata an den tiefen Stationen (15 bis 20 m) 
des Küstenmonitoringprogramms M-V wieder 
nachgewiesen. Die Art wurde bislang in gerin-
ger Zahl im Bereich der Kieler Bucht sowie im 
Rahmen der Untersuchungen der Fläche O-1.3 
nachgewiesen. 

Macoma calcarea, die große Verwandte der 
Baltischen Plattmuschel kam bis in die 1970er 
Jahre entlang der Salzwasserzone zwischen 15 
und 20 m Wassertiefe in der Beltsee, im nördli-
chen Arkonabecken und im Bornholmbecken 
vor. Sauerstoffmangel führte zum Rückgang 
der Population in der Ostsee und in der Meck-
lenburger Bucht. Derzeit ist das Vorkommen 
dieser Art auf den westlichen Bereich der deut-
schen AWZ beschränkt (HELCOM 2013b). 

Die Meeresschnecken Amauropsis islandica 
und Boreotrophon truncatus sind marine Arten, 
die kaltes Wasser und hohe Salinitäten benöti-
gen. Ihr Vorkommen ist derzeit auf den westli-
chen Teil der deutschen AWZ beschränkt und 
ihre Bestände sind vor allem durch Bodenfi-
scherei und Eutrophierung gefährdet (HELCOM 
2013b).  

Der Flohkrebs Monoporea affinis lebt in der 
Kaltwasserzone der eigentlichen Ostsee. Unter 
günstigen hydrographischen Bedingungen zählt 
er zu den dominierenden Arten (ANDERSIN et al. 
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1978). Die Art besiedelt Sand- und Schlickbö-
den und ist an kalte Wassertemperaturen ge-
bunden. Er hält sich in den oberen 5 cm des 
Sediments auf und ist ein aktiver Bioturbator, 
der die Sedimentstruktur, Nährstoffflüsse und 
die Sauerstoffverfügbarkeit im Sediment beein-
flusst. Abgesetztes Phytoplankton und organi-
sche Substanzen des Detritus werden als 
Hauptnahrungsquelle angesehen. Im Bereich 
der deutschen AWZ wurde M. affinis im Bereich 
des Gebiets 3 nachgewiesen. 

2.6.2.4 Benthische Algen 
Die Biotope der AWZ der Ostsee werden primär 
von benthischen wirbellosen Tieren besiedelt. 
Die submerse Vegetation ist durch Großalgen 
(Rot- und Braunalgen) an Hartböden (Gerölle, 
Blöcke) im Bereich der Kuppen (Adlergrund, 
Kriegers Flak) und Rinnen (Kadetrinne) vertre-
ten. Beobachtungen von Seegras (Zostera ma-
rina) liegen aus dem Gebiet der AWZ nicht vor, 
obwohl es bei der Wassertiefe durchaus vor-
kommen könnte. 

Makrophytenbestände wurden im Gebiet O-1 
und der Fläche O-1.3 bislang nicht nachgewie-
sen. 

 Zustandseinschätzung des Schutzgu-2.6.3
tes Benthos 

Das Benthos der AWZ der Ostsee unterliegt 
sowohl durch natürliche als auch durch anthro-
pogene Einflüsse Veränderungen. Wesentliche 
Einflussfaktoren sind neben der natürlichen und 
witterungsbedingten Variabilität (strenge Win-
ter) die demersale Fischerei, Sand- und Kie-
sabbau, die Einführung gebietsfremder Arten 
und Eutrophierung des Gewässers sowie der 
Klimawandel. 

2.6.3.1 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für benthische Lebensge-
meinschaften 

Zur Einschätzung der Benthoslebensgemein-
schaften werden Kriterien herangezogen, die 
sich bereits bei den Umweltverträglichkeitsprü-

fungen für Offshore-Windparkvorhaben in der 
AWZ bewährt haben. 

Kriterium: Seltenheit und Gefährdung 

Das Kriterium „Seltenheit und Gefährdung“ des 
Bestands berücksichtigt die Anzahl der selte-
nen bzw. gefährdeten Arten. Diese kann an-
hand der nachgewiesenen Rote-Liste-Arten 
eingeschätzt werden. 

Nach den aktuell vorliegenden Untersuchungen 
wird das Makrozoobenthos der AWZ der Ost-
see aufgrund der nachgewiesenen Anzahl Ro-
te-Liste-Arten als durchschnittlich angesehen. 
Eine Artenliste für die gesamte AWZ liegt der-
zeitig nicht vor. Hinweise über die Artenvielfalt 
geben aber die Untersuchungen von KOCK 
(2001), in deren Verlauf im Tiefwasserbereich 
des Fehmarnbelts über 110 verschiedene Mak-
rozoobenthosarten gefunden wurden. In der 
Arkonasee wurden nach ZETTLER et al. (2003) 
bisher über 126 Arten nachgewiesen. 

Für den deutschen Meeres- und Küstenbereich 
der Ostsee werden von GOSSELCK et al. (1996) 
insgesamt 383 benthische Arten aufgeführt. 
WASMUND et al. (2016) geben an, dass zwi-
schen 1991 und 2015 an acht Stationen in der 
Ostsee (Kieler und Mecklenburger Bucht, Ar-
konasee) insgesamt 251 Makrozoobenthos-
Taxa nachgewiesen wurden. Die im Bereich der 
deutschen AWZ nachgewiesenen 29 Arten der 
Roten Liste entsprechen somit ca. 8-12% des 
Gesamtbestandes. Nicht berücksichtigt sind 
hier Arten der Vorwarnliste sowie Arten mit un-
zureichender Datengrundlage. 

Kriterium: Vielfalt und Eigenart 

Dieses Kriterium bezieht sich auf die Artenzahl 
und die Zusammensetzung der Artenvergesell-
schaftungen. Es wird bewertet, inwieweit für 
den Lebensraum charakteristische Arten oder 
Lebensgemeinschaften auftreten und wie re-
gelmäßig diese vorkommen. 

Das Arteninventar der AWZ der Ostsee ist mit 
seinen ca. 200 Makrozoobenthosarten als 
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durchschnittlich anzusehen. Auch die Benthos-
lebensgemeinschaften weisen größtenteils kei-
ne Besonderheiten auf. Bei höheren Salinitäten, 
wie sie in den tieferen Horizonten (ab ca. 20 m) 
noch in der deutschen Beltsee herrschen, sind 
die Voraussetzungen für eine relativ artenreiche 
Abra-alba-Zönose gegeben, deren namenge-
bende Kleine Pfeffermuschel (Abra alba) von 
der Körbchenmuschel (Corbula gibba), der Is-
landmuschel (Arctica islandica), dem Köcher-
wurm (Lagis koreni), dem Vielborster Nephtys 
spec., dem Krebs Diastylis rathkei oder dem 
gemeinen Schlangenstern (Ophiura albida) 
begleitet wird. Hinzu kommt eine Reihe weiterer 
marin-euryhaliner Vielborster, Krebse und Mu-
scheln. In der eigentlichen Ostsee herrscht in 
den flacheren Gebieten die Macoma-balthica-
Zönose unter salzgehaltsbedingter Artenab-
nahme vor. 

Kriterium: Natürlichkeit 

Für das Kriterium Natürlichkeit wird die Intensi-
tät der fischereilichen Nutzung, welche die be-
deutendste Störgröße darstellt, als Bewer-
tungsmaßstab herangezogen. Für andere Stör-
größen fehlen derzeit noch die geeigneten 
Mess- und Nachweismethoden, um diese in die 
Bewertung einbeziehen zu können. 

Das Benthos der Ostsee ist durch verschiedene 
anthropogene Störfaktoren vorbelastet und 
weicht von seinem ursprünglichen Zustand ab. 
Deshalb entspricht heute weder die Artenzu-
sammensetzung noch die Biomasse des 
Zoobenthos dem Zustand, der ohne menschli-
che Nutzungen zu erwarten wäre. Besonders 
hervorzuheben ist die Störung der Bodenober-
fläche durch intensive Fischereitätigkeit, die ein 
hohes Gefährdungspotenzial für das Epi-
benthos birgt und eine Verschiebung von lang-
lebigen Arten (Muscheln) hin zu kurzlebigen, 
sich schnell reproduzierenden Arten verursacht. 
Weitere wesentliche Einflussfaktoren sind die 
Eutrophierung und die Schifffahrt. Die wichtigs-
ten Effekte der Eutrophierung auf das Ökosys-
tem der Ostsee waren die Zunahme der plank-

tischen Primärproduktion, der Anstieg der 
Benthos-Biomasse (CEDERWALL und ELMGREN, 
1980) sowie die Zunahme von Sauerstoffman-
gelereignissen. Zunehmender Sauerstoffver-
brauch durch Eutrophierungsvorgänge und ver-
ringerter Wasseraustausch durch Klima-
schwankungen oder -veränderungen werden 
als Ursachen für die häufigen und extremen 
Sauerstoffmangelsituationen in der Ostsee an-
gesehen (HELCOM 2009). Gefährdungen für 
das Benthos können zudem von den in der 
Ostsee verklappten Kampfstoffen ausgehen. 

Zusätzlich zu den oben genannten Bewer-
tungskriterien kann das Ostsee-
Sukzessionsmodell von RUMOHR (1996) zur 
Beschreibung der Situation der benthischen 
Lebensgemeinschaften in der Ostsee herange-
zogen werden. Bei Anwendung dieses Modells 
zeigt sich, dass sich der benthologische Zu-
stand der Ostsee von 1932 bis 1989 um min-
destens eine Stufe verschlechtert hat. Die be-
sonderen hydrographischen und morphologi-
schen Merkmale der Ostsee sowie natürliche 
Ereignisse (Salzwassereinbrüche, Sauerstoff-
mangel) und anthropogene Einflüsse (Eutro-
phierung, Schadstoffeinträge) lassen eine Ab-
folge (Sukzession) von typischen Benthoszu-
ständen erkennen. RUMOHR (1996) unterschei-
det eine Abfolge von typischen Zuständen und 
definiert insgesamt fünf verschiedene Stadien, 
die mit einer stabilen, von langlebigen Mu-
scheln bzw. Stachelhäutern dominierten (Kli-
max-) Gemeinschaft beginnen (Stadium 1, heu-
te kaum noch anzutreffen) und bei zunehmen-
der Eutrophierung in eine von Muscheln und 
langlebigen Polychaeten dominierte, starken 
Fluktuationen unterworfene Gemeinschaft mit 
erhöhter Biomasse (Stadium 2) übergehen. Bei 
weiterer Verschlechterung der Verhältnisse 
folgt eine kurzlebige, biomassearme Kleinpoly-
chaeten-Gemeinschaft mit starken Schwankun-
gen der Populationsparameter und gelegentli-
chen Auslöschungen durch Sauerstoffmangel 
(Stadium 3). Nimmt der Sauerstoffgehalt noch 
weiter ab, stirbt die gesamte im Boden lebende 
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Fauna (Infauna) ab und es findet sich nur noch 
gelegentlich eine bewegliche Epifauna. Stadium 
5 zeigt ein langfristig tierfreies (azoisches) Se-
diment mit laminierter Feinschichtung. 

Seit Ende der 80er Jahre zählt das westliche 
Arkonabecken, ebenso wie die östlichen Be-
cken, zu den wegen temporärer Sauerstoff-
mangelsituationen akut gefährdeten Gebieten 
der Ostsee, wie ein Vergleich des Zustands der 
Meeresumwelt zwischen Daten von HAGMEIER 
aus dem Jahr 1932 (Stadium 1-2) und 1989 
(Stadium 3-4) zeigt (RUMOHR, 1996). Nach vor-
herigen aufgetretenen Sauerstoffmangelsituati-
onen zeigte sich aber auch, dass das Benthos 
über ein enormes Regenerationspotenzial ver-
fügt (vgl. WASMUND et al. 2012). So lässt sich 
der aktuelle Zustand des Benthos, wie er sich 
aus Daten aus Umweltverträglichkeitsstudien 
(UVS) und F&E-Vorhaben ergibt, in das Stadi-
um 2-3 des Ostsee-Sukzessionsmodells nach 
RUMOHR (1996) einordnen. Allerdings sind die 
einzelnen Schritte in diesem Sukzessionsmo-
dell auch umkehrbar, wenn sich die Bedingun-
gen infolge von Umweltverbesserungen verän-
dern. 

Gebiet O-1 

In vorbereitenden Untersuchungen von ZETT-
LER et al. (2003) zur Ausweisung des besonde-
ren Eignungsgebietes „Westlich Adlergrund“ 
(Gebiet O-1) wurden insgesamt 69 Makro-
zoobenthosarten nachgewiesen. Es wurden 
Gesamtdichten zwischen 750 und 31.250 Indi-
viduen/m² festgestellt, wobei die Abundanzen 
maßgeblich von dem Vorkommen der Miesmu-
schel (Mytilus edulis) geprägt waren. Entspre-
chend korreliert die Biomasse hauptsächlich mit 
deren Vorkommen. Insgesamt wurden von 
ZETTLER et al. (2003) sechs Arten nachgewie-
sen, die als sog. Glazialrelikte anzusehen sind 
(Halitholus yoldiaearcticae, Astarte borealis, A. 
elliptica, Monoporeia affinis, Pontoporeia femo-
rata und Saduria entomon). Diese Arten sind 
genau wie Arctica islandica auf kaltes und rela-
tiv salzreiches Wasser angewiesen und daher 

in ihrem Vorkommen weitgehend auf die tiefe-
ren Bereiche des Gebietes beschränkt. Aus 
makrozoobenthischer Sicht besonders wertvoll 
für die Region sind die Areale mit Astarte bo-
realis. Starke aperiodische Salzwassereinbrü-
che können marine Arten bis in das östliche 
Arkonabecken spülen und tragen somit zur Ar-
tenvielfalt bei. In der südlichen Hälfte konnten 
Muschelzönosen von Mytilus edulis und Ma-
coma baltica nachgewiesen werden.  

Die im Rahmen der Basisaufnahme durchge-
führten Untersuchungen des Benthos im Be-
reich des Gebiets 1 (MARILIM 2016) konnten die 
Ergebnisse von ZETTLER et al. (2003) nur an-
satzweise bestätigen. Die vorgefundenen Arten 
wurden der in der westlichen und zentralen 
Ostsee weit verbreiteten Macoma balthica-
Gemeinschaft zugeordnet. Im Gebiet O-1 wa-
ren demzufolge die Arten Macoma balthica, 
Scoloplos armiger und Pygospio elegans am 
häufigsten anzutreffen, wobei die Biomasse von 
der Baltischen Plattmuschel (Macoma balthica) 
dominiert wurde. Im südlichen Teil des Gebiets 
O-1 kamen hingegen die drei Hauptarten Myti-
lus edulis, Pygospio elegans und Macoma 
balthica am häufigsten vor. Die Biomasse wur-
de in diesem Bereich konstant durch Muscheln 
(Mytilus edulis und Macoma balthica) dominiert.  

Die Benthosgemeinschaft im Bereich von Ge-
biet O-1 ist aufgrund des Artenreichtums, der 
seltenen Reliktarten und der Rote-Liste-Arten 
als hochwertig anzusehen. Damit weist das 
Gebiet einen vergleichsweise hohen Anteil an 
gefährdeten Arten auf. Aus makrozoobenthi-
scher Sicht besonders wertvoll sind die Stein-
felder mit den ausgeprägten Miesmuschelbän-
ken, die im Südosten mit ihren für die Region 
sehr hohen Zahlen benthischer Arten vom Ad-
lergrund in das Gebiet O-1 hineinstreichen. Es 
wurden hauptsächlich Miesmuschelbänke, 
Kies- und Steinbänke sowie anstehender Ge-
schiebemergel identifiziert.  
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Fläche O-1.3 

Auch das Benthos im Bereich der Fläche O-1.3 
kann der Macoma balthica-Gemeinschaft zuge-
ordnet werden, ebenfalls mit einer ausgepräg-
ten Dominanz der Arten Macoma balthica und 
Scoloplos armiger. In den Untersuchungen des 
Gebiets O-1 konnten bislang insgesamt 10 ge-
fährdete Rote-Liste-Arten nach RACHOR et al. 
(2013) nachgewiesen werden, wovon sieben 
Arten innerhalb der Fläche O-1.3 vorkamen 
(vgl. Tabelle 8). Von den als gefährdet gelten-
den Arten trat insbesondere die Islandmuschel 
Arctica islandica häufig bis verbreitet in der Flä-
che O-1.3 auf. Die Muschel Astarte borealis war 
im Frühjahr 2012 verbreitet.  

Innerhalb der Fläche O-1.3 hat das Benthos 
aufgrund des teilweise stetigen Nachweises 
von Rote Liste-Arten eine insgesamt mittlere 
Bedeutung hinsichtlich des Kriteriums Selten-
heit und Gefährdung. Die im östlichen Bereich 
nachgewiesene Restsedimentfläche mit verein-
zelten, durch Makrozoobenthos bewachsenen 
Steinen, ist als Riff-Verdachtsfläche entspre-
chend höherwertiger anzusehen. 

Die im Bereich der Fläche O-1.3 nachgewiese-
nen 47 Arten und 16 weiteren supraspezifi-
schen Taxa sind charakteristisch für die in der 
Ostsee weit verbreitete Macoma balthica-
Zönose unter salzgehaltsbedingter Artenab-
nahme. Aufgrund der für diesen Lebensraum 
typischen Lebensgemeinschaft kommt dem 
Benthos hinsichtlich des Kriteriums Vielfalt und 
Eigenart eine mittlere Bedeutung zu. 

Im Bereich der Fläche O-1.3 konnte keine hohe 
Belastung der Benthosgemeinschaft nachge-
wiesen werden. Insgesamt ist somit die Natür-
lichkeit der Benthosgemeinschaft in diesem 
Bereich mit mittel zu bewerten. 

In der Gesamtbewertung kommt nach derzeiti-
gem Kenntnisstand der benthischen Lebens-
gemeinschaft im Bereich der Fläche O-1.3 ins-
gesamt eine mittlere Bedeutung zu. 

Gebiet O-2 

Zur Bewertung des Benthos in Gebiet O-2 wer-
den die Ergebnisse der Umweltgutachten der 
beantragten Offshore-Windparks „Baltic Eagle“ 
und „Ostseeschatz“ herangezogen. Im gesam-
ten Gebiet ist die Macoma-balthica-
Gemeinschaft ausgebildet, die in weiten Teilen 
der Ostsee verbreitet ist. Neben der namens-
gebenden Baltischen Plattmuschel dominieren 
verschiedene andere Muscheln, Polychaeten, 
Crustaceen und Gastropoden die Benthosge-
meinschaft. Die drei Hauptarten, gemessen an 
der Gesamtindividuenzahl, stellen die Baltische 
Plattmuschel, der Kiemenringelwurm Scoloplos 
armiger und der Cumaceen-Krebs Diastylis 
rathkei. Abgesehen von den Muscheln handelt 
es sich hauptsächlich um schnellwachsende, 
kurzlebige „Opportunisten“, die sich durch 
schnelles Erreichen der Geschlechtsreife, hohe 
Nachkommenzahlen und kurze Lebenszyklen 
auszeichnen. Dieses sind entscheidende Ei-
genschaften, um bei den stark variablen Um-
weltfaktoren des Lebensraums zu bestehen. 

In den Vorhabensgebieten von „Baltic Eagle“ 
und „Ostseeschatz“ wurden insgesamt 42 Mak-
rozoobenthosarten bestimmt. Die durchschnitt-
liche Individuendichte betrug im Vorhabensge-
biet „Ostseeschatz“ 643 Ind./ m². Es dominieren 
häufig einzelne Arten. Bei der Epifauna sind vor 
allem Arten dominant, die als Aasfresser oder 
Räuber auf schlickigen Substraten leben kön-
nen, wie die Polychaeten Nephtys ciliata und 
Bylgides sarsi. Von den nachgewiesenen Arten 
ist gemäß der Roten Liste (Rachor et al., 2013) 
lediglich die Islandmuschel (Arctica islandica) 
als gefährdet eingestuft (vgl. Tabelle 8). 

Insgesamt weist das Gebiet O-2 einen geringen 
Strukturreichtum auf. Die vorherrschenden 
Benthosarten setzen sich überwiegend aus 
Arten zusammen, die sich schnell regenerieren. 
Die ausgeprägte Fähigkeit, sich nach Störun-
gen schnell wieder zu erholen, zeichnet die 
vorkommende Benthosfauna aus (RUMOHR 
1995). Das Gebiet besitzt daher eine geringe 
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Bedeutung sowohl für die Infauna als auch für 
die Epifauna. 

Gebiet O-3 

Für die Beschreibung des Gebiets O-3 wird auf 
die Ergebnisse der vorbereitenden Untersu-
chungen zur Ausweisung des besonderen Eig-
nungsgebietes „Kriegers Flak“ und die Ergeb-
nisse der Benthosuntersuchungen im Rahmen 
der UVS und des baubegleitenden Monitorings 
für den Windpark „EnBW Baltic 2“ zurückgegrif-
fen.  

Im Rahmen der Untersuchungen von ZETTLER 
et al. (2003) wurden insgesamt 77 Makro-
zoobenthosarten nachgewiesen. Es wurden 
Gesamtdichten zwischen 386 und 8875 Ind./ m² 
festgestellt, wobei die Abundanzen maßgeblich 
von der An- bzw. Abwesenheit der Baltischen 
Plattmuschel (Macoma balthica) und des Poly-
chaeten Pygospio elegans geprägt waren. Die 
Biomasse war hauptsächlich von den größeren 
Muschelarten (Macoma balthica, Mya arenaria 
und Mytilus edulis) abhängig. An den Schlick-
stationen in Wassertiefen über 35 m wurde re-
gelmäßig der Polychaet Terebellides stroemi in 
relativ hohen Abundanzen erfasst. Von den 
nachgewiesenen Arten sind sieben Arten als 
sog. Glazialrelikte anzusehen (u. a. Astarte 
borealis, Monoporeia affinis und Pontoporeia 
femorata). Diese Arten sowie Arctica islandica 
sind auf kaltes und relativ salzreiches Wasser 
angewiesen und daher in ihrem Vorkommen 
weitestgehend auf die tieferen Bereiche des 
Gebietes beschränkt. Diese Areale sind aus 
makrozoobenthischer Sicht besonders wertvoll 
für die Region Kriegers Flak.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Rah-
men der UVS zum aktuellen Bestand der 
Benthoslebensgemeinschaften stimmen bis auf 
einige wenige Befunde seltener Arten mit den 
Ergebnissen der Untersuchungen im Rahmen 
des vom BfN in Auftrag gegebenen F&E-
Vorhabens (ZETTLER et al. 2003) überein. Im 
Untersuchungsgebiet des Windparks „EnBW 

Baltic 2“ wurden im Rahmen der UVS insge-
samt 83 Makrozoobenthos-Taxa nachgewie-
sen. Auch bei den im Rahmen des baubeglei-
tenden Monitorings durchgeführten Untersu-
chungen (IFAÖ 2015a) wurden insgesamt 60 
Arten und 20 supraspezifische Taxa nachge-
wiesen. Am häufigsten präsent waren die Balti-
sche Plattmuschel (Macoma balthica) und die 
Miesmuschel, die Glatte Wattschnecke (Hydro-
bia ulvae), die Polychaeten Pygospio elegans 
und Scoloplos armiger sowie die Cumaceenart 
Diastylis rathkei.  

Insgesamt wurden im Bereich des Gebiets O-3 
zwischen 2002 und 2014 10 gefährdete Arten 
der Roten Liste nach RACHOR et al. (2013) 
nachgewiesen (vgl. Tabelle 8). 

Die Benthoslebensgemeinschaft im Gebiet O-3 
ist aufgrund des Artenreichtums, der seltenen 
Reliktarten und der Anzahl an Rote-Liste-Arten 
als hochwertig anzusehen. Dies folgt zum einen 
daraus, dass im Untersuchungsgebiet des 
Windparks „EnBW Baltic 2“ insgesamt 83 Arten 
nachgewiesen wurden, davon 10 Arten der Ro-
ten Liste. Eine besondere Bedeutung hat der 
südliche und z. T. der nordöstliche Bereich des 
Gebiets, da hier die in der Ostsee seltenen 
kaltwasserliebenden Arten (z. B. Astarte borea-
lis, Monoporeia affinis) vorkommen. Aus mak-
rozoobenthischer Sicht besonders wertvoll sind 
nach ZETTLER et al. (2003) auch die Stein- und 
Geröllgründe im nördlichen flachen Bereich des 
mit den ausgeprägten Miesmuschelbänken.  

Anbindungstrasse der Gebiete O-1 und O-2 

Im Rahmen der Benthosuntersuchungen für die 
Netzanbindung des Offshore-Windparks „Ar-
kona-Becken Südost“ wurden anhand der Grei-
ferbeprobung insgesamt 36 Makrozoobenthos-
arten nachgewiesen. Die artenreichsten Grup-
pen stellten die Polychaeten und Crustaceen 
dar. Die Individuendichte lag im Mittel bei 3.396 
Ind. pro m². Im Rahmen der im Jahr 2012 
durchgeführten Trassenuntersuchungen für die 
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geplanten Netzanschlüsse für Gebiet O-1 wur-
den insgesamt 61 Arten nachgewiesen.  

Die im Trassenverlauf außerhalb von Gebiet O-
1 vorgefundene Weichbodenzönose ist relativ 
artenarm. Auch die vorgefundenen Individuen-
dichten und Gesamtbiomassen sind ver-
gleichsweise niedrig. Es dominieren Weichbo-
den-bewohnende Arten wie Halicryptus spinu-
losus, Macoma balthica, Terrebellides stroemi, 
Diastylis rathkei und Pontoporeia femorata. 
Insbesondere im Sommer können in den 
Schlickböden aperiodische Sauerstoffmangele-
reignisse auftreten und zu großflächigem Ab-
sterben der Benthosfauna führen. Insgesamt ist 
die Bedeutung der Trasse für das Makro-
zoobenthos als gering bis maximal mittel einzu-
stufen. Die Transektuntersuchungen innerhalb 
von Gebiet O-1 zeigen eine deutlich artenrei-
chere Benthoszönose mit höheren Individuen-
dichten. Hier dominiert die Miesmuschel die 
Hartbodenzönose. 

Aktuellere Untersuchungen der Benthoslebens-
gemeinschaften wurden im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens „Kabel 1 bis 6 / Quer-
verbindung“ zur Netzanbindung im Bereich der 
Gebiete 1 und 2 erhoben (50 HERTZ 2014), 
dessen Trassenverläufe zu einem großen Teil 
mit den Trassen der Anbindungen überein-
stimmen. Entlang der geplanten Kabeltrassen 
wurden insgesamt 42 Taxa nachgewiesen, wo-
bei die Polychaeten (14 Arten), Crustaceen (12 
Arten) und Mollusca (5 Arten) als artenreichste 
taxonomische Gruppen vertreten waren. Zwei 
der nachgewiesenen Arten sind aufgrund ihrer 
Bestandssituation bzw. Bestandsentwicklung in 
der Roten Liste nach RACHOR et al. (2013) mit 
einem Gefährdungsgrad unbekannten Ausma-
ßes geführt (RL-Kategorie G). Es handelt sich 
dabei um die Muschel Astarte borealis und die 
Riesenassel Saduria entomon. Zumindest lokal 
kann auch die gefährdete, langlebige Muschel 
Arctica islandica (RL-Kategorie 3) vorkommen, 
auch wenn diese im Rahmen der obigen Unter-
suchungen nicht nachgewiesen wurde. Inner-

halb der im Gebiet vorkommenden Steinfelder 
ist mit dem Vorkommen typischer Riffarten bzw. 
Riffgemeinschaften zu rechnen. Somit ist die 
Benthosgemeinschaft vor allem im Bereich des 
Gebiets O-1 als „regional bedeutsam“ einzustu-
fen. 

 Fische 2.7
Als die artenreichste aller heute lebenden Wir-
beltiergruppen sind Fische in marinen Ökosys-
temen als Räuber und Beute gleichermaßen 
bedeutsam. Bodenlebende Fische ernähren 
sich vorwiegend von in und auf dem Boden 
lebenden wirbellosen Tieren, während pelagi-
sche Fischarten fast ausschließlich Zooplank-
ton oder andere Fische fressen. Auf diesem 
Wege wird in und am Meeresboden sowie im 
Freiwasser produzierte Biomasse und die darin 
gebundene Energie auch für Seevögel und 
Meeressäuger verfügbar. 

Die wichtigsten Einflüsse auf Fischpopulationen 
sind die Fischerei und Klimaveränderungen 
(HOLLOWED et al. 2013, HEESSEN et al. 2015). 
Diese Faktoren interagieren und lassen sich in 
ihrer relativen Wirkung auf die Populationsdy-
namik der Fische kaum unterscheiden (DAAN et 
al. 1990, VAN BEUSEKOM et al. 2018). Hinzu 
kommen die hydrographischen Bedingungen 
und die Einflüsse vielfältiger menschlicher Akti-
vitäten. So können die Dominanzverhältnisse 
innerhalb einer Fischartengemeinschaft zwar 
langfristigen, periodischen Klimaschwankungen 
folgen (PERRY et al. 2005, BEAUGRAND 2009, 
GRÖGER et al. 2010, HISLOP et al. 2015), lassen 
sich ohne die Berücksichtigung der Fischerei 
jedoch nicht erklären (FAUCHALD 2010).  

Ein weiterer Mechanismus, wie erhöhte Tempe-
raturen infolge klimatischer Veränderungen die 
Populationsdynamik von Fischen beeinflussen 
können, ist eine Schwächung der Synchronizi-
tät zwischen der temperaturgesteuerten 
Zooplanktonentwicklung und der Tageslängen-
gesteuerten Phytoplanktonentwicklung. Durch 
diesen „Mismatch“ (CUSHING 1990, BEAUGRAND 
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et al. 2003) könnten Fischlarven eine verringer-
te Dichte an Zooplankton vorfinden, wenn sie 
nach Aufzehren ihres Dottersacks auf externe 
Nahrung angewiesen sind. Artübergreifend wir-
ken sich die Überlebensraten früher Lebens-
stadien überproportional auf die Populationsdy-
namik aus (HOUDE 1987, 2008). Diese Variabili-
tät kann sich bis zu den Räubern an der Spitze 
des Nahrungsnetzes fortpflanzen (DURANT et 
al. 2007, DÄNHARDT & BECKER 2011), zu denen 
auch die Fischerei gehört. Indirekt könnten sich 
Klimaveränderungen auf marine Fischgemein-
schaften auswirken, indem der Mensch mit der 
Installation von Offshore-Windparks auf Klima-
veränderungen reagiert (EEA 2015). Dadurch 
entstünden einerseits große Gebiete, aus de-
nen die Fischerei ausgeschlossen ist, anderer-
seits werden in großem Umfang künstliche 
Hartsubstrate eingebracht und damit Habitate 
für Arten geschaffen, die sonst nicht in den be-
treffenden Gebieten vorkommen (EHRICH ET AL. 
2007). Diese Mechanismen sind grundsätzlich 
auch in der Ostsee wirksam, deren hydrogra-
phische Abhängigkeit von windgetriebenem 
Einstrom salzhaltigen und sauerstoffreichen 
Nordseewassers der ausschlaggebende Faktor 
für die Fischpopulationen ist (MÖLLMANN ET AL. 
2009). So tritt in den tiefen Becken immer wie-
der Sauerstoffmangel auf. Eine stabile Schich-
tung des Wasserkörpers mit Sauerstoffzehrung 
unterhalb der Temperatursprungschicht kann 
den Reproduktionserfolg von Fischen massiv 
beeinträchtigen, deren Eier in diesen Schichten 
schweben (z. B. der Ostseedorsch; NISSLING ET 
AL. 1994). Klimawandel und Fischerei sind je-
doch nicht die einzigen Faktoren, die Fischpo-
pulationen steuern können. So erklären ÖSTER-
BLOM ET AL. (2007) die Entwicklung der Fisch-
bestände in der Ostsee zwischen 1900 und 
1980 größtenteils durch den Rückgang der 
Robbenpopulation und die starke Eutrophie-
rung. 

Für eine erste Unterteilung der Fischfauna bie-
tet sich die Lebensweise der Adulttiere im Was-
serkörper an, wonach bodenlebende Arten 

(demersal) von jenen unterschieden werden 
können, die im Freiwasser (pelagisch) leben. 
Mischformen von beidem (benthopelagisch) 
sind ebenfalls weit verbreitet. Diese Trennung 
ist jedoch nicht strikt: demersale Fische steigen 
ebenso in die Wassersäule auf, wie pelagische 
Fische sich zeitweise in Grundnähe aufhalten. 
Mit 53% machen die demersalen Fische vor 
benthopelagischen (27%) und pelagischen 
(17%) Arten den größten Anteil aus. Nur ca. 3% 
lassen sich aufgrund einer engen Habitatbin-
dung keiner der drei Lebensweisen zuordnen 
(WWW.FISHBASE.ORG). Die einzelnen Lebens-
stadien der Arten unterscheiden sich in Form 
und Verhalten oft stärker voneinander als die-
selben Stadien verschiedener Arten: Der pela-
gisch lebende Hering Clupea harengus legt 
seine Eier in dicken Matten auf sandig-kiesigem 
Grund ab oder klebt sie an geeignetes Substrat 
wie Algen oder Steine (DICKEY-COLLAS et al. 
2015), alle Plattfische haben pelagische Lar-
ven, die mit der Umwandlung in die charakteris-
tische Körperform zum Bodenleben übergehen 
(VELASCO et al. 2015), und benthopelagische 
Fische wie der Dorsch haben pelagische Eier 
und Larven (HISLOP et al. 2015).  

Anhand der Ernährungsweise, der Reprodukti-
on oder der Habitatnutzung können die Fische 
funktionellen Gilden zugeordnet werden, die es 
anders als die taxonomische Einordnung er-
leichtern, die Funktionen der Fische im Ökosys-
tem zu beschreiben (ELLIOTT et al. 2007). Die-
ses Konzept ist für ästuarine Fischarten gut 
beschrieben (ELLIOTT et al. 2007, FRANCO et al. 
2008, POTTER et al. 2015), für Meeresfische 
wird es hingegen bislang kaum angewendet. 

Über 5300 Fischereifahrzeuge aus neun Natio-
nen operieren in der Ostsee mit einem art- und 
bestandsübergreifenden Jahresfang von fast 
700.000 Tonnen (ICES 2017a). Insgesamt ste-
hen dabei 4100 kleine Fahrzeuge in der Küs-
tenfischerei lediglich 1200 Einheiten gegen-
über, die auf der offenen Ostsee fischen. Aller-
dings gibt es große Unterschiede zwischen den 
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beteiligten Nationen. Während 95% der schwe-
dischen Flotte Offshore operiert, machen klei-
nere Schiffe in der Küstenfischerei 80% der 
deutschen Ostseeflotte aus (ICES 2017a). Die 
Hauptzielarten Dorsch Gadus morhua, Hering 
und Sprotte Sprattus sprattus machen ca. 95% 
des Gesamtfanges aus. Andere Fischarten mit 
geringerer wirtschaftlicher Bedeutung sind 
Lachs Salmo salar, Scholle Pleuronectes pla-
tessa, Kliesche Limanda limanda, Glatt- und 
Steinbutt Scophthalmus rhombus und S. maxi-
mus, Flunder Platichthys flesus, Zander Sander 
lucioperca, Hecht Esox lucius, Flussbarsch 
Perca fluviatilis, Kleine Märane Coregonus ma-
raena, verschiedene Weißfische, Aal Anguilla 
anguilla und Meerforelle Salmo trutta. Die pela-
gische Fischerei auf Heringe und Sprotten ist 
die am weitesten verbreitete Fischereiform in 
der Ostsee und verzeichnet die mit Abstand 
größten Anlandungen. Die Grundnetzfischerei 
zielt auf Dorsch und Plattfische und konzentriert 
sich im Süden und Westen. Eine lange unter-
schätzte Rolle spielen auch die Freizeitfischer 
in der Ostsee, die in Deutschland über die Hälf-
te der jährlich entnommenen Fischbiomasse 
anlanden (HYDER et al. 2017). 

  Datenlage 2.7.1
Da nahezu ausschließlich Daten aus der 
Grundnetzfischerei, nicht jedoch aus Bepro-
bungen des Pelagials vorliegen, kann die fol-
gende Bewertung auch nur für demersale Fi-
sche erfolgen. Für pelagische Fische sind keine 
zuverlässigen Einschätzungen möglich. Die 
Grundlagen für die Zustandseinschätzung des 
Schutzgutes (bodenlebende) Fische sind 

• die Ergebnisse aus Umweltverträglichkeits-
studien und Clusteruntersuchungen für die 
Erstellung aktueller Artenlisten (Gebiet 1: 
Cluster westlich Adlergrund Frühjahr 2014, 
Gebiet 2: Baltic Eagle Herbst 2012, Gebiet 
3: EnBW Baltic 2 Herbst 2014). 

• die Datenbank für Schleppnetzerfassungen 
(DATRAS) des Internationalen Rates für 

Meeresforschung (ICES) (Zugriff am 12. 
März 2018). Hierbei wurden nur die Stan-
dardgebiete und Planquadrate betrachtet, 
die die deutsche AWZ der Ostsee abde-
cken. Dies sind die Standard-
Rundfischgebiete 22 und 24, wobei die 
Windparkgebiete O-1, O-2 und O-3 alle in 
Standard-Rundfischgebiet 24 liegen. Die 
Fangdaten aus dem 4. Quartal 2017 und 
dem 1. Quartal 2018 wurden zusammenge-
fasst. 

Für einen historischen Bezug wurden EHRICH et 
al. (2006) und KLOPPMANN et al. (2003) betrach-
tet. Die Einordnung in den ostseeweiten Kon-
text erfolgte mit Hilfe von HEESSEN et al. (2015). 
Für die aktuelle Bewertung (2017/2018) der 
befischten Bestände wurde das Internetportal 
„Fischbestände online“ (BARZ & ZIMMERMANN 
2018) verwendet, das die wissenschaftliche 
Bestandsbewertung des ICES zusammenfas-
send darstellt. 

 Räumliche Verteilung und zeitliche 2.7.2
Variabilität 

Die räumliche und zeitliche Verteilung der Fi-
sche wird zuallererst durch ihren Lebenszyklus 
und damit einhergehende Wanderungen der 
verschiedenen Entwicklungsstadien bestimmt 
(HARDEN-JONES 1968, WOOTTON 2012, KING 
2013). Den Rahmen dafür setzen viele ver-
schiedene Faktoren, die auf verschiedenen 
räumlichen und zeitlichen Skalen wirksam wer-
den. Großräumig wirken hydrographische und i. 
w. S. klimatische Faktoren wie Seegang und 
vor allem Wind-induzierte Strömungen, die den 
Einstrom kalten, sauerstoffreichen Salzwassers 
aus der Nordsee steuern, was die Lebensbe-
dingungen für Fische in der Ostsee maßgeblich 
prägt. Auf mittlerer (regionaler) bis kleiner (loka-
ler) Raum-Zeit-Skala wirken die Wassertempe-
ratur und andere hydrophysikalische und hyd-
rochemische Parameter, sowie die Nahrungs-
verfügbarkeit, inner- und zwischenartliche Kon-
kurrenz und Prädation, zu der auch die Fische-
rei gehört. Ein weiterer entscheidender Faktor 
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für die Verteilung der Fische in Zeit und Raum 
ist das Habitat, worunter in weiterem Sinne 
nicht nur physische Strukturen zu verstehen 
sind, sondern auch hydrographische Phänome-
ne wie Fronten (MUNK et al. 2009) und Auf-
triebsgebiete (GUTIERREZ et al. 2007), an denen 
sich Beute aggregiert und dadurch ganze tro-
phische Kaskaden in Gang setzen und halten 
kann. Die vielfältigen menschlichen Aktivitäten 
und Einflüsse sind weitere Faktoren, die die 
Fischverteilung strukturieren. Sie reichen von 
Nähr- und Schadstoffeinleitungen über den 
Verbau von Migrationsrouten wandernder Arten 
und der Fischerei bis zu Bauwerken im Meer, 
die die Fische als Laichsubstrat (Spundwände 
für Heringslaich) oder Nahrungsquelle (Be-
wuchs künstlicher Strukturen) nutzen oder gar 
als Rückzugsraum, aus dem die Fischerei bis-
lang ausgeschlossen ist (Offshore-Windparks) 
(EEA 2015). 

2.7.2.1 Fischfauna in der deutschen AWZ 
Die spezielle Hydrographie und der von West 
nach Ost abnehmende Salzgehalt spiegeln sich 
auch in der Fischfauna der Ostsee wider. Wo in 
der Nordsee marine Arten überwiegen, machen 
Süßwasserfische einen großen Teil der Fisch-
artengemeinschaft aus. So benennt die Fisch-
datenbank Fishbase (WWW.FISHBASE.ORG) mit 
Stand vom November 2015 160 Arten, die in 
der gesamten Ostsee bislang nachgewiesen 
wurden. THIEL et al. (1996) beziffern die Ost-
seefischarten auf 144, die sich aus 97 Meeres-
fischarten, 7 Wander- und 40 Süßwasserfisch-
arten zusammensetzen. In ihrer umfassenden 
Übersicht führen WINKLER & SCHRÖDER (2003) 
für die gesamte deutsche Ostseeküste 151 Ar-
ten auf. Hierbei umfasst das Bezugsgebiet die 
Ostseeküsten von Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern, äußerlich begrenzt 
durch die mit den Nachbarländern festgelegte 
Mittellinie (entsprechend der Definition von FRI-
CKE et al. 1996). Die Dokumentation enthält alle 
Arten, für die aus dem deutschen Ostseeraum 
ein im wissenschaftlichen Sinne verbürgter 

Nachweis vorliegt. Werden alle jemals in der 
Ostsee aufgetretenen Einzelnachweise berück-
sichtigt, besteht die Liste der Ostseefische aus 
176 Arten (WINKLER et al. 2000). In Anlehnung 
an Möbius MÖBIUS & HEINCKE (1883) werden 
die Arten nach der Art der Nutzung des Gebie-
tes als Lebensraum in vier Kategorien einge-
teilt: 

• Marine Standfische, die zwar wandern, aber 
ständig im Gebiet angetroffen werden und 
sich dort auch fortpflanzen, 

• Marine Wander- u. Irrgäste, die regelmäßig, 
sporadisch oder extrem selten aus der 
Nordsee einwandern, aber nicht in der Ost-
see reproduzieren, 

• Diadrome Wanderfische, die im Süßwasser 
reproduzieren und im Meer aufwachsen o-
der umgekehrt, 

• Süßwasserfische mit stationärem Vorkom-
men oder wandernd, die in Brack- oder rei-
nem Süßwasser reproduzieren. 

Diadrome Wanderarten können nach MOYLE & 
CECH (2000) unterschieden werden in 

• anadrome Arten wie Lachs, Finte Alosa 
fallax und Flussneunauge Lampetra fluviati-
lis, die im Süßwasser laichen und im Ästuar 
oder im Meer aufwachsen, 

• semi-anadrome Arten wie Zährte Vimba 
vimba, Ziege Pelecus cultratus, Ostsee-
schnäpel Coregonus maraena oder Stint 
Osmerus eperlanus, die im oberen Ästu-
ar/salzarmen Brackwasser oder Süßwasser 
laichen und 

• katadrome Arten wie Aal oder Flunder, die 
im Meer laichen und im Brack- oder Süß-
wasser aufwachsen. 

Während Gastarten meist während ihrer Nah-
rungswanderungen regelmäßig im Gebiet vor-
kommen, erscheinen Irrgäste kaum vorherseh-
bar und meist infolge von ungewöhnlichen hyd-
rographischen und meteorologischen Phäno-
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menen. In der Ostsee zählt fast die Hälfte aller 
Arten zu den im Gebiet stationären Fischen, 
18% können als regelmäßige Gäste eingestuft 
werden, 29% als Irrgäste und 8% sind über 
beabsichtigte oder unbeabsichtigte Besatz-
maßnahmen zumeist nur zeitweilig in die Ost-
see eingebracht worden.  

Die Gesamtartenzahl hat sich gegenüber dem 
16. Jahrhundert nahezu verdoppelt, und zwar 
überwiegend durch das Auftreten mariner Ar-
ten, wobei das Verhältnis zwischen marinen 
und diadromen und Süßwasserarten bei 2:1 
geblieben ist: Laut WINKLER & SCHRÖDER 
(2003) sind 2/3 der Fischgemeinschaft marine 
Arten, 12% diadrome Wanderer und 21% Süß-
wasserfische. Von den 151 in der Ostsee vor-
kommenden Arten gelten 44 als sehr selten, 36 
als selten, 33 als regelmäßig, 24 als häufig, und 
13 Arten treten sehr häufig in der deutschen 
Ostsee auftreten. Damit treten ca. 46% der 
Fischarten (70 von 151) regelmäßig bis sehr 
häufig und rund 54% selten bis sehr selten in 
der deutschen Ostsee auf (WINKLER & 
SCHRÖDER 2003).  

Die aktuelle Rote Liste (THIEL et al. 2013) be-
schränkt sich bei ihrer Gefährdungsbewertung 
auf die etablierten Arten, da viele Meeresfisch-
arten und die Neunaugen im Verlaufe ihrer 
Entwicklung ausgeprägte Wanderungen zwi-
schen mitunter weit voneinander entfernten 
Fress-, Laich- und Aufwuchsgebieten durchfüh-
ren. Als etabliert gilt eine Art daher nicht nur, 
wenn sie sich im Bewertungsgebiet regelmäßig 
fortpflanzt, sondern auch, wenn mindestens 
eines ihrer Entwicklungsstadien (juvenil, sub-
adult, adult) im Gebiet einen Teillebensraum 
regelmäßig aufsucht oder sie nur als regelmä-
ßiger Wandergast hier auftritt (THIEL et al. 
2013). Insgesamt sind im Bewertungsgebiet 
Ostsee 90 nach diesen Kriterien etablierte Ar-
ten anzutreffen. Davon sind 47 Arten (52,8 %) 
selten bis extrem selten, 40 Arten (45 %) mäßig 
häufig bis sehr häufig anzutreffen. Zu den sehr 
häufigen Fischen gehören die marinen Fischar-

ten Hering, Sprotte, Dorsch, Kleiner Sandaal 
Ammodytes marinus und Großer gefleckter 
Sandaal Hyperoplus lanceolatus, Sand- und 
Strandgrundel Pomatoschistus minutus und P. 
microps, die Plattfische Kliesche und Flunder 
sowie der Dreistachlige Stichling Gasterosteus 
aculeatus, der sowohl marin als auch im Süß-
wasser vorkommt. Dem Ostseehering wird der 
Status einer Unterart (Clupea harengus memb-
ras) zugesprochen, und auch der Ostseedorsch 
(=Kabeljau) steht taxonomisch als Unterart 
(Gadus morhua calaris). Die gegenüber der 
Nordsee abweichenden Umweltbedingungen in 
der Ostsee äußern sich u. a. in veränderten 
Wachstumscharakteristika und Körperproporti-
onen der hiesigen Formen. In der östlichen 
Ostsee bleibt der Hering z. B. deutlich kleiner 
und wird bei geringerer Körpergröße ge-
schlechtsreif. Zu den sehr häufigen Arten gehö-
ren ferner Stinte, Flussbarsch und Zander. Häu-
fig anzutreffen sind Lachs und Meerforelle, die 
Süßwasserfische Aland Leuciscus idus, Blei 
Abramis brama und Güster Blicca bjoerkna 
sowie die marinen Arten Wittling Merlangius 
merlangus, Hornhecht Belone belone, Seehase 
Cyclopterus lumpus und Scholle. Das Vorkom-
men der vielen karpfenartigen Arten (Cyp-
rinidae) beschränkt sich auf die Ostseerandge-
wässer wie das Oderästuar. Lachse, die im 
Anhang II der FFH-RL als Tierart von gemein-
schaftlichem Interesse aufgeführt ist, für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebeite ausgewie-
sen werden müssen, Meerforellen und Ostsee-
schnäpel werden durch fischereiliche Förder-
maßnahmen gestützt. Durch umfangreiche 
Fördermaßnahmen scheint sich der Bestand 
der letztgenannten Art in den vergangenen Jah-
ren deutlich vergrößert zu haben. 

Meerneunauge Petromyzon marinus und 
Flussneunauge, beides anadrome Wanderer, 
sind selten bis regelmäßig in den deutschen 
Ostseegebieten anzutreffen. Zu den sehr selte-
nen Fischen zählen alle Haie und Rochen, bei 
denen es sich ausnahmslos um Irrläufer han-
delt, nachgewiesen lediglich am Übergang zwi-
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schen Kattegatt und der Belte- und Sundsee. 
Die heringsverwandten anadromen Wanderfi-
sche Finte und Alse (Alosa alosa), beide wie 
der Lachs in Anhang II der FFH-RL genannt, 
werden in der Ostsee selten bzw. sehr selten 
beobachtet. Seit 1990 gelangen nur zwei Ein-
zelnachweise der Alse in deutschen Ostseege-
wässern (THIEL & WINKLER 2007), und auch 
historische Nachweise der Alse sind äußerst 
selten, räumlich und zeitlich sehr variabel und 
nicht immer eindeutig (WINKLER et al. 2002). 
Die der Alse eng verwandte Finte ist in der süd-
lichen Ostsee hingegen nach wie vor etabliert 
(THIEL & WINKLER 2007). Nachdem zwischen 
1960 und 1989 kaum Nachweise gelangen 
(WINKLER 1991), nahmen die Beobachtungen 
seit Mitte der 1990er in der südlichen Ostsee 
wieder zu, mehrheitlich in den Gebieten nord-
östlich von Rügen, aus der Pommerschen 
Bucht und aus dem Oderästuar. Diese Entwick-
lung entspricht der in Polen (REPEČKA 2003), 
Litauen (SKÓRA 2003) und Russland (MAK-
SIMOV 2004). Als ursächlich für den Rückgang 
der Fintenbestände in der südlichen Ostsee 
gelten die zunehmende Wasserverschmutzung 
in den Küstengewässern, die Errichtung von 
Wanderhindernissen angesehen (z. B. 
REPEČKA 1999) und möglicherweise klimatische 
Faktoren (z. B. THIEL et al. 2007). 

Lebensraumtypische Fischgemeinschaften 
Die lebensraumtypischen Fischgemeinschaften 
der Ostsee werden durch pelagische, benthi-
sche (demersale) und litorale Arten repräsen-
tiert (NELLEN & THIEL 1995). Die Grenzen sind 
fließend und es besteht Austausch, z. B. wenn 
pelagische Fische wie der Hering ihre Laich-
gründe an der Küste aufsuchen. Neben Laich-
gründen befinden sich auch Nahrungsgebiete 
vieler Fischarten an der Küste. Die pelagische 
Fischgemeinschaft wird durch den in der ge-
samten Ostsee vorkommenden Hering domi-
niert. Sprotte, Lachs und Meerforelle sind weite-
re charakteristische Vertreter. Die wirtschaftlich 
wichtigsten Vertreter der benthischen Fischge-

meinschaft sind Dorsch, Flunder und Scholle. 
Neben den genannten, kommerziell genutzten 
Arten sind verschiedene Kleinfischarten (z. B. 
Grundeln) wichtige Glieder innerhalb der Fisch-
gemeinschaften der Ostsee. Dazu gehört auch 
die Schwarzmundgrundel Neogobius mela-
nostomus, eine der am weitest verbreiteten 
invasiven Fischarten weltweit. Aus dem 
Schwarzen Meer stammend, hat sich die 
Schwarzmundgrundel in der Ostsee seit 1990 
von der Danziger Bucht nach Westen (SAPOTA 
& SKORA 2005) und bis in die estnischen und 
lettischen Küstengewässer ausgebreitet (OJA-
VEER et al. 2006). In Deutschland stammt der 
Erstnachweis aus dem Jahr 1998 (WINKLER 
2006). Mittlerweile ist die bis zu 20 cm lange 
Grundel ins Nahrungsnetz bis zu den Vögeln 
hin etabliert (KARLSON et al. 2007, ALMQVIST et 
al. 2010). Die litorale Fischgemeinschaft be-
steht fast ausschließlich aus juvenilen Individu-
en der pelagischen Arten. Das Litoral der Ost-
see, die Bodden und Haffe, zeichnet sich durch 
dichten Bewuchs mit Algen und Seegras sowie 
durch Nahrungsreichtum aus, wodurch sich die 
Funktion als Aufwuchsgebiet auch für ökono-
misch bedeutsame Arten und als Lebensraum 
für kleine Fische erklärt.  

Regionaltypische Lebensgemeinschaften 
Die Verteilung der Ostseefische wird maßgeb-
lich durch ihre Toleranz bzw. Präferenz gegen-
über abiotischen Faktoren wie Salzgehalt, 
Temperatur und Sauerstoffgehalt bestimmt. 
Insbesondere die empfindlicheren Entwick-
lungsstadien sind hierbei ausschlaggebend. 
Süßwasserfische stoßen in der brackigen Ost-
see ebenso an ihre physiologischen Grenzen 
wie Meeresfische aus der Nordsee, und die 
Verteilung der Fischarten spiegelt den Salzge-
haltsgradienten wider, der von Richtung Osten 
und Norden abnimmt (RHEINHEIMER 1996). Ent-
lang desselben Gradienten nimmt sowohl die 
Artenzahl als auch die artspezifische Abundanz 
ab, was maßgeblich dadurch erklärt werden 
kann, dass die Meeresfische zu salzarme Ge-
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biete meiden. So werden im Kattegatt und in 
der westlichen Ostsee vorwiegend Meeresfi-
sche angetroffen (NELLEN & THIEL 1995), wäh-
rend die Süßwasserfische in den Küstenge-
wässern der mittleren Ostsee mit den meisten 
Arten vertreten sind. So berichtet REMANE 
(1958) von 120 Meeresfischarten in der Nord-
see, lediglich noch 70 in der Kieler und Meck-
lenburger Bucht, 40 bis 50 in der südlichen und 
mittleren Ostsee, und in der Alandsee, im Fin-
nischen Meerbusen und in der Bottensee nur 
noch 20 Arten. Neben dem Salzgehalt ist offen-
bar auch die Wassertemperatur ein Faktor, der 
die Fischgemeinschaft strukturiert. Die Fisch-
fauna der Nordsee setzt sich aus Arten zu-
sammen, deren Hauptverbreitung entweder im 
Norden (Norwegen, Island) oder im Süden (Är-
melkanal, Biskaya) liegt. In der westlichen Ost-
see sind mit wenigen Ausnahmen alle häufigen 
Meeresfische überwiegend kaltadaptiert, z. B. 
wie Dorsch, Wittling, Scholle und Kliesche. Hin-
gegen sind Fischarten mit südlicherem Verbrei-
tungsschwerpunkt seltene Gäste der westlichen 
Ostsee, darunter Makrele Scomber scombrus, 
Stöcker Trachurus trachurus, Schellfisch Mela-
nogrammus aeglefinus, Roter Knurrhahn Che-
lidonichthys lucernus, Sardelle Engraulis en-
crasicolus und Meeräsche Chelon labrosus. 
Dennoch finden sich unter den Standfischen 
der westlichen Ostsee mit Steinbutt, Hornhecht, 
Sprotte, Schwarzgrundel Gobius niger und 
Sandgrundel auch einige Vertreter des 
„Südtyps“ (NELLEN & THIEL 1995). Das Vor-
kommen von Süßwasserfischen beschränkt 
sich in der Ostsee auf die Flussästuare, Bod-
den- und Haffgewässer (THIEL et al. 1996). 

Der Salzgehalt beeinflusst die Artenzusam-
mensetzung der Fischfauna maßgeblich. Somit 
lässt sich die AWZ in eine westliche und östli-
che Naturraumeinheit gliedern, deren Grenze 
durch die Darßer Schwelle repräsentiert ist. 
Während der Kenntnisstand über die Fischbe-
stände der gesamten AWZ mit Ausnahme der 
wichtigsten kommerziell genutzten Fischarten 
gering ist, ist die Datenlage für die östliche 

AWZ umfangreicher. Zusätzlich zu den Unter-
suchungen von EHRICH et al. (2006) und 
KLOPPMANN et al. (2003) liegen weitere Unter-
suchungen von THIEL & WINKLER (2007) aus 
den früheren FFH-Gebieten vor sowie aktuelle 
Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) für die in 
der AWZ geplanten Windparks. In diesen Un-
tersuchungen für die Offshore-Windpark-
vorhaben „EnBW Baltic 2“, „Arkona-Becken 
Südost“, „Wikinger“ „Baltic Eagle“ und „Ostsee-
schatz“ wurden insgesamt 43 Fischarten nach-
gewiesen, die meisten davon im Bereich Krie-
gers Flak. EHRICH et al. (2006) und KLOPPMANN 
et al. (2003) fanden zwischen 1990 und 2001 in 
der Arkonasee insgesamt 42 Fischarten, darun-
ter 12 Arten, die im Rahmen der UVS nicht ge-
fangen wurden. Zusätzlich zu den in den UVS 
nachgewiesenen Arten wurden Große Maräne 
Coregonus lavaretus, Groppe Cottus gobio, 
Grauer Knurrhahn Eutrigla gurnardus, Fluss-
neunauge, Seehecht Merluccius merluccius, 
Regenbogenforelle Oncorhynuchus mykiss, 
Flussbarsch, Pollack, Plötze Rutilus rutilus, 
Lachs, Meerforelle und der Seestichling Spina-
chia spinachia nachgewiesen (EHRICH et al. 
2006, KLOPPMANN et al. 2003). Überdies wiesen 
THIEL & WINKLER (2007) im Rahmen des F & E-
Vorhabens „Erfassung von FFH-Anhang II-
Fischarten in der deutschen AWZ von Nord- 
und Ostsee (ANFIOS) Schnäpel Coregonus 
maraena, Seebull Taurulus bubalis, Klippen-
barsch Ctenolabrus ruperstris, Kaulbarsch 
Gymnocephalus cernuus, Quappe Lota lota, 
Schwarzmundgrundel, Strandgrundel und 
Neunstacheligen Stichling Pungitius pungitius 
nach. MIESKE (2003, 2006) berichtet vom Fang 
Großer ungefleckter Sandaale Hyperoplus im-
maculatus, womit in der jüngeren Vergangen-
heit 64 Arten in der Ostsee belegt sind. 

2.7.2.2 Rote-Liste-Arten in der deutschen 
AWZ 

Für die 89 in der Ostsee etablierten Fisch- und 
Neunaugenarten wurden im Rahmen der Roten 
Liste die Gefährdung beurteilt, und zwar an-
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hand der aktuellen Bestandssituation sowie 
dem langfristigen und kurzfristigen Bestand-
strend (THIEL et al. 2013). Demnach werden 9% 
(8 Arten) der in der Ostsee etablierten Meeres-
fische und Neunaugen nach dem Rote-Liste-
Status als ausgestorben oder bestandsgefähr-
det eingestuft. Unter Berücksichtigung der ext-
rem seltenen Arten erhöht sich der Anteil der 
Rote-Liste-Arten auf 16,9% (15 Arten). In der 
östlichen AWZ konnten insgesamt 4 Arten 
nachgewiesen werden, die in der Ostsee einen 
Rote-Liste-Status aufweisen (FREYHOF 2009; 
THIEL ET AL. 2013). Das Flussneunauge ist vom 
Aussterben bedroht (1) (FREYHOF 2009). Der 
Europäische Aal ist in der Ostsee stark gefähr-
det (2), Finte und Lachs sind gefährdet (3) 
(THIEL et al. 2013). 
Drei der Rote-Liste-Arten werden im Anhang II 
der FFH-RL aufgeführt, und zwar die Finte, 
Flussneunauge und der Lachs, der jedoch nur 
im Süßwasserbereich FFH-Status hat. Der Stör 
Acipenser oxyrhinchus gilt in der Ostsee als 
ausgestorben (FREYHOF 2009). Bei dem „Balti-
schen“ oder „Ostseestör“ handelt es sich gene-
tischen und morphometrischen Studien zufolge 
nicht wie bislang angenommen um den Atlanti-
schen Stör Acipenser sturio, sondern um Ab-
kömmlinge des heute in Nordamerika verbreite-
ten A. oxyrhinchus (LUDWIG et al. 2002). A. stu-
rio wurde zuletzt 1952 vor Rügen gefangen. Im 
Rahmen des Projektes zur Wiederansiedlung 
des Ostseestörs Acipenser oxyrinchus wurden 
seit 2007/2008 mehrere tausend, z. T. besen-
derte Jungtiere in der Oder ausgesetzt. Bisher 
erfolgt keine natürliche Reproduktion, und alle 
gemeldeten Störfänge gehen auf diese Be-
satzmaßnahmen zurück (GESSNER et al. 2000). 

  Zustandseinschätzung des Schutzgu-2.7.3
tes Fische 

Der Zustandseinschätzung der demersalen 
Fischgemeinschaft der AWZ der deutschen 
Ostsee erfolgt anhand i) der Seltenheit und 
Gefährdung, ii) der Vielfalt und Eigenart sowie 
iii) der Natürlichkeit. Diese drei Kriterien werden 

im Folgenden definiert und jeweils separat für 
Gebiet 1, 2 und 3 angewendet. 

Seltenheit und Gefährdung 

Die Seltenheit und Gefährdung der Fischge-
meinschaft wird anhand des Anteils von Arten 
eingeschätzt, die lt. der aktuellen Roten Liste 
Meeresfische (THIEL et al. 2013) und für die 
diadromen Arten der Roten Liste Süßwasserfi-
sche (FREYHOF 2009) als gefährdet gelten und 
einer der folgenden Rote-Liste-Kategorien zu-
geordnet wurden: Ausgestorben oder verschol-
len (0), vom Aussterben bedroht (1), stark ge-
fährdet (2), gefährdet (3), Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes (G), extrem selten (R), 
Vorwarnliste (V), Daten unzureichend (D) oder 
ungefährdet (*) (THIEL et al. 2013). Der Gefähr-
dungssituation von Arten, die in Anhang II der 
FFH-RL aufgeführt sind, gilt ein besonderes 
Augenmerk. Sie stehen im Fokus europaweiter 
Schutzbemühungen und erfordern besondere 
Schutzmaßnahmen, z. B. ihrer Lebensräume. 

In den Ostseegebieten, in denen sich Gebiet 1, 
2 und 3 befinden, wurden während der Um-
weltverträglichkeitsuntersuchungen und im 
Rahmen des Fischmonitorings zur Bestands-
einschätzung in o. a. Zeitraum (2.8.1) insge-
samt 45 Fischarten festgestellt. Davon gilt nach 
THIEL et al. (2013) und FREYHOF (2009) keine 
Art als ausgestorben oder verschollen (0) oder 
vom Aussterben bedroht (1). Mit Aal, Schell-
fisch und Seestichling wurden drei stark ge-
fährdete Arten (2) nachgewiesen (6,7%). Das 
Große Petermännchen Trachinus draco und 
der Zwergdorsch Trisopterus minutus gelten als 
gefährdet (3) (2 Arten, 4,4%). Für keine der 
vorkommenden Arten wurde eine Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes (G) festgestellt. Der 
Pollack gilt als extrem selten (R, 1 Art, 2,2%), 
Steinbutt, Makrele und Seezunge Solea solea 
stehen auf der Vorwarnliste (V; 3 Arten, 6,7%). 
Für die Sandaale Ammodytes tobianus, Hyper-
oplus immaculatus und H. lanceolatus sowie für 
Seehecht und Seebull (5 Arten, 11,1%) wird die 
Datenlage für eine Bewertung als unzureichend 
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(D) erachtet. Die große Mehrheit der Arten (31, 
68,9%) wird als ungefährdet (*) eingestuft. 

In den Seegebieten, in denen sich Gebiet 1 
befindet, wurden während der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchungen und im Rahmen des 
Fischmonitorings zur Bestandseinschätzung 
insgesamt 38 Arten festgestellt, von denen 
nach FREYHOF (2009) und THIEL et al. (2013) 
keine Art als ausgestorben oder verschollen (0), 
vom Aussterben bedroht oder als in unbekann-
tem Maße gefährdet (G) gilt. Mit Aal, Schellfisch 

und Seestichling wurden drei stark gefährdete 
Arten (2) nachgewiesen (7,9%), das Große 
Petermännchen ist gefährdet (3, 1 Art, 2,6%). 
Der Pollack gilt als extrem selten (R, 1 Art, 
2,6%), Steinbutt, Makrele und Seezunge stehen 
auf der Vorwarnliste (V; 3 Arten, 7,9%). Für den 
großen gefleckten Sandaal und den Großen 
ungefleckten Sandaal gestatten die vorliegen-
den Daten keine Bewertung (D, 3 Arten 7,9%). 
Die verbleibenden 27 Arten (71,1%) gelten als 
ungefährdet (*) (Tabelle 9). 

Tabelle 9: Relative Anteile der Rote-Liste-Kategorien an den Fischarten, die in Gebiet 1, 2 und 3 nachgewie-
sen wurden. Ausgestorben oder verschollen (0), vom Aussterben bedroht (1), stark gefährdet (2), gefährdet 
(3), Gefährdung unbekannten Ausmaßes (G), extrem selten (R), Vorwarnliste (V), Daten unzureichend (D) 
oder ungefährdet (*) (THIEL et al. 2013). (UVS-Daten Gebiet 1, 2, und 3 und Daten von 2017/2018 aus der 
DATRAS-Datenbank des ICES, s. 2.8.1). Zum Vergleich sind die relativen Anteile der Bewertungskategorien 
der Rote Liste Ostsee (THIEL et al. (2013) dargestellt.  

   Rote-Liste Kategorie 
GEBIET 0 1 2 3 G R V D * 

1 0,0 0,0 7,9 2,6 0,0 2,6 7,9 7,9 71,1 
2 0,0 0,0 7,1 2,4 0,0 2,4 7,1 9,5 71,4 
3 0,0 0,0 7,5 5,0 0,0 2,5 7,5 5,0 72,5 

Rote Liste 1,1 2,1 1,1 3,2 1,1 7,4 1,1 19,1 63,8 
 

In den Seegebieten, in denen sich Gebiet 2 
befindet, wurden während der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchungen und im Rahmen des 
Fischmonitorings zur Bestandseinschätzung 
insgesamt 42 Arten festgestellt, von denen 
nach FREYHOF (2009) und THIEL et al. (2013) 
keine Art als ausgestorben oder verschollen (0), 
vom Aussterben bedroht oder als in unbekann-
tem Maße gefährdet (G) gilt. Mit Aal, Schellfisch 
und Seestichling wurden drei stark gefährdete 
Arten (2) nachgewiesen (7,1%), das Große 
Petermännchen ist gefährdet (3, 1 Art, 2,4%). 
Der Pollack gilt als extrem selten (R, 1 Art, 
2,4%), Steinbutt, Makrele und Seezunge stehen 
auf der Vorwarnliste (V; 3 Arten, 7,1%). Für die 
Sandaale sowie für den Seehecht gestatten die 
vorliegenden Daten keine Bewertung (D, 4 Ar-
ten 9,5%). Die verbleibenden 30 Arten (71,4%) 
gelten als ungefährdet (*) (Tabelle 9). 

In den Seegebieten, in denen sich Gebiet 3 
befindet, wurden während der Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchungen und im Rahmen des 
Fischmonitorings zur Bestandseinschätzung 
insgesamt 40 Arten festgestellt, von denen 
nach FREYHOF (2009) und THIEL et al. (2013) 
keine Art als ausgestorben oder verschollen (0), 
vom Aussterben bedroht oder als in unbekann-
tem Maße gefährdet (G) gilt.  

Mit Aal, Schellfisch und Seestichling wurden 
drei stark gefährdete Arten (2) nachgewiesen 
(7,5 Das Große Petermännchen und der 
Zwergdorsch gelten als gefährdet (3) (2 Arten, 
5,0%). Der Pollack gilt als extrem selten (R, 1 
Art, 2,5%), Steinbutt, Makrele und Seezunge 
stehen auf der Vorwarnliste (V; 3 Arten, 7,5%).  

Für den großen gefleckten Sandaal und den 
Großen ungefleckten Sandaal gestatten die 
vorliegenden Daten keine Bewertung (D, 2 Ar-
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ten 5,0%). Die verbleibenden 29 Arten (72,5%) 
gelten als ungefährdet (*) (Tabelle 9).  

In den Roten Listen Meeresfische für die Ost-
see (THIEL et al. 2013) und Süßwasserfische 
(FREYHOF 2009) wurden insgesamt 16,0% der 
bewerteten Arten einer Gefährdungskategorie 
(0, 1, 2, 3, G oder R) zugeordnet, 1,1% stehen 
auf der Vorwarnliste, für 19,1% ist aufgrund von 
Datenmangel keine Bewertung möglich. Insge-
samt 63,8% der Arten gelten als ungefährdet 
(FREYHOF 2009, THIEL et al. 2013) (Tabelle 9). 
Im Vergleich dazu wurden in allen drei Ostsee-
Gebieten weniger Arten mit einem Gefähr-
dungsstatus nachgewiesen (1: 13,1%, 2: 
11,9%, 3: 15,0%), während stets mehr unge-
fährdete Arten vorkamen, als in den Roten Lis-
ten ausgewiesen (1: 71,1%, 2: 71,4%, 3: 
72,5%). 

Ausgestorbene oder verschollene Arten (Kate-
gorie 0) wurden erwartungsgemäß in keinem 
der Gebiete festgestellt. Für vom Aussterben 
bedrohte Arten (1) ist die Bedeutung der Gebie-
te unterdurchschnittlich, während stark gefähr-
dete Arten (2) in allen Gebieten relativ häufiger 
waren als in den Roten Listen. Dies galt auch 
für gefährdete Arten (3) in Gebiet 3. Für diese 
Arten haben die Gebiete eine überdurchschnitt-
liche Bedeutung. Gefährdete Arten machten in 
Gebiet 1 und 2 einen geringeren Anteil aus 
(Tabelle 9). Arten der Kategorie G (Gefährdung 
unbekannten Ausmaßes) und extrem seltene 
Arten wurden in allen drei Gebieten in geringe-
ren Anteilen als in den Roten Listen festgestellt, 
während der Anteil der Arten auf der Vorwarn-
liste darüber lag. Der Anteil der mangels Daten 
nicht bewertbaren Arten (D) lag um die Hälfte 
(Gebiet 2) bis fast drei Viertel (Gebiet 3) unter-
halb des Anteils in den Roten Listen. Relativ 
mehr ungefährdete Arten (*) wurden in allen 
Gebieten gefunden, die somit eine überdurch-
schnittliche Bedeutung für Arten dieser Katego-
rie haben (Tabelle 9). 

FFH-Arten wurden weder während der Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchungen noch in den 

Erhebungen zum Fischereimanagement fest-
gestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Be-
wertung des Bundesfachplans Offshore 
2016/2017 (BSH 2017) insgesamt beibehalten, 
dass die Fischfauna der betrachteten Gebiete 
hinsichtlich des Kriteriums Seltenheit und Ge-
fährdung als durchschnittlich anzusehen ist. 

Vielfalt und Eigenart 

Die Vielfalt einer Fischgemeinschaft kann durch 
die Artenzahl (α-Diversität, ‚Species richness‘) 
beschrieben werden. Zur Beurteilung der Ei-
genart einer Fischgemeinschaft, d. h. wie re-
gelmäßig lebensraumtypische Arten auftreten, 
kann die Artenzusammensetzung herangezo-
gen werden. Vielfalt und Eigenart werden im 
Folgenden zwischen der gesamten Ostsee und 
Deutscher AWZ sowie zwischen der AWZ und 
den einzelnen Gebieten verglichen und bewer-
tet.  

Werden alle dokumentierten Arten berücksich-
tigt, gibt es 176 Arten in der Ostsee (WINKLER et 
al. 2000). Gemäß der Fischdatenbank Fishbase 
(WWW.FISHBASE.ORG) wurden mit Stand vom 
November 2015 in der gesamten Ostsee bis-
lang 160 Fischarten nachgewiesen, und 
WINKLER & SCHRÖDER (2003) führen für die 
gesamte deutsche Ostseeküste 151 Arten auf, 
für die aus dem deutschen Ostseeraum ein im 
wissenschaftlichen Sinne verbürgter Nachweis 
vorliegt. THIEL ET AL. (1996) beziffern die Anzahl 
der Ostseefischarten auf 144, darunter 97 Mee-
resfischarten, 7 Wander- und 40 Süßwasser-
fischarten. Bei den weitaus meisten handelt es 
sich um seltene Einzelnachweise, und nur et-
was über die Hälfte davon pflanzt sich regel-
mäßig in der deutschen ausschließlichen Wirt-
schaftszone (AWZ) fort oder wird als Larven, 
Jungtiere oder adulte Exemplare angetroffen. 
Nach diesen Kriterien gelten lediglich 89 Arten 
in der Ostsee als etabliert (THIEL et al. 2013). 
Im Rahmen „Baltic International Trawl Surveys“ 
(BITS) wurden zwischen 2014 und 2018 in der 
gesamten Nordsee 69 Fischarten nachgewie-
sen. In der deutschen AWZ, hier repräsentiert 
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durch die Cluster-bezogenen Fischdaten aus 
Umweltverträglichkeitsstudien (s. 2.8.1) und der 
DATRAS-Datenbank des ICES (BITS-Daten 
2017 & 2018), wurden insgesamt 45 Arten fest-
gestellt (Abbildung 21). Die Artenzahl lag in den 
einzelnen Gebieten sehr dicht beieinander zwi-
schen 38 und 42 (vgl. „Seltenheit und Gefähr-
dung“). Die meisten Arten wurden im Rahmen 
der Erhebungen für das Fischereimanagement 
gefangen, allerdings wurden in den UVUs Arten 
nachgewiesen, die im BITS-Survey nicht auftra-
ten. Dies waren Tobiasfisch, Sardelle, Drei-
stachliger Stichling, Großer Scheibenbauch 
Liparis liparis, Seehecht, Sandgrundel, Seebull 
und Franzosendorsch. Die meisten Arten wur-
den in Gebiet 2 festgestellt, gefolgt von Gebiet 
3 und 1 (Abbildung 21). 

Gebiets-übergreifend wurden alle für die Ost-
see typischen demersalen Platt- und Rund-
fischarten nachgewiesen. Alle Plattfischarten 
(Doggerscharbe Hippoglossoides platessoides, 
Kliesche, Flunder, Scholle, Steinbutt, Glattbutt 
und Seezunge) waren in allen betrachteten 
Gebieten vertreten (Abbildung 21). 

Obwohl die eingesetzten Grundschleppnetze 
für die Erfassung pelagischer Fische ungeeig-
net sind, wurden mit Tobiasfisch, Hering, Gro-
ßem geflecktem und ungeflecktem Sandaal, 
Stint, Makrele, Sprotte und Holzmakrele die für 
den pelagischen Teil der Fischgemeinschaft 
typischen Arten in allen Clustern nachgewiesen 
(Abbildung 21). 

Von den 45 Arten, die in der deutschen AWZ 
während des Betrachtungszeitraums nachge-
wiesen wurde, kamen 37 Arten in allen Gebie-

ten vor, eine Art (Sandgrundel) wurde in zwei 
Gebieten gefunden, und 7 Arten wurden in je-
weils einem Gebietne nachgewiesen 
(Abbildung 21). Eine räumliche Struktur der 
Vorkommen verschiedener Arten z. B. gemäß 
ihrem bevorzugten Lebensraum oder Salzge-
haltspräferenz ließ sich nicht erkennen: Süß-
wasserfische wie Flussbarsch und Zander und 
küstenaffine Arten wie Flunder oder Stint waren 
in allen drei Gebieten vertreten, während mari-
ne Arten wie Sardelle oder Seehecht in nur 
einem Gebiet gefangen wurden (Abbildung 21). 
Möglicherweise sind in dem betrachteten Ge-
biet die Umweltgradienten nicht genug ausge-
prägt, um das Vorkommen von Arten messbar 
zu strukturieren. Die Fischartenzusammenset-
zung unterscheidet sich zwischen den Gebieten 
nur hinsichtlich einzelner, seltener Arten, wäh-
rend es bei den charakteristischen, häufigeren 
Arten große Übereinstimmungen gibt 
(Abbildung 21).  

Zwischen 1977 und 2005 wiesen EHRICH et al. 
(2006) 58 Fischarten in der Ostsee nach. Im 
Vergleich zu diesen Berichten und zu den Da-
ten aus der gesamten Oszsee ist die Vielfalt in 
Übereinstimmung mit der Bewertung des Bun-
desfachplans Offshore 2016/2017 (BSH 2017) 
in allen Gebieten als durchschnittlich anzuse-
hen. Ebenfalls in allen Gebieten waren die typi-
schen und charakteristischen Arten sowohl der 
pelagischen als auch der demersalen Kompo-
nente der betrachteten Fischgemeinschaften 
vertreten (s. o.). Die Eigenart der gefundenen 
Fischgemeinschaften wird somit ebenfalls als 
durchschnittlich bewertet. 
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Abbildung 21: Gesamtartenliste Fische Deutsche AWZ Ostsee und Artnachweise in Cluster 1, 2 und 3 (UVS-
Daten ab 2014 und Daten von 2017/2018 aus der DATRAS-Datenbank des ICES , s. 2.8.1). 

 

Artname Deutscher Trivialname OS1 OS2 OS3
Agonus cataphractus Steinpicker
Ammodytes tobianus Tobiasfisch
Anguilla anguilla Europäischer Aal
Aphia minuta Glasgrundel
Clupea harengus Hering
Cyclopterus lumpus Seehase
Enchelyopus cimbrius Vierbärtelige Seequappe
Engraulis encrasicolus Sardelle
Eutrigla gurnardus Grauer Knurrhahn
Gadus morhua Kabeljau
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling
Gobius niger Schwarzgrundel
Hippoglossoides platessoides Doggerscharbe
Hyperoplus immaculatus Ungefleckter großer Sandaal
Hyperoplus lanceolatus Gefleckter großer Sandaal
Limanda limanda Kliesche
Liparis liparis Großer Scheibenbauch
Melanogrammus aeglefinus Schellfisch
Merlangius merlangus Wittling
Merluccius merluccius Seehecht
Mullus surmuletus Streifenbarbe
Myoxocephalus scorpius Seeskorpion
Neogobius melanostomus Schwarzmundgrundel
Osmerus eperlanus Stint
Perca fluviatilis Flussbarsch
Platichthys flesus Flunder
Pleuronectes platessa Scholle
Pollachius pollachius Pollack
Pollachius virens Seelachs
Pomatoschistus minutus Sandgrundel
Sander lucioperca Zander
Scomber scombrus Makrele
Scophthalmus maximus Steinbutt
Scophthalmus rhombus Glattbutt
Solea solea Seezunge
Spinachia spinachia Seestichling
Sprattus sprattus Sprotte
Syngnathus rostellatus Kleine Seenadel
Syngnathus typhle Grasnadel
Taurulus bubalis Seebull
Trachinus draco Großes Petermännchen
Trachurus trachurus Holzmakrele (=Stöcker)
Trisopterus esmarkii Stintdorsch
Trisopterus minutus Franzosendorsch
Zoarces viviparus Aalmutter

38 42 40Anzahl Arten
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Natürlichkeit 

Die Natürlichkeit einer Fischgemeinschaft wird 
als die Abwesenheit anthropogener Einflüsse 
definiert, von denen sich die Fischerei am 
stärksten auswirkt. Zwar stehen Fische auch 
unter anderen direkten oder indirekten mensch-
lichen Einflüssen, wie z. B. Eutrophierung, 
Schiffsverkehr, Schadstoffe, Sand- und Kiesab-
bau. Allerdings lassen sich diese Effekte bis-
lang nicht zuverlässig messen. Grundsätzlich 
können die relativen Auswirkungen der einzel-
nen anthropogenen Faktoren auf die Fischge-
meinschaft und ihre Interaktionen mit natürli-
chen biotischen (Räuber, Beute, Konkurrenten, 
Reproduktion) und abiotischen (Hydrographie, 
Meteorologie, Sedimentdynamik) Einflussgrö-
ßen der deutschen AWZ nicht klar voneinander 
getrennt werden. Durch die Entnahme der Ziel-
arten und des Beifangs sowie der Beeinträchti-
gung des Meeresbodens im Falle grundberüh-
render Fangmethoden ist die Fischerei jedoch 
die wirksamste Störung der Fischgemeinschaft 
und kann daher als Maß für die Natürlichkeit 
der Fischgemeinschaften in der Ostsee dienen. 
Eine Einschätzung der Bestände auf einer klei-
neren räumlichen Skala wie z. B. der deutschen 
AWZ erfolgt im Rahmen des Fischereimana-
gements nicht, sodass die folgende Bewertung 
dieses Kriteriums auch nicht auf Clusterebene 
erfolgen kann, sondern nur für die gesamte 
Ostsee. Von den 89 Arten, die in der Ostsee als 
etabliert gelten (THIEL et al. 2013, werden 17 
Bestände von 9 Arten kommerziell befischt 
(ICES 2017a). Die Bewertung der Natürlichkeit 
erfolgt auf Grundlage des „Fisheries overview – 
Baltic Sea Ecoregion“ des Internationalen Ra-
tes für Meeresforschung (ICES 2017a). 

Die Fischerei hat zwei Haupteffekte auf das 
Ökosystem: die Störung oder Zerstörung bent-
hischer Habitate durch grundberührende Netze 
und die Entnahme von Zielarten und Beifangar-
ten. Letztere umfassen oft geschützte, gefähr-
dete oder bedrohte Arten, darunter nicht nur 
Fische, sondern auch Reptilien, Vögel und 

Säugetiere (ICES 2017b). Über 5300 Fischerei-
fahrzeuge aus neun Nationen operieren in der 
Ostsee mit einem art- und bestandsübergrei-
fenden Jahresfang von fast 700.000 Tonnen 
(ICES 2017a). Insgesamt stehen dabei 4100 
kleine Fahrzeuge in der Küstenfischerei ledig-
lich 1200 Einheiten gegenüber, die auf der of-
fenen Ostsee fischen. Allerdings gibt es große 
Unterschiede zwischen den beteiligten Natio-
nen.  

Die Intensität grundberührender Fischerei kon-
zentriert sich in der südlichen Ostsee, allerdings 
setzt die Flotte außerhalb der Küstengewässer 
ostseeweit hauptsächlich pelagische Schlepp-
netze ein. In der Küstenfischerei überwiegen 
Stellnetze (ICES 2017a). 

Die deutsche Flotte umfasst mehr als 700 Fi-
schereifahrzeuge, wovon jedoch lediglich 60 in 
küstenfernen Gebieten operieren. Im Küsten-
meer betreiben 650 kleinere Einheiten aus-
schließlich Stellnetzfischerei. Die Anzahl der 
Angler wird allein an der Deutschen Ostseeküs-
te auf 161000 beziffert, die entweder vom Ufer 
oder von Booten aus innerhalb von 5 Seemei-
len Dorsch, Hering, Meerforelle, Wittling und 
Plattfische fangen. 

Die kommerzielle Fischerei und die Größe der 
Laichbestände werden gegen den maximalen 
nachhaltigen Dauerertrag (Maximum sustainab-
le yield, MSY) unter Berücksichtigung des Vor-
sorgeansatzes bewertet. Insgesamt wurden 17 
Bestände hinsichtlich der Fischereiintensität 
betrachtet, von denen für 14 eine wissenschaft-
liche Bestandsabschätzung erfolgt, für lediglich 
3 Bestände hingegen nicht. Von den bewerte-
ten 17 Beständen werden jeweils 7 nachhaltig 
bewirtschaftet bzw. sind übernutzt (Abbildung 
2.8.5; ICES 2017a). Zehn der 17 Bestände 
wurden hinsichtlich ihrer Reproduktionskapazi-
tät (Laicherbiomasse) bewertet. Sechs von 
ihnen haben volle Reproduktionskapazität (Ab-
bildung 22; ICES 2017a). Der Biomasseanteil 
am Gesamtfang der Ostsee (687.000 t in 2017) 
von Beständen, die mit zu hoher Fischereiin-
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tensität bewirtschaftet werden, überwiegt die 
Anteile nachhaltig gefangener und nicht bewer-
teter Bestände mit großem Abstand 
(>90%,Abbildung 22). Dennoch machen Fische 
aus Beständen den überwiegenden Biomasse-
anteil am Fang aus (>90%), deren Reprodukti-
onskapazität oberhalb der definierten Refe-
renzwerte liegt. Die Biomasse aus bewerteten 
Beständen und solchen, deren Reproduktions-
potenzial unterhalb der Bezugsgröße liegt, 
macht insgesamt weniger als 10% aus 
(Abbildung 22). 

Insgesamt befanden sich Fangerträge jeweils 
Mitte der 1970er und 1990er Jahre auf einem 
Höhepunkt, was mit entsprechenden Be-
standsgrößen von Dorsch Gadus morhua und 
Hering Clupea harengus erklärt werden kann. 
Die Hälfte der Fischbestände in der Ostsee, die 
anhand von Referenzwerten überwacht wer-
den, wird mit einer Intensität bei oder unterhalb 
des nachhaltigen Dauerertrages bewirtschaftet 
(FMSY), während die andere Hälfte zu stark be-
fischt wird. Dies äußert sich auch darin, dass 
der weitaus überwiegende Biomasseanteil am 
Fang aus diesen Beständen stammt (Abbildung 
22). Während pelagische Schleppnetze und 
passive Fanggeräte die vorherrschenden Fi-
schereimethoden in der Ostsee sind, kon-
zentriert sich die grundberührende Schlepp-
netzfischerei in der südlichen Ostsee und damit 
auch die Störung des Meeresbodens. In der 
Stellnetzfischerei können mitunter hohe Bei-
fangraten von tauchenden Seevögeln (Alken 
und Meeresenten) und seltener auch 
Schweinswalen auftreten. 

 
 
Abbildung 22: Zusammenfassung des Status der 
Fischbestände in der Ostsee 2017. Links: Die Fi-
schereiintensität gibt die Anzahl der Bestände 
(oben) und den Biomasseanteil am Fang (unten; in 
1000 Tonnen) an, der unterhalb (grün) oder (ober-
halb) des Referenzwertes (fischereiliche Intensität 
für den nachhaltigen Dauerertrag, FMSY) liegt. 
Rechts: Die Reproduktionskapazität gibt die Anzahl 
der Bestände (oben) und den Biomasseanteil am 
Fang (unten) an, der oberhalb (grün) oder unterhalb 
(rot) des Referenzwertes (Laicherbiomasse, MSY 
Btrigger) liegt. Grau gibt die Anzahl bzw. den Bio-
masseanteil am Fang von Beständen an, für die 
keine Referenzpunkte definiert sind und für die folg-
lich keine Bestandseinschätzung möglich ist. Insge-
samt wurden 17 Bestände betrachtet, die zusam-
men 687.000 Tonnen Fang lieferten. Verändert nach 
ICES (2017a).  

In der Zusammenschau der fischereilichen 
Kennzahlen (ICES 2017a), der Ökosystemef-
fekte der grundberührenden Fischerei (WATLING 
& NORSE 1998, HIDDINK et al. 2006) und der 
Stellnetzfischerei, wird die Natürlichkeit der 
Fischfauna wie im Bundesfachplan Offshore 
2016/2017 (BSH 2017) als durchschnittlich ein-
gestuft.  
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2.7.3.1 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für Fische 

Das übergeordnete Kriterium für die Bedeutung 
der Gebiete und Flächen für Fische ist der Be-
zug zum Lebenszyklus, innerhalb dessen ver-
schiedene Stationen mit stadienspezifischen 
Habitatansprüchen durch mehr oder weniger 
weiten Wanderungen dazwischen verbunden 
sind. In keinem der genutzten Datensätze wur-
den Informationen zum Reproduktionsstatus 
erhoben, sodass die Bedeutung der Gebiete 
und Flächen für Fische nur allgemein beschrie-
ben werden kann. Einer flächenscharfen Beur-
teilung steht überdies entgegen, dass die ver-
wendeten Fangdaten mit Methoden erhoben 
wurden, die keinen Habitatbezug gestatten. Die 
Übersicht der Artnachweise nach Gebiete zeig-
te für die steten, häufigen Charakterarten keine 
besondere Bedeutung eines speziellen Gebie-
tes. Es ist keine Tendenz erkennbar, dass Ar-
ten mit speziellen Lebensweisen möglicher-
weise bestimmte Gebiete bevorzugen (Abb. 
21), was jedoch darin begründet sein kann, 
dass das betrachtete Gebiet zu klein und zu 
homogen ist, als dass sich Umweltgradienten in 
der Artenzusammensetzung widerspiegeln 
würden. Auf den regelmäßigen Wanderungen 
zwischen den Laichgründen und Aufwuchsge-
bieten nahe der Küste und den tieferen Berei-
chen, die den Lebenszyklus der meisten Arten 
charakterisieren, durchqueren die Fische auch 
die Windparkgebiete. Ihnen kommt daher eine 
Bedeutung als Transitgebiete zumindest für 
marine Arten zu. Süßwasserarten konzentrieren 
sich an der Küste und nahe der Ästuare, was 
durch das Fehlen vieler Süßwasserarten, die in 
der Ostsee durchaus typisch und prägend sind 
(THIEL et al. 2013), in den hier ausgewerteten 
Daten belegt. Für diese Arten ist die Bedeutung 
der Windparkgebiete gering. Der relativ höhere 
Anteil an stark gefährdeten Fischarten in allen 
drei Gebieten deutet jedoch auf eine höhere 
Bedeutung dieser Gebiete für diese Arten (Aal, 
Schellfisch und Seestichling) hin. 

 Marine Säuger 2.8
In der deutschen AWZ der Ostsee kommen 
regelmäßig drei Arten mariner Säuger vor: 
Schweinswale (Phocoena phocoena), Kegel-
robben (Halichoerus grypus) und Seehunde 
(Phoca vitulina). Alle drei Arten zeichnen sich 
durch hohe Mobilität aus. Wanderungen, insbe-
sondere auf Nahrungssuche, beschränken sich 
nicht nur auf die AWZ, sondern schließen auch 
das Küstenmeer und weite Gebiete der Ostsee 
grenzübergreifend ein. Die beiden Robbenarten 
haben ihre Liege- und Wurfplätze auf Inseln 
und Sandbänken im Bereich des Küstenmee-
res. Zur Nahrungssuche unternehmen sie von 
den Liegeplätzen aus ausgedehnte Wanderun-
gen im offenen Meer. Aufgrund ihrer hohen 
Mobilität und der Nutzung von sehr ausgedehn-
ten Gebieten ist es erforderlich, das Vorkom-
men nicht nur in der deutschen AWZ, sondern 
im gesamten Bereich der westlichen Ostsee zu 
betrachten. 

Marine Säugetiere gehören zu den oberen 
Konsumenten der marinen Nahrungskette. Sie 
sind dadurch abhängig von den unteren Kom-
ponenten der marinen Nahrungskette: Zum 
einen von ihren direkten Nahrungsorganismen 
(Fische und Zooplankton) und zum anderen 
indirekt vom Phytoplankton. Als Konsumenten 
am obersten Bereich der marinen Nahrungsket-
te beeinflussen marine Säugetiere gleichzeitig 
auch das Vorkommen der Nahrungsorganis-
men. 

  Datenlage 2.8.1
Aufgrund einer Vielzahl von Untersuchungspro-
grammen, insbesondere in deutschen Gewäs-
sern, hat sich die Datenlage in den vergange-
nen Jahren gegenüber den Vorjahren deutlich 
verbessert und ist inzwischen als gut zu beur-
teilen. Ein kontinuierliches Untersuchungs- oder 
Überwachungsprogramm für marine Säugetiere 
in der AWZ und im Küstenmeer fehlt jedoch. Es 
liegen Daten auf unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen vor: 
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• für den Gesamtbereich der nordeuropäi-
schen Gewässer durch Erfassungen im 
Rahmen von SCANS I, II und III 36 in den 
Jahren 1994, 2005 und 2016 sowie die so 
genannte Mini-SCANS von 2012 (SCANS 
deckt allerdings nur die westliche Ostsee 
bis zum deutschen Teil der Pommerschen 
Bucht ab), 

• Forschungsvorhaben in der deutschen 
AWZ und im Küstenmeer, wie MINOS37- 
und MINOSplus-Erfassungen in den Jah-
ren 2002 bis 2006, 

• Untersuchungen im Rahmen von Geneh-
migungs- und Planfeststellungsverfahren 
für Offshore-Windparks sowie Planfeststel-
lungsverfahren für Rohrleitungen, 

• Monitoring der Natura2000-Gebiete / akus-
tisches Monitoring durch das Deutsche 
Meeresmuseum, 

• das EU-Forschungsvorhaben SAMBAH38. 

SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the 
Baltic Sea Harbour porpoise) ist ein internatio-
nales Monitoringprojekt, mit dem Ziel, die Erhal-
tung des Ostsee-Schweinswals mit wissen-
schaftlichen Daten zu fördern. Zwischen Mai 
2011 und Mai 2013 wurden 300 Klickdetektoren 
in der Zentralen Ostsee ausgebracht, um die 
Dichte, Häufigkeit und Verteilung der 
Schweinswalpopulation zu ermitteln. 

                                                
36 Small Cetacean Abundance in the North Sea and Adja-
cent Waters  
37 Marine Warmblüter in Nord- und Ostsee: Grundlagen 
zur Bewertung von Windkraftanlagen im Offshore-Bereich 
(vom BMU gefördertes Projekt) 
38 Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour 
Porpoise 

  Räumliche Verteilung und zeitliche 2.8.2
Variabilität 

Die hohe Mobilität mariner Säuger in Abhängig-
keit von besonderen Bedingungen der Mee-
resumwelt führt zu einer hohen räumlichen und 
zeitlichen Variabilität des Vorkommens von 
marinen Säugetieren. Im Verlauf der Jahreszei-
ten variiert sowohl die Verteilung als auch die 
Abundanz der Tiere. Um Rückschlüsse über 
saisonale Verteilungsmuster und die Nutzung 
verschiedener Teilgebiete ziehen zu können, ist 
eine gute Datenbasis notwendig. Um Effekte 
der intra- und interannuellen Variabilität erken-
nen zu können, sind insbesondere großräumige 
Langzeituntersuchungen erforderlich. 

Schweinswale kommen ganzjährig in der deut-
schen AWZ der Ostsee vor, zeigen aber ab-
hängig von der Jahreszeit Schwerpunkte in 
ihrem Vorkommen und ihrer räumlichen Vertei-
lung (GILLES et al. 2008, 2009). Allerdings sind 
die saisonalen Verteilungsmuster schwächer 
ausgeprägt als in der Nordsee. 

2.8.2.1 Schweinswale 
Der Schweinswal ist eine verbreitete Walart in 
den gemäßigten Gewässern von Nordatlantik 
und Nordpazifik sowie in einigen Nebenmeeren, 
wie der Ostsee. Aufgrund seines Jagd- und 
Tauchverhaltens beschränkt sich die Verbrei-
tung des Schweinwals auf kontinentale Schelf-
meere (READ 1999). In der Ostsee kommt der 
Schweinswal als einzige Walart regelmäßig vor.  

Studien weisen darauf hin, dass drei separate 
Schweinswalpopulationen in den Gewässern 
zwischen Nord- und Ostsee anzutreffen sind: a) 
die Population der Nordsee und des Skagerrak, 
b) die Beltsee-Population (Kattegat, Beltsee, 
Sund und westliche Ostsee) und c) die separa-
te Population der zentralen Ostsee (TEILMANN 
et al. 2011). Auf die Existenz einer separaten 
Population in der östlichen Ostsee mit einem 
Bestand von wenigen hundert Tieren weisen 
Ergebnisse morphometrischer und genetischer 
Untersuchungen sowie die Ergebnisse des For-
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schungsvorhabens SAMBAH hin (u. a. GALATI-
US et al. 2012). 

Schweinswale wandern auf der Suche nach 
ergiebigen Nahrungsquellen und konzentrieren 
sich zeitweilig in Bereichen von qualitativ 
und/oder quantitativ hohem Nahrungsangebot 
(REIJNDERS 1992, EVANS 1990). Fische, über-
wiegend herings- und dorschverwandte Arten, 
gehören zum bevorzugten Nahrungsspektrum 
des Schweinswals. Der Schweinswal jagt 
überwiegend Fischschwärme (READ 1999). 
Pelagische und semipelagische Fischarten do-
minieren das Nahrungsspektrum. Als Aufzucht-
gebiete werden vor allem küstennahe Gebiete 
mit Wassertiefen unter 20 m beschrieben, z. B. 
in der Beltsee und an den Küsten Mecklenburg-
Vorpommerns (KINZE 1990, SCHULZE 1996). 

Vorkommen des Schweinswals in der deut-
schen Ostsee 

Für den gesamten Bereich Kattegat, Beltsee, 
den Sund und die westliche Ostsee zeigte sich 
zwischen 1994 bis 2005 ein deutlicher Rück-
gang der Bestandszahlen. Während 1994 im 
Rahmen von SCANS I in diesem Gebiet noch 
27.800 (95% Konfidenzintervall = 11.946-
64.549) Tiere ermittelt wurden, wurden 2005 für 
das Gebiet nur noch 10.900 Tiere (KI = 5.840-
20.214) ermittelt (TEILMANN et al. 2011). Die 
Differenz ist aufgrund der großen Spanne der 
95% Konfidenzintervalle allerdings nicht signifi-
kant (ASCOBANS 2012). Der Bereich östlich 
der Darßer Schwelle wird durch die SCANS-
Erfassung nicht abgedeckt. 

SCHEIDAT et al. (2008) zeigten, dass die Be-
standsdichte in der südwestlichen Ostsee so-
wohl saisonalen als auch räumlichen Schwan-
kungen unterlegen ist. Die höchsten Dichten 

treten im Bereich der Kieler Bucht auf. Die im 
Rahmen von Schweinswalerfassungen ermittel-
te Abundanz variierte zwischen 457 Individuen 
im März 2003 (KI: 0-1.632) und den höchsten 
Schätzungen im Mai 2005 mit 4.610 Tieren (KI: 
2.259-9.098). Die aktuellsten Bestandsschät-
zungen für die Kieler Bucht (inkl. Dänische Ge-
wässer bis zur Insel Fünen) in den Jahren 2010 
und 2011 zeigen geringe Dichten von weniger 
als 0,4 Individuen pro km² (GILLES et al. 2011). 

Für den Bereich östlich der Darßer und Lim-
hamn Schwelle bis Øland und der äußeren 
Danziger Bucht wurden 1995 insgesamt nur 
599 Tiere ermittelt (HIBY & LOVELL 1995). Diese 
Werte spiegeln eine deutliche Abnahme der 
Bestandsdichte entlang eines Gradienten vom 
Kattegatt bis in polnische Gewässer wider (KO-
SCHINSKI 2002). 

Eine Auswertung der Daten aus flugzeugge-
stützten Zählungen, Zufallssichtungen und 
Strandungen hat gezeigt, dass die Dichte der 
Schweinswale in der Ostsee vom Westen nach 
Osten abnimmt (SIEBERT et al. 2006). Dies wird 
bestätigt durch einen Gradienten in der Echoor-
tungsaktivität von Schweinswalen (GILLESPIE et 
al. 2003, VERFUSS et al. 2004). Durch den Ein-
satz von stationären Klickdetektoren (POD) 
wurden bei Fehmarn fast jeden Tag Schweins-
wale festgestellt. Im Untersuchungszeitraum 
2008 bis 2010 wurden um Fehmarn und in der 
Mecklenburger Bucht 90 bis 100% schweins-
walpositive Tage (SPT) aufgezeichnet. Die Er-
gebnisse vom Adlergrund und der Oderbank 
zeigten insgesamt deutlich geringere 
Schweinswal-Registrierungsraten als in den 
westlichen Untersuchungsgebieten mit maximal 
21% schweinswalpositiven Tagen im Februar 
2010 (vgl. Abb.14; GALLUS et al. 2010).
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Abbildung 23: Prozentualer Anteil der Schweinswalpositiven Tage an der Gesamtzahl aller Aufnahmetage 
für die Untersuchungsgebiete Fehmarn (3 Stationen), Mecklenburger Bucht (1 Station), Kadetrinne (3 Stati-
onen), Adlergrund (2 Stationen) und Oderbank (3 Stationen). Fehmarn, Kadetrinne und Mecklenburger 
Bucht wurden mit Cet All automatisch ausgewertet, während Oderbank und Adlergrund visuell verifiziert 
wurden. Die Werte für 2010 auf dem Adlergrund sind nur als Trend zu sehen, da zu diesem Zeitpunkt nur 
von einer Station nutzbare Daten geliefert wurden und im März nur 6 Tage observiert wurde (Quelle: GALLUS 
et al. 2010). 

 

Für die großräumigen Untersuchungen im 
Rahmen der Projekte MINOS und MINOSplus 
wurde die deutsche AWZ der Ostsee in drei 
Teilgebiete unterteilt (SCHEIDAT et al. 2004, 
GILLES et al. 2007, GILLES et al. 2008). Das 
Gebiet E (Kieler Bucht) umfasst den westlichen 
Bereich der AWZ und das Küstenmeer, das 
Gebiet F (Mecklenburger Bucht) den Bereich 
bis zur Darßer Schwelle und das Gebiet G (Rü-
gen) umfasst den östlichen Bereich der deut-
schen AWZ und das Küstenmeer. Im gesamten 
Untersuchungszeitraum erreichte der Kartier-
aufwand 24.360 km. Dabei wurden allerdings 
nur insgesamt 335 Schweinswale gesichtet. Im 
Untersuchungszeitraum 2002 bis 2006 variierte 
die Dichte von Schweinswalen in den Gebieten 
von 0,06 Ind./ km² im Frühjahr 2005, über 0,08 
Ind./ km² im Juni 2003, bis zu 0,13 Ind./km² im 

Juni 2005. Der Bestand wurde auf 1.300 (200 
bis 3.800) Tiere im Frühling, auf 1.700 (700 bis 
3.700) Tiere im Sommer und 2.800 (1.200 bis 
5.900) Tiere im Herbst geschätzt. 

In den Wintermonaten Dezember bis Februar 
blieb der Kartieraufwand witterungsbedingt ge-
ring, so dass keine Berechnungen vorgenom-
men werden können. Im Frühling wurden die 
meisten Tiere um die Insel Fehmarn und auf 
der Oderbank gesehen. Im Sommer wurden die 
höchsten Dichten in der Kieler Bucht festge-
stellt. Auf der Oderbank wurden zwar im Juli 
2002 unerwartet viele Tiere gesichtet (84), in 
den folgenden Jahren wurden jedoch keine 
mehr angetroffen. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass es sich hierbei um eine 
temporäre Einwanderung von Tieren aus der 
westlichen Ostsee handelte, die sich auf Nah-
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rungssuche befanden. Im Herbst wurden im 
westlichen Bereich viele Tiere gesichtet, wenn 
auch weniger als in Sommer. Mit Ausnahme 
einer einzelnen Sichtung auf dem Adlergrund 
wurden östlich der Halbinsel Darß keine Tiere 

gesichtet. Der von West nach Ost verlaufende 
Dichtegradient blieb über den gesamten Zeit-
raum bestehen und war im Herbst besonders 
ausgeprägt (GILLES et al. 2007). 

 

 
Abbildung 24: Saisonale Verbreitungsmuster von Schweinswalen in der südwestlichen Ostsee (2002-2006). 
Die Rasterkarten sind aufwandsbereinigt. Dargestellt ist die mittlere Dichte der Schweinswale pro Rasterzel-
le (10x10km) im a) Frühling (März-Mai), b) Sommer (Juni-August), c) Herbst (September-November) und d) 
Winter (Dezember-Februar, Quelle: GILLES et al. 2007, S.126f.). 

 

Vorkommen in Naturschutzgebieten 

Auf Grundlage der Ergebnisse der MINOS- und 
EMSON39-Untersuchungen wurden in der deut-
schen AWZ der Ostsee fünf Gebiete definiert, 
die von besonderer Bedeutung für Schweins-
wale sind. Es handelt sich um die FFH-Gebiete 
Fehmarnbelt, Kadetrinne, Adlergrund, Westli-
                                                
39 Erfassung von Meeressäugetieren und Seevögeln in der 
deutschen AWZ von Nord- und Ostsee 

che Rönnebank und Pommersche Bucht mit 
Oderbank. Bei systematischen Flugzählungen 
wurden am Adlergrund und der Pommerschen 
Bucht lediglich im Mai 2002 Schweinswale ge-
sichtet (GILLES et al. 2004). Die aus den Sich-
tungen hochgerechnete Abundanz für den Ad-
lergrund beträgt 33 Tiere.  
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Für die Pommersche Bucht ist eine Abundanz-
berechnung nur mit einem sehr großen Fehler 
möglich. Sie führt methodisch bedingt zu über-
höhten Werten. Die Beobachtung von 84 Tieren 
auf der Oderbank im Juli 2002 blieb einmalig. 
Trotz eines hohen Kartieraufwandes wurden 
hier in den Folgejahren keine Tiere mehr ge-
sichtet. Um die Insel Fehmarn und in der Ka-
detrinne wurden regelmäßig Echoortungslaute 
aufgezeichnet (VERFUSS et al. 2004). Die Ka-
detrinne wird von Schweinswalen vor allem auf 
den Wanderungen regelmäßig frequentiert. 
Darüber hinaus ist die Bedeutung des Gebietes 
für die Tiere noch unklar. Zwischen 1996 und 
2002 betrug der Anteil von Kälbern bei gestran-
deten Tieren im Bereich der Kieler Bucht bis 
nach Fehmarn 36%. Daraus wird eine hohe 
Bedeutung des Gebietes für die Reproduktion 
abgeleitet (SCHEIDAT et al. 2004).  

Die winterliche Registrierung hoher Echoor-
tungshäufigkeiten an einigen Stationen bei 
Fehmarn (VERFUSS et al. 2004) lassen eine 
Nutzung als Überwinterungsgebiet vermuten. 
Insgesamt weisen die ausgewerteten Daten auf 
ein stark saisonabhängiges Vorkommen mit 
Abundanzmaxima im Sommer hin. 

Mit den Verordnungen von 2017 haben die 
FFH-Gebiete in der deutschen AWZ der Ostsee 
den Status von Naturschutzgebieten erhalten: 

- Verordnung über die Festsetzung des Na-
turschutzgebietes „Fehmarnbelt“ 
(NSGFmbV), Bundesgesetzblatt I, I S. 
3405 vom 22.09.2017, 

- Verordnung über die Festsetzung des Na-
turschutzgebietes „Kadetrinne“ (NSGKdrV), 
Bundesgesetzblatt I, I S. 3410 vom 
22.09.2017,  

- Verordnung über die Festsetzung des Na-
turschutzgebietes „Pommersche Bucht - 
Oderbank“ (NSGPBRV), Bundesgesetz-
blatt I, I S. 3415 vom 22.09.2017. 

Vorkommen in den Gebieten O-1 und O-2 

Die Gebiete O-1 und O-2 werden, basierend 
auf die Sichtungen in mittelbarer Umgebung 
während der MINOS- bzw. UVS-
Untersuchungen, Monitorings der Offshore-
Vorhaben „Wikinger“ und „Arkona Becken Süd-
ost“ und auf den Ergebnissen der akustischen 
Erfassung der Schweinswalsaktivität aus dem 
Bereich des Adlergrunds, dem Lebensraum der 
Schweinswale zugeordnet.  

Alle bisherigen Ergebnisse aus Untersuchun-
gen in den zwei Gebieten, sowie aus der mittel-
baren Umgebung lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 

• Die Gebiete werden von Schweinswalen 
unregelmäßig zum Durchqueren, zum Auf-
halten und als Nahrungsgrund genutzt. 

• Das Vorkommen von Schweinswalen ist in 
diesen Gebieten gering im Vergleich zum 
Vorkommen östlich der Darßer Schwelle 
und insbesondere um die Insel Fehmarn, in 
der Kieler Bucht, der Beltsee und dem Kat-
tegat. 

• Eine temporäre Nutzung, wie im Juli 2002 
festgestellt, ist für Bereiche wie die 
Oderbank möglich - eventuell durch Anrei-
cherung des Nahrungsangebots. 

• Eine Nutzung der Gebiete als Aufzuchtsge-
biet ist nicht eindeutig nachgewiesen. 

• Für Schweinswale haben diese Gebiete 
eine mittlere bis saisonal hohe Bedeutung. 

• Die hohe Bedeutung der Gebiete ergibt sich 
aus der möglichen Nutzung durch Individu-
en der separaten und stark gefährdeten 
Ostseepopulation des Schweinwals in den 
Wintermonaten. 

• Für Robben und Seehunde haben diese 
Gebiete eine geringe bis höchstens mittlere 
Bedeutung. 



120 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

Gefährdungen für Schweinswale in den Flä-
chen der Gebiete O-1 und O-2 können durch 
den Bau der Windenergieanlagen und der Um-
spannwerke, insbesondere durch Lärmimmissi-
onen während der Installation der Fundamente 
verursacht werden, wenn keine Vermeidungs- 
oder Minimierungsmaßnahmen getroffen wer-
den. 

Vorkommen in dem Gebiet O-3 

Das Gebiet O-3 wird, basierend auf den Sich-
tungen in mittelbarer Umgebung während der 
MINOS- bzw. UVS-Untersuchungen, Monito-
rings des Offshore-Vorhabens „EnBW Baltic 2“ 
und auf den Ergebnissen der akustischen Er-
fassung der Schweinswalsaktivität im Rahmen 
von Forschungsvorhaben und Monitoring des 
BfN, dem Lebensraum der Schweinswale zu-
geordnet.  

Alle bisherigen Ergebnisse aus Untersuchun-
gen im Gebiet O-3, sowie aus der mittelbaren 
Umgebung lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: 

• Das Gebiet wird von Schweinswalen unre-
gelmäßig zum Durchqueren genutzt. 

• Das Vorkommen von Schweinswalen ist in 
diesem Gebiet gering im Vergleich zum 
Vorkommen östlich der Darßer Schwelle 
und insbesondere um die Insel Fehmarn, in 
der Kieler Bucht, der Beltsee und dem Kat-
tegat. 

• Eine Nutzung des Gebiets als Aufzuchtsge-
biet ist nach aktuellem nicht nachgewiesen. 

• Für Schweinswale hat dieses Gebiet eine 
mittlere Bedeutung. 

• Für Robben und Seehunde hat dieses Ge-
biet eine geringe Bedeutung. 

Gefährdungen für Schweinswale im Gebiet O-3 
können durch den Bau der Umspannwerke, 
insbesondere durch Lärmimmissionen während 
der Installation der Fundamente verursacht 

werden, wenn keine Vermeidungs- oder Mini-
mierungsmaßnahmen getroffen werden. 

2.8.2.2 Seehunde und Kegelrobben 
Der Seehund ist die am weitesten verbreitete 
Robbenart des Nordatlantiks und kommt in der 
gesamten Nordsee und im Kattegatt vor. In der 
Ostsee ist das regelmäßige Verbreitungsgebiet 
auf den Øresund und Gebiete um die däni-
schen Inseln Falster, Lolland und Møn be-
schränkt. In Schonen (Schweden) wird die süd-
östliche Verbreitungsgrenze erreicht (HARDER 
1996, TEILMANN & HEIDE-JØRGENSEN 2001, 
SCHWARZ et al. 2003). An den deutschen Küs-
ten existieren derzeit keine Seehundkolonien 
(HELCOM 2005). Alljährlich werden etwa 5 bis 
10 Seehunde in Mecklenburg-Vorpommern 
nachgewiesen. Die Nachweise verteilen sich 
auf die gesamte Küstenregion, mit Schwer-
punkten im Bereich der Westrügenschen Bod-
den und der Wismarbucht (HARDER & SCHULZE 
2001). Selten werden dort auch Jungtiere ge-
worfen. 

Für das Vorkommen von Seehunden sind ge-
eignete ungestörte Liegeplätze von entschei-
dender Bedeutung. Aufgrund der in telemetri-
schen Untersuchungen beobachteten - im Ver-
gleich zu Kegelrobben - deutlich geringeren 
Tauchtiefe und der deutlich geringeren zurück-
gelegten Distanzen (DIETZ et al. 2003) dienen 
den Seehunden in der südlichen Ostsee wohl 
vor allem küstennahe Flachwasserbereiche als 
Jagdgebiete. Potentielle Nahrungshabitate fin-
den sich demnach in deutschen Gewässern 
entlang der Boddenküste Mecklenburg-
Vorpommerns, vor allem im Umkreis von bis zu 
60 km um die Ruheplätze. Telemetrische Un-
tersuchungen zeigen, dass sich vor allem adul-
te Seehunde selten mehr als 50 km von ihren 
angestammten Liegeplätzen entfernen (TOLLIT 
et al. 1998). 

Auf Basis regelmäßiger flugzeuggestützter Zäh-
lungen in den Jahren 2002 und 2003 auf den 
der deutschen AWZ nächsten Ruheplätzen vor 
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der dänischen und schwedischen Küste er-
rechnen die Autoren für das Jahr 2003 unter 
Berücksichtigung eines Korrekturfaktors für die 
im Wasser befindlichen Seehunde einen Ge-
samtbestand von 655 Tieren im Bereich der 
südlichen Ostsee (TEILMANN et al. 2004). 

Auch für das Vorkommen von Kegelrobben sind 
geeignete, ungestörte Wurf- und Liegeplätze 
von entscheidender Bedeutung. Potenzielle 
Liegeflächen bieten Sandbänke und ungenutzte 
Strandabschnitte (z. B. in der Kernzone des 
Nationalparks Vorpommersche Boddenland-
schaft). An der deutschen Ostseeküste gibt es 
derzeit keine Kegelrobbenkolonien. Die der 
deutschen AWZ am nächsten gelegenen Lie-
geplätze finden sich am Rødsand vor der däni-
schen Insel Falster, im Øresund und Måkläppen 
bei Falsterbo in Südschweden (TEILMANN & 
HEIDE-JØRGENSEN 2001, SCHWARZ et al. 2003). 
In der deutschen AWZ werden auf Nahrungs-
suche vor allem Habitate östlich des Darß ge-
nutzt, weiter westliche Gebiete spielen vermut-
lich nur eine untergeordnete Rolle (SCHWARZ et 
al. 2003). 

Kegelrobben-Zählungen zur Zeit des Haar-
wechsels, in der Ostsee zwischen Mai und Juni, 
erbrachten für die Ostsee 2004 eine Gesamt-
zahl von 17.640 Tieren (KARLSSON & HELANDER 
2005). Daraus wird eine Gesamtpopulation von 
ca. 21.000 Tieren abgeleitet.  

Die Verbreitung der Ostsee-Kegelrobben ist 
wahrscheinlich neben anderen Faktoren auch 
von der Eisbedeckung abhängig. Als Jagdge-
biete dienen Kegelrobben sowohl küstennahe 
als auch küstenferne Flachwasserbereiche so-
wie unterseeische Hänge und Riffe (SCHWARZ 
et al. 2003). Potentielle Jagdgebiete finden sich 
demnach in der AWZ zum Beispiel im Bereich 
der Kadetrinne, dem Adlergrund oder der 
Oderbank. Nach derzeitigen Erkenntnissen 
kann jedoch keine Vorhersage über die Nut-
zung dieser möglichen Habitate getroffen wer-
den, denn sowohl die Nahrungszusammenset-
zung als auch die Präferenzen bei der Auswahl 

der Nahrungshabitate können im Jahresverlauf 
und über die Jahre sehr variieren (SCHWARZ et 
al. 2003).  

Neben relativ kleinräumigen Bewegungen unter 
10 km, die zum selben Ruheplatz zurückführ-
ten, wurden Nahrungsausflüge z. T. zu über 
100 km entfernten Nahrungsgründen und teil-
weise sehr ausgedehnte Wanderungen zu an-
deren Kolonien beschrieben. DIETZ et al. (2003) 
ermittelten aus den Positionen der am Rødsand 
besenderten Kegelrobben die „95% Kernel 
Home Range“. Diese Darstellung gibt das Ge-
biet an, in dem ein Tier mit einer Wahrschein-
lichkeit von 95% zu jeder Zeit gesichtet werden 
kann. Bei vier der sechs Tiere umfasst die 
“Kernel Home Range“ Teile der deutschen 
AWZ. 

Auf den Schweinswalzählflügen in der Ostsee 
(GILLES et al. 2004) wurden weder Seehunde 
noch Kegelrobben gesichtet, so dass über die 
Nutzung der Gebiete keine entsprechende 
Aussage getroffen werden kann. Die telemetri-
schen Untersuchungen aus der südlichen Ost-
see (DIETZ et al. 2003) und Beobachtungen im 
Bereich der Wismarbucht (HARDER & SCHULZE 
1997) lassen eine gelegentliche Nutzung des 
Fehmarnbelts als Nahrungshabitat für Seehun-
de vermuten. Die telemetrische Studie aus der 
südlichen Ostsee (DIETZ et al. 2003) und Ein-
zelbeobachtungen sowie Totfunde (HARDER et 
al. 1995) lassen eine Nutzung der Kadetrinne, 
des Adlergrundes oder der Oderbank als Wan-
derkorridor oder Nahrungshabitat für Kegelrob-
ben vermuten. Nach einer aktuellen Bestand-
serfassung des BfN leben in den Gewässern 
um Rügen rund 50 bis 60 Kegelrobben – davon 
30 allein im Greifswalder Bodden. 

  Zustandseinschätzung des Schutzgu-2.8.3
tes marine Säugetiere 

Der Schweinswalbestand in der Ostsee hat im 
Laufe der letzten Jahrhunderte abgenommen. 
Die Situation des Schweinswals in der Ostsee 
hat sich durch den kommerziellen Fang der 
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Tiere in früheren Zeiten, aber auch durch ext-
reme Eiswinter verschlechtert und ist schließ-
lich durch Beifang, Schadstoffbelastung, Lärm 
und Nahrungslimitierung weiter verschärft wor-
den (ASCOBANS 2003). Die separate Popula-
tion der östlichen Ostsee ist zusätzlich durch 
die kleine Anzahl von Individuen, die geogra-
phische Restriktion und den fehlenden Genaus-
tausch besonders gefährdet und gilt daher als 
vom Aussterben bedroht (ASCOBANS 2010). 

2.8.3.1 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für marine Säugetiere 

Auf Grundlage großräumiger Befliegungen und 
akustischer Erfassungen mit Klickdetektoren, 
insbesondere im Rahmen von Forschungsvor-
haben, wie MINOS und MINOSplus sowie im 
Rahmen des Monitorings der Natura2000-
Gebiete durch das Deutsche Meeresmuseum 
im Auftrag des BfN, wurden belastbare Ab-
schätzungen des Vorkommens des Schweins-
wals für den Bereich der deutschen Gewässer 
der Nord- und Ostsee vorgenommen. Dabei 
wurde in der Ostsee ein Dichtegradient von 
Westen nach Osten festgestellt. Dieser Gradi-
ent ist bereits in Sommer vorhanden und nimmt 
in Herbst zu. Nach aktuellem Kenntnisstand 
wird der westliche Bereich am häufigsten von 
Schweinswalen genutzt. Der östliche Bereich 
der deutschen Ostsee wird weniger von 
Schweinswalen genutzt. Die einmalige Sichtung 
einer größeren Gruppe von Tieren auf die 
Oderbank deutet eher auf eine temporäre Ein-
wanderung als auf eine regelmäßige Nutzung 
des Gebiets hin (BENKE et al. 2014). Es ist je-
doch vorstellbar, dass sich der Bestand durch 
geeignete Maßnahmen (ASCOBANS 2003/ 
2010) zunimmt und eventuell dann auch der 
östliche Bereich wieder vermehrt durch 
Schweinswale genutzt werden könnte. Insge-
samt weisen die ausgewerteten Daten auf ein 
stark saisonabhängiges Vorkommen mit A-
bundanzmaxima im Sommer hin.  

Aktuelle Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
SAMBAH unter Beteiligung der Anrainerstaaten 

der Ostsee hat gezeigt, dass in der Ostsee 
kommen drei Populationen des Schweinswals 
vor: a) die Nordsee-Population in Skagerrak, b) 
die Belt-See Population in der westlichen Ost-
see –Kattegat, Beltsee, Sound - bis hin zum 
Bereich nördlich Rügen und c) die Ostseepopu-
lation von dem Bereich nördlich Rügen und in 
der zentralen Ostsee. Die Abundanz der Ost-
seepopulation wurde dabei anhand der akusti-
schen Daten auf 447 Individuen (95% Kon-
fidenzintervall, 90 – 997) geschätzt (SAMBAH 
2014 and 2016).  

Die Ostseepopulation wurde u.a. aufgrund der 
sehr geringen Anzahl von Individuen und des 
räumlich bedingt eingeschränkten genetischen 
Austausches von der IUCN und von der HEL-
COM als stark gefährdet eingestuft (HELCOM –
Red List Species, 2013). 

Bedeutung der Gebiete O-1 und O-2 

Die Gebiete O-1 und O-2 gehören, wie die ge-
samte westliche Ostsee, zum Lebensraum der 
Schweinswale.  

Für die Bewertung der Bedeutung der Gebiete 
in der deutschen AWZ liegt dem BSH eine soli-
de Datengrundlage vor.  

Die Gebiete O-1 und O-2 werden, basierend 
auf den aktuellen Kenntnisstand überwiegend 
dem Lebensraum der Schweinswale der stark 
gefährdeten Ostseepopulation zugeordnet. Das 
Gebiet wird von Schweinswalen allerdings un-
regelmäßig zum Durchqueren, zum Aufenthalt 
und als Nahrungsgrund genutzt. Das Vorkom-
men von Schweinswalen ist in diesen Gebieten 
gering im Vergleich zum Vorkommen westlich 
der Darßer Schwelle und insbesondere um die 
Insel Fehmarn, in der Kieler Bucht, der Beltsee 
und dem Kattegat. Eine temporäre Nutzung, 
wie im Juli 2002 festgestellt, ist für Bereiche wie 
die Oderbank möglich - eventuell durch Anrei-
cherung des Nahrungsangebots. Eine Nutzung 
der Gebiete als Aufzuchtgrund ist nicht eindeu-
tig nachgewiesen. Für Schweinswale haben 
diese Gebiete eine mittlere bis saisonal in den 
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Wintermonaten eine hohe Bedeutung. Die Be-
deutung der Gebiete O-1 und O-2 ergibt sich 
aus der möglichen Nutzung durch Individuen 
der separaten und stark gefährdeten Ost-
seepopulation des Schweinwals. Forschungs-
ergebnisse haben gezeigt, dass gerade in den 
Wintermonaten Individuen der stark gefährde-
ten Schweinswalspopulation der zentralen Ost-
see in deutschen Gewässern einwandern und 
auch das Planungsgebiet nutzen. Für Robben 
und Seehunde haben diese Gebiete eine gerin-
ge Bedeutung. Seehunde und Kegelrobben 
durchqueren die Gebiete sporadisch bei ihren 
Wanderungen. 

Seit 2003 werden Daten für die Umgebung der 
Gebiete O-1 und O-2 im Rahmen von verschie-
denen Forschungsvorhaben, wie u.a. MINOS 
sowie aus dem akustischen Monitoring des 
Schweinswals in der deutschen Ostsee durch 
das Deutsche Meeresmuseum im Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz erhoben. Die 
Daten aus dem langjährigen Monitoring des 
Deutschen Meeresmuseums zeigen, dass in 
den deutschen Gewässern der Ostsee haupt-
sächlich Schweinswale der Beltseepopulation 
vorkommen. Dabei sind die Anwesenheitsraten 
des Schweinwals westlich der Darßer Schwelle 
wesentlich höher als östlich davon (Gallus A., 
K. Krügel und H. Benke, 2015. Akustisches 
Monitoring von Schweinswalen in der Ostsee, 
Teil B in Monitoring von marinen Säugetieren 
2014 in der deutschen Nord- Und Ostsee im 
Auftrag des BfN). 

Die Grenze der als gefährdet eingestuften Po-
pulation des Schweinswals der zentralen Ost-
see liegt unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
aus akustischen, morphologischen, geneti-
schen sowie aus satellitengestützten Untersu-
chungen auf Höhe Rügen bei 13°30‘ Ost (SVE-
EGARD et al. 2015). 

Die Ergebnisse des mehrjährigen Projektes 
SAMBAH haben auch gezeigt, dass sich in den 
Wintermonaten bis April die Tiere der Populati-
on der zentralen Ostsee großflächig verteilt und 

küstennah vorkommen. In Sommer zeichnet 
sich dagegen eine klar definierte Grenze östlich 
von Bornholm ab (SAMBAH 2015).  

Aktuelle Erkenntnisse für die Gebiete O-1 und 
O-2 liefern zusätzlich die Untersuchungen im 
Rahmen des Monitorings für die bestehende 
Rohrleitung „Nord Stream“. Ab Juni 2010 und 
bis Ende 2013 wurde das Vorkommen mariner 
Säuger untersucht. Im Rahmen der Umweltver-
träglichkeitsstudie für die Rohrleitung „Nord 
Stream 2“ wurden vom September 2015 bis 
einschließlich August 2016 erneut Untersu-
chungen durchgeführt (NordStream 2, 2017. 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für den 
Bereich von der seeseitigen Grenze der deut-
schen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) 
bis zur Anlandung. Der Schwerpunkt der Unter-
suchungen lag auch hier bei der akustischen 
Erfassung des Schweinswals mittels C-PODs.  

Die visuelle Erfassung mittels Beobachter oder 
auch digitaler Technik stellt in diesem Bereich 
der westlichen Ostsee aufgrund des eher ge-
ringen Vorkommens keine geeignete Erfas-
sungsmethode dar. Im Rahmen der schiffsge-
stützten Erfassung für die Rohrleitung „Nord 
Stream“ in der Zeit vom Juni 2010 bis Ende 
2013 wurden keine Meeressäuger beobachtet. 
Im Zeitraum 2015 bis 2016 wurde von Schiff 
aus ein Schweinswal gesichtet. Bei insgesamt 
vier flugzeuggestützte Untersuchungen mittels 
digitaler Erfassung haben wurden keine Mee-
ressäuger festgestellt. 

Weitere aktuelle Erkenntnisse zum Vorkommen 
mariner Säugetiere in den Gebieten O-1 und O-
2 liefert das laufende Monitoring des Clusters 
„Westlich Adlergrund“ für die Offshore-
Windparks „Wikinger“ und „Arkonabecken Süd-
ost“.  

Von März 2015 bis einschließlich Februar 2016 
wurden bei zehn videogestützte Erfassungen 
vom Flugzeug aus in das 2.620 km2 großem 
Untersuchungsgebiet insgesamt 8 Schweins-
wale, zwei Seehunde und eine unbestimmte 
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Robbe gesichtet. Bei 12 schiffsgestützte Erfas-
sungen, die im gleichen Zeitraum, je eine mo-
natlich durchgeführt wurden ist eine einzige 
Kegelrobbe gesichtet worden. Für die Feststel-
lung der kontinuierlichen Nutzung des Gebietes 
durch Schweinswale wurden Daten aus der 
akustischen Erfassung mittels C-PODs an zwei 
Messstationen in weiter Entfernung nördlich der 
geplanten Rohrleitung ausgewertet. 

Die Daten aus der akustischen Erfassung mit-
tels C-PODs zeigen, dass der Bereich der 
deutschen AWZ nördlich der geplanten Rohrlei-
tung in der Zeit von Juni bis Oktober von 
Schweinswalen in geringem Umfang genutzt 
wird. An der nächstgelegenen Messstation in 
ca. 18 km Entfernung im Bereich I des Natur-
schutzgebietes „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ wurden insgesamt 17,8 % detektionspo-
sitive Tage aufgezeichnet, d.h. an 65 aus 365 
Tage waren Schweinswale in das Gebiet anwe-
send (MIELKE L., A. SCHUBERT, C. HÖSCHLE UND 
M. BRANDT, 2017. Umweltmonitoring im Cluster 
„Westlich Austerngrund“, Fachgutachten Mee-
ressäuger, 2. Untersuchungsjahr, März 2015 
bis Februar 2016). 

Die Nutzung des Gebiets durch Schweinswale 
fällt verglichen mit der Nutzung westlich der 
Darßer Schwelle gering aus. Aus diesem Grund 
wird für die Bewertung der Habitatnutzung der 
Anteil von Tagen mit Registrierung von 
Schweinswalklicks innerhalb eines Monats 
(PPT/Monat) zugrunde gelegt. 

Die Nutzung des Gebiets durch Schweinswale 
weist dabei eine stark ausgeprägte interannuel-
le Variabilität. In 2013 wurde mit einer Anwe-
senheitsrate an 40 % der Tage eines Monats 
(PPT/Monat) das höchste Vorkommen festge-
stellt. In 2011 dagegen mit einer maximalen 
Anwesenheit von bis zu 25% der Tage eines 
Monats (PPT/Monat) fiel die Nutzung des Ge-
biets durch Schweinswale geringer aus. 

Es gibt zudem ausgeprägte saisonale Muster in 
der Nutzung des Gebiets durch Schweinswale 
östlich von Sassnitz und von der Oderbank. 

Die Anwesenheitsraten des Schweinswals be-
ginnen ab Juni langsam anzusteigen. Die 
höchsten Anwesenheitsraten wurden stets im 
Spätsommer und im Herbst festgestellt. Das 
Gebiet wird in den Wintermonaten und im Früh-
jahr nur sporadisch von Schweinswalen ge-
nutzt.  

Die höchsten Anwesenheitsraten wurden stets 
im nördlichen Bereich des Gebiets entlang der 
Hängen des Arkona Beckens festgestellt.  

Sehr geringe Anwesenheitsraten wurden dage-
gen im südlichen Bereich des Gebiets in flache-
ren Bereichen der Pommerschen Bucht. Ein 
saisonales Muster war in diesem Bereich nicht 
erkennbar. 

Basierend auf allen bisherigen Erkenntnissen 
kann die Umgebung der Kabeltrasse dem Le-
bensraum der Schweinswale zugeordnet wer-
den.  

• Die Gebiete O-1 und O-2 wird von 
Schweinswalen zwar regelmäßig aber in 
sehr geringem Umfang genutzt. 

• Das Vorkommen des Schweinswals in der 
Umgebung der Gebiete O-1 und O-2 ist ge-
ring im Vergleich zum Vorkommen westlich 
der Darßer Schwelle.  

• Eine Nutzung des Gebiets als Aufzuchtsge-
biet ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht 
nachgewiesen. 

• Für Schweinswale haben diese Gebiete 
eine geringe bis mittlere Bedeutung. 

• Für Kegelrobben und Seehunde haben die-
se Gebiete eine geringe Bedeutung. 

Zu den Vorbelastungen für Schweinswale in der 
Umgebung der gehören u.a. Beifang in Stell-
netzen, Fischerei und Reduzierung des Nah-
rungsangebots, Schadstoffbelastung, Eutro-
phierung und Klimaveränderungen. 
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Durch die Verlegearbeiten für die Rohrleitung in 
der deutschen AWZ der Ostsee sowie aus dem 
Betrieb der Rohrleitung sind keine Auswirkun-
gen auf marine Säugetiere zu erwarten. 

Nach aktuellem Kenntnisstand werden die drei 
Gebiete von Schweinswalen als Durchzugsge-
biete genutzt. Es gibt derzeit keine Hinweise, 
dass diese Gebiete besondere Funktionen als 
Nahrungsgründe oder Aufzuchtgebiete für 
Schweinswale haben. Seehunde und Kegel-
robben nutzen die Gebiete nur sporadisch als 
Durchzugsgebiete. Auf Grundlage der Erkennt-
nisse aus dem Monitoring der Natura2000-
Gebiete und aus Forschungsergebnissen kann 
derzeit eine mittlere bis saisonal hohe Bedeu-
tung der Gebiete O-1 und O-2 für Schweinswa-
le abgeleitet werden. Die saisonal hohe Bedeu-
tung des Gebietes ergibt sich aus der mögli-
chen Nutzung durch Individuen der separaten 
und stark gefährdeten Ostseepopulation des 
Schweinwals in den Wintermonaten. Für See-
hunde und Kegelrobben haben diese Gebiete 
eine geringe bis höchstens mittlere Bedeutung. 

Bedeutung des Gebiets O-3 

Das Gebiet O-3 hat für marine Säugetiere eine 
mittlere Bedeutung. Die Nutzung des Gebietes 
durch Schweinswale variiert saisonabhängig. 
Das Vorkommen von Schweinswalen ist in die-
sem Gebiet durchschnittlich bis sehr gering im 
Vergleich zum Vorkommen in der Kieler Bucht, 
der Beltsee und dem Kattegat. Das Gebiet hat 
keine besondere Funktion als Aufzuchtsgrund 
für Schweinswale. Für Robben und Seehunde 
hat es aufgrund der Entfernung zu den nächs-
ten Liegeplätzen nur geringe Bedeutung. 

Aktuelle Daten liegen aus den Untersuchungen 
für das Windparkvorhaben „EnBW Baltic 2“ vor 
(BioConsultSH, 2018. Fachgutachten 2. Jahr 
Betriebsmonitoring). 

• Das Gebiet wird von Schweinswalen unre-
gelmäßig und in sehr geringem Umfang ge-
nutzt. 

• Das Vorkommen des Schweinswals in dem 
Gebiet O-3 ist gering im Vergleich zum Vor-
kommen in der Kadetrinne.  

• Eine Nutzung des Gebiets als Aufzuchtsge-
biet ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht 
nachgewiesen. 

• Für Schweinswale hat dieses Gebiet eine 
geringe Bedeutung. 

• Für Kegelrobben und Seehunde liegt dieses 
Gebiet am Rande des Verbreitungsgebiets 
der jeweiligen Art und hat eine geringe Be-
deutung. 

2.8.3.2 Schutzstatus 
Schweinswale sind nach mehreren internatio-
nalen Schutzabkommen geschützt. Schweins-
wale fallen unter den Schutzauftrag der europä-
ischen FFH-RL, nach der spezielle Gebiete 
zum Schutz der Art ausgewiesen werden. Der 
Schweinswal wird sowohl im Anhang II als auch 
im Anhang IV der FFH-RL aufgeführt. Er ge-
nießt als Anhang-IV-Art einen generellen stren-
gen Artenschutz gemäß Art.12 und 16 der FFH-
RL. 

Weiterhin ist der Schweinswal im Anhang II des 
Übereinkommens zum Schutz wandernder wild 
lebender Tierarten (Bonner Konvention, CMS) 
aufgeführt. Unter der Schirmherrschaft von 
CMS wurde ferner das Schutzabkommen AS-
COBANS (Agreement on the Conservation of 
Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) 
beschlossen. 2002 wurde im Rahmen von AS-
COBANS ein spezieller Erhaltungsplan für die 
Ostsee-Schweinswale, der sog. Jastarnia-Plan 
verabschiedet, nachdem festgestellt wurde, 
dass die Schweinswal-Populationen in der Ost-
see eigenständig und besonders bedroht sind. 
Ziel des 2009 überarbeiteten Jastarnia-Plans ist 
die Wiederherstellung einer Populationsgröße 
auf 80% der Biotopkapazität des Ökosystems 
Ostsee (ASCOBANS 2010). 

Zusätzlich ist das Übereinkommen über die 
Erhaltung der europäischen wild lebenden 
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Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Le-
bensräume (Berner Konvention) zu erwähnen, 
in deren Anhang II der Schweinswal ebenfalls 
gelistet ist. 

In der IUCN-Liste der gefährdeten Tierarten gilt 
die Schweinswalpopulation der zentralen Ost-
see als stark gefährdet (Cetacean update of the 
2008 IUCN Red List of Threatened Species). In 
Deutschland wird der Schweinswal auch in der 
Roten Liste gefährdeter Tieren aufgeführt 
(HAUPT et al. 2009). Hier wurde er in die Ge-
fährdungskategorie 2 (stark gefährdet) einge-
stuft. 

Kegelrobbe und Seehund werden auch im An-
hang II der FFH-RL aufgeführt. In der Roten 
Liste wurde auch die Kegelrobbe in die Gefähr-
dungskategorie 2 eingestuft, während der See-
hund als ungefährdet eingeordnet wurde. 

2.8.3.3 Gefährdungen 
Gefährdungen für den Bestand der Schweins-
wale in der Ostsee gehen von einer Vielzahl 
anthropogener Aktivitäten, von Veränderungen 
des marinen Ökosystems und zudem von Kli-
maänderungen aus. Vorbelastungen der mari-
nen Säuger resultieren aus der Fischerei, Un-
terwasserschallemissionen und Schadstoffbe-
lastungen. Die größte Gefährdung für die 
Schweinswalbestände in der Ostsee geht von 
der Fischerei durch unerwünschten Beifang in 
Stellnetzen aus (ASCOBANS 2010). Der Bei-
fang liegt in der Ostsee weit höher als in der 
Nordsee. Insbesondere die separate Ost-
seepopulation ist bereits bei geringen Beifang-
zahlen stark bedroht. 

Die Internationale Walfangkommission (IWC) 
hat sich darauf verständigt, dass die beifangbe-
dingte Mortalität nicht über 1% des geschätzten 
Bestandes betragen soll (IWC, 2000). Bei höhe-
ren Beifangraten ist das Schutzziel, eine Erho-
lung der Populationen auf 80% der Kapazitäts-
grenze des Lebensraumes (carrying capacity), 
gefährdet (ASCOBANS 2010). 

Aus einzelnen Berichten über Beifänge in der 
Ostsee (KASCHNER 2001) ist anzunehmen, 
dass vor allem die Grundstellnetzfischerei auf 
Steinbutt, Dorsch, Scholle und Seehase sowie 
die Treibnetzfischerei auf Lachs für den Beifang 
verantwortlich ist. Beifangraten lassen sich je-
doch aufgrund der geringen Informationen für 
die Ostsee nicht ermitteln (KASCHNER 2001, 
2003). In Polen werden etwa 5 Beifänge pro 
Jahr gemeldet, in Schweden Anfang der 1990er 
Jahre ebenfalls 5 (SGFEN 2001). Eine auf Fra-
gebögen beruhende Hochrechnung geht für die 
deutsche Fischerei in der westlichen Ostsee 
von jährlich 57 Beifängen (21 in der Nebener-
werbsfischerei, 36 in der Berufsfischerei) aus 
(RUBSCH & KOCK 2004).  

Für den Bereich östlich der Darßer Schwelle 
werden 25 Beifänge (1 Nebenerwerb, 24 Be-
rufsfischerei) angegeben. Dies ist weitaus hö-
her als die offiziellen, von Fischern gemeldeten 
Zahlen und übertrifft die nach IWC und AS-
COBANS tolerierbaren Beifangraten (IWC 
2000). 

Unterwasserschall anthropogener Quellen kann 
im Extremfall zu physischen Schädigungen 
führen, aber auch die Kommunikation stören 
oder zu Verhaltensänderungen führen - z. B. 
Sozial- und Beutefangverhalten unterbrechen 
oder ein Fluchtverhalten auslösen. Derzeitige 
anthropogene Nutzungen in der AWZ mit hohen 
Schallbelastungen sind neben dem Schiffsver-
kehr seismische Erkundungen, die Sand- und 
Kiesgewinnung und militärische Nutzungen. 
Gefährdungen können für marine Säuger wäh-
rend des Baus von Windenergieanlagen und 
Umspannplattformen, insbesondere durch 
Lärmemissionen während der Installation der 
Fundamente verursacht werden, wenn keine 
Minderungsmaßnahmen getroffen werden. Es 
gibt derzeit keine Erfahrungen über mögliche 
Auswirkungen der Schichtung des Wassers 
unter bestimmten hydrographischen Bedingun-
gen auf die Ausbreitung des Rammschalls in 
der Ostsee und damit verbundene Effekte auf 
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marine Säuger. Im Allgemeinen gilt die Schal-
lausbreitung in der Ostsee als besonders 
schwer zu beschreiben und somit auch vorher-
zusagen (THIELE 2005). 

Neben Belastungen durch die Einleitung von 
organischen und anorganischen Schadstoffen 
können Gefährdungen für den Bestand zudem 
von Erkrankungen (bakteriellen oder viralen 
Ursprungs), der Eutrophierung und Klimaver-
änderungen (Einwirkung auf die marinen Nah-
rungsketten) ausgehen. Zurzeit kommt es ver-
mutlich auch aufgrund von Klimaveränderungen 
zu einer Einwanderung von Schweinswalen in 
die südliche Nordsee (CAMPHUYSEN 2005, ABT 
2005). Inwieweit dies indirekten Einfluss auf die 
Schweinswalpopulation der Ostsee hat, ist noch 
unbekannt. 

 See- und Rastvögel 2.9
Als Rastvögel gelten nach den „Qualitätsstan-
dards für den Gebrauch vogelkundlicher Daten 
in raumbedeutsamen Planungen“ (Deutsche 
Ornithologen-Gesellschaft 1995) „Vögel, die 
sich in einem Gebiet außerhalb des Brutterrito-
riums meist über einen längeren Zeitraum auf-
halten, z.B. zur Mauser, Nahrungsaufnahme, 
Ruhe, Überwinterung“. Nahrungsgäste werden 
als Vögel definiert, „die regelmäßig im unter-
suchten Gebiet Nahrung suchen, nicht dort brü-
ten, aber in der weiteren Region brüten oder 
brüten könnten“.  

Als Seevögel bezeichnet man Vogelarten, die 
mit ihrer Lebensweise überwiegend an das 
Meer gebunden sind und nur während kurzer 
Zeit zum Brutgeschäft an Land kommen. Hierzu 
zählen z.B. Eissturmvogel, Basstölpel und Al-
kenvögel (Trottellumme, Tordalk). Seeschwal-
ben und Möwen weisen hingegen eine zumeist 
küstennähere Verbreitung auf als Seevögel. 

 Datenlage 2.9.1
Um Rückschlüsse über saisonale Verteilungs-
muster und die Nutzung verschiedener Teilge-
biete ziehen zu können, ist eine gute Datenba-

sis notwendig. Insbesondere sind dafür groß-
räumige Langzeituntersuchungen erforderlich, 
um Zusammenhänge bei den Verteilungsmus-
tern sowie Effekte der intra- und interannuellen 
Variabilität erkennen zu können. 

Die Erkenntnisse zur räumlichen und zeitlichen 
Variabilität des Vorkommens von Seevögeln in 
der westlichen Ostsee basieren auf einer Reihe 
von Forschungs- und Überwachungsaktivitäten. 
Mehrheitlich jedoch beschreiben diese Daten 
das Vorkommen der Wasservögel, insbesonde-
re der Meeresenten, im küstennahen Bereich 
und in der Pommerschen Bucht. 

Für den Bereich der AWZ hat sich die Informa-
tionsgrundlage in den letzten Jahren insbeson-
dere durch Daten aus Umweltverträglichkeits-
studien (UVS) für Planfeststellungsverfahren 
von Offshore-Windparks und den anschließen-
den verpflichtenden Untersuchungen während 
der Bau- und Betriebsphase verbessert. Dar-
über hinaus tragen Erkenntnisse aus verschie-
denen Forschungsvorhaben zu einem besseren 
Verständnis des Seevogelaufkommens bei. Im 
Zeitraum 2001-2004 wurden im Rahmen der 
F&E-Vorhaben ERASNO und EMSON Unter-
suchungen zur Festlegung von Vogelschutzge-
bieten in der AWZ durchgeführt. Im Rahmen 
der Vorhaben MINOS und MINOSplus wurden 
in den Jahren 2002 bis 2006 in der gesamten 
deutschen Ostsee schiffs- und flugzeuggestütz-
te Zählungen durchgeführt (DIEDERICHS et al. 
2002, GARTHE et al. 2004). GARTHE et al. 
(2003) fassen in einer Studie auf Basis der Er-
gebnisse aus verschiedenen Forschungsvorha-
ben und Literaturquellen die Erkenntnisse zum 
Vorkommen im Winter, Gefährdung und Schutz 
von See- und Wasservögeln in der deutschen 
Ostsee zusammen. SONNTAG et al. (2006) ana-
lysierten auf der Basis von systematisch durch-
geführten schiffsgestützten Zählungen im Zeit-
raum 2000-2005 erstmalig die Verbreitung und 
Häufigkeit von See- und Wasservögel im Jah-
resverlauf und schwerpunktmäßig für den Offs-
hore-Bereich. Das vom Bundesamt für Natur-
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schutz in den vergangenen Jahren in Auftrag 
gegebene Seevogel-Monitoring der Natura 
2000-Gebiete trägt darüber hinaus weitere we-
sentliche Informationen zu Rastbeständen und 
Überwinterung bestimmter Arten in der Ostsee 
bei (MARKONES & GARTHE 2011, MARKONES et 
al. 2013, MARKONES et al. 2014, MARKONES et 
al. 2015). 

 Räumliche Verteilung und zeitliche 2.9.2
Variabilität 

Seevögel verfügen über die höchste Mobilität 
innerhalb der oberen Konsumenten der mari-
nen Nahrungsketten. Sie sind dadurch bei der 
Nahrungssuche in der Lage, große Areale ab-
zusuchen bzw. artspezifisch Beuteorganismen 
wie Fische über weite Strecken zu verfolgen. 
Die hohe Mobilität – in Abhängigkeit von be-
sonderen Bedingungen in der Meeresumwelt – 
führt zu einer hohen räumlichen wie zeitlichen 
Variabilität des Vorkommens von Seevögeln. 
Verteilung und Abundanz der Vögel variieren im 
Verlauf der Jahreszeiten sowie interannuell. 

Die Verbreitung der Seevögel in der Ostsee 
wird insbesondere vom Nahrungsangebot, von 
den hydrographischen Bedingungen, der Was-
sertiefe und den Sedimentverhältnissen be-
stimmt. Ferner wird das Vorkommen durch 
ausgeprägte natürliche Ereignisse (z. B. Eiswin-
ter) und anthropogene Faktoren wie Nähr- und 
Schadstoffeinträge, Schifffahrt und Fischerei 
beeinflusst. Generell bieten offene, weitgehend 
flache Gebiete mit Wassertiefen bis zu 20 m 
und reichem Nahrungsangebot ideale Bedin-

gungen für Seevögel zum Rasten und Überwin-
tern. Zusätzlich verstärkt sich die Bedeutung 
der Rastgebiete, wenn sich die Bestände im 
Winter aufgrund von Eisbildung bzw. Eisbede-
ckung in der östlichen Ostsee weiter nach Wes-
ten verlagern (VAITKUS 1999). 

Mehrere Millionen Vögel überwintern jährlich 
auf der Ostsee. Sie ist eines der wichtigsten 
Gebiete für See- und Wasservögel in der Pa-
läarktis. Eine Reihe von Studien zeigt auch die 
große Bedeutung der deutschen Ostsee für 
See- und Wasservögel – nicht nur national, 
sondern auch international (DURINCK et al. 
1994, GARTHE et al. 2003, SONNTAG et al. 2006, 
SKOV et al. 2011). Hier ist insbesondere das 
bereits seit 2007 zum europäischen Schutzge-
bietsnetz Natura2000 gehörende und mit Ver-
ordnung vom 22.09.2017 festgesetzte Natur-
schutzgebiet „Pommersche bucht - Rönnebank“ 
mit den wesentlichen Rast- und Nahrungsgrün-
den Adlergrund und Oderbank zu nennen. 

2.9.2.1 Abundanz von See- und Rastvö-
geln in deutschen Gewässern der 
Ostsee 

Die westliche Ostsee hat für viele See- und 
Wasservögel eine große Bedeutung als Rast- 
und Überwinterungshabitat. In der deutschen 
Ostsee kommen regelmäßig 38 See- und Rast-
vogelarten vor (SONNTAG et al. 2006). Die nach-
folgende  

Tabelle 10 beinhaltet Bestandsschätzungen für 
die wichtigsten Seevogelarten in der AWZ bzw. 
in der gesamten deutschen Ostsee im Winter.  

 
Tabelle 10: Mitwinterbestände der wichtigsten Rastvogelarten in der deutschen Ostsee und der AWZ nach 
MENDEL et al. (2008). 

Deutscher Name (wissen-
schaftlicher 

Name) 

Bestand dt. Ost-
see Bestand dt. AWZ 

Eisente  
(Clangula hyemalis) 

315.000 150.000 

Trauerente  
(Melanitta nigra) 

230.000 57.000 
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Deutscher Name (wissen-
schaftlicher 

Name) 

Bestand dt. Ost-
see Bestand dt. AWZ 

Samtente 
(Melanitta fusca) 38.000 37.000 

Eiderente  
(Somateria mollisima) 190.000 9.000 

Mittelsäger  
(Mergus serrator) 10.500 0 

Haubentaucher  
(Podiceps cristatus) 8.500 < 50 

Rothalstaucher  
(Podiceps grisegena) 750 210 

Ohrentaucher (dünnschnäbe-
lig)  
(Podiceps auritus) 

1.000 700 

Sterntaucher 
(Gavia stellata) 3.200 550 

Prachttaucher 
(Gavia arctica) 2.400  550 

Kormoran 
(Phalacrocorax carbo) 10.500 < 50 

Tordalk  
(Alca torda) 3.600 310 

Trottellumme 
(Uria aalge) 1.500 950 

Gryllteiste 
(Cepphus grylle) 700 310 

Zwergmöwe 
(Hydrocoloeus minutus) 220 90 

Lachmöwe  
(Larus ridibundus) 15.000 0 

Sturmmöwe 
(Larus canus) 11.500 1.100 

Mantelmöwe 
(Larus marinus) 7.000 800 

Silbermöwe 
(Larus argentatus) 70.000 4.200 
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2.9.2.2 Häufig vorkommende Arten und 
Arten von besonderer Bedeutung 
für das Naturschutzgebiet „Pom-
mersche Bucht - Rönnebank“ 

Langzeitbeobachtungen bzw. systematische 
Zählungen geben Auskunft über immer wieder-
kehrende saisonale Verteilungsmuster der häu-
figsten Arten in deutschen Gewässern der Ost-
see. Insgesamt wird durch die Auswertung von 
MENDEL et al. (2008) sowie SONNTAG et al. 
(2006) die hohe artspezifische räumliche wie 
zeitliche Variabilität des Vorkommens von See- 
und Rastvögeln in den deutschen Gewässern 
der Ostsee bestätigt und verdeutlicht. Zahlrei-
che aktuelle Untersuchungen können herange-
zogen werden, um die Aktualität dieser Be-
schreibungen zu unterstreichen. 

Meeresenten bevorzugen küstennahe Bereiche 
mit geringen Wassertiefen sowie Flachgründe 
im Offshore-Bereich wie den Adlergrund und 
die Oderbank. Haubentaucher und Mittelsäger 
halten sich fast ausschließlich in küstennahen 
Gewässern auf, Lappentaucher bevorzugen 
dagegen küstenfernere Flachwassergebiete. 
Trottellumme und Tordalk halten sich vor allem 
in küstenfernen Gebieten mit größeren Wasser-
tiefen auf. Seeschwalben kommen im Offshore-
Bereich nur vereinzelt in den Zugzeiten vor. 
Diese nutzen fast ausschließlich Boddenge-
wässer und Binnenseen zur Nahrungssuche 
(SONNTAG et al. 2006, MENDEL et al. 2008) 

Sterntaucher (Gavia stellata) und Prachttaucher 
(Gavia arctica)  

Seetaucher kommen in der Ostsee als Winter-
gast und Durchzügler vor (MENDEL et al. 2008). 
Sterntaucher nutzen das Küstenmeer und die 
deutsche AWZ im Frühjahr und Winter, Pracht-
taucher werden dagegen vermehrt im Herbst 
und Winter und nur in kleiner Anzahl im Früh-
jahr, sporadisch auch im Sommer angetroffen. 
Beide Arten bevorzugen einen Bereich östlich 
vor der Insel Rügen bzw. die Pommersche 
Bucht bis zur Oderbank (siehe Abbildung 26 
und Abbildung 27) (SONNTAG et al. 2006).  

Sterntaucher rasten in der Ostsee vorrangig in 
Gewässern mit einer Wassertiefe von weniger 
als 20 m (DURINCK et al. 1994). Die wichtigsten 
Rastvorkommen liegen im Seegebiet um Rü-
gen, im Bereich der Oderbank und in der Meck-
lenburger Bucht. Im Frühjahr liegt der Verbrei-
tungsschwerpunkt in der Pommerschen Bucht, 
insbesondere in den Küstengewässern vor Rü-
gen. Prachttaucher haben ihren Verbreitungs-
schwerpunkt im Ostteil der deutschen Ostsee. 
Im Winter sind sie in der Pommerschen Bucht 
weit verbreitet. Hier lassen sich die höchsten 
Dichten zumeist im Küstenbereich von Rügen, 
am Adlergrund und auf der Oderbank erfassen 
(MENDEL et al. 2008). Zum Frühjahr hin befin-
den sich die Vorkommen v.a. in küstenfernen 
Bereichen der Pommerschen Bucht. Neuere 
Studien im Rahmen des BfN-Seevogel-
monitorings in der deutschen Ostsee bestätigen 
diese Verteilung (MARKONES et al. 2014). 
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Abbildung 25: Verteilung von Seetauchern (Gavia stellata/G. arctica) in der gesamten deutschen Ostsee im 
Januar/Februar 2009 (flugzeugbasierte Erfassung; MARKONES & GARTHE 2009). 

 

 
Abbildung 26: Vorkommen von Seetauchern (Gavia stellata/ G. arctica) in der deutschen Ostsee während 

einer schiffsgestützten Erfassung vom 13.- 20. Januar 2011 (MARKONES & GARTHE 2011). 

 

Ohrentaucher (Podiceps auritus) 

Das Hauptvorkommen der Ohrentaucher in der 
deutschen Ostsee liegt in der Pommerschen 
Bucht. Hier befindet sich das wichtigste Über-
winterungsgebiet in NW-europäischen Gewäs-
sern (DURINCK et al. 1994). Der Verbreitungs-
schwerpunkt der ca. 1.000 Ohrentaucher (deut-
scher Winterbestand) liegt auf der Oderbank. 
Insbesondere Gewässer mit Wassertiefen unter 
10 m werden genutzt. Ohrentaucher ziehen im 

Herbst in die flachen Gewässer und verbringen 
dort auch den Winter (SONNTAG et al. 2006). 
Auch im Frühjahr sind Ohrentaucher vermehrt 
auf der Oderbank vertreten, halten sich aber 
auch im Küstenbereich vor Usedom auf. Unter-
suchungen zu den Windparkvorhaben in der 
AWZ ergaben nur sehr vereinzelte Sichtungen 
von Ohrentauchern (BIOCONSULT SH GmbH & 
Co.KG 2016, OECOS GMBH 2015). 

Zwergmöwe (Larus minutus) 
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Im Frühjahr und Sommer kommen Zwergmö-
wen im Offshore-Bereich nur in kleiner Anzahl 
vor. Der Schwerpunkt des Vorkommens liegt in 
den inneren Küstengewässern. Zwergmöwen 
ziehen vorwiegend entlang der Küstenlinie. 
Während des Herbstzuges treten sie in großer 
Anzahl in der Pommerschen Bucht auf. 
Zwergmöwen nutzen dann bevorzugt küsten-
nahe Gebiete zur Nahrungssuche und Rast 
(SONNTAG et al. 2006).  

Eisente (Clangula hyemalis) 

Die Eisente ist die häufigste Entenart in der 
Ostsee. Ihr dortiger Winterrastbestand hat sich 
einer Studie von SKOV et al. (2011) zufolge al-
lerdings im Zeitraum 1992 bis 2009 um 65.3 % 
reduziert. Zu den wichtigsten Winterrastgebie-
ten zählt die Pommersche Bucht in der südli-
chen Ostsee. Analog zur gesamten Ostsee 
wurde auch hier ein Rückgang des Eisenten-
vorkommens um 82% bis 2010 verzeichnet 
(BELLEBAUM et al. 2014). Eine Betrachtung wei-
terer Rasthabitate lässt eine Verlagerung nach 
Norden vermuten (SKOV et al. 2011). Allgemein 
wird allerdings davon ausgegangen, dass die 
Pommersche Bucht weiterhin größere Vor-
kommen aufnehmen kann (BELLEBAUM et al. 
2014). Die Eisente hat weitere ausgedehnte 
Hauptrasthabitate im Winter und im Frühjahr 
östlich von Rügen und nördlich von Usedom 
(siehe Abbildung 28) (GARTHE et al. 2003, 
Garthe et al. 2004). Ab Ende Oktober findet ein 
starker Zug in die deutschen Ostseegebiete 
statt. Im Sommer hingegen halten sich nur sehr 
wenige Eisenten in der deutschen Ostsee auf. 
Auffällig ist zu allen Jahreszeiten das Fehlen 
der Art im küstenfernen AWZ-Bereich nördlich 
und nordöstlich von Rügen. Wie auch andere 
Entenarten der Ostsee bevorzugt die Eisente 
küstennahe Flachwassergebiete oder Flach-
gründe im Offshore-Bereich bis 20 m Wasser-
tiefe (SONNTAG et al. 2006, MARKONES & 
GARTHE 2009). Neuere Untersuchungen bestä-
tigen ein flächendeckendes Wintervorkommen 
der Eisente mit Schwerpunkten u. a. am Adler-

grund und der Oderbank (MARKONES et al. 
2014, BIOCONSULT SH & Co.KG 2016). 

Abbildung 27: Mittleres Wintervorkommen von Ei-
senten (Clangula hyemalis) in der deutschen Ostsee 
in den Jahren 2010 – 2012 (Flug- und schiffsbasier-
te Erfassungen, MARKONES et al. 2015). 

Samtente (Melanitta fusca) 

Samtenten nutzen neben dem nördlichen Kat-
tegat und der Rigaer Bucht v.a. die nördliche 
Pommersche Bucht als Überwinterungsgebiet. 
In der Pommerschen Bucht hat die Samtente 
ihren Verbreitungsschwerpunkt im Winter und 
Frühjahr im Gebiet zwischen Oderbank und 
Adlergrund (GARTHE et al. 2003, GARTHE et al. 
2004). Während eisfreier Wintermonaten nutzt 
die Samtente dabei vor allem zentrale Bereiche 
der Oderbank, bei Eisbedeckung scheint sich 
ihr Vorkommen auf unmittelbar angrenzende 
eisfreie Bereiche im nördlichen Bereich der 
Oderbank zu beschränken (MARKONES et al. 
2013, MARKONES et al. 2014).  

Trauererente (Melanitta nigra) 

In der Pommerschen Bucht liegt auf der 
Oderbank eines der wichtigsten Trauerenten-
rastgebiete der gesamten Ostsee (DURINCK et 
al. 1994, GARTHE et al. 2003). Weitere Rastge-
biete liegen u. a. auf den Flachgründen der 
Kieler Bucht und nördlich der Halbinsel Darß-
Zingst (siehe Abbildung 29). Nach GARTHE et 
al. (2003, 2004) und SONNTAG et al. (2006) 
kommen Trauerenten ganzjährig in der deut-
schen Ostsee vor. Der Pommerschen Bucht 
kommt eine Schlüsselrolle als Rast- und Mau-
serhabitat für Trauerenten zu. Im Sommer 2012 
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wurden an einem einzigen Untersuchungstag 
rund 2000 Trauerenten während der Mauser im 
Nordwesten der Oderbank gesichtet (MARKO-
NES et al. 2013). 

 
Abbildung 28: Mittleres Wintervorkommen von Trau-
erenten (Melanitta nigra) in der deutschen Ostsee in 
den Jahren 2010 – 2012 (Flug- und schiffsbasierte 
Erfassungen, MARKONES et al. 2015). 

Eiderente (Somateria mollissima) 

Eiderenten kommen im Winterhalbjahr sehr 
häufig und gebietsweise in hohen Dichten west-
lich der Darßer Schwelle vor. Östlich der 
Darßer Schwelle werden Eiderenten nur ver-
einzelt angetroffen. Lediglich im Winter kom-
men sie im Greifswalder Bodden und in den der 
Pommerschen Bucht vorgelagerten Küstenge-
wässern in kleiner Anzahl vor. Im Sommer hal-
ten sich nur wenige Eiderenten in der westli-
chen Ostsee auf (SONNTAG et al. 2006).  

Trottellumme (Uria aalge) 

DURINCK et al. (1994) schätzen die Winterrast-
population der Trottellumme in der Ostsee auf 
ca. 85.000 Individuen. Im Frühjahr, Sommer 
und Herbst tritt sie nur vereinzelt auf. Die 
höchsten Anzahlen erreichen Trottellummen im 
Winter. Es wird angenommen, dass Trottel-
lummen weniger empfindlich auf strenge Win-
terbedingungen reagieren.  

Trottellummen verbringen den Winter in der 
Ostsee in der Nähe der Brutkolonien. Ihr Ver-

breitungsschwerpunkt liegt in den Offshore-
Bereichen der Pommerschen Bucht, insbeson-
dere in den tieferen Gewässern zwischen 
Oderbank und Adlergrund und nordwestlich des 
Adlergrundes (siehe Abbildung 30) (MENDEL et 
al. 2006). Nach GARTHE et al. (2003, 2004) 
kommen Trottellummen nordöstlich von Rügen 
in geringen bis mittleren Dichten vor. 

 
Abbildung 29: Verbreitung der Trottellumme in der 
deutschen Ostsee (Winter 2000-2005; SONNTAG et 
al. 2006). 

Tordalk (Alca torda) 

Das Winterrastgebiet der Tordalken liegt über 
den tieferen Bereichen der zentralen Ostsee. 
Tordalken kommen vor allem im Winter auf der 
deutschen Ostsee vor. Sie treten in geringen 
bis mittleren Dichten in weiten Teilen des Küs-
ten- und Offshore-Bereichs der Pommerschen 
Bucht auf (MENDEL et al. 2008).  

Gryllteiste (Cepphus grylle) 

DURINCK et al. (1994) schätzen den Winterrast-
bestand von Gryllteisten in der Ostsee auf 
28.560 Individuen. Zu den bevorzugten Winter-
rastgebieten der Gryllteiste gehören flachere 
Gebiete und Steingründe. Auf der deutschen 
Ostsee halten sich Gryllteisten von Herbst bis 
Frühjahr überwiegend im Bereich des Adler-
grundes auf (siehe Abbildung 31). Trotz relativ 
geringer Dichten ist dieses Vorkommen nach 
GARTHE et al. (2003) als international bedeut-
sam einzustufen (MENDEL et al. 2008).  
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Abbildung 30: Verbreitung der Gryllteiste in der westlichen Ostsee im Herbst (links) und im Winter 2000 bis 
2005 (rechts) aus SONNTAG et al. 2006. 

Rothalstaucher (Podiceps grisegna) 

Das Hauptvorkommen der Rothalstaucher in 
der deutschen Ostsee befindet sich in der 
Pommerschen Bucht (siehe Abbildung 32). 
Diese kommen, ähnlich wie Seetaucher, über-
wiegend als Wintergast und Durchzügler vor. 
Im Winter werden hier die höchsten Rastbe-
stände erreicht und nehmen im Frühjahr wieder 
ab (MENDEL et al. 2008).  
 

 
Abbildung 31: Verteilung von Rothalstauchern (Po-
diceps grisegena) in der Pommerschen Bucht, Ost-
see, im Januar 2013 (MARKONES et al. 2014). 

Gelbschnabeltaucher (Gavia adamsii) 

Gelbschnabeltaucher kommen in der Ostsee 
als Durchzügler während der Zugzeiten und zur 
Winterrast in der westlichen Ostsee vor. Das 
Vorkommen im Winter ist dabei gering und auf 
die küstenferneren Bereiche der Pommerschen 
Bucht begrenzt (BELLEBAUM et al. 2010).  

Sturmmöwe (Larus canus) 

Die Sturmmöwe kommt in der Ostsee in weit 
geringeren Dichten als in der Nordsee vor. Dies 
hängt auch damit zusammen, dass ihre Nah-
rung während der gesamten Brutzeit terrestri-
schen Ursprungs ist (KUBETZKI et al. 1999). Im 
Sommer kommen daher nur vereinzelt Sturm-
möwen in der deutschen Ostsee vor. Im Winter 
und im Frühjahr werden die größten Anzahlen 
erreicht. Die Sturmmöwe kommt dann vor allem 
in den küstennahen und küstenfernen Berei-
chen der Pommerschen Bucht vor (SONNTAG et 
al. 2006).  

Andere Larus-Möwen 

Als häufigste Möwenart in der Ostsee tritt die 
Silbermöwe (Larus argentatus) ganzjährig auf. 
Im Winter und Frühjahr kommen Silbermöwen 
sowohl in Küstengewässern als auch in der 
AWZ in hohen Konzentrationen vor. Insbeson-
dere sind sie in den Bereichen der Kieler und 
Mecklenburger Bucht, um Fehmarn und nord-
westlich von Rügen, vertreten. Besonders hohe 
Konzentrationen treten in Zusammenhang mit 
fischereilichen Aktivitäten auf (SONNTAG et al. 
2006). Natürlicherweise ist die Silbermöwe 
vermutlich kein Brutvogel in der westlichen Ost-
see.  
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Erst die Etablierung der motorisierten Schlepp-
netzfischerei führte seit den 1930er Jahren zur 
Einwanderung und Bestandszunahme (VAUK & 
PRÜTER 1987).  

Mantelmöwen (Larus marinus) halten sich 
ganzjährig in der westlichen Ostsee auf. Wäh-
rend der Brutperiode von April bis Juli sind die 
Bestände allerdings gering. Der Winterbestand 
ist möglicherweise abhängig von den Eisver-
hältnissen in der Ostsee. Die Mantelmöwe tritt 
jedoch vermehrt während des Wegzuges und in 
den Wintermonaten auf. Wie die Silbermöwe 
konzentriert sich auch diese Art oft in der Nähe 
von Fischkuttern (SONNTAG et al. 2006).  

Die Heringsmöwe (Larus fuscus) kommt in der 
Ostsee vereinzelt im Sommerhalbjahr, gele-
gentlich auch in Zusammenhang mit Fischerei-
aktivitäten vor (MENDEL et al. 2008). 

2.9.2.3 Vorkommen von See- und Rastvö-
geln in den Gebieten 

Gebiet O-1 

Die bisherigen Untersuchungen zu den Wind-
parkvorhaben im Gebiet O-1 ergeben ein mittle-
res Seevogelvorkommen.  

Die ausgedehnten Rasthabitate der Pommer-
schen Bucht und des Adlergrundes (mit deren 
nördlichen bzw. nordwestlichen Randgebieten) 
reichen lediglich bis an den südlichen bzw. 
südöstlichen Bereich des Gebietes O-1 heran. 
Für die in Anhang I der V-RL aufgeführten be-
sonders schützenswerten Seevogelarten zählt 
das Teilgebiet nach GARTHE et al. (2003) nicht 
zu den wertvollen Rasthabitaten oder zu den 
bevorzugten Aufenthaltsorten in der Ostsee. 
Aktuelle Untersuchungen im Gebiet O-1 zeigen 
ein lediglich geringes Seetauchervorkommen 
südlich des Gebietes O-1 (BIOCONSULT SH & 
CO.KG 2017a). Ohrentaucher wurden bisher 
nur sehr vereinzelt in diesem Gebiet gesichtet. 
Zwergmöwen treten im Frühjahr vereinzelt als 
Durchzügler auf (BIOCONSULT SH & CO.KG 
2016). 

Sogar während einer ausgeprägten Eisbildung 
im Küstenmeer und auf der Oderbank im Winter 
2010 wurde der eisfreie Bereich des Gebietes 
O-1 nicht als Ausweichgebiet von See- und 
Rastvögeln genutzt (SONNTAG et al. 2010). 
Ähnliche Beobachtungen wurden auch während 
einer Eisbedeckung der Pommerschen Bucht 
im Winter 2011 gemacht (MARKONES et al. 
2013). Dies beruht auf der besonderen Lage 
des Gebietes im Übergangsbereich zwischen 
den tieferen Gewässern des Arkonabeckens 
und den flacheren Gebieten der Pommerschen 
Bucht bzw. des Adlergrunds. So kommen tau-
chende Meeresenten im Bereich des Gebietes 
O-1 nur durchschnittlich vor. In aktuellen Unter-
suchungen wurden Eisenten östlich und südlich 
des Gebietes O-1 in hohen bis sehr Dichten 
gesichtet, im Gebiet selbst waren es hingegen 
nur wenige Individuen. Samtenten und Traue-
renten wurden hauptsächlich während der Zug-
zeiten im Süden des Gebietes O-1 beobachtet 
(BIOCONSULT SH & CO.KG 2016, BIOCONSULT 
SH & CO.KG 2017a).  

Trottellummen und Tordalken kommen weit-
räumig im Bereich des Gebietes O-1, allerdings 
mit südlichem Schwerpunkt, vor. Für die zwei 
Alkenvogelarten gehört dieses Teilgebiet zu 
den südlichen Ausläufern ihres Hauptrastgebie-
tes im Winter in der Ostsee. Gryllteisten werden 
nur sehr vereinzelt östlich des Gebietes beo-
bachtet. Silbermöwen zählen in den Zugzeiten 
zu den häufigsten Arten im Bereich des Gebie-
tes O-1 und treten auch im Winter weit verbrei-
tet auf. Mantelmöwen und Sturmmöwen kom-
men in diesen Zeiten hingegen nur in geringen 
Dichten, dafür aber teils weiträumig vor (BIO-
CONSULT SH & CO.KG 2016, BIOCONSULT SH & 
CO.KG 2017a). 

Gebiet O-2 

Im Gebiet O-2 kommt eine Seevogelgemein-
schaft vor, die überwiegend aus Hochseevo-
gelarten wie Trottellummen als Durchzügler und 
Möwen besteht. Der Schwerpunkt des Vor-
kommens der Seetaucher in der deutschen 
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Ostsee liegt weit südlich des Gebietes O-2 
südöstlich von Rügen. Alle bisherigen Erkennt-
nisse weisen darauf hin, dass in der gesamten 
Umgebung des Gebietes O-2 See- und Rast-
vogelarten vorkommen, für die dieser Bereich 
der deutschen Ostsee eher den Charakter ei-
nes Durchzugsgebietes und weniger eine Funk-
tion als Rast- oder Nahrungsgebiet hat (OECOS 
GMBH 2015, BIOCONSULT SH & CO.KG 2016, 
BIOCONSULT SH & CO.KG 2017a). 

Gebiet O-3 

Ein Vergleich der Daten für das Gebiet O-3 mit 
Daten aus der Pommerschen Bucht ergibt für 
das Gebiet ein unterdurchschnittliches Seevo-
gelvorkommen (GARTHE et al. 2003). Im Gebiet 
O-3 wurde eine Seevogelgemeinschaft ermit-
telt, die generell aus Arten besteht, die das Ge-
biet eher als Durchzugsgebiet nutzen.  

Für die in Anhang I der V-RL aufgeführten be-
sonders schützenswerten Seetaucher (Stern- 
und Prachttaucher) und Ohrentaucher zählt das 
Gebiet O-3 nach GARTHE et al. 2003 nicht zu 
den bevorzugten Aufenthaltsorten in der Ost-
see. Gleiches gilt für Zwergmöwen. Auch aktu-
ellere Untersuchungen ergeben nur vereinzelte 
Sichtungen dieser Arten in diesem Gebiet 
(IFAÖ 2016).  

Nach Nahrung tauchende Meeresenten wie 
Eisente, Samt- und Trauerente kommen haupt-
sächlich als Durchzügler im Frühjahr, in gerin-
gerem Maße aber auch während der Winterrast 
in diesem Bereich der AWZ vor. Ihr Verbrei-
tungsgebiet erstreckt sich dann allerdings auf 
die Untiefe „Kriegers Flak“ im Nordwesten des 
Gebietes O-3 (IFAÖ 2016, IFAÖ 2017a). 

Silber- und Mantelmöwen zählen zu den häu-
figsten Arten im Gebiet O-3 und seiner Umge-
bung. Sturmmöwen treten im Winter in Berei-
chen mit größeren Wassertiefen auf. Tordalke 
sind in aktuellen Untersuchungen zahlreicher in 
der Umgebung des Gebietes O-3 beobachtet 
worden als Trottellummen. Für beide Arten hat 
dieser Bereich allerdings keine besondere Be-

deutung als Rasthabitat. Gryllteisten werden 
nur sehr vereinzelt gesichtet (IFAÖ 2016, IFAÖ 
2017a). 

  Zustandseinschätzung der See- und 2.9.3
Rastvögel 

Der hohe Kartieraufwand in den letzten Jahren 
bzw. der aktuelle Kenntnisstand erlauben eine 
gute Einschätzung der Bedeutung und des Zu-
standes der hier betrachteten Gebiete als Habi-
tate für Seevögel. 

2.9.3.1 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für See- und Rastvögel 

Gebiet O-1 

Alle bisherigen Erkenntnisse weisen auf eine 
mittlere Bedeutung des Gebietes O-1 für See-
vögel hin. Es berührt lediglich südlich bzw. süd-
östlich Randbereiche der ausgedehnten Rast-
habitate der Pommerschen Bucht und des Ad-
lergrundes. Das Gebiet weist insgesamt ein 
mittleres Seevogelvorkommen und ebenfalls 
nur ein mittleres Vorkommen von gefährdeten 
und besonders schützenswerten Arten auf. Es 
gehört nicht zu den Hauptrast-, Nahrungs- und 
Überwinterungshabitaten von Arten des An-
hangs I der V-RL oder von schützenswerten 
Arten des Naturschutzgebietes „Pommersche 
Bucht – Rönnebank“. 

Das Gebiet O-1 hat eine mittlere Bedeutung als 
Nahrungs- und Rasthabitat für Hochseevögel 
und Schiffsfolger. Für Brutvögel ist es aufgrund 
seiner Küstenentfernung unbedeutend. Auf-
grund der Wassertiefe (über 20 m) und der Bo-
denbeschaffenheit ist es kein wichtiger Nah-
rungsgrund für tauchende Meeresenten. Diese 
nutzen das Gebiet im Frühjahr und Herbst als 
Durchzugsgebiet. Silbermöwen kommen häufig 
im Gebiet vor, Mantel- und Sturmmöwen in ver-
gleichsweise geringeren Dichten. Seetaucher 
nutzen das Teilgebiet ausschließlich als Durch-
zugsgebiet. Das Gebiet O-1 berührt die äußers-
ten Randbereiche der Winterrasthabitate von 
Tordalk und Trottellumme. Gryllteisten werden 
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nur äußerst selten gesichtet. Die Vorbelastun-
gen durch Fischerei und Schifffahrt sind für 
Seevögel von mindestens mittlerer Intensität. 

Gebiet O-2 

Alle bisherigen Erkenntnisse weisen auf eine 
geringe Bedeutung des Gebietes O-2 für See-
vögel hin. Das Gebiet weist ein geringes Vor-
kommen von gefährdeten und besonders 
schützenswerten Arten auf. Es gehört nicht zu 
den Hauptrast-, Nahrungs- und Überwinte-
rungshabitaten von Arten des Anhangs I der V-
RL oder von schützenswerten Arten des Natur-
schutzgebietes „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“. Die Vorbelastungen durch Fischerei und 
Schifffahrt sind für Seevögel von mindestens 
mittlerer Intensität. 

Gebiet O-3 

Nach der bisherigen Kenntnislage hat das Ge-
biet O-3 eine geringe Bedeutung als Nahrungs- 
und Rasthabitat für Seevögel. Insgesamt weist 
das Gebiet ein geringes Seevogelvorkommen 
auf. Es gehört nicht zu den Hauptrast-, Nah-
rungs- und Überwinterungshabitate von Arten 
des Anhangs I der V-RL oder besonders schüt-
zenswerten Arten des Naturschutzgebietes 
„Pommersche Bucht – Rönnebank“. Das Vor-
kommen dieser Arten ist sehr gering. Das Ge-
biet ist für Brutvögel aufgrund der Küstenent-
fernung unbedeutend. Aufgrund der Wassertie-
fe und der Bodenbeschaffenheit hat das Gebiet 
auch keine Bedeutung als Nahrungsgrund für 

tauchende Meeresenten. Die Vorbelastungen 
durch Fischerei und Schifffahrt sind für Seevö-
gel von mindestens mittlerer Intensität. 

2.9.3.2 Schutzstatus 
Die deutsche AWZ der Ostsee beherbergt be-
deutende Populationsanteile der Eisente, Trau-
erente, Samtente und Gryllteiste. Stern- und 
Prachttaucher, Ohrentaucher und Zwergmöwe 
unterliegen einem besonderen Schutz. Bei den 
übrigen Arten handelt es sich um ziehende Vo-
gelarten, deren Schutz gemäß Artikel 4 Abs. 2 
der V-RL ebenfalls sicherzustellen ist.  

Innerhalb der AWZ wurde mit Verordnung vom 
22.09.2017 das Naturschutzgebiet „Pommer-
sche Bucht – Rönnebank“ eingerichtet, dessen 
Bereich IV schon seit 2005 als SPA „Pommer-
sche Bucht“ unter Schutz gestellt war. Das 
Schutzgebiet beherbergt wesentliche Be-
standsanteile wichtiger Rastvogelarten, vor 
allem der Meeresenten (Eisente, Trauerente, 
Samtente). 

In der nachfolgenden Tabelle 11 sind die aktu-
ellen Zuordnungen in Gefährdungskategorien 
der europäischen Rote Liste (Europa und 
EU27) und der HELCOM Roten Liste zusam-
menfassend dargestellt. Abweichungen in den 
Kategoriezuordnungen ergeben sich aus unter-
schiedlichen geographischen Bezugsrahmen. 
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Tabelle 11: Zuordnung der wichtigsten Rastvogelarten der deutschen AWZ in der Ostsee in die Gefähr-
dungskategorien der europäischen Rote Liste und nach HELCOM. Definition nach IUCN (gilt auch für HEL-
COM): LC = Least Concern, nicht gefährdet; NT = Near Threatened, Potentiell gefährdet; VU = Vulnerable, 
Gefährdet; EN = Endangered, Stark gefährdet; CR = Critically Endangered, vom Aussterben bedroht). 

  

Anh. 
I V-
RL 

 

IUCN Rote Liste 
Europaa) 

IUCN Rote Liste 
EU 27 a) 

HELCOM Winterrastpopu-
lation b) 

Sterntaucher X LC LC CR 

Prachttaucher X LC LC CR 

Ohrentaucher X NT VU NT 

Rothalstaucher  LC LC EN 

Haubentaucher  LC LC LC 

Zwergmöwe X NT LC NT 

Silbermöwe  NT VU  

Mantelmöwe  LC LC  

Sturmmöwe  LC LC  

Eisente  VU VU EN 

Samtente  VU VU EN 

Trauerente  LC LC EN 

Eiderente  VU EN EN 

Gryllteiste  LC VU NT 

Trottellumme  NT LC  

Tordalk  NT LC  
a BIRDLIFE INTERNATIONAL (2015) European Red List of Birds  
b  HELCOM (2013c) 
 
Nach der Europäischen Roten Liste gelten Ei-
sente, Samtente und Eiderente auf Grund von 
negativen Populationsentwicklungen in den 
vergangenen Jahren als „gefährdet“. Der dras-
tische Rückgang der Winterrastpopulation der 
Eisente in der Ostsee (SKOV et al. 2011) zeigt 
sich auch in der Roten Liste der HELCOM. Dort 
wird die Eisente, neben weiteren Meeresenten-
arten, als „stark gefährdet“ eingestuft. Die Win-
terrastpopulationen von Stern- und Prachttau-
cher in der Ostsee gelten sogar als „vom Aus-
sterben bedroht“, obwohl ihr gesamteuropäi-
scher Bestand als „nicht gefährdet“ eingestuft 

wird. Die Bestände von Zwergmöwe und Oh-
rentaucher werden in Gesamteuropa und in der 
Ostsee (Winterrastpopulation) unter „potentiell 
gefährdet“ geführt. Mantel- und Sturmmöwe 
gelten allgemein als „nicht gefährdet“. Silber-
möwe, Trottellumme und Tordalk werden in der 
gesamteuropäischen Roten Liste als „potentiell 
gefährdet“ geführt, ihre Winterrastpopulation in 
der Ostsee erhielten allerdings keinen Gefähr-
dungsstatus. Für die Bestände der Gryllteiste 
verhält es sich hierbei gegensätzlich. 
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2.9.3.3 Gefährdungen 
Die Seevogelgemeinschaft der AWZ der Ost-
see ist nicht als natürlich anzusehen. Sie unter-
liegt einer deutlichen anthropogenen Beeinflus-
sung, vor allem durch die Fischerei und den 
Schiffsverkehr. Neben anthropogenen Aktivitä-
ten beeinflussen der Klimawandel und die na-
türliche Variabilität die Seevogelgemeinschaft 
der südlichen Ostsee. Seevögel sind verschie-
denen Gefährdungen ausgesetzt. 

• Fischerei: Es ist davon auszugehen, dass 
die Fischerei erheblichen Einfluss auf die 
Zusammensetzung der Seevogelgemein-
schaft in der AWZ nimmt. Durch die Fi-
scherei kann es zu einer Verringerung des 
Nahrungsangebots bis hin zur Nahrungsli-
mitierung kommen. Selektiver Fang von 
Fischarten oder Fischgrößen kann zu Ver-
änderungen des Nahrungsangebots für 
Seevögel führen. Die Stellnetzfischerei 
verursacht in der Ostsee alljährlich hohe 
Verluste an Seevögeln durch Verfangen 
und Ertrinken in den Netzen (ERDMANN et 
al. 2005). Insbesondere Seetaucher, Lap-
pentaucher und tauchende Enten gehören 
zu den Opfern von Stellnetzen (SCHIRMEIS-
TER 2003, DAGYS & ZYDELIS 2002). Nach 
ZYDELIS et al. (2009) liegt der Beifang in 
der gesamten Ostsee jährlich bei rund 
73.000 bzw. 20.000 Vögeln in der südli-
chen Ostsee. Durch fischereiliche Discards 
werden für einige Seevogelarten zusätzli-
che Nahrungsquellen angeboten 
(CAMPHUYSEN & GARTHE 2000). Insbeson-
dere viele Hochseevogelarten wie Silber-
möwe und Mantelmöwe profitieren von den 
Discards. 

• Schifffahrt: Der Schiffsverkehr hat erhebli-
che Scheuchwirkung auf störempfindliche 
Arten, z. B. Seetaucher. Schifffahrt schließt 
zudem ein Risiko von Ölverschmutzung 
ein. Die rasante Entwicklung der Berufs-
schifffahrt verursachte eine zunehmende 

Meidung der Hauptverkehrsrouten der 
westlichen Ostsee durch Wasservögel 
(BELLEBAUM et al. 2006). Bezogen auf die 
deutsche AWZ in der Ostsee bedeutet 
dies, dass diese westlich des Tiefwasser-
weges DW 17 von Seevögeln nur wenig 
genutzt wird. Im Bereich des Fehmarnbelts 
wurde ebenfalls ein Meideverhalten von 
Seevögeln aufgrund des Schiffsverkehrs 
festgestellt (SKOV et al. 1998). 

• Technische Bauwerke (z. B. Offshore-
Windenergieanlagen): Technische Bau-
werke können auf störempfindliche Arten 
ähnliche Auswirkungen haben wie der 
Schiffsverkehr. Hinzu kommt eine Erhö-
hung des Schiffsverkehrsaufkommens z. B. 
durch Wartungsfahrten. Zudem besteht ei-
ne Kollisionsgefahr mit solchen Bauwer-
ken. 

• Jagd: Von der Jagd sind nahezu alle zie-
henden Entenvögel im Ostseeraum betrof-
fen. Von 1996 bis 2001 wurden in Skandi-
navien jährlich 122.500 Eiderenten erlegt, 
davon allein in Dänemark 92.820 (ASFERG 
2002). Das entspricht bereits 16% des Win-
terbestandes von 760.000 Individuen 
(DESHOLM et al. 2002). 

• Klimaveränderungen: Mit den Verände-
rungen der Wassertemperatur gehen u. a. 
Veränderungen in der Wasserzirkulation, 
der Planktonverteilung und Zusammenset-
zung der Fischfauna einher, die den See-
vögeln als Nahrungsgrundlage dienen. 

Das Ökosystem der Nord- und Ostsee weist 
insbesondere seit Ende der 80er Jahre gravie-
rende Veränderungen auf (ALHEIT et al. 2005). 
Aufgrund der Unsicherheit bzgl. der Effekte des 
Klimawandels auf die einzelnen Ökosystem-
Komponenten ist die Prognose von Auswirkun-
gen auf See- und Rastvögel jedoch kaum mög-
lich. Seit den 1990er Jahren beeinflusst die 
globale Klimaerwärmung das winterliche Rast-
geschehen der See- und Rastvögel in der west-
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lichen Ostsee: Die Hauptvorkommen verlagern 
sich ostwärts und regelmäßig auftretender sai-
sonaler Sauerstoffmangel bedingt lokal die 
dauerhafte Abnahme von Muschelvorkommen 
(z. B. das alte Oderbett in der westlichen Pom-
merschen Bucht). 

Darüber hinaus gehende Gefährdungen für 
See- und Rastvögel von Eutrophierung, Schad-
stoffanreicherung in den marinen Nahrungsket-
ten und im Wasser treibendem Müll, z. B. von 
Fischereinetzen und Plastikteilen, aus. Auch 
Epidemien viralen oder bakteriellen Ursprungs 
stellen für die Bestände von Rast- und Seevö-
geln eine Gefährdung dar. 

 Zugvögel 2.10
Der Begriff Vogelzug bezeichnet üblicherweise 
periodische Wanderungen zwischen dem Brut-
gebiet und einem davon getrennten außerbrut-
zeitlichen Aufenthaltsbereich, der bei Vögeln 
höherer Breiten normalerweise das Winterquar-
tier enthält. Häufig werden außer einem Ruhe-
ziel noch ein oder mehrere Zwischenziele z. B. 
für die Mauser oder zum Aufsuchen günstiger 
Nahrungsgebiete angesteuert. Nach der Größe 
der zurückgelegten Entfernung und nach physi-
ologischen Kriterien unterscheidet man Lang-
strecken- und Kurzstreckenzieher. 

 Datenlage 2.10.1
Systematische Untersuchungen des Vogelzu-
ges haben im Ostseeraum eine lange Tradition, 
schon 1901 wurde damit an der damaligen Vo-
gelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung 
begonnen. In Falsterbo an der Südspitze 
Schwedens wird der Vogelzug seit 1972 beo-
bachtet und die Beringung von durchziehenden 
Vögeln betrieben. Zudem wurden hier zahlrei-
che Experimente durchgeführt, die detaillierte 
Erkenntnisse über verschiedene Aspekte des 
Zugverhaltens lieferten (z. B. Zugrichtungs-
wahl). Auf der schwedischen Seite befindet sich 
außerdem an der Südspitze der Insel Öland die 
seit 1948 betriebene Beringungsstation Otten-

by. Eine weitere Beringungsstation befindet 
sich auf der dänischen Insel Christiansø in der 
Nähe von Bornholm (LAUSTEN & LYNGS, 2004). 
Seit 1995 wird auf der Insel Greifswalder Oie 
östlich von Rügen vom Verein Jordsand ein 
Registrierfang von durchziehenden Singvögeln 
durchgeführt (VON RÖNN 2001). 

Im Ergebnis der langjährigen Forschungsaktivi-
täten sind mehr als 1.000 Publikationen über 
den Vogelzug in der westlichen Ostsee ent-
standen. Von den Beringungsstationen liegen 
teilweise detaillierte Langzeitdaten vor, die eine 
Beurteilung von Bestandstrends erlauben. Der 
größte Teil dieser Daten bezieht sich auf den 
Singvogel- und Greifvogelzug, z. T. sind aber 
auch Sichtbeobachtungen von Wasser- und 
Watvögeln vorhanden. Diese Zahlen beschrei-
ben den Zug im küstennahen Bereich. 

Langzeitdaten zu Zugaktivitäten über der offe-
nen See gibt es kaum. Eine Ausnahme stellen 
die Aufzeichnungen auf dem Feuerschiff im 
Fehmarnbelt dar, von dem aus zwischen 1955 
und 1957 systematisch der Vogelzug über dem 
Meer beobachtet wurde. Das Zugverhalten über 
See wurde seit den 1970er Jahren für eine Rei-
he von Arten auch mittels Militärradar unter-
sucht (Universität Lund, Schweden). Seit 2002 
untersucht das Institut für Angewandte Ökolo-
gie (IfAÖ) im Rahmen von Genehmigungsver-
fahren für Offshore-Windparks und For-
schungsvorhaben des BMU den sichtbaren 
Vogelzug im deutschen Teil der Ostsee an ver-
schiedenen Standorten entlang der westlichen 
Ostseeküste und an Offshore-Standorten (vgl. 
Abbildung 33). Parallel wird der Vogelzug bis 
1.000 m Höhe mittels Vertikalradar quantifiziert. 
Weitere Untersuchungen im Rahmen von Offs-
hore-Windparkvorhaben wurden bzw. werden 
von anderen Planungsbüros (z. B. OECOS 
2015, BIOCONSULT SH 2017) durchgeführt.  
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Abbildung 32: Vogelzugbeobachtungsstationen 
und Punkte der Radarerfassung des Vogelzu-
ges des IfAÖ in der westlichen Ostsee (Fals-
terbo: keine eigenen Beobachtungen; aus BEL-
LEBAUM et al. 2008). 

Für Bestandsschätzungen der Zugvogelpopula-
tionen sind neben den Daten der Beringungs-
stationen auch verschiedene andere Quellen 
heranzuziehen (nationale Brutvogel-Monitoring-
Programme in Skandinavien, BIRDLIFE INTER-
NATIONAL, 2004a). Für ziehende Sing- und 
Greifvögel sind die Brutbestände in Schweden 
und Finnland relevant. Bei Seetauchern und 
Meeresenten sind dagegen die Populations-
größen von Interesse, die auf dem Zug von 
ihren westsibirischen Brutgebieten zu ihren 
westeuropäischen Überwinterungsgebieten die 
Ostsee überqueren. Bestandsschätzungen von 
Watvögeln an den Rastplätzen entlang des 
„East Atlantic Flyway“ können dazu dienen, das 
Ausmaß des Zuges dieser Vogelgruppe im 
Ostseeraum abzuschätzen. Trotz langjähriger 
Beobachtungen sind die vorhandenen Erkennt-
nisse für spezielle Fragestellungen im Bereich 
der deutschen AWZ der Ostsee noch nicht aus-
reichend. 

 Räumliche Verteilung und zeitliche 2.10.2
Variabilität von Zugvögeln 

Nach bisherigen Kenntnissen kann das Zugvo-
gelgeschehen grob in zwei Phänomene diffe-
renziert werden: den Breitfrontzug und den Zug 

entlang Zugrouten. Bekannt ist, dass die meis-
ten Zugvogelarten zumindest große Teile ihrer 
Durchzugsgebiete in breiter Front überfliegen. 
Nach KNUST et al. (2003) gilt dies nach bisheri-
gem Kenntnisstand auch für die Nord- und Ost-
see. Insbesondere nachts ziehende Arten, die 
sich aufgrund der Dunkelheit nicht von geogra-
phischen Strukturen leiten lassen können, zie-
hen im Breitfrontzug über das Meer. Allerdings 
ist von vielen Arten bekannt, dass sie in schma-
len Korridoren oder auf Zugschneisen wandern, 
ohne dass eine direkte Leitlinienwirkung dafür 
verantwortlich ist. Das gilt z. B. für Kraniche. 
Der Kranich zieht aus seinem riesigen Verbrei-
tungsgebiet, das sich fast durch das ganze 
nördliche Eurasien erstreckt, über nur relativ 
wenige traditionelle schmale Zugrouten in 
knapp zehn feste Winterquartiere, die sich von 
Spanien über Nord- und Ostafrika bis nach 
China verteilen. In diesem Fall liegt der sog. 
Schmalfrontzug vor. 

Vor allem von Tagziehern ist bekannt, dass 
geographische Barrieren oder Leitlinien, wie z. 
B. Ästuare und große Wasserflächen, die Zug-
routen beeinflussen. In der westlichen Ostsee 
lassen sich nach PFEIFER (1974) drei Hauptzug-
routen unterscheiden: 

• Südschweden – dänische Inseln (Seeland, 
Møn, Falster, Lolland) – Fehmarn (sog. 
„Vogelfluglinie“). Diese Route wird vor allem 
von tagziehenden Singvögeln sowie von 
Thermikseglern wie Greifvögeln bevorzugt. 
Es müssen dabei nur kurze Strecken über 
Wasserflächen zurückgelegt werden. 

• Südschweden – Rügen. Diese Route wird 
neben Kranichen und Greifvögeln vermut-
lich im Frühjahr vor allem auch von Singvö-
geln benutzt, die vom Darß und von Rügen 
aus in Richtung Norden die Ostsee über-
queren. 

• Vom Baltikum/Finnland/Sibirien kommend, 
dem enger werdenden Trichter der westli-
chen Ostsee in Richtung Südwest/West fol-
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gend. Unterschieden wird hierbei zwischen 
zwei küstennahen Hauptrouten 1) entlang 
der mecklenburgischen Küste und 2) ent-
lang der Südküste Schwedens und den dä-
nischen Inseln bis nach Fehmarn. 

Die saisonale Zugintensität ist eng mit den art- 
oder populationsspezifischen Lebenszyklen 
verknüpft (z. B. BERTHOLD 2000). Neben diesen 
weitgehend endogen gesteuerten Jahresrhyth-
men in der Zugaktivität wird der konkrete Ver-
lauf des Zuggeschehens vor allem durch die 
Wetterverhältnisse bestimmt. Wetterfaktoren 
beeinflussen zudem, in welcher Höhe und mit 
welcher Geschwindigkeit die Tiere ziehen. 

Im Allgemeinen warten Vögel auf günstige Wet-
terbedingungen (z. B. gute Sichtbedingungen, 
Rückenwind, kein Niederschlag) für ihren Zug, 
um ihn so im energetischen Sinne zu optimie-
ren. Hierdurch konzentriert sich der Vogelzug 
auf einzelne Tage bzw. Nächte jeweils im 
Herbst bzw. Frühjahr. Nach den Untersu-
chungsergebnissen eines F- & E-Vorhabens 
(KNUST et al. 2003) zieht die Hälfte aller Vögel 
in nur 5 bis 10% aller Tage durch. Weiterhin 
unterliegt die Zugintensität auch tageszeitlichen 
Schwankungen. Etwa zwei Drittel aller Vogelar-
ten ziehen vorwiegend oder ausschließlich 
nachts (HÜPPOP et al. 2009). 

2.10.2.1 Vogelzug über der westlichen Ost-
see 

Vogelzug ist über der westlichen Ostsee mittels 
verschiedener Methoden (Radar- und Sichtbe-
obachtungen, akustische Erfassungen, Ring-
fundanalysen) ganzjährig belegt, wobei starke 
saisonale Schwankungen auftreten mit 
Schwerpunkten im Frühjahr und Herbst. Die 
Ostsee liegt auf dem Zugweg zahlreicher Vo-
gelarten. Alljährlich ziehen im Herbst ca. 500 
Millionen Vögel (siehe Tabelle 11) über die 
westliche Ostsee von ihren nordischen Brutge-
bieten in ihre weiter südlich gelegenen Über-
winterungsgebiete (BERTHOLD 2000). Im Früh-
jahr sind es erheblich weniger (200-300 Millio-
nen). Grund ist die hohe Mortalität der Jungvö-
gel in ihrem ersten Winter. Mehr als 95% dieser 
Vögel sind landlebende Kleinvögel. 

Um Zugraten und Zugwege zu analysieren, ist 
eine Differenzierung der Zugvögel in Zugtypen 
sinnvoll. Dabei sind grundsätzlich Wasser- und 
Landvögel sowie der Tag- und Nachtzug auf-
grund der unterschiedlichen Zugbedingungen 
zu unterscheiden. Unter den tagziehenden 
Landvögeln sind einige fakultative Thermiknut-
zer (Kraniche, große Greifvögel), die Thermik 
über Land zum Höhengewinn nutzen, über 
Wasser jedoch im aktiven Ruderflug ziehen 
(BELLEBAUM et al. 2008). 

Tabelle 12: Bestandsschätzungen für Zugvögel verschiedenen Flugtyps im südlichen Ostseeraum (Angaben 
gelten nur für die Herbstsaison; Quelle: BELLEBAUM et al. 2008; errechnet nach HEATH et al. 2000 und 
SKOV et al. 1998). 

Zugtyp Artengruppen Herbstbestand 

Wasservögel Seetaucher, Lappentaucher, Ruderfüßer, Enten, Gänse, Säger, Watvö-
gel, Möwen, Seeschwalben, Alken 10-20 Mio. 

Landvögel: 
fakultative 
Thermiksegler 

Greifvögel < 0,5 Mio. 

Kraniche 60.000 

Landvögel:  
Ruderflieger 

Nachtzieher 200-250 Mio. 

Tag/Nachtzieher, reine Tagzieher 150-200 Mio. 
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Etwa 200 Vogelarten sind alljährlich am Vogel-
zuggeschehen in der westlichen Ostsee betei-
ligt. Hinzu kommen weitere 100 seltene Arten 
und Irrgäste. Abbildung 34 zeigt schematisch 
die generellen Zugsysteme der westlichen Ost-
see, wobei die Pfeile für Zugräume stehen, de-
ren konkreter Verlauf nicht so eng zu fassen ist. 
Die bedeutenden Zugpopulationen der Wasser-
vögel (Meeresenten, Seetaucher, Gänse und 
Schwäne) stammen überwiegend aus Sibirien, 
so dass ihr Zugweg im Allgemeinen west-
östlich ausgerichtet ist. Meeresenten und See-
taucher fliegen dabei flach über dem Wasser, 
zumeist unter 10 m, und häufig küstennah (z. B. 
KRÜGER & GARTHE 2001). Watvögel, die zumin-
dest im Frühjahr in großer Höhe fliegen (im 
Mittel 2.000 m, GREEN 2005) sind in der Ostsee 
nur verhältnismäßig wenige beobachtet wor-
den. Greifvögel ziehen sowohl über die „Vogel-
fluglinie“ als auch über die offene Ostsee. Das 
Flugverhalten unterscheidet sich sowohl art-
spezifisch als auch saisonal. Aktive Ruderflie-
ger fliegen eher/ auch über See, während 
Thermiksegler wie Mäusebussarde generell die 
„Vogelfluglinie“ nutzen.  

Der Kranichzug über die Ostsee erfolgt vor al-
lem zwischen der Rügen-Bock-Region im Nati-
onalpark „Vorpommernsche Boddenlandschaft“ 
und der schwedischen Südküste in Nord-Süd-
Richtung (ALERSTAM 1990). 

Für tagsüber ziehende Singvögel, v. a. Kurz- 
und Mittelstreckenzieher wie Finken und Stel-
zen (BERTHOLD 2000), ist die „Vogelfluglinie“ 
von Bedeutung, da für diese Artgruppe, zumin-
dest für die Orientierung niedrig ziehender Indi-
viduen, Leitlinien eine Rolle spielen. Ein großer 
Teil des Zuges findet allerdings bei Rückenwind 
in großer Höhe auch über die offene Ostsee in 
Nord-Süd-Richtung statt (ALERSTAM & UL-
FSTRAND 1972). Aufgrund der eingeschränkten 
optischen Orientierungsmöglichkeiten wird für 
die nachts ziehenden Kleinvögel, v.a. Mittel-
streckenzieher wie Drosseln und Rotkehlchen 
oder Langstreckenzieher wie z. B. Rohrsänger, 
der Breitfrontzug angenommen (BERTHOLD 
2000, ZEHNDER et al. 2001, BRUDERER & LIECH-
TI 2005). KNUST et al. (2003) konnten im deut-
schen Ostseeraum an den Standorten Fehmarn 
und Rügen für den Wegzug im Herbst die 
Hauptzugrichtung SW bis SSW feststellen. 
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Abbildung 33: Schematische Darstellung der wichtigsten Zugwege im Ostseeraum für den Herbstzug (BEL-
LEBAUM et al. 2008). 

Über offenem Wasser scheint die Zughöhe 
ganz allgemein anzusteigen (BEZZEL & PRIN-
ZINGER 1990). Letztlich hängen die Flughöhen 
während des Zuges von verschiedenen Fakto-
ren (z. B. Jahres- und Tageszeit, Wind- und 
Wetterverhältnisse) ab. Nachtzieher ziehen im 
Allgemeinen höher als Tagzieher. Auch die 
Windverhältnisse haben großen Einfluss auf die 
Zughöhe. So konnten KRÜGER & GARTHE 
(2001) feststellen, dass Seetaucher und Mee-
resenten (Eiderente, Trauerente) bei Gegen-
wind häufig sehr flach über dem Wasser fliegen 
(weniger als 1,5 m hoch), bei Rückenwind stei-
gen dagegen die Flughöhen. Dies hängt ver-
mutlich damit zusammen, dass mit zunehmen-
der Höhe in der Regel die Windstärke steigt. 
Durch die Anpassung der Flughöhe an die 
Windverhältnisse kann die Fluggeschwindigkeit 
stark erhöht und der Energieverbrauch deutlich 
vermindert werden (LIECHTI et al. 2000, LIECHTI 
& BRUDERER 1998). 

2.10.2.2 Artenzusammensetzung 
Wasservögel (Ruderflieger, Tag-
/Nachtzieher) 
Nur von einem Drittel der etwa 70 regelmäßig 
durch die westliche Ostsee ziehenden Wasser-
vogelarten sind die genauen Zugrouten bekannt 
(nur Tagzieher mit Flughöhen < 200 m, See-
taucher, Gänse, Meeresenten, Seeschwalben). 
Viele Arten ziehen nachts, und/oder in großer 
Höhe (Tauchenten, Watvögel, z. B. GREEN 
2005). Die Flugwege der meisten Ar-
ten/Populationen durchqueren das Gebiet in 
Ost-West-Richtung, um von ihren arktischen 
Brutgebieten in Westsibirien in ihre westeuropä-
ischen Winterquartiere zu gelangen (z. B. Gän-
se, Meeresenten, Strandläufer, Seetaucher; vgl. 
Abbildung 34 und Abbildung 35). Diese Vögel 
orientieren sich oftmals entlang der Küstenli-
nien. Andere Arten/Populationen, die in skandi-
navischen Feuchtgebieten brüten und Süßwas-
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serbiotope als Lebensraum nutzen, ziehen in 
Nord-Süd-Richtung (Feldgänse, Gründelenten, 
Säger, Wasserläufer). Diese Arten folgen viel-
fach tradierten, populationsspezifischen Zug-
routen. Nachts ziehende Arten fliegen vermut-
lich auch auf breiter Front (z. B. Schnepfen). 

Bezogen auf Tagzieher gibt es drei bekannte 
Hauptrouten für Wasservögel durch die westli-
che Ostsee: 

• Entlang der schwedischen Küste (Hauptrou-
te der meisten Eiderenten, Weißwangen- 
und Ringelgänse), 

• entlang der deutschen Küste (Hauptroute 
der meisten Trauerenten, sowie vieler See-
taucher und Seeschwalben) und 

• in Nord-Süd-Richtung (Schwäne, Feldgän-
se, Gründelenten, Säger). 

Gänse 
Während des Herbstzuges überqueren die rus-
sische und die baltische Population der Weiß-
wangengans (Branta leucopsis) und die Ringel-
gans (Branta bernicla bernicla) die Ostsee, um 
zu ihren Überwinterungsgebieten an den Küs-
ten Westeuropas zu gelangen. In der westli-
chen Ostsee ziehen die meisten dieser Gänse 
entlang der südschwedischen Küste. Nur weni-
ge tausend Vögel queren die Arkonasee und 
folgen der deutschen Küste. 

Beim Verlauf des Frühjahrszuges in der westli-
chen Ostsee gibt es graduelle Unterschiede 
zwischen beiden Arten. Weißwangengänse 
fliegen in höherem Maße über der offenen See 
bzw. über die südlichste Spitze Südschwedens, 
während Ringelgänse eher weiter über das 
Binnenland fliegen (GREEN & ALERSTAM 2000). 
Die mittlere Zugrichtung der Weißwangengans 
ist nordöstlich gerichtet, während Ringelgänse 
eher östlich fliegen. Weißwangengänse ziehen 
im Frühjahr meist im April, während Ringelgän-
se größtenteils Ende Mai durchziehen. Die 
Hauptzugtage fallen dabei in Perioden mit Rü-
ckenwind, die selektiv bevorzugt werden. Beide 
Arten überfliegen die deutsche AWZ überwie-

gend im Bereich Kieler Bucht/ Fehmarnbelt. 
Ringelgänse zeigen im Frühjahr höhere Flug-
geschwindigkeiten als im Herbst, und sie zie-
hen dann in größeren Verbänden und in größe-
ren Höhen (Mittel im Frühjahr: 341 m, Herbst 
215 m). 

Andere Gänsearten ziehen vermutlich überwie-
gend in größeren Höhen über die Ostsee oder 
folgen vorzugsweise den Küsten. In 25 Jahren 
wurden auf der dänischen Insel Christiansø 
lediglich Blässgänse Anser albifrons in größerer 
Zahl beobachtet (LAUSTEN & LYNGS 2004). 
Auch bei den bisherigen Zugplanbeobachtun-
gen des IfAÖ wurden überwiegend Blässgänse 
bei der Ostseeüberquerung gesehen. Bei der 
Graugans Anser anser (und auch beim Höcker-
schwan Cygnus olor) konnte im Mai 2003 ein 
auffälliger Mauserzug vom Darßer Ort zu den 
Dänischen Inseln in geringer Höhe (< 100 m) 
registriert werden (IFAÖ 2005). 

Meeresenten 
Für Meeresenten stellt die südliche und westli-
che Ostsee ein wichtiges Durchzugsgebiet zu 
den Überwinterungsplätzen in der Nordsee und 
dem nördlichen Kattegat dar. Obwohl der größ-
te Teil des Zuges eher in Küstennähe verläuft 
(viele Meeresenten fliegen mit Sichtkontakt zu 
Landstrukturen), findet Meeresentenzug auch 
auf der offenen See statt (IfAÖ 2005). 

Während des Frühjahrs findet der Heimzug der 
Eiderente entlang der südschwedischen Küste 
in einem relativ engen Korridor sehr küstennah 
statt. Dabei zeigen sie starken Bezug zu topo-
graphischen Strukturen (Küstenlinie): zunächst 
ziehen sie, aus dem Kattegat bzw. der Beltsee 
kommend, in Richtung Osten (z. T. über Land) 
und halten sich dann sehr konzentriert entlang 
der Küstenlinie in nordöstliche Richtung (ALER-
STAM 1990). Im Herbst verläuft der Zug in etwa 
auf derselben Route. Obwohl Eiderenten so-
wohl tagsüber als auch nachts ziehen, liegt der 
Schwerpunkt der Zugbewegungen eindeutig am 
Tage. Radaruntersuchungen des Eiderenten-
zuges vor der Küste Südschwedens zeigten, 
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dass weniger als 10% des Gesamtzuges in die 
Dunkelheit fielen (ALERSTAM et al. 1974). Vor-
nehmlich durch günstige Witterung bedingt, 
kann ein Großteil des Eiderentenzuges an nur 
wenigen Tagen stattfinden (ELLESTRÖM 2002). 

Der Frühjahrszug der Trauerente verläuft 
überwiegend entlang der deutschen Küste. Of-
fensichtlich fliegen die meisten in der Nordsee 
überwinternden Trauerenten während des 
Heimzuges so weit südlich, dass sie auf den 
Weststrand des Darßes treffen und dann den 
Darßer Ort und anschließend das Kap Arkona 
relativ nah umfliegen. Im Frühjahr 2003 wurden 
allein am Darßer Ort ca. 9% der biogeographi-
schen Population (1,6 Mio. Individuen, Wet-
lands International, 2006) festgestellt (WENDELN 
& KUBE 2005). Mit 35% Anteil synchroner Be-
obachtungen (zu den Beobachtungen am 
Darßer Ort selbst) am Schiff auf See 20 km 
nördlich des Darßer Ortes im Frühjahr (24% im 
Herbst) ist jedoch auch mit größeren Anzahlen 
von Trauerenten im Offshore-Bereich zu rech-
nen. Ein unbekannter Anteil der Vögel zieht 
nachts durch. 

Während der Mauser- und der Herbstzug der 
Trauerenten nördlich von Kap Arkona auf Rü-
gen sehr konzentriert verläuft (allein 50.000 bis 
100.000 im Juli/August, NEHLS & ZÖLLICK 

1990), sind die Gesamtzahlen am Darßer Ort 
zu dieser Jahreszeit gering (Wendeln & Kube, 
2005). Offenbar verläuft der Herbstzug im Be-
reich zwischen Darßer Ort und Falsterbo nicht 
küstennah. Vermutlich steuern die Vögel vom 
Kap Arkona aus die dänische Insel Møn an. Im 
Fehmarnbelt wurden im Frühjahr und Herbst 
2005 entlang der deutschen Küste kaum Traue-
renten beobachtet (IfAÖ 2005). Entweder ver-
läuft der Zug konzentriert entlang der dänischen 
Küste, oder die Vögel ziehen in diesem Bereich 
bereits in großer Höhe, um Schleswig-Holstein 
anschließend/ vorher zu überfliegen (vgl. 
Berndt und Busche, 1991). 

Samtentenzug ist in der deutschen Ostsee 
kaum zu beobachten (GARTHE et al. 2003, 
WENDELN & KUBE 2005). Offenbar gibt es zwi-
schen den Hauptüberwinterungsgebieten im 
nördlichen Kattegat und in der Pommerschen 
Bucht kaum Austauschbewegungen. Ähnliches 
gilt für die Eisente. Von dieser Art überwintern 
nur wenige tausend Individuen westlich der 
Darßer Schwelle. Zwischen den wichtigen 
Überwinterungsgebieten westlich bzw. östlich 
Rügens gibt es jedoch sehr intensive Aus-
tauschbeziehungen. 

 

 

 
Abbildung 34: Schema ausgewählter Zugwege von Wasservögeln in der westlichen Ostsee (Zusammenstel-
lung IfAÖ nach Literaturquellen und eigenen Beobachtungen in der Arkonasee; aus BSH 2009). 
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Feldgänse, Schwäne, Gründelenten und Sä-
ger 
Limnische Wasservogelarten mit skandinavi-
scher Brutheimat (Schwäne, Gründel- und Tau-
chenten, Säger) ziehen nach den Beobachtun-
gen des IfAÖ in Nord-Süd Richtung über die 
Arkonasee und steuern vermutlich überwiegend 
das Oderästuar (inkl. Greifswalder Bodden) an. 
Vögel, die auf die Nordküste Rügens treffen, 
schwenken dann nach West ab und folgen der 
Küstenlinie. Beobachtungen aus Südschweden 
lassen vermuten, dass die Vögel zunächst ent-
lang der schwedischen Ostseeküste gezogen 
sind (FLYCKT et al. 2003, 2004). Derzeit fehlen 
allerdings ausreichende Daten, um den beste-
henden Nord-Süd-Zug im Detail zu beschrei-
ben. Auffällig ist bei vielen dieser Arten, dass 
generell nur wenige Individuen pro Saison ge-
sehen werden (Ausnahmen Pfeifente und Mit-
telsäger, vgl. auch LAUSTEN & LYNGS 2004). 
Dies spricht dafür, dass viele Entenarten wohl 
überwiegend nachts in großer Höhe ziehen. 

Watvögel aus der sibirischen Arktis 
Adulte Watvögel aus arktischen Brutgebieten 
(Strandläufer, Regenpfeifer, u. a.) ziehen über 
die Ostsee zumeist in großer Höhe hinweg ins 
Wattenmeer und überqueren dabei vielfach 
auch Südschweden. Die Jungvögel ziehen da-
gegen in kleinen Schritten entlang der Küsten 
und rasten dabei mehrfach in Windwatten (KU-
BE & STRUWE 1994). Im Frühjahr ziehen fast 
alle Limikolen in großer Höhe vom Wattenmeer 
aus nach Westsibirien. Ihre mittlere Flughöhe 
beträgt ca. 2.000 m (GREEN 2005). Grundsätz-
lich bevorzugen Limikolen Rückenwind zum 
Ziehen (GREEN 2005). Bei starkem Gegenwind 
oder Niederschlag kommt es in der westlichen 
Ostsee gelegentlich zur Notrast oder zum Zug 
flach über der See entlang der schwedischen 
(im Herbst bei SW-Wind) bzw. deutschen Küste 
(im Herbst bei NW-Wind). Auf der offenen See 
werden Limikolen dagegen nur sehr selten re-
gistriert. Es überwiegen dabei Rufnachweise 
während der Nachtstunden (IFAÖ 2005). 

Kraniche/ Greifvögel (Thermikseg-
ler/Ruderflieger/Tagzieher) 
Kraniche 

Die Kraniche (Grus grus) Nordeuropas nutzen 
unterschiedliche Zugwege. Während östliche 
Populationen (Finnland, Baltikum) in Richtung 
Süd-Südost ziehen (nach Israel, Nordwest- und 
Ostafrika), fliegen Vögel der Teilpopulation, die 
dem westeuropäischen Zugweg von Norwegen, 
Schweden, Polen und Deutschland in ihre Win-
terquartiere nach Frankreich, Spanien und 
Nord-West-Afrika folgen, in Richtung Südwes-
ten ab. Diese Population wird derzeit auf ca. 
150.000 Individuen geschätzt (G. NOWALD pers. 
Mitt.). 

Für die westliche Ostsee sind insbesondere die 
skandinavischen Vögel von Interesse, die auf 
dem Zug die Ostsee überqueren. Für diese 
Kraniche stellt die Rügen-Bock-Region den 
wichtigsten Rastplatz an der südlichen Ostsee-
küste dar (gleichzeitig bis zu 40.000 rastende 
Kraniche).  

Skandinavische Kraniche erreichen ihre Rast-
gebiete im Bereich der vorpommerschen Bod-
dengewässer auf zwei Zugwegen: Von Finn-
land aus partiell entlang der südlichen Ostsee-
küste und von Schweden aus durch einen Non-
stop-Flug von 1-2 Stunden Dauer über das Ar-
konabecken. Auf letzterem Zugweg sind schät-
zungsweise 50.000-60.000 Ind. unterwegs. Der 
Heimzug von den Rastplätzen in Vorpommern 
nach Schweden verläuft entgegengesetzt in 
nördlicher Richtung (ALERSTAM 1990, Abbil-
dung 36).  

Kraniche überqueren die Ostsee in nahezu di-
rekter Nord-Süd-Richtung. Die Flugrichtungen 
bei den vom IfAÖ erfassten Kranichen wichen 
sowohl beim Hin- als auch beim Rückzug gut 
10° von der direkten Nord-Süd-Richtung ab. 
Das könnte mit einer nur teilweisen Kompensa-
tion von Winddrift über See zusammenhängen. 
Über Land erfolgt dagegen eine vollständige 
Kompensation der Winddrift (ALERSTAM 1975). 
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Sowohl der Herbst- als auch der Frühjahrszug 
erfolgten nicht gleichmäßig, sondern zeichneten 
sich durch Massenzug an relativ wenigen Ta-
gen aus. Die Kraniche nutzten gezielt Rücken-
windphasen zur Überquerung der Ostsee. Der 
Wind hatte auch entscheidenden Einfluss auf 
die Flughöhe der Kraniche. Bei Gegenwind lag 
die Flughöhe deutlich geringer als bei Rücken-
wind oder „neutralem“ Wind (BELLEBAUM et al. 
2008). 

Kraniche gehören zu der Vogelgruppe, die auf-
grund ihrer im Verhältnis zum Gewicht großen 
Flügelfläche zu den Thermikseglern zählen. 
Dabei wechseln Phasen mit ansteigenden 
Flughöhen in Thermiksäulen mit Gleitphasen 
ab. Dieses Verhalten ermöglicht eine sehr 
energiesparende Flugweise. Eine Ostseeüber-
querung im Gleitflug ist jedoch aufgrund der zu 
überwindenden Strecke von ca. 80 km nicht 
möglich. Bei einer Starthöhe von 1.000 m kön-
nen Kraniche über eine Strecke von maximal 
16 km gleiten (ALERSTAM 1990).  

 

 
Abbildung 35: Schema der Kranichzugwege in der westlichen Ostsee (rot=Heimzug, grün=Wegzug; Zu-
sammenstellung IfAÖ nach Beobachtungsdaten von Falsterbo, Bornholm und eigenen Beobachtungen in 
der Arkonasee; aus: BSH 2009). 

Da über Meeresflächen keine Aufwinde vor-
kommen, müssen sie den größten Teil der 
Strecke in aktivem Ruderflug überwinden (an-
fangs vermutlich abwechselnd mit Gleitphasen). 
Dabei warten sie i. d. R. Wetterlagen mit Rü-
ckenwind ab (ALERSTAM & BAUER 1973). Die 
Zuggeschwindigkeit hängt ebenfalls stark vom 
Wind ab, sie liegt im Mittel bei etwa 70 km*h-1 
(ALERSTAM 1975). Flughöhen von 200-700 m 
wurden nach dem Überqueren der Ostsee im 
Frühjahr über der Südspitze Schwedens ge-

messen (KARLSSON & ALERSTAM 1974). Vor 
allem über Land zeigten die vom IfAÖ erfassten 
Kranichtrupps kreisende Flugbewegungen, um 
an Höhe zu gewinnen. Regelmäßig konnten 
allerdings in Landnähe bis zu 15 km Distanz zur 
Küste auch über Wasser kreisende Kraniche 
mit deutlichem Höhengewinn beobachtet wer-
den (Wendeln et al., 2008). Der Anteil des 
nächtlichen Zugs wurde anhand der vorliegen-
den Daten auf rund 10% geschätzt (BELLEBAUM 
et al. 2008). 
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Abbildung 36: Flughöhen von Kranichtrupps über See während des Herbst- und Frühjahrszugs (grüne Linie: 
mittl. Flughöhe über gesamte Saison; rote Linie: max. Höhe Windräder; BELLEBAUM et al. 2008). 

 

Die Ergebnisse der Erfassungen mit dem Ziel-
folgeradar an der Küste Rügens zeigen, dass 
die Flughöhe über See sehr variabel sein kann. 
Rund ein Drittel der erfassten Kraniche (32% im 
Herbst 2005, 33% im Frühjahr 2006) zog in 
Höhen unterhalb von 200 m (Abbildung 37). 
Damit erfolgt ein beträchtlicher Anteil des Kra-
nichzugs über der Ostsee im Höhenbereich von 
Windenergieanlagen. 

Greifvögel 

Greifvögel zählen vielfach zu den Thermikseg-
lern. Thermiksegelnde Greifvögel schrauben 
sich an Land in mehrere 100 m Höhe und be-
ginnen dann ihren Zug. Es gibt aber auch Ar-
ten, die im Ruderflug ziehen (z. B. Sperber, 
Fischadler, Falken). Während die Mehrzahl der 
tagziehenden Greife schwedischer Populatio-
nen im Herbst über Falsterbo der „Vogelflugli-
nie“ folgen, kreuzt ein Teil die Ostsee in Nord-
Süd-Richtung (z. T. artspezifisch, z. B. Raufuß-
bussard). So zeigen z. B. die Zugmuster von 
Sperbern, die in Falsterbo und in Ottenby be-
ringt wurden, parallel versetzte Brut- und Über-
winterungsgebiete: Die weiter östlich brütenden 
Vögel ziehen vermutlich auch entlang einer 
weiter östlich liegenden Route und müssen 
demnach beim Überqueren der Ostsee auch 
größere Wasserflächen überfliegen. Greifvögel, 
die im Herbst vornehmlich der „Vogelfluglinie“ 
folgen, haben eine süd-südwestliche Zugrich-
tung. Greifvögel, die vornehmlich die offene 
See zwischen der südschwedischen Küste und 

mecklenburgischen Küste queren, ziehen stär-
ker in südliche Richtung. 

Alljährlich ziehen im Herbst bis zu 50.000 skan-
dinavische Greifvögel über Falsterbo nach Sü-
den. Diese Vögel queren anschließend den 
Fehmarnbelt. Je nach vorherrschender Wind-
richtung erfolgt die Querung dieses Seegebie-
tes auf etwas breiterer Front (KOOP 2005). Die 
Zughöhe der Greife liegt überwiegend über 50 
m (IFAÖ 2005). 

Während des Frühjahrszuges ist der Fehmarn-
belt für ziehende Greifvögel weniger bedeut-
sam. Vermutlich ziehen viele Vögel zu dieser 
Jahreszeit über Schleswig-Holstein und die 
dänischen Inseln nördlich am Fehmarnbelt vor-
bei. Ein nicht unerheblicher Teil folgt jedoch 
auch der südlichen Ostseeküste und quert die 
westliche Ostsee vom Darßer Ort und von Rü-
gen aus. Die Populationsanteile einiger Arten 
sind am Darßer Ort beachtlich (Tabelle 12). Im 
Frühjahr kam es am Darßer Ort zu einer deutli-
chen Zugbündelung. Der Anteil der beobachte-
ten Individuen überschritt bei fast allen Arten 
die 10%-Grenze im Verhältnis zum Herbstzug 
in Falsterbo (Rotmilan: ca. 30%, Fischadler/ 
Mäusebussard: ca. 20%). Auch auf Rügen wur-
de im Frühjahr Greifvogelzug beobachtet. Die 
Anteile im Verhältnis zum Herbstzug bei Fals-
terbo überschreiten jedoch selten 10% und lie-
gen damit deutlich unter am Darßer Ort ermit-
telten Werten (BELLEBAUM et al., 2008). 
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Tabelle 13: Vergleich des Greifvogel-Herbstzuges in Falsterbo 2002 und 2003 mit dem Frühjahrszug 2003 
am Darßer Ort (M-V) bzw. Herbstzug in Falsterbo 2007 mit dem Frühjahrszug in Rügen 2007 und 2008 (An-
zahlen beobachteter Individuen; Quelle: BELLEBAUM et al. 2008). 

  
Falsterbo 
Herbst 
2002 

Falsterbo 
Herbst 
2003 

Darßer Ort  
Frühjahr 
2003 

 Falsterbo 
Herbst 
2007 

Rügen 
Frühjahr 
2007 

Rügen  
Frühjahr 
2008 

Wespenbussard 3.232 3.076 574  2.745 0 30 
Rotmilan 1.148 1.441 390  2.381 308 255 
Rohrweihe 801 969 142  569 44 90 
Sperber 13.478 24.648 1.446  27.193 1.258 1.462 
Mäusebussard 8.607 14.203 1.820  18.872 743 970 
Raufußbussard 374 153 442  1.165 95 372 
Fischadler 234 303 57  232 19 33 
Turmfalke 385 943 41  725 0 0 
Merlin 182 405 17  367 12 25 
Baumfalke 47 61 24  39 6 12 

 

Über der Arkonasee lassen sich mittels Sicht-
beobachtungen nur wenige ziehende Greifvögel 
nachweisen (IFAÖ eigene Beob.). Möglicher-
weise ziehen die Greife im Frühjahr überwie-
gend oberhalb des Sichtbereiches von 200 m. 
Thermiksegelnde Greife fliegen über anderen 
Meeresgebieten überwiegend in größerer Hö-
he, z. B. bei der Überquerung Gibraltars selten 
unter 400 m (MEYER et al. 2000). Im Herbst, bei 
häufigen Gegenwind-Wetterlagen, sind die 
Zughöhen im Bereich der „Vogelfluglinie“ dage-
gen oft geringer (Falsterbo/Fehmarnbelt). 

Landvögel (Ruderflieger) 

Landvögel (Tagzieher) 

Viele Landvogelarten ziehen am Tag. Neben 
den bereits beschriebenen Greifvögeln sind 
dies Tauben und Singvögel (Tabelle 13). Unter 
den Singvögeln zählen vor allem Kurzstrecken-
zieher zu den Tagziehern (vor allem Finken und 
Ammern; aber auch Pieper, Stelzen, Meisen 
und Krähen). Von den Langstreckenziehern 
bilden Schwalben als reine Tagzieher eine 
Ausnahme. Z. T. gehören tagziehende Landvö-
gel zu den häufigsten Brutvogelarten in Skandi-
navien. In Bezug auf die westliche Ostsee sind 
dabei insbesondere schwedische und partiell 
auch finnische Brutvögel von Relevanz (siehe 
Ringfunde in LAUSTEN & LYNGS 2004). 
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Tabelle 14: Sichtbarer Anteil des herbstlichen Zugvolumens häufiger skandinavischer Tagzieher: Zugraten 
an verschiedenen Orten und Brutbestände schwedischer Populationen sowie die Abschätzung des Anteils 
visuell nicht erfassbaren Vogelzugs am Tag (aus BELLEBAUM et al. 2008). 

  Buch- und 
Bergfink 

Feld-
lerche 

Wiesen-
pieper 

Rauch-
schwalbe 

Mehl-
schwalbe 

mittlere Zugrate [Ind. pro h]  
Falsterbo 1.002,0 4,7 16,5 25,3 12,9 
Kriegers Flak 1,1 0,2 0,5 0,7 0,05 
Adlergrund 3,8 0,5 1,9 1,6 0,2 
Darßer Ort 22,3 4,0 4,1 5,4 0,6 
Gesamtzahl sichtbarer Vögel 
Falsterbo (Mittel 1973-2001)1 760.758 1.571 8.324 23.279 5.283 
Offshore2 664.160 136.320 292.800 618.240 29.280 
Brutbestand Schweden/ Zugvolumen 
Brutpaare3 12.500.000 750.000 750.000 225.000 150.000 
Summe Individuen (Herbst)4 50.000.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 
Sichtbarer Anteil (%)  
Falsterbo 1,52 0,05 0,28 2,59 0,88 
Offshore (Møn bis Bornholm) 1,29 4,54 9,76 68,69 4,88 
Sichtbarer Anteil, gesamt (%) 2,81 4,60 10,04 71,28 5,76 
Unsichtbarer Anteil (%) 
Zug über die dänischen Inseln/  
hoher Zug/ Nachtzug/ Überwin-
terung in Skandinavien 

97,19 95,40 89,96 28,72 94,24 

1 http://www.skov.se/fbo/index_e.html 
2 Annahme: Breitfrontzug schwedischer Brutvögel, Zugraten am Kriegers Flak als Basis für Seegebiet zw. Mön und 

Bornholm (150 km), max. Erfassungsdistanz am Schiff 
3  Anzahl Brutpaare nach HEATH et al. (2001) 
4 konservative Schätzung der Reproduktionsrate (= 2 flügge juvenile pro Paar): Zugvolumen Herbst = (2 adulte + 2 

juvenile)*Anzahl Brutpaare 

Der Zug tagziehender Landvögel folgt in der 
westlichen Ostsee zwei Grundregeln: 
• Viele Tagzieher bevorzugen die Querung 

der Ostsee im Bereich der dänischen In-
seln. Dabei fliegen sie partiell im sichtbaren 
Bereich (unterhalb 50-100 m). Ringeltauben 
ziehen z. B. über dem schwedischen Bin-
nenland im Breitfrontzug, im Bereich der 
Südspitze Schwedens bei Falsterbo kommt 
es jedoch zu einer deutlichen Zugbünde-
lung. Ringeltauben werden in großer Zahl 
bei Falsterbo und auf Fehmarn beobachtet 
(KOOP 2005). 

• Tagzieher meiden die Querung der Arkona-
see bei Tag in geringer Höhe (unter 100 m). 
Sie ziehen entweder in sehr großen Höhen 
(z. B. Buchfink > 1.000 m, IfAÖ eigene Be-

obachtungen) oder z. T. auch nachts (z. B. 
Feldlerche, Star, Bergfink). 

Angesichts der methodischen Schwierigkeiten 
bei der Erfassung von tagziehenden Landvö-
geln über See (nur mit Zielfolgeradar möglich), 
ist über das Zugverhalten dieser Arten kaum 
etwas bekannt. Nur von einigen Arten weiß 
man, dass sie in breiter Front die Ostsee über-
queren (z. B. Schwalben, Stelzen und Pieper). 

Landvögel (Nachtzieher) 

Nachtzieher stellen mehr als die Hälfte aller 
Zugvögel in der westlichen Ostsee (Lang- und 
Kurzstreckenzieher). Zu den ausgesprochenen 
Nachtziehern zählen vor allem insektenfres-
sende Kleinvögel wie Grasmücken, Laubsän-
ger, Fliegenschnäpper, Steinschmätzer 
(Oenanthe oenanthe) und Rotkehlchen (Eritha-

http://www.skov.se/fbo/index_e.html
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cus rubecula), aber auch Drosseln (Tabelle 15). 
Nachts können ebenfalls eine Reihe von Vo-
gelarten ziehend beobachtet werden, die auch 
tagsüber ziehen (Enten, Gänse, Schwäne, 
Watvögel und Möwen). Oft liegt der Schwer-

punkt des Zuges dieser Arten jedoch am Tag. 
Radaruntersuchungen des Eiderentenzuges vor 
der Küste Südschwedens zeigten z. B., dass 
maximal 10-20% des Gesamtzuges in die Dun-
kelheit fielen (Alerstam et al., 1974). 

Tabelle 15: Populationsgrößen (Anzahl der Brutpaare; Stand 2000) für die häufigsten nachts ziehenden 
Singvogelarten in Schweden (T = teilweise Tagzieher; nach BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004a). 

Art Anzahl Brutpaare  Art Anzahl Brutpaare 

Kuckuck 30.000 – 70.000  Klappergrasmücke 150.000 – 400.000 

Zaunkönig 100.000 – 500.000  Dorngrasmücke 500.000 – 1.000.000 

Rotkehlchen 2.500.000 – 5.000.000  Gartengrasmücke (T) 1.000.000 – 3.000.000 

Sprosser 20.000 – 50.000  Mönchsgrasmücke (T) 400.000 – 1.000.000 

Gartenrotschwanz 100.000 – 300.000  Waldlaubsänger 200.000 – 250.000 

Steinschmätzer 100.000 – 500.000  Zilpzalp 100.000 – 400.000 

Braunkehlchen 200.000 – 400.000  Fitis 10.000.000 – 16.000.000 

Singdrossel 1.500.000 – 3.000.000  Wintergoldhähnchen 2.000.000 – 4.000.000 

Rotdrossel (T) 750.000 – 1.500.000  Grauschnäpper (T) 500.000 – 1.200.000 

Schilfrohrsänger 50.000 – 200.000  Trauerschnäpper 1.000.000 – 2.000.000 

Sumpfrohrsänger 15.000 – 20.000  Neuntöter 26.000 – 34.000 

Gelbspötter 40.000 – 100.000    

 

Der größte Teil des nächtlichen Vogelzugs er-
folgt in breiter Front über die Ostsee. Die Vögel 
einzelner Teilpopulationen fliegen, entspre-
chend ihrer (vornehmlich endogen) festgelegten 
Zugrichtung, in parallelen benachbarten Sekto-
ren, sodass flächendeckende Zugmuster ent-
stehen (z. B. BERTHOLD 2000). Einen Hinweis 
auf Breitfrontenzug ergeben z. B. Vergleiche 
von Fangzahlen der Beringungsstationen Fals-
terbo und Ottenby, die ca. 240 km voneinander 
entfernt liegen. Wintergoldhähnchen wurden 
dort über eine Zeitspanne von über 20 Jahren 
jährlich in nahezu identischen Anzahlen gefan-
gen. Auch Besonderheiten, wie z. B. der fast 
komplette Ausfall des Wintergoldhähnchenzu-
ges im Jahr 2002 spiegeln sich in beiden Fang-
stationen wider. Dies kann nur damit erklärt 
werden, dass die nachts ziehenden Vögel in 
breiter Front südwärts ziehen (GRENMYR 2003).  

Erfassungen zur Artzusammensetzung wäh-
rend des Herbstzugs 2005 auf Rügen mittels 
Vertikalradar ergaben, dass Singvögel mit etwa 
90% den größten Anteil des nächtlichen Vogel-
zugs ausmachten, Watvögel erreichten dage-
gen nur einen Anteil von etwa 5%. Große Sing-
vögel, v. a. Drosseln, waren dabei häufiger als 
kleine Singvögel (vgl. Abbildung 38). Dabei 
nahm der relative Anteil kleiner Singvögel (v.a. 
Rotkehlchen, Laubsänger) im Vergleich zu den 
großen Singvögeln mit der Höhe zu. 
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Abbildung 37: Artenzusammensetzung des 
nächtlichen Vogelzugs auf Rügen im Herbst 2005 
(n= 26.612 Echos; aus BELLEBAUM et al. 2008). 

Die Hauptzugrichtung von Nachtziehern ist für 
viele Arten gleich. Im Herbst beträgt sie etwa 
Süd-Südwest und im Frühjahr Nord-Nordwest 
(vgl.Abbildung 39). Die Erfassung von Zugrich-
tungen von Nachtziehern mit dem Zielfolgera-
dar auf Rügen (Mittel über 9 Nächte; n = 712 
Messungen) ergab im Herbst 2005 für die Flug-
richtung einen Median von 213°, die Eigenrich-
tung war etwas südlicher ausgerichtet (Median: 
207°). Daneben gibt es Arten, deren Winter-
quartiere in südöstlicher Richtung liegen (z. B. 
Sperbergrasmücke, Sumpfrohrsänger, Klap-
pergrasmücke, Neuntöter u. a.). Es kommt aber 
auch bei Nachtziehern mit Hauptzugrichtung 
Südwest regelmäßig zu starken Zugbewegun-
gen in Richtung Südost, insbesondere in Ver-
bindung mit nordwestlichen Winden. Das aktive 
Wählen einer Zugrichtung in Abhängigkeit von 
der Windrichtung wird auch als „Pseudodrift“ 
bezeichnet. 

 
Abbildung 38: Häufigkeit von Zugrichtungen des 
nächtlichen Vogelzuges (links Flugrichtung, rechts 
Eigenrichtung/ Heading) auf Basis von Messungen 
mit dem Zielfolgeradar „Superfledermaus“ im Herbst 
2005 auf Rügen (aus BELLEBAUM et al. 2008). 

Landvögel queren die Ostsee im gesamten 
Jahresverlauf. Allerdings gibt es dabei saisona-
le Unterschiede mit hohen Zugintensitäten von 
März bis Mai (Heimzug) und im Septem-
ber/Oktober (Wegzug). Innerhalb der Haupt-
zugzeiten variiert die Zugintensität sehr stark 
von Tag zu Tag. Ursache dieser Variationen 
sind Unterschiede in den Witterungsbedingun-
gen, wobei die Windverhältnisse oftmals die 
entscheidende Rolle spielen (vgl. LIECHTI & 
BRUDERER 1998; ERNI et al. 2002). Grundsätzli-
che Unterschiede in den saisonalen Zugphäno-
logien bei nachts ziehenden Singvögeln beste-
hen zwischen Lang- und Kurz-
/Mittelstreckenziehern. Kurz- und Mittelstre-
ckenzieher (z. B. Wintergoldhähnchen, Zaun-
könig, Drosseln, Rotkehlchen) ziehen früher ins 
Brutgebiet (oft schon im März/April) und verlas-
sen dieses auch später (September bis No-
vember), während die Brutzeit von Langstre-
ckenziehern (z. B. Grasmücken, Rohrsänger, 
Fliegenschnäpper, Gelbspötter Hippolais icteri-
na) wesentlich kürzer ist, d. h. sie kommen oft 
erst im Mai/Juni und verlassen das Brutgebiet 
schon wieder ab Ende Juli/Anfang August (z. B. 
KARLSSON 1992). 

Mit Hilfe von Vertikalradargeräten wurden zwi-
schen 2002 und 2006 an verschiedenen Küs-
tenstandorten sowie auf der Ostsee von Schif-
fen aus Zugraten ermittelt, um einen Eindruck 
über die räumliche Verteilung des nächtlichen 
Zuggeschehens zu ermitteln.  

Die höchsten nächtlichen Zugintensitäten wur-
den an den Landstandorten Darßer Ort und 
Fehmarn erfasst (ca. 1.000 Echos/ (h*km) im 
Mittel im Frühjahr und ca. 500-600 im Herbst). 
Die auf Rügen erfassten Raten lagen etwa bei 
der Hälfte dieser Werte, hier wurden in keiner 
Nacht die Zugraten von Fehmarn und vom 
Darßer Ort erreicht. An den Offshore-
Standorten wurden deutlich geringe Zugraten 
gemessen. In wenigen Nächten waren aller-
dings auch höhere Zugraten zu verzeichnen (z. 
B. Kriegers Flak am 7.10.2003: mittlere Zugrate 
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1.802/ max. Stundenwert: 3.513 Echos/(h*km)). 
Die maximalen nächtlichen Zugraten erreichten 
die höchsten Werte im Frühjahr auf Fehmarn 
mit 5.228 Echos pro h und km in einer Nacht 
(max. Stundenwert: 15.278 Echos/ (h*km)).  

Ein Vergleich der verschiedenen Standorte und 
Untersuchungsjahre veranschaulicht die aus-
geprägten Schwankungen in den nächtlichen 
Zugraten an den Landstandorten, an denen 

kontinuierlich gemessen werden konnte (vgl. 
Abbildung 40). Allerdings lassen die Daten da-
rauf schließen, dass entlang der „Vogelfluglinie“ 
auch nachts höhere Zugraten auftreten und 
diese Richtung Osten abnehmen. Die geringen 
Zugraten auf See hängen vermutlich mit der 
lückenhaften Erfassung und unzureichender 
Konstanz der Erfassungsbedingungen zusam-
men (BELLEBAUM et al. 2008). 

 

 
Abbildung 39: Mittlere Zugraten (MTR = mean traffic rate = Vögel pro Kilometer und Stunde) an verschiede-
nen Messstandorten im Frühjahr und im Herbst (aus BELLEBAUM et al. 2008). 

 

 Zustandseinschätzung des Schutzgu-2.10.3
tes Zugvögel 

Für die Zugvögel werden folgende Bewertungs-
kriterien verwandt: 

• Leitlinien und Konzentrationsbereiche: Die 
Definition von Konzentrationsbereichen und 
Leitlinien für den Vogelzug ist im Offshore-
Bereich aufgrund fehlender Strukturen nicht 
klein-räumig zu sehen, sondern eine Bewer-
tung dieses Kriteriums muss den großräu-
migen Verlauf des Vogelzugs in der westli-
chen Ostsee berücksichtigen. 

• Zuggeschehen und dessen Intensität. 
• Artenzahl und Gefährdungsstatus der betei-

ligten Arten. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ziehen alljähr-
lich mehrere Millionen Vögel über die westliche 
Ostsee. Insbesondere der nächtliche Zug von 
Landvögeln findet zwischen Mitteleuropa und 
Skandinavien auf breiter Front statt. Aufgrund 
des Breitfrontenzuges dieser Vögel existiert 
kein Gradient Land-See. Land-See-Gradienten 
beschränken sich in der westlichen Ostsee auf 
den unmittelbaren Küstenbereich, wo es auf-
grund der Leitlinienwirkung der Strandlinie auch 
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bei Dunkelheit zur lokalen Bündelung des Zug-
geschehens kommt (im Herbst in Südschwe-
den, im Frühjahr in Mecklenburg-Vorpommern). 

Konzentrationsbereiche und Leitlinien des Vo-
gelzuges sind in der westlichen Ostsee bei Tag-
ziehern gegeben. Thermiksegler und andere 
tagziehende Landvögel wie z. B. Ringeltauben 
ziehen vorzugsweise entlang der „Vogelflugli-
nie“ (Inseln Fehmarn, Falster, Møn und See-
land, Falsterbo). Östlich dieser Hauptroute zie-
hen diese Vögel in wesentlich geringerer Dichte 
(z. B. FRANSSON & PETTERSSON 2001). 

Im Folgenden erfolgt die Zustandseinschätzung 
getrennt nach den Hauptgruppen Wasservögel, 
Kraniche und Greifvögel sowie Landvögel. Für 
die besonders schützenswerten Arten nach 
Anhang I der V-RL und der Vogelarten, die dem 
besonderen Schutz des Art. 4 Abs. 2 V-RL un-
terliegen, erfolgt zusätzlich eine Einzelbetrach-
tung. 

Wasservögel 

Die westliche Ostsee stellt für Meeresenten und 
Gänse, die in Nordeuropa und Russland (bis 
Westsibirien) brüten, ein wichtiges Durchzugs-
gebiet zu den Überwinterungsplätzen in der 
Nordsee und dem nördlichen Kattegat dar. Da 
es sich bei den Meeresenten vorwiegend um 
Tagzieher handelt, die sich bevorzugt an 
Landmarken orientieren, findet ein großer Teil 
des Zuges in Küstennähe statt. Trauerenten 
fliegen z. B. meist in Sichtkontakt zu Landstruk-
turen. Durch Radarmessungen wurde im Be-
reich Kap Arkona und Hiddensee im Rahmen 
eines F- & E-Vorhabens (KNUST et al. 2003) ein 
größtenteils küstenparalleler Zug festgestellt. 
Darüber hinaus findet im Bereich westliche 
Ostsee auch ein Breitfrontzug über das offene 
Meer statt (RAUTENBERG 1956; KNUST et al. 
2003). Nach Beobachtungen des IfAÖ ziehen 
Möwen und Alke über die offene See ohne Bin-
dung an konkrete Routen. 

Seetaucher  

Die unter dem Begriff Seetaucher zusammen-
gefassten Arten Sterntaucher und Prachttau-
cher sind ebenfalls Arten nach Anhang I der V-
RL. Eine Hauptroute führt die meisten Seetau-
cher entlang der deutschen Küste. Ergebnisse 
aus den UVS’n Monitoringberichten deuten 
darauf hin, dass der Zug von Seetauchern in 
der AWZ von geringer Bedeutung ist (nähere 
Angaben in Kapitel 2.10.3.3).  

Meeresenten 

Eiderenten, Eisenten, Trauer- und Samtenten 
gehören zu den nicht in Anhang I der V-RL auf-
geführten, regelmäßig auftretenden Zugvogel-
arten, für die gemäß Art. 4 Abs. 2 V-RL beson-
dere Schutzmaßnahmen getroffen werden 
müssen. Nach BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004b) 
zeigen die Bestände der Meeresenten (mit 
Ausnahme der Samtente) eine überwiegend 
positive Entwicklung. Nach neueren Schätzun-
gen von WETLANDS INTERNATIONAL (2012) gilt 
dies aber nur noch für die Eiderente, wobei der 
Bestand der biogeografischen Population der 
Eiderente mit aktuell 976.000 Individuen ange-
geben wird. Die Bestände der biogeografischen 
Populationen der drei anderen Entenarten ha-
ben in den letzten Jahren um mehr als 50 Pro-
zent abgenommen. Für die Eisente werden 
aktuell Werte von 1,6 Mio., für die Trauerente 
550.000 und für die Samtente 450.000 Indivi-
duen angegeben (WETLANDS INTERNATIONAL 
2012). 

Als vornehmliche Tagzieher zeigen die vier 
Entenarten einen starken Bezug zu topographi-
schen Strukturen und ziehen deshalb verstärkt 
entlang der Küstenlinie. Die Untersuchungen im 
Rahmen eines F&E-Vorhabens (KNUST et al. 
2003) haben jedoch ergeben, dass die Enten 
auch im Breitfrontzug über die Ostsee ziehen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolgt der 
Eiderentenzug in großem Umfang an der Küste 
Schwedens. Bei den aktuellen Tagesbeobach-
tungen zwischen dem Herbst 2013 und dem 
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Herbst 2015 im Gebiet O-3 schwankten die 
Sichtungsraten der Eiderenten sehr stark. So 
wurden im Herbst 2013 mit 10.832 Individuen 
die meisten Eiderenten und und im Frühjahr 
2015 mit 1.823 Individuen die wenigsten Eider-
enten gesichtet (IFAÖ 2016a und b). Im Gebiet 
O-1 belief sich die gesichtete Eiderentenzahl im 
Jahr 2014 auf 457 (BIOCONSULT 2016). Damit 
wurden in einer Zugperiode maximal 1,1% der 
biogeografischen Population in einem kleinen 
Bereich der AWZ gesichtet. Trotz dieser hohen 
Sichtungsrate ist der Eiderentenzug an der 
schwedischen Küste ca. 40-mal höher als im 
Gebiet O-3. Aufgrund dieser Ergebnisse und 
der Beobachtungen, dass Eiderenten einen 
starken Bezug zu topographischen Strukturen 
(Küstenlinie) haben, hat die deutsche AWZ eine 
durchschnittliche Bedeutung für den Eideren-
tenzug. 

Der Zug der Trauerenten erfolgt dagegen ver-
stärkt an der deutschen Küste. Im Frühjahr 
wurden am Darßer Ort ca. 9% der biogeogra-
phischen Population festgestellt (WENDELN & 
KUBE 2005), wobei jedoch auch ein nicht uner-
heblicher Anteil auf See 20 km nördlich des 
Darßer Ortes gesichtet wurde, sodass größere 
Anzahlen von Trauerenten auch in der AWZ 
ziehen. In Gebiet O-1 wurden 2014 (BIOCON-
SULT 2016) ca. 0,33% und im Gebiet O-3 ca. 
0,5% (2014) bzw. 0,12% (2015) (IfAÖ 2016a 
und b) der biogeographischen Population ge-
sichtet. Samtentenzug ist in der deutschen Ost-
see kaum zu beobachten (GARTHE et al. 2003, 
WENDELN & KUBE 2005). Dies wird auch durch 
aktuelle Beobachtungen in den beiden Vor-
ranggebieten bestätigt. Im Vorranggebiet "Krie-
gers Flak" wurden nur 105 Samtenten und im 
Vorranggebiet „Westlich Adlergrund“ 217 Sam-
tenten gesichtet. Ähnliches gilt für die Eisente 
im Gebiet O-3. Obwohl im Gebiet O-1 im Jahr 
2014 6.728 Eisenten (0,4% der biogeographi-
schen Population) gesichtet wurden, hat die 
AWZ für den Zug der beiden Entenarten nur 
eine geringe Bedeutung. 

Insgesamt ist die deutsche AWZ der Ostsee für 
ziehende Wasservögel von durchschnittlicher 
bis überdurchschnittlicher Bedeutung. Dies folgt 
aus der Tatsache, dass es in der westlichen 
Ostsee für die tagziehenden Wasservögel zwei 
Hauptrouten entlang der schwedischen und 
deutschen Küste gibt und die deutsche AWZ 
zumindest an der Grenze des küstennahen 
Zugschwerpunktes entlang der mecklenburgi-
schen Küste liegt (KNUST et al. 2003). Weiterhin 
liegen in Nord-Süd-Richtung Konzentrationsbe-
reiche über die bekannten Zugrouten der offe-
nen Ostsee (z. B. „Vogelfluglinie“, Südschwe-
den – Rügen) vor. Zusätzlich wird die westliche 
Ostsee von mehreren besonders zu schützen-
den Arten (z. B. Weißwangengans, Sing-
schwan, Eider-, Trauer- und Samtente) in teil-
weise hohen Intensitäten überquert. 

Weißwangengans (Branta leucopsis) 

Die russisch-baltische Brutpopulation der 
Weißwangengans ist für die westliche Ostsee 
maßgebend. Denn diese Brutpopulation über-
quert auf dem Weg zu ihren Hauptüberwinte-
rungsgebieten (u. a. deutsche und niederländi-
sche Küste) die Ostsee. Die biogeographische 
Population der Weißwangengans wird auf 
770.000 Individuen geschätzt (WETLANDS IN-
TERNATIONAL 2012). Die Population verzeichne-
te in den letzten Jahrzehnten eine sehr starke 
Zunahme der Individuenzahlen. Nach Literatur-
angaben liegt in der westlichen Ostsee der 
Zugschwerpunkt entlang der schwedischen 
Küste. Während des Frühjahrszuges findet aber 
auch vermehrt Zug über der offenen See statt 
(GREEN & ALERSTAM 2000).  

Die AWZ wird überwiegend im Bereich Kieler 
Bucht/ Fehmarnbelt überflogen. Allerdings wur-
den im Bereich des Gebiets O-3 (Vorranggebiet 
„Kriegers Flak“) im Rahmen des Monitorings 
des OWP-Vorhabens „EnBW Baltic 2“ im Jahr 
2014 8.190 und im Jahr 2015 2.622 ziehende 
Weißwangengänse festgestellt (IfAÖ, 2016a 
und b). Das sind ca. 1,06% bzw. 0,34% der 
biogeografischen Population. Demnach ist das 
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Gebiet um Kriegers Flak für den Zug der Weiß-
wangengänse von hoher Bedeutung. Das Ge-
biet O-1 (Gebiet „Westlich Adlergrund“) hat da-
gegen nur eine geringe Bedeutung, da nur bis 
zu 42 ziehende Weißwangengänse (BioCon-
sult, 2016) – das sind ca. 0,01% der biogeogra-
fischen Population – festgestellt wurden. Im 
Gebiet O-2 wurden im Rahmen der Vogelzug-
beobachtungen zum Offshore-Windpark „Baltic 
Eagle“ im Zeitraum 2008 – 2012 insgesamt 
3.340 Weißwangengänse registriert (OECOS 
2015). Dies entspricht im Durchschnitt einer 
jährlichen Sichtungsrate von ca. 850 Individuen 
(= 0,11% der biogeographischen Population). 
Insgesamt hat die AWZ nach dem derzeitigen 
Kenntnisstand für den Zug der Weißwangen-
gans eine durchschnittliche bis hohe Bedeu-
tung. Die durchschnittliche Bedeutung ist damit 
zu begründen, dass der Zugschwerpunkt i. A. 
außerhalb der AWZ liegt. Eine hohe Bedeutung 
liegt abschnittsweise vor, wie z. B. im Bereich 
Kriegers Flak, wo die Weißwangengänse in 
bedeutsamer Intensität (> 1% der biogeogra-
phischen Population) durchziehen. 

Singschwan (Cygnus cygnus) 

Nach BAUER & BERTHOLD (1997) nehmen in 
allen europäischen Ländern mit Brutpopulatio-
nen die Bestände des Singschwans seit einigen 
Jahrzehnten kontinuierlich zu. Die biogeografi-
sche Population, die auf ihrem Zugweg die Ost-
see quert, wird auf 59.000 Individuen geschätzt 
(WETLANDS INTERNATIONAL 2012). Im Bereich 
des Vorranggebietes „Westlich Adlergrund“ 
(Gebiet O-1) wurden in einem Jahr ca. 0,3% 
und im Vorranggebiet „Kriegers Flak“ (Gebiet 
O-3) ca. 0,03% der biogeographischen Popula-
tion registriert. Im Gebiet O-2 liegt die Sich-
tungsrate bei ca. 0,01%. Die drei Gebiete sind 
daher für den Zug der Singschwäne von gerin-
ger Bedeutung. Insgesamt kann die Bedeutung 
der AWZ für den Singschwanzug höchstens mit 
durchschnittlich eingeschätzt werden, da nicht 
auszuschließen ist, dass die Singschwäne als 
vornehmliche Tagzieher die bekannten Zugrou-

ten („Vogelfluglinie“) ggf. mit höherer Intensität 
nutzen. 

Kraniche 

Der Kranich unterliegt als Vogelart des Anhang 
I der V-RL einem besonderen Schutzstatus. 
Während die europäische Population zwischen 
1970 und 1990 einen starken Rückgang ver-
zeichnete, zeigt sie nun seit vielen Jahren deut-
lich zunehmende Bestände (Birdlife Internatio-
nal, 2004; Prange, 2005). Nach WETLANDS IN-
TERNATIONAL (2012) umfasst die biogeografi-
sche Population 90.000 Individuen. Die Krani-
che aus den verschiedenen Brutgebieten Nord-
europas nutzen unterschiedliche Zugwege in ihr 
Überwinterungsgebiet. Für die westliche Ostsee 
sind insbesondere die skandinavischen Vögel 
von Interesse, die auf dem Zug die Ostsee 
überqueren. 

Betrachtet man die westliche Ostsee und damit 
die deutsche AWZ als Ganzes, so hat sie für 
den Kranichzug eine überdurchschnittliche Be-
deutung, da der Großteil der biogeographi-
schen Population auf ihrem Weg in den Süden 
die Ostsee zwangsläufig überqueren muss. Da 
es sich aber beim Kranich um einen 
Schmalfrontzieher handelt, verläuft der Zugweg 
über die AWZ gebündelt in einzelnen Konzent-
rationsbereichen. Es wird angenommen, dass 
von Südschweden kommend ca. 50.000 bis 
60.000 Kraniche über das Arkonabecken zie-
hen. Damit nutzen etwa 55% der biogeographi-
schen Population allein diesen Zugweg. Aller-
dings kann es auch bedingt durch stärkere 
Winde vorkommen, dass vermehrter Kranich-
zug in benachbarten Bereichen zu beobachten 
ist. 

So wurde im Herbst 2014 und Herbst 2015 eine 
sehr hohe Anzahl von 5.028 bzw. 3.517 Krani-
chen im Bereich des Gebiets O-3 („Kriegers 
Flak“) erfasst (IFAÖ 2016a und b). Damit durch-
flogen ca. 5,6% bzw. 3,9% der biogeographi-
schen Population den Bereich von Gebiet O-3. 
Ursächlich hierfür sind vermutlich stärkere östli-
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che Winde, so dass die Kraniche in den Bereich 
des OWP-Vorhabengebietes „EnBW Baltic 2“ 
verdriftet wurden. Gestützt wird dies durch den 
Umstand, dass im Herbst 2015 die Kraniche bei 
„EnBW Baltic 2“ ausschließlich bei Windstärken 
von 2 – 5 Beaufort aus Nordost oder Ost fest-
gestellt wurden. Im Gebiet O-2 lagen die jährli-
chen Sichtungsraten zwischen 500 und 700 
Individuen, wobei allein an zwei Tagen im 
Herbst 2008 550 Kraniche bei westlichen Bri-
sen zwischen 4 und 5 Beaufort gesichtet wur-
den (OECOS 2015). Im Bereich des Vorrangge-
bietes „Westlich Adlergrund“ (Gebiet O-1) wur-
den auf dem Herbstzug 2014 insgesamt 546 
durchziehende Kraniche registriert (BIOCON-
SULT SH, 2016), das entspricht etwa 1,4% des 
vorpommerschen Rastbestandes (Rastzahlen: 
über 40.000 Individuen gleichzeitig) oder 0,6% 
der biogeographischen Population. Auch hier 
wurde die Mehrzahl dieser Vögel möglicher-
weise durch nordwestliche Winde von einer 
Flugroute Südschweden-Rügen nach Südost 
verdriftet. Allerdings können Kraniche aus finni-
schen (und baltischen) Populationen mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit im Bereich des Adler-
grundes auftauchen. So wurden z. B. auf Chris-
tiansö und Bornholm am 12.10.2003 mit 5.490 
bzw. 6.300 Kranichen (Flugrichtung W bis SW) 
starke Zugbewegungen registriert, so dass man 
davon ausgehen kann, dass zeitweise auch im 
Gebiet des Adlergrundes größere Anzahlen von 
Kranichen auftauchen können. 

Unter Berücksichtigung dieses Zugverhaltens 
ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. 
So sind die bekannten Hauptzugrouten zweifel-
los von überdurchschnittlicher Bedeutung. Die 
benachbarten Bereiche dieser Hauptzugrouten 
sind vermutlich in Abhängigkeit der Windstärke 
und -richtung von durchschnittlicher bis über-
durchschnittlicher Bedeutung. Abseits dieser 
Bereiche ist die Bedeutung wahrscheinlich ge-
ring. Anhand der ermittelten Flughöhen und 
Flugrichtungen ist zu vermuten, dass ein Teil 
der über die Ostsee ziehenden Kraniche auf die 
geplanten Windparks stoßen wird. Da Kraniche 

im Regelfall bei günstigen Wetterverhältnissen 
mit Rückenwind und guter Sicht ziehen, sind 
Ausweichbewegungen wie an Landstandorten 
anzunehmen. Hier fehlen allerdings noch ent-
sprechende Untersuchungen auf offener See. 
Letztlich ist es erforderlich, bei Einzelvorhaben 
auf Projektebene Untersuchungen des Kranich-
zugs durchzuführen, um eine Zustandsein-
schätzung des betroffenen Zugweges durchzu-
führen. 

Greifvögel 

Tagziehende Greife schwedischer Populationen 
nutzen in der Mehrzahl von Falsterbo kommend 
die „Vogelfluglinie“ über Fehmarn. Allerdings 
kreuzt ein Teil die Ostsee im Herbst auch in 
Nord-Süd-Richtung. Insgesamt ziehen bis zu 
50.000 skandinavische Greifvögel über Fals-
terbo nach Süden. Darunter sind auch Anhang 
I-Arten (V-RL), die in nennenswertem Umfang 
über die Ostsee ziehen. Es handelt sich dabei 
um Wespenbussard (Pernis apivorus), Rotmilan 
(Milvus milvus), Rohrweihe (Circus aerugino-
sus), Fischadler (Pandion haliaetus) und Merlin 
(Falco columbarius). 

Insgesamt gesehen hat die deutsche AWZ der 
Ostsee für Greifvögel, insbesondere die skan-
dinavischen Bestände, eine überdurchschnittli-
che Bedeutung. Allerdings gibt es auch bei 
ihnen aufgrund ihres Zugverhaltens erhebliche 
lokale Unterschiede, sodass eine differenzierte 
Betrachtung erforderlich ist. So sind die be-
kannten Hauptzugrouten zweifellos von über-
durchschnittlicher Bedeutung. Die benachbar-
ten Bereiche dieser Hauptzugrouten sind ver-
mutlich in Abhängigkeit der Windstärke und -
richtung von durchschnittlicher bis überdurch-
schnittlicher Bedeutung. Abseits dieser Berei-
che ist die Bedeutung wahrscheinlich gering. 
Letztlich ist es erforderlich, bei Einzelvorhaben 
auf Projektebene Untersuchungen des Greifvo-
gelzugs durchzuführen, die eine Zustandsein-
schätzung des betroffenen Bereiches ermög-
licht. 
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Landvögel 
Bei den Landvögeln ist zwischen den Tag- und 
Nachtziehern zu differenzieren. 

Tagzieher 

Zu den Tagziehern gehören vor allem Tauben 
und Singvögel. Bei diesen spielen Leitlinien 
eine wichtige Rolle. Daher nutzen sie bei der 
Querung der Ostsee v.a. die dänischen Inseln. 
Eine weitere Zugbündelung erfolgt über die 
„Vogelfluglinie“. Damit haben diese Bereiche 
eine überdurchschnittliche Bedeutung. Außer-
halb dieser Hauptzugwege sind die Zugintensi-
täten von Tagziehern in küstenfernen Meeres-
bereichen vergleichsweise gering und haben 
daher eine geringe bis durchschnittliche Bedeu-
tung. 

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass über 
den Zug über die freie Ostsee kaum etwas be-
kannt ist. Bekanntermaßen ziehen nur wenige 
Arten (z. B. Schwalben, Stelzen, Pieper) in brei-
ter Front über die Ostsee. 

Nachtzieher 

Die Nachtzieher stellen mehr als die Hälfte aller 
Zugvögel in der westlichen Ostsee. Der größte 
Teil des nächtlichen Vogelzugs erfolgt in breiter 
Front über die Ostsee. Aufgrund der sehr ho-
hen zu erwartenden Individuenzahlen und des 
bedeutenden Anteils gefährdeter Arten hat die 
AWZ für die Nachtzieher eine überdurchschnitt-
liche Bedeutung. 

2.10.3.1 Anthropogene Einflüsse auf den 
Vogelzug 

Zugvögel unterliegen einer Vielzahl anthropo-
gener Belastungen. Anthropogen bedingte Fak-
toren tragen in vielfältiger Weise zur Mortalität 
von Zugvögeln bei und können in ihrem kom-
plexen Zusammenwirken auf die Populations-
größe wirken und das aktuelle Zuggeschehen 
bestimmen. Dies betrifft einerseits Verluste von 
Brut-, Rast- und Überwinterungsgebieten durch 
unterschiedlichste menschliche Aktivitäten so-
wie langfristig auch Klimaveränderungen. Da-

neben kommt jährlich aber auch eine große 
Zahl von Vögeln unmittelbar durch menschliche 
Einflüsse zu Tode. Allein in Skandinavien und 
im Ostseegebiet sterben alljährlich mehr als 
100 Mio. Vögel durch aktive Jagd, Kollisionen 
mit anthropogen geschaffenen Strukturen, Fi-
scherei oder Öl- und chemische Umweltver-
schmutzung. Die verschiedenen Faktoren wir-
ken kumulativ, so dass die losgelöste Bedeu-
tung i. d. R. schwer zu ermitteln ist.  

Ringfundanalysen von auf Helgoland beringten 
Vögeln zeigen, dass im Laufe des letzten Jahr-
hunderts anthropogen bedingte Todesursachen 
in allen Artengruppen angestiegen sind, wobei 
vor allem Gebäude- und Fahrzeuganflüge her-
vortraten („passive Todesursache“, 14% aller 
Totfunde in den letzten zwei Jahrzehnten, 49% 
bei Greifvögeln und Eulen; HÜPPOP & HÜPPOP 
2002). 

Zahlreiche Zugvogelarten Skandinaviens sind 
in Anhang II/1 bzw. II/2 der V-RL aufgeführt und 
unterliegen zumindest in einem Teil ihres Jah-
reslebensraums der Bejagung. Von der Jagd 
sind nahezu alle ziehenden Entenvögel (Enten, 
Schwäne, Gänse) im Ostseeraum betroffen. 
Von 1996 bis 2001 wurden in Skandinavien 
jährlich 122.500 Eiderenten erlegt, davon allei-
ne in Dänemark 92.820 (ASFERG 2002). Das 
entspricht bereits 16% des Winterbestandes 
von 760.000 Ind. (DESHOLM et al. 2002), denen 
noch Abschüsse in den Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion hinzuzurechnen sind, 
über die keine Angaben vorliegen. Vor allem im 
westlichen Mittelmeerraum, einem bedeuten-
den Winterquartier skandinavischer Mittelstre-
ckenzieher, erfolgt immer noch ein statistisch 
unzureichend erfasster Anteil der Jagd 
(HÜPPOP & HÜPPOP 2002). 

In der westlichen Ostsee selbst bestehen der-
zeit neben der Jagd nur wenige Vorbelastungen 
für skandinavische Zugvögel. Diese betreffen in 
der Regel Kollisionsrisiken für Nachtzieher mit 
Schiffen, an Brücken, Offshore-Windenergie-
anlagen und Leuchttürmen. 
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Die Ergebnisse der Untersuchungen an Feuer-
schiffen und Plattformen lassen vermuten, dass 
das Kollisionsrisiko von nachtziehenden Land-
vögeln mit Offshore-Windenergieanlagen als 
hoch einzuschätzen ist. Das Kollisionsrisiko an 
Leuchttürmen in der westlichen Ostsee ist 
mehrfach untersucht worden (z. B. HANSEN 
1954, BANZHAF 1936). HANSEN (1954) analy-
sierte die an 50 Leuchttürmen in Dänemark 
über einen Zeitraum von 54 Jahren (1887-
1939) gemeldeten Anflugopfer, insgesamt 
96.500 Vögel. Etwa 50% aller gemeldeten An-
flugopfer stammten von den 12 dänischen Feu-
erschiffen, wobei anzumerken ist, dass vermut-
lich nur ein Teil der Kollisionsopfer an Bord ge-
funden wurde und ein weit größerer Teil ins 
Meer fiel. Offensichtlich war also das Kollisions-
risiko für Vögel über See generell größer als an 
Land. Bezogen auf die Feuerschiffe lag die 
jährliche Kollisionsrate bei mindestens 100-200 
Vögeln. Das Kollisionsrisiko ist artspezifisch 
sehr unterschiedlich. Bei den Untersuchungen 
von HANSEN (1954) machten fünf Arten ca. 75% 
aller Opfer aus, und zwar Feldlerche, Singdros-
sel, Rotdrossel, Star und Rotkehlchen. Bei den 
Anflugopfern handelte es sich fast ausnahmslos 
um Nachtzieher. Tagzieher verunglückten nur 
ausnahmsweise und Thermiksegler so gut wie 
gar nicht (drei Individuen). 

Ähnliche Befunde liegen für die Forschungs-
plattform „FINO1“ (HÜPPOP et al. 2009) und die 
„Forschungsplattform Nordsee“ (MÜLLER 1981) 
vor. Die betroffenen Arten sind durch Nachtzug 
und relativ große Populationen charakterisiert. 
Auffällig ist, dass fast 50% der an „FINO1“ re-
gistrierten Kollisionen in nur zwei Nächten er-
folgten. In beiden Nächten herrschten südöstli-
che Winde, die den Zug über See gefördert 
haben könnten, und schlechte Sichtverhältnis-
se, was zu einer Verringerung der Flughöhe 
und zu einer verstärkten Anziehung durch die 
beleuchtete Plattform geführt haben könnte 
(HÜPPOP et al. 2009). Beleuchtete Brücken 
über ausgedehnte Wasserflächen können 
ebenfalls eine Gefahr für Nachtzieher darstel-

len. Nach der Fertigstellung der Øresundbrücke 
kam es im Herbst 2000 an der stark beleuchte-
ten Brücke bei eingeschränkter Sicht zu Mas-
senkollisionen, die an wenigen Tagen mehrere 
Tausend Opfer forderte. Durch dieses Ereignis 
initiierte Untersuchungen im Folgejahr ergaben 
bei nun deutlich reduzierter Beleuchtung 295 
tote Vögel, wobei Rotkehlchen, Singdrosseln 
und Wintergoldhähnchen dominierten (BEN-
GTSSON mdl. Mitt.). Die Untersuchungen zeigen 
ebenfalls die Gefährdung nachts ziehender 
Singvögel über See. 

Quantitative Angaben zum Kollisionsrisiko von 
Vögeln an Offshore-WEA liegen bislang nicht 
vor (DESHOLM et al. 2005). In den Offshore-
Windparks „Tunø Knob“ (Dänemark, GUILLE-
METTE et al. 1999), „Utgrunden“ (Schweden, 
PETTERSSON 2005) und „Nysted“ (Dänemark, 
DESHOLM & KAHLERT 2005) wurde bisher nur 
das Kollisionsrisiko für Eiderenten und Gänse 
untersucht. Die Untersuchungen mittels Infra-
rot-Kamera im OWP „Nysted“ (DESHOLM 2005) 
erlauben aus methodischen Gründen noch kei-
ne Rückschlüsse auf das Kollisionsrisiko von 
Kleinvögeln. 

2.10.3.2 Klimaänderungen 
Auch die globale Erwärmung und Klimaverän-
derungen haben messbare Auswirkungen auf 
den Vogelzug, z. B. durch Änderungen der 
Phänologie bzw. veränderte Ankunfts- und 
Wegzugzeiten, die aber artspezifisch und regi-
onal unterschiedlich ausgeprägt sind (vgl. BAIR-
LEIN & HÜPPOP 2004; CRICK, 2004, BAIRLEIN & 
WINKEL 2001).  

Auch konnten z. B. deutliche Beziehungen zwi-
schen großräumigen Klimazyklen wie der 
Nordatlantischen Oszillation (NAO) und der 
Kondition auf dem Frühjahrszug gefangener 
Singvögel belegt werden (HÜPPOP & HÜPPOP 
2003). Der Klimawandel kann darüber hinaus 
die Bedingungen in Brut-, Rast- und Winterge-
bieten oder das Angebot dieser Teillebensräu-
me beeinflussen. 
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2.10.3.3 Bedeutung der Gebiete und Flä-
chen für Zugvögel 

Für die Einschätzung der Bedeutung der Gebie-
te und Flächen für die Zugvögel werden die in 
Kapitel 2.11.3 aufgeführten Bewertungskriterien 
unter Berücksichtigung der Hauptgruppen 
Wasservögel, Kraniche und Greifvögel sowie 
Landvögel verwandt. Für die besonders schüt-
zenswerten Arten nach Anhang I der V-RL und 
der Vogelarten, die dem besonderen Schutz 
des Art. 4 Abs. 2 V-RL unterliegen, erfolgt zu-
sätzlich eine Einzelbetrachtung. 

Gebiet O-1 

Wasservögel 

Insgesamt ist das Gebiet O-1 für ziehende 
Wasservögel von durchschnittlicher Bedeutung. 
Dies folgt aus der Tatsache, dass das Gebiet 
von mehreren besonders zu schützenden Arten 
(z. B. Weißwangengans, Singschwan, Eider-, 
Trauer- und Samtente) überflogen wird, aber 
außerhalb der Hauptroute entlang der deut-
schen Küste liegen. Allerdings deuten die Er-
gebnisse aus dem Umweltmonitoring im Gebiet 
O-1 „Westlich Adlergrund“ darauf hin, dass der 
Zug von geschützten Wasservogelarten von 
geringer Bedeutung ist (BIOCONSULT SH 2016, 
2017). So wurden von den Seetauchern im Jahr 
2014 nur 26 Tiere und im Jahr 2015 nur 105 
Tiere gesichtet. Die gesichtete Eiderentenzahl 
belief sich im Jahr 2014 auf 457 und im Jahr 
2015 auf 2786. Damit wurden im Jahr 2015 ca. 
0,3 % der biogeographischen Population im 
Gebiet O-1 gesichtet. Auch die Sichtungsraten 
der Trauerente, Samtente und Eisente lagen in 
beiden Jahren (2014 und 2015) jeweils unter 
0,5 % der jeweiligen biogeographischen Popu-
lation (Trauerente 0,33 %, Samtente 0,05 % 
und Eisente 0,4 %). Die Sichtung von 42 zie-
hende Weißwangengänse (BIOCONSULT 2016) 
entspricht einem Anteil von ca. 0,01 % der bio-
geographischen Population. Hinsichtlich des 
Singschwanes ist ebenfalls festzustellen, dass 
das Gebiet für den Zug keine große Bedeutung 

hat, da in einem Jahr nur ca. 0,3 % der biogeo-
graphischen Population registriert wurden. 

Kraniche 

Im Bereich des Gebiets O-1 wurden auf dem 
Herbstzug 2014 insgesamt 546 und auf dem 
Herbstzug 2015 110 durchziehende Kraniche 
registriert (BIOCONSULT SH 2016, 2017). Die 
546 Kraniche entsprechen etwa 1,4% des vor-
pommerschen Rastbestandes (Rastzahlen: 
über 40.000 Individuen gleichzeitig) oder 0,6% 
der biogeographischen Population. Hier wurde 
die Mehrzahl dieser Vögel möglicherweise 
durch nordwestliche Winde von einer Flugroute 
Südschweden-Rügen nach Südost verdriftet. 
Allerdings können Kraniche aus finnischen (und 
baltischen) Populationen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit im Bereich des Adlergrundes 
auftauchen. So wurden z. B. auf Christiansö 
und Bornholm am 12.10.2003 mit 5.490 bzw. 
6.300 Kranichen (Flugrichtung W bis SW) star-
ke Zugbewegungen registriert, so dass man 
davon ausgehen kann, dass zeitweise auch im 
Gebiet des Adlergrundes größere Anzahlen von 
Kranichen auftauchen können. 

Unter Berücksichtigung dieses Zugverhaltens 
ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. 
So sind die bekannten Hauptzugrouten zweifel-
los von überdurchschnittlicher Bedeutung. Die 
benachbarten Bereiche dieser Hauptzugrouten 
sind vermutlich in Abhängigkeit der Windstärke 
und -richtung von durchschnittlicher bis über-
durchschnittlicher Bedeutung. Dies gilt auch für 
die Flächen des Gebiets O-1. 

Greifvögel 

Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen hat 
das Gebiet O-1 nur eine geringe Bedeutung für 
den Greifvogelzug, da nur sehr geringe Indivi-
duenzahlen registriert wurden. So wurden von 
den Anhang I-Arten (V-RL) Wespenbussard 2 
Individuen, Rohrweihe 4 Individuen und Merlin 
1 Individuum gesichtet 
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Landvögel 

Bei den Landvögeln ist zwischen den Tag- und 
Nachtziehern zu differenzieren. 

Tagzieher 

Zu den Tagziehern gehören vor allem Tauben 
und Singvögel. Bei diesen spielen Leitlinien 
eine wichtige Rolle. Daher nutzen sie bei der 
Querung der Ostsee v.a. die dänischen Inseln. 
Eine weitere Zugbündelung erfolgt über die 
„Vogelfluglinie“. Damit haben diese Bereiche 
eine überdurchschnittliche Bedeutung. Außer-
halb dieser Hauptzugwege sind die Zugintensi-
täten von Tagziehern in küstenfernen Meeres-
bereichen vergleichsweise gering und haben 
daher eine geringe bis durchschnittliche Bedeu-
tung. 

Nachtzieher 

Die Nachtzieher stellen mehr als die Hälfte aller 
Zugvögel in der westlichen Ostsee. Der größte 
Teil des nächtlichen Vogelzugs erfolgt in breiter 
Front über die Ostsee. Aufgrund der sehr ho-
hen zu erwartenden Individuenzahlen und des 
bedeutenden Anteils gefährdeter Arten haben 
die Flächen des Gebiets O-1 für die Nachtzie-
her eine durchschnittliche bis überdurchschnitt-
liche Bedeutung. 

Gebiet O-2 

Wasservögel 

Insgesamt ist das Gebiet O-2 für ziehende 
Wasservögel von durchschnittlicher bis über-
durchschnittlicher Bedeutung. Dies folgt aus der 
Tatsache, dass das Gebiet von mehreren be-
sonders zu schützenden Arten (z. B. Weißwan-
gengans, Singschwan, Eider-, Trauer- und 
Samtente) überflogen wird, aber außerhalb der 
Hauptroute entlang der deutschen Küste liegen. 
Allerdings deuten die Ergebnisse aus der Ba-
sisaufnahme für den geplanten Offshore-
Windenergiepark „Baltic Eagle“ zwar darauf hin, 
dass der Zug von einigen geschützten Wasser-
vogelarten nur von geringer Bedeutung ist 
(OECOS 2012a). So wurden von den Seetau-

chern im Jahr 2011 nur 347 Tiere gesichtet. Die 
gesichtete Eiderentenzahl belief sich im Jahr 
2011 auf 140. Damit wurden im Jahr 2011 ca. 
0,01 % der biogeographischen Population im 
Bereich des Gebietes O-2 registriert. Auch die 
Sichtungsraten der Samtente und Eisente wa-
ren im Jahr 2011 mit 0,04 % bzw. 0,06 % der 
jeweiligen biogeographischen Population sehr 
niedrig. Dagegen wurde die Trauerente in ho-
hen Individuenzahlen festgestellt. So wurden im 
Jahr 2011 8174 Tiere gezählt. Damit zog ca. 
1,5 % der biogeographischen Population durch 
das Gebiet O-2. Damit hat das Gebiet für den 
Trauerentenzug eine überdurchschnittliche Be-
deutung. Die Sichtung von 2619 ziehenden 
Weißwangengänsen (OECOS 2012a) entspricht 
einem Anteil von ca. 0,34 % der biogeographi-
schen Population und damit hat das Gebiet 
eine durchschnittliche Bedeutung. Hinsichtlich 
des Singschwanes ist festzustellen, dass das 
Gebiet für den Zug keine große Bedeutung hat, 
da in einem Jahr nur 30 Individuen registriert 
wurden. 

Kraniche 

Im Bereich des Gebiets O-2 wurden auf dem 
Herbstzug 2008 insgesamt 1231 durchziehende 
Kraniche registriert (OECOS 2012a). Die 1231 
Kraniche entsprechen etwa 3,1 % des vor-
pommerschen Rastbestandes (Rastzahlen: 
über 40.000 Individuen gleichzeitig) oder 1,37 
% der biogeographischen Population. Hier wur-
de die Mehrzahl dieser Vögel möglicherweise 
durch nordwestliche Winde von einer Flugroute 
Südschweden-Rügen nach Südost verdriftet. 
Allerdings können Kraniche aus finnischen (und 
baltischen) Populationen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit im Bereich des Adlergrundes 
auftauchen. So wurden z. B. auf Christiansö 
und Bornholm am 12.10.2003 mit 5.490 bzw. 
6.300 Kranichen (Flugrichtung W bis SW) star-
ke Zugbewegungen registriert, so dass man 
davon ausgehen kann, dass zeitweise auch im 
Bereich des Gebiets O-2 größere Anzahlen von 
Kranichen auftauchen können. 
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Unter Berücksichtigung dieses Zugverhaltens 
ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. 
So sind die bekannten Hauptzugrouten zweifel-
los von überdurchschnittlicher Bedeutung. Die 
benachbarten Bereiche dieser Hauptzugrouten 
sind vermutlich in Abhängigkeit der Windstärke 
und -richtung von durchschnittlicher bis über-
durchschnittlicher Bedeutung. Dies gilt auch für 
die Flächen des Gebiets O-2. 

Greifvögel 

Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen hat 
das Gebiet O-2 nur eine geringe Bedeutung für 
den Greifvogelzug, da nur sehr geringe Indivi-
duenzahlen registriert wurden. So wurden von 
den Anhang I-Arten (V-RL) Wespenbussard 1 
Individuum, Rohrweihe 4 Individuen, Seeadler 2 
Individuen und Merlin 4 Individuen gesichtet 
(OECOS 2012a). 

Landvögel 

Bei den Landvögeln ist zwischen den Tag- und 
Nachtziehern zu differenzieren. 

Tagzieher 

Zu den Tagziehern gehören vor allem Tauben 
und Singvögel. Bei diesen spielen Leitlinien 
eine wichtige Rolle. Daher nutzen sie bei der 
Querung der Ostsee v.a. die dänischen Inseln. 
Eine weitere Zugbündelung erfolgt über die 
„Vogelfluglinie“. Damit haben diese Bereiche 
eine überdurchschnittliche Bedeutung. Außer-
halb dieser Hauptzugwege sind die Zugintensi-
täten von Tagziehern in küstenfernen Meeres-
bereichen vergleichsweise gering und haben 
daher eine geringe bis durchschnittliche Bedeu-
tung. 

Nachtzieher 

Die Nachtzieher stellen mehr als die Hälfte aller 
Zugvögel in der westlichen Ostsee. Der größte 
Teil des nächtlichen Vogelzugs erfolgt in breiter 
Front über die Ostsee. Aufgrund der sehr ho-
hen zu erwartenden Individuenzahlen und des 
bedeutenden Anteils gefährdeter Arten haben 
die Flächen des Gebiets O-2 für die Nachtzie-

her eine durchschnittliche bis überdurchschnitt-
liche Bedeutung. 

Gebiet O-3 

Wasservögel 

Insgesamt ist der Bereich des Gebiets O-3 für 
ziehende Wasservögel von durchschnittlicher 
bis überdurchschnittlicher Bedeutung. Dies folgt 
aus der Tatsache, dass das Gebiet von mehre-
ren besonders zu schützenden Arten (z. B. 
Weißwangengans, Singschwan, Eider-, Trauer- 
und Samtente) überflogen wird, aber außerhalb 
der Hauptroute entlang der deutschen Küste 
liegen. Allerdings deuten die Ergebnisse aus 
dem Baumonitoring für den Offshore-
Windenergiepark „EnBW Baltic 2“ darauf hin, 
dass der Zug von einigen geschützten Wasser-
vogelarten nur von geringer Bedeutung ist 
(IFAÖ 2016b). So wurden von den Seetauchern 
im Jahr 2014 nur 91 Tiere und im Jahr 2015 
sogar nur 18 Tiere gesichtet. Hinsichtlich der 
Trauerente wurden im Gebiet O-3 ca. 0,5% 
(2014) bzw. 0,12% (2015) (IFAÖ 2016b) der 
biogeographischen Population gesichtet. Die 
Sichtungsrate der Samtente lag bei 105 Indivi-
duen und ähnliches gilt für die Eisente. Bei den 
Tagesbeobachtungen zwischen dem Herbst 
2013 und dem Herbst 2015 im Gebiet O-3 
schwankten die Sichtungsraten der Eiderenten 
sehr stark. So wurden im Herbst 2013 mit 
10.832 Individuen die meisten Eiderenten und 
im Frühjahr 2015 mit 1.823 Individuen die we-
nigsten Eiderenten gesichtet (IFAÖ 2016b). 
Damit wurden in einer Zugperiode maximal 
1,1% der biogeografischen Population in einem 
kleinen Bereich der AWZ gesichtet und somit 
hat das Gebiet O-3 eine überdurchschnittliche 
Bedeutung für den Eiderentenzug. Eine ver-
gleichbare Bedeutung hat der Bereich des Ge-
biets O-3 für den Zug der Weißwangengänse. 
So wurden im Rahmen des Monitorings des 
OWP-Vorhabens „EnBW Baltic 2“ im Jahr 2014 
8.190 und im Jahr 2015 2.622 ziehende Weiß-
wangengänse festgestellt (IfAÖ 2016a und b). 
Das sind ca. 1,06% bzw. 0,34% der biogeogra-



164 Beschreibung und Einschätzung des Umweltzustands 

 

fischen Population. Hinsichtlich des Sing-
schwanes ist festzustellen, dass das Gebiet für 
den Zug keine große Bedeutung hat, da in ei-
nem Jahr nur ca. 0,03% der biogeographischen 
Population registriert wurde. 

Kraniche 

Im Bereich des Gebiets O-3 wurde im Herbst 
2014 und Herbst 2015 eine sehr hohe Anzahl 
von 5.028 bzw. 3.517 Kranichen erfasst (IfAÖ 
2016a und b). Damit durchflogen ca. 5,6% bzw. 
3,9% der biogeographischen Population den 
Bereich von Gebiet O-3. Ursächlich hierfür sind 
vermutlich stärkere östliche Winde, so dass die 
Kraniche in den Bereich des OWP-
Vorhabengebietes „EnBW Baltic 2“ verdriftet 
wurden. Gestützt wird dies durch den Umstand, 
dass im Herbst 2015 die Kraniche bei „EnBW 
Baltic 2“ ausschließlich bei Windstärken von 2 – 
5 Beaufort aus Nordost oder Ost festgestellt 
wurden. Unter Berücksichtigung des Zugverhal-
tens ist eine differenzierte Betrachtung erforder-
lich. So sind die bekannten Hauptzugrouten 
zweifellos von überdurchschnittlicher Bedeu-
tung. Die benachbarten Bereiche dieser Haupt-
zugrouten sind vermutlich in Abhängigkeit der 
Windstärke und -richtung von durchschnittlicher 
bis überdurchschnittlicher Bedeutung. Dies gilt 
auch für die Flächen des Gebiets O-3. 

Greifvögel 

Nach aktuellen Untersuchungsergebnissen hat 
das Gebiet O-3 nur eine geringe Bedeutung für 
den Greifvogelzug, da nur sehr geringe Indivi-
duenzahlen registriert wurden. 

Landvögel 

Bei den Landvögeln ist zwischen den Tag- und 
Nachtziehern zu differenzieren. 

Tagzieher 

Zu den Tagziehern gehören vor allem Tauben 
und Singvögel. Bei diesen spielen Leitlinien 
eine wichtige Rolle. Daher nutzen sie bei der 
Querung der Ostsee v.a. die dänischen Inseln. 
Eine weitere Zugbündelung erfolgt über die 

„Vogelfluglinie“. Damit haben diese Bereiche 
eine überdurchschnittliche Bedeutung. Außer-
halb dieser Hauptzugwege sind die Zugintensi-
täten von Tagziehern in küstenfernen Meeres-
bereichen vergleichsweise gering und haben 
daher eine geringe bis durchschnittliche Bedeu-
tung. 

Nachtzieher 

Die Nachtzieher stellen mehr als die Hälfte aller 
Zugvögel in der westlichen Ostsee. Der größte 
Teil des nächtlichen Vogelzugs erfolgt in breiter 
Front über die Ostsee. Aufgrund der sehr ho-
hen zu erwartenden Individuenzahlen und des 
bedeutenden Anteils gefährdeter Arten haben 
die Flächen des Gebiets O-3 für die Nachtzie-
her eine durchschnittliche bis überdurchschnitt-
liche Bedeutung. 

 Fledermäuse und Fledermaus-2.11
zug 

Fledermäuse zeichnen sich durch eine sehr 
hohe Mobilität aus. Während Fledermäuse auf 
Nahrungssuche bis zu 60 km pro Tag zurückle-
gen können, liegen Nist- oder Sommerrastplät-
ze und Überwinterungsgebiete mehrere hun-
derte Kilometer weit voneinander entfernt. 
Wanderbewegungen von Fledermäusen auf der 
Suche nach ausgiebigen Nahrungsquellen und 
geeigneten Rastplätzen werden sehr häufig an 
Land beobachtet, jedoch überwiegend aperio-
disch.  

Zugbewegungen finden im Gegensatz zu unre-
gelmäßigen Wanderbewegungen periodisch 
bzw. saisonal bedingt statt. Sowohl das Wan-
der- als auch das Zugverhalten der Fledermäu-
se gestalten sich art- und geschlechtsspezifisch 
sehr variabel. Unterschiede im Zug- und Wan-
derverhalten treten auch innerhalb einer Popu-
lation einer Art auf. Aufgrund des Wanderver-
haltens werden Fledermäuse in kurzstrecken-, 
mittelstrecken- und langstreckenwandernde 
Arten unterschieden. 
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Auf der Suche nach Nist-, Nahrungs- und Rast-
plätzen begeben sich Fledermäuse auf Kurz- 
und Mittelstreckenwanderungen. Für Mittelstre-
cken sind dabei Korridore entlang fließender 
Gewässer, um Seen und Boddengewässer be-
kannt (BACH & MEYER-CORDS 2005). Langstre-
ckenwanderungen sind bis heute allerdings 
weitgehend unerforscht. Im Gegensatz zum 
Vogelzug, der durch umfangreiche Studien be-
legt ist, ist über den Zug von Fledermäusen 
aufgrund des Fehlens von geeigneten Metho-
den bzw. großangelegten speziellen Überwa-
chungsprogrammen bisher sehr wenig bekannt.  

Zu den langstreckenziehenden Arten gehören 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Rau-
hautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zweifarb-
fledermaus (Vespertilio murinus) und Kleiner 
Abendsegler (Nyctalus leislerii). Für diese vier 
Arten werden regelmäßig Wanderungen über 
eine Entfernung von 1.500 bis 2.000 km nach-
gewiesen (TRESS et al. 2004, HUTTERER et al. 
2005). Langstrecken-Zugbewegungen werden 
zudem auch bei den Arten Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) und Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) vermutet (BACH & 
MEYER-CORDS 2005). Einige langstreckenzie-
hende Arten kommen in Deutschland und An-
rainerstaaten der Ostsee vor und wurden gele-
gentlich auf Schiffen und in Küstenregionen der 
Ostsee angetroffen.  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula): In Küs-
tenregionen Südschwedens sind Individuen 
beobachtet worden, die während der üblichen 
Vogelzugzeit das Land Richtung Meer verlas-
sen haben. Winterfunde von in Schweden be-
ringten Tieren wurden zudem in Deutschland 
registriert (AHLEN 1997, AHLEN et al. 2009). 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii): Im 
Frühjahr und Herbst werden oft ziehende Tiere 
beobachtet. Es mehren sich die Hinweise, dass 
Rauhautfledermäuse auch in Norddeutschland 
überwintern. In Küstenregionen Südschwedens 
wurden wie beim Großen Abendsegler Indivi-
duen beobachtet, die Richtung Meer flogen. 

Auch bei der Rauhautfledermaus liegen in 
Deutschland Winterfunde von Tieren vor, die in 
Schweden beringt wurden (AHLEN 1997, AHLEN 
et al. 2009). 

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
ist nach BOYE et al. (1999), die in Deutschland 
am häufigsten erfasste Fledermausart. Sie 
kommt ganzjährig und weit verbreitet vor. Es 
gibt einige Hinweise, dass auch diese Arten 
Langstrecken-Wanderungen, möglicherweise 
übers Meer, vornehmen. 

Die Nordfledermaus (Eptesicus nilssoni) ist eine 
nordische Art mit Verbreitungsschwerpunkt 
nördlich 60°N, die in Deutschland ihre südlichs-
te Verbreitungsgrenze erreicht. Ansammlungen 
von Nordfledermäusen wurden in Küstenregio-
nen Südschwedens beobachtet (AHLEN 1997). 
Die bisherigen Beobachtungen weisen darauf 
hin, dass die Nordfledermaus eventuell Lang-
strecken-Wanderungen über das Meer unter-
nimmt. 

 Datenlage 2.11.1
Zugbewegungen von Fledermäusen über der 
Ostsee sind anhand von Beringungsfunden 
dokumentiert. Dabei sind Zugrichtungen, Zug-
zeiten und vor allem mögliche Zugkorridore in 
der Ostsee jedoch für Fledermäuse bis heute 
weitgehend unbekannt. Die Datengrundlage ist 
daher für eine detaillierte Beschreibung von 
Auftreten und Intensität von Fledermauszug im 
Offshore-Bereich und denen im FEP für Wind-
energie aufgenommenen Gebiete und Flächen 
nicht ausreichend. Im Folgenden wird daher auf 
allgemeine Literatur und Veröffentlichungen zu 
Fledermäusen bzw. Fledermauszug über der 
Ostsee Bezug genommen, um den aktuellen 
Kenntnisstand abzubilden. 

 Wander- und Zugbewegungen von 2.11.2
Fledermäusen über der Ostsee 

Zugbewegungen von Fledermäusen über der 
Ostsee sind bis heute wenig erforscht. Dies 
hängt vor allem mit dem Fehlen von geeigneten 
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Erfassungsmethoden zusammen, die in der 
Lage wären, zuverlässige Daten über Fleder-
mauswanderungen im Meeresbereich zu lie-
fern. Sichtbeobachtungen, wie z. B. an der Küs-
te oder auf Schiffen liefern zwar Hinweise, sind 
jedoch kaum geeignet, das Zugverhalten der 
nachtaktiven und nachts ziehenden Fledermäu-
se über dem Meer vollständig zu erfassen. 
Sichtbeobachtungen sind zudem wegen der 
Höhe der Flugbewegungen (z. B. 1.200 m beim 
Großen Abendsegler) zur Erfassung des Zug-
verhaltens wenig bzw. sehr eingeschränkt ge-
eignet. WALTER et al. (2005) haben alle bisheri-
gen Sichtungen von Fledermäusen vom Schiff 
oder auch von Plattformen aus zusammenge-
fasst.  

Eine Reihe Beobachtungen führen zu der An-
nahme, dass Fledermäuse die Ostsee während 
saisonaler Wanderungen regelmäßig überque-
ren. Die wenigen systematischen wissenschaft-
lichen Untersuchungen zum Fledermauszug 
über der Ostsee erfolgten in Skandinavien. 
Nach Beobachtungen von Fledermauskonzent-
rationen an verschiedenen Küstenorten in 
Südschweden (u. a. Falsterbo, Ottenby) von 
AHLEN (1997) und AHLEN et al. (2009) wandern 
mindestens vier von 18 in Schweden vorkom-
menden Fledermausarten nach Süden. Be-
obachtungen von Individuen, die das Land 
Richtung Meer verlassen haben, liegen für 
Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler und 
Zweifarbfledermaus vor. Allerdings liegen nur 
von der Rauhautfledermaus und dem Großen 
Abendsegler Winterfunde in Deutschland von 
Tieren vor, die in Schweden beringt wurden. 

Weitere Erkenntnisse auf der Basis von Berin-
gungsfunden liefern Studien über das Zugver-
halten der Rauhautfledermaus aus Lettland 
(PETERSONS 2004). Es wurde dabei festgestellt, 
dass die in den Sommermonaten in Lettland 
rastenden Fledermäuse Überwinterungsquartie-
re im westlichen, zentralen und südlichen Euro-
pa aufsuchen. Die beringten Tiere wurden in 
einer Entfernung von bis zu 1.905 km regis-

triert. Die durchschnittliche Entfernung aller 
Funde betrug dabei 1.365,5 km bei Männchen 
und 1.216,5 km bei Weibchen. Die errechnete 
mittlere Zuggeschwindigkeit der Rauhautfle-
dermaus lag dabei um die 47,8 km pro Nacht. 
Unter anderem wurden beringte Fledermäuse 
in Rasthabitaten im Norden und Nordosten 
Deutschlands gefunden. Ringfunde wurden 
auch aus den Niederlanden und Frankreich 
gemeldet - mit möglicher Zugroute über 
Deutschland. Über die Flug- und Zughöhen der 
Fledermäuse ist wenig bekannt. Auf Nahrungs-
suche (Insekten) fliegt der Große Abendsegler 
zumeist in 500 m Höhe. Beobachtungen aus 
Falsterbo zufolge fliegt der Große Abendsegler 
sogar in Höhen von 1.200 m (AHLEN 1997). Der 
Große Abendsegler ist zudem als tagziehende 
Art bekannt (EKÖLF 2003). Es wird angenom-
men, dass Zugbewegungen bei Tageslicht be-
vorzugt in Höhen von mehr als 500 m stattfin-
den, um der Jagd durch Raubvögel zu ent-
kommen. 

Durch Beringungsfunde können jeweils nur 
einzelne Aufenthaltsorte der markierten Indivi-
duen belegt werden, nicht aber die dazwischen 
liegenden Migrationsrouten. Für die genaue 
Erfassung der Flugrouten einzelner Fledermäu-
se über längere Distanzen existiert bislang 
noch keine geeignete Methode (HOLLAND & 
WIKELSKI 2009). Rückschlüsse auf die Anzahl 
der regelmäßig ziehenden Fledermäuse sind 
damit ebenfalls nicht möglich. 

Die Erfassung durch Ultraschalldetektoren, den 
sogenannten Bat-Detektoren, liefert gute Er-
gebnisse über das Vorkommen von Fleder-
mäusen an Land (SKIBA 2003). Allerdings ist 
deren Einsatz im Offshore-Bereich mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Angesichts der geringen 
Erfassungsweite des Systems belegen Auf-
zeichnungen zwar das Vorkommen von Fle-
dermäusen im Offshore-Bereich. Allerdings 
führen bei dieser Erfassungsmethode stärkere 
Winde, wie sie häufiger auf dem Meer auftre-
ten, zu Hintergrundgeräuschen, die eine gesi-
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cherte Erfassung von Fledermaussignalen er-
schweren. In diesem Bereich besteht weiterhin 
Forschungsbedarf. 

Eine gute Zusammenfassung des derzeitigen 
Kenntnisstands liefert das Gutachten „Fleder-
mauszug im Bereich der deutschen Ostseeküs-
te“ im Auftrag des BSH (SEEBENS et al. 2013). 
Es fasst die Ergebnisse aus unterschiedlichen 
Erfassungen von Fledermäusen vor der Küste 
von Mecklenburg-Vorpommern zusammen und 
diskutiert diese. Berücksichtigt werden dabei u. 
a. Erhebungen auf der Greifswalder Oie, die 
Erfassung von der Plattform „Riff Rosenort“ und 
die Erfassung auf einem Fährschiff. Auf der 
Arbeitsplattform „Riff Rosenort“ rund 2 km vor 
der Küste wurden von Mitte Mai bis Mitte Juni 
2012 mittels Echtzeit-/Zeitdehnungsdetektoren 
insgesamt 23 Rauhautfledermäuse und 7 
Abendsegler erfasst. Die Nachweise legen 
Durchzugsaktivitäten nahe. Aufgrund der küs-
tennahen Lage sind allerdings auch Jagdflüge 
beider Arten auf der Ostsee nicht ausgeschlos-
sen (SEEBENS et al. 2013). 

Auf der Insel Greifswalder Oie, die rund 12 km 
nördlich von Usedom und 10 km östlich von 
Rügen liegt, erfolgten in den Jahren 2011 und 
2012 Untersuchungen zum Fledermausvor-
kommen sowohl mit automatischen Detektoren, 
über Netzfänge und die Kontrolle von als Quar-
tier geeigneten Gebäuden. Im Rahmen der Er-
fassungen konnten neun Arten in z. T. bemer-
kenswerter Anzahl festgestellt werden, darunter 
Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, 
Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus. Ins-
besondere im Mai wurden hohe Aktivitäten 
festgestellt, und zwar an nur wenigen Tagen. 
Die Auswertung der automatisch aufgezeichne-
ten Fledermausrufe zeigt für 2012 insgesamt 
4.788 Kontakte der Rauhautfledermaus (2011: 
3.644 Kontakte), 2.178 bei der Zwergfleder-
maus (2011: 1.750 Kontakte) und 817 Kontakte 
beim Großen Abendsegler (2011: 1.056 Kon-
takte). Über Netzfänge konnten am 6.5.2011 
bei Windstärken von 2-3 Beaufort 48 Rauhaut-

fledermäuse und ein Großer Abendsegler er-
fasst werden (SEEBENS et al. 2013). Die Auto-
ren schließen aus der hohen Aktivität der Arten 
Rauhautfledermaus und Großer Abendsegler 
während weniger Tage im Frühling, dass es 
deutliche Hinweise auf Wanderungen im Be-
reich der Greifswalder Oie gibt. 

Erkenntnisse über das Vorkommen von Fle-
dermäusen im Offshore-Bereich wurden mit 
Hilfe eines auf einem Fährschiff installierten 
bioakustischen Erfassungssystems gewonnen. 
Die Fähre pendelt zwischen Rostock und dem 
schwedischen Trelleborg. Im Mai 2012 wurden 
während der Erfassungen in 180 von insgesamt 
540 zugrelevanten Nachtstunden 11 Echoor-
tungsrufe von Fledermäusen offshore aufge-
zeichnet. Davon sieben Kontakte innerhalb von 
20 km Entfernung zur Küste Mecklenburg-
Vorpommerns, zwei weitere innerhalb von 20 
km Distanz zur schwedischen bzw. dänischen 
Küste und zwei Nachweise im Abstand von 
über 20 km von der nächsten Küste. Die aufge-
zeichneten Rufe konnten dem Großen Abend-
segler und der Rauhautfledermaus zugeordnet 
werden (SEEBENS et al. 2013).  

Trotz dieser Nachweise fehlen zum jetzigen 
Zeitpunkt konkrete Erkenntnisse, um eine 
Quantifizierung des Fledermauszugs über der 
Ostsee vornehmen zu können. Dies gilt ent-
sprechend für ziehende Arten, Zugkorridore, 
Zughöhe, Zugrichtung und Konzentrationsbe-
reiche. Bisherige Erkenntnisse weisen lediglich 
darauf hin, dass Fledermäuse, insbesondere 
langstreckenziehende Arten, über die Ostsee 
ziehen.  

Auf Basis der Ergebnisse des oben genannten 
Gutachtens wurde die Erfassung des Fleder-
maus-Zuggeschehens in das aktuelle Standar-
duntersuchungskonzept (StUK4) aufgenom-
men, um konkretere Hinweise auf die Bedeu-
tung der AWZ der Ostsee als Durchzugsgebiet 
für Fledermäuse zu erhalten. Die Untersuchun-
gen sollen parallel zur nächtlichen Ruferfas-
sung der Zugvögel unter dem Einsatz von Fle-
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dermaus-Detektoren zur Erfassung der Rufakti-
vität durchgeführt werden. Im Rahmen dieses 
verpflichtenden Fledermaus-Monitorings von 
Windparkvorhaben in Gebiet O-1 wurden im 
Frühjahr 2014 (Mai) in neun Nächten lediglich 
vier Fledermäuse (davon zwei Rauhautfleder-
mäuse) detektiert. Im Herbst (August – Okto-
ber) desselben Jahres wurden in 20 Nächten 
drei Rauhautfledermäuse erfasst. Eine beson-
dere Bedeutung des Gebietes O-1 lässt sich 
anhand der vorliegenden Daten nicht ableiten 
(BIOCONSULT SH 2015).  

Im Laufe der Basisaufnahmen für Offshore-
Windparkprojekte in der deutschen AWZ der 
Ostsee wurden im Rahmen der nächtlichen 
Vogelzugerfassung einzelne Sichtungen von 
Fledermäusen registriert. Bei den Untersu-
chungen zum Offshore-Windparkprojekt „Ar-
kona Becken Südost“ wurden im Herbst 2003 
und 2004 je eine Fledermaus vom Schiff aus 
gesichtet. Eine weitere Fledermaus wurde im 
Herbst 2003 bei den Untersuchungen zum 
Offshore-Windparkprojekt „Wikinger“ gesichtet. 
Während weiterer Schiffsausfahrten wurden 
zweimal einzelne Exemplare im Bereich des 
Gebiets O-1 gesichtet. Im Gebiet O-2 wurden 
mit Hilfe bioakustischer Handerfassungsgeräte 
am 21.5.2012 drei Fledermausrufe registriert. 
Im Frühjahr 2011 wurden zusätzlich zwei Rau-
hautfledermäuse an Bord des für die Vogeler-
fassungen eingesetzten Schiffes gesichtet. Im 
Gebiet O-3 wurde im Rahmen der Basisunter-
suchungen im Juli und September 2003 je ein 
Exemplar einer unbestimmten Art beobachtet. 
Einige der Sichtungen fanden sogar tagsüber 
statt. 

Zusammenfassend kann für die Fledermausbe-
stände von Ostsee-relevanten Arten festgehal-
ten werden, dass Bestände und Verbreitung der 
ziehenden Arten vor allem aufgrund der hohen 
Wanderdynamik nicht abschließend erfasst 
sind. Es fehlen adäquate Methoden und Über-
wachungsprogramme, um Bestandsentwicklun-
gen, Wanderungen und Zugbewegungen über 

das offene Meer erfassen und quantifizieren zu 
können. 

Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse kann für 
den Fledermauszug über die Ostsee festgehal-
ten werden: Beobachtungen und Beringungs-
funde weisen darauf hin, dass einige Arten wie 
Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus und 
Nordfledermaus über die Ostsee ziehen.  

Es wird angenommen, dass ein Breitfrontzug 
entlang von markanten Landschaftselementen 
wie Küstenlinien stattfindet. Zugrichtungen, 
Zughöhen, Zugzeiten und vor allem mögliche 
Zugkorridore in der Ostsee sind jedoch für Fle-
dermäuse bis heute weitgehend unbekannt. 

 Schutzstatus von potenziell ziehen-2.11.3
den Fledermausarten in Anrainerstaa-
ten der Ostsee 

Einige Arten wie Rauhautfledermaus und Gro-
ßer Abendsegler sind im Anhang II des Über-
einkommens zum Schutz wandernder Tierarten 
(CMS) von 1979 (Bonner Übereinkommen) 
aufgeführt. Innerhalb des CMS-Überein-
kommens ist mit der Verabschiedung des Ab-
kommens zum Schutz der Fledermäuse in Eu-
ropa (EUROBATS) 1991 und seiner Ratifizie-
rung 1994 der Rahmen für einen Schutz- und 
Managementplan zur Erhaltung der Fledermäu-
se in Europa geschaffen worden. 

Im Rahmen der Berichtsverpflichtungen für 
EUROBATS werden von allen Vertragsstaaten 
Berichte zum jeweiligen regionalen Vorkom-
men, zur Populationsentwicklung und zum Sta-
tus von Fledermäusen zusammengestellt. Da-
ten aus den Berichten zu EUROBATS einiger 
Ostsee-Anrainerstaaten, u. a. Baltische Länder 
und Skandinavien, geben Auskunft über das 
Artenspektrum und Vorkommen bzw. über die 
möglichen Wander- oder Zugbewegungen über 
die Ostsee. 

In Dänemark wurden 17 Fledermausarten iden-
tifiziert; 14 davon nisten in Dänemark. Die Be-
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stände der drei langstreckenziehenden Arten 
Rauhautfledermaus, Großer Abendsegler und 
Zweifarbfledermaus sind zwar nicht quantifi-
ziert, es liegen jedoch zahlreiche Nachweise 
von Quartieren vor. Auch die vermuteten Lang-
streckenzieher Zwergfledermaus und Nordfle-
dermaus zählen zu den in Dänemark nistenden 
Arten. Die fünf zuvor genannten Arten gelten in 
Dänemark als „nicht gefährdet“ (THE DANISH 
NATURE AGENCY 2015).  

Das Fledermausvorkommen in Schweden wur-
de zuletzt in einem nationalen Report aus dem 
Jahr 2006 im Rahmen von EUROBATS be-
schrieben (SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION AGENCY 2006). In Schweden kommen 18 
Fledermausarten vor. Die Bestände haben in 
den letzten Jahrzehnten bei fünf Arten zuge-
nommen, darunter Rauhautfledermaus und 
Nordfledermaus. Eine Abnahme der Bestände 
wird bei drei anderen Arten angenommen, da-
runter auch bei der ziehenden Zweifarbfleder-
maus. Unter den ziehenden Arten steht in 
Schweden nur die Rauhautfledermaus als po-
tenziell gefährdet auf der Roten Liste. Der Gro-
ße Abendsegler wurde bereits 2000 von der 
Roten Liste entfernt. Insgesamt zeigten schwe-
dische Untersuchungen, dass die Bestände der 
Rauhautfledermaus in den letzten zwei Jahr-
zehnten zugenommen haben und sich dabei 
die geographische Verbreitungszone bis zu 60° 
N erweitert hat. Der Große Abendsegler kommt 
dagegen nur in Südschweden und in Küsten-
gebieten relativ häufig vor. Die Zweifarbfleder-
maus ist im Gegensatz zu den o. g. Arten sehr 
ungleichmäßig verteilt. Diese Art wurde gele-
gentlich zu den Zugzeiten an der Südküste be-
obachtet. 

In Finnland kommen 13 Fledermausarten vor 
(MINISTRY OF THE ENVIRONMENT FINLAND, 2014). 
Am weitesten verbreitet ist die Nordfledermaus. 
Die drei ziehenden Arten Rauhautfledermaus, 
Großer Abendsegler und Zweifarbfledermaus 
kommen nur in den Sommermonaten in Süd-
finnland vor. Ihre Bestände und Trendentwick-

lung sind allerdings weitgehend unbekannt. Die 
Rauhautfledermaus wird als „gefährdet“ einge-
stuft. 

In Lettland kommen 15 Fledermausarten vor 
(MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND 
REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF 
LATVIA 2014). Ein Vergleich des Vorkommens 
der Fledermäuse in Lettland mit dem Vorkom-
men in Estland und dem Nordwesten Russ-
lands hat ergeben, dass mindestens vier Arten 
in Lettland ihre nördlichste Verbreitungsgrenze 
erreichen. Rauhautfledermaus, Großer Abend-
segler und Zweifarbfledermaus kommen in den 
Sommermonaten verbreitet vor. Zwei weitere 
Arten, die Zwergfledermaus und der Kleine 
Abendsegler, wurden in Lettland anhand von 
Ringfunden als ziehend eingestuft. Damit kom-
men in Lettland insgesamt fünf ziehende Arten 
vor. Rauhautfledermaus und Großer Abendseg-
ler sind in Lettland keinem Gefährdungsstatus 
zugeordnet. Zweifarbfledermaus, Zwergfleder-
maus und Kleiner Abendsegler gelten lediglich 
als selten.  

In Litauen wurden 15 Fledermausarten regis-
triert, darunter auch die langstreckenziehenden 
Arten Rauhautfledermaus, Großer und Kleiner 
Abendsegler, Zwergfledermaus und Zweifarb-
fledermaus. Die Bestandsentwicklung ist weit-
gehend unbekannt und die meisten gelten als 
nicht gefährdet (THE PROTECTED AREAS AND 
LANDSCAPE DEPARTMENT OFT HE MINISTRY OF 
ENVIRONMENT OFT HE REPUBLIC OF LITHUANIA 
2014). 

In Polen kommen insgesamt 21 Fledermausar-
ten vor (MINISTRY OF THE ENVIRONMENT POLAND 
2014). Unter den ziehenden Arten ist in Polen 
die Zwergfledermaus als gefährdet eingestuft. 
Die Zweifarbfledermaus gilt dagegen als wenig 
gefährdet (low concern). 

In Deutschland sind insgesamt 25 Fledermaus-
arten heimisch. Davon werden in der geltenden 
Roten Liste der Säugetiere (MEINIG et al. 2008) 
zwei Arten der Kategorie „Gefährdung unbe-
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kannten Ausmaßes“, vier Arten der Kategorie 
„stark gefährdet“ und drei Arten der Kategorie 
„vom Aussterben bedroht“ zugeordnet. Die 
Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersii) 
gilt als „ausgestorben oder verschollen“. Von 
denen in Deutschland bisher häufiger im Mee-
res- bzw. Küstenbereich festgestellten Arten 
steht der Große Abendsegler auf der Vorwarn-
liste, Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus 
gelten als „ungefährdet“. Für eine Bewertung 
des Gefährdungsstatus des Kleinen Abendseg-
lers ist die Datenlage unzureichend. 

 Gefährdungen von Fledermäusen 2.11.4
Anthropogen verursachte Gefährdungen für 
wandernde Fledermäuse ergeben sich insbe-
sondere durch den Verlust von Sommerquartie-
ren durch Abholzung alter Baumbestände, den 
Verlust von Winterquartieren durch Renovie-
rung von alten Gebäuden und Einsatz von 
Holzschutzmitteln, die Intensivierung der Land-
wirtschaft und den Einsatz von Pestiziden. Dem 
Bericht des BTO (British Trust for Ornithology) 
über Auswirkungen der Klimaveränderungen 
auf ziehende Arten zufolge lassen sich auf-
grund von bisherigen Erkenntnissen zur A-
bundanz, Verbreitung und Habitatpräferenzen 
von Fledermäusen einige Effekte des Klima-
wandels prognostizieren. So ist u. a. mit dem 
Verlust von Rastplätzen entlang der Zugrouten, 
Dezimierung von Bruthabitaten und Verände-
rungen des Nahrungsangebots zu rechnen 
(ROBINSON ET AL. 2005). Alle Arten werden indi-
rekt durch mögliche Auswirkungen des Klima-
wandels auf ihre Nahrungsorganismen, in die-
sem Fall Insekten, betroffen sein. Das zu be-
obachtende Insektensterben wird sich in erhöh-
tem Maße negativ auf Fledermäuse auswirken. 
Zeitlicher Versatz in der Entwicklung der Fle-
dermausbrut und ihrer Nahrung kann insbeson-
dere Folgen für den Bruterfolg der Fledermäuse 
haben. Zudem kann von hohen Bauwerken, wie 
Gebäuden, Brücken oder Windrädern, eine 
Gefährdung für Fledermäuse durch Barrierewir-

kung und mögliche Kollisionen ausgehen (u. a. 
AHLEN 2002). 

 Biologische Vielfalt 2.12
Die biologische Vielfalt (oder kurz: Biodiversität) 
umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und Le-
bensgemeinschaften, die Vielfalt an Arten so-
wie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten 
(Art. 2 Convention on Biological Diversity 1992). 
Im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht die Arten-
vielfalt. Die Artenvielfalt ist das Resultat einer 
seit über 3,5 Milliarden Jahren andauernden 
Evolution, einem dynamischen Prozess von 
Aussterbe- und Artentstehungsvorgängen. Von 
den etwa 1,7 Millionen Arten, die von der Wis-
senschaft bis heute beschrieben wurden, kom-
men etwa 250.000 im Meer vor, und obwohl auf 
dem Land bisher erheblich mehr Arten be-
schrieben worden sind, so ist doch das Meer 
bezogen auf seine stammesgeschichtliche Bio-
diversität umfassender und phylogenetisch hö-
her entwickelt als das Land. Von den bekann-
ten 33 Tierstämmen finden wir 32 im Meer, da-
von sind sogar 15 ausschließlich marin (VON 
WESTERNHAGEN & DETHLEFSEN 2003). Neuere 
Hochrechnungen von MORA et al. (2011) zei-
gen, dass es weltweit ca. 8,7 Millionen Arten 
gibt, wobei 2,2 Millionen davon im Meer vor-
kommen.  

Die marine Diversität entzieht sich der direkten 
Beobachtung und ist deshalb schwer einzu-
schätzen. Immer müssen für ihre Abschätzung 
Hilfsmittel wie Netze, Reusen, Greifer, Fallen 
oder optische Registrierungsverfahren einge-
setzt werden. Der Einsatz derartiger Geräte 
kann aber immer nur einen Ausschnitt des tat-
sächlichen Artenspektrums liefern, und zwar 
genau denjenigen, der für das jeweilige Fang-
gerät spezifisch ist. Daraus lässt sich ableiten, 
dass es in Gegenden, die mit den verfügbaren 
Geräten nicht erreichbar sind (z. B. die Tief-
see), noch eine Vielzahl von Arten geben muss, 
die noch gar nicht bekannt sind. Die Situation in 
der Ostsee ist anders, da sie als relativ flaches 
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Binnenmeer leichter zugänglich ist, so dass 
bereits Mitte des 19. Jahrhunderts eine intensi-
ve Meeresforschung stattgefunden hat, die zu 
einer Wissensvermehrung über ihre Tier- und 
Pflanzenwelt geführt hat. Im Rahmen der HEL-
COM-Überwachung wurden in der Ostsee über 
800 Phytoplankton-Taxa registriert (WASMUND 
et al. 2016a). An Zooplankton-Taxa wurden 
etwa 61 verzeichnet (WASMUND et al. 2016a). 
Vom Makrozoobenthos sind allein in der Kieler 
Bucht mehr als 700 Arten (GERLACH 2000) be-
kannt. Nach WINKLER et al. (2000) setzt sich die 
Fischfauna der Ostsee derzeit aus 176 Fisch- 
und Neunaugenarten zusammen. Von marinen 
Säugern sind nur vier Arten bekannt. In der 
deutschen Ostsee kommen 38 See- und Rast-
vogelarten regelmäßig vor.  

Hinsichtlich des derzeitigen Zustandes der bio-
logischen Vielfalt in der Ostsee ist festzustellen, 
dass es zahllose Hinweise auf Veränderungen 
der Biodiversität und des Artengefüges in allen 
systematischen und trophischen Niveaus der 
Ostsee gibt. Die Veränderungen der biologi-
schen Vielfalt gehen im Wesentlichen auf 
menschliche Aktivitäten, wie Fischerei und 
Meeresverschmutzung, bzw. auf Klimaverände-
rungen zurück. 

Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 
besitzen in diesem Zusammenhang eine wich-
tige Kontroll- und Warnfunktion, da sie den Zu-
stand der Bestände von Arten und Biotopen in 
einer Region aufzeigen. Anhand der Roten Lis-
ten ist festzustellen, dass über 17% der Makro-
zoobenthosarten (GOSSELCK et al. 1996) und 
rund 16,9% der ständig in der Ostsee vorkom-
menden Rundmäuler und Meeresfische (THIEL 
et al. 2013) gefährdet ist. Die marinen Säuger 
bilden eine Artengruppe, in der aktuell alle Ver-
treter gefährdet sind (VON NORDHEIM et al. 
2003). Von den 38 regelmäßig vorkommenden 
See- und Rastvögel sind vier Arten im Anhang I 
der V-RL gelistet. Allgemein sind gemäß V-RL 
alle wildlebenden heimischen Vogelarten zu 
erhalten und damit zu schützen. 

 Luft 2.13
Durch den Schiffsverkehr kommt es zum Aus-
stoß von Stickstoffoxiden, Schwefeldioxiden, 
Kohlendioxid und Rußpartikeln. Diese können 
die Luftqualität negativ beeinflussen und zu 
einem großen Teil als atmosphärische Deposi-
tion in das Meer eingetragen werden. Da die 
Ostsee bereits seit 2006 zu den Emissions-
überwachungsgebieten gemäß Annex VI des 
MARPOL-Übereinkommens, sog. „Sulphur 
Emission Control Area“ (SECA), zählt, gelten 
dort strengere Vorschriften für Emissionen 
durch die Schifffahrt. Seit 1. Januar 2015 dürfen 
Schiffe dort nur noch Schweröl mit einem ma-
ximalen Schwefelgehalt von 0,10% verwenden. 
Laut HELCOM führte dies zu einer 88%igen 
Reduktion der Schwefelemissionen verglichen 
mit 2014. Weltweit liegt der Grenzwert derzeit 
noch bei 3,50%. Laut Beschluss der Internatio-
nalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in 2016 
soll dieser Grenzwert ab 2020 weltweit auf 
0,50% gesenkt werden.  

Emissionen von Stickstoffoxiden sind für die 
Ostsee als zusätzliche Nährstoffbelastung be-
sonders relevant. Die Schifffahrt zählt dabei zu 
den größten Quellen von Stickstoffoxid Einträ-
gen aus der Luft (HELCOM). Hierzu hat die 
IMO 2017 beschlossen, dass die Ostsee ab 
2021 zur „Nitrogen Emission Control Area“ 
(NECA) erklärt wird. Die Verminderung des 
Eintrages von Stickstoffoxid in die Ostseeregion 
durch die Maßnahme Nord- und Ostsee ECA 
wird insgesamt auf 22.000 t geschätzt (Euro-
pean Monitoring and Evaluation Programme 
(EMEP, 2016)). 

 Klima 2.14
Die deutsche Ostsee liegt in der gemäßigten 
Klimazone. Als Binnenmehr ist sie vom Einfluss 
des Golfstroms abgekoppelt. Sie entwickelt kein 
eigenes maritimes Klima, da sie recht klein ist 
und auch der Salzgehalt des Ostseewassers 
relativ gering ist. Daher vereist sie jeden Winter 
in Teilen, hin und wieder sogar vollständig. Un-
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ter den Klimaforschern besteht weitgehende 
Übereinstimmung darüber, dass das globale 
Klimasystem durch die zunehmende Freiset-
zung von Treibhausgasen und Schadstoffen 
merkbar beeinflusst wird und erste Anzeichen 
davon bereits spürbar sind. Laut Berichten des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaän-
derungen (IPCC 2001, 2007) sind als großräu-
mige Folgen der Klimaänderungen auf die 
Ozeane der Anstieg der Meeresoberflächen-
temperatur und des durchschnittlichen globalen 
Meeresspiegels zu erwarten. Viele Ökosysteme 
des Meeres reagieren empfindlich auf Klima-
veränderungen. Auch auf die Ostsee wird die 
Erderwärmung voraussichtlich erheblichen Ein-
fluss haben. 

 Landschaft 2.15
Das marine Landschaftsbild ist geprägt durch 
eine großflächige Freiraumstruktur und von 
Störungen weitgehend unbeeinflusst. Bisher 
existieren in der deutschen AWZ der Ostsee 
nur wenige Hochbauten. Bei diesen handelt es 
sich um den ca. 33 km nordwestlich von Rügen 
befindenden Offshore-Windpark „Baltic 2“ und 
den Windpark „Wikinger“, letzterer liegt ca. 34 
km nordöstlich von Rügen. Zusätzliche Hoch-
bauten sind zwei Messmasten zu Mess- und 
Forschungszwecken: der Messmast Arkona-
Becken, ca. 35 km nordöstlich von Rügen, die 
Forschungsplattform „FINO2“ im Bereich Krie-
gers Flak, ca. 39 km nordwestlich von Rügen. 
Diese sind jedoch von Land aus wegen der 
großen Entfernungen nicht sichtbar. Durch den 
Bau weiterer Windparks wird sich das Land-
schaftsbild in Zukunft weiter verändern. Auch 
durch die erforderliche Befeuerung kann es zu 
optischen Beeinträchtigungen der Landschaft 
kommen. Das Maß der Beeinträchtigung der 
Landschaft durch vertikale Bauwerke ist stark 
abhängig von den jeweiligen Sichtverhältnis-
sen. Der Raum, in dem ein Bauwerk in der 
Landschaft sichtbar wird, ist der visuelle Wirk-
raum. Er definiert sich durch die Sichtbeziehung 
zwischen Bauwerk und Umgebung, wobei die 

Intensität einer Wirkung mit zunehmender Ent-
fernung abnimmt (GASSNER et al. 2005). Bei 
Messmasten, Plattformen und Offshore-
Windparks, die in einer Entfernung von mind. 
30 km zur Küstenlinie geplant sind, ist die Be-
einträchtigung der Landschaft, wie es von Land 
aus wahrgenommen wird, gering. Bei einer sol-
chen Entfernung werden die Plattformen und 
Windparks auch bei guten Sichtverhältnissen 
kaum wahrnehmbar sein. Dies gilt auch hin-
sichtlich der nächtlichen Sicherheitsbefeuerung. 

 Kulturelles Erbe und sonstige 2.16
Sachgüter 

Hinweise auf mögliche Sachwerte oder kulturel-
les Erbe liegen insofern vor, als dass die räum-
liche Lage einer Vielzahl von Wracks auf 
Grundlage der Auswertung vorhandener hydro-
akustischer Aufnahmen und der Wrackdaten-
bank des BSH bekannt ist und in den Seekar-
ten des BSH verzeichnet ist. Zu Bodendenkmä-
lern, wie Siedlungsresten, in der AWZ liegen 
keine weitergehenden Informationen vor. 

 Schutzgut Mensch einschließlich 2.17
der menschlichen Gesundheit 

Insgesamt hat das Gebiet, für das der FEP 
Festlegungen trifft, eine geringe Bedeutung für 
das Schutzgut Mensch. Der Meeresraum stellt 
im weiteren Sinne das Arbeitsumfeld für die auf 
den Schiffen beschäftigten Menschen dar. Ge-
naue Zahlen der sich regelmäßig im Gebiet 
aufhaltenden Menschen liegen nicht vor. Die 
Bedeutung als Arbeitsumfeld kann als gering 
betrachtet werden. Eine direkte Nutzung für 
Erholung und Freizeit findet gelegentlich durch 
Sportboote und touristische Wasserfahrzeuge 
statt. Die Vorbelastungen können als gering 
bezeichnet werden. Eine besondere Bedeutung 
des Planungsgebietes für Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen kann nicht abge-
leitet werden. 
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 Wechselwirkungen zwischen 2.18
den Schutzgütern 

Die Komponenten des marinen Ökosystems, 
von Bakterien und Plankton bis hin zu marinen 
Säugetieren und Vögeln nehmen über komple-
xe Prozesse Einfluss aufeinander. Die im Kapi-
tel 2 einzeln beschriebenen biologischen 
Schutzgüter Plankton, Benthos, Fische, marine 
Säugetiere und Vögel sind innerhalb der mari-
nen Nahrungsketten voneinander abhängig. 

Das Phytoplankton dient den Organismen, die 
sich auf das Filtrieren des Wassers zur Nah-
rungsaufnahme spezialisiert haben, als Nah-
rungsgrundlage. Zu den wichtigsten Primärkon-
sumenten des Phytoplanktons zählen zooplank-
tische Organismen wie Ruderfußkrebse und 
Wasserflöhe. Das Zooplankton hat im marinen 
Ökosystem eine zentrale Rolle als Primärkon-
sument von Phytoplankton einerseits und als 
unterster Sekundärproduzent innerhalb der 
marinen Nahrungsketten anderseits. Zooplank-
ton dient den Sekundärkonsumenten der mari-
nen Nahrungsketten, von karnivoren Zooplank-
tonarten, über Benthos, Fische bis hin zu mari-
nen Säugetieren und Seevögeln, als Nahrung. 
Zu den obersten Komponenten der marinen 
Nahrungsketten gehören die so genannten 
Prädatoren. Zu den oberen Prädatoren inner-
halb der marinen Nahrungsketten zählen Was-
ser- und Seevögel sowie marine Säugetiere. In 
den Nahrungsketten sind Produzenten und 
Konsumenten voneinander abhängig und be-
einflussen sich auf vielfältige Art und Weise 
gegenseitig. Im Allgemeinen reguliert die Nah-
rungsverfügbarkeit das Wachstum und die Ver-
breitung der Arten. Eine Erschöpfung des Pro-
duzenten hat den Niedergang des Konsumen-
ten zur Folge. Konsumenten steuern wiederum 
durch Wegfraß das Wachstum der Produzen-
ten. Nahrungslimitierung wirkt auf die Individu-
enebene durch Beeinträchtigung der Kondition 
der einzelnen Individuen. Auf Populationsebene 
führt Nahrungslimitierung zu Veränderungen 
der Abundanz und Verbreitung von Arten. Ähn-

liche Auswirkungen hat auch die Nahrungskon-
kurrenz innerhalb einer Art oder zwischen ver-
schiedenen Arten. 

Die zeitlich angepasste Sukzession oder Abfol-
ge des Wachstums zwischen den verschiede-
nen Komponenten der marinen Nahrungsketten 
ist von kritischer Bedeutung. So ist z. B. das 
Wachstum der Fischlarven von der verfügbaren 
Biomasse des Planktons direkt abhängig. Bei 
Seevögeln hängt der Bruterfolg ebenfalls direkt 
mit der Verfügbarkeit der geeigneten Nahrung, 
zumeist Fische (Art, Länge, Biomasse, energe-
tischer Wert) zusammen. Zeitlich oder räumlich 
versetztes Auftreten der Sukzession und A-
bundanz der Arten aus verschiedenen trophi-
schen Ebenen führt zur Unterbrechung der 
Nahrungsketten. Zeitlicher Versatz, der so ge-
nannte trophische „Mismatch“, bewirkt, dass 
insbesondere frühe Entwicklungsstadien von 
Organismen unterernährt werden oder sogar 
verhungern. Unterbrechungen der marinen 
Nahrungsketten können nicht nur auf Individu-
en- sondern auch auf Populationsebene wirken. 
Räuber-Beute-Verhältnisse bzw. trophische 
Beziehungen zwischen Größen- oder Alters-
gruppen einer Art oder zwischen Arten regulie-
ren ebenfalls das Gleichgewicht des marinen 
Ökosystems. So wirkte z. B. der Rückgang der 
Dorschbestände in der Ostsee positiv auf die 
Entwicklung der Sprottenbestände. Die außer-
gewöhnliche Zunahme der Sprotten wurde al-
lerdings durch die verfügbaren Nahrungsres-
sourcen (Zooplankton) limitiert. So blieben die 
abundanten Sprotten letztlich unterernährt und 
wiesen dadurch einen niedrigen Energiegehalt 
auf. Der schwache Ernährungszustand der 
Sprotten spiegelte sich im Ernährungszustand 
deren Konsumenten, der Trottellummen-
Jungvögel wieder. Das Wachstum und die 
Überlebenschance der jungen Trottellummen 
nahmen zeitweise durch die verminderte Nah-
rungsqualität ab (ÖSTERBLOM et al. 2008). 

Trophische Beziehungen und Wechselwirkun-
gen zwischen Plankton, Benthos, Fischen, 
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Meeressäugern und Seevögeln werden über 
vielfältige Kontrollmechanismen gesteuert. Sol-
che Mechanismen wirken vom unteren Bereich 
der Nahrungsketten, beginnend mit Nährstoff-, 
Sauerstoff- oder Lichtverfügbarkeit nach oben 
hin zu den oberen Prädatoren. Ein solcher 
Steuerungsmechanismus von unten nach oben 
kann über die Steigerung oder Verminderung 
der Primärproduktion wirken. Auch Wirkungen, 
die von den oberen Prädatoren nach unten, 
über so genannte „top-down“ Mechanismen 
ausgehen, können die Nahrungsverfügbarkeit 
steuern.  

Die Wechselwirkungen innerhalb der Kompo-
nenten der marinen Nahrungsketten werden 
durch abiotische und biotische Faktoren beein-
flusst. So spielen z. B. dynamische hydrogra-
phische Strukturen, Wasserschichtung und 
Strömung eine entscheidende Rolle bei der 
Nahrungsverfügbarkeit (Steigerung der Primär-
produktion) und Nutzung durch obere Prädato-
ren. Außergewöhnliche Ereignisse, wie Stürme 
und Eiswinter, beeinflussen ebenfalls die tro-
phischen Beziehungen innerhalb der marinen 
Nahrungsketten. Auch biotische Faktoren, wie 
toxische Algenblüten, Parasitenbefall und Epi-
demien wirken auf die gesamte Nahrungskette. 

Anthropogene Aktivitäten nehmen ebenfalls 
entscheidend Einfluss auf die Wechselwirkun-
gen innerhalb der Komponenten des marinen 
Ökosystems. Der Mensch wirkt auf die marine 
Nahrungskette sowohl direkt durch den Fang 
von Meerestieren als auch indirekt durch Aktivi-
täten, die auf Komponenten der Nahrungsket-
ten Einfluss nehmen können. Durch Überfi-
schung von Fischbeständen werden z. B. obere 
Prädatoren, Seevögel und marine Säugetiere 
mit Nahrungslimitierung konfrontiert bzw. sind 
gezwungen, neue Nahrungsressourcen zu er-
schließen. Überfischung kann auch im unteren 
Bereich der Nahrungsketten Veränderungen 
bewirken. So kann es zur extremen Ausbrei-
tung von Quallen kommen, wenn deren Fisch-
prädatoren weggefischt sind. Zudem stellen 

Schifffahrt und Marikultur einen zusätzlichen 
Faktor dar, der über die Einführung von nicht 
einheimischen Arten zu positiven oder negati-
ven Veränderungen der marinen Nahrungsket-
ten führen kann. Einleitungen von Nähr- und 
Schadstoffen über Flüsse und Atmosphäre 
nehmen ebenfalls Einfluss auf die Meeresorga-
nismen und können zu Veränderungen der tro-
phischen Verhältnisse führen. Natürliche oder 
anthropogene Einwirkungen auf eine der Kom-
ponenten der marinen Nahrungsketten, z. B. 
das Artenspektrum oder die Biomasse des 
Planktons, können die gesamte Nahrungskette 
beeinflussen und das Gleichgewicht des mari-
nen Ökosystems verschieben und ggf. gefähr-
den. Beispiele der sehr komplexen Wechselwir-
kungen und Kontrollmechanismen innerhalb der 
marinen Nahrungsketten wurden ausführlich in 
der Beschreibung der einzelnen Schutzgüter 
dargestellt. 

Über die komplexen Wechselwirkungen der 
verschiedenen Komponenten untereinander 
ergeben sich schließlich Veränderungen im 
gesamten marinen Ökosystem der Ostsee, wie 
am Beispiel der trophischen Wechselbeziehun-
gen zwischen Trottellumme, Dorsch, Sprotte 
und Zooplankton bereits dargestellt. Anhand 
der bereits in Kapitel 2 schutzgutbezogen dar-
gestellten Veränderungen lässt sich für das 
marine Ökosystem der Ostsee zusammenfas-
sen: 

• Es gibt langsame Veränderungen der beleb-
ten Meeresumwelt. 

• Seit 1987/88 lassen sich sprunghafte Ver-
änderungen der belebten Meeresumwelt 
beobachten. 

Folgende Aspekte bzw. Veränderungen können 
auf die Wechselwirkungen zwischen den ver-
schiedenen Komponenten der belebten Mee-
resumwelt Einfluss nehmen: Veränderung der 
Artenzusammensetzung (Phyto- und Zooplank-
ton, Benthos, Fische), Einführung und teilweise 
Etablierung nicht-einheimischer Arten (Phyto- 
und Zooplankton, Benthos, Fische), Verände-
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rung der Abundanz- und Dominanzverhältnisse 
(Phyto- und Zooplankton), Veränderung der 
verfügbaren Biomasse (Phytoplankton), Rück-
gang von vielen gebietstypischen Arten (Plank-
ton, Benthos, Fische), Rückgang der Nah-
rungsgrundlage für obere Prädatoren (Seevö-
gel). 
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3 Voraussichtliche Entwick-
lung bei Nichtdurchführung 
des Plans 

Für die Erfüllung der klimaschutz- und energie-
politischen Ziele der Bundesregierung spielt der 
Ausbau der Offshore-Windenergie eine tragen-
de Rolle.  

Mit § 6 WindSeeG erhält das BSH die Aufgabe, 
unter den in den § 4 ff. WindSeeG genannten 
Voraussetzungen einen Flächenentwicklungs-
plan für die AWZ und bei Abschluss einer Ver-
waltungsvereinbarung auch für das Küstenmeer 
aufzustellen und fortzuschreiben. Aufgabe des 
Plans ist es daher, die Gebiete und Flächen für 
Windenergieanlagen sowie die darauf voraus-
sichtlich zu installierende Leistung und die not-
wendigen Trassen und Standorte für die ge-
samte benötigte Netzinfrastruktur bzw. Netzto-
pologie in der AWZ der Ostsee räumlich festzu-
legen. Weiterhin entwickelt der Plan auch die 
zeitliche Komponente des Ausbaus, indem die 
zeitliche Reihenfolge der Ausschreibung der 
Flächen für Windenergieanlagen auf See sowie 
die Kalenderjahre der Inbetriebnahme von An-
bindungsleitungen festgelegt wird. 

Um die in § 4 Nr. 2b EEG festgeschriebenen 
Ausbauziele einhalten zu können, ist die Errich-
tung von Offshore-Windenergieanlagen erfor-
derlich. Auch bei einer unterstellten Nichtdurch-
führung des FEP würden also weitere Wind-
parks entsprechend der geltenden Rechts-
grundlagen errichtet und in Betrieb genommen. 
Der Fachplan dient gerade einem räumlich und 
zeitlich geordneten und flächensparsamen so-
wie effizienten Ausbau der Windenergie auf 
See, um eine Fragmentierung durch eine weite-
re Antragstellung außerhalb der Gebiete und 
damit einer Steuerung des Flächenverbrauchs 
und hierdurch eine möglichst konfliktarme Ent-
wicklung dieser Technologie umzusetzen. Die 
Umweltauswirkungen der Festlegungen des 
FEP gehen daher nicht über die Auswirkungen 

der Nullvariante (Nichtdurchführung des Plans) 
hinaus, sondern können durch den FEP wegen 
seiner Steuerungswirkung vielmehr reduziert 
werden.  

Nach § 17d Abs. 1 Satz 1 EnWG hat der zu-
ständige ÜNB die Netzanbindung von Offshore-
Windparks sicherzustellen bzw. nach den Vor-
gaben des durch die BNetzA bestätigten O-
NEP bzw. ab dem 1. Januar 2019 entspre-
chend den Vorgaben des Netzentwicklungs-
plans und des Flächenentwicklungsplans ge-
mäß § 5 des Windenergie-auf-See-Gesetzes zu 
errichten und zu betreiben. 

Um die in den Offshore-Windparks in der AWZ 
der Ostsee erzeugten Strommengen in das 
landseitige Höchstspannungsnetz einspeisen 
zu können, ist die Verlegung von stromabfüh-
renden Seekabelsystemen bis zu den Netzver-
knüpfungspunkten an Land zwingend erforder-
lich. Die Notwendigkeit zum Netzanschluss der 
Offshore-Windparks bestünde auch bei Nicht-
durchführung des Plans. Das bedeutet, diese 
Nutzungen würden auch bei Nichtdurchführung 
des Plans entsprechend der geltenden Rechts-
grundlagen ausgeübt werden. 

Der zum Netzanschluss der Offshore-
Windparks in der Ostsee verpflichtete ÜNB ver-
folgt bislang ein Anbindungskonzept auf Basis 
der Drehstromtechnologie. Bei Einsatz der 
Drehstromtechnologie erfolgt die Netzanbin-
dung von Offshore-Windparks indem der von 
den einzelnen Windenergieanlagen eines oder 
mehrerer Parks erzeugte Strom an einer Um-
spannplattform zusammengeführt und von hier 
aus über ein Drehstrom-Seekabelsystem direkt 
an Land und weiter zum Netzverknüpfungs-
punkt geführt wird. Hierdurch ist im Gegensatz 
zum HGÜ-Konzept keine eigene Konverterplatt-
form für den Netzanschluss an sich notwendig. 
Zur Abführung einer gegebenen Leistung ist 
beim Einsatz der Drehstromtechnologie jedoch 
aufgrund der geringeren Übertragungskapazität 
der Drehstrom-Seekabelsysteme eine höhere 
Anzahl von Kabelsystemen notwendig. Auf-
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grund der für Inbetriebnahmen ab 2026 im Ver-
gleich zur Kapazität eines HGÜ-Systems erwar-
teten geringen Windparkleistung in der deut-
schen AWZ der Ostsee würde eine Anbindung 
mittels Gleichstromsystem voraussichtlich zu 
dauerhaften Leerständen führen. Wie bereits 
dargelegt, werden diese Flächen für Seekabel-
systeme unabhängig von der Durchführung des 
FEP in der AWZ in Anspruch genommen. Die 
Umweltauswirkungen der Festlegungen des 
FEP gehen daher nicht über die Auswirkungen 
der Nullvariante (Nichtdurchführung des Plans) 
hinaus, sondern können durch den FEP im 
Wege einer Steuerung vielmehr reduziert wer-
den. 

Durch die Auslegung auf eine Spannungsebene 
von 220 kV kann eine – für die Drehstroman-
bindung – möglichst hohe Übertragungsleistung 
je Kabelsystem realisiert und die Übertra-
gungsaufgabe mit möglichst wenigen Kabelsys-
temen erfüllt werden. Die Flächen für die park-
interne Verkabelung werden unabhängig von 
der Durchführung des FEP in der AWZ in An-
spruch genommen. Die Umweltauswirkungen 
der Festlegungen des FEP gehen daher eben-
falls nicht über die Auswirkungen der Nicht-
durchführung des Plans hinaus. Vielmehr kann 
der FEP mit seiner Steuerungswirkung zu ihrer 
Reduzierung dienen. 

Ziel des FEP ist es, den Ausbau von Windener-
gieanlagen auf See und die Netztopologie, ins-
besondere im Hinblick auf die Netzanbindung 
der Offshore-Windparks in der AWZ, räumlich 
koordiniert im Sinne einer vorausschauenden 
und aufeinander abgestimmten Gesamtplanung 
festzulegen. Bei Nichtdurchführung des FEP 
bliebe es bei dem früher praktizierten System 
der vorhabenspezifischen Einzelplanung und -
anbindung, d. h. Planung und Realisierung der 
Windparks und ihrer Netzanschlüsse würden 
ohne systematische Einbeziehung des Gesam-
traums erfolgen. Durch die Regelung von Pla-
nungs- und Technikgrundsätzen im FEP kön-
nen der erforderliche Flächenbedarf minimiert 

und die potenziellen Umweltauswirkungen auf 
ein Minimum reduziert werden. Da der Plan 
zahlreiche Festlegungen trifft, die sich auf eine 
möglichst verträgliche Ausgestaltung der Nut-
zungen beziehen, wäre bei Nichtumsetzung 
des FEP der Schutz der einzelnen Schutzgüter 
vermutlich schwieriger zu gewährleisten als bei 
Durchführung des Plans.  

Die im Plan vorgesehene zeitliche Staffelung 
des Netzanschlusses der einzelnen Flächen hat 
das Potenzial, insbesondere Störungen von 
geschützten Arten zu minimieren. Bei Nicht-
durchführung des Plans wären die Flächenin-
anspruchnahme und die damit einhergehende 
Belastung der Meeresumwelt vermutlich grö-
ßer. Die unzureichende räumliche Koordinie-
rung bei Nichtdurchführung des Plans könnte 
beispielsweise zu deutlich mehr fragmentierten 
Windparkflächen und Kabelkreuzungen mit 
entsprechenden Auswirkungen – verursacht 
durch erforderlich werdende Kreuzungsbau-
werke – auf die betroffenen Schutzgüter führen.  

Die Anzahl der dadurch zusätzlich entstehen-
den Flächennutzungen oder auch Kreuzungen 
und der damit verbundene zusätzliche Flä-
chenbedarf lassen sich nicht konkret quantifi-
zieren. Allerdings wird bei den im FEP getroffe-
nen Festlegungen, insbesondere der Gebiete 
für Windenergieanlagen, Trassenführung und 
der Grenzkorridore, deutlich, dass aufgrund des 
früheren durch Einzelzulassungen und -
anbindungen geprägten Systems die Planun-
gen des ÜNB bereits so weit fortgeschritten 
sind, dass aufgrund bestehender Zwangspunk-
te eine Gesamtkoordination nicht mehr voll-
ständig erfolgen kann. Unter Berücksichtigung 
dieser Zwangspunkte konnte eine erhebliche 
Anzahl an Kreuzungen in diesem Planungssta-
dium nicht mehr vermieden werden. Für zukünf-
tige Vorhaben ist es das Ziel, diese zu koordi-
nieren und entsprechend den Planungsgrund-
sätzen vorausschauend zu planen (vgl. im Ein-
zelnen unter Kapitel5 FEP). 
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 Boden/Fläche 3.1
Die Schutzgüter Boden bzw. Fläche würden 
sowohl bei Durchführung als auch bei Nicht-
durchführung des Plans durch verschiedene 
Nutzungen, wie z. B. Fischerei, in Teilen stark 
beansprucht werden. Die anthropogenen Fakto-
ren wirken durch Abtrag, Durchmischung, Auf-
wirbelung, Materialsortierung, Verdrängung und 
Verdichtung auf den Meeresboden ein. Auf die-
se Weise werden die natürliche Sedimentdy-
namik (Sedimentation/Erosion) und der Stoff-
austausch zwischen Sediment und Bodenwas-
ser beeinflusst. Die Erderwärmung führt eben-
falls zu Veränderungen der hydrographischen 
Verhältnisse. Insgesamt ist diese Entwicklung 
jedoch unabhängig von der Nichtdurchführung 
bzw. Durchführung des Plans.  

Auswirkungen auf den Boden können während 
der Bauphase der WEA und Plattformen sowie 
der Seekabelsysteme aus der direkten Störung 
der oberflächennahen Sedimente, Resuspensi-
on von Sediment, Schadstoffeinträgen und Se-
dimentumlagerungen folgen. Durch das Ein-
bringen der Gründungselemente wird der Mee-
resboden eng begrenzt versiegelt. Bei den 
Seekabelsystemen kann es betriebsbedingt zu 
Energieverlusten in Form von Wärmeabgabe 
an das umgebende Sediment kommen. Poten-
zielle Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden/ 
Fläche sind lokal begrenzt und ergeben sich 
unabhängig von der Durchführung des Plans. 

Bei Nichtdurchführung des Plans wäre mit einer 
räumlich weniger koordinierten Verlegung und 
ggf. einer größeren Anzahl oder längeren See-
kabelsystemen zu rechnen. Dies könnte zu 
einer höheren Flächeninanspruchnahme durch 
die Seekabel und damit zu einer Verstärkung 
der möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden gegenüber der Durchführung des FEP 
führen. Bei Nichtdurchführung des Plans wäre 
darüber hinaus mit einer erhöhten Anzahl von 
Kabelkreuzungen zu rechnen. Dadurch würde 
eine vermehrte Einbringung von Steinschüttun-
gen notwendig werden. 

 Wasser 3.2
Das Schutzgut Wasser wäre sowohl bei der 
Durchführung als auch bei der Nichtdurchfüh-
rung des Plans durch verschiedene Nutzungen, 
wie z. B. Schifffahrt, in Teilen betroffen. Dar-
über hinaus ist damit zu rechnen, dass sich die 
durch den Klimawandel bereits eingesetzte 
Erwärmung des Wassers auch in Zukunft fort-
setzen wird. Insgesamt ist diese Entwicklung 
jedoch unabhängig von der Nichtdurchführung 
bzw. Durchführung des Plans. 

Auswirkungen auf den Wasserkörper können 
sich während der Bauphase der Plattformen 
und der Verlegung der Seekabelsysteme durch 
die Resuspension von Sediment, Schadstoffe-
inträge und die Bildung von Trübungsfahnen 
ergeben. Betriebsbedingt ist lokal eine Erhö-
hung der Trübung im Zuge der Kolkbildung um 
die Fundamente nicht auszuschließen. Poten-
zielle Auswirkungen der geplanten Plattformen 
und Seekabelsysteme auf das Schutzgut Was-
ser sind lokal eng begrenzt und ergeben sich 
unabhängig von der Durchführung des Plans. 
Bei Nichtdurchführung des Plans wäre mit einer 
räumlich weniger koordinierten Verlegung und 
ggf. einer größeren Anzahl oder längeren See-
kabelsystemen zu rechnen. Dies könnte zu 
einer höheren Flächeninanspruchnahme durch 
die Seekabelsysteme und damit zu einer Ver-
stärkung der möglichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser gegenüber der Planumset-
zung führen. 

 Plankton 3.3
Das Schutzgut Phyto- und Zooplankton wäre 
auch bei Nichtdurchführung des Plans durch 
die Auswirkungen verschiedener Nutzungen, 
wie z. B. Fischerei und Schifffahrt, in Teilen 
betroffen. Zudem machen sich Auswirkungen 
der Klimaveränderungen auf Phyto- und 
Zooplankton inzwischen eindeutig bemerkbar 
(BEAUGRAND et al., 2003; WILTSHIRE und MAN-
LY, 2004). Phyto- und Zooplanktonarten werden 
künftig zunehmend durch mögliche Auswirkun-
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gen der Klimaveränderungen, insbesondere 
durch Temperatur-, Salinitäts- und Strömungs-
änderungen betroffen sein. Insgesamt ist diese 
Entwicklung jedoch unabhängig von der Nicht-
durchführung bzw. Durchführung des Plans. 

Aus den im FEP vorgesehenen Nutzungen re-
sultieren nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Plankton, so 
dass sich das Plankton bei Nichtdurchführung 
des Plans genauso entwickeln wird wie bei der 
Durchführung des Plans. Beim Bau von Wind-
energieanlagen, Plattformen und der Verlegung 
von Seekabelsystemen kann es durch die Ent-
stehung von Sedimenttrübungsfahnen zu Aus-
wirkungen auf das Phyto- und Zooplankton 
kommen. Da diese Effekte allerdings kleinräu-
miger und kurzfristiger Natur sind, können er-
hebliche Auswirkungen durch die Umsetzung 
des FEP auf das Phyto- und Zooplankton mit 
ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Auch im Normalbetrieb sind Auswirkungen auf 
das Plankton mit der erforderlichen Sicherheit 
auszuschließen. 

 Biotoptypen 3.4
Das Schutzgut Biotoptypen wäre auch bei 
Nichtdurchführung des Plans durch die Auswir-
kungen verschiedener Nutzungen, wie z. B. 
Fischerei, in Teilen betroffen. Bei Nichtdurch-
führung des FEP wäre mit einer räumlich weni-
ger koordinierten Planung der Windparks und 
Seekabelsysteme zu rechnen. Infolge der 
Nichtdurchführung des Plans könnte es zu ei-
ner höheren Flächeninanspruchnahme und 
damit einer Verstärkung möglicher Auswirkun-
gen auf geschützte Biotope gegenüber der Pla-
numsetzung kommen. Mögliche Auswirkungen 
auf Biotoptypen resultieren aus der Einbringung 
der WEA- und Plattformfundamente sowie der 
Verlegung der Kabel. Während der Bauphase 
könnte es durch die direkte Störung der ober-
flächennahen Sedimente, durch Schadstoffein-
träge, Resuspension von Sediment, Bildung 
von Trübungsfahnen und die Erhöhung der 

Sedimentation zu Auswirkungen auf empfindli-
che Biotopstrukturen kommen. Zum besonde-
ren Schutz von in § 30 BNatSchG genannten 
Biotope und FFH-Lebensraumtypen formuliert 
der FEP entsprechende Planungsgrundsätze. 

Durch das mit den Fundamenten eingebrachte 
künstliche Hartsubstrat oder durch die bei der 
Kabelverlegung erforderlich werdenden Stein-
schüttungen ergeben sich lokal Änderungen 
des Habitats, die zu einer Veränderung der 
Artenzusammensetzung der Benthoslebens-
gemeinschaften führen können. Bei Nichtdurch-
führung des Plans wäre mit einer erhöhten An-
zahl von Kabelkreuzungen zu rechnen. Da kei-
ne Gebiete und Flächen innerhalb von Schutz-
gebieten im Rahmen des FEP geplant werden 
und die Festlegungen des FEP durch die Re-
duzierung von Seekabelsystemen und Minimie-
rung von Kreuzungen auf eine möglichst gerin-
ge Inanspruchnahme des Meeresbodens auch 
außerhalb dieser Gebiete abzielen, wäre bei 
Nichtumsetzung des Planes der Schutz mariner 
Biotope voraussichtlich schwieriger zu gewähr-
leisten als bei Umsetzung des Plans. 

 Benthos 3.5
Das Schutzgut Benthos wäre auch bei Nicht-
durchführung des Plans durch die Auswirkun-
gen verschiedener Nutzungen, wie z. B. Fische-
rei, in Teilen betroffen. Darüber hinaus ist damit 
zu rechnen, dass sich die durch den Klimawan-
del bereits eingesetzte Erwärmung des Was-
sers auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. 
Dieses hat auch Auswirkungen auf das 
Benthos. So kann es zur Ansiedlung neuer Ar-
ten bzw. zu einer Verschiebung des Artenspekt-
rums insgesamt kommen. Diese Entwicklung ist 
jedoch unabhängig von der Nichtdurchführung 
bzw. Durchführung des Plans.  

Bei Nichtdurchführung des FEP wäre mit einer 
räumlich weniger koordinierten Planung der 
Windparks und Verlegung der Seekabelsyste-
me zu rechnen. Infolge der Nichtdurchführung 
des Plans könnte es zu einer vergleichsweise 
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höheren Flächeninanspruchnahme und damit 
einer Verstärkung möglicher Auswirkungen auf 
das Benthos gegenüber der Durchführung des 
FEP kommen. Mögliche Auswirkungen auf das 
Benthos resultieren aus der Einbringung der 
Fundamente der Anlagen und Plattformen so-
wie der Verlegung der Kabelsysteme. Während 
der Bauphase könnte es durch die direkte Stö-
rung der oberflächennahen Sedimente, durch 
Schadstoffeinträge, die Resuspension von Se-
diment, die Bildung von Trübungsfahnen und 
die Erhöhung der Sedimentation zu Auswirkun-
gen auf Lebensgemeinschaften des Benthos 
kommen. 

Im Umkreis der Fundamente der Anlagen und 
Plattformen können sich in anlagebedingt durch 
das eingebrachte künstliche Hartsubstrat Ände-
rungen in der vorhandenen Artenzusammen-
setzung ergeben. Bei Nichtdurchführung des 
Plans wäre mit einer erhöhten Anzahl von Ka-
belkreuzungen bzw. Kreuzungsbauwerken zu 
rechnen, die ebenfalls das Einbringen von 
Hartsubstrat erfordern würden. Auch hier wür-
den sich kleinräumig die Habitatstrukturen än-
dern, was wiederum zu einer Verschiebung 
bzw. Veränderung des Artenspektrums des 
Benthos führen könnte. 

Da die Festlegungen des FEP durch die Redu-
zierung von Seekabelsystemen und die Mini-
mierung von Kreuzungsbauwerken auf eine 
möglichst geringe Inanspruchnahme des Mee-
resbodens abzielen und zudem die Inan-
spruchnahme von Naturschutzgebieten mit ih-
ren geschützten Lebensraumtypen durch die 
Trassenführungen des FEP vollständig vermie-
den wird, wäre bei Nichtumsetzung des Plans 
der Schutz des Benthos vermutlich schwieriger 
zu gewährleisten als bei Durchführung des 
Plans. 

 Fische 3.6
Das Schutzgut Fische wäre sowohl bei Durch-
führung als auch bei Nichtdurchführung des 
Plans insbesondere durch die Auswirkungen 
der Fischerei betroffen. Darüber hinaus ist un-
abhängig von der Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung des Plans damit zu rechnen, 
dass sich die durch den Klimawandel bereits 
eingesetzte Erwärmung des Wassers auch in 
Zukunft weiter fortsetzen wird. Dieses hat auch 
Auswirkungen auf das Schutzgut Fische. So 
kann es zur Einwanderung neuer Fischarten 
kommen, wodurch Konkurrenz mit einheimi-
schen Fischarten zwar nicht zwingend folgt, 
jedoch auch nicht ausgeschlossen werden 
kann. Während der Bauphase der Windparks 
und Konverterplattformen und der Seekabelver-
legung auf den geplanten Trassen kann es 
durch die Erhöhung der Sedimentation sowie 
Bildung von Trübungsfahnen zu Beeinträchti-
gungen der Fischfauna kommen, z. B. für visu-
ell jagende Arten und durch Verkleben der 
Kiemenblättchen, falls die Fische nicht auswei-
chen. Ferner kann es in der Bauphase zur vo-
rübergehenden Vergrämung von Fischen durch 
Lärm und Vibrationen kommen. Weitere Aus-
wirkungen auf die Fischfauna können von den 
zusätzlich eingebrachten Hartsubstraten infolge 
einer möglichen Veränderung des Benthos 
ausgehen. Bei Nichtdurchführung des Planes 
wäre mit einer räumlich weniger koordinierten 
Verlegung der Seekabelsysteme zu rechnen. 
Dieses könnte zu einer vergleichsweise höhe-
ren Flächeninanspruchnahme, längerer Bauzeit 
und damit zu einer Verstärkung der potenziellen 
Effekte auf die Fischfauna gegenüber einer 
durch den FEP koordinierten Verlegung führen. 
Daher wäre ohne die Umsetzung des FEP der 
Schutz der Fischfauna vermutlich schwieriger 
zu gewährleisten als mit seiner Durchführung. 
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 Marine Säuger 3.7
Das Schutzgut marine Säugetiere wäre auch 
bei Nichtdurchführung des Plans durch die 
Auswirkungen verschiedener Nutzungen, wie 
z. B. Schifffahrt und Fischerei, in Teilen weiter-
hin betroffen. 

Marine Säugetiere, insbesondere die schall-
sensitiven Schweinswale, könnten bei der Ver-
wendung von Tiefgründungen durch rammbe-
dingten Schall beim Einbringen der Plattform- 
und Anlagenfundamente beeinträchtigt werden. 
Der Plan enthält eine ganze Reihe von Pla-
nungsgrundsätzen, die sich auf eine möglichst 
verträgliche Ausgestaltung der Nutzungen be-
ziehen, insbesondere einen Grundsatz zur 
Schallminderung sowie den Ausschluss von 
Windenergieanlagen und Plattformen in Natu-
ra2000-Gebieten. Durch diese Grundsätze 
werden negative Auswirkungen auf Mee-
ressäuger vermindert. Insgesamt werden die 
Auswirkungen der Planfestlegungen auf marine 
Säuger mit den Effekten der Nullvariante ver-
gleichbar sein, da im konkreten Einzelverfahren 
grundsätzlich projekt- und standortspezifische 
Schallminderungsmaßnahmen angeordnet 
werden, und das unabhängig von der Durchfüh-
rung des Plans. Die im Plan vorgesehene Staf-
felung des Netzanschlusses der einzelnen Ge-
biete hat das Potenzial, Störungen von marinen 
Säugern zu minimieren. Ebenso werden Stö-
rungen von marinen Säugern durch die Ver-
meidung der Inanspruchnahme von Schutzge-
bieten vermindert. 

Die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf 
marine Säugetiere sind komplex und kaum zu 
prognostizieren. Alle Arten werden indirekt 
durch mögliche Auswirkungen des Klimawan-
dels auf ihre Nahrungsorganismen, die Fische, 
betroffen sein. Insgesamt besteht diese Ent-
wicklung jedoch unabhängig von der Durchfüh-
rung des Plans. 

 See- und Rastvögel 3.8
Das Schutzgut See- und Rastvögel wäre auch 
bei Nichtdurchführung des Plans durch die 
Auswirkungen verschiedener Nutzungen, wie 
z. B. Schifffahrt und Fischerei, in Teilen wie 
dargestellt betroffen. Die Auswirkungen der 
Klimaveränderungen auf die betroffenen Arten 
sind komplex und kaum zu prognostizieren. Alle 
Arten werden indirekt durch mögliche Auswir-
kungen des Klimawandels auf ihre Nahrungs-
organismen, insbesondere die Fische, betroffen 
sein. Insgesamt ist diese Entwicklung jedoch 
unabhängig von der Nichtdurchführung bzw. 
Durchführung des Plans.  

Bei Nichtdurchführung des FEP käme es zu 
einer räumlich weniger koordinierten Planung 
von Windparkvorhaben, Plattformen und See-
kabelsystemen. Die Flächeninanspruchnahme 
würde dadurch voraussichtlich erhöht, was wie-
derum Auswirkungen auf störempfindliche Ar-
ten haben könnte. Weiterhin basiert der FEP 
auf Planungsgrundsätzen, die neben einer 
räumlichen auch eine zeitliche Koordinierung 
von Bauvorhaben vorsehen, um auch temporär 
auf die See- und Rastvögel wirkende Faktoren, 
wie baubedingter zusätzlicher Schiffsverkehr, 
weitgehend zu reduzieren.  

Auch wenn im Grunde sowohl bei Durchführung 
als auch bei Nichtdurchführung des FEP ähnli-
che Faktoren auf das Schutzgut Seevögel wir-
ken würden, so wäre doch bei Nichtdurchfüh-
rung auf Grund des Fehlens von Planungs-
grundsätzen und ihrer koordinierenden Vorga-
ben der Schutz von See- und Rastvögel 
schwieriger zu gewährleisten. 

 Zugvögel 3.9
Das Schutzgut Zugvögel wäre auch bei Nicht-
durchführung des Plans durch die Auswirkun-
gen verschiedener Nutzungen, wie z. B. Schiff-
fahrt und Fischerei betroffen. Die Auswirkungen 
der Klimaveränderungen auf die betroffenen 
Arten sind komplex und kaum zu prognostizie-
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ren. Alle Arten werden indirekt durch mögliche 
Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Nah-
rungsorganismen, insbesondere die Fische, 
betroffen sein. Insgesamt besteht diese Ent-
wicklung jedoch unabhängig von der Nicht-
durchführung bzw. Durchführung des Plans.  

Bei Nichtdurchführung des FEP käme es vor 
allem zu einer erhöhten Flächeninanspruch-
nahme des Meeresbodens durch unkoordinierte 
Einzelanbindungen von Offshore-Windparks. 
Dies würde keine zusätzliche oder geänderte 
Beeinträchtigung der Avifauna darstellen. Das 
durch Bau/Kabelverlegung und Wartung be-
dingte erhöhte Schiffsaufkommen würde dar-
über hinaus das Maß des bei Durchführung des 
FEP auftretenden Schiffsverkehrs nicht über-
schreiten. Zusätzliche bau- und betriebsbeding-
te Auswirkungen auf die Avifauna sind nicht zu 
erwarten. Insofern werden sich Auswirkungen 
auf das Schutzgut Zugvögel bei Nichtdurchfüh-
rung des Plans voraussichtlich in gleicher Wei-
se entwickeln wie bei der Durchführung des 
Plans. 

 Fledermäuse und Fledermaus-3.10
zug 

Zugbewegungen von Fledermäusen über der 
Ostsee sind zwar verschiedentlich dokumen-
tiert, allerdings fehlen bislang konkrete Informa-
tionen über ziehende Arten, Zugkorridore, Zug-
höhen und Zugkonzentrationen. Bisherige Er-
kenntnisse bestätigen lediglich, dass Fleder-
mäuse, insbesondere langstreckenziehende 
Arten, über die Ostsee fliegen. Aufgrund von 
bisherigen Erkenntnissen, u.a. zur Verbreitung 
und Habitatpräferenzen von Fledermäusen las-
sen sich jedoch einige Effekte des Klimawan-
dels prognostizieren. So ist u.a. mit dem Verlust 
an Rastplätzen entlang der Zugrouten, der De-
zimierung von Bruthabitaten und mit Verände-
rungen des Nahrungsangebots zu rechnen. 
Zeitversetztes Vorkommen der Nahrung kann 
insbesondere Folgen für den Fortpflanzungser-
folg der Fledermäuse haben (AHLEN 2002, 

RICHARDSON 2004). Das zu beobachtende In-
sektensterben wird sich in erhöhtem Maße ne-
gativ auf Fledermäuse auswirken. 

Gefährdungen von einzelnen Individuen durch 
Kollisionen mit Windparks oder Plattformen 
lassen sich nicht ausschließen. Das Schutzgut 
Fledermäuse wird sich bei Nichtdurchführung 
des Plans voraussichtlich in gleicher Weise 
entwickeln wie im Falle der Plandurchführung. 
Es ist zudem davon auszugehen, dass etwaige 
negative Auswirkungen auf Fledermäuse durch 
dieselben Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen vermieden werden können, die zum 
Schutz des Vogelzuges eingesetzt werden.  

 Biologische Vielfalt 3.11
Auch in den Ozeanen ist mit großräumigen Fol-
gen von Klimaveränderungen zu rechnen. Da 
viele Ökosysteme des Meeres empfindlich auf 
Klimaveränderungen reagieren, hat dies Aus-
wirkungen auf die biologische Vielfalt. Es kann 
zu einer Verschiebung im Artenspektrum kom-
men. Denkbar wäre beispielsweise eine starke 
Beeinflussung der Populationsdichte und -
dynamik von Fischen, welche wiederum bedeu-
tende Folgen für die Nahrungsketten hätte. Ins-
gesamt ist diese Entwicklung jedoch unabhän-
gig von der Durchführung des Plans. 

Temporäre oder permanente akustische und 
visuelle Belastungen können bezüglich der 
Schutzgüter Fische, Vögel und Meeressäuger 
zu Beeinträchtigungen einzelner Arten führen. 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind 
derzeit jedoch nicht vorstellbar, da ein Verlust 
von Arten nicht zu erwarten ist. Auswirkungen 
durch Trübungsfahnen, Sedimentation sowie 
die Sedimenterwärmung oder Magnetfelder auf 
die biologische Vielfalt sind ebenfalls unwahr-
scheinlich, da es sich hierbei in der Regel um 
lokale Beeinträchtigungen handelt. Es ist zu-
dem zu erwarten, dass die in Bezug auf die 
einzelnen Schutzgüter vorgesehenen Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen auch die 
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möglichen negativen Effekte auf die biologische 
Vielfalt vermindern.  

Durch die Ausschlusswirkung der Nutzungen in 
Natura2000-Gebieten wird der potenzielle Ein-
fluss auf die biologische Vielfalt weiter redu-
ziert. Lokale Auswirkungen auf die Vielfalt an 
Lebensräumen und die Artenvielfalt sind grund-
sätzlich nicht auszuschließen, z. T. durch die 
Einbringung von Hartsubstrat sogar zu erwar-
ten. Insgesamt werden sich die ansiedelnden 
Benthosarten und die dadurch eventuell ange-
lockten Fischarten jedoch aus dem näheren 
Umfeld rekrutieren, so dass letztlich keine groß-
räumigen Änderungen der biologischen Vielfalt 
innerhalb des Untersuchungsraums zu erwar-
ten sind. Da die Festlegungen des FEP durch 
die Reduzierung von Kabeltrassen und die Mi-
nimierung von Kreuzungsbauwerken auf eine 
möglichst geringe Inanspruchnahme des Mee-
resbodens abzielen und zudem eine Reihe von 
Grundsätzen der möglichst umweltverträglichen 
Ausgestaltung der Festlegungen dienen, kön-
nen die Auswirkungen auf die biologische Viel-
falt gegenüber der Nullvariante voraussichtlich 
reduziert werden. 

 Luft 3.12
Mit zunehmender Nutzungsintensität nimmt 
auch der Schiffsverkehr in der Ostsee zu, was 
zu einer negativen Beeinflussung der Luftquali-
tät führen kann. Diese Entwicklung ist jedoch 
weitestgehend unabhängig von der Durchfüh-
rung bzw. Nichtdurchführung des Plans. Durch 
den Bau und Betrieb der Plattformen und die 
Verlegung von Seekabelsystemen im Rahmen 
der Durchführung des FEP ergeben sich keine 
messbaren Auswirkungen auf die Luftqualität. 
Daher entwickelt sich das Schutzgut Luft bei 
Durchführung des Plans in gleicher Weise wie 
bei Nichtdurchführung des Plans. 

 Klima 3.13
Laut Berichten des Zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaänderungen (IPCC 2001, 

2007) sind als großräumige Folgen der Klima-
änderungen auf die Ozeane der Anstieg der 
Meeresoberflächentemperatur und des durch-
schnittlichen globalen Meeresspiegels zu er-
warten. Viele Ökosysteme des Meeres reagie-
ren empfindlich auf Klimaveränderungen. Ins-
gesamt ist diese Entwicklung jedoch unabhän-
gig von der Nichtdurchführung bzw. Durchfüh-
rung des Plans.  

Negative Auswirkungen auf das Klima durch 
Plattformen werden nicht erwartet, da weder im 
Bau noch im Betrieb messbare klimarelevante 
Emissionen auftreten. Vielmehr wird durch den 
koordinierten Ausbau der Netzinfrastruktur im 
Offshore-Bereich eine höhere Planungssicher-
heit für den Ausbau der Offshore-Windenergie 
geschaffen. Durch die mit dem Ausbau der 
Offshore-Windenergie verbundenen CO2-
Einsparungen ist langfristig mit positiven Aus-
wirkungen auf das Klima zu rechnen. Dadurch 
kann ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele der Bundesregierung geleistet 
werden. 

 Landschaft 3.14
Durch die Realisierung von Offshore-Windparks 
werden Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
eintreten, da es durch die Errichtung vertikaler 
Strukturen verändert wird. Die Anlagen müssen 
zudem nachts oder bei schlechter Sicht aus 
Sicherheitsgründen befeuert werden. Auch 
dadurch kann es zu optischen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes kommen. Der 
Raumordnungsplan der Nordsee sieht als Ziel 
in Ziffer 3.5.1 (8) eine Höhenbegrenzung von 
125 m für Windenergieanlagen in Sichtweite 
der Küste und Inseln vor. 

Die Errichtung von Plattformen kann ebenfalls 
zu visuellen Veränderungen des Landschafts-
bildes führen. Das Maß der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes durch Offshore-Anlagen 
ist stark abhängig von den jeweiligen Sichtver-
hältnissen, aber auch von subjektiven Empfin-
dungen sowie der grundsätzlichen Einstellung 
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des Betrachters zur Offshore-Windenergie. Die 
für das gewohnte Bild einer Meereslandschaft 
untypischen vertikalen Strukturen können teil-
weise als störend, teils aber auch als technisch 
interessant empfunden werden. In jedem Fall 
bewirken sie eine Veränderung des Land-
schaftsbildes und der Charakter des Gebietes 
wird modifiziert. Aufgrund der Entfernung der 
geplanten Plattformen und der sie umgebenden 

Windparks zur Küste von mehr als 25 km wer-
den die Anlagen von Land aus nur sehr einge-
schränkt wahrnehmbar sein und dies auch 
hauptsächlich bei guten Sichtverhältnissen. 
Einen Anhaltspunkt hierzu bieten beispielswei-
se verfügbare Visualisierungen von 2005 
(Abbildung 41). 

 

 

      
Abbildung 40: Visualisierung der Wahrnehmbarkeit von Offshore-Windenergieanlagen im besonderen Eig-
nungsgebiet nach SeeAnlV "Westlich Adlergrund" links am Aussichtspunkt Königsstuhl auf Rügen; Naben-
höhe der WEA 100m; Entfernung des Betrachters ca. 33 km; Augenhöhe ca. 120m über NN; rechts am 
Strand am Fuß des Königsstuhls auf Rügen; Augenhöhe ca. 2 m über NN (ARCADIS 2005, zitiert in BSH 
2009). 

 

Insofern können erhebliche Beeinträchtigungen 
der Landschaft, wie es von Land aus wahrge-
nommen wird, ausgeschlossen werden. Zur 
Minimierung der Sichtbarkeit trägt ebenfalls bei, 
dass im Rahmen der Zulassung von Einzelpro-
jekten standardmäßig ein blendfreier und refle-
xionsarmer Anstrich zur Auflage gemacht wird. 

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass Platt-
formen stets im räumlichen Verbund mit den 
Offshore-Windparks geplant sind, so dass die 
Veränderung des Landschaftsbildes durch Ein-
zelbauwerke in unmittelbarer räumlicher Nähe 
zu den Offshore-Windparks lediglich geringfü-
gig erhöht wird. Darüber hinaus trägt die Aus-
schlusswirkung in den Naturschutzgebieten (ca. 
55% der Fläche der deutschen AWZ der Ost-
see) dazu bei, dass weite Teile der AWZ frei 

von Anlagen bleiben. Die Entwicklung der 
Landschaft bei Nichtdurchführung des FEP wird 
sich voraussichtlich nicht wesentlich von der 
Entwicklung bei Durchführung des FEP unter-
scheiden.  

Für die Seekabelsysteme sind aufgrund der 
Verlegung als Unterwasserkabel in der Be-
triebsphase negative Auswirkungen auf die 
Landschaft auszuschließen. 

 Kulturelles Erbe und sonstige 3.15
Sachgüter 

Hinweise auf mögliche Sachwerte oder kulturel-
les Erbe liegen insofern vor, als dass die räum-
liche Lage einer Vielzahl von Wracks bekannt 
und in den Seekarten des BSH verzeichnet ist. 
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Zu Bodendenkmalen, auch zu Siedlungsresten, 
in der AWZ fehlen weitergehende Informatio-
nen. Aufgrund der vorliegenden hydroakusti-
schen Untersuchungen sowie nach Auswertung 
der Unterwasserhindernis- Datenbank liegen 
keine Erkenntnisse über Sachwerte oder kultu-
relles Erbe im Bereich der geplanten Plattfor-
men vor. Entlang der geplanten Seekabeltras-
sen liegen Hinweise auf Unterwasserhindernis-
se vor. Diese sind im konkreten Planfeststel-
lungsverfahren mit besonderem Gewicht zu 
berücksichtigen. 

Sollten in Zulassungsverfahren für die Gebiete 
und Flächen, die Errichtung von Plattformen 
und die Verlegung von Seekabelsystemen bei 
der vorgeschriebenen Baugrunderkundung kul-
turell bedeutsame Funde oder Sachwerte fest-
gestellt werden, so sind geeignete Maßnahmen 
zu deren Erhaltung zu ergreifen. Um sicher zu 
stellen, dass keine Beeinträchtigung dieses 
Schutzgutes eintreten kann, wird im FEP eine 
entsprechende textliche Festlegung getroffen 
(vgl. z. B. Planungsgrundsatz 4.4.1.7 FEP). 
Unter dieser Voraussetzung sind keine erhebli-
chen Auswirkungen auf das Schutzgut „kulturel-
les Erbe und sonstige Sachgüter“ infolge der 
Durchführung des FEP zu erwarten. 

 Schutzgut Mensch einschließlich 3.16
der menschlichen Gesundheit 

Insgesamt hat das Gebiet, für das der FEP 
Festlegungen trifft, eine geringe Bedeutung für 
Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen. 
Der Mensch ist durch die Festlegungen des 
Plans nicht direkt betroffen, sondern allenfalls 
indirekt durch seine Wahrnehmung des 
Schutzgutes Landschaft (vgl. Kapitel 3.14) und 
mögliche Einflüsse auf die Erholungsfunktion 
der Landschaft für Wassersportler und Touris-
ten. Aufgrund der beträchtlichen Distanz zur 
Küste von mindestens 25 km sind diese Effekte 
als unerheblich einzuschätzen. Diese Auswir-
kungen gehen nicht über die Auswirkungen der 
Nullvariante hinaus. 

 Wechselwirkungen zwischen 3.17
den Schutzgütern 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
bei Nichtdurchführung des Plans in gleicher 
Weise entwickeln wie bei Durchführung des 
FEP. An dieser Stelle wird daher auf Kapitel 
2.18 verwiesen. .  
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4 Beschreibung und Bewer-
tung der voraussichtlichen 
erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung des Flä-
chenentwicklungsplans auf 
die Meeresumwelt 

Im Folgenden konzentriert sich die Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
auf die Schutzgüter, für die signifikante Auswir-
kungen durch die Umsetzung des FEP nicht 
von vornherein ausgeschlossen werden kön-
nen.  

Nach § 40 Abs. 1 UVPG sind die voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen der 
Durchführung des Plans zu bewerten. Dabei 
werden nach § 40 Abs. 3 UVPG die Umwelt-
auswirkungen des Plans im Hinblick auf eine 
wirksame Umweltvorsorge vorläufig bewertet. 
Nach § 3 Satz 2 UVPG dient die Umweltprü-
fung dabei einer wirksamen Umweltvorsorge 
nach Maßgabe der geltenden Gesetze. Im 
Rahmen des FEP und der insoweit geltenden 
Vorschriften der §§ 4 ff. WindSeeG ist nach § 5 
Abs. 3 WindSeeG bei den im Plan enthaltenen 
Festlegungen eine Gefährdung der Meeresum-
welt auszuschließen. Zur Meeresumwelt gehö-
ren die in diesem Umweltbericht dargestellten 
Schutzgüter und ihr Lebensraum einschließlich 
möglicher Wechselwirkungen.  

Nicht berücksichtigt werden die Schutzgüter, für 
die im vorangegangenen Kapitel 2 bereits eine 
maßgebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden konnte. Das betrifft die Schutzgüter 
Plankton, Wasser, Luft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter sowie das Schutzgut 
Mensch, einschließlich der menschlichen Ge-
sundheit. Mögliche Auswirkungen auf das 
Schutzgut biologische Vielfalt werden bei den 
einzelnen biologischen Schutzgütern behandelt. 
Insgesamt werden die in § 2 Abs. 1 UVPG auf-
geführten Schutzgüter untersucht, bevor die 

artenschutz- und gebietsschutzrechtlichen Prü-
fungen dargestellt werden. Aussagen zum all-
gemeinen Schutz von Natur und Landschaft 
nach § 13 BNatSchG sind bei der Prüfung der 
einzelnen Schutzgüter mit abgedeckt.  

 Boden/Fläche 4.1

 Gebiete und Flächen sowie Plattfor-4.1.1
men 

Die Umspann- bzw. Sammelplattform hat im 
Hinblick auf das Schutzgut Boden eine lokal 
eng begrenzte Umweltauswirkung. Das Sedi-
ment ist nur im unmittelbaren Nahbereich per-
manent durch das Einbringen der Gründungs-
elemente und die daraus resultierende Flächen-
inanspruchnahme betroffen. 

Baubedingt: Bei der Gründung der Windener-
gieanlagen und Plattformen kommt es kurzzei-
tig zur Aufwirbelung von Sedimenten und zur 
Ausbildung von Trübungsfahnen. Das Ausmaß 
der Resuspension hängt im Wesentlichen vom 
Feinkorngehalt im Boden ab. In den Bereichen 
mit einem geringeren Feinkornanteil wird sich 
der größte Teil des freigesetzten Sediments 
relativ rasch direkt im Bereich des Eingriffs oder 
in deren unmittelbarer Umgebung absetzen. 
Der Suspensionsgehalt nimmt durch Verdün-
nungseffekte und Sedimentation der aufgewir-
belten Sedimentpartikel schnell wieder auf die 
natürlichen Hintergrundwerte ab. Die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen in Bereichen mit 
höherem Feinkornanteil und der damit einher-
gehenden erhöhten Trübung bleiben jedoch 
aufgrund der geringen bodennahen Strömung 
kleinräumig begrenzt.  

In den Gebieten mit Weichsedimenten und ent-
sprechend hohen Feinkorngehalten (Gebiet O-
2) wird sich das freigesetzte Sediment deutlich 
langsamer wieder absetzen. Da im Gebiet O-2 
die bodennahen Strömungen jedoch mit einem 
mittleren Betrag von rund 0,06 m/s (oberflä-
chennah: 0,1 m/s, vgl. Kapitel2.1) gering sind, 
ist davon auszugehen, dass auch hier die auf-
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tretenden Trübungsfahnen eine eher lokale 
Ausprägung haben und sich das Sediment rela-
tiv nah an der Baustelle wieder absetzen wird. 
Eine Simulation zu den Auswirkungen des 
Offshore-Windparks „Beta Baltic“ in der Meck-
lenburger Bucht, der vergleichbare Sediment-
verhältnisse wie das Gebiet O-2 aufweist, zeig-
te, dass bei Strömungsgeschwindigkeiten von 
0,3 m/s die maximale Sedimentausbreitung 
etwa 2 bis 3 km beträgt (MEYERLE & WINTER 
2002). Dabei verbleibt das freigesetzte Material 
lange genug in der Wassersäule, um sich groß-
flächig zu verteilen, so dass aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Volumina kaum nach-
weisbare Mächtigkeiten des abgelagerten Ma-
terials zu erwarten sind. Höchstens 12 Stunden 
nach der Freisetzung sinkt die Konzentration 
auf unter 0,001 kg/m³.  

Auch im Rahmen der Umweltverträglichkeits-
prüfung für die „Nord Stream Pipeline“ ergaben 
die Monitoringergebnisse während der Baupha-
se insgesamt nur klein- bis mittelräumige, vo-
rübergehende Auswirkungen durch Sediment-
verdriftungen (Trübungsfahnen) und bestätigten 
die Prognosen des Umweltgutachters (IFAÖ 
2009), der die Auswirkungen insgesamt als 
geringe Struktur- und Funktionsbeeinträchti-
gung eingestuft hat. Basierend auf diesen Er-
gebnissen Es ist davon auszugehen, dass Trü-
bungsfahnen, die bei der Gründung der Platt-
form in Bereichen mit Weichsedimenten freige-
setzt werden, maximal bis zu einer Entfernung 
von 500 m über den natürlichen Schwebstoff-
maxima liegen können.  

Kurzfristig können Schad- und Nährstoffe aus 
dem Sediment in das Bodenwasser freigesetzt 
werden. In Bereichen mit weichen, schluffigen 
und tonigen Meeresböden kann es zu einer 
deutlichen Freisetzung von Schadstoffen aus 
dem Sediment in das Bodenwasser kommen. 
Die Schadstoffe haften sich i. d. R. an herab-
sinkende Partikel, die wegen der geringen 
Strömungen in den Ostseebecken kaum über 
größere Distanzen verdriftet werden und in ih-

rem angestammten Milieu verbleiben. Mittelfris-
tig wird dieses remobilisierte Material wieder in 
den schlickigen Becken abgesetzt. Auswirkun-
gen in Form mechanischer Beanspruchung des 
Bodens durch Verdrängung, Kompaktion und 
Erschütterungen, die im Zuge der Bauphase zu 
erwarten sind, werden wegen ihrer Kleinräu-
migkeit als gering eingeschätzt. 

Anlagebedingt wird der Meeresboden durch 
das Einbringen von Gründungselementen lokal 
eng begrenzt dauerhaft versiegelt. Die betroffe-
nen Flächen umfassen im Wesentlichen den 
Durchmesser der Gründungspfähle der Wind-
energieanlagen bzw. Plattformen ggf. erforder-
lichem Kolkschutz. Die Flächeninanspruch-
nahme durch Versiegelung (einschl. Kolk-
schutzmaßnahmen) entspricht in den Größen-
ordnungen wie sie für die Nordsee angegeben 
wurden. 

Betriebsbedingt kann es durch die Wechselwir-
kung von Fundament und Hydrodynamik im 
unmittelbaren Umfeld der Anlage zu einer dau-
erhaften Aufwirbelung und Umlagerung von 
Sedimenten kommen. Nach den bisherigen 
Erfahrungen in der Nordsee ist mit strömungs-
bedingten dauerhaften Sedimentumlagerungen 
nur im unmittelbaren Umfeld der Plattformen zu 
rechnen. Für die Ostsee liegen derartige Erfah-
rungen zurzeit nicht vor. Aber aufgrund der ge-
ringen bodennahen Strömungsgeschwindigkei-
ten im Bereich der Plattformen ist auch hier nur 
ein lokaler Kolk zu erwarten. Aufgrund des 
prognostizierten räumlich eng begrenzten Um-
griffs der Auskolkung ist mit keinen nennens-
werten Substratveränderungen zu rechnen. 

Auf Grundlage der obigen Aussagen und unter 
Berücksichtigung der Zustandseinschätzung 
kommt die SUP im Ergebnis zu dem Schluss, 
dass durch die Festlegung der Standorte für die 
Plattformen keine erheblichen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden zu erwarten sind. 
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 Seekabelsysteme 4.1.2
Baubedingt nimmt als Folge der Sedimentauf-
wirbelung bei den Arbeiten zur Kabelverlegung 
die Trübung der Wassersäule zu. Das Ausmaß 
der Resuspension hängt im Wesentlichen vom 
Verlegeverfahren und vom Feinkorngehalt im 
Boden ab. In den Bereichen mit einem geringe-
ren Feinkornanteil wird sich der größte Teil des 
freigesetzten Sediments relativ rasch direkt an 
der Baustelle oder in deren unmittelbarer Um-
gebung absetzen. Für den Windpark „Arkona-
Becken Südost“ in Gebiet O-1 schätzt LEDER 
(2003), dass wesentliche Sedimentverdriftun-
gen während der Bauarbeiten höchstens in 
einem kleinräumigen Umkreis von 500 m zu 
erwarten sind – selbst unter Annahme extremer 
Strömungsverhältnisse (Salzwassereinstrom). 
Dabei nimmt der Suspensionsgehalt durch Ver-
dünnungseffekte und Sedimentation der aufge-
wirbelten Sedimentpartikel wieder auf die natür-
lichen Hintergrundwerte ab. Die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen durch erhöhte Trübung 
bleiben lokal kleinräumig begrenzt. 

In den Gebieten mit Weichsedimenten und ent-
sprechend hohen Feinkorngehalten wird sich 
das freigesetzte Sediment deutlich langsamer 
wieder absetzen. Da in diesen Gebieten die 
bodennahen Strömungen jedoch mit einem 
mittleren Betrag von rund 0,06 m/s (oberflä-
chennah: 0,1 m/s, vgl. Kap.4.1) relativ gering 
sind, ist davon auszugehen, dass auch hier die 
auftretenden Trübungsfahnen eine eher lokale 
Ausprägung haben und sich das Sediment rela-
tiv in der näheren Umgebung wieder absetzen 
wird. Eine substanzielle Änderung in der Sedi-
mentzusammensetzung ist nicht zu erwarten. 
Eine Simulation zu den Auswirkungen des 
Offshore-Windparks „Beta Baltic“ in der Meck-
lenburger Bucht, der vergleichbare Sediment-
verhältnisse wie Gebiet O-2 aufweist, zeigt, 
dass bei Strömungsgeschwindigkeiten von 0,3 
m/s die maximale Sedimentausbreitung etwa 2 
bis 3 km beträgt (MEYERLE & WINTER, 2002). 
Dabei verbleibt das freigesetzte Material lange 

genug in der Wassersäule, um sich großflächig 
zu verteilen, so dass aufgrund der vergleichs-
weise geringen Volumina kaum nachweisbare 
Mächtigkeiten des abgelagerten Materials zu 
erwarten sind. Höchstens 12 Stunden nach der 
Freisetzung sinkt die Konzentration auf unter 
0,001 kg/m³. 

Auch im Rahmen der Umweltgutachten für die 
Nord Stream Pipeline werden insgesamt nur 
klein- bis mittelräumige, vorübergehende Aus-
wirkungen durch Sedimentverdriftungen erwar-
tet (IFAÖ, 2009). Daher werden diese insge-
samt als geringe Struktur- und Funktionsbeein-
trächtigung eingestuft. Im Nahbereich bis zu 
50 m werden mittlere, in der weiteren Umge-
bung bis zu 500 m Entfernung geringe bis sehr 
geringe Intensitäten der Schwebstoffgehalte 
prognostiziert (IFAÖ, 2009). Basierend auf die-
sen Ergebnissen ist davon auszugehen, dass 
Trübungsfahnen, die bei der Verlegung von 
Seekabelsystemen in Bereichen mit 
Weichsedimenten freigesetzt werden, maximal 
bis zu einer Entfernung von 500 m über den 
natürlichen Schwebstoffmaxima liegen können. 
Diese liegen in der Pommerschen Bucht bei bis 
zu 3,9 mg/l (IFAÖ, 2009), in Flussmündungen 
oder schlickreichen Küstengebieten werden 
diese Werte deutlich übertroffen. Untersuchun-
gen von ANDRULEWICZ et al. (2003) belegen 
zudem, dass der Meeresboden der Ostsee auf-
grund der natürlichen Sedimentdynamik entlang 
der betroffenen Trassen eine Wiedereinebnung 
erfährt. Verschiedene im Rahmen von Verfah-
ren durchgeführte Modellberechnungen und die 
Erfahrungen aus den Verfahren zeigen, dass 
die Wiedereinebnung eher langfristigt erfolgt. 

Kurzfristig können Schad- und Nährstoffe aus 
dem Sediment in das Bodenwasser freigesetzt 
werden. Die mögliche Freisetzung von Schad-
stoffen aus dem sandigen Sediment ist auf-
grund des relativ geringen Feinkornanteils 
(Schluff und Ton) und der geringen Schwerme-
tallkonzentrationen zu vernachlässigen. Im Be-
reich der schluffigen und tonigen Meeresböden 
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kann es zu einer deutlichen Freisetzung von 
Schadstoffen aus dem Sediment in das Bo-
denwasser kommen. Die Schadstoffe haften 
sich i. d. R. an herabsinkende Partikel, die we-
gen der geringen Strömungen in den Ostsee-
becken kaum über größere Distanzen verdriftet 
werden und in ihrem angestammten Milieu ver-
bleiben. Mittelfristig wird dieses remobilisierte 
Material wieder in den schlickigen Becken ab-
gesetzt.  

Auswirkungen in Form mechanischer Bean-
spruchung des Bodens durch Verdrängung, 
Kompaktion und Erschütterungen, die im Zuge 
der Bauphase zu erwarten sind, werden wegen 
ihrer Kleinräumigkeit als gering eingeschätzt. 

Betriebsbedingt kommt es radial um die Kabel-
systeme zu einer Erwärmung des umgebenden 
Sediments. Die Wärmeabgabe resultiert aus 
den thermischen Verlusten des Kabelsystems 
bei der Energieübertragung. 

Diese thermischen Verluste hängen von einer 
Reihe von Faktoren ab (Tabelle 16). Wesentli-
chen Einfluss haben die folgenden Aus-
gangsparameter: 

• Kabeltyp: Grundsätzlich ist bei gleicher 
Übertragungsleistung bei Drehstrom-
Seekabelsystemen von einer höheren 
Wärmeabgabe durch Energieverluste aus-
zugehen als bei Gleichstrom-
Seekabelsystemen (OSPAR COMMISSION 
2010). 

• Umgebungstemperatur im Bereich der Ka-
belsysteme: Je nach Wassertiefe und Jah-
reszeit ist von einer Schwankungsbreite in 
der natürlichen Sedimenttemperatur aus-
zugehen, die Einfluss auf die Wärmeabfuhr 
hat. 

• Thermischer Widerstand des Sediments:  
Im Untersuchungsraum kommen unter-
schiedliche Bodentypen mit unterschiedli-
chen thermischen Eigenschaften vor. Da-
nach ist bei gröberen Sedimenten von ei-
ner effizienteren Wärmeabfuhr auszugehen 
als bei feinkörnigeren Sedimenten. Am 
höchsten ist der Wärmewiderstand bei 
dicht gelagerten Tonen.  

 

 

Tabelle 16: Thermische Eigenschaften wassergesättigter Böden (nach SMOLCZYK 2001)  

Bodentyp Wärme-
leitfähigkeit  
minimal 

Wärme-
leitfähigkeit 
maximal 

Spezifischer  
Wärmewiderstand  
maximal 

Spezifischer  
Wärmewider-
stand minimal 

 W / (K*m) W / (K*m) K*m/ W K*m/ W 

Kies 2,00 3,30 0,50 0,30 

Sand 1,50 2,50 0,67 0,40 

Ton 0,90 1,80 1,11 0,56 

Geschiebemergel 2,60 3,10 0,38 0,32 

Schluff/ Schlick 1,40 2,00 0,71 0,50 
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Für die Temperaturentwicklung in der oberflä-
chennahen Sedimentschicht ist zudem die Ver-
legetiefe der Kabelsysteme entscheidend. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand sind bei Einhaltung 
einer ausreichenden Verlegetiefe und bei Ein-
satz von Kabelkonfigurationen nach Stand der 
Technik keine signifikanten Auswirkungen 
durch die kabelinduzierte Sedimenterwärmung 
zu erwarten. Temperaturmessungen an einem 
parkinternen Drehstromkabelsystem im däni-
schen Offshore-Windpark „Nysted“ in der Ost-
see ergaben eine Sedimenterwärmung direkt 
über dem Kabelsystem (Übertragungsleistung 
von 166 MW) 20 cm unter dem Meeresboden 
von max. 1,4 K (MEISSNER et al. 2007). Die bo-
dennahe Wasserbewegung trägt darüber hin-
aus zu einem zügigen Abtransport von lokaler 
Wärme bei. 

Die Verlegetiefe ist in der AWZ der Ostsee al-
lerdings aufgrund der heterogenen geologi-
schen Verhältnisse auf den Trassen sowie der 
verfügbaren Verlegeverfahren grundsätzlich 
begrenzt. Daher erscheint die Festlegung eines 
für alle geplanten Seekabeltrassen einheitlich 
geltenden Werts für die herzustellende Überde-
ckung nicht zielführend (vgl. z. B. Planungs-
grundsatz 5.4.2.7 BFO-O). Gleichwohl ist ge-
mäß dem Planungsgrundsatz zur Überdeckung 
dauerhaft eine sichere Tiefenlage der Kabelsys-
teme herzustellen. Die Festlegung der herzu-
stellenden Überdeckung erfolgt daher im Ein-
zelzulassungsverfahren auf Grundlage einer 
umfassenden, durch den Vorhabenträger vor-
zulegenden Studie. Dabei sind explizit auch die 
Belange des Meeresumweltschutzes zu be-
rücksichtigen.  

Um die Einhaltung des sogenannten „2 K-
Kriteriums“40, d.h. eine maximale Tempera-
                                                
40 „Das sog. 2 K-Kriterium stellt einen Vorsorgewert dar, 

der nach Einschätzung des BfN auf Basis des derzeiti-
gen Wissensstandes mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit sicherstellt, dass erhebliche negative Auswirkungen 
der Kabelerwärmung auf die Natur bzw. die benthische 
Lebensgemeinschaft vermieden werden.“ 

turerhöhung um 2 Grad in 20 cm unterhalb der 
Meeresbodenoberfläche, sicherzustellen, wurde 
ein entsprechender Grundsatz zur Sedimenter-
wärmung in den FEP aufgenommen (vgl. Pla-
nungsgrundsatz 4.4.4.8). Dieser Grundsatz legt 
die Einhaltung des 2 K-Kriteriums fest, um po-
tenzielle Beeinträchtigungen der Meeresumwelt 
durch eine kabelinduzierte Sedimenterwärmung 
weitestgehend zu reduzieren. Bei Einhaltung 
des 2 K-Kriteriums gemäß Planungsgrundsatz 
kann nach derzeitigem Stand davon ausgegan-
gen werden, dass keine signifikanten Auswir-
kungen, wie Struktur- und Funktionsverände-
rungen, durch die kabelinduzierte Sedimenter-
wärmung auf das Schutzgut Boden zu erwarten 
sind. 

Auf Grundlage der obigen Aussagen ist im Er-
gebnis der SUP festzuhalten, dass nach derzei-
tigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung 
schadensmindernder Maßnahmen keine erheb-
lichen Auswirkungen durch die Verlegung und 
den Betrieb von Seekabelsystemen auf das 
Schutzgut Boden zu erwarten sind. Inwieweit 
eine Einhaltung des 2 K-Kriteriums in allen 
Trassenabschnitten unter Berücksichtigung der 
lokalen Baugrundverhältnisse sichergestellt 
werden kann, ist im Rahmen des Einzelzulas-
sungsverfahrens bei Bekanntwerden der detail-
lierten projektspezifischen Rahmenbedingun-
gen zu überprüfen. 

                                                                            

 

(http://www.stromeffizienz.de/page/fileadmin/offshore/do
cuments/StAOWind_Workshops/Kabel_in_Schutzgebiet
en/Kabel_in_Schutzgebieten_Vortrag_Merck.pdf) 
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 Benthos 4.2
Durch den Bau von Plattformen und Windener-
gie-Anlagen sowie durch die Anlagen selbst 
kann es zu Auswirkungen auf das Makro-
zoobenthos kommen. Das Arteninventar der 
AWZ der Ostsee ist mit seinen ca. 260 Makro-
zoobenthosarten als durchschnittlich anzuse-
hen. Auch die Benthoslebensgemeinschaften 
sind typisch für die AWZ der Ostsee und wei-
sen größtenteils keine Besonderheiten auf. 
Nach den aktuell vorliegenden Untersuchungen 
wird das Makrozoobenthos der AWZ der Ost-
see auch aufgrund der nachgewiesenen Anzahl 
an Rote-Liste-Arten als durchschnittlich ange-
sehen. Anhand der im Rahmen von HELCOM 
durchgeführten Makrozoobenthos-Unter-
suchungen und HELCOM Rote Liste ist im Be-
reich der deutschen AWZ von einem Vorkom-
men von mindestens 30 Arten der Roten Liste 
nach RACHOR et al. (2013) auszugehen. Dies 
entspricht ca. 12% des gesamten Arteninven-
tars. Untersuchungen des Makrozoobenthos im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren der Offs-
hore-Windparks aus den Jahren 2002 bis 2014 
haben diese Einschätzung bestätigt. Auch im 
Bereich des Gebietes O-1 und der Fläche O-1.3 
weisen die vorliegenden Untersuchungsergeb-
nisse auf eine durchschnittliche Bedeutung des 
Untersuchungsraums für Benthosorganismen 
hin. 

 Gebiete und Flächen 4.2.1
Baubedingt: Bei der Tiefgründung der Wind-
energie-Anlagen kommt es zu Störungen des 
Meeresbodens, Sedimentaufwirbelungen und 
zur Ausbildung von Trübungsfahnen. Hierdurch 
kann es für die Dauer der Bautätigkeiten in der 
unmittelbaren Umgebung der Anlagen zu einer 
Beeinträchtigung oder Schädigung benthischer 
Organismen oder Gemeinschaften kommen. 

Beim Bau der Anlagen führt vor allem die Re-
suspension von Sediment zu direkten Beein-
trächtigungen der benthischen Lebensgemein-
schaft. Während der Gründungsarbeiten für die 

Anlagen ist mit Trübungsfahnen zu rechnen. 
Allerdings nimmt die Konzentration des sus-
pendierten Materials mit der Entfernung norma-
lerweise sehr schnell ab. Die Ausbreitung von 
Sedimentpartikeln hängt in hohem Maße vom 
Gehalt an Feinbestandteilen und der hydrogra-
phischen Situation (insbesondere Seegang, 
Strömung) ab (HERRMANN & KRAUSE 2000). 
Aufgrund der vorherrschenden geringen bo-
dennahen Strömungen werden auch in Gebie-
ten mit Weichsedimenten lediglich bis zu einer 
Entfernung von ca. 500 m Trübungsfahnen auf-
treten, die deutlich über den natürlichen 
Schwebstoffmaxima liegen. Simulationen zei-
gen, dass sich das freigesetzte Sediment nach 
max. 12 Stunden wieder abgesetzt haben wird. 
Somit bleiben die Beeinträchtigungen während 
der Bauphase nach derzeitigem Kenntnisstand 
kleinräumig und in der Regel kurzfristig. Ein 
kurzzeitiges Auftreten von erhöhten Konzentra-
tionen von suspendierten Stoffen scheint für 
adulte Muscheln nicht schädlich zu sein.  

Eier und Larven einer Art reagieren jedoch im 
Allgemeinen empfindlicher als die erwachsenen 
Tiere und könnten kurzfristig und kleinräumig 
durch die Trübungsfahnen geschädigt werden. 
Obwohl die Konzentration suspendierter Parti-
kel Werte erreichen kann, die für bestimmte 
Organismen schädlich sind, sind die Auswir-
kungen auf das Makrozoobenthos als relativ 
gering anzusehen, da derartige Konzentratio-
nen räumlich und zeitlich nur beschränkt auftre-
ten (HERRMANN & KRAUSE 2000). 

Im Falle eines Bestandsrückganges durch eine 
natürliche oder anthropogene Störung (z. B. 
Kabelverlegung) verbleibt im Gesamtsystem 
genug Potenzial an Organismen zur Wiederbe-
siedlung (KNUST et al. 2003). Ebenfalls kurzfris-
tig und kleinräumig können benthische Orga-
nismen durch die mit der Resuspension von 
Sedimentpartikeln verbundene Freisetzung von 
Nähr- und Schadstoffen beeinträchtigt werden. 
Die mögliche Freisetzung von Schadstoffen aus 
sandigem Sediment ist aufgrund des relativ 
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geringen Feinkornanteils (Schluff und Ton) und 
der geringen Schwermetallkonzentrationen zu 
vernachlässigen. Im Bereich von schluffigen 
und tonigen Meeresböden kann es zu einer 
deutlichen Freisetzung von Schadstoffen aus 
dem Sediment in das Bodenwasser kommen. 
Die Schadstoffe haften sich i. d. R. an herab-
sinkende Partikel, die wegen der geringen 
Strömungen in den Ostseebecken kaum über 
größere Distanzen verdriftet werden und in ih-
rem angestammten Milieu verbleiben. Mittelfris-
tig wird dieses remobilisierte Material wieder in 
den schlickigen Becken abgesetzt. 

Viele Weichbodenarten sind relativ unempfind-
lich gegenüber Überdeckung und können meh-
rere Zentimeter zusätzliche Sedimentauflage-
rung überleben (BIJKERK 1988). Die baubeding-
ten Auswirkungen durch die Trübungsfahnen 
und die Sedimentation sind als kurzfristig und 
kleinräumig einzustufen. 

Anlagebedingt kann es durch die lokale Flä-
chenversiegelung, das Einbringen von Hartsub-
strat sowie die Veränderung der Strömungsver-
hältnisse um die Anlagen herum zu Verände-
rungen der benthischen Gemeinschaft kom-
men. Neben lokalen Habitatverlusten bzw. Ha-
bitatveränderungen entstehen neue standort-
fremde Hartsubstrathabitate. Hierdurch ist eine 
Beeinflussung der Weichbodenfauna in der 
unmittelbaren Umgebung möglich. Nach KNUST 
et al. (2003) führt das Einbringen künstlichen 
Hartsubstrats in Sandböden zu einer Ansied-
lung von zusätzlichen Arten. Die Rekrutierung 
dieser Arten wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
aus den natürlichen Hartsubstrathabitaten, wie 
oberflächlich anstehendem Geschiebemergel 
und Steinen, erfolgen. Damit ist die Gefahr ei-
ner negativen Beeinflussung der benthischen 
Weichbodengemeinschaft durch gebietsuntypi-
sche Arten gering. 

Allerdings ist die Besiedlung der künstlichen 
Hartsubstrate mit einer Anreicherung von orga-
nischem Material verbunden, da organische 
Bestandteile von der an den Anlagen siedeln-

den Fauna (z. B. Bauten, Fäzes, tote Tiere 
usw.) herunter rieseln (WOLFSON et al. 1979; 
DAVIS et al. 1982) und sich auf dem Sediment 
am Fuße der Anlagen ablagern. Hier werden 
sie biologisch abgebaut, was schließlich zu 
erhöhten Kohlenstoff- und Stickstoffwerten und 
somit lokalem Sauerstoffmangel in diesem Be-
reich führen kann. Durch diese sich im Laufe 
der Zeit verändernden Umweltbedingungen im 
näheren Umfeld der Anlagen kann es zu einer 
kleinräumigen Beeinflussung der dortigen bent-
hischen Gemeinschaft kommen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen der Windener-
gieanlagen auf das Makrozoobenthos sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Auf der Grundlage der obigen Aussagen und 
Darstellungen ist als Ergebnis der SUP festzu-
halten, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 
durch die Festlegung der Gebiete und Flächen 
im FEP keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Benthos zu erwarten sind. Die 
Auswirkungen auf das Schutzgut Benthos wer-
den insgesamt als kurzfristig und kleinräumig 
eingeschätzt. Es werden lediglich kleinräumige 
Bereiche außerhalb von Schutzgebieten in An-
spruch genommen und wegen der meist 
schnellen Regenerationsfähigkeit der vorkom-
menden Populationen von Benthosorganismen 
mit kurzen Generationszyklen und ihrer weit-
räumigen Verbreitung in der deutschen Ostsee 
ist eine schnelle Wiederbesiedlung sehr wahr-
scheinlich. 

Hinsichtlich der bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Auswirkungen durch die parkinterne 
Verkabelung gelten analog die in Kapitel 4.2.3 
beschriebenen Auswirkungsprognosen. 

 Plattformen 4.2.2
Baubedingt: Bei der Tiefgründung der Plattfor-
men kommt es zu Störungen des Meeresbo-
dens, Sedimentaufwirbelungen und zur Ausbil-
dung von Trübungsfahnen. Hierdurch kann es 
für die Dauer der Bautätigkeiten in der unmittel-
baren Umgebung der zu errichtenden Plattfor-
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men zu einer Beeinträchtigung oder Schädi-
gung benthischer Organismen oder Gemein-
schaften kommen. 

Die in Kapitel 4.2.1 beschriebenen Auswirkun-
gen durch Störung des Meeresbodens, Ausbil-
dung von Trübungsfahnen und Sedimentation 
gelten analog auch für die Errichtung von Platt-
formen. Insgesamt sind die baubedingten Aus-
wirkungen als kurzfristig und kleinräumig einzu-
stufen. 

Anlagebedingt kann es durch die lokale Flä-
chenversiegelung, das Einbringen von Hartsub-
strat sowie die Veränderung der Strömungsver-
hältnisse um die Plattformen herum zu Verän-
derungen der benthischen Gemeinschaft kom-
men. Neben lokalen Habitatverlusten bzw. Ha-
bitatveränderungen entstehen neue standort-
fremde Hartsubstrathabitate. Hierdurch ist eine 
Beeinflussung der Weichbodenfauna in der 
unmittelbaren Umgebung möglich. Die in Kapi-
tel 4.2.1 beschriebenen anlagebedingten Aus-
wirkungen gelten analog auch für die Plattfor-
men. Die Auswirkungen sind zwar langfristig, 
jedoch kleinräumig auf das nähere Umfeld der 
Plattformen beschränkt. 

Betriebsbedingt kann es durch die Entnahme 
von Kühlwasser und die Einleitung von erwärm-
tem Wasser zu einer Schädigung von Eiern und 
Larvenstadien des Makrozoobenthos kommen. 
Bei der Entnahme von Meerwasser zu Kühl-
zwecken werden die darin befindlichen Eier und 
Larvenstadien diverser Makrozoobenthosarten 
ebenfalls angesaugt und durch die nachfolgen-
de Passage und Erwärmung geschädigt bzw. 
getötet. Die Menge des entnommenen Wassers 
ist in Relation zur Größe des Wasserkörpers, in 
dem die Eier und Larven verbreitet sind, jedoch 
sehr gering, so dass relevante Auswirkungen 
auf Populationsniveau nach derzeitigem Stand 
nicht zu erwarten sind. 

Das zur Kühlung der Aggregate erforderliche 
Meerwasser wird mit maximal 35°C wieder an 
die Umgebung abgegeben. Dabei kommt es zu 

einer lokalen Erwärmung. Grundsätzlich führen 
Erhöhungen der Wassertemperatur zu Verän-
derungen der Faunengemeinschaften oder, bei 
sehr hohen Temperaturen, zu letalen Schädi-
gungen von Eiern und Larven.  

Die Menge des zurückgegebenen Kühlwassers 
ist in Relation zur Größe des Wasserkörpers, in 
dem die Eier und Larven verbreitet sind, jedoch 
sehr gering, so dass relevante Auswirkungen 
auf Eier und Larven des Makrozoobenthos nicht 
zu befürchten sind. 

Auf der Grundlage der obigen Aussagen und 
Darstellungen ist als Ergebnis der SUP festzu-
halten, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 
durch die Festlegung der Standorte für die 
Plattformen im FEP keine erheblichen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Benthos zu erwarten 
sind. Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Benthos werden insgesamt als kurzfristig und 
kleinräumig eingeschätzt. Es werden lediglich 
sehr kleinräumige Bereiche außerhalb von 
Schutzgebieten in Anspruch genommen und 
wegen der meist schnellen Regenerationsfä-
higkeit der vorkommenden Populationen von 
Benthosorganismen mit kurzen Generations-
zyklen und ihrer weiträumigen Verbreitung in 
der deutschen Ostsee ist eine schnelle Wieder-
besiedlung sehr wahrscheinlich. 

 Seekabelsysteme 4.2.3
Baubedingt: Mögliche Auswirkungen auf das 
Benthos sind abhängig von den eingesetzten 
Verlegeverfahren. Bei der vergleichsweise 
schonenden Verlegung mittels Einspülverfahren 
sind nur kleinräumige, kurzfristige und damit 
geringfügige Störungen des Benthos im Bereich 
der Kabeltrasse zu erwarten. Für die Dauer der 
Verlegung der Seekabelsysteme ist mit lokalen 
Sedimentumlagerungen und Trübungsfahnen 
zu rechnen. Hierdurch kann es für die Dauer 
der Bautätigkeiten in der Umgebung der Kabel-
systeme zu einem kleinräumigen und kurzfristi-
gen Habitatverlust für benthische Arten bzw. zu 
einer Beeinträchtigung oder Schädigung bent-
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hischer Organismen oder Gemeinschaften 
kommen. 

In bindigeren Böden werden die Kabelsysteme 
eingefräst oder mit einem schweren Pflug ver-
legt. Diese Verfahren gehen ebenfalls mit einer 
Störung des Sediments und der Benthosfauna 
sowie Sedimentaufwirbelungen einher. Die 
Ausbreitung von Sedimentpartikeln hängt in 
hohem Maße vom Gehalt an Feinbestandteilen 
und der hydrographischen Situation (insbeson-
dere Seegang und Strömung) ab (HERRMANN & 
KRAUSE 2000). Aufgrund der vorherrschenden 
geringen bodennahen Strömungen werden 
auch in Gebieten mit Weichsedimenten ledig-
lich bis zu einer Entfernung von ca. 500 m Trü-
bungsfahnen auftreten, die deutlich über den 
natürlichen Schwebstoffmaxima liegen. Simula-
tionen zeigen, dass sich das freigesetzte Sedi-
ment nach max. 12 Stunden wieder abgesetzt 
haben wird.  

Somit bleiben die Beeinträchtigungen während 
der Bauphase nach derzeitigem Kenntnisstand 
kleinräumig und in der Regel kurzfristig. Ein 
kurzzeitiges Auftreten von erhöhten Konzentra-
tionen von suspendierten Stoffen scheint für 
adulte Muscheln nicht schädlich zu sein. Das 
Wachstum von filtrierenden Muscheln kann 
sogar gefördert werden. Eier und Larven rea-
gieren jedoch im Allgemeinen empfindlicher als 
die erwachsenen Tiere und könnten kurzfristig 
und kleinräumig durch die Trübungsfahnen ge-
schädigt werden. Obwohl die Konzentration 
suspendierter Partikel Werte erreichen kann, 
die für bestimmte Organismen schädlich sind, 
sind die Auswirkungen auf das Makro-
zoobenthos als relativ gering anzusehen, da 
derartige Konzentrationen räumlich und zeitlich 
nur beschränkt auftreten (HERRMANN & KRAUSE, 
2000). 

Im Falle eines Bestandsrückganges durch eine 
natürliche oder anthropogene Störung (z. B. 
Kabelverlegung) verbleibt im Gesamtsystem 
genug Potenzial an Organismen zur Wiederbe-
siedlung (KNUST et al., 2003). Nach BOSSEL-

MANN (1989) erfolgt eine Ausbreitung nicht nur 
über die Larvenstadien, sondern auch durch die 
Dispersion postlarvaler und adulter Formen. 
Weiterhin zeigten Begleituntersuchungen des 
Benthos sowie der Fisch- und Decapodenfauna 
(Krebse) bei der 1994 verlegten Europipe-
Rohrleitung in der Nordsee, dass bereits zwei 
Jahre nach Beendigung der Bauarbeiten ein 
deutliches Zurückschwingen der Gemeinschaf-
ten in Richtung des Zustandes vor den Bauar-
beiten festzustellen war. Dort wurde davon 
ausgegangen, dass die Effekte der Bauarbeiten 
zwei bis drei Jahre nach den baulichen Aktivitä-
ten nicht mehr festzustellen seien (KNUST et al. 
2003). Der linienhafte Charakter der Seekabel-
systeme begünstigt die Wiederbesiedlung aus 
den ungestörten Randbereichen. Im Monitoring 
zur Pipeline Nord Stream (2011-2013) wurde 
eine Wiederbesiedlung der beanspruchten Ge-
biete im Greifswalder Bodden und der Pom-
merschen Bucht durch alle hier heimischen 
Arten verzeichnet. Die Gemeinschaftsstruktur 
der Benthosorganismen und die Abundanzen in 
den beeinträchtigten Flächen unterschieden 
sich schon nach zwei Jahren nicht mehr signifi-
kant von den Referenzgebieten. Aufgrund des 
vergleichsweise langsamen Wachstums der 
langlebigen Muschel Mya arenaria war aller-
dings die Gesamtbiomasse der Benthosge-
meinschaften im Bereich des verfüllten Gra-
bens nach 2 Jahren noch um 50% geringer im 
Vergleich zu den Referenzgebieten (NORD 
STREAM 2014).  

Ebenfalls kurzfristig und kleinräumig können 
benthische Organismen durch die mit der Re-
suspension von Sedimentpartikeln verbundene 
Freisetzung von Nähr- und Schadstoffen beein-
trächtigt werden. Der Sauerstoffgehalt kann 
abnehmen, wenn organische Stoffe in Lösung 
gebracht werden (HERRMANN & KRAUSE, 2000). 
Die mögliche Freisetzung von Schadstoffen aus 
dem sandigen Sediment ist aufgrund des relativ 
geringen Feinkornanteils (Schluff und Ton) und 
der geringen Schwermetallkonzentrationen zu 
vernachlässigen. Im Bereich der schluffigen 
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und tonigen Meeresböden kann es zu einer 
deutlichen Freisetzung von Schadstoffen aus 
dem Sediment in das Bodenwasser kommen. 
Die Schadstoffe haften sich i. d. R. an herab-
sinkende Partikel, die wegen der geringen 
Strömungen in den Ostseebecken kaum über 
größere Distanzen verdriftet werden und in ih-
rem angestammten Milieu verbleiben. Mittelfris-
tig wird dieses remobilisierte Material wieder in 
den schlickigen Becken abgesetzt. 

Potenzielle Effekte, die von ggf. erforderlich 
werdenden Reparaturarbeiten ausgehen, sind 
vergleichbar mit den möglichen baubedingten 
Auswirkungen. Da der schadhafte Kabelab-
schnitt wie beschrieben recht genau lokalisiert 
werden kann, dürften sich die Effekte unmittel-
bar auf den betroffenen Kabelabschnitt be-
schränken. 

Sollte es aufgrund der geologischen Verhältnis-
se lokal erforderlich werden, einzelne Kabelab-
schnitte auf dem Meeresboden zu verlegen, 
werden im Bereich der Kabeltrasse benthische 
Lebensgemeinschaften direkt überbaut. Das gilt 
auch für Steinschüttungen im Bereich von Ka-
belkreuzungen. Der dadurch bedingte Lebens-
raumverlust ist dauerhaft, aber sehr kleinräu-
mig. 

Anlagebedingt: Die lokal erforderlich werden-
den Steinschüttungen stellen dauerhaft ein 
standortfremdes Hartsubstrat dar. Dieses bietet 
dem Benthos neuen Lebensraum, der es Arten 
und Lebensgemeinschaften ermöglicht, auch in 
Gebieten zu siedeln, in denen sie bislang nicht 
vorkamen, so dass sich ihre Verbreitungsgebie-
te ausdehnen können (SCHOMERUS et al. 2006). 

Betriebsbedingt kann direkt über dem Kabel-
system eine Erwärmung der obersten Sedi-
mentschicht des Meeresbodens auftreten, die 
eine Verringerung der winterlichen Mortalität 
der Infauna bewirken und zu einer Veränderung 
der Artengemeinschaften im Bereich der See-
kabeltrassen führen kann. Dabei können insbe-
sondere in tieferen Bereichen gebietsweise 

vorkommende kaltwasserliebende Arten (z. B. 
Arctica islandica) aus dem Bereich der Kabelt-
rassen verdrängt werden. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand sind bei Einhaltung einer ausrei-
chenden Verlegetiefe und bei Einsatz von Ka-
belkonfigurationen nach Stand der Technik kei-
ne signifikanten Auswirkungen durch die kabel-
induzierte Sedimenterwärmung zu erwarten. 

Die Verlegetiefe ist in der AWZ der Ostsee auf-
grund der heterogenen geologischen Verhält-
nisse auf den Trassen sowie der verfügbaren 
Verlegeverfahren grundsätzlich begrenzt. Da-
her erscheint die Festlegung eines für alle ge-
planten Seekabeltrassen einheitlich geltenden 
Werts für die herzustellende Überdeckung nicht 
zielführend. Der Planungsgrundsatz 4.4.4.7 
setzt dementsprechend für die Ostsee lediglich 
eine Überdeckung ohne Konkretisierung eines 
einheitlichen Wertes voraus. Gleichwohl ist ge-
mäß dem Planungsgrundsatz zur Überdeckung 
dauerhaft eine sichere Tiefenlage der Kabelsys-
teme herzustellen. Die Festlegung der herzu-
stellenden Überdeckung erfolgt daher im Ein-
zelzulassungsverfahren auf Grundlage einer 
umfassenden, durch den Vorhabenträger vor-
zulegenden Studie. Dabei sind explizit auch die 
Belange des Meeresumweltschutzes zu be-
rücksichtigen.  

Um die Einhaltung des 2 K-Kriteriums sicherzu-
stellen, wurde ein entsprechender Grundsatz 
zur Sedimenterwärmung in den FEP (vgl. Pla-
nungsgrundsatz 4.4.4.8) aufgenommen. Dieser 
Grundsatz legt die Einhaltung des 2 K-
Kriteriums fest, um potenzielle Beeinträchtigun-
gen der Meeresumwelt durch eine kabelindu-
zierte Sedimenterwärmung weitestgehend zu 
reduzieren. Bei Einhaltung des 2 K-Kriteriums 
gemäß Planungsgrundsatz und unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Effekte klein-
räumig, d. h. nur wenige Meter beiderseits des 
Kabels, auftreten werden, kann davon ausge-
gangen werden, dass keine signifikanten Aus-
wirkungen auf die Benthosgemeinschaften 
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durch die kabelinduzierte Sedimenterwärmung 
zu erwarten sind. 

Selbige Annahmen gelten für elektrische bzw. 
elektromagnetische Felder. Auch durch diese 
sind keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Makrozoobenthos zu erwarten. Elektrische Fel-
der außerhalb des Kabelsystems können bei 
Drehstrom-Kabelsystemen durch geeignete 
Isolierung bzw. durch entsprechende Kabelkon-
figuration vermieden werden, so dass elektri-
sche Felder nicht in signifikant messbarer Wei-
se auftreten. Ein Meideverhalten von benthi-
schen Organismen über Kabelsystemen ist 
nicht bekannt (KNUST et al., 2003). Untersu-
chungen an einigen Krebsarten sowie Miesmu-
scheln ergaben keine Hinweise auf eine Beein-
trächtigung der Tiere durch niederfrequente 
statische Magnetfelder im µT-Bereich 
(BOCHERT & ZETTLER 2004).  

Beim Betrieb entstehende Magnetfelder der 
einzelnen Kabel heben sich bei den geplanten 
Dreileiter-Drehstromkabelsystemen weitgehend 
auf und liegen deutlich unter der Stärke des 
natürlichen Magnetfelds der Erde. Modellierun-
gen für Gleichstrom-Seekabelsysteme ergaben 
Werte von 11 bis max. 15 µT an der Meeresbo-
denoberfläche (PGU 2012a & b). Im Vergleich 
dazu beträgt das natürliche Magnetfeld der Er-
de je nach Standort 30 bis 60 µT. Aufgrund des 
geringeren Laststroms und der Dreileitertechnik 
ist für Drehstrom-Kabelsysteme von einem 
schwächeren Magnetfeld auszugehen als bei 
einem Gleichstrom-Kabelsystem. Für Dreh-
strom-Kabelsysteme sind Werte in der Größen-
ordnung von unter 10 µT zu erwarten. Die 
stärksten magnetischen Felder treten direkt 
oberhalb der Kabel auf. Die Stärke der Felder 
nimmt mit zunehmender Entfernung relativ 
schnell ab. 

Auf Grundlage der obigen Aussagen ist im Er-
gebnis der SUP festzuhalten, dass nach derzei-
tigem Kenntnisstand unter Berücksichtigung 
schadensmindernder Maßnahmen keine erheb-
lichen Auswirkungen durch die Verlegung und 

den Betrieb von Seekabelsystemen auf das 
Schutzgut Benthos zu erwarten sind. Inwieweit 
eine Einhaltung des 2 K-Kriteriums in allen 
Trassenabschnitten unter Berücksichtigung der 
lokalen Baugrundverhältnisse sichergestellt 
werden kann, ist im Rahmen des Einzelzulas-
sungsverfahrens bei Bekanntwerden der detail-
lierten projektspezifischen Rahmenbedingun-
gen zu überprüfen. Diese trassenbezogenen 
Erkenntnisse sind bei der Festlegung der erfor-
derlichen Überdeckung (vgl. z. B. Planungs-
grundsatz 4.4.4.7) entsprechend zu berücksich-
tigen. 

 Biotoptypen 4.3
Bei der Bewertung der voraussichtlich erhebli-
chen Umweltauswirkungen durch Festlegungen 
des FEP in Bezug auf Biotoptypen wird wie im 
Fall des BFO nach Aussage des BfN anders als 
bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung in § 34 
BNatSchG nach § 30 BNatSchG keine Kumula-
tion von Beeinträchtigungen durch verschiede-
ne Handlungen gefordert. Dementsprechend 
wird keine kumulative Betrachtung von Ein-
zelfestlegungen durchgeführt. 

 Gebiete und Flächen 4.3.1
Mögliche Auswirkungen der Gebiete und Flä-
chen auf das Schutzgut Biotoptypen können 
sich durch eine direkte Inanspruchnahme ge-
schützter Biotope durch die Fundamente der 
Windenergieanlagen, eine mögliche Überde-
ckung durch Sedimentation von baubedingt 
freigesetztem Material sowie durch potenzielle 
Habitatveränderungen ergeben.  

Eine erhebliche baubedingte Inanspruchnahme 
geschützter Biotope durch die Anlagen ist nicht 
zu erwarten, da geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG im Rahmen des konkreten Zulas-
sungsverfahrens möglichst zu vermeiden sind. 
Beeinträchtigungen durch Sedimentation sind 
aufgrund der vorherrschenden Sedimentbe-
schaffenheit in den Bereichen, in denen Vor-
kommen geschützter Biotope zu erwarten sind, 
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voraussichtlich kleinräumig, da sich das freige-
setzte Sediment schnell absetzen wird. Auf-
grund der vorherrschenden geringen bodenna-
hen Strömungen sind auch in Gebieten mit 
Weichsedimenten lediglich bis zu einer Entfer-
nung von ca. 500 m Trübungsfahnen zu erwar-
ten, die natürliche Schwebstoffmaxima deutlich 
überschreiten. Dabei verbleibt das freigesetzte 
Material lange genug in der Wassersäule, um 
sich großflächig zu verteilen, so dass aufgrund 
der vergleichsweise geringen Volumina kaum 
nachweisbare Mächtigkeiten des abgelagerten 
Materials zu erwarten sind. Simulationen zei-
gen, dass sich das freigesetzte Sediment nach 
max. 12 Stunden wieder abgesetzt haben wird. 
Somit bleiben die Beeinträchtigungen nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand i. d. R. kleinräumig 
und temporär. 

Anlagebedingt ergeben sich permanente Habi-
tatveränderungen, die sich jedoch auf den un-
mittelbaren Bereich der Anlagen beschränken. 
Das künstliche Hartsubstrat bietet den Bentho-
sorganismen neuen Lebensraum und kann zu 
einer Veränderung der Artenzusammensetzung 
führen (SCHOMERUS et al. 2006). Erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Biotoptypen 
sind durch diese kleinräumigen Bereiche nicht 
zu erwarten. Zudem wird die Rekrutierung der 
Arten mit großer Wahrscheinlichkeit aus den 
natürlichen Hartsubstrathabitaten, wie ober-
flächlich anstehendem Geschiebemergel und 
Steinen, erfolgen. Damit ist die Gefahr einer 
negativen Beeinflussung der benthischen 
Weichbodengemeinschaft durch gebietsuntypi-
sche Arten gering.  

Betriebsbedingte Auswirkungen der Windener-
gieanlagen auf Biotope sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich der bau- und anlagebedingten 
Auswirkungen durch die parkinterne Verkabe-
lung gelten analog die in Kapitel 4.3.3 be-
schriebenen Auswirkungsprognosen. 

 Plattformen 4.3.2
Mögliche Auswirkungen der Plattformen auf das 
Schutzgut Biotoptypen können sich durch eine 
direkte Inanspruchnahme geschützter Biotope 
durch die Fundamente der Plattformen, eine 
mögliche Überdeckung durch Sedimentation 
von baubedingt freigesetztem Material sowie 
durch potenzielle Habitatveränderungen erge-
ben.  

Die in Kapitel 4.3.1 beschriebenen baubeding-
ten und anlagebedingten Auswirkungen auf 
Biotope durch direkte Inanspruchnahme, Sedi-
mentation und Habitatveränderung gelten ana-
log auch für die Errichtung von Plattformen. 
Insgesamt sind die bau- und anlagebedingten 
Auswirkungen als kurzfristig und kleinräumig 
einzustufen. Betriebsbedingte Auswirkungen 
durch die Plattformen auf Biotope sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

 Seekabelsysteme 4.3.3
Baubedingt können sich mögliche Auswirkun-
gen von Seekabelsystemen auf das Schutzgut 
Biotoptypen durch eine direkte Inanspruchnah-
me geschützter Biotope, eine mögliche Über-
deckung durch Sedimentation von freigesetz-
tem Material sowie durch potenzielle Habitat-
veränderungen ergeben. Eine direkte Inan-
spruchnahme geschützter Biotope wird durch 
die Planung der Seekabelsysteme weitestge-
hend vermieden. Des Weiteren sind geschützte 
Biotopstrukturen nach § 30 BNatSchG im Rah-
men des konkreten Zulassungsverfahrens mit 
besonderem Gewicht zu behandeln und im 
Rahmen der Feintrassierung möglichst zu um-
gehen (vgl. Planungsgrundsatz 4.4.4.9). 

Beeinträchtigungen durch Überdeckung sind 
aufgrund der vorherrschenden Sedimentbe-
schaffenheit in den Bereichen, in denen Vor-
kommen geschützter Biotope zu erwarten sind, 
voraussichtlich kleinräumig, da sich das freige-
setzte Sediment schnell absetzen wird. Auf-
grund der vorherrschenden geringen bodenna-
hen Strömungen sind auch in Gebieten mit 
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Weichsedimenten lediglich bis zu einer Entfer-
nung von ca. 500 m Trübungsfahnen zu erwar-
ten, die natürliche Schwebstoffmaxima deutlich 
überschreiten. Dabei verbleibt das freigesetzte 
Material lange genug in der Wassersäule, um 
sich großflächig zu verteilen, so dass aufgrund 
der vergleichsweise geringen Volumina kaum 
nachweisbare Mächtigkeiten des abgelagerten 
Materials zu erwarten sind. Simulationen zei-
gen, dass sich das freigesetzte Sediment nach 
max. 12 Stunden wieder abgesetzt haben wird. 
Somit bleiben die Beeinträchtigungen nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand i. d. R. kleinräumig 
und temporär. 

Anlagenbedingte, permanente Habitatverände-
rungen beschränken sich auf den unmittelbaren 
Bereich von Steinschüttungen, die für Kabel-
kreuzungen oder für den Fall, dass es lokal 
nötig sein sollte, Kabelabschnitte auf dem Mee-
resboden zu verlegen, erforderlich werden. Die 
Steinschüttungen stellen dauerhaft ein standort-
fremdes Hartsubstrat dar. Dieses bietet den 
Benthosorganismen neuen Lebensraum und 
kann zu einer Veränderung der Artenzusam-
mensetzung führen (SCHOMERUS et al. 2006). 
Erhebliche Auswirkungen durch diese klein-
räumigen Bereiche auf das Schutzgut Biotopty-
pen sind nicht zu erwarten. Zudem wird die 
Rekrutierung der Arten mit großer Wahrschein-
lichkeit aus den natürlichen Hartsubstrathabita-
ten, wie oberflächlich anstehendem Geschie-
bemergel und Steinen, erfolgen. Damit ist die 
Gefahr einer negativen Beeinflussung der bent-
hischen Weichbodengemeinschaft durch ge-
bietsuntypische Arten gering.  

 Fische 4.4
Die Fischfauna weist im Bereich der Gebiete 
eine typische Artenzusammensetzung auf. In 
allen Bereichen wird die Fischgemeinschaft von 
Dorsch, Hering, Sprotte und Plattfischen domi-
niert, was typisch für die Ostsee ist.  

 Gebiete und Flächen 4.4.1
Die geplanten Standorte stellen nach derzeiti-
gem Kenntnisstand für keine der geschützten 
Fischarten ein bevorzugtes Habitat dar. Demzu-
folge hat der Fischbestand im Planungsbereich 
keine ökologisch herausgehobene Bedeutung.  
Die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen 
der Windparks auf die Fischfauna sind räumlich 
und zeitlich begrenzt. Durch die Bautätigkeiten 
entstehen Sedimentaufwirbelungen und Trü-
bungsfahnen, die – wenn auch zeitlich befristet 
und artspezifisch unterschiedlich – physiologi-
sche Beeinträchtigungen sowie Scheucheffekte 
bewirken können. Im Freiwasser jagende Räu-
ber wie Makrele und Holzmakrele meiden Area-
le mit hohen Sedimentfrachten und weichen so 
der Gefahr einer Verklebung des Kiemenappa-
rates aus (EHRICH & STRANSKY 1999). Eine Ge-
fährdung dieser Arten infolge von Sedi-
mentaufwirbelungen erscheint daher aufgrund 
ihrer hohen Mobilität nicht wahrscheinlich. Auch 
eine Beeinträchtigung bodenlebender Fische ist 
infolge ihrer guten Schwimmeigenschaften und 
damit verbundenen Ausweichmöglichkeiten 
nicht zu erwarten. Bei Schollen und Seezungen 
wurde nach sturmbedingten Sedimentaufwirbe-
lungen gar erhöhte Nahrungssuchaktivität fest-
gestellt (EHRICH et al. 1998). Grundsätzlich 
können Fische durch ihre ausgeprägten senso-
rischen Fähigkeiten (Seitenlinie) und ihre hohe 
Mobilität jedoch Störungen ausweichen, sodass 
für adulte Fische Beeinträchtigungen unwahr-
scheinlich sind. Eier und Larven, bei denen 
Empfang, Verarbeitung und Umsetzung senso-
rischer Reize noch nicht oder wenig ausgeprägt 
ist, sind generell empfindlicher als erwachsene 
Artgenossen. Die Laichgebiete der meisten 
Fischarten liegen jedoch außerhalb der zu ent-
wickelnden Windparkgebiete in der deutschen 
AWZ entweder nahe der Küste (frühjahrslai-
chender Ostseehering, OEBERST et al. 2009) 
oder in den tiefen Becken (Ostseedorsch, KÖS-
TER et al. 2005). Fischeier bilden nach der Be-
fruchtung die sog. Lederhaut aus, die sie robust 
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gegenüber mechanischen Reizen macht, z. B. 
gegenüber aufgewirbelten Sedimenten. Auch 
die frühen Lebensstadien sind möglicherweise 
an Turbulenz angepasst, wie sie infolge von 
Naturphänomenen wie Sturm oder Strömungen 
regelmäßig wiederkehrt. Es ist wahrscheinlich, 
dass es während der Bauphase durch kurze, 
intensive Schallereignisse insbesondere wäh-
rend der Installation der Fundamente zur Ver-
grämung von Fischen kommt. Die bei Rammar-
beiten erzeugte Schallintensität und Frequenz-
spektrum werden, können nahezu alle Fische 
wahrnehmen (KNUST et al. 2003). Die Reichwei-
te der Wahrnehmung und mögliche artspezifi-
sche Verhaltensreaktionen sind jedoch bislang 
nur wenig untersucht. Der bei Rammarbeiten 
entstehende Schalldruck reichte aus, um bei 
Kabeljau (Gadus morhua) innere Blutungen und 
Barotraumen der Schwimmblase zu verursa-
chen. Diese Wirkung wurde ab einer Entfer-
nung von 1400 m oder näher von einer Ramm-
schallquelle festgestellt (DE BACKER et al. 
2017). Allerdings ist auch hier mit einer Flucht-
reaktion der Fische zu rechnen, eine Rückkehr 
nach Beendigung der Störung ist wahrschein-
lich. Baumaßnahmen im Testfeld „alpha ventus“ 
in der südlichen Nordsee hatten einen stark 
verringerten Bestand von pelagischen Fischen 
relativ zu dem umgebenden Gebiet zur Folge 
(KRÄGEFSKY 2014), und auch im Vorhabenge-
biet „BARD Offshore 1“ ergaben sich während 
der dreijährigen Bauphase deutliche Hinweise 
auf temporäre Vergrämungen, vermutlich durch 
Rammarbeiten und erhöhten Schiffsverkehr. 
Nach Beendigung der Rammarbeiten kehrten 
die Fische schnell wieder in die zuvor gemiede-
nen Bereiche zurück. Hydroakustische Mes-
sungen im ersten deutschen Windpark „alpha 
ventus“ zeigten eine verringerte Fischdichte 
während der Bauphase, vermutlich infolge von 
Rammarbeiten und andere Bauaktivitäten. 
Während des anschließenden Betriebes konn-
ten weder Scheuchung noch Attraktion belegt 
werden (KRÄGEFSKY 2014). Dieser Befund wur-
de für die Windparks „BARD Offshore 1“ und 

„Global Tech 1“ für Heringe (Clupea harengus) 
und Sprotten (Sprattus sprattus) bestätigt 
(FLOETER et al. 2017). Eine erhöhte Individuen-
dichte nahe der Turbinenfundamente 
(SCHRÖDER et al. 2013, KRÄGEFSKY 2014) legt 
eine trophische Beziehung zwischen den pela-
gischen Fischen und dem Bewuchs nah, aller-
dings stellen Hartsubstrat-assoziierte Organis-
men für Makrelen (Scomber scombrus) und 
Holzmakrelen (Trachurus trachurus) nur unbe-
deutende Nahrungskomponenten dar (KRÄ-
GEFSKY 2014). Die filtrierenden Arten, die den 
Großteil des Fundamentbewuchses ausma-
chen, könnten die Planktondichte beeinflussen, 
die auch für planktonfressende Fische aus-
schlaggebend ist. Dies war anhand Abundanz 
pelagischer Fische jedoch nicht messbar. Statt-
dessen wurden signifikant erhöhte Meroplank-
tondichten in Wasserkörpern festgestellt, die 
zuvor durch einen Windpark geströmt waren 
(FLOETER et al. 2017). Da in den Windparks die 
Fischerei weitestgehend ausgeschlossen sein 
wird, werden durch die Installation von Wind-
parks Rückzugsgebiete entstehen, von wo aus 
die umliegenden Gebiete ebenfalls Fische emp-
fangen könnten. 

 Plattformen 4.4.2
Die Fischfauna weist auch im Bereich der ge-
planten Konverterplattformen eine typische Ar-
tenzusammensetzung auf. In allen Bereichen 
wird die Fischgemeinschaft von Dorsch, Hering, 
Sprotte und Plattfischen dominiert, was typisch 
für die Ostsee ist. Die geplanten Konverter-
standorte stellen nach derzeitigem Kenntnis-
stand für keine der geschützten Fischarten ein 
bevorzugtes Habitat dar. Demzufolge hat der 
Fischbestand im Bereich der geplanten Konver-
terplattformen keine ökologisch herausgehobe-
ne Bedeutung. Die bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Auswirkungen der Konverterplattfor-
men auf die Fischfauna sind räumlich und zeit-
lich eng begrenzt.  
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Baubedingt: Durch die Bautätigkeiten entstehen 
Sedimentaufwirbelungen und Trübungsfahnen, 
die vorübergehend und artspezifisch physiolo-
gische Beeinträchtigungen sowie Scheuchef-
fekte bewirken können. Im Freiwasser jagende 
Räuber wie Makrele und Holzmakrele meiden 
Areale mit hohen Sedimentfrachten und wei-
chen so der Gefahr einer Verklebung des Kie-
menapparates mit einer verbundenen Respira-
tionseinschränkung aus (EHRICH & STRANSKY 
1999). Eine Gefährdung dieser Arten infolge 
von Sedimentaufwirbelungen erscheint daher 
aufgrund des Ausweichens unwahrscheinlich. 
Auch eine Beeinträchtigung von Grundfischen 
ist nicht zu erwarten. Schollen und Seezungen 
zeigten beispielsweise bei sturmbedingten Se-
dimentaufwirbelungen erhöhte Nahrungssuch-
aktivität (EHRICH et al. 1998). Insgesamt ist für 
adulte Fische somit von geringen Beeinträchti-
gungen auszugehen. Aufgrund der vorherr-
schenden Sedimentbeschaffenheit wird sich 
das freigesetzte Sediment zudem schnell wie-
der absetzen. Somit bleiben die Beeinträchti-
gungen voraussichtlich kleinräumig und tempo-
rär. Eine kurzfristige Erhöhung der Sediment-
konzentration im Wasser scheint für adulte Fi-
sche nicht schädlich zu sein, da Fische derarti-
ge Bereiche meiden (IFAF 2004). Eier und Lar-
ven sind jedoch empfindlicher als die erwach-
senen Tiere, so dass durch die Trübungsfahnen 
eine kurzfristige und kleinräumige Schädigung 
von Fischeiern und Fischlarven möglich ist. Für 
die meisten in der AWZ vorkommenden Fisch-
arten ist eine Laichschädigung aber nicht zu 
erwarten, da die mögliche Beeinträchtigung des 
Fischlaichs von der Reproduktionsstrategie 
abhängig ist. Die Eier pelagisch laichender Fi-
sche besitzen eine Schutzschicht, die sie vor 
mechanischen Einwirkungen z. B. durch auf-
gewirbelte Sedimente schützt. Obwohl die Kon-
zentration suspendierter Partikel Werte errei-
chen kann, die für bestimmte Organismen 
schädlich sind, sind die Auswirkungen auf die 
Fische als relativ gering anzusehen, da derarti-
ge Konzentrationen zeitlich und räumlich nur 

begrenzt auftreten (HERMANN & KRAUSE 2000). 
Das gilt auch für mögliche Konzentrationserhö-
hungen von Nähr- und Schadstoffen durch die 
Resuspension von Sedimentpartikeln, die durch 
Verdünnungs- und Verteilungseffekte schnell 
wieder abgebaut werden (ICES 1992, 1998). 
Die Bautätigkeiten führen zu Schallemissionen, 
die eine Scheuchwirkung auf Fische entfalten 
können. Es ist wahrscheinlich, dass es während 
der Bauphase durch kurze, intensive Schaller-
eignisse insbesondere während der Installation 
der Fundamente zur Vergrämung kommt. Es ist 
allerdings zu erwarten, dass die Fische nach 
Wegfall der Geräuschquelle in das Gebiet zu-
rückkehren. Bei entsprechender Intensität sind 
auch physiologische Schädigungen des Hörap-
parates oder anderer Organe mit letalen Folgen 
denkbar. Dies gilt in besonderem Maße für 
Schallemissionen während der Rammarbeiten 
(WOODS et al. 2001). KNUST et al. (2003) gehen 
davon aus, dass die Schallemissionen bei 
Rammarbeiten aufgrund der hohen Schallinten-
sität und des erzeugten Schallspektrums von 
nahezu allen Fischarten wahrgenommen wer-
den können. Die Reichweite der Wahrnehmung 
und mögliche artspezifische Verhaltensreaktio-
nen sind jedoch bislang nicht ausreichend un-
tersucht. Die Untersuchung der baubedingten 
Effekte von Windenergieanlagen auf Fische im 
Testfeld „alpha ventus“ (KRÄGEFSKY 2014) zeig-
te eine scheuchende Wirkung der Baumaß-
nahmen, aufgrund des stark verringerten Be-
stands von pelagischen Fischen im „alpha ven-
tus“-Gebiet während der Bauphase relativ zu 
dem umgebenden Gebiet. Auch im Vorhaben-
gebiet „BARD Offshore 1“ haben sich während 
der dreijährigen Bauphase deutliche Hinweise 
auf temporäre Vergrämungen ergeben, die 
vermutlich v. a. lärminduziert waren. Die klein-
räumigen Ergebnisse zeigen eine Vergrämung 
und damit eine Beeinträchtigung der Fischfauna 
für die durch Lärmemissionen beeinflussten 
Bereiche im Baugebiet vor (Intensivierung des 
Schiffsverkehrs) und während der Rammarbei-
ten. Die Ergebnisse bestätigen aber auch, dass 
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nach Beendigung der Rammarbeiten die jewei-
ligen Bereiche schnell wieder durch die Fisch-
fauna erschlossen werden. So konnten fünf 
Monate nach Rammung keine signifikanten 
Effekte in den Fischgemeinschaften mehr ge-
funden werden (PGU 2013). Beim Bau der 
Konverterplattformen entstehen Geräuschemis-
sionen sowohl durch den Einsatz von Schiffen, 
Kränen und Bauplattformen als auch durch die 
Installation der Plattformfundamente. Das vom 
Schalleintrag durch die Rammarbeiten ausge-
hende Risiko für die Fische wird durch ange-
ordnete Maßnahmen zur Schallminderung vo-
raussichtlich reduziert. Teilaspekte der Vergrä-
mungsmaßnahmen für marine Säuger sind 
wahrscheinlich auch auf Fische anwendbar. Als 
Lärmschutzwert ist entsprechend dem Pla-
nungsgrundsatz zur Schallminderung bei 
Rammarbeiten ein emittierter Schallereignispe-
gel von unter 160 dB re 1μPa²s außerhalb ei-
nes Kreises mit einem Radius von 750 m um 
die Ramm- bzw. Einbringungsstelle einzuhal-
ten. 

Anlagebedingt: Durch die Errichtung der Fun-
damente der Konverterplattformen sowie des 
Kolkschutzes werden lokal Lebensräume über-
baut. Dadurch gehen den demersalen Fischen 
dauerhaft, aber sehr kleinräumig Lebensräume 
verloren. Durch die anzunehmende Besiedlung 
der Fundamentoberflächen durch Benthos- und 
Algenarten wird in allen bisher bekannten Un-
tersuchungen eine Erhöhung der lokalen Bio-
masse prognostiziert, die zu einer Erweiterung 
des Nahrungsspektrums und der Nahrungsver-
fügbarkeit für einzelne Arten sowie einer Erhö-
hung der Artenvielfalt führen kann. Während 
einzelne Studien für demersale Fische Anlocke-
ffekte aufzeigen, konnten diese für die hoch-
mobilen, pelagischen Arten bislang nicht nach-
gewiesen werden. 

Betriebsbedingt: Im Betrieb geht von den Kon-
verterplattformen keine erhebliche Gefährdung 
für Fische aus. Es kann durch Entnahme von 
Kühlwasser und die Einleitung von erwärmtem 

Wasser zu Beeinträchtigungen von Fischlarven 
kommen, relevante Auswirkungen auf das Icht-
hyoplankton oder die Fischgemeinschaft sind 
jedoch nicht zu erwarten, da die Menge des 
entnommenen und erwärmten Wassers in Rela-
tion zur Größe des Wasserkörpers, in dem die-
se verbreitet sind, sehr gering ist.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
nach derzeitigem Kenntnisstand unter Berück-
sichtigung der Zustandseinschätzung nicht mit 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Fische durch die geplanten Konverter-
standorte zu rechnen ist. Die baubedingten 
Auswirkungen auf die Fischfauna werden ins-
gesamt als nicht erheblich eingeschätzt, da 
diese von kleinräumiger und kurzfristiger Natur 
sind. Schallemissionen der Bauphase sind 
durch geeignete Maßnahmen zu mindern. Die 
konkrete Ausgestaltung dieser Maßnahmen ist 
Gegenstand des Einzelzulassungsverfahrens. 
Bezüglich möglicher betriebsbedingter Auswir-
kungen der Konverterplattformen sind ebenfalls 
keine signifikanten Auswirkungen zu erwarten.  

 Seekabelsysteme 4.4.3
Die Fischfauna weist auch im Bereich der vor-
gesehenen Seekabeltrassen eine typische Ar-
tenzusammensetzung auf. In allen Bereichen 
wird die Fischgemeinschaft von Dorsch, Hering, 
Sprotte und Plattfischen dominiert, was typisch 
für die Ostsee ist. Die geplanten Seekabeltras-
sen stellen nach derzeitigem Kenntnisstand für 
keine der geschützten Fischarten ein bevorzug-
tes Habitat dar. Demzufolge hat der Fischbe-
stand im Bereich der geplanten Seekabeltras-
sen keine ökologisch herausgehobene Bedeu-
tung. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten 
Auswirkungen der Seekabelverlegung auf die 
Fischfauna sind räumlich und zeitlich eng be-
grenzt.  

Baubedingt: Bei der Verlegung der Kabelsys-
teme können vorübergehend Trübungsfahnen 
auftreten und lokale Sedimentaufwirbelungen 
auftreten. Hierdurch kann es für die Dauer der 
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Bautätigkeiten in der Umgebung der Kabelsys-
teme zu einer Beeinträchtigung oder Schädi-
gung der Fische kommen. Aufgrund der vor-
herrschenden Sedimentbeschaffenheit wird 
sich das freigesetzte Sediment schnell abset-
zen. Somit bleiben die Beeinträchtigungen vo-
rübergehend und kleinräumig. Ferner kann es 
zur zeitweisen Vergrämung von Fischen und 
damit zu einem kleinräumigen und kurzfristigen 
Habitatverlust durch baubedingten Lärm und 
Vibrationen kommen. Eine kurzfristige Erhö-
hung der Konzentration von Sedimentpartikeln 
scheint für adulte Fische nicht schädlich zu 
sein, da bekannt ist, dass Fische Bereiche mit 
anthropogen bedingter hoher Sedimentaufwir-
belung meiden (IFAF 2004). Dazu gehören im 
Freiwasser jagende Räuber wie Makrele und 
Holzmakrele, die Areale mit hohen Sediment-
frachten meiden und so der Gefahr einer Ver-
klebung des Kiemenapparates verbunden mit 
einer Respirationseinschränkung ausweichen 
(EHRICH & STRANSKY 1999). Eier und Larven 
einer Art sind jedoch empfindlicher als die er-
wachsenen Tiere, so dass durch die Trübungs-
fahnen eine kurzfristige und kleinräumige 
Schädigung von Fischeiern und -larven möglich 
ist. Für die meisten in der AWZ vorkommenden 
Fischarten ist eine Laichschädigung jedoch 
nicht zu erwarten, da die mögliche Beeinträch-
tigung des Fischlaichs von der Reproduktions-
strategie abhängig ist. Die Eier der pelagisch 
laichenden Fische weisen in der Regel eine 
Schutzschicht auf, die sie vor mechanischen 
Einwirkungen durch aufgewirbelte Sedimente 
schützt. Obwohl die Konzentration suspendier-
ter Partikel Werte erreichen kann, die für be-
stimmte Organismen schädlich sind, sind die 
Auswirkungen auf Fische als relativ gering an-
zusehen, da derartige Konzentrationen räum-
lich und zeitlich nur beschränkt auftreten und 
durch Verdünnungs- und Verteilungseffekte 
schnell wieder abgebaut werden (HERRMANN & 
KRAUSE 2000). Das gilt auch für mögliche Kon-
zentrationserhöhungen von Nähr- und Schad-
stoffen durch die Resuspension von Sediment-

partikeln (ICES 1992, 1998). Bei der Sedimen-
tation des freigesetzten Substrats besteht das 
Hauptrisiko in einer Bedeckung von am Boden 
abgelegtem Fischlaich. Dies kann eine Unter-
versorgung der Eier mit Sauerstoff zur Folge 
haben und je nach Wirkungsgrad und Dauer zu 
einer Schädigung bis hin zum Absterben des 
Laichs führen. Für die meisten in der AWZ vor-
kommenden Fischarten ist eine Laichschädi-
gung nicht zu erwarten, da sie entweder pelagi-
sche Eier und/oder ihre Laichplätze im Flach-
wasserbereich außerhalb der AWZ haben. Au-
ßerdem ist die Fischfauna an die hier typischen, 
von Stürmen verursachten natürlichen Sedi-
mentaufwirbelungen angepasst. 

Betriebsbedingt: Beim Betrieb von Seekabeln 
ist die Erzeugung von magnetischen Feldern 
nicht auszuschließen. Elektrische Felder sind 
jedoch weder bei den Gleichstrom- noch bei 
den Drehstrom-Seekabelsystemen messbar. 
Magnetfelder der einzelnen Kabelsysteme he-
ben sich bei den geplanten bipolaren (Hin- und 
Rückleiter) bzw. Dreileiter-Kabelkonfigurationen 
weitgehend auf. Modellierungen für Gleich-
strom-Seekabelsysteme ergaben Werte von 11 
bis max. 15 μT an der Meeresbodenoberfläche 
(PGU 2012a & b). Im Vergleich dazu beträgt 
das natürliche Magnetfeld der Erde je nach 
Standort 30 bis 60 μT. Aufgrund des geringeren 
Laststroms und der Dreileitertechnik ist für 
Drehstromkabelsysteme von einem schwäche-
ren Magnetfeld auszugehen als bei den Gleich-
stromkabelsystemen. Für Drehstromkabelsys-
teme sind Werte von unter 10 μT zu erwarten. 
Die stärksten magnetischen Felder treten direkt 
oberhalb des Kabelsystems auf. Die Stärke der 
Felder nimmt mit zunehmender Entfernung vom 
Kabelsystem relativ schnell ab. Für eine Reihe 
von Fischarten, insbesondere wandernde Spe-
zies wie Lachs und Flussaal, ist eine Orientie-
rung am Erdmagnetfeld dokumentiert. Diese 
Arten können elektrische Felder wahrnehmen, 
was in einigen Fällen zu Verhaltensänderungen 
führen kann (MARHOLD & KULLINK 2000, ÖH-
MANN 2007). Nach KULLINK & MARHOLD (1999) 
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ist eine mögliche Beeinträchtigung des Orientie-
rungsverhaltens adulter Exemplare von Arten, 
die elektrische oder magnetische Felder zur 
Orientierung nutzen (wie Aale, Haie, Lachse), 
höchstens kurzfristig, wie Experimente am Ost-
see-Aal belegen. Fische greifen auf unter-
schiedliche Umweltparameter zurück, die im 
Zusammenspiel für die Orientierungsleistungen 
verantwortlich sind. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mit einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Fische durch die Verlegung und den Betrieb 
von Seekabeln zu rechnen ist. Die baubeding-
ten Auswirkungen auf die Fischfauna werden 
insgesamt als nicht erheblich eingeschätzt. 
Was mögliche betriebsbedingte Auswirkungen 
der Seekabelsysteme wie die Temperaturerhö-
hung des Sediments und magnetische Felder 
betrifft, sind ebenfalls keine signifikanten Aus-
wirkungen zu erwarten. 

 Marine Säuger 4.5

 Gebiete und Flächen sowie Plattfor-4.5.1
men 

Die drei Gebiete O-1, O-2 und O-3 gehören, 
wie die gesamte westliche Ostsee, zum Le-
bensraum der Schweinswale. Nach aktuellem 
Kenntnisstand werden die drei Gebiete von 
Schweinswalen als Durchzugsgebiete genutzt. 
Es gibt derzeit keine Hinweise, dass diese drei 
Flächen besondere Funktionen als Nahrungs-
gründe oder Aufzuchtgebiete für Schweinswale 
haben. Seehunde und Kegelrobben nutzen die 
Gebiete O-1 und O-2 nur sporadisch als Durch-
zugsgebiete. Auf Grundlage der Erkenntnisse 
aus dem Monitoring der Natura2000-Gebiete 
und aus Untersuchungen für Offshore-
Windparks kann derzeit eine geringe bis mittle-
re Bedeutung der drei Flächen für Schweinswa-
le abgeleitet werden. Für Seehunde und Kegel-
robben haben diese Flächen keine besondere 
Bedeutung. 

Baubedingt: Gefährdungen können für 
Schweinswale, Kegelrobben und Seehunde 
durch Lärmemissionen während der Installation 
der Fundamente von Windenergieanlagen und 
Umspannplattformen, sofern diese als geramm-
te Tiefgründung ausgeführt werden, verursacht 
werden, wenn keine Verminderungs- und Ver-
meidungsmaßnahmen getroffen werden. 

Zur Abschätzung der möglichen Auswirkungen 
sowie des Gefährdungspotenzials für marine 
Säuger sind einerseits Kenntnisse über das 
Hörvermögen mariner Säuger und andererseits 
Kenntnisse hinsichtlich der Intensität der Schal-
lemissionen während der Rammung erforder-
lich. Bis heute gibt es nur lückenhafte Kenntnis-
se über das Hörvermögen von marinen Säuge-
tieren, über die Gefährdungspotentiale ver-
schiedener Aktivitäten und über Hörschwellen 
bzw. Hörschwellenverschiebungen (RICHARD-
SON 2002).  

Erste Ergebnisse zur akustischen Belastbarkeit 
von Schweinswalen wurden im Rahmen des 
MINOSplus-Projektes erzielt. Nach einer Be-
schallung mit einem maximalen Empfangspegel 
von 200 pk-pk dB re 1 µPa und einer Energief-
lussdichte von 164 dB re 1 µPa2/Hz wurde bei 
einem Tier in Gefangenschaft bei 4 kHz erst-
mals eine temporäre Hörschwellenverschie-
bung (sogenanntes TTS) festgestellt. Weiterhin 
zeigte sich, dass die Hörschwellenverschiebung 
mehr als 24 Stunden anhielt. Verhaltensände-
rungen wurden an dem Tier bereits ab einem 
Empfangspegel von 174 pk-pk dB re 1 µPa 
registriert (LUCKE et al. 2009). Neben der abso-
luten Lautstärke bestimmt jedoch auch die 
Dauer des Signals die Auswirkungen auf die 
Belastungsgrenze. Die Belastungsgrenze sinkt 
mit zunehmender Dauer des Signals, d. h. bei 
dauerhafter Belastung kann es auch bei niedri-
geren Lautstärken zu einer Schädigung des 
Gehörs der Tiere kommen. Aufgrund dieser 
neuesten Erkenntnisse ist es eindeutig, dass 
Schweinswale spätestens ab einem Wert von 
200 Dezibel (dB) eine Hörschwellenverschie-
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bung erleiden, die möglicherweise auch zu 
Schädigungen von lebenswichtigen Sinnesor-
ganen führen kann. Die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse, die zur Empfehlung oder Festle-
gung von Lärmschutzwerten geführt haben, 
beruhen mehrheitlich auf Beobachtungen bei 
anderen Walarten (SOUTHALL et al. 2007) oder 
auf Experimenten an Schweinswalen in Gefan-
genschaft unter Einsatz von sogenannten Air-
guns oder Luftpulsern (LUCKE et al. 2009). 

Ohne den Einsatz von schallmindernden Maß-
nahmen könnten erhebliche Beeinträchtigungen 
mariner Säuger während der Installation in ein-
zelnen Teilräumen nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Installation der Pfähle von Windener-
gieanlagen und Umspannplattformen wird des-
halb im konkreten Zulassungsverfahren nur 
unter dem Einsatz wirksamer Schallminde-
rungsmaßnahmen gestattet werden. Hierzu trifft 
der Plan mit dem Grundsatz zur Schallminde-
rung eine textliche Festlegung. Dieser besagt, 
dass die Rammung der Plattformfundamente 
nur unter Einhaltung von strengen Schallminde-
rungsmaßnahmen durchzuführen ist. Im kon-
kreten Zulassungsverfahren werden zur Einhal-
tung geltender Lärmschutzwerte umfangreiche 
Schallminderungsmaßnahmen und Überwa-
chungsmaßnahmen angeordnet. Festgelegt 
sind ein maximaler Schallereignispegel (SEL) 
von 160 dB re 1µPa²s und ein Spitzenschall-
druckpegel von 190 dB re 1µPa in 750 m Ent-
fernung um die Ramm- bzw. Einbringstelle. 
Durch geeignete Maßnahmen ist dabei sicher-
zustellen, dass sich im Nahbereich der Ramm-
stelle keine marinen Säugetiere aufhalten. Ins-
besondere während der Rammarbeiten sind 
direkte Störungen mariner Säugetiere auf Indi-
viduenebene zeitlich begrenzt zu erwarten. 
Derzeit wird die Dauer der Rammarbeiten zur 
Installation einer Umspannplattform auf höchs-
tens eine Woche eingeschätzt; dabei beträgt 
die effektive Rammzeit einschließlich der Ver-
grämung ca. drei Stunden. Für die Dauer der 
Installation der Fundamente ist mit einem Habi-
tatverlust um die Baustelle zu rechnen. Die je-

weils einzuhaltende effektive Rammzeit (ein-
schließlich der Vergrämung) wird im Zulas-
sungsverfahren standort- und anlagenspezi-
fisch vorgegeben. Im Rahmen des Vollzugsver-
fahrens wird zudem eine Koordination von 
schallintensiven Arbeiten mit anderen Baupro-
jekten vorbehalten, um kumulative Effekte zu 
verhindern bzw. zu reduzieren.  

Der vom Umweltbundesamt empfohlene Lärm-
schutzwert wurde bereits durch Vorarbeiten 
verschiedener Projekte erarbeitet (UNIVERSITÄT 
HANNOVER, ITAP, FTZ 2003). Es wurden dabei 
aus Vorsorgegründen „Sicherheitsabschläge“ 
berücksichtigt, z. B. für die bislang dokumen-
tierte interindividuelle Streuung der Gehöremp-
findlichkeit und vor allem wegen des Problems 
der wiederholten Einwirkung lauter Schallimpul-
se, wie diese bei der Rammung von Funda-
menten entstehen werden (ELMER et al., 2007). 
Es liegen derzeit nur sehr eingeschränkt gesi-
cherte Daten vor, um die Einwirkdauer der Be-
schallung mit Rammgeräuschen bewerten zu 
können. Rammarbeiten, die mehrere Stunden 
dauern können, haben jedoch ein weit höheres 
Schädigungspotential als ein einziger Ramm-
schlag. Mit welchem Abschlag auf den o. g. 
Grenzwert eine Folge von Einzelereignissen zu 
bewerten ist, bleibt derzeit unklar. Ein Abschlag 
von 3 dB bis 5 dB für jede Verzehnfachung der 
Anzahl der Rammimpulse wird in Fachkreisen 
diskutiert.  

Aufgrund der hier aufgezeigten Unsicherheiten 
bei der Bewertung der Einwirkdauer liegt der in 
der Zulassungspraxis eingesetzte Lärmschutz-
wert unter dem von SOUTHALL et al. (2007) vor-
geschlagenen Grenzwert. Gleichwohl ist auf 
Grundlage der neuen wissenschaftlichen Arbei-
ten davon auszugehen, dass die Lärmschutz-
werte einzuhalten sind, um Verletzungen der 
Schweinswale mit der erforderlichen Sicherheit 
ausschließen zu können. 

Seit 2011 kommen bei allen Bauvorhaben in 
der deutschen AWZ der Nord- und Ostsee 
technische Schallminderungsmaßnahmen zum 
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Einsatz. In den Jahren 2012 und 2013 konnten 
die Lärmschutzwerte nicht durchgehend ver-
lässlich eingehalten werden. Die nicht kontinu-
ierliche Einhaltung der Lärmschutzwerte hing 
mit den bis dahin geringen praktischen Erfah-
rungen in der Entwicklung und Anwendung von 
Schallschutzmaßnahmen zusammen. Mit der 
Unterstützung von Offshore-Betreibern und 
Forschungsvorhaben des Bundes ist es jedoch 
gelungen sehr effektive technische Entwicklun-
gen voranzutreiben. Die Entwicklung des tech-
nischen Schallschutzes in Offshore-Baustellen 
hat dazu geführt, dass seit 2014 die Lärm-
schutzwerte verlässlich eingehalten und sogar 
unterschritten werden. Überschreitungen der 
Lärmschutzwerte sind seit 2014 seltene Ereig-
nisse, die dann mit unvorhersehbaren techni-
schen Defekten der Schallminderungssysteme 
zusammenhängen. 

In 2016 wurde das Vorhaben „Wikinger“ in dem 
Gebiet O-1 realisiert. Die Gründung der Fun-
damente auf Jacketstrukturen erfolgte mittels 
Rammung. Im 2017 wurden die Fundamente 
auf Monopfahlgründungen für das Vorhaben 
„Arkona Becken Südost“ installiert. Trotz der 
schwierigen Bodenverhältnisse ist durch den 
Einsatz von kombinierten Schallschutzmaß-
nahmen bestehend aus einem weiterentwickel-
ten Blasenschleiersystem und aus einem pfahl-
nahen System gelungen, die Lärmschutzwerte 
verlässlich einzuhalten und sogar den Schaller-
eignispegel SEL05 in 750 m Entfernung mit bis 
zu 6 dB re 1µPas2 zu unterschreiten. Ähnlich 
gute Ergebnisse wurden auch bei der Installati-
on von Monopfählen in der AWZ der Nordsee 
erzielt. 

Die Ergebnisse aus der bisherigen Anwendung 
von Schallminderungssystemen bestätigen, 
dass es unter Einsatz von geeigneten Maß-
nahmen möglich ist, den Einzelereignispegel 
(SEL) der Rammung in einer Entfernung von 
750 m auf unter 160 dB re 1µPa zu reduzieren. 

Das Maß der erforderlichen Auflagen ergibt sich 
auf Zulassungsebene standort- und projektspe-
zifisch aus der Prüfung des Einzelvorhabens 
anhand von artenschutz- und gebietsschutz-
rechtlichen Vorgaben. Generell gelten die ge-
nannten Erwägungen für Schweinswale zur 
Schallbelastung durch Bauaktivitäten von Um-
spannplattformen auch für Robben und See-
hunde. Um Auswirkungen der Schichtung des 
Wassers unter bestimmten hydrographischen 
Bedingungen auf die Ausbreitung des Schal-
leintrags durch Rammarbeiten in der Ostsee zu 
erfassen, und ggf. zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen zu können, werden im Rahmen des 
Vollzugs der Einzelvorhaben besondere Über-
wachungsmaßnahmen angeordnet. 

Zusammenfassend ist aufgrund der neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse davon auszuge-
hen, dass der Rammschall ohne den Einsatz 
von Vergrämungs- und Minderungsmaßnah-
men zu erheblichen Auswirkungen auf marine 
Säugetiere führt. Die aktuellen technischen 
Entwicklungen aus dem Bereich der Minderung 
von Unterwasserschall zeigen allerdings, dass 
durch den Einsatz von geeigneten Maßnahmen 
das Risiko von Auswirkungen des Schallein-
trags auf marine Säugetiere wesentlich redu-
ziert oder sogar ausgeschlossen werden kann.  

Auf der Basis der funktionsabhängigen Bedeu-
tung der Gebiete für Schweinswale und der 
getroffenen Regelungen im Flächenentwick-
lungsplan zur Reduzierung der Schalleinträge 
werden in Tabelle 17 die Auswirkungen von 
Windenergieanlagen und Umspannplattformen 
auf Schweinswale eingeschätzt. Der Aus-
schluss der Errichtung von Windenergieanlagen 
und Umspannplattformen in Natura2000-
Gebieten trägt zu einer Reduzierung der Ge-
fährdung von Schweinswalen in wichtigen Na-
turschutgebieten bei. 
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Tabelle 17: Einschätzung der Auswirkungen von Windenergieanlagen und Umspannplattformen auf 
Schweinswale in Bezug auf die Funktion und Bedeutung der einzelnen Gebiete. 

Auswirkungen Gebiet Funktion Bedeutung Einschätzung1  

Bauphase (zeitlich 
eingeschränkte, lokale, 
höchstens mittlere 
Belastung)  

 

O-1 

Durchzugsgebiet mittel unerheblich 

Nahrungsgrund mittel unerheblich 

Aufzuchtsgrund gering unerheblich 

O-2 

Durchzugsgebiet mittel unerheblich 

Nahrungsgrund gering unerheblich 

Aufzuchtsgrund keine unerheblich 

O-3 

Durchzugsgebiet gering unerheblich 

Nahrungsgrund gering unerheblich 

Aufzuchtsgrund keine unerheblich 

Betriebsphase (lokale, 
permanente geringe 
Belastung durch Anlo-
ckung) 
 

O-1 

Durchzugsgebiet mittel unerheblich 

Nahrungsgrund mittel unerheblich 

Aufzuchtsgrund gering unerheblich 

O-2 

Durchzugsgebiet mittel unerheblich 

Nahrungsgrund gering unerheblich 

Aufzuchtsgrund keine unerheblich 

O-3 

Durchzugsgebiet gering unerheblich 

Nahrungsgrund gering unerheblich 

Aufzuchtsgrund keine unerheblich 
             1 unter strenger Einhaltung von Schallminderungsmaßnahmen gemäß Planungsgrundsatz. 

 

Betriebs- und anlagebedingt: Erhebliche Aus-
wirkungen der Umspannplattformen in der Be-
triebsphase auf marine Säugetiere können 
nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen 
werden. So haben die Untersuchungen zum 
Betriebsschall der Windenergieanlagen im 
Testfeld „alpha ventus“ ergeben, dass sich die 
betriebsbedingten Schallpegel bereits in Entfer-
nungen von wenigen hundert Metern kaum vom 
Hintergrundschall unterscheiden (BETKE et al. 
2012). Die Ergebnisse lassen die Annahme zu, 
dass in einer Entfernung von 1000 m von der 
Windenergieanlage der Schallpegel 12 bis 
15 dB unter der Hörschwelle des Schweinswals 
liegt. Nach aktuellem Kenntnisstand sind durch 
den Betrieb der Umspannplattformen höchstens 

vergleichbare Geräuschpegel zu erwarten. 
Nach der ständigen Zulassungspraxis wird je-
doch auch für die Umspannplattformen ange-
ordnet, nur die Technologie nach Stand der 
Technik einzusetzen, die den geringstmögli-
chen Schalleintrag in den Wasserkörper ge-
währleistet. 

Neue Ergebnisse über die Habitatnutzung von 
Offshore-Windparks im Betrieb liefert eine Stu-
die aus dem niederländischen Offshore-
Windpark „Egmond aan Zee“. Mit Hilfe der 
akustischen Erfassung wurde die Nutzung der 
Windparkfläche bzw. von zwei Referenzflächen 
durch Schweinswale vor der Errichtung der 
Anlagen (Basisaufnahme) und in zwei aufei-
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nander folgenden Jahren der Betriebsphase 
betrachtet. Die Ergebnisse der Studie bestäti-
gen eine ausgeprägte und statistisch signifikan-
te Zunahme der akustischen Aktivität im inne-
ren Bereich des Windparks in der Betriebspha-
se im Vergleich zu der Aktivität bzw. Nutzung 
während der Basisaufnahme (SCHEIDAT et al. 
2011). Die Steigerung der Schweinswalaktivität 
innerhalb des Windparks während des Betriebs 
übertraf die Zunahme der Aktivität in beiden 
Referenzflächen signifikant. Die Zunahme der 
Nutzung der Windparkfläche war signifikant 
unabhängig von der Saisonalität und der inter-
annuellen Variabilität. Die Autoren der Studie 
sehen hier einen direkten Zusammenhang zwi-
schen der Präsenz der Anlagen und der gestie-
genen Nutzung durch Schweinswale. Die Ursa-
chen vermuten sie in Faktoren wie Anreiche-
rung des Nahrungsangebots durch einen soge-
nannten „Reef-Effekt“ oder einer Beruhigung 
der Fläche durch das Fehlen der Fischerei und 
der Schifffahrt oder möglicherweise einer posi-
tiven Kombination dieser Faktoren. Auch Er-
gebnisse von „Horns Rev I“ deuten in der Be-
triebsphase auf eine im Vergleich zur Basisun-
tersuchung stärkere Anwesenheit von 
Schweinswalen innerhalb des Windparks hin 
(BLEW et al. 2006). 

Auf der Grundlage der obigen Aussagen ist im 
Ergebnis der SUP festzuhalten, dass während 
der Rammungen erhebliche Beeinträchtigungen 
mariner Säuger in Teilbereichen nicht ausge-
schlossen werden können. Daher enthält der 
Plan einen Grundsatz zur Schallminderung bei 
der Errichtung von Umspannplattformen. Unter 
der Voraussetzung der Einhaltung geltender 
Lärmschutzwerte nach Umsetzung der im Ein-
zelzulassungsverfahren anzuordnenden Minde-
rungsmaßnahmen gemäß Planungsgrundsatz 
und aufgrund der hohen Mobilität der Tiere sind 
nach derzeitigem Stand keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf marine Säuger 
zu erwarten. 

 Seekabelsysteme 4.5.2
Baubedingt: Während der zeitlich und räumlich 
eng begrenzten Verlegephase kann es durch 
den baubedingten Schiffsverkehr zu kurzfristi-
gen Scheucheffekten für marine Säuger kom-
men. Diese Effekte gehen allerdings nicht über 
die Störungen hinaus, die allgemein mit lang-
samen Schiffsbewegungen verbunden sind. Da 
die Ostsee intensiv für die Schifffahrt genutzt 
wird, ist durch den erhöhten Schiffsverkehr in 
der Bauphase oder zu Reparatur- und War-
tungszwecken keine erhebliche zusätzliche 
Störung mariner Säuger zu erwarten. Mögliche 
Veränderungen der Sedimentstruktur und damit 
verbundene temporäre Benthosveränderungen 
haben auf marine Säugetiere keine Auswirkun-
gen, denn marine Säugetiere suchen ihre Beute 
in weit ausgedehnten Arealen in der Wasser-
säule. 

Betriebsbedingte Sedimenterwärmungen haben 
keine direkten Auswirkungen auf hochmobile 
Tiere wie marine Säuger. Der Einfluss elektro-
magnetischer Felder von Seekabeln auf das 
Wanderverhalten von Meeressäugetieren ist 
weitgehend unbekannt (GILL et al. 2005). Da 
die auftretenden Magnetfelder aber deutlich 
unter dem natürlichen Magnetfeld der Erde lie-
gen, sind keine signifikanten Auswirkungen auf 
marine Säuger zu erwarten. 

Als Ergebnis der SUP bleibt festzuhalten, dass 
nach derzeitigem Kenntnisstand durch die Ver-
legung und den Betrieb von Seekabelsystemen 
keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Marine Säuger zu erwarten sind. 
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 See- und Rastvögel 4.6
Alle bisherigen Erkenntnisse weisen auf eine 
mittlere Bedeutung des Gebietes O-1, sowie 
geringe Bedeutungen der Gebiete O-2 und O-3 
für See-und Rastvögel hin. Das Gebiet O-1 
weist insgesamt ein mittleres Seevogelvor-
kommen und ebenfalls nur ein mittleres Vor-
kommen von gefährdeten und besonders 
schützenswerten Arten auf. Die Gebiete O-2 
und O-3 weisen ein geringes Vorkommen von 
gefährdeten und besonders schützenswerten 
Arten auf. Alle drei Gebiete zählen nicht zu den 
Hauptrast-, Nahrungs- und Überwinterungsha-
bitaten von Arten des Anhangs I der V-RL oder 
von schützenswerten Arten des Naturschutzge-
bietes „Pommersche Bucht – Rönnebank“. Für 
Brutvögel haben die Gebiete auf Grund ihrer 
Entfernung zu den Küsten keine Bedeutung. 
Auf Grund der Wassertiefe zählen sie ebenfalls 
nicht zu den wichtigen Nahrungsgründen für 
tauchende Meeresenten. 

 Gebiete und Flächen 4.6.1
Baubedingt: Während der Errichtung von Offs-
hore-Windenergieanlagen ist von Auswirkungen 
auf See- und Rastvögel auszugehen, die aller-
dings in Art und Umfang zeitlich sowie räumlich 
begrenzt wirken werden.  

Bei störempfindlichen Arten ist mit einer Mei-
dung der Baustelle zu rechnen. Dabei wird der 
baubedingte Schiffsverkehr nicht das Maß der 
Beeinflussung, die ohnehin in einigen Berei-
chen der deutschen Ostsee von der regulären 
Schifffahrt auf die Seevögel wirkt, überschrei-
ten. Darüber hinaus ist durch die, dem FEP 
zugrundliegenden, Planungsgrundsätze eine 
zeitliche und räumliche Koordinierung der Bau-
vorhaben und eine Reduktion des aufkommen-
den Schiffsverkehrs vorgegeben. Trübungsfah-
nen werden ebenfalls nur lokal und zeitlich be-
grenzt auftreten. Anlockeffekte durch die Be-
leuchtung der Baustelle sowie der Baustellen-
fahrzeuge sind nicht auszuschließen. In den 
Einzelzulassungsverfahren werden allerdings 

entsprechende Nebenbestimmungen zur Mini-
mierung von Emissionen aufgenommen, um 
diese auf ein notwendiges Mindestmaß zu re-
duzieren. 

Zusammengefasst können aufgrund der allge-
mein hohen Mobilität der Vögel und der zu tref-
fenden Maßgaben zur Vermeidung und Ver-
minderung von intensiven Störungen erhebliche 
Auswirkungen auf alle Arten während der Bau-
phase mit der erforderlichen Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Errichtete Wind-
energieanlagen können ein Hindernis im Luft-
raum darstellen und auch bei See- und Rastvö-
gel Kollisionen mit den vertikalen Strukturen 
verursachen (GARTHE 2000). Bisherige Ausma-
ße solcher Vorkommnisse sind schwerlich ab-
zuschätzen, da angenommen wird, dass ein 
Großteil der kollidierten Vögel nicht auf einer 
festen Struktur aufkommt (HÜPPOP et al. 2006). 
Für störempfindliche Arten, wie See- und 
Prachttaucher, ist das Kollisionsrisiko allerdings 
als sehr gering einzuschätzen, da sie auf Grund 
ihres Meideverhaltens nicht direkt in bzw. in die 
Nähe der Windparks fliegen. Weiterhin bestim-
men Faktoren wie z.B. Manövrierfähigkeit, 
Flughöhe und Anteil der Zeit, die fliegend ver-
bracht wird, das Kollisionsrisiko einer Art 
(GARTHE & HÜPPOP 2004). Das Kollisionsrisiko 
für See- und Rastvögel ist daher artspezifisch 
unterschiedlich zu bewerten 

Im Rahmen von StUKplus wurden im Vorhaben 
„TESTBIRD“ mittels Rangefinder die Flughö-
henverteilung von unter anderem den drei 
Großmöwenarten Silber-, Herings- und Man-
telmöwe, sowie den kleineren Arten Zwerg- und 
Sturmmöwe ermittelt. Die Großmöwen flogen in 
der Mehrzahl der erfassten Flüge in Höhen von 
30 – 150 m., Sturmmöwe und Zwergmöwe 
wurden hingegen hauptsächlich in den unteren 
Höhen bis 30 m beobachtet (MENDEL et al. 
2015). Eine aktuelle Studie im englischen 
Windpark Thanet Offshore Wind Farm unter-
suchte die Flughöhenverteilung u.a. der drei 
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Großmöwenarten Silbermöwe, Mantelmöwe 
und Heringsmöwe ebenfalls mit dem Rangefin-
der (SKOV et al. 2018). Dabei ergaben die Flug-
höhenmessungen der Großmöwen vergleichba-
re Höhen wie von Mendel et al. (2015) ermittelt.  

Für die Abschätzung eines möglichen Kollisi-
onsrisikos für See- und Rastvögel mit Wind-
energieanlagen auf See sind die entsprechen-
den Höhenparameter der Anlagen eine wichtige 
Kennzahl. Im FEP wurden entsprechend den 
aktuellen technischen Weiterentwicklungen in 
Bezug auf die Dimensionen zukünftiger Wind-
energieanlagen Szenarien aufgenommen, die 
die Höhenparameter berücksichtigen (vgl. Kapi-
tel 1.5.5 des Umweltberichts). In einem Szena-
rio 1 würden Windenergieanlagen mit einer 
Nabenhöhe von 125 m und einem Rotordurch-
messer von 198 m zum Einsatz kommen, die 
somit eine Gesamthöhe von 224 m erreichen 
würden. In einem Szenario 2 wären es entspre-
chend Windenergieanlagen mit einer Nabenhö-
he von 175 m, einem Rotordurchmesser von 
250 m und einer Gesamthöhe von 300 m. Dies 
bedeutet, dass der untere rotorfreie Bereich von 
der Wasseroberfläche bis zur unteren Rotor-
blattspitze in Szenario 1 26 m beziehungsweise 
50 m in Szenario 2 betragen würde.  

Allgemein verfügen Groß- und Kleinmöwen 
über eine hohe Manövrierfähigkeit und können 
auf Windenergieanlagen mit entsprechenden 
Ausweichmanövern reagieren (GARTHE & 
HÜPPOP 2004). Dies zeigte auch die Studie von 
SKOV et al. (2018) in der neben der Flughöhe 
auch das unmittelbare, kleinräumige und groß-
räumige Ausweichverhalten der betrachteten 
Arten untersucht wurde. Weiterhin ergaben die 
Untersuchungen mittels Radar und Wärmebild-
kamera eine geringe nächtliche Aktivität. Das 
Kollisionsrisiko in der Nacht durch Anlockeffek-
te auf Grund der Beleuchtung der Windener-
gieanlagen ist daher auch als gering zu bewer-
ten.  

Garthe & Hüppop (2004) attestierten tauchen-
den Meeresenten sowie Haubentaucher und 

Rothalstaucher zwar eine geringe Manövrierfä-
higkeit, allerdings handelt es sich bei diesen 
Arten um solche, die allgemein in Höhen von 
max. 5- 10 m und damit außerhalb des Rotor-
bereichs fliegen. 

Insgesamt ist somit bei der Realisierung der in 
Szenario 1 und 2 angegeben Windenergieanla-
gen in den Gebieten gemäß FEP nicht mit ei-
nem erhöhten Kollisionsrisiko für See- und 
Rastvogelarten auszugehen. Dies gilt nach der-
zeitiger Erkenntnislage auch für solche Arten, 
deren Flughöhen sich im Bereich der sich dre-
henden Rotorblätter befinden. Weiterhin wird 
durch den Ausschluss von Windparkvorhaben 
in Natura2000-Gebieten das Kollisionsrisiko in 
wichtigen Nahrungs- und Rastgründen der 
AWZ minimiert. 

Für störempfindliche Arten ist in der Betriebs-
phase der Windparks von einer artspezifischen 
Meidung der Windparkflächen auszugehen.  
Stern- und Prachttaucher (im Folgenden zu-
sammengefasst als Seetaucher) gelten als be-
sonders störempfindlich gegenüber Windparks 
und auch fahrenden Schiffen. Auf letztere ist 
eine Scheuchreaktion in Form von Auffliegen in 
2 km Entfernung zum Schiff bekannt (GARTHE 
et al. 2002, SCHWEMMER et al. 2011). 

Aus laufenden Untersuchungen im Rahmen 
des Betriebsmonitorings der Windparkvorhaben 
in der Nordsee ergeben sich mittlerweile ge-
bietsabhängig signifikante Meideabstände bis 
15 km. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei 
diesen Entfernungen nicht um eine Totalmei-
dung handelt, sondern um eine Teilmeidung mit 
steigenden Seetaucherdichten bis in die ent-
sprechenden Entfernungen (BIOCONSULT SH & 
Co.KG 2017b, BIOCONSULT SH & Co.KG 2018, 
IFAÖ et al. 2017b, IFAÖ 2018b, IBL UMWELT-
PLANUNG GMBH et al. 2017, IBL UMWELTPLA-
NUNG GMBH et al. 2018).  

Aus der Ostsee sind solche großräumigen Mei-
dereaktionen der Seetaucher nicht bekannt 
(IfAÖ 2018a). Dies mag daran liegen, dass die 
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im FEP vorgesehenen Gebiete und die AWZ 
der Ostsee allgemein keine besondere Bedeu-
tung für diese Artgruppe besitzen und Seetau-
cher nur gelegentlich als Durchzügler und im 
Winter anzutreffen sind. Gleiches gilt für weitere 
Arten, wie Trottellumme, Tordalk und 
Zwergmöwe, von denen bisher kleinräumiges 
Meideverhalten bekannt ist (IFAÖ et al. 2017b, 
IBL UMWELTPLANUNG GMBH et al. 2017, IBL 
UMWELTPLANUNG GMBH et al. 2018). Erhebliche 
Auswirkungen in Form von Habitatverlust kön-
nen daher mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus trifft der FEP Festlegungen 
hinsichtlich der Berücksichtigung der besten 
Umweltpraxis sowie des jeweiligen Stands der 
Technik. In diesem Zusammenhang sind auf 
Zulassungsebene u. a. Regelungen zur Ver-
meidung und Verminderung von negativen 
Auswirkungen durch Errichtung und Betrieb von 
Windenergieanlagen auf See- und Rastvögel 
insbesondere in Form von Maßgaben zur Mini-
mierung von Schadstoff- und Lichtimmissionen 
zu treffen. Dieses entspricht der aktuellen Zu-
lassungspraxis. 

Weiterhin ist nicht auszuschließen, dass sich 
die Fischbestände während der Betriebsphase 
durch ein mit einem Befahrensverbot für Schiffe 
einhergehenden Fischereiverbots innerhalb des 
Windparks erholen. Zusätzlich zur Einbringung 
von Hartsubstrat könnte sich somit das Arten-
spektrum der vorkommenden Fische vergrö-
ßern und ein attraktives Nahrungsangebot für 
nahrungssuchende Seevögel bieten. Eine er-
hebliche Beeinträchtigung kann für diesen As-
pekt nicht prognostiziert werden. 

 Plattformen 4.6.2
Baubedingt: Direkte Störungen von Seevögeln 
durch Scheucheffekte sind in der Bauphase 
höchstens lokal und zeitlich begrenzt zu erwar-
ten. Aufgrund der hohen Mobilität der Vögel 
und der – im jeweiligen Einzelzulassungsver-
fahren – zu treffenden Maßgaben zur Vermei-

dung und Verminderung von intensiven Störun-
gen können erhebliche Auswirkungen mit hoher 
Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Errich-
tung von Plattformen ist räumlich begrenzt, so 
dass etwaige Auswirkungen wie Meideverhal-
ten oder Anlockeffekte durch die Bauschiffe nur 
lokal auftreten können.  

Vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbe-
lastung durch Schiffsverkehr werden die Aus-
wirkungen des baubedingten Verkehrsaufkom-
mens jedoch nicht zu einer wesentlichen Erhö-
hung von Stör- und Barrierewirkungen führen. 
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass 
die möglicherweise mit dem Baubetrieb ver-
bundenen Beeinträchtigungen der Seevögel als 
nicht erheblich zu bewerten sind. 

Betriebs- und anlagenbedingt: Erhebliche Aus-
wirkungen von Plattformen auf See- und Rast-
vögel während der Betriebsphase sind nach 
derzeitiger Kenntnis nicht zu erwarten. Die 
Plattformen werden in unmittelbarer Umgebung 
zu den Windparks errichtet. Damit gehen etwa-
ige Auswirkungen der Plattformen nicht über 
das Maß der möglichen Auswirkungen der di-
rekt benachbarten Windparks hinaus. 

Sollte sich das Benthosartenspektrum im Be-
reich der Plattformen und Windparks verän-
dern, würde diese Veränderung möglicherweise 
Fische und dann auch Prädatoren wie Seevö-
gel verstärkt anlocken. Auswirkungen durch 
Sediment- und Benthosveränderungen im un-
mittelbaren Umfeld der Plattformen blieben je-
doch für Seevögel unerheblich, da diese ihre 
Beuteorganismen überwiegend in der Wasser-
säule in weit ausgedehnten Arealen suchen. 
Während des Betriebs der Plattformen könnten 
zeitlich begrenzt Scheucheffekte durch Schiffs- 
und Helikopterverkehr im Rahmen von War-
tungs- und Reparaturarbeiten auftreten. 

Bei Offshore-Plattformen wurde häufig festge-
stellt, dass diese von vielen Vogelarten als 
Rastplätze genutzt werden. Eine Anlockwirkung 
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der Plattformen ist daher bei vielen Möwenarten 
nicht auszuschließen.  

Darüber hinaus trifft der FEP Festlegungen 
hinsichtlich der Berücksichtigung der besten 
Umweltpraxis sowie des jeweiligen Stands der 
Technik. In diesem Zusammenhang sind auf 
Zulassungsebene u.a. Regelungen zur Vermei-
dung und Verminderung von negativen Auswir-
kungen durch Errichtung und Betrieb von Platt-
formen auf Seevögel insbesondere in Form von 
Maßgaben zur Minimierung von Schadstoff- 
und Lichtimmissionen zu treffen. Dieses ent-
spricht der aktuellen Zulassungspraxis. 

Anlagen- und betriebsbedingte erhebliche Aus-
wirkungen von Plattformen auf See- und Rast-
vögel können daher mit der erforderlichen Si-
cherheit ausgeschlossen werden. 

 Seekabelsysteme 4.6.3
Erhebliche Auswirkungen auf See- und Rastvö-
gel sind durch die Verlegung und den Betrieb 
von Seekabelsystemen nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten. Lediglich wäh-
rend der zeitlich und räumlich eng begrenzten 
Verlegephase kann es durch den baubedingten 
Schiffsverkehr zu kurzfristigen Scheucheffekten 
kommen. Diese Effekte gehen allerdings nicht 
über die Störungen hinaus, die allgemein mit 
langsamen Schiffsbewegungen verbunden 
sind. Erhebliche Auswirkungen auf Rastvögel 
durch baubedingte Trübungsfahnen oder durch 
Sediment- und Benthosveränderungen im Be-
reich der Kreuzungsbauwerke sind ebenfalls 
nicht zu erwarten, da diese ihre Beute in weit 
ausgedehnten Arealen in der Wassersäule su-
chen.  

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
der geplanten Seekabelsysteme auf See- und 
Rastvögel können mit der erforderlichen Si-
cherheit ausgeschlossen werden. Ein mögli-
ches Kollisionsrisiko durch Baufahrzeuge kann 
aufgrund der Kurzfristigkeit der Bauphase als 
sehr gering eingestuft werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass er-
hebliche Auswirkungen auf das Schutzgut See- 
und Rastvögel durch die Verlegung und den 
Betrieb von Seekabelsystemen nicht zu erwar-
ten sind. 

 Zugvögel 4.7
Für den Vogelzug hat die AWZ der Ostsee eine 
durchschnittliche bis überdurchschnittliche Be-
deutung. Alljährlich ziehen bis zu einer Milliarde 
Vögel über die Ostsee. Für Meeresenten und 
Gänse aus Nordeuropa und Russland ist die 
Ostsee ein wichtiges Durchzugsgebiet, wobei 
ein Großteil des Zuggeschehens im Herbst in 
Ost-West-Richtung in Küstennähe erfolgt. Die 
westliche Ostsee wird von mehreren besonders 
zu schützenden Arten (z. B. Weißwangengans, 
Singschwan, Eider-, Trauer- und Samtente) in 
teilweise hohen Intensitäten überflogen. Der 
Nachtzug erfolgt in breiter Front ohne feststell-
baren Gradienten der Zugintensitäten. Konzent-
rationsbereiche und Leitlinien des Vogelzuges 
sind in der westlichen Ostsee bei Tagziehern 
gegeben. Thermiksegler (und andere tagzie-
hende Landvögel) ziehen vorzugsweise entlang 
der „Vogel-fluglinie“ (Inseln Fehmarn, Falster, 
Møn und Seeland, Falsterbo). Östlich dieser 
Hauptroute ziehen diese Vögel in wesentlich 
geringerer Dichte (z. B. FRANSSON & PETTERS-
SON 2001).  

Für den Zug der Landvögel ist die Ostsee auf-
grund der sehr hohen Individuenzahlen von 
überdurchschnittlicher Bedeutung. Für den 
Kranichzug hat die Ostsee eine überdurch-
schnittliche Bedeutung, da der Großteil der bio-
geographischen Population auf ihrem Weg in 
den Süden die Ostsee zwangsläufig überque-
ren muss. Insgesamt ziehen bis zu 50.000 
skandinavische Greifvögel von Falsterbo kom-
mend nach Süden über die Ostsee. Auch für 
ziehende Wasservögel hat die deutsche AWZ 
der Ostsee eine durchschnittliche bis über-
durchschnittliche Bedeutung. Dies folgt aus der 
Tatsache, dass es in der westlichen Ostsee für 
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die tagziehenden Wasservögel zwei Hauptrou-
ten entlang der schwedischen und deutschen 
Küste gibt und die deutsche AWZ zumindest an 
der Grenze des küstennahen Zugschwerpunk-
tes entlang der mecklenburgischen Küste liegt 
(KNUST et al. 2003). 

Baubedingt: In erster Linie gehen Störungen in 
der Bauphase von Lärm- und Lichtemissionen 
und visueller Unruhe aus. Diese können art-
spezifisch unterschiedlich ausgeprägte 
Scheuch- und Barrierewirkungen auf ziehende 
Vögel hervorrufen. Die Beleuchtung der Bauge-
räte kann aber auch zu Anlockeffekten für zie-
hende Vögel führen und das Kollisionsrisiko 
erhöhen. 

Anlage- und betriebsbedingt: Mögliche Auswir-
kungen der geplanten Offshore-
Windenergieanlagen, Umspann- und Sammel-
plattformen in der Betriebsphase können darin 
bestehen, dass diese eine Barriere für ziehende 
Vögel bzw. ein Kollisionsrisiko darstellen. Bei 
den von den Vögeln für ihren Zug bevorzugten 
klaren Wetterlagen ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Kollision mit Vertikalstrukturen gering, weil 
die Flughöhe der meisten Vögel weit über der 
Anlagenhöhe und auch der Rotorhöhe der um-
liegenden Windenergieanlagen liegen wird und 
die Anlagen gut sichtbar sind. Schlechte Witte-
rungsbedingungen erhöhen das Risiko. 

Generell gilt, dass eine Gefährdung des Vogel-
zugs nicht schon dann vorliegt, wenn die abs-
trakte Gefahr besteht, dass einzelne Individuen 
bei ihrem Durchzug durch einen Offshore-
Windenergiepark zu Schaden kommen. Eine 
Gefährdung des Vogelzuges ist erst dann ge-
geben, wenn ausreichende Erkenntnisse die 
Prognose rechtfertigen, dass die Anzahl der 
möglicherweise betroffenen Vögel so groß ist, 
dass unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Populationsgröße von einer signifikanten Beein-
trächtigung einzelner oder mehrerer verschie-
dener Populationen mit einer hinreichenden 
Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann. 
Dabei ist die biogeografische Population der 

jeweiligen Zugvogelart Bezugsgröße für die 
quantitative Betrachtung. 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass nach 
der bestehenden Rechtslage einzelne Individu-
enverluste während des Vogelzuges akzeptiert 
werden müssen. Insbesondere ist zu berück-
sichtigen, dass der Vogelzug an sich schon 
viele Gefahren birgt und die Populationen einer 
harten Selektion unterzieht. Die Mortalitätsrate 
kann bei kleinen Vögeln ca. 60 bis 80 % betra-
gen, bei größeren Arten ist die natürliche Sterb-
lichkeitsrate geringer. Auch haben die einzel-
nen Arten unterschiedliche Reproduktionsraten, 
so dass der Verlust von Individuen für jede Art 
von unterschiedlicher Tragweite sein kann. 

Ein gemeingültiger Akzeptanzgrenzwert konnte 
mangels hinreichender Erkenntnisse bisher 
noch nicht ermittelt werden. Zumindest als Ori-
entierung kann jedoch der in Fachkreisen bei 
avifaunistischen Betrachtungen vielfach ver-
wendete Schwellenwert von einem Prozent 
herangezogen werden. 

Das Gefährdungspotenzial für die jeweilige bio-
geografische Population liegt dabei zum einen 
in dem Verlust durch Vogelschlag sowie zum 
anderen in sonstigen nachteiligen Auswirkun-
gen, die sich durch erzwungene Flugroutenver-
änderungen ergeben können. 

 Gebiete und Flächen 4.7.1
Da sich die Seegebiete O-1, O-2 und O-3 hin-
sichtlich ihrer Bedeutung für den Vogelzug bis 
auf den Kranichzug nicht signifikant unterschei-
den ergibt sich hieraus auch kein voneinander 
abweichendes Risiko bei der Entwicklung von 
Offshore-Windenergieparks. Bisherige Ergeb-
nisse von durchgeführten Monitoringuntersu-
chungen (IFAÖ 2016a, BIOCONSULT SH 2017) 
ergaben bisher keine Hinweise auf erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf den Vogelzug. 

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die bisheri-
gen Windenergieanlagen die Gesamthöhe von 
200 m, die die Grundlage für die bisherigen 
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Auswirkungsprognosen sind, nicht überschritten 
wurden. Die zukünftigen Planungen gemäß 
FEP sehen dagegen zwei Szenarien vor um 
den gegenwärtigen technischen Weiterentwick-
lungen Rechnung zu tragen. Gemäß Szenario 1 
ist mit einer Nabenhöhe von 125 m, einem Ro-
tordurchmesser von 198 m und einer Gesamt-
höhe von 224 m zu rechnen, wobei die Höhe 
der unteren Rotorspitze bei 26 m liegt. Bei Sze-
nario 2 liegen die entsprechenden Werte bei 
175 m, 250 m, 300 m und 50 m. Durch diese 
größeren Abmessungen erhöht sich auch die 
überstrichene Fläche des Rotors. Dieser Ein-
fluss reduziert sich allerdings durch die Abnah-
me der Anlagenzahl. Die höheren Anlagen 
können allerdings das Kollisionsrisiko erhöhen. 

Über Zugplanbeobachtungen durch einen 
Sichtbeobachter in den Gebieten O-1, O-2 und 
O-3 (OECOS 2015, IFAÖ 2016A UND BIOCON-
SULT SH 2017) erhaltene Höhenprofile zeigen 
eine starke Konzentration auf Höhenbereiche 
bis 20 m. So spielten sich im Gebiet O-3 etwa 
90 % der Zugbewegungen in Flughöhen bis 20 
m ab (BIOCONSULT SH 2017). 

Bisherige Untersuchungen des Vogelzugs mit-
tels Vertikalradar in der AWZ in der Ostsee 
zeigten, dass eine tageszeitliche Abhängigkeit 
in der Höhenverteilung bestand. Im Gebiet O-3 
spielte sich der Vogelzug überwiegend in den 
unteren 500 Höhenmetern ab. Die Präferenz 
niedriger Flughöhen führt auch zu einem hohen 
Anteil von Flugbewegungen im potentiellen 
Risikobereich der Rotoren. So wurden im Hö-
henbereich bis 200m tagsüber zwischen 65,2% 
(Frühjahr) und 66,7% (Herbst) der Flugbewe-
gungen registriert, nachts waren es zwischen 
28,8% (Frühjahr) und 26,8% (Herbst). Weiterhin 
zeigte sich eine Abhängigkeit der Zughöhe mit 
der Zugintensität. So lagen insbesondere 
nachts die Vogeldetektionen in Perioden mit 
wenig Zug häufiger in den unteren Höhen-
schichten. Dies könnte schlechtere Zugbedin-
gungen (Wetter) wiederspiegeln, welche die 

Anzahl ziehender Vögel reduzieren und diese in 
niedrigere Zughöhen ausweichen lassen.  

Bei den langjährigen Untersuchungen des Vo-
gelzugs in der AWZ der Nordsee im Bereich 
„Nördlich Borkum“ ergab sich in der Dunkelheit 
im Frühjahr 2016 ein bimodales Verteilungs-
muster zu den aufgezeichneten Vogelbewe-
gungen. Einerseits wurden nachts unterste Hö-
henbereiche bis 100 m (35.018 Flugbewegun-
gen; 13,2 %) und andererseits die höchsten 
Bereiche zwischen 900-1.000 m (30.295 Flug-
bewegungen; 11,4 %) am stärksten beflogen. 
Jeweils rund ein Drittel der Echos wurde in Hö-
hen bis 300 m, oberhalb von 300 m bis 700 m 
und oberhalb von 700 m bis 1.000 m aufge-
zeichnet (AVITEC RESEARCH 2017). Korrespon-
dierend zu den Verhältnissen im Frühjahr konn-
ten aber auch im Herbst Vogelzugnächte regis-
triert werden, deren Höhenprofile vom Grund-
muster abwichen. In der starken Vogelzugnacht 
25./26.10.2016 war der Höhenbereich oberhalb 
von 900 m bis 1.000 m der am stärksten beflo-
gene, was nahelegt, dass Vogelzug in dieser 
Nacht unterschätzt wurde und ein hoher (aber 
unbekannter) Anteil ziehender Vögel den Be-
reich der Radarmessung überflog. Auch in der 
sehr starken Vogelzugnacht 09./10.11. vollzog 
sich Vogelzug vergleichsweise stark nach 
oberwärts verschoben.  

Avitec Research geht deshalb davon aus, dass 
ihr Vertikalradarsystem mit seiner betrachteten 
Datengrundlage bis 1.000 m Höhe im Mittel 
wenigstens 2/3 des gesamten Vogelzuges re-
gistriert. In Einzelfällen kann der erfasste Anteil 
bei starkem Vogelzug je nach vertikalem Wind-
profil auch deutlich darüber liegen. Umgekehrt 
werden in Nächten mit einer mit der Höhe nur 
langsam ab- oder sogar zunehmenden Höhen-
verteilung auch mehr als die Hälfte aller Zugvö-
gel verpasst werden. Dies ist jedoch meist nur 
in einer geringen Zahl der Nächte der Fall. 

Betrachtet man die geringen Flughöhen der 
Tagzieher die mehrheitlich unterhalb von 20 m 
fliegen und somit auch unter der unteren Rotor-
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spitze gemäß der o. g. Szenarien 1 und 2, ist 
für Tagzieher mit keinen erheblichen Auswir-
kungen durch die Planungen im FEP zu rech-
nen. Eine Ausnahme könnte der Kranich dar-
stellen. Beim Kranich wurden 91% des sichtba-
ren Zugs in Höhen zwischen 20 und 200 Hö-
henmetern festgestellt (BIOCONSULT SH 2017). 
Intensive Radarerfassungen ziehender Krani-
che auf Rügen zwischen 2005 und 2008 erga-
ben eine hohe Variabilität der Flughöhen (20 m 
– 1.300 m) auf dem Zug zwischen der Nord-
spitze Rügens und der Südküste Schwedens 
(IFAÖ 2010). Im Mittel zogen Kranichtrupps bei 
etwa 300 Höhenmetern. Dabei wurden zwei 
unterschiedliche Flugverhalten registriert: der 
‚einfache‘ Geradeausflug ohne Höhenverlust 
und Geradeausflug, der von regelmäßigem 
Kreisen unterbrochen wurde. Während des 
Kreisens wurde dabei Höhe gewonnen, die 
Strecken des Geradeausflugs waren mit Hö-
henverlust verbunden. Die kreisenden Flugbe-
wegungen wurden vornehmlich in Landnähe 
beobachtet und nutzten vermutlich Aufwinde in 
diesem Bereich aus. Eine Studie mit 3-D GPS-
Geräten an acht Kranichen, die die Ostsee zwi-
schen der Südküste Schwedens und der deut-
schen Ostseeküste querten, zeigten ähnliches 
Flugverhalten (SKOV et al. 2015). Vier Kraniche 
zogen die gesamte Strecke über das offene 
Meer bei einer gleichbleibenden Höhe von un-
ter 200 m. Zwei Individuen hingegen stiegen 
vor Erreichen der schwedischen Küste auf Hö-
hen von etwa 1.000 m, verloren kontinuierlich 
Höhe während der Überquerung und erreichten 
Land bei einer Flughöhe von etwa 200 m.  

Umfangreiche Messungen mit einem „laser 
rangefinder“ von der Plattform FINO2 in der 
Nähe des OWP „Baltic 2“ zeigten sowohl im 
Frühjahr als auch im Herbst ebenfalls eine 
deutliche Dominanz von Flughöhen unter 200 
m sowie eine Abhängigkeit der Flughöhenver-
teilung von den Windverhältnissen (SKOV et al. 
2015). Im Gegensatz zu Radarerfassungen 
unterliegen Sichtbeobachtungen, auch mit Un-
terstützung von „rangefindern“, methodischen 

Einschränkungen hinsichtlich der Detektions-
wahrscheinlichkeit von höher fliegenden Indivi-
duen. Dies führt vermutlich zu systematischer 
Unterschätzung des Anteils von Kranichen im 
Höhenbereich über 200 m (vgl. IFAÖ 2010).  

Zusammenfassend lässt sich aus den vorge-
nannten Studien sowie den Ergebnissen der 
Sichtbeobachtungen 2014 und 2015 (BIOCON-
SULT SH 2017) schließen, dass ein Teil der zie-
henden Kraniche den Höhenbereich bis 200 m 
nutzt, und sich somit potentiell im Höhenbereich 
der Rotoren befindet. Die festgestellte starke 
Konzentration auf Flughöhen im Rotorbereich 
ist jedoch zumindest teilweise auf die Erfas-
sungsmethodik zurückzuführen. 

Unter Berücksichtigung des Zugverhaltens be-
steht für den nächtlichen Zug von Kleinvögeln 
ein besonderes Kollisionsrisiko bedingt durch 
Zug in der Dunkelheit, hohes Zugvolumen und 
starke Lockwirkung künstlicher Lichtquellen. 

Wie bereits dargestellt, fliegen ziehende Vögel 
bei gutem Wetter generell höher als bei 
schlechtem. Unbestritten ist auch, dass die 
meisten Vögel ihren Zug gewöhnlich bei gutem 
Wetter starten und in der Lage sind, ihre Ab-
flugbedingungen so zu wählen, dass sie mit 
einiger Wahrscheinlichkeit den Zielort bei best-
möglichem Wetter erreichen (BSH 2009). Bei 
den von den Vögeln für ihren Zug bevorzugten 
klaren Wetterlagen ist daher die Wahrschein-
lichkeit einer Kollision mit WEA gering, weil die 
Flughöhe der meisten Vögel über der Reichwei-
te der Rotorblätter liegen wird und die Anlagen 
gut sichtbar sind. Eine potenzielle Gefähr-
dungssituation stellen dagegen überraschend 
auftretende Nebellagen und Regen dar, die zu 
schlechter Sicht und niedrigen Flughöhen füh-
ren.  

Problematisch ist insbesondere das Zusam-
mentreffen von Schlechtwetterlagen mit sog. 
Massenzugereignissen. Massenzugereignisse, 
bei denen Vögel verschiedenster Arten gleich-
zeitig über die Nordsee fliegen, treten nach 
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Informationen aus verschiedenen Umweltver-
träglichkeitsstudien ca. 5- bis 10-mal im Jahr 
ein. Im Durchschnitt sind zwei bis drei davon 
mit schlechtem Wetter gekoppelt. Somit wird 
auch bei den größeren Anlagen der Szenarien 
1 und 2 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
mit erheblichen Auswirkungen gerechnet. Aller-
dings kann sich bedingt durch die unterschiedli-
che Vorbelastung der Seegebiete durch bereits 
bestehende Offshore-Windenergieparks das 
Kollisionsrisiko unterscheiden. Dies gilt für die 
Gebiete O-1 und O-3. Diese Gebiete weisen 
bereits eine Bebauung mit WEA auf die ca. 50 
m im Gebiet O-3 und ca. 80 m bei Szenario 1 
niedriger sind. Bei Szenario 2 liegen die Werte 
bei 120 m (O-3) und 160 m (O-1). 

Nachfolgend werden die einzelnen Gebiete 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Vogel-
zug betrachtet. Bei der nachfolgenden Betrach-
tung des Kollisionsrisikos werden die Hauptzu-
grichtungen Nord (Frühjahr) und Süd (Herbst) 
sowie Ost-West bzw. umgekehrt zugrunde ge-
legt. 

Das Gebiet O-1 hat insgesamt gesehen für den 
Vogelzug eine durchschnittliche bis überdurch-
schnittliche Bedeutung. Das Gebiet weist im 
Nördlichen Bereich bereits eine Bebauung mit 
165 m bis 179 m hohen Windenergieanlagen 
auf. Wird die Fläche O-1.3 gemäß der Szenari-
en 1 und 2 bebaut ergibt sich in Nord-Süd-
Richtung ein stufiger Ausbau. Im Frühjahr, 
wenn die Vögel nordwärts ziehen, treffen sie 
zuerst auf die bereits bestehenden Anlagen mit 
einer Höhe von 165 m bis 179 m Höhe. Treffen 
sie auf die gem. Szenario 1 geplanten Anlagen 
mit einer Gesamthöhe von 224 m bei einer Na-
benhöhe von 125 m könnte deren Sichtbarkeit 
eingeschränkt sein, da nur die Rotoren über die 
Bestandsanlagen hinausragen. Dies könnte zu 
einem höheren Kollisionsrisiko führen.  

Bei Szenario 2 mit einer Nabenhöhe von 175 m 
wird in der Regel auch die massive Gondel zu 
sehen sein, so dass die Sichtbarkeit erhöht ist 
und eine Erhöhung des Kollisionsrisikos nicht 

wahrscheinlich ist. Allerdings kommt hier die 
Gesamthöhe von 300 m zum Tragen, da hier 
der Anteil ziehender Vögel im Rotorbereich 
vermutlich ansteigt. Dies gilt besonders für den 
Kranichzug. Obwohl beim Kranich 91% des 
sichtbaren Zugs in Höhen zwischen 20 und 200 
Höhenmetern festgestellt wurden (BIOCONSULT 
SH 2017), konnten Kollisionsereignisse im 
Rahmen des Umweltmonitorings für das Cluster 
„Westlich Adlergrund“ nicht registriert werden. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ziehende 
Kraniche eine hohe Variabilität der Flughöhen 
(20 m – 1.300 m) auf dem Zug zwischen der 
Nordspitze Rügens und der Südküste Schwe-
dens aufweisen (IFAÖ 2010). Weiterhin ist an-
zunehmen, dass die Kraniche die Windenergie-
anlagen rechtzeitig erkennen und ihnen aus-
weichen.  

Das Gebiet O-2 hat insgesamt gesehen für den 
Vogelzug eine überdurchschnittliche Bedeu-
tung. Das Gebiet weist derzeitig keine Bebau-
ung mit Windenergieanlagen auf. Ein Offshore-
Windenergiepark befindet sich allerdings in der 
Planung. Genauere Erkenntnisse über den 
WEA-Typ und dessen Abmessungen liegen 
derzeit nicht vor. Letztlich sind hier vermutlich 
keine erheblichen Auswirkungen auf den Vo-
gelzug zu erwarten. Allerdings ist hier das hohe 
Aufkommen ziehender Kraniche (1,3 Prozent 
der biogeographischen Population) im Einzel-
verfahren zu beachten. Aufgrund nicht auszu-
schließender erheblicher Effekte auf den Vo-
gelzug unter kumulativer Betrachtung wurde die 
Fläche O-2.2 im nördlichen Bereich des Gebie-
tes O-2 unter Prüfung gestellt. Nähere Erläute-
rungen hierzu finden sich im Kapitel 4.12.5. 

Das Gebiet O-3 hat insgesamt gesehen für den 
Vogelzug eine überdurchschnittliche Bedeu-
tung. Hervorzuheben ist hier die sehr hohe Be-
deutung des Kranichzuges. Ca. 3,9% der bio-
geographischen Population queren das Gebiet. 
Das Gebiet weist im Nördlichen Bereich bereits 
eine Bebauung mit 138 m hohen Windenergie-
anlagen auf. Da im gegenständlichen FEP kei-



216 Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung des Flächenentwicklungsplans auf die Meeresumwelt 

 

ne weiteren Planungen vorliegen ist eine wei-
tergehende Betrachtung der Gefährdung des 
Vogelzuges nicht erforderlich. 

Trotz des etwaig erhöhten Kollisionsrisikos 
durch den stufigen Ausbau ist auf der Grundla-
ge der obigen Aussagen für die SUP nach der-
zeitiger Kenntnis festzuhalten, dass durch die 
geplanten Offshore-Windparkvorhaben voraus-
sichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf 
Zugvögel zu erwarten sind. Allerdings sollte das 
etwaig erhöhte Kollisionsrisiko durch die höhe-
ren Anlagen bei der Planung der Einzelvorha-
ben berücksichtigt werden. Dies gilt besonders 
für den Kranichzug. 

 Plattformen 4.7.2
Da es sich bei den Umspann- und Sammelplatt-
formen um Einzelbauwerke handelt, die zudem 
regelmäßig im unmittelbaren Wirkbereich von 
Offshore-Windparks geplant sind, ist eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Vogelzugs nicht 
zu erwarten. Es ist zudem davon auszugehen, 
dass etwaige negative Auswirkungen durch 
eine möglichst verträgliche Beleuchtung wäh-
rend des Betriebs der Umspann- bzw. Sam-
melplattformen zur weitest gehenden Reduzie-
rung von Anlockeffekten vermindert werden 
können. Dazu zählen z. B. ein bedarfsgerech-
tes An- und Abschalten der Hindernisbefeue-
rung, die Wahl geeigneter Lichtintensitäten und 
Lichtspektren oder Beleuchtungsintervalle. 

Auf der Grundlage der obigen Aussagen ist für 
die SUP nach derzeitiger Kenntnis festzuhalten, 
dass durch die geplanten Umspann- und Sam-
melplattformen voraussichtlich keine erhebli-
chen Auswirkungen auf Rast- und Zugvögel zu 
erwarten sind. Scheucheffekte sind voraussicht-
lich nur temporär und in jedem Fall lokal be-
grenzt. Eine Gefährdung des Vogelzugs durch 
die geplanten Umspann- bzw. Sammelplattfor-
men ist ebenfalls nicht zu erwarten. Potenzielle 
kumulative Effekte durch die Umspann- und 
Sammelplattformen in Verbund mit den Offsho-

re-Windparks werden im Kapitel 4.12 behan-
delt. 

 Seekabelsysteme 4.7.3
Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Zugvögel sind durch die Verlegung und den 
Betrieb von Seekabelsystemen nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Lediglich 
während der zeitlich und räumlich eng begrenz-
ten Verlegephase kann es durch den baube-
dingten Schiffsverkehr zu kurzfristigen Scheu-
cheffekten kommen. Diese Effekte gehen aller-
dings nicht über die Störungen hinaus, die all-
gemein mit langsamen Schiffsbewegungen 
verbunden sind. Da die Ostsee intensiv für die 
Schifffahrt genutzt wird, ist durch den erhöhten 
Schiffsverkehr in der Bauphase oder zu Repa-
ratur- und Wartungszwecken keine erhebliche 
zusätzliche Störung empfindlicher Arten zu er-
warten. 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen 
der geplanten Seekabelsysteme auf die Zugvö-
gel können mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Ein mögliches Kollisi-
onsrisiko durch Baufahrzeuge kann aufgrund 
der Kurzfristigkeit der Bauphase als sehr gering 
eingestuft werden. 

 Fledermäuse und Fledermaus-4.8
zug 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 
Ostsee sind verschiedentlich dokumentiert, 
allerdings fehlen bislang konkrete Informationen 
über ziehende Arten, Zugkorridore, Zughöhen 
und Zugkonzentrationen. Bisherige Erkenntnis-
se bestätigen lediglich, dass Fledermäuse, ins-
besondere langstreckenziehende Arten, über 
die Ostsee fliegen.  

 Gebiete und Flächen 4.8.1
Kollisionen einzelner Individuen mit den Turbi-
nen von Offshore-Windparks können nicht aus-
geschlossen werden. Die Empfindlichkeit von 
Fledermäusen gegenüber Hochbauten an Land 
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und das damit verbundene Risiko von Kollisio-
nen ist bekannt; ebenso die Kollisionsgefahr mit 
Windenergieanlagen. Ferner sind an Land auch 
mögliche Barriereeffekte sowie Habituations- 
oder Anlockeffekte bekannt (JOHNSON 2004). 
Auswirkungen von Bauwerken im Offshore-
Bereich sind jedoch bis auf eine Pilotstudie aus 
Schweden und erste Beobachtungen aus dem 
Kalmarsund weitgehend unbekannt (AHLEN 
2002, AHLEN et al. 2005). Im Rahmen der Pilot-
studie (AHLEN 2002) wurde festgestellt, dass 
sowohl ziehende als auch nichtziehende Arten 
gelegentlich durch Kollisionen betroffen sind. 
Die Ursachen der Kollisionen blieben jedoch 
weitgehend ungeklärt. Insgesamt wurde durch 
die Studie aufgezeigt, dass sehr große Informa-
tionslücken über das Zugverhalten und die 
Zugwege von Fledermäusen bestehen. Anhand 
der bisherigen Beobachtungen wird angenom-
men, dass Fledermäuse eher in Konzentratio-
nen (Schwärmen) über das Meer ziehen, wahr-
scheinlich in erheblichen Flughöhen und auf 
regelmäßig genutzten Zugrouten (AHLEN et al. 
2005). 

Bis heute fehlen ausreichende Beobachtungen 
und Ergebnisse in Bezug auf den Fledermaus-
zug und über potenzielle Effekte von Bauwer-
ken im Offshore-Bereich auf Fledermäuse. Da-
her kann auch das kumulative Kollisionsrisiko 
mit existierenden und zukünftigen Windparks 
nicht abschließend bewertet werden. Daher ist 
eine Einschätzung des möglichen Gefähr-
dungspotenzials zum jetzigen Zeitpunkt ab-
schließend nicht möglich. Es ist allerdings da-
von auszugehen, dass etwaige negative Aus-
wirkungen auf Fledermäuse durch dieselben 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
vermieden werden können, die zum Schutz des 
Vogelzuges eingesetzt werden. 

 Plattformen 4.8.2
Gefährdungen von einzelnen Individuen durch 
Kollisionen mit Plattformen lassen sich nicht 
ausschließen. Da es sich bei den Plattformen 
jedoch um Einzelbauwerke handelt, die zudem 

im unmittelbaren Wirkbereich von Offshore-
Windparks liegen, ist eine erhebliche Beein-
trächtigung fliegender bzw. eventuell ziehender 
Fledermäuse nach derzeitigem Kenntnisstand 
auszuschließen. Es ist zudem davon auszuge-
hen, dass etwaige negative Auswirkungen auf 
Fledermäuse durch dieselben Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen vermieden wer-
den können, die zum Schutz des Vogelzuges 
eingesetzt werden. 

 Seekabelsysteme 4.8.3
Erhebliche Auswirkungen durch die Verlegung 
und den Betrieb von Seekabelsystemen auf 
Fledermäuse können mit der erforderlichen 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 Klima 4.9
Negative Auswirkungen auf das Klima durch 
den Bau und Betrieb von Konverterplattformen 
werden nicht erwartet, da weder im Bau noch 
im Betrieb messbare klimarelevante Emissio-
nen auftreten. Vielmehr wird durch den koordi-
nierten Ausbau der Windenergie auf See und 
der Netzanbindungen die Planungssicherheit 
für den Ausbau der Offshore-Windenergie er-
höht. 

Durch die mit dem Ausbau der Windenergie auf 
See verbundenen CO2-Einsparungen ist lang-
fristig mit positiven Auswirkungen für das Klima 
zu rechnen. Dadurch kann ein wichtiger Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutzziele der Bun-
desregierung geleistet werden.  

 Landschaft 4.10

 Gebiete und Flächen 4.10.1
Wie in Kapitel 3.14. dargelegt, werden durch 
die Realisierung von Offshore-Windparks in den 
vom FEP festgelegten Gebieten Auswirkungen 
auf das Schutzgut Landschaft eintreten, da es 
durch die Errichtung vertikaler Strukturen und 
die Sicherheitsbefeuerung verändert wird. Das 
Maß dieser optischen Beeinträchtigungen des 
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Landschaftsbildes durch die geplanten Offsho-
re-Anlagen wird stark von den jeweiligen Sicht-
verhältnissen abhängig sein. Aufgrund der Ent-
fernung der geplanten Gebiete zur Ostseeküste 
von mehr als 25 km werden die Anlagen von 
Land aus nur sehr eingeschränkt wahrnehmbar 
sein (HASLØV & KJÆRSGAARD 2000) und dies 
auch nur bei guten Sichtverhältnissen. Dies gilt 
auch hinsichtlich der nächtlichen Sicherheitsbe-
feuerung. Aufgrund subjektiver Empfindungen 
sowie der grundsätzlichen Einstellung des Be-
trachters zur Offshore-Windenergie können die 
– für eine Meeres- und Küstenlandschaft unty-
pischen – vertikalen Strukturen teilweise als 
störend, teils aber auch als technisch interes-
sant empfunden werden. In jedem Fall bewir-
ken sie eine Veränderung des Landschaftsbil-
des und der Charakter des Gebietes wird modi-
fiziert.  

Jenseits der Küste ändert sich die optische Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes mit einer 
stärkeren räumlichen Nähe zu den Offshore-
Gebieten. Dabei ist die Nutzungsart entschei-
dend. So spielt der Wert des Landschaftsbildes 
in der industriellen oder verkehrlichen Nutzung 
eine untergeordnete Rolle. Für die Erholungs-
nutzung, wie im Falle von Wassersportlern und 
Touristen, besitzt das Landschaftsbild indes 
einen hohen Stellenwert. Eine direkte Nutzung 
für Erholung und Freizeit durch Sportboote und 
touristische Wasserfahrzeuge findet jedoch in 
den geplanten Gebieten und Windparkflächen 
nur vereinzelt statt. Diese liegen vorrangig in 
vom Schiffsverkehr und der Offshore-Industrie 
genutzten Gebieten, wodurch die Beeinflussung 
der Erholungsnutzung von Wassersportlern als 
gering einzuschätzen ist. 

Im Ergebnis kann die Beeinträchtigung der 
Landschaft durch die geplanten Windenergie-
Anlagen an der Küste als gering eingestuft 
werden.  

Für die Seekabelsysteme sind aufgrund der 
Verlegung als Unterwasserkabel negative Aus-
wirkungen auf die Landschaft auszuschließen. 

 Plattformen 4.10.2
Wie zuvor für die Windparkgebiete- und Flä-
chen dargestellt, kann auch die Errichtung von 
Plattformen zu visuellen Veränderungen des 
Landschaftsbildes führen. Da diese Plattformen 
immer in räumlicher Nähe bzw. im räumlichen 
Verbund mit den Windenergieflächen geplant 
sind, ist die Veränderung des Landschaftsbildes 
durch diese Einzelbauwerke lediglich geringfü-
gig erhöht. Zudem sind auch die Plattformen 
mehr als 25 km von der Küste entfernt und 
werden von Land aus nur sehr eingeschränkt 
wahrgenommen werden können (ebenso wie 
ihre Sicherheitsbefeuerung). 

 Wechselwirkungen 4.11
Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-
gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. So haben 
Auswirkungen auf den Boden oder den Was-
serkörper meist auch Folgewirkungen für die 
biotischen Schutzgüter in diesen Lebensräu-
men. Zum Beispiel können Schadstoffaustritte 
die Wasser- und/oder Sedimentqualität mindern 
und von den benthisch und pelagisch lebenden 
Organismen aus dem umgebenden Medium 
aufgenommen werden. Die wesentliche Ver-
flechtung der biotischen Schutzgüter besteht 
über die Nahrungsketten. Diese Zusammen-
hänge zwischen den unterschiedlichen Schutz-
gütern und mögliche Auswirkungen auf die bio-
logische Vielfalt werden ausführlich für die je-
weiligen Schutzgüter dargestellt. 

Mögliche Wirkzusammenhänge in der Baupha-
se ergeben sich aus der Sedimentumlagerung 
und Trübungsfahnen sowie Geräuschemissio-
nen. Diese Wechselwirkungen treten jedoch nur 
sehr kurzfristig auf und sind auf wenige Tage 
bzw. Wochen beschränkt. 

Sedimentumlagerung und Trübungsfahnen 

Während der Bauphase von Windparks und 
Plattformen bzw. der Verlegung eines Seeka-
belsystems kommt es zu Sedimentumlagerun-
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gen und Trübungsfahnen. Fische werden vo-
rübergehend verscheucht. Das Makro-
zoobenthos wird lokal überdeckt. Somit verän-
dern sich kurzzeitig und lokal begrenzt auch die 
Nahrungsbedingungen für benthosfressende 
Fische und für fischfressende Seevögel und 
Schweinswale (Abnahme des Angebotes an 
verfügbarer Nahrung). Erhebliche Beeinträchti-
gungen auf die biotischen Schutzgüter und so-
mit der bestehenden Wechselwirkungen unter-
einander können aber auf Grund der Mobilität 
der Arten bzw. der zeitlichen und räumlichen 
Begrenzung von Sedimentumlagerungen und 
Trübungsfahnen mit der erforderlichen Sicher-
heit ausgeschlossen werden. 

Geräuschemissionen 

Die Installation der Fundamente der Windener-
gieanlagen und Plattformen kann zu zeitweili-
gen Fluchtreaktionen und einer temporären 
Meidung des Gebietes durch Meeressäuger, 
einige Fischarten und Seevogelarten führen. 
Allerdings ist der Einsatz von schallminimieren-
den Maßnahmen während der Rammung der 
Fundamente von Plattformen und Windener-
gieanlagen obligat. Hierdurch können erhebli-
che Auswirkungen auf die Wechselwirkung der 
Schutzgüter mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Wechselwirkungen in der Betriebsphase sind 
dauerhaft, aber allgemein auf die jeweilige Flä-
che bzw. das Gebiet begrenzt zu erwarten. Für 
Plattformen und Seekabelsysteme sind mögli-
che Auswirkungen auf die Wechselwirkungen 
nur lokal zu erwarten. 

Flächennutzung 

Mit dem Einbringen von Fundamenten kommt 
es zu einem lokalen Entzug von Besiedlungs-
fläche für die Benthoszönose, welche für die 
innerhalb der Nahrungspyramide folgenden 
Fische, Vögel und Meeressäuger eine potenzi-
elle Verschlechterung der Nahrungsbasis zur 
Folge haben kann. Allerdings stellen keine der 
im FEP aufgenommenen Gebiete und Fläche 

besondere Nahrungsgründe für Topprädatoren 
wie See- und Rastvögel und Meeressäuger dar. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung von Nah-
rungsverfügbarkeiten kann dadurch mit der 
erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. 

Einbringung von künstlichem Hartsubstrat 

Die Einbringung von künstlichem bzw. standort-
fremdem Hartsubstrat (Fundamente, erforderli-
che Steinschüttungen bei Kabelkreuzungsbau-
werken bzw. lokaler Kabelverlegung auf dem 
Meeresgrund) führt lokal zu einer Veränderung 
der Bodenbeschaffenheit und der Sedimentver-
hältnisse. In der Folge kann sich die Zusam-
mensetzung des Makrozoobenthos ändern. 
Nach KNUST et al. (2003) führt das Einbringen 
von künstlichem Hartsubstrat in Weichböden zu 
einer Ansiedlung von zusätzlichen Arten. Die 
Rekrutierung dieser Arten wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus den natürlichen Harts-
ubstrathabitaten, wie oberflächlich anstehen-
dem Geschiebemergel und Steinen, erfolgen. 
Damit ist die Gefahr einer negativen Beeinflus-
sung der benthischen Weichbodengemein-
schaften durch gebietsuntypische Arten gering. 
Allerdings gehen an diesen Stellen Siedlungs-
bereiche der Weichbodenfauna verloren. Durch 
die Änderung der Artenzusammensetzung der 
Makrozoobenthosgemeinschaft kann die Nah-
rungsgrundlage der Fischzönose am Standort 
beeinflusst werden (bottom-up Regulation).  

Allerdings könnten dadurch bestimmte Fischar-
ten angelockt werden, die wiederum durch 
Prädation den Fraßdruck auf das Benthos er-
höhen und somit durch Selektion bestimmter 
Arten die Dominanzverhältnisse prägen (top-
down Regulation). Weiterhin könnte der Be-
wuchs auf dem Hartsubstrat den benthosfres-
senden Meeresenten als eine neue Nahrungs-
quelle dienen. 

Nutzungs- und Befahrensverbot 

Innerhalb sowie im Umkreis der Windparks und 
Plattformen gilt ein fischereiliches Nutzungs-
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verbot. Der dadurch bedingte Wegfall der Fi-
scherei kann zu einer Erhöhung des Bestandes 
sowohl bei fischereilichen Zielarten als auch bei 
den nicht genutzten Fischarten führen. Auch 
eine Verschiebung im Längenspektrum dieser 
Fischarten ist denkbar. Im Falle einer Zunahme 
der Fischbestände ist eine Anreicherung des 
Nahrungsangebots für Schweinswale zu erwar-
ten. Weiterhin wird erwartet, dass sich eine von 
fischereilicher Aktivität ungestörte Makro-
zoobenthosgemeinschaft entwickeln wird. Dies 
könnte bedeuten, dass sich die Diversität der 
Artgemeinschaft erhöht, indem empfindliche 
und langlebige Arten der derzeitigen Epi- und 
Infauna bessere Überlebenschancen bekom-
men und stabile Bestände entwickeln. 

Wegen der Variabilität des Lebensraumes las-
sen sich Wechselwirkungen insgesamt nur sehr 
ungenau beschreiben. Grundsätzlich ist festzu-
stellen, dass derzeit durch die Durchführung 
des FEP keine Effekte auf bestehende Wech-
selwirkungen erkennbar sind, die eine Gefähr-
dung der Meeresumwelt zur Folge haben könn-
ten. Daher ist für die SUP abschließend festzu-
halten, dass durch die Festlegung von Flächen 
und Gebieten für Windenergieanlagen auf See 
sowie Plattformen und die Festlegungen von 
Seekabeltrassen im FEP nach gegenwärtigem 
Stand der Kenntnis keine erheblichen Auswir-
kungen durch Wechselwirkungen auf die beleb-
te Meeresumwelt zu erwarten sind, sondern im 
Vergleich mit der Nichtdurchführung des Plans 
vielmehr nachteilige Auswirkungen vermieden 
werden können. 

 Kumulative Effekte 4.12
Die Prüfung kumulativer Effekte bezieht sich 
derzeit auf die AWZ sowie Bereiche, in denen 
grenzüberschreitende Auswirkungen zu erwar-
ten sind. Auf Grundlage der Verwaltungsver-
einbarung mit Mecklenburg-Vorpommern wer-
den zudem Aussagen zu kumulativen Effekten 
der Festlegungen im Küstenmeer und der AWZ 
getroffen. 

 Boden/Fläche, Benthos und Bio-4.12.1
toptypen 

Ein wesentlicher Teil der Umweltwirkungen 
durch die Gebiete und Flächen, Plattformen 
und Seekabelsysteme auf Boden, Benthos und 
Biotope wird ausschließlich während der Bau-
zeit (Entstehung von Trübungsfahnen, Sedi-
mentumlagerung etc.) und auf einem räumlich 
eng begrenzten Bereich stattfinden. Gerade 
auch aufgrund der schrittweisen Umsetzung der 
Bauvorhaben sind baubedingte kumulative 
Umweltwirkungen wenig wahrscheinlich. Mögli-
che kumulative Auswirkungen auf den Meeres-
boden, die sich auch unmittelbar auf das 
Schutzgut Benthos und besonders geschützte 
Biotope auswirken könnten, ergeben sich aus 
der dauerhaften direkten Flächeninanspruch-
nahme der Fundamente der Windenergieanla-
gen und Plattformen sowie durch die verlegten 
Kabelsysteme. Die Einzelauswirkungen sind 
grundsätzlich kleinräumig und lokal. 

Zur Abschätzung der direkten Flächeninan-
spruchnahme wird eine überschlägige Berech-
nung anhand der im FEP geplanten Gebie-
te/Flächen, Plattformen und Seekabelsysteme 
im Zusammenwirken mit Bestandsanlagen und 
Planungen im Rahmen des Übergangssystems 
vorgenommen. Die berechnete Flächeninan-
spruchnahme erfolgt unter ökologischen Ge-
sichtspunkten, das heißt der Berechnung wird 
der direkte ökologische Funktionsverlust bzw. 
die mögliche Strukturveränderung der Fläche 
durch das Einbringen der Fundamente und Ka-
belsysteme zugrunde gelegt. Im Bereich des 
Kabelgrabens wird die Beeinträchtigung des 
Sediments und der Benthosorganismen jedoch 
im Wesentlichen temporär sein. Im Falle der 
Querung von besonders empfindlichen Bio-
toptypen wie Riffen wäre von einer dauerhaften 
Beeinträchtigung auszugehen. 

Nach einer modellhaften Annahme ergibt sich 
ein zumeist temporärer Funktionsverlust auf 
einer Fläche von rund 42 ha durch Bestands-
kabel, Kabel im Übergangssystem und die im 
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FEP vorgesehenen Seekabelsysteme. Die Be-
rechnung erfolgt unter der Annahme eines Ka-
belgrabens von 1 m Breite. Hinzuzurechnen 
sind hier die erforderlich werdenden Steinschüt-
tungen für Kreuzungsbauwerke. Ausgehend 
von einer Fläche je Kreuzungsbauwerk von ca. 
900 m² beläuft sich die direkte Flächeninan-
spruchnahme durch Steinschüttungen für eine 
voraussichtliche Anzahl von 24 Kreuzungsbau-
werken auf ca. 2,2 ha. Unter der Annahme, 
dass Kabelverlegungen auf dem Meeresgrund 
lediglich in kleinräumigen Abschnitten erforder-
lich werden, z. B. im südlichen Teil von Gebiet 
1, wird für die damit einhergehenden Stein-
schüttungen und für Abschnitte der Netzanbin-
dungssysteme eine zusätzliche Flächenversie-
gelung von rund 10 ha angenommen.  

Für die FEP-Festlegungen in den Gebieten 
wurden in einer konservativen Abschätzung die 
Parameter des Szenarios 2 des Modellwind-
parks zugrunde gelegt (Anzahl Anlagen be-
rechnet gemäß ausgewiesener Leistung, 
Durchmesser der Gründung sowie Durchmes-
ser eines ggfs. erforderlichen Kolkschutzes, 
Anzahl Plattformen). Für die Berechnung der 
Flächeninanspruchnahme im Rahmen des 
Übergangssystems wurden hingegen die Mo-
dellwindpark-Parameter des Szenarios 1 her-
angezogen unter der Annahme, dass im Über-
gangssystem noch keine Anlagen in der Di-
mension des Szenarios 2 realisiert werden. Die 
Berechnung des Funktionsverlustes durch die 
parkinterne Verkabelung erfolgte entsprechend 
der ausgewiesenen Leistung unter der Annah-
me eines 1 m breiten Kabelgrabens. Anhand 
dieser konservativen Abschätzung werden für 
die Gebiete und Flächen durch die FEP-
Festlegungen, Planungen im Rahmen des 
Übergangssystems und den Bestandssystemen 
ca. 35 ha an Fläche beansprucht bzw. im Falle 
der parkinternen Verkabelung temporär beein-
trächtigt. 

Insgesamt werden also ca. 90 ha an Fläche 
beansprucht bzw. im Falle der Seekabel tempo-

rär beeinträchtigt. Das ist ein Anteil von weit 
unter 0,2‰ an der gesamten AWZ-Fläche. Im 
Vergleich dazu sind ca. 55% der AWZ der Ost-
see unter Schutz gestellt. Da der Bau von 
Windenergieanlagen und Plattformen in Natur-
schutzgebieten grundsätzlich unzulässig ist 
(vgl. Ziel der Raumordnung 3.5.1 (3) und etwa 
Planungsgrundsatz 4.4.4.2 FEP), beschränkt 
sich die räumliche Inanspruchnahme der 
Schutzgebiete auf Seekabeltrassen. Zur Inan-
spruchnahme besonders geschützter Biotopty-
pen nach § 30 BNatSchG kann mangels einer 
belastbaren naturwissenschaftlichen Grundlage 
derzeit keine Aussage gemacht werden. Eine 
derzeit in Ausführung befindliche flächende-
ckende Sediment- und Biotopkartierung der 
AWZ wird hier zukünftig zu belastbareren In-
formationen führen. 

Neben der direkten Inanspruchnahme des Mee-
resbodens und damit des Lebensraums der 
dort angesiedelten Organismen führen die Fun-
damente und Kreuzungsbauwerke zu einem 
zusätzlichen Angebot an Hartsubstrat. Dadurch 
können sich standortfremde hartsubstratlieben-
de Arten ansiedeln und die Artzusammenset-
zung ändern. Dieser Effekt kann durch die Er-
richtung mehrerer Offshore-Bauwerke wie Platt-
form- und WEA-Fundamente oder Steinschüt-
tungen zu kumulativen Wirkungen führen. 
Durch das eingebrachte Hartsubstrat geht der 
an Weichböden adaptierten Benthosfauna zu-
dem Lebensraum verloren. Da sich jedoch so-
wohl bei den Netzanbindungssystemen als 
auch bei den Windparks die Flächeninan-
spruchnahme im ‰-Bereich bewegen wird, sind 
nach derzeitiger Kenntnis auch in der Kumulati-
on keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten, die zu einer Gefährdung der Mee-
resumwelt in Bezug auf den Meeresboden und 
das Benthos führen.  
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 Fische 4.12.2
Das Verständnis von Wirkzusammenhängen 
zwischen der Installation von Windparks in der 
Ostsee und der Ökologie der Fische gestatten 
Prognosen über kumulative Effekte dieser 
neuen Entwicklung. Infolge des Betriebes von 
Offshore-Windparks wird sich die Fläche 
erhöhen, auf der nicht gefischt werden darf. 
Diese fischereifreien Zonen könnten sich durch 
den Entfall der negativen Fischereieffekte wie 
Störung oder Zerstörung des Meeresbodens 
und Fang und Beifang vieler Arten positiv auf 
die Fischzönose der Ostsee auswirken. Diese 
Gebiete könnten sich zu Attrakionsorten für 
Fische entwickeln, wenngleich bislang nicht 
abschließend geklärt ist, ob Windparks Fische 
anlocken und wenn ja warum. Neben dem 
Fehlen der Fischerei wäre auch eine 
verbesserte Nahrungsgrundlage für Fischarten 
mit unterschiedlichster Ernährungsweise 
denkbar. Der Bewuchs der 
Windanlagenfundamente mit sessilen 
Wirbellosen könnte benthosfressende Arten 
begünstigen bzw. eine Veränderung in der 
Nahrungszusammensetzung bei Arten 
bewirken, die sich bislang anders ernährt 
haben. Die Windparks könnten additiv und über 
ihren unmittelbaren Standort hinaus wirken, 
indem die massenhafte und messbare 
Produktion planktischer Verbreitungsstadien 
der auf den Gründungen wachsenden 
Benthosorganismen durch Strömungen 
verbreitet werden und so die qualitative und 
quantitative Zusammensetzung des 
Zooplanktons beeinflussen könnten (FLOETER 
et al. 2017). Dies wiederum könnte sich auf 
planktivore Fische Auswirken, darunter 
pelagische Schwarmfische wie Heringe und 
Sprotten, die Ziel einer der größten Fischereien 
der Ostsee sind. Auch könnte sich die 
Artenzusammensetzung direkt verändern, 
indem Arten mit anderen Habitatpräferenzen 
als die etablierten Arten, z. B. Riffbewohner, 
günstigere Lebensbedingungen vorfinden und 

häufiger werden. Dafür gibt es bislang zwar 
weder für die pelagische noch für die 
demersale Komponente der Fischgemeinschaft 
Anzeichen (LEONHARD et al. 2011). Allerdings 
wurden im dänischen Windpark Horns Rev 7 
Jahre nach dem Bau ein horizontaler Gradient 
zwischen den umliegenden Sandflächen und 
nahe der Turbinengründungen festgestellt: Mit 
Klippenbarsch Ctenolabrus rupestris, Aalmutter 
Zoarces viviparous und Seehase Cyclopterus 
lumpus waren hartsubstrat-affine Arten nahe 
der Windradfundamente wesentlich häufiger als 
auf den umliegenden Sandflächen (LEONHARD 
et al. 2011). Für Sandaale, eine der wichtigsten 
Fischereiressourcen, konnten keine Effekte des 
Windparks nachgewiesen werden. Zu den 
kumulativen Effekten infolge eines 
umfangreichen Ausbaus der Offshore-
Windenergie könnten gehören 

• eine weitergehende Etablierung und 
Verbreitung von an Riffstrukturen 
adaptierte Fischarten 

• die Wiederbesiedelung vorher stark 
befischter Gebiete und Flächen, u. a. von 
Sandaalen,  

• bessere Lebensbedingungen für territoriale 
Arten wie kabeljauartige Fische 

Der natürliche Mechanismus zur Begrenzung 
von Populationen sind neben der Prädation die 
inner- und zwischenartliche Konkurrenz, die 
auch Dichtelimitierung genannt wird. Es ist nicht 
auszuschließen, dass innerhalb einzelner 
Windparks lokale Dichtelimitierung einsetzt, 
bevor sich die günstigen Effekte der Windparks 
räumlich fortpflanzen, z. B. durch die 
Abwanderung „überschüssiger“ Individuen. In 
diesem Fall wären die Effekte lokal und nicht 
kumulativ. Welche Auswirkungen 
Veränderungen der Fischfauna auf anderen 
Elemente des Nahrungsnetzes sowohl 
unterhalb als auch oberhalb ihres trophischen 
Niveaus haben könnten, kann zum derzeitigen 
Kenntnisstand nicht prognostiziert werden.  
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 Marine Säuger 4.12.3
Kumulative Auswirkungen auf marine Säuger, 
insbesondere Schweinswale, können vor allem 
durch die Lärmbelastung während der Installa-
tion der Fundamente auftreten. So könnten 
diese Schutzgüter dadurch erheblich beein-
trächtigt werden, dass – wenn an verschiede-
nen Standorten innerhalb der AWZ gleichzeitig 
gerammt wird – nicht ausreichend Raum zur 
Verfügung steht, um auszuweichen und sich 
zurückzuziehen. Da bisher in der Regel ledig-
lich eine Offshore-Baustelle zeitgleich aktiv war, 
fehlen Erfahrungen hinsichtlich der zeitlichen 
und räumlichen Überlappung bei der Ausbrei-
tung von Rammschall. Erste Erkenntnisse wer-
den aus den aktuell im Bau befindlichen Vorha-
ben erwartet. Zudem laufen parallel For-
schungsvorhaben, die die Schallausbreitung 
aus mehreren Schallquellen berechnen und 
modellieren. Eine wissenschaftliche Grundlage 
zur Bewertung von möglichen kumulativen 
Auswirkungen auf Meeressäuger fehlt eben-
falls. Daher behält sich die Zulassungsbehörde 
bezüglich der Rammarbeiten der Einzelvorha-
ben eine zeitliche und räumliche Koordinierung 
vor, um die Schalleintragszeiten insgesamt zu 
minimieren. 

Aus der im FEP vorgesehenen zeitlichen Staf-
felung des Netzanschlusses der einzelnen Flä-
chen wird zudem deutlich, dass die Netzanbin-
dungssysteme und die einzelnen Offshore-
Windparks schrittweise, das heißt gestaffelt in 
den kommenden Jahren gebaut werden und 
nicht zeitgleich. 

 See- und Rastvögel 4.12.4
Vertikalstrukturen wie Plattformen oder Offsho-
re-Windenergieanlagen können unterschiedli-
che Auswirkungen auf Rastvögel haben, wie 
Habitatverlust, ein erhöhtes Kollisionsrisiko o-
der eine Scheuch- und Barrierewirkung. Für 
Rastvögel kann insbesondere der Habitatver-
lust durch die Realisierung von mehreren Bau-
werken bedeutend sein. 

Eine gebietsübergreifende Betrachtung der 
kumulativen Auswirkungen von Offshore-
Windparks und Plattformen auf See- und Rast-
vögel kann auf der Basis von bisherigen Ergeb-
nissen und Beobachtungen aus bereits reali-
sierten Offshore-Windparkprojekten, z. B. in der 
deutschen AWZ der Nordsee, erfolgen. Dabei 
ist nicht nur das jeweilige natürliche, durch hyd-
rographische Bedingungen gegebene, lokale 
Seevogelvorkommen zu beachten, sondern 
auch das artspezifische Verhalten zu berück-
sichtigen. Insbesondere sind gefährdete und 
störempfindliche Seevogelarten, wie Seetau-
cher, im Hinblick auf kumulative Effekte durch 
die Realisierung der Offshore-Windparks und 
Netzanbindungsprojekte zu beachten. GARTHE 
& HÜPPOP (2004) bescheinigen Seetauchern 
eine sehr hohe Sensitivität gegenüber Bauwer-
ken, die durch aktuelle Ergebnisse aus dem 
bau- und betreibsbegleitenden Monitoring ge-
mäß StUK bestätigt werden. Für die kumulative 
Betrachtung des Gefährdungsrisikos für See-
taucher sind neben den Bauwerken selbst auch 
Auswirkungen durch den Schiffsverkehr (auch 
für den Betrieb und die Wartung von Kabelsys-
temen und Plattformen) mit einzubeziehen. 

Um die Bedeutung von kumulativen Effekten 
bei Seevögeln beurteilen zu können, müssen 
etwaige Auswirkungen artspezifisch geprüft 
werden. Insbesondere sind Arten des Anhangs 
I der V-RL, Arten des Vogelschutzgebietes 
„Pommersche Bucht“ und solche Arten, für die 
bereits ein Meideverhalten Bauwerken gegen-
über festgestellt wurde (wie Seetaucher) im 
Hinblick auf kumulative Auswirkungen zu be-
trachten. Dabei stellt sich die Frage nach popu-
lationsbiologischen Grenzwerten sowie nach 
der maßgeblichen Bezugsgröße für einen sol-
chen Grenzwert. In der Literatur wird für Rast-
vögel vorgeschlagen, einen Eingriff als unzu-
lässig anzusehen, wenn 1% der biogeographi-
schen Population von einem Lebensraumver-
lust betroffen ist. Dabei wird auf Kriterien des 
Ramsar-Übereinkommens von 1971 zur Bewer-
tung von Wasservogel-Rastgebieten verwiesen, 
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wonach ein Rastgebiet dann von internationaler 
Bedeutung ist, wenn es mindestens einmal pro 
Jahr 1% der biogeographischen Population 
einer Wasservogelart beherbergt (DIERSCHKE et 
al. 2003).  

Dieses 1%-Kriterium findet sich auch bei der 
Klassifizierung von Important Bird Areas (IBA). 
Ein Gebiet wird von Birdlife International als IBA 
bezeichnet, wenn sich dort mehr als 1% der 
biogeographischen Population aufhalten (HE-
ATH & EVANS, 2000). Dieser Schwellenwert des 
Ramsar-Übereinkommens von 1% ist allerdings 
derzeit für die Frage nach der Beurteilung der 
Beachtlichkeit von Eingriffen oder Störungen 
populationsbiologisch nicht ableitbar (DIERSCH-
KE et al. 2003). Da das Ramsar-Überein-
kommen das 1%-Kriterium zur Beurteilung der 
Bedeutung eines Feuchtgebietes benutzt, er-
scheint wegen der sehr unterschiedlichen Inten-
tionen fachlich und wissenschaftlich nicht be-
gründbar, dieses Kriterium auf die Beurteilung 
eines Eingriffs zu übertragen. Gleichwohl 
scheint das 1%-Kriterium mangels anderer, 
verlässlicher Kriterien zumindest geeignet, sich 
der Quantifizierung eines Eingriffs zu nähern. 

Die Bezugsgröße bzw. die relevante Be-
zugspopulation wird bei kumulativen Betrach-
tungen von Auswirkungen artspezifisch defi-
niert. So beträgt z. B. bei Seetauchern die Be-
zugsgröße der relevanten Winterrastpopulation 
Nordwesteuropas 110.000 Tiere (SKOV et al. 
1995). Diese Zahl wurde den ersten Entschei-
dungen der Zulassungsbehörde zur Beurteilung 
von möglichen kumulativen Auswirkungen 
durch den Betrieb von Offshore-Windparks zu-
grunde gelegt. 

Alle bisherigen Erkenntnisse weisen für die im 
FEP aufgenommenen Gebiete und Flächen für 
Windenergieanlagen und Plattformen auf eine 
geringe Bedeutung für Arten des Anhang I V-
RL hin. Nach aktuellem Kenntnisstand sind 
daher keine Hinderungsgründe ersichtlich, die 
der Vollziehbarkeit des Plans entgegenstehen. 
Die Plattformen sind alle in der direkten Umge-

bung von Offshore-Windparks geplant, so dass 
auch kumulativ kein zusätzlicher Habitatverlust 
für störempfindliche Arten zu erwarten ist. Auf-
grund der Distanz der Gebiete zum Natur-
schutzgebiet „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ ist eine Störung der überwinternden Vö-
gel im Schutzgebiet selbst auszuschließen. Das 
gilt auch für etwaige Störungen durch den 
Schiffsverkehr im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und der Wartung von Windenergieanla-
gen, Plattformen und Seekabelsystemen. Da 
die Ostsee intensiv für die Schifffahrt genutzt 
wird, ist durch den Schiffsverkehr in der Bau-
phase oder zu Reparatur- und Wartungszwe-
cken keine zusätzliche Störung empfindlicher 
Arten zu erwarten. Durch die Vermeidung der 
Inanspruchnahme von Natura2000-Gebieten 
können erhebliche Störungen innerhalb des 
Naturschutzgebietes zusätzlich ausgeschlossen 
werden.  

Im Ergebnis der SUP können kumulative Effek-
te durch den Bau bzw. die Verlegung und den 
Betrieb von Windparks, Plattformen und See-
kabelsystemen auf das Schutzgut See- und 
Rastvögel in der AWZ der Ostsee mit der erfor-
derlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. 

  Zugvögel 4.12.5
Hinsichtlich der kumulativen Auswirkungen auf 
den Vogelzug wird geprüft, ob sich durch die 
geplanten Windenergieanlagen, Umspann- und 
Sammelplattformen im Zusammenwirken mit 
den anzuschließenden bzw. auf der Flugroute 
liegenden Windparks das Gefährdungsrisiko für 
Zugvögel erhöht. Bislang sind zwar keine gra-
vierenden Zulassungshindernisse erkennbar 
geworden, allerdings kann dies im Detail erst im 
Einzelverfahren projekt- und standortbezogen 
überprüft werden. 

Ein Gefährdungspotenzial für Zugvögel ergibt 
sich einerseits aus dem Kollisionsrisiko mit der 
Umspann- oder Sammelplattform und den ein-
zelnen Offshore-Windenergieanlagen, anderer-
seits aus nachteiligen Effekten auf das Ener-
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giebudget der Tiere durch erzwungene Ände-
rungen der Flugroute. Unter normalen, von den 
Zugvogelarten bevorzugten Zugverhältnissen 
lassen sich bisher für keine Art Hinweise darauf 
finden, dass die Vögel ihren Zug typischerweise 
im Gefahrenbereich der Anlagen durchführen 
und/oder diese Hindernisse nicht erkennen und 
nicht ausweichen. Bei den von den Vögeln für 
ihren Zug bevorzugten klaren Wetterlagen ist 
daher die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit 
Umspann- bzw. Sammelplattformen oder 
Windenergieanlagen sehr gering.  

Eine potenzielle Gefährdungssituation stellen 
überraschend auftretende Nebellagen und Re-
gen dar, die zu schlechter Sicht und niedrigen 
Flughöhen führen. Problematisch ist insbeson-
dere das Zusammentreffen von Schlechtwetter-
lagen mit sog. Massenzugereignissen. Nach 
neueren Forschungsergebnissen, die auf der 
Forschungsplattform „FINO1“ in der Nordsee 
gewonnen wurden, relativiert sich diese Prog-
nose. Es wurde festgestellt, dass die Vögel bei 
sehr schlechter Sicht (unter 2 km) höher ziehen 
als bei mittlerer (3 bis 10 km) bzw. guter Sicht 
(> 10 km; HÜPPOP et al. 2005). Allerdings beru-
hen diese Ergebnisse bisher nur auf drei Mess-
nächten. Für die Ostsee ist weiterhin zu be-
rücksichtigen, dass die Zugstrecken über Was-
serflächen mit max. ca. 100 km im Vergleich 
zur Nordsee mit mehr als 400 km gering sind. 
Legt man die Eigengeschwindigkeit der beson-
ders zahlreich am Nachtzug beteiligten Dors-
selarten (je nach Art zwischen 35 und 50 km/h) 
zugrunde (BRUDERER & BOLDT 2001), so erge-
ben sich Zugzeiten von ca. zwei bis drei Stun-
den. Aufgrund dieser kurzen Zugzeiten wird die 
Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von 
Schlechtwetterlagen mit sog. Massenzugereig-
nissen gering sein. 

Das Kollisionsrisiko für am Tag ziehende See- 
und Wasservögel wird generell als gering ein-
geschätzt. Diese orientieren sich visuell und 
sind meist in der Lage, auf dem Wasser zu lan-
den. Untersuchungen an Feuerschiffen in Dä-

nemark (HANSEN, 1954) haben ergeben, dass 
Lichtquellen selten von See- und Wasservö-
geln, aber vermehrt von Kleinvogelarten wie 
Singdrosseln, Staren und Feldlerchen angeflo-
gen werden. Die Gefahr des Vogelschlags 
könnte sich daher eher bei nachts ziehenden, 
individuenreichen Singvogelpopulationen ver-
wirklichen. Auch für tagziehende Landvögel (z. 
B. Kraniche und Greifvögel) wird derzeitig ein 
geringes Kollisionsrisiko gesehen, da auch die-
se sich visuell orientieren und den Windener-
gieanlagen ausweichen. Allerdings können ku-
mulative Effekte bei einigen Flächen zu einer 
Erhöhung des Kollisionsrisikos führen.  

Dies gilt insbesonders für die Fläche O-2.2 und 
betrifft vor allem den Kranichzug. Im Frühjahr 
müssen die Kraniche, die Richtung Bornholm 
ziehen, vorher den genehmigten Windpark Ar-
cadis Ost 1 im Küstenmeer passieren, um an-
schließend auf den geplanten Windpark der 
Fläche O-1.3 zu treffen. Im Herbst gilt dies ent-
sprechend – nur in umgekehrter Reihenfolge. 
Obwohl ein Großteil der Kraniche im Höhenbe-
reich zwischen 100 und 400 m über die Ostsee 
zieht, ist daraus kein erhebliches Kollisionsrisi-
ko per se abzuleiten, da nach allgemeiner 
Kenntnislage die Kraniche den Hindernissen 
vertikal bzw. horizontal ausweichen.  

Zur Verifizierung der Kenntnislage wurde im 
Rahmen der Flächenvoruntersuchung der Flä-
che O-1.3 ein über das StUK 4 hinausgehendes 
zusätzliches Monitoring der tagziehenden 
Landvögel mit Schwerpunkt Kranich, Greifvögel 
und Gänse mittels Rangefinder in Auftrag ge-
geben. Aus diesem Grund und aufgrund der 
hohen Sichtungsrate von Kranichen im Bereich 
des Gebietes O-4 (bis zu 20 % der biogeogra-
phischen Population) wurde die Fläche O-2.2 
unter Prüfung gestellt, um die vorgenannten 
Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Für die 
in Nord-Süd-Richtung ziehenden Landvögel 
besteht dagegen auch kumulativ kein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. 
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Zur Minimierung des Risikos sind die Anlagen 
so zu konstruieren, dass bei Errichtung und 
Betrieb Lichtemissionen soweit wie möglich 
vermieden werden, soweit diese nicht durch 
Sicherheitsanforderungen des Schiffs- und 
Luftverkehrs sowie Anforderungen der Arbeits-
sicherheit geboten und unvermeidlich sind. Eine 
möglichst verträgliche Beleuchtung während 
des Betriebs der Umspann- bzw. Sammelplatt-
formen zur weitestgehenden Reduzierung von 
Anlockeffekten umfasst Maßnahmen wie z. B. 
ein bedarfsgerechtes An- und Abschalten der 
Hindernisbefeuerung, die Wahl geeigneter 
Lichtintensitäten und Lichtspektren oder Be-
leuchtungsintervalle. 

Barriereeffekt/ Zugverlängerung durch kumula-
tive Auswirkungen 

Kumulative Auswirkungen der im FEP sowie 
der im Küstenmeer von Mecklenburg- Vor-
pommern vorgesehenen Windenergieanlagen, 
Umspann- bzw. Sammelplattformen und an-
grenzender Windparks könnten neben dem 
Vogelschlagrisiko darüber hinaus zu einer Ver-
längerung des Zugweges für die ziehenden 
Vögel führen. Sofern die Zugvögel im Wirkbe-
reich von Windparks (bis ca. 300 m Höhe) zie-
hen, sind sie gezwungen, die Anlagen durch 
Ausweichbewegungen zu um- bzw. überfliegen. 
Sie werden dadurch mehr oder weniger stark 
von ihrer Zugroute abgelenkt.  

Es ist bekannt, dass Windparks von Vögeln 
gemieden, das heißt, horizontal umflogen oder 
überflogen werden. Dieses Verhalten wurde 
neben Beobachtungen an Land ebenfalls im 
Offshore-Bereich nachgewiesen (z. B. KAHLERT 
et al. 2004). Seitliche Ausweichreaktionen sind 
offenbar die häufigste Reaktion (HORCH & KEL-
LER 2004). 

Die Umspannplattformen sind Bestandteil der 
einzelnen Windparks, auch die ggf. geplante 
Sammelplattform wird im direkten Umfeld der 
Windparks errichtet. Das Umfliegen der Platt-
formen ist in diesem Zusammenhang vernach-

lässigbar, da sie aufgrund der unmittelbaren 
räumlichen Nähe zu einem Windpark keine 
eigene Barrierewirkung entfalten und die des 
Windparks nicht verstärken. Das geplante Vor-
haben auf der Fläche O-1.3 führt allerdings zu 
einer Erweiterung der bereits bestehenden Bar-
riere um 6,5 km in Ost-West-Richtung.  

Auch wenn bei Kumulation mit anderen Anla-
gen auf dem Zugweg der Anteil betroffener Vö-
gel höher ist, so ist der Energiemehraufwand 
für das Einzelindividuum gering erhöht. Etwas 
größer werden die Auswirkungen für Individuen 
sein, die mehreren Bauwerken ausweichen 
müssen.  

Die potentielle Beeinträchtigung des Vogelzugs 
im Sinne einer Barrierewirkung ist von vielen 
Faktoren abhängig, insbesondere ist die Aus-
richtung der Windparks zu den Hauptzugrich-
tungen zu berücksichtigen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ziehen die Nachtzieher unter 
den Zugvögeln hauptsächlich von Nord nach 
Süd im Breitfrontzug über die Ostsee. Viele am 
Tag ziehende Arten nutzen Zugkorridore wie 
z. B. die Vogelfluglinie von Falsterbo kommend 
nach Fehmarn.  

Unter den Wasservögeln ist allerdings auch ein 
küstenorientierter Ost-West-Zug und umgekehrt 
verbreitet. Unter dieser Annahme ist es vor-
stellbar, dass die von Ost nach West ziehenden 
Arten auf die Windparkgebiete treffen könnten.  

Gebiet O-1 erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung 
über ca. 20 km, Gebiet O-2 über ca. 16 km. 
Gebiet O-3 hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 
ca. 9 km, so dass insgesamt für den Ost-West-
Zug eine Barriere von rund 30 km entstehen 
könnte. Durch die geplante Fläche O-1.3 erhöht 
sich die Barriere um ca. 6,5 km. Demzufolge 
wäre für die Zugvögel, die alle drei Gebiete 
umfliegen müssten, ein maximaler Umweg von 
ca. 73 km möglich.  

Davon betroffen wären allerdings nur diejenigen 
Arten, die von Osten kommend Gebiet O-1 und 
O-2 nördlich umfliegen und dann ihre Zugrich-
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tung beibehalten. Umfliegen dieselben Arten 
die Gebiete O-1 und O-2 südlich, so treffen sie 
auf ein weiteres Hindernis im Küstenmeer und 
zwar auf Arcadis Ost 1 (Gebiet O-4) mit einer 
Nord-Süd-Ausdehnung von 4,5 km. Für diese 
Arten ergibt sich damit ein Umweg von ca. 30 
km. Handelt es sich bei diesen Arten um Zug-
vögel, die eine starke Küstenorientierung auf-
weisen wie z. B. die Trauerente (siehe Abb. 
34), so befinden sich auf ihrem westwärts ge-
richteten Zugweg mit den Gebieten O-5 und O-
6 weitere Hindernisse, die eine Nord-Süd-
Ausdehnung von 3,2 bzw. 9,8 km aufweisen. 
Daraus folgt eine weitere Zugwegverlängerung 
von ca. 10 km. Aneinander angrenzende Wind-
parks desselben Gebietes bilden eine einheitli-
che Barriere, so dass eine einmalige Aus-
weichbewegung ausreicht.  

Bei Betrachtung der Nord-Süd-Zugrichtung liegt 
der mögliche Barriereeffekt in einer ähnlichen 
Größenordnung. Gebiet O-1 erstreckt sich in 
Ost-West-Richtung über ca. 11 km, Gebiet O-3 
über rund 18 km. Gebiet O-2 hat eine Ausdeh-
nung von ca. 10 km in Ost-West-Richtung. Sel-
biges gilt für die Gebiete O-4, O-5 und O-6 im 
Küstenmeer. Hier liegt die Ausdehnung in Ost-
West-Richtung bei 11,9, 9,5 und 18,3 km. Der 
räumliche Abstand zwischen diesen Gebieten 
ist so groß, dass ausreichend Platz zum Um-
fliegen bleibt. Die Distanz zwischen den einzel-
nen Gebieten O-1 bis O-6 liegt zwischen 4,2 
und 10,3 km.  

Unter Einbeziehung des im Küstenmeer ge-
nehmigten Windparks „Arcadis Ost 1“ (Gebiet 
O-4), dessen Fläche sich südwestlich an Gebiet 
2 anschließt, ergibt sich in Ost-West-Richtung 
eine maximale Barrierewirkung von 25 km Brei-
te. Das entspräche einem maximalen Umweg 
von ca. 50 km. Berücksichtigt man, dass sich 
die Nonstop-Flugleistungen des Großteils der 
Zugvogelarten, auch Kleinvogelarten, in Grö-
ßenordnungen von über 1000 km (BERTHOLD 
2000) bewegen, ist nicht mit nennenswerten 
Auswirkungen auf das Energiebudget von Zug-

vögeln zu rechnen. So dürfte ein durch den 
Barriereeffekt der WindparkGebiet hervorgeru-
fener Umweg von max. 60 km im Verhältnis zu 
den Zugdistanzen nicht zu einer Gefährdung 
des Vogelzuges führen, da auch witterungsbe-
dingt Ablenkungen auftreten können.  

Dies bestätigen Ergebnisse eines F&E-
Vorhabens zur Entwicklung geeigneter Analy-
se- und Bewertungsmethoden von kumulativen 
Auswirkungen von Offshore-Windenergie-
anlagen auf den Vogelzug (HÜPPOP et al. 
2005a). Anhand von dreizehn überwiegend 
nachts ziehenden Singvogelarten, worunter 
Kurz-, Mittel- und Langstreckenzieher sind, un-
tersuchten HÜPPOP et al. die konditionellen Vo-
raussetzungen, mit denen diese die Deutsche 
Bucht überqueren.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass Kurz- bis Mittel-
streckenzieher mit durchschnittlich geringeren 
Körperreserven ausgestattet und daher von 
potenziellen Barriereeffekten vermutlich stärker 
betroffen sind als Langstreckenzieher. Für eine 
durch Barriereeffekte um ca. 110 km verlänger-
te Zugstrecke über See (bei Windstille) berech-
neten die Autoren einen Verlust an Körperre-
serven, der bei ausbleibender Kompensation 
(zusätzliche Rast von 1 bis 2 Tagen) eine ge-
ringere Reproduktionsleistung zur Folge haben 
könne. Von einer Mortalitätserhöhung der zie-
henden Vögel selbst ist nicht die Rede. 

Die Betrachtung der vorhandenen Erkenntnisse 
über die Zugverhaltensweisen der verschiede-
nen Vogelarten, die üblichen Flughöhen und die 
tageszeitliche Verteilung des Vogelzugs lässt 
den Schluss zu, dass derzeit erhebliche Aus-
wirkungen auf den Vogelzug durch die Realisie-
rung der bereits genehmigten Vorhaben in den 
Vorranggebieten nach derzeitigem Kenntnis-
stand auch unter kumulativer Betrachtung nicht 
wahrscheinlich sind. Ein etwaiges Umfliegen 
der Vorranggebiete lässt derzeit keinen erhebli-
chen negativen Effekt auf die weitere Entwick-
lung der Populationen erwarten. 
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Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese 
Prognose nach dem bisherigen Stand von Wis-
senschaft und Technik unter Prämissen abge-
geben wird, die noch nicht geeignet sind, die 
Grundlage für das Schutzgut auf befriedigende 
Weise abzusichern. Kenntnislücken bestehen 
insbesondere hinsichtlich des artspezifischen 
Zugverhaltens. Dies gilt besonders für schlech-
te Witterungsbedingungen (Regen, Nebel).  

Diese Kenntnislücken konnten trotz umfangrei-
cher Forschungstätigkeiten, die in der AWZ von 
Nord- und Ostsee im Rahmen der ökologischen 
Begleitforschung durchgeführt wurden, wie u. a. 
Testfeldforschung zum Vogelzug am Offshore-
Pilotpark „alpha ventus“, Auswertung der konti-
nuierlich auf „FINO1“ erhobenen Daten (2008-
2011), Erfassung von Vogelkollisionen mit Hilfe 
des Systems VARS und Erfassung von Aus-
weichbewegungen von Zugvögeln mittels Pen-
cil Beam Radar, nicht geschlossen werden.  

Aufgrund der angeführten Kenntnislücken ist 
eine abschließende kumulative Betrachtung 
aller zu berücksichtigenden Offshore-
Windparks unter Einbeziehung der Vorhaben in 
Gebieten, in denen noch keine bestandskräfti-
gen Genehmigungen bzw. Planfeststellungsbe-
schlüsse infolge der Durchführung einer UVP 
vorliegen, zum derzeitigen Stand nicht möglich.  

Das betrifft die Vorhaben in Gebiet 2 und die 
Vorhaben in Gebiet 1 außerhalb des Vorrang-
gebiets, sowie weitere Offshore-Windparks au-
ßerhalb der deutschen AWZ. Die für die Vorha-
ben in Gebiet 2 vorliegenden UVS weisen zwar 
auf keine besondere Bedeutung dieser Gebiete 
für den Vogelzug, etwa einen gegenüber der 
Umgebung herausgehobenen Zugkorridor, hin. 
Allerdings wurde u. a. im Rahmen der Basisun-
tersuchungen für die Vorhaben in Gebiet 2 
zeitweise ein vermehrtes Kranichzugaufkom-
men beobachtet. Die Gutachter führen dies auf 
eine Verdriftung der Vögel infolge ungünstig 
wechselnder Winde während der Ostseeüber-
querung zurück. Basierend auf diesen Be-
obachtungen sind insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass für das Seegebiet zwischen Rü-
gen und Schonen von einer Konzentration des 
Vogelzuges, v.a. für Schmalfrontzieher wie 
Kraniche, auszugehen ist (vgl. BFN 2006), er-
hebliche kumulative Auswirkungen zum derzei-
tigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. 

 Grenzüberschreitende Auswir-4.13
kungen 

Die vorliegende SUP kommt zu dem Schluss, 
dass nach derzeitigem Stand durch die im FEP 
getroffenen Festlegungen keine erheblichen 
Auswirkungen auf die an die deutsche AWZ der 
Ostsee angrenzenden Gebiete der Nachbar-
staaten erkennbar sind. 

Für die Schutzgüter Boden und Wasser, Plank-
ton, Benthos, Biotoptypen, Landschaft, kulturel-
les Erbe und sonstige Sachgüter und Mensch, 
einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
können erhebliche grenzüberschreitende Aus-
wirkungen grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den. Mögliche erhebliche grenzüberschreitende 
Auswirkungen könnten sich allenfalls bei kumu-
lativer Betrachtung im Bereich der deutschen 
Ostsee für die hochmobilen biologischen 
Schutzgüter Fische, marine Säuger, See- und 
Rastvögel, sowie Zugvögel und Fledermäuse 
ergeben. 

Für das Schutzgut Fische kommt die SUP zu 
dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Kennt-
nisstand durch die Umsetzung des FEP keine 
erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkun-
gen auf das Schutzgut zu erwarten sind, da 
einerseits die Gebiete, für die der FEP Festle-
gungen trifft, keine herausgehobene Funktion 
für die Fischfauna haben und andererseits die 
erkennbaren und prognostizierbaren Effekte 
kleinräumiger und temporärer Natur sind. 

Das gilt ebenfalls für die Schutzgüter Marine 
Säuger sowie See- und Rastvögel. Diese nut-
zen die Gebiete überwiegend als Durchzugs-
gebiete. Es ist nicht von einem erheblichen Ha-
bitatverlust für streng geschützte See- und 
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Rastvogelarten auszugehen. Nach aktuellem 
Kenntnisstand und unter Berücksichtigung 
auswirkungsminimierender und schadensbe-
grenzender Maßnahmen können erhebliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen ausge-
schlossen werden. So wird die Installation der 
Fundamente von Windenergieanlagen und 
Plattformen im konkreten Zulassungsverfahren 
nur unter dem Einsatz wirksamer Schallminde-
rungsmaßnahmen gestattet (vgl. z. B. Pla-
nungsgrundsatz 4.4.1.7 FEP). Vor dem Hinter-
grund der besonderen Gefährdung der separa-
ten Ostseepopulation des Schweinswals sind 
im Rahmen des Vollzugs intensive Überwa-
chungsmaßnahmen durchzuführen und ggf. die 
Schallminderungsmaßnahmen anzupassen 
oder die Bauarbeiten zu koordinieren, um etwa-
ige kumulative Effekte auszuschließen. 

Für Zugvögel können die auf den Flächen des 
FEP errichteten Windenergieanlagen und Platt-
formen eine Barriere bzw. ein Kollisionsrisiko 
darstellen. Das Kollisionsrisiko ist durch ent-
sprechende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Anlockeffekten durch die Beleuchtung zu mini-
mieren. Hinsichtlich der Barrierewirkung ist eine 
abschließende kumulative Betrachtung bei der 
derzeitigen Kenntnislage nicht möglich. 

Auch für den Fledermauszug ist eine kumulati-
ve Einschätzung des Gefährdungsrisikos zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da bis heute 
ausreichende Erkenntnisse zu Zugwegen, Zug-
höhen und Zugintensitäten fehlen. Es ist allge-
mein davon auszugehen, dass etwaige erhebli-
che grenzüberschreitende Auswirkungen durch 
die Festlegungen im FEP in gleicher Weise von 
entsprechenden Vermeidungs- bzw. Minimie-
rungsmaßnahmen verhindert werden, wie sie 
für den Vogelzug anzuwenden sind. 

.  
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5 Artenschutzrechtliche Prü-
fung 

Der allgemeine Artenschutz umfasst nach § 37 
BNatSchG generell 

• den Schutz der Tiere und Pflanzen wild le-
bender Arten und ihrer Lebensgemein-
schaften vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen und die Gewährleistung ihrer 
sonstigen Lebensbedingungen, 

• den Schutz der Lebensstätten und Biotope 
der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten 
sowie 

• die Wiederansiedlung von Tieren und 
Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in 
geeigneten Biotopen innerhalb ihres natür-
lichen Verbreitungsgebiets. 

Besondere Vorschriften mit Verboten gelten für 
Tiere der besonders oder streng geschützten 
Arten. Wild lebende Tiere der besonders ge-
schützten Arten dürfen nach § 44 Abs. 1 Nr.1 
BNatSchG nicht verletzt oder getötet werden. 
Wild lebende Tiere der streng geschützten Ar-
ten und der europäischen Vogelarten dürfen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich 
gestört werden. Eine erhebliche Störung liegt 
hierbei vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert. Weiterhin dürfen gemäß § 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten nicht aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstöret werden. 

Hierbei kommt es weder darauf an, ob eine 
relevante Schädigung oder Störung auf ver-
nünftigen Gründen beruht, noch spielen Be-
weggründe, Motive oder subjektive Tendenzen 
für die Erfüllung der Verbotstatbestände eine 
Rolle (Landmann/Rohmer, 2018). 

Im Rahmen der vorliegenden artenschutzrecht-
lichen Prüfung wird untersucht, ob der Flächen-

entwicklungsplan die artenschutzrechtlichen 
Vorgaben des § 44 BNatSchG für besonders 
geschützte Tierarten erfüllt. Es wird insbeson-
dere geprüft, ob der Plan gegen artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände verstößt. Die 
vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung er-
folgt auf der übergeordneten Ebene des Fach-
plans. Eine detaillierte artenschutzrechtliche 
Prüfung für die einzelnen Flächen und Vorha-
ben hat im Rahmen der Prüfung der Eignung 
von konkreten Flächen bzw. des jeweiligen Ein-
zelzulassungsverfahrens zu erfolgen. 

 Marine Säuger 5.1
Im Untersuchungsraum kommen mit dem 
Schweinswal sowie dem Seehund und der Ke-
gelrobbe Arten des Anhangs II (Tier- und Pflan-
zenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für 
deren Erhaltung besondere FFH-Gebiete aus-
gewiesen wurden) bzw. des Anhangs IV (streng 
zu schützende Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-RL vor, 
die nach Art.12 FFH-RL zu schützen sind. Die 
Flächen der drei Gebiete gehören, wie die ge-
samte Westliche Ostsee zum Lebensraum des 
Schweinswals. Nach aktuellem Kenntnisstand, 
werden die drei Gebiete von Schweinswalen als 
Durchzugsgebiete genutzt. Es gibt derzeit keine 
Hinweise, dass diese drei Flächen besondere 
Funktionen als Nahrungs- oder Aufzuchtgebiete 
für Schweinswale haben. Seehunde und Kegel-
robben nutzen die drei Gebiete nur sporadisch 
als Durchzugsgebiete. 

 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- 5.1.1
und Verletzungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG, der im 
Lichte des Art.12 Abs.1a) FFH-RL auszulegen 
ist, ist eine Tötung oder Verletzung wild leben-
der Tiere der besonders geschützten Arten, das 
heißt u. a. von Tieren des Anhangs IV der FFH-
RL, untersagt. 
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5.1.1.1 Gebiete und Flächen für Wind-
energieanlagen auf See 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 des BNatSchG, der 
im Lichte des Art. 12 Abs. 1 a) FFH-RL auszu-
legen ist, ist eine Tötung oder Verletzung wild 
lebender Tiere der besonders geschützten Ar-
ten, d.h. u.a. von Tieren des Anhangs IV der 
FFH-RL, untersagt. Das BfN geht regelmäßig in 
seinen Stellungnahmen davon aus, dass nach 
derzeitigem Kenntnisstand bei Schweinswalen 
Verletzungen in Form eines temporären Hörver-
lustes auftreten, wenn sie einem Einzelereignis-
Schalldruckpegel (SEL) von 164 dB re 1 
µPa2/Hz bzw. einem Spitzenpegel von 200 dB 
re 1 µPa ausgesetzt werden. 

Nach Einschätzung des BfN ist nach aktuellem 
Kenntnisstand mit ausreichender Sicherheit 
gewährleistet, dass bei Einhaltung der festge-
legten Grenzwerte von 160 dB für den Schal-
lereignispegel (SEL05) und von 190 dB für den 
Spitzenpegel in 750 m Entfernung zur Emissi-
onsstelle, bezogen auf den Schweinswal nicht 
zur Verwirklichung des Tötungs- und Verlet-
zungstatbestandes nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommen kann.  

Das BfN berücksichtigt dabei die aktuell übliche 
Verwendung von Monopfählen mit Durchmes-
ser bis zu 8,2 m für WEA und von Jacketpfäh-
len mit Durchmesser bis zu 4 m für Umspann-
werke. Dabei setzt das BfN voraus, dass mit 
geeigneten Mitteln wie z. B. Vergrämung, Soft-
start-Prozedur etc. sichergestellt werde, dass 
sich innerhalb des 750 m Radius um die 
Rammstelle keine Schweinswale aufhalten. 

Dieser Einschätzung schließt sich das BSH an.  

Das BSH ordnet zusätzlich im Rahmen der 
Planfeststellung und des Vollzugs eine Reihe 
von Schallschutzmaßnahmen an, mittels derer 
die Verwirklichung des Verbotstatbestandes 
ausgeschlossen bzw. die Intensität etwaiger 
Beeinträchtigungen herabgesetzt werden kann 
(sog. konfliktvermeidende oder – mindernde 
Maßnahmen), vgl. u.a. Lau in: Frenz/ Müggen-

borg, BNatSchG, Kommentar, Berlin 2011, § 44 
Rn 3. Die Maßnahmen werden streng über-
wacht, um mit der erforderlichen Sicherheit zu 
gewährleisten, dass es nicht zur Verwirklichung 
des Tötungs- und Verletzungstatbestandes 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt.  

Um die Verwirklichung des Tötungs- und Ver-
letzungstatbestands i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG mit der erforderlichen Sicherheit 
auszuschließen ordnet das BSH im Rahmen 
von einzelnen Planfeststellungsbeschlüsse so-
wie im Rahmen des Vollzugs geeignete Ver-
grämungsmaßnahmen sowie einen langsamen 
Anstieg der Rammenerrgie, durch so genannte 
„soft-Start“ verfahren. Durch die angeordneten 
Vergrämungsmaßnahmen und den „soft-start“ 
kann sichergestellt werden, dass sich in einem 
adäquaten Bereich um die Rammstelle, min-
destens jedoch bis zu einer Entfernung von 750 
m von der Baustelle keine Schweinswale oder 
andere Meeressäuger aufhalten. Zwecks Ver-
grämung wurde bis 2017 eine Kombination aus 
Pingern als Vorwarnsystem gefolgt von dem 
Einsatz des so genannten Seal Scarers einge-
setzt. Allerdings geht die Vergrämung mittels 
Seal Scarer mit einem großen Habitatverlust 
hervorgerufen durch die Fluchtreaktionen der 
Tiere und stellt daher eine Störung dar (BRANDT 
et al. 2012). Die Entwicklung von neuen Syste-
men, wie das Fauna Guard System eröffnet die 
Möglichkeit die Vergrämung des Schweinwals 
und der Robben, so anzupassen, dass die 
Verwirklichung des Tötungs- und Verwirkli-
chungstatbestandes i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG mit Sicherheit ausgeschlossen wer-
den kann ohne zu einer zeitgleichen Verwirkli-
chung des Störungstatbestandes i.S.d. § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu kommen. 

Seit 2017 wird das Fauna Guard System als 
Vergrämungsmaßnahme in allen Bauvorhaben 
in der deutschen AWZ der Ostsee angeordnet. 
Der Einsatz des Fauna Guard Systems wird 
von strengen Überwachungsmaßnahmen mit 
guten Ergebnissen begleitet. Im Rahmen eines 



232 Artenschutzrechtliche Prüfung 

 

Forschungsvorhabens sollen die Auswirkungen 
des Fauna Guard Systems systematisch analy-
siert werden und wenn erforderlich soll die An-
wendung des Systems für zukünftige Bauvor-
haben optimiert werden.  

Zudem ist durch den geforderten Grad der 
Schallminderung davon auszugehen, dass au-
ßerhalb des Bereiches, in dem wegen der 
durchzuführenden Vergrämungsmaßnahmen 
keine Schweinswale zu erwarten sind, keine 
tödlichen und auch keine langfristig beeinträch-
tigenden Schalleinträge wirken. 

Durch die vom BSH angeordneten Maßnahmen 
wird im Ergebnis mit hinreichender Sicherheit 
verhindert, dass es zu einer Erfüllung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt. 

5.1.1.2 Plattformen 
Die Plattformen werden derzeit regelmäßig mit 
zu rammenden Tiefgründungen installiert. Die 
Gründung mittels alternativer Methoden, wie 
z.B. Schwerkraftfundamente stellt derzeit eher 
die Ausnahme dar. In Hinblick auf die mögli-
chen Auswirkungen durch Rammarbeiten auf 
marine Säugetiere gelten die Ausführungen, 
wie für die Errichtung von Windenergieanlagen 
unter den Punkt „Gebiete und Flächen für 
Windenergie“ dargestellt. 

Ohne den Einsatz von wirksamen schallmini-
mierenden und schadensbegrenzenden Maß-
nahmen könnten Beeinträchtigungen mariner 
Säuger während der Installation der Fundamen-
te nicht ausgeschlossen werden. Der Pla-
nungsgrundsatz zur Schallminderung im Flä-
chenentwicklungsplan gilt daher uneinge-
schränkt auch für Plattformen.  

Die Prüfung der Umweltauswirkungen erfolgt 
aus diesem Grund unter der Voraussetzung 
des Einsatzes von schallmindernden Maßnah-
men zur Einhaltung geltender Lärmschutzwerte. 
Für die Errichtung von Plattformen mittels ein-
zurammenden Pfählen gelten sämtliche Maß-

nahmen, wie unter dem Punkt „Gebiete und 
Flächen für Windenergie“ erläutert. 

Das BSH geht davon aus, dass bei Einhaltung 
der festgelegten Lärmschutzwerte für den 
Schallereignispegel von 160 dB re 1µPa²s und 
190 dB re 1µPA für den max. Spitzenpegel in 
750 m Abstand zur Schallquelle sowie bei Ein-
satz von Vergrämungsmaßnahmen und von 
sogenannten „soft-Starts“ nach aktuellem 
Kenntnisstand mit ausreichender Sicherheit 
gewährleistet ist, dass es bezogen auf den 
Schweinswal und Robben nicht zur Verwirkli-
chung des Tötungs- und Verletzungstatbestan-
des nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt. 
Das gilt für alle betrachteten Gebieten. 

5.1.1.3 Seekabelsysteme 
Nach aktuellem Kenntnisstand werden mit der 
Verlegung und dem Betrieb von Seekabelsys-
temen keine erheblichen negativen Auswirkun-
gen auf marine Säuger verbunden sein, die den 
Tötungs- und Verletzungstatbestand nach § 44 
Abs.1 Nr.1 BNatSchG erfüllen. 

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stö-5.1.2
rungsverbot) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es zu-
dem verboten, wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten während der Fortpflanzungs-
, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören, wobei eine 
erhebliche Störung vorliegt, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert. 

Bei dem Schweinswal handelt es sich um eine 
gemäß Anhang IV der FFH-RL und damit i.S.d. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG streng geschützte 
Art, so dass auch diesbezüglich eine arten-
schutzrechtliche Prüfung zu erfolgen hat. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf popula-
tionsrelevanten Störungen der lokalen Bestän-
de, deren Vorkommen in den Gebieten des 
Plans unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Er-
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gebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung 
werden daher anschließend für einzelne Gebie-
te bzw. Gruppen von Gebieten mit vergleichba-
ren Vorkommen dargestellt. 

5.1.2.1 Gebiete und Flächen für Wind-
energie auf See  

Das BfN prüft in seinen Stellungnahmen im 
Rahmen von Planfeststellungs- und Vollzugs-
verfahren regelmäßig das Vorliegen einer ar-
tenschutzrechtlichen Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG. Es kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Eintreten einer erheblichen Störung 
durch den baubedingten Unterwasserschall 
bezogen auf das Schutzgut Schweinswal ver-
mieden werden kann, sofern der Schallereig-
nispegel von 160 dB bzw. der Spitzenpegel von 
190 dB jeweils in 750 m Entfernung zur Emissi-
onsstelle nicht überschritten wird und ausrei-
chend Ausweichflächen in der deutschen Ost-
see zur Verfügung stehen. Letzteres sei nach 
Forderung des BfN durch zeitliche Koordinie-
rung von schallintensiven Tätigkeiten verschie-
dener Vorhabensträger zu erreichen. 

Der artenschutzrechtlichen Prüfung liegen fol-
gende Erwägungen zugrunde: 

Gemäß Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL i.V.m. § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist jede absichtliche 
Störung dieser Arten, insbesondere während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten zu verbieten. 
Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es ver-
boten, wild lebende Tiere der streng geschütz-
ten Arten, d.h. u.a. von Tieren des Anhangs IV 
der FFH-RL, während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören. 

Nach der Legaldefinition des § 44 Abs. 1 Nr. 2, 
2. Halbsatz BNatSchG liegt eine erhebliche 
Störung vor, wenn der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert wird. 
Nach dem Leitfaden zum strengen Schutzsys-
tem für Tierarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse im Rahmen der FFH-RL (Rn. 39) liegt 

eine Störung im Sinne von Art. 12 FFH-RL vor, 
wenn durch die betreffende Handlung die Über-
lebenschancen, der Fortpflanzungserfolg oder 
die Reproduktionsfähigkeit einer geschützten 
Art vermindert werden oder diese Handlung zu 
einer Verringerung des Verbreitungsgebiets 
führt. Hingegen sind gelegentliche Störungen 
ohne voraussichtliche negative Auswirkungen 
auf die betreffende Art nicht als Störung im Sin-
ne von Art. 12 FFH-RL anzusehen. 

Mögliche Auswirkungen der Rammarbeiten 
während der Bauphase von Offshore-
Windparks auf Schweinswale: 

Von dem Vorliegen einer Störung i.S.d 
Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL i.V.m. 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG der Schweinswale 
ist durch die temporäre Durchführung der 
Rammarbeiten nicht auszugehen.  

Nach derzeitiger Kenntnislage ist nicht davon 
auszugehen, dass Störungen, welche durch 
schallintensive Baumaßnahmen auftreten kön-
nen, den Erhaltungszustand der „lokalen Popu-
lation“ verschlechtern würden. 

Durch ein effektives Schallschutzmanagement, 
insbesondere durch die Anwendung von geeig-
neten Schallminderungssystemen im Sinne der 
Anordnung in den Planfeststellungsbeschlüs-
sen des BSH und der Forderungen des BfN 
sind negative Einflüsse der Rammarbeiten auf 
die Schweinswale nicht zu erwarten. 

Die Planfeststellungsbeschlüsse des BSH ent-
halten daher Anordnungen, die ein effektives 
Schallschutzmanagement durch geeignete 
Maßnahmen gewährleisten.  

Dem Prinzip der Vorsorge folgend werden 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung der Auswirkungen von Lärm während der 
Errichtung nach dem Stand der Wissenschaft 
und Technik festgelegt. Die in den Planfeststel-
lungsbeschlüssen geforderten Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Anforderungen des Arten-
schutzes werden im Laufe des Vollzugs mit 
dem BSH abgestimmt. Zu den schallmindern-
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den und umweltschützenden Maßnahmen ge-
hören: 

• Erstellung eines konkretisierten Schallgut-
achtens unter Berücksichtigung der stand-
ort- und anlagenspezifischen Eigenschaften 
(Basis Design) vor Baubeginn 

• Auswahl eines möglichst schallarmen Er-
richtungsverfahrens nach Stand der Technik 

• Erstellung eines konkretisierten auf die ge-
wählten Gründungsstrukturen und Errich-
tungsprozesse abgestimmten Schallschutz-
konzeptes zur Durchführung der Rammar-
beiten unter  

• Berücksichtigung von schallmindernden 
begleitenden Maßnahmen nach dem Stand 
der Wissenschaft und Technik 

• Berücksichtigung der Eigenschaften des 
Hammers und der Möglichkeiten der Steue-
rung des Rammprozesses 

• Konzept zur Vergrämung der Tiere aus dem 
Gefährdungsbereich (mindestens im Um-
kreis von 750 m Radius um die Rammstelle) 

• Konzept zur Überprüfung der Effizienz der 
Vergrämungs- und der schallmindernden 
Maßnahmen. 

• betriebsschallminimierende Anlagenkon-
struktion nach Stand der Technik  

Vergrämungsmaßnahmen und ein „soft-start“ 
Verfahren sind anzuwenden, um sicherzustel-
len, dass Tiere, die sich im Nahbereich der 
Rammarbeiten aufhalten, Gelegenheit finden, 
sich zu entfernen bzw. rechtzeitig auszuwei-
chen. Seit 2017 wird in Bauvorhaben in der 
deutschen AWZ der Ostsee ein neues System 
für die Vergrämung von Tieren aus dem Ge-
fährdungsbereich der Baustellen, das so ge-
nannte Fauna Guard System eingesetzt. Das 
neue optimierte Fauna Guard System für die 
Vergrämung hat im Vergleich zu dem bis ein-
schließlich 2017 eingesetzten System des Seal 
Scarers den Vorteil, effektiv die Tiere aus dem 

Gefährdungsbereich zu vertreiben ohne gleich-
zeitig eine Störung durch großräumige Vertrei-
bung der Tiere aus dem Habitat zu verursa-
chen.  

Die Auswahl von schallmindernden Maßnah-
men muss sich am Stand der Wissenschaft und 
Technik und an bereits im Rahmen anderer 
Offshore-Vorhaben gesammelten Erfahrungen 
orientieren. Erkenntnisse aus der Praxis zur 
Anwendung von technischen schallminimieren-
den Maßnahmen sowie aus den Erfahrungen 
mit der Steuerung des Rammprozesses in Zu-
sammenhang mit den Eigenschaften des Im-
pulshammers wurden insbesondere bei den 
Gründungsarbeiten in den Vorhaben „EnBW 
Baltic 2“, „Wikinger“, und „Arkona Becken Süd-
ost“ sowie aus Bauprojekten in der deutschen 
AWZ der Nordsee gewonnen. 

Darüber hinaus werden in den Planfeststel-
lungsbeschlüssen Monitoringmaßnahmen und 
Schallmessungen angeordnet um ein mögli-
ches Gefährdungspotential vor Ort zu erfassen 
und ggf. schadensbegrenzende Maßnahmen 
einzuleiten. Insgesamt können Auswirkungen 
der Rammarbeiten auf die Schweinswalpopula-
tion in der Nordsee nach aktuellem Kenntnis-
stand mit ausreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 

Neue Erkenntnisse bestätigen, dass die Redu-
zierung des Schalleintrags durch den Einsatz 
von technischen Schallminderungssystemen 
Störungseffekte auf Schweinswale eindeutig 
reduziert. Die Minimierung von Effekten betrifft 
dabei sowohl die räumliche als auch die zeitli-
che Ausdehnung von Störungen (BRANDT et al. 
2016). 

Das BSH kommt zum Ergebnis, dass unter An-
wendung von strengen Schallschutz- und 
Schallminderungsmaßnahmen gemäß den An-
ordnungen in den Planfeststellungsbeschlüssen 
und Einhaltung des Lärmgrenzwertes von 160 
dB SEL5 in 750 m Entfernung erhebliche Stö-
rungen i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht 
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zu besorgen sind. Ferner verbleibt die vom BfN 
angeführte Forderung, schallintensive Baupha-
sen verschiedener Vorhabensträger in der 
deutschen AWZ der Nordsee zeitlich zu koordi-
nieren. 

Mögliche Auswirkungen des Betriebs des Offs-
hore-Windparks auf Schweinswale: 

Von dem Vorliegen einer Störung gemäß Art. 
12 Abs. 1 b) FFH-RL i.V.m. § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG ist nach aktuellem Kenntnis-
stand auch nicht durch den Betrieb von Offsho-
re-WEA auszugehen. Betriebsbedingt sind 
nach heutigem Kenntnisstand auch bei der 
konstruktiven Ausführung der Anlagen keine 
negativen Langzeiteffekte durch Lärmimmissio-
nen der Turbinen für Schweinswale zu erwar-
ten. Etwaige Auswirkungen sind auf die direkte 
Umgebung der Anlage beschränkt und abhän-
gig von der Lärmausbreitung im konkreten Ge-
biet und nicht zuletzt von der Anwesenheit an-
derer Lärmquellen und Hintergrundgeräusche, 
wie z. B. Schiffsverkehr (MADSEN et al. 2006). 
Neueste Erkenntnisse gibt es auch aus experi-
mentellen Arbeiten zur Wahrnehmung von nie-
derfrequenten akustischen Signalen durch 
Schweinswale mit Hilfe von simulierten Be-
triebsgeräuschen von Offshore-
Windenergieanlagen (LUCKE et al. 2007b). Bei 
simulierten Betriebsgeräuschen von 128 dB re 
1 µPa in Frequenzen von 0,7, 1,0 und 2,0 kHz 
wurden Maskierungseffekte registriert. Dage-
gen wurden keine signifikanten Maskierungsef-
fekte bei Betriebsgeräuschen von 115 dB re 1 
µPa festgestellt. Die ersten Ergebnisse deuten 
damit darauf hin, dass durch Betriebsgeräusche 
nur Maskierungseffekte, abhängig von Anlagen-
typ bzw. Intensität der Betriebsgeräusche und 
nur in unmittelbarer Umgebung der jeweiligen 
Anlage zu erwarten sind. 

Ergebnisse über die Habitatnutzung von Offs-
hore-Windparks durch Schweinswale im Betrieb 
liefert eine Studie aus dem niederländischen 
Offshore-Windpark „Egmont aan Zee“. Mit Hilfe 
der akustischen Erfassung wurde die Nutzung 

der Fläche des Windparks bzw. von zwei Refe-
renzflächen durch Schweinswale vor der Errich-
tung der Anlagen (Basisaufnahme) und in zwei 
aufeinander folgenden Jahren der Betriebspha-
se betrachtet. Die Ergebnisse der Studie bestä-
tigen eine ausgeprägte und statistisch signifi-
kante Zunahme der akustischen Aktivität im 
inneren Bereich des Windparks in der Betriebs-
phase im Vergleich zu der Aktivität bzw. Nut-
zung während der Basisaufnahme (SCHEIDAT et 
al. 2011). Die Steigerung der Schweinswalakti-
vität innerhalb des Windparks während des 
Betriebs übertraf die Zunahme der Aktivität in 
beiden Referenzflächen signifikant. Die Zu-
nahme der Nutzung der Fläche des Windparks 
war signifikant unabhängig von der Saisonalität 
und der interannuellen Variabilität. Die Autoren 
der Studie sehen hier einen direkten Zusam-
menhang zwischen der Präsenz der Anlagen 
und der gestiegenen Nutzung durch Schweins-
wale. Die Ursachen vermuten sie in Faktoren 
wie Anreicherung des Nahrungsangebots durch 
einen so genannten „Reef-Effekt“ oder einer 
Beruhigung der Fläche durch das Fehlen der 
Fischerei und der Schifffahrt oder möglicher-
weise einer positiven Kombination dieser Fakto-
ren. 

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen in der 
Betriebsphase des Vorhabens „alpha ventus“ 
weisen ebenfalls auf eine Rückkehr zu Vertei-
lungsmustern und Abundanzen des Schwein-
walsvorkommens, die vergleichbar sind – und 
teilweise höher - mit jenen aus der Basisauf-
nahme von 2008, hin. Darüber hinaus sind wei-
tere Ergebnisse aus Offshore-Windparks mit 
einer großen Anzahl Windenergieanlagen ab-
zuwarten, um zu einer abschließenden Bewer-
tung der möglichen Auswirkungen des Betriebs 
zu gelangen. 

Um mit ausreichender Sicherheit zu gewährleis-
ten, dass es nicht zur Verwirklichung des Stö-
rungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG kommt, ist vor diesem Hintergrund 
gemäß Anordnung Ziffer 4.1 eine betriebs-
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schallminimierende Anlagenkonstruktion nach 
dem Stand der Technik zu gewährleisten. 

Ein geeignetes Monitoring wird in der Betriebs-
phase des Einzelvorhabens angeordnet, um 
etwaige standort- und projektspezifischen Aus-
wirkungen erfassen und einschätzen zu kön-
nen). 

Im Ergebnis sind die angeordneten Minde-
rungsmaßnahmen ausreichend, um in Bezug 
auf Schweinswale sicherzustellen, dass durch 
den Betrieb des Vorhabens auch der Verbots-
tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
nicht erfüllt wird.  

Andere marine Säuger 

Grundsätzlich gelten die für Schweinswale aus-
führlich aufgeführten Erwägungen zur Schallbe-
lastung durch Bau- und Betriebsaktivitäten von 
Offshore-WEA für alle sonst im Plangebiet vor-
kommenden marinen Säugetiere. Jedoch vari-
ieren unter marinen Säugetieren artspezifisch 
die Hörschwellen, Empfindlichkeit und Verhal-
tensreaktionen erheblich. Die Unterschiede bei 
der Wahrnehmung und Auswertung von Schal-
lereignissen unter marinen Säugetieren beru-
hen auf zwei Komponenten: Zum einen sind die 
sensorischen Systeme morphoanatomisch wie 
funktionell artspezifisch verschieden. Dadurch 
hören und reagieren marine Säugetierarten auf 
Schall unterschiedlich. Zum anderen sind so-
wohl Wahrnehmung als auch Reaktionsverhal-
ten vom jeweiligen Habitat abhängig (KETTEN 
2004). 

Seehunde gelten Schallaktivitäten gegenüber 
im Allgemeinen als tolerant, insbesondere im 
Falle eines ausgiebigen Nahrungsangebots. 
Allerdings wurden durch telemetrische Untersu-
chungen Fluchtreaktionen während seismischer 
Aktivitäten festgestellt (RICHARDSON 2004). Al-
len bisherigen Erkenntnissen zufolge können 
Seehunde Rammgeräusche noch in weiter Ent-
fernung von mehr als 100 km wahrnehmen. 
Betriebsgeräusche von 1,5 – 2 MW WEA kön-
nen von Seehunden noch in 5 bis 10 km Ent-

fernung wahrgenommen werden (LUCKE et al. 
2006). 

5.1.2.2 Plattformen  
Unter der Voraussetzung des Einsatzes wirk-
samer Schallminderungsmaßnahmen im kon-
kreten Vorhaben zur Einhaltung festgelegter 
Lärmschutzwerte gemäß dem Planungsgrund-
satz zur Schallminderung sowie unter Anwen-
dung der Vorgaben des BMU-
Schallschutzkonzeptes ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand eine artenschutzrechtliche Stö-
rung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG von 
Schweinswalen durch die Installation der Fun-
damente von Plattformen nicht zu befürchten. 
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands 
der lokalen Schweinswalpopulationen ist nicht 
zu erwarten. 

Zusätzlich zu den Ergebnissen der artenschutz-
rechtlichen Prüfung für Offshore-Windparks 
liegen für Plattformen folgende Erwägungen 
zugrunde:  

Bei der Installation der Umspannplattformen 
handelt es sich um zeitlich stark eingeschränkte 
Arbeitsabläufe. Die jeweils einzuhaltende effek-
tive Rammzeit (einschließlich der Vergrämung) 
wird im Zulassungsverfahren standort- und an-
lagenspezifisch vorgegeben. Im Rahmen des 
Vollzugsverfahrens wird zudem eine Koordina-
tion von schallintensiven Arbeiten mit anderen 
Bauprojekten vorbehalten, um zu gewährleis-
ten, dass ausreichend Ausweichflächen für die 
Bestände des Schweinswals in der deutschen 
AWZ vorhanden sind. Nach aktuellem Kennt-
nisstand ist davon auszugehen, dass die Ein-
bringung der Pfähle für gerammte Plattformen 
unter Berücksichtigung von strengen Schall-
minderungsmaßnahmen und begleitet durch 
intensive Überwachungsmaßnahmen keine 
artenschutzrechtlich relevante Störung gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verursachen wird. 
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5.1.2.3 Seekabelsysteme 
Nach aktuellem Kenntnisstand werden mit der 
Verlegung und dem Betrieb von Seekabelsys-
temen keine artenschutzrechtlich relevanten 
Störungen gemäß § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG 
von marinen Säugern verbunden sein. 

 Avifauna (See- und Rastvögel 5.2
sowie Zugvögel) 

Der Plan ist anhand artenschutzrechtlicher Vor-
gaben gemäß § 44 BNatSchG i.V.m. Art. 5 V-
RL für die Avifauna (Rast- und Zugvögel zu 
bewerten. 

In der Umgebung der geplanten Gebiete für 
Offshore-Windparks und Plattformen sowie 
entlang der geplanten Seekabeltrassen kom-
men geschützte Vogelarten des Anhangs I der 
V-RL in unterschiedlichen Dichten vor. Vor die-
sem Hintergrund ist die Vereinbarkeit der Pla-
nungen mit § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tö-
tungs- und Verletzungsverbot) sowie 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung streng 
geschützter Arten und der europäischen Vogel-
arten) zu prüfen und sicherzustellen. 

Die einzelnen Gebiete für Offshore-
Windenergie in der AWZ der Ostsee haben 
eine unterschiedliche Bedeutung für See- und 
Rastvögel. Insgesamt ist für das Gebiet O-1 
von einer mittleren Bedeutung für Seevögel 
auszugehen. Das Gebiet berührt südlich bzw. 
südöstlich Randbereiche der ausgedehnten 
Rasthabitate der Pommerschen Bucht und des 
Adlergrundes. Insgesamt weist das Gebiet ein 
mittleres Seevogelvorkommen und ein mittleres 
Vorkommen von gefährdeten und besonders 
schützenswerten Arten auf. Die Gebiete O-2 
und O-3 haben nach bisheriger Kenntnislage 
eine geringe Bedeutung als Nahrungs- und 
Rasthabitat für Seevögel. Beide Gebiete weisen 
ein geringes Vorkommen von gefährdeten und 
besonders schützenswerten Arten auf. Sie ge-
hören nicht zu den Hauptrast-, Nahrungs- und 
Überwinterungshabitaten von Arten des An-
hangs I der V-RL.  

Zudem hat die AWZ eine durchschnittliche bis 
überdurchschnittliche Bedeutung für den Vo-
gelzug. Es ziehen alljährlich bis zu einer Milliar-
de Vögel über die Ostsee. Für Meeresenten 
und Gänse aus Nordeuropa und Russland (bis 
Westsibirien) ist die Ostsee ein wichtiges 
Durchzugsgebiet, wobei ein Großteil des Zug-
geschehens im Herbst in Ost-West-Richtung in 
Küstennähe erfolgt. Thermiksegler (und andere 
tagziehende Landvögel wie z. B. Ringeltauben) 
ziehen vorzugsweise entlang der „Vogelflugli-
nie“ (Inseln Fehmarn, Falster, Møn und See-
land, Falsterbo). Östlich dieser Hauptroute zie-
hen diese Vögel in wesentlich geringerer Dich-
te. Für den Kranichzug hat die westliche Ostsee 
eine überdurchschnittliche Bedeutung, da der 
Großteil der biographischen Population auf ih-
rem Weg in den Süden die Ostsee zwangsläu-
fig überqueren muss. Zusätzlich wird die westli-
che Ostsee von mehreren besonders zu schüt-
zenden Arten (z. B. Weißwangengans, Sing-
schwan, Eider-, Trauer- und Samtente) in teil-
weise hohen Intensitäten überflogen. 

 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- 5.2.1
und Verletzungsverbot) 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bezieht sich auf die 
Tötung und Verletzung von Individuen und er-
folgt daher einheitlich für alle Gebiete des Plans 
O-1 bis einschließlich O-3. Es ist an dieser Stel-
le anzumerken, dass die artenschutzrechtliche 
Prüfung des Plans i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG nur auf eine übergeordnete Ebene 
stattfinden kann. Etwaige Auswirkungen der 
konstruktiven Ausführung der Anlagen und de-
ren räumlichen Konfiguration erfordert eine de-
taillierte Prüfung auf Zulassungsebene der ein-
zelnen Vorhaben. 
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5.2.1.1 Gebiete und Flächen für Wind-
energieanlagen auf See  

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es ver-
boten, wild lebende Tiere der besonders ge-
schützten Arten zu jagen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten. Dies gilt für alle Ent-
wicklungsformen der betreffenden Arten. Ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 12 und Nr. 13 b) bb) 
BNatSchG gehören zu den besonders ge-
schützten Arten auch die in Europa natürlicher-
weise heimischen Arten im Sinne des Art. 1 
Anhang I der V-RL. 

Dementsprechend ist grundsätzlich eine Verlet-
zung oder Tötung von Rastvögeln in Folge von 
Kollisionen mit Windenergieanlagen untersagt. 
Dabei ist das Kollisionsrisiko von dem Verhal-
ten der einzelnen Tiere abhängig und steht in 
einem direkten Zusammenhang mit der jeweils 
betroffenen Art und den anzutreffenden Um-
weltbedingungen. So ist z. B. eine Kollision von 
Seetauchern auf Grund ihres ausgeprägten 
Meideverhaltens gegenüber vertikalen Hinder-
nissen nicht zu erwarten.  

Bei der Planung und Zulassung von öffentlichen 
Infrastruktur- und privaten Bauvorhaben ist da-
von auszugehen, dass unvermeidbare be-
triebsbedingte Tötungen oder Verletzungen 
einzelner Individuen (z. B. durch Kollision von 
Fledermäusen oder Vögeln mit Windenergiean-
lagen) als Verwirklichung sozialadäquater Risi-
ken nicht unter den Verbotstatbestand fallen 
(BT-Drs. 16/5100, S. 11 und 16/12274, S. 70 
f.). Eine Zurechnung erfolgt nur dann, wenn 
sich das Risiko eines Erfolgseintritts durch das 
Vorhaben aufgrund besonderer Umstände, et-
wa der Konstruktion der Anlagen, der topogra-
phischen Verhältnisse oder der Biologie der 
Arten, signifikant erhöht. Dabei sind Maßnah-
men zur Risikovermeidung und -verminderung 
in die Beurteilung einzubeziehen; vgl. LÜT-
KES/EWER 2011, BVERWG, 12. MÄRZ 2008; 
BVERWG 09. Juli 2008; FRENZ/MÜGGENBORG, 
2011. 

Das BfN führt in seinen Stellungnahmen regel-
mäßig aus, dass auf Grund der Änderungen 
technischer Größenparameter der Windener-
gieanlagen in aktuellen Vorhaben im Vergleich 
zu der Realisierung aus den Jahren 2011 bis 
2014 grundsätzlich eine Vergrößerung vertika-
ler Hindernisse im Luftraum bewirkt wird. Aller-
dings kann durch die gleichzeitige Verringerung 
der Anlagenzahl nach derzeitigem Kenntnis-
stand ein erhöhtes Vogelschlagrisiko nicht 
quantifiziert werden kann. Zwar sind kollisions-
bedingte Einzelverluste durch die Errichtung 
einer ortsfesten Anlage in bisher hindernisfreien 
Räumen nicht gänzlich auszuschließen. Die 
angeordneten Maßnahmen, wie Minimierung 
der Lichtemissionen, sorgen aber dafür, dass 
eine Kollision mit den Offshore-WEA soweit als 
möglich vermieden oder dieses Risiko zumin-
dest minimiert wird. Zudem wird ein Monitoring 
in der Betriebsphase durchgeführt, um eine 
verbesserte naturschutzfachliche Einschätzung 
des von den Anlagen tatsächlich ausgehenden 
Vogelschlagrisikos zu ermöglichen. Die Anord-
nung weiterer Maßnahmen wurde zudem aus-
drücklich vorbehalten.  

Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein standort-
bedingt signifikant erhöhtes Risiko einer Kollisi-
on einzelner See- und Rastvogelarten in den 
Gebieten O-1 bis O-3 des Plans nicht erkenn-
bar.  

Von einer Verwirklichung des Verletzungs- und 
Tötungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG für See- und Rastvögel sei somit 
nicht auszugehen. 

Vor diesem Hintergrund ist, nach Einschätzung 
des BSH, auch keine signifikante Erhöhung des 
Tötungs- oder Verletzungsrisikos für Zugvögel 
zu besorgen. Ein etwaig erhöhtes Kollisionsrisi-
ko auf Grund der konstruktiven Ausführung der 
Anlagen ist bei der Planung der Einzelvorhaben 
zu berücksichtigen. Dies gilt besonders für den 
Kranichzug. Der Plan verletzt folglich nicht das 
Tötungs- und Verletzungsverbot gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG. 
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5.2.1.2 Plattformen  
Durch Kollisionen mit Plattformen kann es zur 
Tötung oder Verletzung von Vögeln kommen. 
Es ist davon auszugehen, dass vornehmlich 
nachts ziehende Singvogelarten und nur weni-
ge See- und Rastvogelarten davon betroffen 
sein werden. Das BfN weist auf der Basis von 
aktuellen Rechtsprechungen darauf hin, dass 
die Tötung oder Schädigung einzelner Exemp-
lare den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG nicht in jedem Fall erfüllt, son-
dern nur dann, wenn eine signifikante Erhöhung 
des Risikos kollisionsbedingter Verluste von 
Einzelexemplaren eintritt. Angesichts der Tat-
sache, dass es sich bei einer Umspann- bzw. 
Sammelplattform um ein Einzelbauwerk in en-
gem räumlichen Verbund mit einem Offshore-
Windpark handelt, ist in Bezug auf die Plattform 
von keinem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko 
auszugehen. 

Ob das Risiko einer Verletzung der arten-
schutzrechtlichen Verbote auch bei kumulativer 
Betrachtung unter Einbeziehung der anzu-
schließenden Windparks ausgeschlossen wer-
den kann, kann im Rahmen der vorliegenden 
SUP nicht mit der erforderlichen Sicherheit ge-
klärt werden. Eine abschließende kumulative 
Bewertung ist erst auf der konkreten Vorha-
bensebene nach Durchführung einer detaillier-
ten artenschutzrechtlichen Prüfung möglich. 
Um das Kollisionsrisiko von Vögeln mit den 
Anlagen zu minimieren, sind im konkreten Zu-
lassungsverfahren geeignete Minimierungs-
maßnahmen anzuordnen. 

5.2.1.3 Seekabelsysteme 
Nach aktuellem Kenntnisstand werden mit dem 
Betrieb von Seekabelsystemen keine erhebli-
chen negativen Auswirkungen auf See- und 
Zugvögel verbunden sein, die den Tötungs- und 
Verletzungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllen. Während der Verlegung der 
Seekabelsysteme kann es durch die hohen und 
stark beleuchteten Kabelverlegeschiffe zu An-

lockeffekten für Zugvögel kommen. Aufgrund 
der kurzen Dauer der Verlegephase kann das 
Risiko einer Verletzung artenschutzrechtlicher 
Verbote nach derzeitigem Kenntnisstand aus-
geschlossen werden. Auf den Bauschiffen sind 
zudem geeignete Maßnahmen zur Minimierung 
von Anlockeffekten unter Berücksichtigung der 
Aspekte der Arbeitssicherheit zu ergreifen. 

 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Stö-5.2.2
rungsverbot) 

Im Plangebiet kommen, wie dargelegt, u.a. mit 
den Arten Sterntaucher, Prachttaucher, 
Zwergmöwe, Ohrentaucher, Sturmmöwe, Ei-
sente und Trottellumme verschiedene einheimi-
sche europäische wildlebende Vogelarten im 
Sinne des Art.1 V-RL bzw. Arten des Anhangs I 
der V-RL vor. Vor diesem Hintergrund ist die 
Vereinbarkeit des Plans mit § 44 Abs. 1 Nr.2 
BNatSchG i.V.m. Art. 5 V-RL sicherzustellen.  

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es ver-
boten, wild lebende Tiere der streng geschütz-
ten Arten während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wander-
zeiten erheblich zu stören, wobei eine erhebli-
che Störung vorliegt, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezieht sich auf popula-
tionsrelevanten Störungen der lokalen Bestän-
de, deren Vorkommen in den Gebieten des 
Plans allerdings nur geringfügig unterschiedlich 
ausgeprägt ist. Die artenschutzrechtliche Prü-
fung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird 
daher für alle Gebiete des Plans einheitlich 
durchgeführt. 

5.2.2.1 Gebiete und Flächen für Wind-
energieanlagen auf See  

Alle vorliegenden Erkenntnisse weisen für die 
für Offshore-Windenergie in der AWZ der Ost-
see vorgesehenen Gebiete eine geringe bis 
höchstens mittlere Bedeutung für Arten des 
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Anhang I der V-RL auf. Stern- und Prachttau-
cher kommen nur vereinzelt im Plangebiet zur 
Winterrast oder als Durchzügler vor. Das Vor-
kommen von Ohrentauchern und Zwergmöwen 
ist vergleichbar gering. Für tauchende Mee-
resenten haben die Gebiete auf Grund ihrer 
Wassertiefe keine Bedeutung als Nahrungs-
gründe. Für Alkenvögel, wie Trottellumme und 
Tordalk, gehört das Gebiet O-1 nur zu den süd-
lichen Ausläufern ihres Hauptrastgebietes im 
Winter in der Ostsee. Gryllteisten werden nur 
sehr vereinzelt östlich des Gebietes beobach-
tet. 

Zusammengefasst können in Anbetracht der 
geringen Vorkommen von geschützten Arten 
nach Anhang I V-RL sowie weiterer wildleben-
der heimischer Vogelarten erhebliche Störun-
gen durch die Durchführung des Plans auf See- 
und Rastvögel mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Von einer Erfüllung 
des Tatbestands gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG ist daher nicht auszugehen. 

Die AWZ der Ostsee hat eine durchschnittliche 
bis überdurchschnittliche Bedeutung für den 
Vogelzug. Besonders hervorzuheben ist hier 
die Bedeutung der Ostsee für den Zug des 
Kranichs, einer weiteren Vogelart des Anhang I 
der V-RL. Bei Betrachtung der vorhandenen 
Erkenntnisse zum Zugverhalten und der Zugin-
tensität einzelner Arten und des Kranichs im 
speziellen ist für die im FEP vorgesehenen Ge-
biete für Windenergie unter Berücksichtigung 
der jeweiligen gebietsbezogenen Planung wei-
terer Vorhaben in der Einzelbetrachtung nicht 
von einer erheblichen Störung des Vogelzugs 
auszugehen. Eine kumulative Betrachtung un-
ter Berücksichtung bestehender Vorbelastun-
gen und zukünftiger Entwicklungen kann derzeit 
auf Grund bestehender Kenntnislücken nicht 
abschließend erfolgen. Diese Kenntnislücken 
zum Vogelzug erfordern weiterhin eine auf-
merksame und intensive Betrachtung und 
Überwachung in der Planung und Realisierung 
von Einzelvorhaben. Zu diesem Zweck ist es 

sinnvoll, zu den Untersuchungsmethoden ge-
mäß StUK 4 zusätzliche Erfassungsmethoden, 
wie z.B. den Rangefinder zur Bestimmung von 
Flughöhen, hinzuzunehmen, um spezielle Fra-
gestellungen gezielt betrachten zu können.  

5.2.2.2 Plattformen 
Alle Umspann- bzw. Sammelplattformen sind in 
direkter räumlicher Nähe zu Offshore-
Windparks und entsprechend in deren unmittel-
barem Wirkbereich geplant. Daher ist anzu-
nehmen, dass sich die Scheucheffekte der an-
grenzenden Windparks auf störungsempfindli-
che Seevögel und der damit ggf. verbundene 
Habitatverlust durch die Umspann- bzw. Sam-
melplattformen nur marginal vergrößern. Ent-
sprechendes gilt für die Scheuch- und Barrier-
ewirkung auf Zugvögel. Nach dem aktuellen 
Kenntnisstand ist deshalb nicht davon auszu-
gehen, dass eine artenschutzrechtlich relevante 
Störung von See- und Rastvögel sowie Zugvö-
geln im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
auftreten wird. 

5.2.2.3 Seekabelsysteme 
Scheuchwirkungen auf Zugvögel sowie See- 
und Rastvögel beschränken sich auf die klein-
räumigen und zeitlich sehr eingeschränkten 
Verlegearbeiten von Seekabeln. Diese Störun-
gen gehen nicht über die Störungen hinaus, die 
allgemein mit langsamem Schiffsverkehr ver-
bunden sind. Daher ist keine artenschutzrecht-
lich relevante Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG durch die geplanten Seekabelsys-
teme zu erwarten. 
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 Fledermäuse 5.3
Zugbewegungen von Fledermäusen über die 
Ostsee sind verschiedentlich dokumentiert, 
allerdings fehlen bislang konkrete Informationen 
über ziehende Arten, Zugkorridore, Zughöhen 
und Zugkonzentrationen. Bisherige Erkenntnis-
se bestätigen lediglich, dass Fledermäuse, ins-
besondere langstreckenziehende Arten, über 
die Ostsee ziehen. Anhand der bisherigen Be-
obachtungen wird angenommen, dass Fleder-
mäuse eher in Konzentrationen (Schwärmen) 
über das Meer ziehen, wahrscheinlich in erheb-
lichen Flughöhen und auf regelmäßig genutzten 
Zugrouten. 

  § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG 5.3.1
Das BfN geht in seinen Stellungnahmen regel-
mäßig davon aus, dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand eine Tötung oder Verletzung 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) anderer beson-
ders geschützter Arten, wie z.B. Fledermäuse, 
durch Offshore-Windparks, Plattformen und 
Seekabelsysteme ausgeschlossen werden 
kann. Auch eine Verwirklichung des arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestandes einer 
erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) anderer streng geschützter Arten ist 
nach Aussage des BfN nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

Das BSH schließt sich der Meinung des BfN an 
und geht davon aus, dass etwaige temporäre 
Gefährdungen von Fledermäusen möglicher-
weise durch dieselben Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen vermieden werden, die 
zum Schutz des Vogelzuges eingesetzt wer-
den. 

Erfahrungen und Ergebnisse aus Forschungs-
vorhaben bzw. aus Windparks, die sich bereits 
in Betrieb befinden, werden auch in weiteren 
Prüfungen angemessen Berücksichtigung fin-
den. 

Nach den derzeitig vorgesehenen Planungen 
ist weder eine Verwirklichung des Tötungs- und 

Verletzungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG noch des artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestandes einer erheblichen Störung 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu erwar-
ten. 

Nach aktuellem Kenntnisstand werden mit der 
Verlegung und dem Betrieb von Seekabelsys-
temen keine artenschutzrechtlich relevanten 
Auswirkungen auf Fledermäuse verbunden 
sein.  
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6 Verträglichkeitsprüfung 
Im Rahmen der vorliegenden SUP erfolgt für 
die im FEP geplanten Gebiete, Flächen, Platt-
formen und Seekabeltrassen eine getrennte 
Prüfung auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz-
zwecken der Naturschutzgebiete. 

 Rechtsgrundlage 6.1
In der deutschen AWZ der Ostsee befinden 
sich die durch Verordnung vom 22.09.2017 
festgelegten Naturschutzgebiete „Pommersche 
Bucht - Rönnebank“, „Fehmarnbelt" sowie „Ka-
detrinne". 

Grundsätzlich ist die Errichtung künstlicher An-
lagen und Bauwerke in den Naturschutzgebie-
ten verboten. Dies gilt jedoch für bestimmte 
Projekte und Pläne vorbehaltlich einer Zuläs-
sigkeitsprüfung nicht (vgl. §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 6 
Verordnung über die Festsetzung des Natur-
schutzgebietes „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ (NSGPBRV)41; §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 6 
Verordnung über die Festsetzung des Natur-
schutzgebietes „Fehmarnbelt“ (NSGFmbV)42; 
§§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 6 Verordnung über die 
Festsetzung des Naturschutzgebietes „Ka-
detrinne“(NSGKdrV)43). Diese Projekte und Plä-
ne sind auf ihre Verträglichkeit mit dem Schutz-
zweck aus der jeweiligen Verordnung hin zu 
prüfen. Dabei sind sie zulässig, wenn sie nach 
§ 34 Abs. 2 BNatSchG nicht zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der für den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteile des Naturschutzge-
biets führen können oder die Anforderungen 
nach § 34 Absatz 3 bis 5 BNatSchG erfüllen 
                                                
41 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Pommersche Bucht – Rönnebank“ vom 22. Sep-
tember 2017 (BGBl. I S. 3415) 
42 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Fehmarnbelt“ vom 22. September 2017 (BGBl. I S. 
3405) 
43 Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Kadetrinne“ vom 22. September 2017 (BGBl. I S. 
3410) 

(vgl. § 9 Abs. NSGPBRV, § 4 5 Abs. 2 
NSGFmbV, § 5 Abs. 2 NSGKdrV. Die Verträg-
lichkeit nach dem BNatSchG ist entsprechend 
der vorher für die Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 
(FFH-Gebiete) durchgeführten Prüfung zu un-
tersuchen. Die Naturschutzgebiete in der AWZ 
waren vorher europarechtlich mit Entscheidung 
der EU-Kommission vom 12.11.2007 als FFH-
Gebiete in die erste aktualisierte Liste von Ge-
bieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 
atlantischen biogeografischen Region gemäß 
Artikel 4 Abs. 2 FFH-RL aufgenommen worden 
(Amtsblatt der EU, 15.01.2008, L 12/1), so dass 
im Rahmen des BFO bereits eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde.  

§§ 34 bzw. 36 BNatSchG schreiben für Pläne 
oder Projekte, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Plänen oder Projekten ein 
FFH- und EU-Vogelschutzgebiet erheblich be-
einträchtigen können und nicht unmittelbar der 
Verwaltung des Gebiets dienen, die Prüfung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Schutz- und Erhal-
tungszielen eines Natura2000-Gebietes vor. 
Dies gilt auch für Projekte außerhalb des Ge-
bietes, die einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, den Schutzzweck der Gebiete erheblich 
zu beeinträchtigen. Diese Prüfung bezieht sich 
mit der Ausweisung der Naturschutzgebiete 
nun auf den Schutzzweck dieser Naturschutz-
gebiete. Die Verträglichkeitsprüfung nach der 
FFH-RL hat einen enger gefassten Anwen-
dungsbereich als die SUP, denn sie beschränkt 
sich auf die Überprüfung der Verträglichkeit mit 
den für das Schutzgebiet festgelegten Erhal-
tungszielen. Andere Umweltauswirkungen 
müssen nicht überprüft werden.  

Die Gesamtfläche der drei Naturschutzgebiete 
beläuft sich auf 2.472 km², das Naturschutzge-
biet „Pommersche Bucht - Rönnebank“ umfasst 
eine Fläche von 2.092km², das Naturschutzge-
biet „Fehmarnbelt“ beinhaltet eine Fläche von 
280 km2 und das Naturschutzgebiet „Kadetrin-
ne“ von 100 km2. 
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Schutzgüter sind die Lebensraumtypen „Riffe“ 
und „Sandbänke“ nach Anhang I FFH-RL, be-
stimmte Fischarten und Meeressäugetiere nach 
Anhang II der Richtlinie (Stör, Finte, Schweins-
wal, Kegelrobbe) sowie verschiedene Vogelar-
ten nach Anhang I der V-RL (Sterntaucher, 
Prachttaucher, Ohrentaucher, Rothalstaucher, 
Gelbschnabeltaucher, Eisente, Trauerente, 
Samtente, Sturmmöwe, Trottellumme, Tordalk, 
Gryllteiste). Arten nach Anhang IV der FFH-RL, 
z. B. der Schweinswal, sind überall, also auch 
außerhalb der festgelegten Schutzgebiete, 
streng zu schützen. 

Im Rahmen des FEP werden einzelne Festle-
gungen in räumlicher Nähe zu den Natur-
schutzgebieten „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ und „Fehmarnbelt“ geplant. Somit be-
schränkt sich die Prüfung der Verträglichkeit im 
Bereich der AWZ auf diese Schutzgebiete. Bei 
der Verträglichkeitsprüfung werden darüber 
hinaus auch Fernwirkungen der innerhalb der 
AWZ getroffenen Festlegungen auf die Schutz-
gebiete in der angrenzenden 12-Seemeilen-
zone und in den angrenzenden Gewässern der 
Nachbarstaaten berücksichtigt. Dies betrifft 
auch die Prüfung und Berücksichtigung funktio-
naler Beziehungen zwischen den einzelnen 
Schutzgebieten bzw. die Kohärenz des Schutz-
gebietsnetzes gemäß § 56 Abs. 2 BNatSchG, 
da sich der Lebensraum mancher Zielarten 
(z.B. Avifauna, Meeressäuger) aufgrund ihres 
großen Aktionsradius über mehrere Schutzge-
biete erstrecken kann. Es finden auch FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete außerhalb der 
deutschen AWZ Berücksichtigung. Eine erneute 
Prüfung der Gebiete und Testflächen im Küs-
tenmeer erfolgt nicht, da diese bereits bei der 
Aufstellung des LEP M-V erfolgte.  

Die vorliegende Verträglichkeitsprüfung unter-
sucht neben den Auswirkungen innerhalb der 
AWZ ausdrücklich nur mögliche Fernwirkungen 
der in der AWZ geplanten Gebiete und Flächen, 
Konverterplattformen und Seekabeltrassen auf 
Schutzgebiete in angrenzenden Gebieten. Die-

se Betrachtung erfolgt jedoch nicht im Hinblick 
auf die Trassenführungen im Küstenmeer, die 
sich an die im FEP vorgesehenen Grenzkorri-
dore anschließen. Diese Prüfung ist Gegen-
stand der Umweltberichte der Küstenländer zu 
den Raumordnungsplänen bzw. nachgeordne-
ter Verfahren.  

Eine Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Abs. 2 
bis 5 BNatSchG ist durchzuführen, wenn eine 
Vorprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG zu 
dem Ergebnis kommt, dass eine erhebliche 
Beeinträchtigung eines Schutzgebietes ernst-
lich zu besorgen ist.  

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte 
und Pläne vor ihrer Durchführung auf ihre Ver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Na-
tura2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-
biet erheblich zu beeinträchtigen und nicht un-
mittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. 

Aus diesem Grund ist eine mögliche Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele, wie im Schutz-
zweck der Schutzgebietsverordnung vom 22. 
September 2017 dargelegt zu prüfen. 

Zuständig für die Verträglichkeitsprüfung ge-
mäß § 34 BNatSchG ist das BSH. 

 Prüfung der Verträglichkeit des 6.2
FEP im Hinblick auf Lebens-
raumtypen 

 Prüfung der Verträglichkeit mit dem 6.2.1
Schutzzweck des Naturschutzgebiets 
„Pommersche Bucht – Rönnebank“ 

6.2.1.1 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP für Flächen und Plattformen 
im Gebiet O-1 im Hinblick auf Le-
bensraumtypen 

Durch den Bau und Betrieb von Flächen und 
Plattformen im Gebiet O-1 sind aufgrund der 
Kleinräumigkeit der insbesondere für Riffe rele-
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vanten Auswirkungen, wie etwa Sedimentver-
driftungen und Sedimentumlagerungen des 
freigesetzten Materials in der Bauphase, und 
der Lage außerhalb von Naturschutzgebieten 
keine erheblichen Auswirkungen auf die LRT 
„Riff“ und „Sandbank“ mit ihren charakteristi-
schen und gefährdeten Lebensgemeinschaften 
und Arten zu erwarten. Erhebliche Beeinträchti-
gungen der Schutzgebiete durch Sedimentver-
driftung während der Bauphase werden auf 
Grundlage der derzeitigen Kenntnisse ausge-
schlossen. Das nächstgelegene Naturschutz-
gebiet „Pommersche Bucht – Rönnebank“ liegt 
in einer Entfernung von mind. 5,8 km und damit 
außerhalb der in der Fachliteratur diskutierten 
Verdriftungsentfernungen. Insofern ist auch 
nicht mit einer Freisetzung von Nähr- und 
Schadstoffkonzentrationen zu rechnen, die das 
Naturschutzgebiet beeinträchtigen könnten. 

6.2.1.2 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP für Flächen und Plattformen 
im Gebiet O-2 im Hinblick auf Le-
bensraumtypen 

Durch den Bau und Betrieb von Flächen und 
Plattformen im Gebiet O-2 (Fläche O-2.2 in 
Prüfung) sind aufgrund der Kleinräumigkeit der 
insbesondere für Riffe relevanten Auswirkun-
gen, wie etwa Sedimentverdriftungen und Se-
dimentumlagerungen des freigesetzten Materi-
als in der Bauphase, und der Lage außerhalb 
von Naturschutzgebieten keine erheblichen 
Auswirkungen auf die LRT „Riff“ und „Sand-
bank“ mit ihren charakteristischen und gefähr-
deten Lebensgemeinschaften und Arten zu 
erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Schutzgebiete durch Sedimentverdriftung wäh-
rend der Bauphase werden auf Grundlage der 
derzeitigen Kenntnisse ausgeschlossen. Das 
nächstgelegene Naturschutzgebiet „Pommer-
sche Bucht – Rönnebank“ liegt in einer Entfer-
nung von mind. 9,2 km und damit außerhalb 
der in der Fachliteratur diskutierten Verdrif-
tungsentfernungen. Insofern ist auch nicht mit 
einer Freisetzung von Nähr- und Schadstoff-

konzentrationen zu rechnen, die das Natur-
schutzgebiet beeinträchtigen könnten. 

6.2.1.3 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP für Kabeltrassen zur Anbin-
dung der Gebiete O-1 und O-2 so-
wie parallel laufender grenzüber-
schreitender Seekabelsysteme im 
Hinblick auf Lebensraumtypen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzge-
biete durch Sedimentverdriftung während der 
Bauphase werden auf Grundlage der derzeiti-
gen Kenntnisse ausgeschlossen. Das Natur-
schutzgebiet „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ liegt in einer Entfernung von mind. 900 m 
zu den Kabeltrassen und damit außerhalb der 
in der Fachliteratur diskutierten Verdriftungsent-
fernungen. Zwar setzen sich die im Trassenver-
lauf anstehenden Weichsedimente langsamer 
wieder ab als gröberes Sediment. Aufgrund der 
vorherrschenden geringen bodennahen Strö-
mungen sind jedoch auch in Gebieten mit 
Weichsedimenten lediglich bis zu einer Entfer-
nung von ca. 500 m Trübungsfahnen zu erwar-
ten, die die natürliche Schwebstoffmaxima 
deutlich überschreiten. Zudem verbleibt das 
freigesetzte Material lange genug in der Was-
sersäule, um sich großflächig zu verteilen, so 
dass aufgrund der vergleichsweise geringen 
Volumina kaum nachweisbare Mächtigkeiten 
des abgelagerten Materials zu erwarten sind. 
Simulationen zeigen, dass sich das freigesetzte 
Sediment nach max. 12 Stunden wieder abge-
setzt haben wird.  

Somit bleiben die Beeinträchtigungen nach dem 
derzeitigen Kenntnisstand i. d. R. kleinräumig 
und temporär. Insofern ist auch nicht mit einer 
Freisetzung von Nähr- und Schadstoffkonzent-
rationen zu rechnen, die das Naturschutzgebiet 
beeinträchtigen könnten. 
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6.2.1.4 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP für ein grenzüberschreitendes 
Seekabelsystem zwischen den 
Grenzkorridoren O-XIII und O-XII 
im Hinblick auf Lebensraumtypen 

In der AWZ der Ostsee werden acht Trassen 
für grenzüberschreitende Seekabelsysteme 
festgelegt. Ein grenzüberschreitendes Seeka-
belsystem ist parallel zur Gasleitung Nord 
Stream bzw. zwischen „Nord Stream“ und 
„Nord Stream 2“ geplant und verbindet die 
Grenzkorridore O-XII und O-XIII. Es quert das 
Naturschutzgebiet „Pommersche Bucht - Rön-
nebank“ auf einer Strecke von 32,3 km. Inner-
halb des Schutzgebietes sind keine Kreuzun-
gen mit anderen Kabeln erforderlich. 

Innerhalb der deutschen AWZ ist im Bereich 
der Nord Stream-Trassen der Biotoptyp „Subli-
toraler, ebener Sandgrund der Ostsee mit 
Brackwassermuschel-Gemeinschaft (Ceras-
toderma glaucum, Macoma baltica, Mya arena-
ria)“ (Code 05.02.10.02.01, FINCK et al., 2017) 
anzutreffen. Weitere Biotoptypen und Lebens-
raumtypen kommen nach derzeitigem Kennt-
nisstand entlang der Trasse nicht vor. Der ge-
ringste Abstand der Trasse zum Lebensraum-
typ „Sandbank“ beträgt ca. 9,6 km, zum Le-
bensraumtyp „Riff“ beträgt der Abstand mindes-
tens ca. 10,7 km. Somit sind keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Lebensraumtypen „Riff“ 
und „Sandbank“ innerhalb des Naturschutzge-
biets mit ihren charakteristischen und gefährde-
ten Lebensgemeinschaften und Arten zu erwar-
ten. 

 Prüfung der Verträglichkeit von ge-6.2.2
planten Kabeltrassen mit dem 
Schutzzweck des Naturschutzgebiets 
„Fehmarnbelt“ 

6.2.2.1 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP für ein grenzüberschreitendes 
Seekabelsystem zwischen den 
Grenzkorridoren O-V und O-VI 

Ein grenzüberschreitendes Seekabelsystem ist 
im Bereich der Fehmarnbeltquerung (O-V zu O-
VI) vorgesehen und quert das Naturschutzge-
biet Fehmarnbelt auf einer Strecke von 4,3 km. 
Hier wird die Möglichkeit einer Mit-Nutzung der 
vorhandenen Infrastruktur des zukünftigen 
Fehmarnbelt-Tunnels für ein grenzüberschrei-
tendes Seekabelsystem in Betracht gezogen, 
so dass insofern nach derzeitigem Stand über 
die Auswirkungen des Tunnelbauwerks hinaus 
keine weiteren negativen Auswirkungen durch 
ein grenzüberschreitendes Seekabelsystem zu 
erwarten sind. 

 Prüfung der Verträglichkeit des 6.3
FEP im Hinblick auf geschützte 
Arten 

 Prüfung der Verträglichkeit von Ge-6.3.1
bieten, Flächen, Plattformen und 
Seekabelsystemen mit dem Schutz-
zweck des Naturschutzgebiets 
„Pommersche Bucht – Rönnebank“ 

6.3.1.1 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP im Hinblick auf geschützte 
Vogelarten 

Die Gebiete O-1 und O-2 befinden sich in der 
Nähe des mit Verordnung vom 22.09.2017 
festgesetzten Naturschutzgebiets „Pommer-
sche Bucht - Rönnebank“ (Bundesgesetzblatt I, 
I S, 3415).  

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie gemäß § 
9 Abs. 1, Nr. 3 NSGPBRV ist die Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele des Teilbereichs IV 
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des Naturschutzgebietes durch die Durchfüh-
rung des Plans zu prüfen. 

Die Prüfung der Verträglichkeit des FEP erfolgt 
anhand des Schutzzwecks des Bereiches IV 
gemäß § 7 der NSGPBRV. 

Gemäß § 7. NSGPBRV stellt sich der Schutz-
zweck des Bereichs IV wie folgt dar: 

Zu den verfolgten Schutzzwecken des Bereichs 
IV gehören gemäß §7 Abs. 1 NSGPBRV die 
Erhaltung oder, soweit erforderlich, die Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustands  

- nach Nr.1, der in diesem Bereich vorkom-
menden Arten des Anhangs I der Richtlinie 
2009/147/EG Sterntaucher (Gavia stellata), 
Prachttaucher (Gavia arctica), Ohrentau-
cher (Podiceps auritus), 

- nach Nr. 2, der in diesem Bereich regel-
mäßig auftretenden Zugvogelarten Rothal-
staucher (Podiceps grisegena), Gelb-
schnabeltaucher (Gavia adamsii), Eisente 
(Clangula hyemalis), Trauerente (Melanitta 
nigra), Samtente (Melanitta fusca), Sturm-
möwe (Larus canus), Trottellumme (Uria 
algae), Tordalk (Alca torda) und Gryllteiste 
(Cepphus grylle) sowie  

- nach Nr. 3 der Funktion dieses Bereiches 
als Nahrungs-, Überwinterungs-, Mauser-, 
Durchzugs- und Rastgebiet für die genann-
ten Arten. 

Gemäß § 7, Abs. 2 NSGPBRV ist zum Schutz 
der Lebensräume und zur Sicherung des Über-
lebens und der Vermehrung der in Absatz 1 
aufgeführten Vogelarten und des Bereiches in 
seinen in Absatz 1 genannten Funktionen ins-
besondere erforderlich die Erhaltung oder, so-
weit erforderlich die Wiederherstellung 

- nach Nr. 1, der qualitativen und quantitati-
ven Bestände der Vogelarten mit dem Ziel 
der Erreichung eines günstigen Erhal-
tungszustands unter Berücksichtigung der 
natürlichen Populationsdynamik und Be-

standsentwicklung ihrer biogeographischen 
Population, 

- nach Nr. 2, der wesentlichen Nahrungs-
grundlagen der Vogelarten, insbesondere 
der Bestandsdichten, Altersklassenvertei-
lungen und Verbreitungsmuster der den 
Vogelarten als Nahrungsgrundlage dienen-
den Organismen, 

- nach Nr. 3, der für das Gebiet charakteris-
tische Merkmale, insbesondere im Hinblick 
auf den Salzgehalt, die Eisfreiheit auch in 
strengen Wintern sowie die geo- und hyd-
romorphologische Beschaffenheit mit ihrer 
artspezifischen ökologischen Funktionen 
und Wirkungen sowie  

- nach Nr. 4, der natürlichen Qualität der Le-
bensräume mit ihren jeweiligen artspezifi-
schen ökologischen Funktionen, ihrer Un-
zerschnittenheit und räumlichen Wechsel-
beziehungen sowie des ungehinderten Zu-
gangs zu angrenzenden und benachbarten 
Meeresbereichen. 

Die Gebieten O-1 und O-2 und die darin enthal-
tenen Flächen und Plattformen liegen, wie be-
reits dargestellt, außerhalb der bekannten 
Rastgebiete von geschützten Vogelarten. Nach 
aktuellem Kenntnisstand ist eine Störung für 
Rast- und Zugvögel durch die Errichtung und 
den Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen 
nicht zu erwarten. Das Monitoring der Offshore-
Windparks „Wikinger“ und „Arkona Becken 
Südost“ hat bestätigt, dass eine populationsre-
levante Störung von zu schützenden Vogelar-
ten sowie eine Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele des Schutzgebietes ausgeschlossen 
werden können. 

Durch die Verlegung und den Betrieb von See-
kabelsystemen für die Anbindung der Flächen 
O-1 und O-2 sowie parallel verlaufende grenz-
überschreitende Seekabelsysteme sind keine 
erheblichen Auswirkungen auf Vogelarten zu 
erwarten. 
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Nach aktuellem Kenntnisstand kann somit eine 
durch den Plan einzeln betrachtet oder auch im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten erheb-
liche Beeinträchtigung der Schutzzwecke des 
Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht – 
Rönnebank“ im Hinblick auf geschützte Vogel-
arten mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Das Gebiet O-3 liegt in einer Entfernung von 
mehr als 50 km zum Naturschutzgebiet „Pom-
mersche Bucht – Rönnebank“. Darüber hinaus 
haben die Ergebnisse aus dem Monitoring des 
Offshore-Windparks „EnBW Baltic2“ bestätigt, 
dass keine erhebliche Auswirkungen auf ge-
schützten Vogelarten zu erwarten sind. 

6.3.1.2 Prüfung der Verträglichkeit des 
FEP im Hinblick auf marine Säuger 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie gemäß § 
9 Abs. 1, Nr. 3 NSGPbrV ist die Beeinträchti-
gung der Erhaltungsziele der Teilbereiche II 
und III des Naturschutzgebietes durch die 
Durchführung des Plans zu prüfen. 

Die Prüfung der Auswirkungen des Plans er-
folgt anhand des Schutzzwecks des Schutzge-
bietes „Pommersche Bucht - Rönnebank“. 
Schutzzweck ist nach § 3, Abs. 1 NSGPbrV die 
Verwirklichung der Erhaltungsziele der Natu-
ra2000-Gebiete durch dauerhafte Bewahrung 
des Meeresgebietes, der Vielfalt seiner für die-
se Gebiete maßgeblichen Lebensräume, Le-
bensgemeinschaften und Arten sowie der be-
sonderen Eigenart dieses durch die Oderbank, 
den Adlergrund, die Rönnebank sowie die 
Hangbereiche des Arkonabeckens geprägten 
Teils der Ostsee. Nach § 3, Abs. 2, Nr. 3 
NSGPbrV umfasst die Erhaltung oder, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung der spezifi-
schen ökologischen Werte und Funktionen des 
Gebietes, insbesondere der Bestände der 
Schweinswale, Kegelrobben und Seevogelarten 
sowie ihrer Lebensräume und der natürlichen 
Populationsdynamik. 

Die Verordnung legt schließlich unter § 5 Abs. 1 
bis Abs. 3 NSGPbrV sowie unter § 6 Abs. 1 bis 

Abs. 3 NSGPbrV Ziele zur Sicherung des Über-
lebens und der Fortpflanzung der in § 3, Abs. 2 
NSGPbrV genannten mariner Säugetierarten 
Schweinswal und Kegelrobbe des Anhangs II 
der FFH-RL sowie zur Erhaltung und Wieder-
herstellung ihrer Lebensräume fest. 

Gemäß § 6 Abs. 1, Nr. 2 NSGPbrV gehören die 
Erhaltung oder, soweit erforderlich, die Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
zu den im Bereich III des Naturschutzgebietes 
verfolgten Schutzzwecken der Art nach Anhang 
II der Richtlinie 92/43/EWG Schweinswal 
(Phocoena phocoena). 

Gemäß § 6 Abs. 3 NSGPbrV sind zum Schutz 
der in Abs. 1 Nr. 2 NSGPbrV genannten Arten 
ist insbesondere erforderlich die Einhaltung 
oder, soweit erforderlich die Wiederherstellung: 

• der natürlichen Bestandsdichten dieser Ar-
ten mit dem Ziel der Erreichung eines 
günstigen Erhaltungszustands, ihrer natür-
lichen räumlichen und zeitlichen Verbrei-
tung, ihres Gesundheitszustands und ihrer 
reproduktiven Fitness unter Berücksichti-
gung der natürlichen Populationsdynamik, 
der natürlichen genetischen Vielfalt inner-
halb des Bestandes sowie der genetischen 
Austauschmöglichkeiten mit Beständen 
außerhalb des Gebietes, 

• des Bereiches als weitgehend störungs-
freies und von lokalen Verschmutzungen 
unbeeinträchtigtes Habitat des Schweins-
wals, 

• unzerschnittener Habitate und der Möglich-
keit der Migration der in Abs. 1 Nr. 2 
NSGPbrV genannten Arten innerhalb der 
zentralen Ostsee und in die westliche Ost-
see und Beltsee sowie 

• der wesentlichen als Nahrungsgrundlagen 
des Schweinswals dienenden Organismen, 
insbesondere der natürlichen Bestands-
dichten, Altersklassenverteilungen und 
Verbreitungsmuster . 
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Nach aktuellem Kenntnisstand und anhand der 
Erkenntnisse aus dem Monitoring aus der Er-
richtung und aus dem Betrieb der Offshore-
Windparks „Wikinger“ und „Arkona Becken 
Südost““ kann eine Beeinträchtigung der 
Schutzzwecke des Bereichs III des Natur-
schutzgebietes „Pommersche Bucht – Rönne-
bank“ mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Etwaige Beeinträchtigungen durch die Realisie-
rung des Plans auf die Erhaltungsziele des Be-
reichs II „Adlergrund“ des Naturschutzgebietes 
„Pommersche Bucht - Rönnebank“ im Hinblick 
auf marine Säugetiere können ebenfalls mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Das Gebiet O-3 liegt in einer Entfernung von 
mehr als 50 km zum Naturschutzgebiet „Pom-
mersche Bucht – Rönnebank“. Darüber hinaus 
haben die Ergebnisse aus dem Monitoring des 
Offshore-Windparks „EnBW Baltic2“ bestätigt, 
dass keine erhebliche Auswirkungen auf ge-
schützten marinen Säugertierarten zu erwarten 
sind. Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
des Naturschutzgebietes „Pommersche Bucht - 
Rönnebank“ im Hinblick auf marine Säugetiere 
können mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 Prüfung der Verträglichkeit von Ge-6.3.2
bieten, Flächen, Plattformen und 
Seekabelsystemen mit dem Schutz-
zweck des Naturschutzgebiets 
„Fehmarnbelt“ 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie nach § 5 
Abs. 6 NSGFmbV sind für den gegenständli-
chen Plan, der bei der behördlichen Entschei-
dung zu berücksichtigen ist, die Vorgaben nach 
§ 5 Abs. 4 NSGFmbV zu beachten. Projekte 
und Pläne sind vor ihrer Zulassung oder Durch-
führung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Schutzgebietes zu überprü-
fen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, das Naturschutzgebiet erheblich zu beein-
trächtigen.  

Zuständig für die Verträglichkeitsprüfung gem. 
§ 34 BNatSchG und nach § 5 Abs. 7 NSGFmbV 
ist das BSH. 

Schutzzweck ist nach § 3 Abs. 1 NSGFmbV die 
Verwirklichung der Erhaltungsziele des Natu-
ra2000-Gebietes. durch dauerhafte Bewahrung 
des Meeresgebietes, der Vielfalt seiner für die-
ses Gebiet maßgeblichen Lebensräume, Le-
bensgemeinschaften und Arten sowie der be-
sonderen Ausprägung der Sandbank in Form 
von Megarippeln.  

Der Schutz umfasst  

• die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung der spezifischen ökolo-
gischen Werte und Funktionen des Gebie-
tes, insbesondere, seiner charakteristi-
schen Morphodynamik sowie der durch 
den Wasseraustausch zwischen Nord- und 
Ostsee geprägten Hydrodynamik, einer na-
türlichen oder naturnahen Ausprägung der 
marinen Makrophytenbestände und der ar-
tenreichen Kies-, Grobsand- und Schill-
gründe, der Bestände von Schweinswalen, 
Seehunden einschließlich ihrer Lebens-
räume und der natürlichen Populationsdy-
namik sowie seiner Verbindungs- und Tritt-
steinfunktion für die Ökosysteme der west-
lichen und zentralen Ostsee; 

• die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhal-
tungszustands der das Gebiet prägenden 
Lebensraumtypen nach Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG Sandbänke mit nur 
schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser (EU-Code 1110) und Riffe 
(EU-Code 1170) und der Arten nach An-
hang II der Richtlinie 92/43/EWG 
Schweinswal (Phocoena phocoena, EU-
Code 1351) und Seehund (Phoca vitulina, 
EU-Code 1365); 
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• zum Schutz der genannten Lebensraumty-
pen die Erhaltung oder, soweit erforderlich, 
die Wiederherstellung der ökologischen 
Qualität der Habitatstrukturen und deren 
flächenmäßiger Ausdehnung, der natürli-
chen Qualität dieser Lebensräume mit 
weitgehend natürlicher Verbreitung, Be-
standsdichte und Dynamik der Populatio-
nen der charakteristischen Arten und der 
natürlichen Ausprägung ihrer Lebensge-
meinschaften, der Unzerschnittenheit der 
Lebensräume und ihrer Funktion als Rege-
nerationsraum insbesondere für die benthi-
sche Fauna sowie der Funktion als Start-
punkt und Ausbreitungskorridor für die 
Wiederbesiedlung umliegender Gebiete 
durch die benthischen Arten und Lebens-
gemeinschaften; 

• zum Schutz von Schweinswal und Kegel-
robbe die Erhaltung oder, soweit erforder-
lich, die Wiederherstellung  

o der natürlichen Bestandsdichten dieser 
Arten mit dem Ziel der Erreichung ei-
nes günstigen Erhaltungszustands, ih-
rer natürlichen räumlichen und zeitli-
chen Verbreitung, ihres Gesundheits-
zustands und ihrer reproduktiven Fit-
ness unter Berücksichtigung der natür-
lichen Populationsdynamik, der natürli-
chen genetischen Vielfalt innerhalb 
des Bestandes sowie der genetischen 
Austauschmöglichkeiten mit Bestän-
den außerhalb des Gebietes,  

o des Gebietes als möglichst störungs-
armes und weitgehend von lokalen 
Verschmutzungen unbeeinträchtigtes 
Nahrungs- und Migrationshabitat der 
Schweinswale und Seehunde und 
Fortpflanzungs- und Aufzuchtshabitat 
für Schweinswale,  

o unzerschnittener Habitate und der 
Möglichkeit der Migration der 
Schweinswale und Seehunde inner-

halb der Ostsee, insbesondere in die 
angrenzenden und benachbarten Na-
turschutzgebiete Schleswig-Holsteins 
und Mecklenburg-Vorpommerns und 
zu den Liegeplätzen entlang der däni-
schen (insbesondere Rødsand) und 
deutschen Küste sowie  

o der wesentlichen Nahrungsgrundlagen 
der Schweinswale und Seehunde, ins-
besondere der natürlichen Bestands-
dichten, Altersklassenverteilungen und 
Verbreitungsmuster der den Schweins-
walen und Seehunden als Nahrungs-
grundlage dienenden Organismen. 

Die Gebiete O-1, O2 und O3 und die dazuge-
hörenden Flächen und Plattformen sowie die 
zugehörigen Netzanbindungssysteme liegen in 
sehr großen Entfernungen zum Naturschutzge-
biet „Fehmarnbelt“. Ein geplantes grenzüber-
schreitendes Seekabelsystem quert das 
Schutzgebiet auf einer Länge von 4,3 km. Hier 
wird die Möglichkeit einer Mit-Nutzung der vor-
handenen Infrastruktur des zukünftigen 
Fehmarnbelt-Tunnels für ein grenzüberschrei-
tendes Seekabelsystem in Betracht gezogen, 
so dass insofern nach derzeitigem Stand über 
die Auswirkungen des Tunnelbauwerks hinaus 
keine weiteren negativen Auswirkungen durch 
ein grenzüberschreitendes Seekabelsystem zu 
erwarten sind. 

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des 
Naturschutzgebietes „Fehmarnbelt“ im Hinblick 
auf marine Säugetiere können mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden. 

 Prüfung der Verträglichkeit von Ge-6.3.3
bieten, Flächen, Plattformen und 
Seekabelsystemen mit dem Schutz-
zweck des Naturschutzgebiets „Ka-
detrinne“ 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie nach § 5 
Abs. 6 NSGKdrV sind für den gegenständlichen 
Plan, der bei der behördlichen Entscheidung zu 
berücksichtigen ist, die Vorgaben nach § 5 Abs. 
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4 NSGKdrV zu beachten. Projekte und Pläne 
sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
eines Schutzgebietes zu überprüfen, wenn sie 
einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 
Projekten oder Plänen geeignet sind, das Na-
turschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen.  

Zuständig für die Verträglichkeitsprüfung gem. 
§ 34 BNatSchG und nach § 5 Abs. 7 NSGKdrV 
ist das BSH. 

Schutzzweck ist nach § 3 Abs. 1 die Verwirkli-
chung der Erhaltungsziele des Natura2000-
Gebietes. durch dauerhafte Bewahrung des 
Meeresgebietes, der Vielfalt seiner für dieses 
Gebiet maßgeblichen Lebensräume, Lebens-
gemeinschaften und Arten sowie der besonde-
ren Bedeutung des hier bestehenden Rinnen-
systems für den Wasseraustausch zwischen 
Nord- und Ostsee. Der Schutz umfasst 

• die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung der spezifischen ökolo-
gischen Werte und Funktionen des Gebie-
tes, insbesondere seiner charakteristischen 
Morphodynamik sowie der durch den Was-
seraustausch von Nord- und Ostsee ge-
prägten Hydrodynamik, der Bestände der 
Schweinswale einschließlich ihres Lebens-
raums und der natürlichen Populationsdy-
namik sowie seiner Verbindungs- und Tritt-
steinfunktion für die Ökosysteme der west-
lichen und zentralen Ostsee. 

• Zu den verfolgten Schutzzwecken gehören 
die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhal-
tungszustands des nach Anhang I der 
Richtlinie 92/43/EWG das Gebiet prägen-
den Lebensraumtyps Riffe (EU-Code 
1170), der Art nach Anhang II der Richtlinie 
92/43/EWG Schweinswal (Phocoena 
phocoena, EU-Code 1351). 

• Zum Schutz des genannten Lebens-
raumtyps einschließlich seiner charakteris-
tischen Arten ist insbesondere erforderlich 

die Erhaltung oder, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung  

o der ökologischen Qualität der Habi-
tatstrukturen und deren flächenmäßi-
ger Ausdehnung,  

o der natürlichen Qualität der Lebens-
räume mit weitgehend natürlicher Ver-
breitung, Bestandsdichte und Dynamik 
der Populationen der charakteristi-
schen Arten und der natürlichen Aus-
prägung ihrer Lebensgemeinschaften,  

o der Unzerschnittenheit der Lebens-
räume und ihrer Funktion als Regene-
rationsraum insbesondere für die 
benthische Fauna sowie  

o der Funktion als Startpunkt und Aus-
breitungskorridor für die Wiederbesied-
lung umliegender Gebiete durch die 
benthischen Arten und Lebensgemein-
schaften. 

• Zum Schutz des Schweinswals ist insbe-
sondere erforderlich die Erhaltung oder, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung  

o der natürlichen Bestandsdichten der 
Art mit dem Ziel der Erreichung eines 
günstigen Erhaltungszustands, ihrer 
natürlichen räumlichen und zeitlichen 
Verbreitung, ihres Gesundheitszu-
stands und ihrer reproduktiven Fitness 
unter Berücksichtigung der natürlichen 
Populationsdynamik, der natürlichen 
genetischen Vielfalt innerhalb des Be-
standes sowie der genetischen Aus-
tauschmöglichkeiten mit Beständen 
außerhalb des Gebietes, 

o des Gebietes als möglichst störungs-
armes und weitgehend von lokalen 
Verschmutzungen unbeeinträchtigtes 
Nahrungs-, Migrations-, Fortpflan-
zungs- und Aufzuchtshabitat für 
Schweinswale, 



Verträglichkeitsprüfung 251 

 

o unzerschnittener Habitate und der 
Möglichkeit der Migration der marinen 
Säugetiere innerhalb der zentralen 
Ostsee und in die westliche Ostsee 
sowie 

o der wesentlichen als Nahrungsgrund-
lagen der Schweinswale dienenden 
Organismen, insbesondere der natürli-
chen Bestandsdichten, Altersklassen-
verteilungen und Verbreitungsmuster. 

Die Gebiete O-1, O-2 und O-3 sowie die dazu-
gehörigen Flächen, Plattformen und Seekabel-
systemen liegen in sehr großen Entfernungen 
zum Naturschutzgebiet „Kadetrinne“. Darüber 
hinaus haben die Ergebnisse aus dem Monito-
ring des Offshore-Windparks „EnBW Baltic2“ 
bestätigt, dass keine erhebliche Auswirkungen 
auf geschützte marine Säuger oder auf ge-
schützten Vogelarten zu erwarten sind. 

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des 
Naturschutzgebietes „Kadetrinne“ im Hinblick 
auf marine Säugetiere können somit mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden. 

 Natura2000-Gebiete außerhalb 6.4
der deutschen AWZ 

Bei der Verträglichkeitsprüfung werden darüber 
hinaus auch Fernwirkungen der im FEP ge-
troffenen Festlegungen auf die Schutzgebiete in 
der angrenzenden 12-Seemeilenzone und in 
den angrenzenden Gewässern der Nachbar-
staaten berücksichtigt. Dies betrifft auch die 
Prüfung und Berücksichtigung funktionaler Be-
ziehungen zwischen den einzelnen Schutzge-
bieten bzw. die Kohärenz des Schutzgebiets-
netzes gemäß § 56 Abs. 2 BNatSchG, da sich 
der Lebensraum mancher Zielarten (z.B. 
Avifauna, Meeressäuger) aufgrund ihres gro-
ßen Aktionsradius über mehrere Schutzgebiete 
erstrecken kann. 

Im Einzelnen finden das Vogelschutzgebiet 
„Westliche Pommersche Bucht“, das FFH- und 
Vogelschutzgebiet „Plantagenetgrund“, das 

FFH-Gebiet „Darßer Schwelle“, das Vogel-
schutzgebiet „Vorpommersche Boddenland-
schaft und nördlicher Strelasund“ und das FFH-
Gebiet „Greifswalder Boddenrandschwelle und 
Teile der Pommerschen Bucht“ im Küstenmeer 
von Mecklenburg-Vorpommern Berücksichti-
gung. In den angrenzenden Gebieten der 
Nachbarstaaten wurden die FFH-Gebiete „Adler 
Grund og Rønne Banke“ und „Klinteskov kalk-
grund“ in dänischen Gewässern, das schwedi-
sche FFH-Gebiet „Sydvästskånes utsjövatte“, 
das polnische Vogelschutzgebiet „Zatoka 
Pomorska“ und das polnische FFH-Gebiet 
„Ostoja na Zatoce Pomorskiej“ berücksichtigt. 

Die Schutz- und Erhaltungsziele für die Natu-
ra2000-Gebiete außerhalb der AWZ wurden 
den folgenden Dokumenten entnommen: 

• Vogelschutzgebiet „Westliche Pommer-
sche Bucht“ (Küstenmeer M-V, DE1649 
401): EUNIS factsheet 
(https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE16
49401) 

• FFH- und Vogelschutzgebiet „Plantage-
netgrund“ (Küstenmeer M-V, DE 1343 
301/ DE 1343 401): FFH-Gebiet 
https://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/de_1343_301.pdf, 
Vogelschutzgebiet 
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE134
3401 

• FFH-Gebiet „Darßer Schwelle“ (Küs-
tenmeer M-V, DE 1540 302): 
https://www.lung.mv-
regierung.de/dateien/de_1540_302.pdf 

• Vogelschutzgebiet „Vorpommersche 
Boddenlandschaft und nördlicher Stre-
lasund“ (Küstenmeer M-V, DE 1542 
401): EUNIS factsheet 
(https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE15
42401) 

https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1649401
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1649401
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/de_1343_301.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/de_1343_301.pdf
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1343401
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1343401
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/de_1540_302.pdf
https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/de_1540_302.pdf
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1542401
https://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1542401
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• FFH-Gebiet „Greifswalder Boddenrand-
schwelle und Teile der Pommerschen 
Bucht“ (Küstenmeer M-V, DE 1749-
302): EUNIS factsheet 
(http://eunis.eea.europa.eu/sites/DE174
9302) 

• dänisches FFH-Gebiet „Adler Grund og 
Rønne Banke“ (DK 00VA 261): EUNIS 
Factsheet 
(http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00V
A261) 

• dänisches FFH-Gebiet „Klinteskov kalk-
grund“ (DK 00VA 306): EUNIS Facts-
heet 
(http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00V
A306) 

• schwedisches FFH-Gebiet 
„Sydvästskånes utsjövatte“ (SE 
0430187): EUNIS Factsheet 
(https://eunis.eea.europa.eu/sites/SE04
30187) 

• polnisches Vogelschutzgebiet „Zatoka 
Pomorska“ (PLB 990003): EUNIS 
Factsheet 
(http://eunis.eea.europa.eu/sites/PLB99
0003) 

• polnisches FFH-Gebiet „Ostoja na 
Zatoce Pomorskiej“ (PLH 990002): 
EUNIS Factsheet 
(https://eunis.eea.europa.eu/sites/PLH9
90002). 

Außerdem treffen die EU-Mitgliedstaaten ge-
mäß Art. 12 FFH-RL für Arten des Anhangs IV 
der FFH-RL die notwendigen Maßnahmen in 
und außerhalb von Schutzgebieten, um ein 
strenges Schutzsystem für die genannten Tier-
arten in deren natürlichem Verbreitungsgebiet 
einzuführen. Hierunter fallen gemäß der FFH-
RL alle Walarten. Durch die FFH-Gebiete sollen 
Teile des Nahrungshabitats erhalten werden. 

Die vorliegende Verträglichkeitsprüfung unter-
sucht neben den Auswirkungen des Plans in-
nerhalb der AWZ ausdrücklich nur mögliche 
Fernwirkungen der in der AWZ geplanten Ge-

biete, Flächen, Plattformen und Seekabeltras-
sen auf Schutzgebiete in angrenzenden Gebie-
ten. Die geplanten Gebiete, Flächen, Plattfor-
men und Seekabeltrassen liegen in ausrei-
chender Entfernung zu den Schutzgebieten im 
Küstenmeer, so dass insoweit nicht von erheb-
lichen Auswirkungen auf diese Schutzgebiete 
auszugehen ist. Diese Betrachtung erfolgt je-
doch nicht im Hinblick auf die Trassenführun-
gen im Küstenmeer, die sich an die im FEP 
vorgesehenen Grenzkorridore anschließen. 
Diese Prüfung ist Gegenstand der Umweltbe-
richte der Küstenländer zu den jeweiligen 
Raumordnungsplänen bzw. nachgeordneter 
Verfahren. Darüberhinaus erfolgt auch keine 
erneute Verträglichkeitsprüfung im Hinblick auf 
die Gebiete und Testflächen im Küstenmeer, da 
diese bereits bei der Aufstellung des LEP M-V 
durchgeführt wurde. 

Die Ergebnisse aus der Prüfung der Verträg-
lichkeit des FEP im Hinblick auf geschützte 
marine Säuger und geschützte Vogelarten mit 
den Erhaltungszielen des Naturschutzgebietes 
„Pommersche Bucht – Rönnebank“ gelten für 
das nächstgelegene Naturschutzgebiet 
„Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile 
der Pommerschen Bucht“ im deutschen Küs-
tenmeer sowie für das FFH-Gebiet „Adler 
Grund og Rønne Banke“ in der dänischen AWZ 
und das FFH-Gebiet „Ostoja na Zatoce Pomor-
skiej“ in der polnischen AWZ entsprechend. 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der ge-
genständliche Plan einzeln oder im Zusam-
menwirken mit anderen Plänen und Projekten 
keine Beeinträchtigung der Erhaltungs- und 
Wiederherstellungsziele der o.g. Schutzgebiete 
darstellt. 

http://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1749302
http://eunis.eea.europa.eu/sites/DE1749302
http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00VA261
http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00VA261
http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00VA306
http://eunis.eea.europa.eu/sites/DK00VA306
https://eunis.eea.europa.eu/sites/SE0430187
https://eunis.eea.europa.eu/sites/SE0430187
http://eunis.eea.europa.eu/sites/PLB990003
http://eunis.eea.europa.eu/sites/PLB990003
https://eunis.eea.europa.eu/sites/PLH990002
https://eunis.eea.europa.eu/sites/PLH990002
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 Ergebnis der Verträglichkeits-6.5
prüfung 

Im Ergebnis kann eine erhebliche Beeinträchti-
gung der Schutzzwecke der geprüften Natur-
schutzgebiete durch die Durchführung des 
Plans und unter Berücksichtigung von Vermei-
dungs- und Verminderungsmaßnahmen mit der 
erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Die gilt sowohl für die geprüften Natur-
schutzgebiete innerhalb der deutschen AWZ als 
auch für Natura2000-Gebiete außerhalb der 
deutschen AWZ. Eine erneute Verträglichkeits-
prüfung im Hinblick auf die Gebiete und Test-
flächen im Küstenmeer erfolgt nicht, da diese 
bereits bei der Aufstellung des LEP M-V durch-
geführt wurde. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der FFH-LRT 
„Riffe“ und „Sandbänke mit nur schwacher 
ständiger Überspülung durch Meerwasser“ 
kann nach derzeitigem Kenntnisstand auch bei 
kumulativer Betrachtung des Plans und schon 
bestehender Projekte für die geprüften Natur-
schutzgebiete ausgeschlossen werden. 
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7 Gesamtplanbewertung 
Zusammenfassend gilt hinsichtlich der geplan-
ten Gebiete und Flächen, Plattformen und See-
kabeltrassen, dass durch die geordnete, koor-
dinierte Gesamtplanung des FEP die Auswir-
kungen auf die Meeresumwelt so weit wie mög-
lich minimiert werden. Unter strenger Einhal-
tung von Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen, insbesondere zur Schallminderung in 
der Bauphase, können erhebliche Auswirkun-
gen durch die Umsetzung der geplanten Flä-
chen und Gebiete sowie Plattformen vermieden 
werden. 

Die Verlegung von Seekabelsystemen kann 
u. a. dadurch möglichst umweltgerecht gestaltet 
werden, dass Schutzgebiete und geschützte 
Biotope umgangen werden und ein möglichst 
schonendes Verlegeverfahren gewählt wird. 
Der Planungsgrundsatz zur Sedimenterwär-
mung soll sicherstellen, dass erhebliche negati-
ve Auswirkungen der Kabelerwärmung auf 
Benthosgemeinschaften vermieden werden. 
Die weitestgehende Vermeidung von Kreuzun-
gen von Seekabelsystemen untereinander dient 
zusätzlich der Vermeidung von negativen Aus-
wirkungen auf die Meeresumwelt, insbesondere 
auf die Schutzgüter Boden, Benthos und Bio-
toptypen. Auf der Grundlage der vorstehenden 
Beschreibungen und Bewertungen ist für die 
SUP abschließend auch hinsichtlich etwaiger 
Wechselwirkungen festzuhalten, dass durch die 
geplanten Festlegungen nach derzeitigem 
Kenntnisstand und auf der vergleichsweise abs-
trakten Ebene der Fachplanung keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die Meeresumwelt in-
nerhalb des Untersuchungsraums zu erwarten 
sind. Die potenziellen Auswirkungen sind häufig 
kleinräumig und zum Großteil kurzfristig, da sie 
sich auf die Bauphase beschränken. 

Ein Großteil der Gebiete und Flächen liegt in-
nerhalb der Vorranggebiete für Windenergie 
des Raumordnungsplans für die AWZ der Ost-
see. Für diese Bereiche liegen ausreichende 

Erkenntnisse vor. Für die kumulative Beurtei-
lung der Auswirkungen auf einzelne Schutzgü-
ter wie den Vogelzug und den Fledermauszug 
fehlen bislang ausreichende wissenschaftliche 
Erkenntnisse und einheitliche Bewertungsme-
thoden. Daher können diese Auswirkungen im 
Rahmen der vorliegenden SUP nicht abschlie-
ßend bewertet werden bzw. sind mit Unsicher-
heiten behaftet und bedürfen im Rahmen nach-
gelagerter Planungsstufen einer genaueren 
Überprüfung. 
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8 Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und 
zum Ausgleich erheblicher 
negativer Auswirkungen 
des Flächenentwicklungs-
plans auf die Meeresum-
welt 

 Einführung 8.1
Gemäß § 40 Abs. 2 UVPG enthält der Umwelt-
bericht eine Darstellung der geplanten Maß-
nahmen, um erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch die Umsetzung des Plans 
zu verhindern, zu verringern und soweit wie 
möglich auszugleichen. Grundsätzlich gilt, dass 
durch den FEP die Belange der Meeresumwelt 
beim Ausbau der Stromerzeugung durch Wind-
energieanlagen auf See und der entsprechen-
den Anbindungsleitungen besser berücksichtigt 
werden. Durch die Festlegungen des FEP wer-
den negative Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Umweltzustands der AWZ der Ostsee ver-
mieden. Dies liegt insbesondere in der Tatsa-
che begründet, dass die Notwendigkeit zum 
Ausbau der Offshore-Windenergie und der ent-
sprechenden Anbindungsleitungen in jedem 
Fall besteht und die entsprechende Infrastruktur 
(Windparks, Plattformen und Seekabelsysteme) 
auch ohne FEP geschaffen werden müsste 
(vgl. Kap.3). Im Falle der Nichtdurchführung 
des Plans würden sich die Nutzungen jedoch 
ohne die flächensparende und ressourcen-
schonende Steuerungs- und Koordinierungs-
wirkung des FEP entwickeln. 

Darüber hinaus unterliegen die Festlegungen 
des FEP einem kontinuierlichen Optimierungs-
prozess, da die fortlaufend im Rahmen der SUP 
und im Konsultationsprozess gewonnenen Er-
kenntnisse bei der Erarbeitung des Plans be-
rücksichtigt werden. 

Während einzelne Vermeidungs-, Minderung- 
und Ausgleichsmaßnahmen bereits auf der 
Planungsebene ansetzen können, kommen 
andere erst bei der konkreten Umsetzung zum 
Tragen und werden dort im Einzelzulassungs-
verfahren projekt- und standortspezifisch gere-
gelt. Bezüglich planerischer Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen trifft der FEP räumli-
che und textliche Festlegungen, die entspre-
chend den in Kapitel 1.4 dargelegten Umwelt-
schutzziele dazu dienen, erhebliche negative 
Auswirkungen der Durchführung des  
FEP auf die Meeresumwelt zu vermeiden bzw. 
zu verringern. Dies betrifft im Wesentlichen 

• Beachtung von Naturschutzgebieten und 
gesetzlich geschützter Biotope 

• Ausschlusswirkung von Windenergiean-
lagen in Natura2000-Gebieten, 

• Ausschlusswirkung von Plattformen in 
Natura2000-Gebieten 

• den Grundsatz, Seekabelsysteme mög-
lichst außerhalb dieser Gebiete zu ver-
legen, 

• einen geringstmöglichen Flächenverbrauch, 
sichergestellt durch die Planungsgrundsätze 

• sparsame Flächeninanspruchnahme bei 
Anordnung von Windenergieanlagen 

• größtmögliche Bündelung der Seeka-
beltrassen im Sinne einer Parallelfüh-
rung, 

• Vermeidung von Kabel- bzw. Rohrlei-
tungskreuzungen, 

• den Planungsgrundsatz zur Schallminde-
rung, 

• den Planungsgrundsatz zur Sedimenter-
wärmung, 

• Reduzierung von Kolkschutzmaßnahmen auf 
ein Mindestmaß zur Vermeidung des Ein-
bringens künstlichen Hartsubstrats 
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• Festlegungen zum Rückbau baulicher Anla-
gen sowie 

• die Berücksichtigung der besten Umweltpra-
xis gemäß OSPAR-Übereinkommen und des 
jeweiligen Standes der Technik. 

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen die-
nen zur Vermeidung und Verminderung von 
unerheblichen und erheblichen negativen Aus-
wirkungen bei der konkreten Umsetzung des  
FEP. Diese Minderungs- und Vermeidungs-
maßnahmen werden von der zuständigen Zu-
lassungsbehörde auf Projektebene für die Pla-
nungs-, Bau- und Betriebsphase konkretisiert 
und angeordnet. 

 Gebiete und Flächen für Wind-8.2
energieanlagen auf See  

Bei der konkreten Planung und dem Bau von 
Windenergieanlagen sind folgende Maßnah-
men zur Verminderung und Vermeidung von 
erheblichen und unerheblichen negativen Um-
weltauswirkungen zu berücksichtigen:  

• Bei der Installation von Fundamenten ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die Schallemission (Schalldruck 
SEL05) in einer Entfernung von 750 m den 
Wert von 160 Dezibel (dB re 1 μPa²s) und 
der Spitzenschalldruckpegel den Wert von 
190 Dezibel (dB re 1 μPa) nicht überschrei-
tet. 

• Einhaltung von Rammdauern, einschließ-
lich der Vergrämungsmaßnahmen von 
nicht mehr als 180 min bei der Einbringung 
von Monopfählen und nicht mehr als 140 
min pro Pfahl bei Jacketstrukturen. 

• Überwachungsmaßnahmen in der Baupha-
se, insbesondere durch Erfassung des Un-
terwasserschalleintrags während der Instal-
lation von Fundamenten. Die Überwachung 
des Schalleintrags und der Einhaltung der 
Grenzwerte hat durch eine akkreditierte 
Einrichtung zu erfolgen. Die Eignung der 

Messeinrichtung ist über eine Akkreditie-
rung nach DIN EN ISO/IEC 17025 im Hin-
blick auf die ISO18406:2017 und die DIN 
SPEC 45653:2017 nachzuweisen. 

• Schallminderungsmaßnahmen: Verwen-
dung des jeweils besten verfügbaren Ver-
fahrens nach Stand der Wissenschaft und 
Technik zur Verminderung des Eintrags 
von Unterwasserschall zur Einhaltung gel-
tender Lärmschutzwerte während der In-
stallation von Gründungspfählen, wie z. B. 
Großer Blasenschleier, Hydroschalldämp-
fer oder Hüllrohr. Diese Schallschutzmaß-
nahmen sind standort- und anlagenspezi-
fisch im Einzelzulassungsverfahren zu 
konkretisieren.  

• Anpassung des Rammvorgangs an den 
standort- und projektspezifischen Bege-
benheiten unter Steuerung der Ramme-
nergie und der Schlagfrequenz 

• Schallverhütende Maßnahmen: Verwen-
dung von geeigneten Methoden, um die 
Tötung und Verletzung von Tieren in der 
Nähe der Rammstelle zu vermeiden:  

• Einsatz von geeigneten Vergrämern wie 
das FaunaGuard System oder in beson-
deren Fällen „Pingern“ und „Seal-
scarern“  

• „soft-start-Verfahren“: Durch zeitlich ver-
zögerte Steigerung der Rammenergie 
soll Tieren in der Umgebung der Ramm-
stelle ermöglicht werden, sich von der 
Baustelle zu entfernen. 

• Koordination der Rammarbeiten von ver-
schiedenen Projekten, um die Schallein-
tragszeiten insgesamt zu minimieren 

• Berücksichtigung des Schallschutzkon-
zepts des BMU (2013) 



Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblicher negativer 
Auswirkungen des Flächenentwicklungsplans auf die Meeresumwelt 

257 

 

• Prüfung alternativer, schallarmer Grün-
dungsformen, wie so genannte Suction Bu-
ckets oder Schwerkraftfundamente. Es ist 
dabei stets die Umweltverträglichkeit von 
alternativen Gründungsformen im Hinblick 
auf etwaige zusätzliche erhebliche Auswir-
kungen auf die Meeresumwelt, insbeson-
dere auch durch den Eintrag von Dauer-
schall zu prüfen. 

• Reduzierung des Schiffsverkehrs für Bau 
und Betrieb der Anlagen und der damit 
verbundenen akustischen und visuellen 
Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß 
durch optimale Bau- und Zeitplanung  

• Sicherstellung, dass weder bei der Errich-
tung noch beim Betrieb der Anlage nach 
dem Stand der Technik vermeidbare Emis-
sionen von Schadstoffen, Schall und Licht 
auftreten 

• möglichst naturverträgliche Beleuchtung 
während des Betriebs der Anlagen zur wei-
testgehenden Reduzierung von Anlockef-
fekten unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen eines sicheren Schiffs- und Luftver-
kehrs und der Arbeitssicherheit, z. B. ein 
bedarfsgerechtes An- und Abschalten der 
Hindernisbefeuerung, die Wahl geeigneter 
Lichtintensitäten und -spektren oder Be-
leuchtungsintervalle 

• Beschränkung des Einbringens von Harts-
ubstrat auf ein Mindestmaß  

• Verwendung von schadstoffarmen Anstri-
chen  

• Einsatz von Verkehrssicherungsfahrzeugen 
während der Bau- und Inbetriebnahme-
Phase zur Vermeidung von Kollisionen  

• fachgerechte Entsorgung von Ölrückstän-
den der Maschinenanlagen, Fäkalien, Ver-
packungen, Abfällen sowie Abwässer an 
Land. Erstellung eines „Abfallkonzeptes“ 
für Bau und Betrieb  

• Aufstellung von Notfallplänen u. a. für Un-
fälle mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase 

• Überwachung möglicher Auswirkungen auf 
die Meeresumwelt durch den Bau oder Be-
trieb der Anlagen durch ein verpflichtendes 
ökologisches Monitoring während der Bau- 
und Betriebsphase gemäß StUK 4 

• Sollten bei der Planung oder Errichtung der 
Anlagen bisher nicht bekannte im Meeres-
boden befindliche Kampfmittel aufgefunden 
werden, sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. 

 Plattformen  8.3
Bei der konkreten Planung und dem Bau von 
Plattformen (Konverterplattformen, Sammel-
plattformen, Umspannplattformen und Wohn-
plattformen) sind folgende Maßnahmen zur 
Verminderung und Vermeidung von erheblichen 
und unerheblichen negativen Umweltauswir-
kungen zu berücksichtigen:  

• Bei der Installation von Fundamenten ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass die Schallemission (Schalldruck 
SEL05) in einer Entfernung von 750 m den 
Wert von 160 Dezibel (dB re 1 μPa²s) und 
der Spitzenschalldruckpegel den Wert von 
190 Dezibel (dB re 1 μPa) nicht überschrei-
tet. 

• Einhaltung von Rammdauern, einschließ-
lich der Vergrämungsmaßnahmen von 
nicht mehr als 180 min bei der Einbringung 
von Monopfählen und nicht mehr als 140 
min pro Pfahl bei Jacketstrukturen. 

• Überwachungsmaßnahmen in der Baupha-
se, insbesondere durch Erfassung des Un-
terwasserschalleintrags während der Instal-
lation von Fundamenten. Die Überwachung 
des Schalleintrags und der Einhaltung der 
Grenzwerte hat durch eine akkreditierte 
Einrichtung zu erfolgen. Die Eignung der 
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Messeinrichtung ist über eine Akkreditie-
rung nach DIN EN ISO/IEC 17025 im Hin-
blick auf die ISO18406:2017 und die DIN 
SPEC 45653:2017 nachzuweisen. 

• Schallminderungsmaßnahmen: Verwen-
dung des jeweils besten verfügbaren Ver-
fahrens nach Stand der Wissenschaft und 
Technik zur Verminderung des Eintrags 
von Unterwasserschall zur Einhaltung gel-
tender Lärmschutzwerte während der In-
stallation von Gründungspfählen, wie z. B. 
Großer Blasenschleier, Hydroschalldämp-
fer oder Hüllrohr. Diese Schallschutzmaß-
nahmen sind standort- und anlagenspezi-
fisch im Einzelzulassungsverfahren zu 
konkretisieren.  

• Anpassung des Rammvorgangs an den 
standort- und projektspezifischen Bege-
benheiten unter Steuerung der Ramme-
nergie und der Schlagfrequenz 

• Schallverhütende Maßnahmen: Verwen-
dung von geeigneten Methoden, um die 
Tötung und Verletzung von Tieren in der 
Nähe der Rammstelle zu vermeiden:  

• Einsatz von geeigneten Vergrämern wie 
das FaunaGuard System oder in beson-
deren Fällen „Pingern“ und „Se-
alscarern“  

• „soft-start-Verfahren“: Durch zeitlich ver-
zögerte Steigerung der Rammenergie 
soll Tieren in der Umgebung der Ramm-
stelle ermöglicht werden, sich von der 
Baustelle zu entfernen. 

• Koordination der Rammarbeiten von ver-
schiedenen Projekten, um die Schallein-
tragszeiten insgesamt zu minimieren 

• Berücksichtigung des Schallschutzkon-
zepts des BMU (2013) 

• Prüfung alternativer, schallarmer Grün-
dungsformen, wie so genannte Suction Bu-
ckets oder Schwerkraftfundamente. Es ist 

dabei stets die Umweltverträglichkeit von 
alternativen Gründungsformen im Hinblick 
auf etwaige zusätzliche erhebliche Auswir-
kungen auf die Meeresumwelt, insbeson-
dere auch durch den Eintrag von Dauer-
schall zu prüfen. 

• Reduzierung des Schiffsverkehrs für Bau 
und Betrieb der Plattformen und der damit 
verbundenen akustischen und visuellen 
Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß 
durch optimale Bau- und Zeitplanung  

• Sicherstellung, dass weder bei der Errich-
tung noch beim Betrieb der Plattformen 
nach dem Stand der Technik vermeidbare 
Emissionen von Schadstoffen, Schall und 
Licht auftreten 

• möglichst naturverträgliche Beleuchtung 
während des Betriebs der Plattformen zur 
weitestgehenden Reduzierung von Anlo-
ckeffekten unter Berücksichtigung der An-
forderungen eines sicheren Schiffs- und 
Luftverkehrs und der Arbeitssicherheit, 
z. B. ein bedarfsgerechtes An- und Ab-
schalten der Hindernisbefeuerung, die 
Wahl geeigneter Lichtintensitäten und 
Lichtspektren oder Beleuchtungsintervalle 

• Beschränkung des Einbringens von Harts-
ubstrat auf ein Mindestmaß  

• Verwendung von schadstoffarmen Anstri-
chen  

• Einsatz von Verkehrssicherungsfahrzeugen 
während der Bau- und Inbetriebnahme-
Phase zur Vermeidung von Kollisionen  

• Fachgerechte Entsorgung von Ölrückstän-
den der Maschinenanlagen, Fäkalien, Ver-
packungen, Abfälle sowie Abwässer an 
Land; Erstellung eines „Abfallkonzeptes“ 
für Bau und Betrieb  

• Aufstellung von Notfallplänen u. a. für Un-
fälle mit wassergefährdenden Stoffen wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase 
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• Sollten bei der Planung oder Errichtung der 
Plattformen bisher nicht bekannte im Mee-
resboden befindliche Kampfmittel aufge-
funden werden, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

 Seekabelsysteme  8.4
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 
sind bereits im Rahmen der Trassenplanung 
und der technischen Ausgestaltung zu berück-
sichtigen. Durch die im FEP festgelegten Ka-
belkonfigurationen nach Stand der Technik wird 
die Magnetfeldentwicklung des Kabelsystems 
gering gehalten. Mit dem Planungsgrundsatz 
zur Sedimenterwärmung soll die Einhaltung des 
sog. „2 K-Kriteriums“ d.h. eine max. zulässige 
Temperaturerhöhung um 2 K in 20 cm Sedi-
menttiefe, sichergestellt werden. 

Darüber hinaus sind bei der konkreten Durch-
führung der Einzelvorhaben folgende Maßnah-
men zu ergreifen, die zur Verminderung und 
Vermeidung von Umweltauswirkungen beitra-
gen: 

• Wahl einer möglichst kurzen Trasse 

• Optimierung der Trassenwahl im Rahmen 
der Feintrassierung, um bekannte Vor-
kommen besonders empfindlicher Bio-
toptypen nach § 30 BNatSchG möglichst 
zu umgehen und nicht zu beeinträchtigen 

• Einsatz möglichst bodenschonender Verle-
geverfahren zur Einbringung der Kabelsys-
teme in Abhängigkeit von den Sediment-
verhältnissen und Wassertiefen und unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Minde-
stüberdeckung 

• Verwendung von Kabeltypen, die möglichst 
geringe elektrische und magnetische Fel-
der entwickeln 

• Einsatz möglichst umweltverträglicher Ma-
terialien bei Kabelsystemen 

• Reduzierung von Kreuzungsbauwerken auf 
das erforderliche Minimum 

• bei erforderlich werdenden Schüttungs- 
und Kreuzungsbauwerken Einsatz von 
inerten, natürlichen Materialien 

• Sollten bei der Planung oder Errichtung der 
Seekabelsysteme bisher nicht bekannte im 
Meeresboden befindliche Kampfmittel auf-
gefunden werden, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  

Im Hinblick auf die möglichst umweltverträgli-
che Ausgestaltung werden folgende Maßnah-
men angestrebt: 

• Untersuchung und Darstellung der Auswir-
kungen von Plattformen und Seekabelsys-
temen auf die Meeresumwelt im Rahmen 
eines Monitorings, u. a. Überwachung der 
Überdeckung in der Betriebsphase der Ka-
bel; 

• Bewertung der Monitoring-Ergebnisse be-
züglich kumulativer Auswirkungen oder 
Wechselwirkungen verschiedener Nutzun-
gen; 

Berücksichtigung der Monitoringergebnisse im 
Rahmen der Fortschreibung, das heißt Erfah-
rungen aus der Realisierung der Projekte wer-
den genutzt, um Minderungs- und Vermei-
dungsmaßnahmen kontinuierlich zu verbes-
sern. 
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9 Geprüfte Alternativen 
Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 
Satz 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 
SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine 
Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der 
geprüften vernünftigen Alternativen. Die in Be-
tracht kommenden vernünftigen Alternativen 
werden nachfolgend erläutert. Für eine Alterna-
tivenprüfung kommen grundsätzlich verschie-
dene Arten von Alternativen in Betracht, insbe-
sondere strategische, räumliche oder techni-
sche Alternativen. Voraussetzung ist stets, dass 
diese vernünftig sind bzw. ernsthaft in Betracht 
kommen.  

Es müssen also nicht alle auch nur denkbaren 
Alternativen geprüft werden. Es genügt aber 
auch nicht mehr, nur noch diejenigen Alternati-
ven zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten, die sich „ernsthaft anbieten“ oder „gar auf-
drängen“. Die Ermittlungspflicht erstreckt sich 
also auf alle Alternativen, die „nicht offensicht-
lich … fern liegen“ LANDMANN & ROHMER 2018. 
Die Alternativenprüfung verlangt nicht explizit, 
besonders umweltschonende Alternativen zu 
entwickeln und zu prüfen. Vielmehr sollen die 
im obigen Sinne „vernünftigen“ Alternativen 
hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen verglei-
chend dargestellt werden, damit die 
Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der 
Entscheidung über die weiter zu verfolgende 
Alternative nachvollziehbar wird (BALLA 2009). 

Gleichzeitig muss der Aufwand für die Ermitt-
lung und Prüfung der in Betracht kommenden 
Alternativen zumutbar sein. Dabei gilt: Je grö-
ßer die zu erwartenden Umweltauswirkungen 
und damit das Bedürfnis nach planerischer 
Konfliktbewältigung sind, desto eher sind auch 
umfängliche oder detaillierte Untersuchungen 
erforderlich. 

Anhang 4 Nr. 2 UVPG nennt beispielshaft die 
Prüfung von Alternativen mit Bezug auf die 
Ausgestaltung, die Technologie, den Standort, 
die Größe und den Umfang des Vorhabens, 

bezieht sich jedoch ausdrücklich nur auf Vorha-
ben. Auf Planebene spielen daher vor allem die 
konzeptionelle/strategische Ausgestaltung, der 
räumliche Standort sowie technische Alternati-
ven eine Rolle.  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sämtlichen 
Festlegungen in Gestalt von standardisierten 
Technik- und Planungsgrundsätzen eine Vor-
prüfung möglicher und denkbarer Alternativen 
bereits immanent ist. Wie der Begründung der 
einzelnen Planungsgrundsätze, insbesondere 
derer mit Umweltbezug – etwa möglichst ge-
bündelte Trassenführung, möglichst kreuzungs-
freie Durchführung – zu entnehmen ist, liegt 
dem jeweiligen Grundsatz bereits eine Abwä-
gung möglicher betroffener öffentlicher Belange 
und Rechtspositionen zugrunde, so dass 
dadurch auch bereits eine „Vorprüfung“ mögli-
cher Alternativen erfolgt ist. In der AWZ beste-
hen bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Nut-
zungen und rechtlich geschützter Belange. Zur 
Ordnung der Nutzungsinteressen innerhalb der 
AWZ der Ostsee existiert zudem eine „Verord-
nung über die Raumordnung in der deutschen 
AWZ in der Ostsee“ vom 10. Dezember2009, 
welche Ziele und Grundsätze festlegt. Eine Ge-
samtabwägung der Nutzungen und Funktionen 
in der AWZ untereinander ist im Rahmen der 
Aufstellung des Raumordnungsplans bereits 
erfolgt. Die Ziele und Grundsätze des Raum-
ordnungsplans sind zu weiten Teilen im FEP 
übernommen worden und werden hinsichtlich 
der speziellen Regelungsgegenstände der in 
diesem Verfahren vorgetragenen Belange und 
Rechte überprüft und abgewogen. 

Zu möglichen vernünftigen Alternativen im Ein-
zelnen: 

 Nullvariante 9.1
Die Nullvariante, d.h. der Verzicht auf eine Um-
setzung des FEP stellt keine vernünftige Alter-
native dar, da die mangelnde Koordinierung 
voraussichtlich zu einer höheren Flächeninan-
spruchnahme, mehr Kabelkreuzungen und da-
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mit zu zusätzlichen Umweltauswirkungen füh-
ren würde (vgl. Kapitel 3).  

Die Anzahl der zusätzlich entstehenden Kreu-
zungen und der damit verbundene zusätzliche 
Flächenbedarf lassen sich zwar nicht konkret 
quantifizieren, allerdings wird anhand der ge-
troffenen Festlegungen deutlich, dass aufgrund 
des bisherigen durch Einzelanbindungen ge-
prägten Systems eine erhebliche Anzahl an 
Kreuzungen in diesem Planungsstadium nicht 
mehr vermieden werden kann. Für zukünftige 
Vorhaben ist es das Ziel, diese zu koordinieren 
und entsprechend der Planungsgrundsätze 
vorausschauend zu planen (vgl. im Einzelnen 
unter 4 FEP).  

Sinn und Ziel der Einführung eines Fachplanes 
mit nicht nur räumlichen, sondern gegenüber 
dem BFO auch erweiterten zeitlichen Festle-
gungen und standardisierten Grundsätzen ist 
gerade die vorsorgende Steuerung des Offsho-
re-Ausbaus. Hiermit soll schon auf Planungs-
ebene sichergestellt werden, dass der Offsho-
re-Ausbau nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 WindSeeG 
räumlich geordnet und flächensparsam erfolgt 
und auch Umweltbelange schon auf Planungs-
ebene geprüft werden. So können Probleme 
der Vergangenheit wie Windparks in Natu-
ra2000- (bzw. heutigen Naturschutz)gebieten 
schon auf Planungsebene adressiert werden.  

 Strategische Alternativen 9.2
Eine strategische Alternative, z. B. im Hinblick 
auf die der Planung zugrunde gelegten Ziele 
der Bundesregierung, wird für den FEP derzeit 
nicht in Betracht gezogen, da die Ausbauziele 
der Bundesregierung gleichsam den Planungs-
horizont für den FEP darstellen. Die Ausbauzie-
le ergeben sich aus gesetzlichen Vorgaben 
(insbesondere EEG). Diese sind auch wesentli-
che Grundlage für die Bedarfsplanung des 
landseitigen Netzausbaus. Da eine aufeinander 
abgestimmte, koordinierte Vorgehensweise 
beim landseitigen und seeseitigen Netz- und 
Kapazitätsausbaus zur Verminderung von 

Leerständen oder Abregelungen sinnvoll er-
scheint, kommt eine Wahl einer alternativen 
Ausbaustrategie in diesem Kontext nicht in Be-
tracht. 

Dementsprechend wurde die Erreichung des 
Ausbauziels einer installierten Leistung von 
Windenergieanlagen auf See von 15 GW im 
Jahr 2030 zugrunde gelegt. Informatorisch wur-
den weitere zukünftige mögliche Ausbauszena-
rien mit einem teilweise über 2030 hinausge-
henden Planungshorizont und deren Auswir-
kungen auf die Festlegungen im FEP im An-
hang dargestellt (siehe Kap. 13 FEP). 

 Räumliche Alternativen  9.3
Was die Prüfung räumlicher Alternativen anbe-
langt, so trifft der FEP sowohl räumliche als 
auch textliche Festlegungen in Form von Pla-
nungsgrundsätzen und standardisierten Tech-
nikgrundsätzen zu Gebieten und Flächen, See-
kabelsystemen sowie Plattformen in der deut-
schen AWZ der Ostsee. Diese Vorgaben die-
nen zu einem großen Teil der möglichst um-
weltverträglichen Ausgestaltung der Nutzungen 
sowie dem interessengerechten Ausgleich der 
unterschiedlichen Belange und Rechtspositio-
nen. Zu diesen Festlegungen sind unter Be-
rücksichtigung der oben genannten bestehen-
den Nutzungen und Nutzungsrechte nur wenige 
umsetzbare Alternativen ersichtlich, welche in 
objektiv nachvollziehbarer Weise wesentlich 
geringere Umweltauswirkungen erwarten las-
sen können. Die räumlichen Festlegungen des 
FEP fügen sich in die bestehenden Nutzungen 
wie Schifffahrt, militärische Nutzung, Meeres-
forschung etc. und die im Rahmen des Raum-
ordnungsplans und des BFO-N für die AWZ der 
Ostsee festgelegten Gebietsausweisungen ein. 
Damit sind sowohl der Gebiets- und Flächen-, 
aber auch Plattform- und Trassenplanung von 
vornherein Grenzen gesetzt. Die Festlegungen 
der Gebiete und Flächen sowie von Plattformen 
erfolgt u.a. nach den Planungsgrundsätzen 
unter Beachtung der Naturschutzgebiete und 
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gesetzlich geschützter Biotope sowie sparsa-
mer Flächeninanspruchnahme und Abstands-
regelungen. 

Die Kabeltrassen werden entsprechend der 
Planungsgrundsätze – auch zur Minimierung 
der Umweltauswirkungen – auf dem kürzest 
möglichen Weg geplant, soweit keine überwie-
genden Belange entgegenstehen. Um keine 
zusätzlichen Räume zu zerschneiden, werden 
die Kabelsysteme zudem überwiegend parallel 
zu beantragten/genehmigten/gebauten Infra-
strukturen (Rohrleitungen, Kabel, Windparks) 
geplant.  

Die räumliche Lage der Grenzkorridore ergibt 
sich zum einen aus den raumordnerischen 
Festlegungen bzw. sonstigen landesplaneri-
schen Erwägungen in den Küstenbundeslän-
dern, an welche die Planungen der AWZ an-
schließen. Die Planungen der Küstenländer 
orientieren sich wiederum an der Trassenfüh-
rung zu geeigneten Netzverknüpfungspunkten 
des Hoch-/ Höchstspannungsnetzes an Land. 
Im mecklenburg-vorpommerischen Küstenmeer 
sind im aktuellen LEP M-V44 Vorbehaltsgebiete 
Leitungen zu den Grenzkorridoren O-I und O-III 
ausgewiesen worden. Zusätzlich erfolgte die 
Festlegung eines Vorbehaltsgebiets Leitungen 
entlang der Rohrleitung „NordStream“. Die Vor-
behaltsgebiete Leitungen des LEP M-V sind 
Puffer um bereits raumordnerisch oder im 
Rahmen der Planfeststellung festgelegte Tras-
sen. 

Für die beiden Trassen für zukünftige grenz-
überschreitende Seekabelsysteme, die Natur-
schutzgebiete queren, erfolgt keine direkte 
räumliche Alternativenprüfung. Hintergrund ist, 
dass die Trasse im Bereich der Fehmarnbelt-
querung (Grenzkorridor O-V zu O-VI) durch das 
Naturschutzgebiet „Fehmarnbelt“ nur unter der 
Voraussetzung geplant wird, dass eine Mit-

                                                
44 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP) vom Juni 2016 

Nutzung der vorhandenen Infrastruktur des 
zukünftigen Fehmarnbelt-Tunnels möglich ist. 
Unter dieser Voraussetzung wären nach derzei-
tigem Stand keine über die Auswirkungen des 
Tunnelbauwerks hinausgehenden Umwelteffek-
te durch ein grenzüberschreitendes Seekabel-
system zu erwarten (vgl. Kapitel 6.5).  

Ein weiteres grenzüberschreitendes Seekabel-
system ist parallel zur Pipeline Nord Stream 
bzw. zwischen „Nord Stream“ und „Nord 
Stream 2“ geplant und verbindet die Grenzkor-
ridore O-XII und O-XIII. Da die gesamte östliche 
Grenze der AWZ der Ostsee im Naturschutz-
gebiet „Pommersche Bucht – Rönnebank“ liegt, 
müsste ein mögliches grenzüberschreitendes 
Seekabelsystem in Richtung Osten, z.B. ein 
grenzüberschreitendes Seekabelsystem zwi-
schen Deutschland und Polen, zwangläufig 
durch das Naturschutzgebiet führen. Die Um-
welteffekte sind im Falle einer räumlichen Bün-
delung mit vorhandener Infrastruktur, wie im 
FEP vorgesehen, daher nach derzeitigem 
Stand als geringer einzuschätzen als bei einer 
nicht gebündelten Trassenführung durch das 
Schutzgebiet. Für die festgelegte Trasse kommt 
die Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis, 
dass keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Lebensraumtypen „Riff“ und „Sandbank“ sowie 
gesetzlich geschützte Biotope innerhalb des 
Naturschutzgebiets mit ihren charakteristischen 
und gefährdeten Lebensgemeinschaften und 
Arten zu erwarten sind (vgl. Kapitel 6.5). 

 Alternativenprüfung für Gebiete 9.3.1
Hinsichtlich der Alternativenprüfung für Gebiete 
wird auf die Ausführungen im FEP zur Festle-
gung der einzelnen Gebiete (Kap. 5.1) verwie-
sen. Es bestehen keine ernsthaft in Betracht 
kommenden Alternativen zu den Gebieten N-1 
bis N-13 aufgrund der Festlegungen des gel-
tenden Raumordnungsplans für die AWZ der 
Nordsee bzw. Konflikten mit anderen Nutzun-
gen, wie Naturschutzgebieten oder militäri-
schen Übungsgebieten. Gebiete nordwestlich 
der raumordnerisch festgelegten Schifffahrts-
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route 10 kommen als Alternativen zu den im 
FEP ausgewiesenen Gebieten nicht ernsthaft in 
Betracht. Mit den festgelegten Gebieten N-1 bis 
N-13 (die Gebiete N-4 und N-5 werden für eine 
etwaige Nachnutzung unter Prüfung gestellt) in 
der Nordsee liegt einerseits ein zusammenhän-
gender Planungsraum vor, andererseits liegen 
die Gebiete nordwestlich der Schifffahrtsroute 
10 deutlich küstenferner. Daraus ergibt sich 
eine deutliche Verlängerung der jeweils not-
wendigen Anbindungssysteme und damit in 
jedem Falle ein größerer Eingriff in den Mee-
resboden. Zudem ist die verfügbare Daten- und 
Informationsgrundlage für den Bereich nord-
westlich der Schifffahrtsroute 10 mangels pro-
jektbezogener Monitoringdaten wesentlich 
schlechter als für den Bereich der im FEP aus-
gewiesenen Gebiete. 

Auch in der AWZ der Ostsee sind aufgrund der 
Festlegungen des geltenden Raumordnungs-
plans für die AWZ der Ostsee keine vernünfti-
gen Alternativen zu den Gebieten O-1 bis O-3 
erkennbar. Im Küstenmeer von Mecklenburg-
Vorpommern werden über eine Verwaltungs-
vereinbarung die Gebiete O-4, O-5 (Gebiet in 
Prüfung) und O-6 sowie ein Testfeld ausgewie-
sen. Für diese Gebiete wird auf die Bewertun-
gen der SUP zum Landesraumentwicklungs-
programm M-V verwiesen. 

 Vergleich der Flächen untereinander 9.3.2
Im Rahmen des FEP (Kap. 5.2.2) erfolgt ein 
Vergleich der im FEP ausgewiesenen bzw. un-
ter Prüfung gestellten Flächen untereinander 
unter dem Aspekt maßgeblicher Kriterien für die 
Entscheidung hinsichtlich der Festlegung der 
Flächen, u.a. im Hinblick auf Konflikte mit ande-
ren Nutzungen. In Ergänzung zu den Ausfüh-
rungen im FEP werden an dieser Stelle mögli-
che Konflikte aus naturschutzfachlicher Sicht im 
Detail geprüft.  

Folgende Kriterien werden für naturschutzfach-
lichen Flächenvergleich herangezogen: 

• Entfernung zum nächstgelegenen Schutz-
gebiet in km (differenziert nach FFH- und 
Vogelschutzgebiet) 

• Lage innerhalb/ außerhalb des Hauptkon-
zentrationsgebietes der Seetaucher 

• Lage innerhalb/ außerhalb des Hauptver-
breitungsgebietes der Schweinswale 

• Betroffenheit von nach § 30 geschützten 
Biotopen/ § 30-Verdachtsflächen auf der 
Fläche 

• Strecke der Anbindungsleitung durch ein 
Naturschutzgebiet (AWZ) in km 

• Strecke der Anbindungsleitung durch § 30-
Biotope/ § 30-Verdachtsflächen (AWZ) in 
km 

• Bedeutung der Fläche für die einzelnen 
Schutzgüter (textlich). 
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Tabelle 18. Flächenvergleich unter Anwendung naturschutzfachlicher Kriterien. 

 

Im Einzelnen: 

Nordsee 

Die ausgewiesenen Flächen N-3.7, N-3.8, N-
3.5 und N-3.6 im Gebiet N-3 liegen in einer Ent-
fernung von mehr als 10 km zum nächsgelege-
nen Naturschutzgebiet „Borkum Riffgrund“. Die 
geringste Entfernung zum Hauptkonzentrati-
onsgebiet der Seetaucher beträgt rund 40 km, 
das Hauptverbreitungsgebiet der Schweinswale 
ist mindestens 34 km von den einzelnen Flä-
chen entfernt. Den Flächen wird nach aktuellem 
Kenntnisstand eine mittlere Bedeutung für ras-
tende und nahrungssuchende Vögel zuge-
schrieben (vgl. Kap. 2.9.3.1 Umweltbericht 
Nordsee). Für Schweinswale wird die Bedeu-
tung der Flächen im Gebiet N-3 nach aktuellem 
Stand als mittel bis – saisonal im Frühjahr – 
hoch angenommen. Monitoringergebnisse zei-
gen für den Bereich der Gebiete N-1 bis N-3 ein 
deutlich höheres Vorkommen im Schutzgebiet 

„Borkum Riffgrund“ mit abnehmenden Dichten 
in östlicher Richtung (Kap. 2.8.3.1 Umweltbe-
richt Nordsee). Im Bereich der ausgewiesenen 
Flächen N-3.5, N-3.6, N-3.7 und N-3.8 sind 
keine Vorkommen von geschützten Biotopen 
bekannt. Aufgrund der nur geringen Überlap-
pung des Gebiets N-3 mit der Sandbank 
„Borkum Riffgrund“ und der ansonsten über-
wiegend homogenen, fein- bis mittelsandigen 
Sedimentverhältnisse, wird dem Gebiet N-3 
insgesamt eine geringe, im südwestlichen Teil-
bereich durchschnittliche Bedeutung hinsicht-
lich des Schutzguts Biotoptypen zugemessen. 

Die Anbindungsleitungen für alle vier Flächen 
verlaufen in der AWZ außerhalb von Natur-
schutzgebieten und außerhalb von bekannten 
Vorkommen von gesetzlich geschützten Bioto-
pen. 

Fläche Minimale Distanz 
(km) zum nächsten 
Schutzgebiet nach 
FFH-RL   | VS-RL 

Fläche inner-
halb des 
Hauptkonzen-
trationsgebiets 
Seetaucher 

Fläche inner-
halb des 
Hauptverbrei-
tungsgebiets 
Schweinswale 

Betroffenheit 
von § 30-
Biotopen/ 
Verdachtsflä-
chen auf Flä-
che 

Anbin-
dungs-
leitung 
durch NSG 
(Anteil 
AWZ, km) 

Anbindungsleitung 
durch § 30-
Biotope/ Ver-
dachtsflächen 
(Anteil Strecke 
AWZ, km) 

N-3.7 26 21 Nein Nein Nicht bekannt Nein Nein 

N-3.8 20 22 Nein Nein Nicht bekannt Nein Nein 

O-1.3 9 13 - - Verdachtsfläche Nein Nein 

N-7.2 28 58 Nein Nein Nicht bekannt Nein Ja, 2 km Verdachts-
fläche 

N-3.5 14 18 Nein Nein Nicht bekannt Nein Nein 

N-3.6 11 21 Nein Nein Nicht bekannt Nein Nein 

N-6.6 27 6 Nein Nein Nicht bekannt Nein Ja, ca. 10 km  
(Kap. 9.3.4) 

N-6.7 40 33 Nein Nein Nicht bekannt Nein Ja, ca. 10 km  
(Kap. 9.3.4) 

N-9.1 TF 48 30 Nein Nein Nicht bekannt Nein Ja, ca. 10 km  
(Kap. 9.3.4) 

O-2.2 (in 
Prüfung) 

12 23 - - Nicht bekannt Nein Nein 

N-5.4 (in 
den Ent-
würfen in 
Prüfung) 

5 17 Ja Ja Ja Ja, 157 km 
(Kap. 9.3.3) 

Ja, ca. 3 km Sand-
bank + 13 km Ver-
dachtsfläche (Kap. 
9.3.3) 
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Somit sind für die im Gebiet N-3 ausgewiese-
nen Flächen nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine signifikanten naturschutzfachlichen Kon-
flikte erkennbar. 

Die Fläche N-7.2 liegt in deutlicher Entfernung 
zu Naturschutzgebieten (min. 28 km). Das 
Hauptkonzentrationsgebiet der Seetaucher und 
das Hauptverbreitungsgebiet der Schweinswale 
sind beide mehr als 50 km von N-7.2 entfernt. 
Dem Gebiet N-7 wird nach aktuellem Kenntnis-
stand eine mittlere Bedeutung für Schweinswa-
le (vgl. Kap. 2.8.3.1 Umweltbericht Nordsee) 
und See- und Rastvögel (Kap. 2.9.3.1 Umwelt-
bericht Nordsee) zugeordnet. Am häufigsten 
wird dieser Bereich von Hochseevogelarten 
genutzt, die weit verbreitet über die gesamte 
Nordsee vorkommen. Störempfindliche Arten 
wie Seetaucher kommen nur kurzzeitig auf 
Nahrungssuche sowie während der Hauptzug-
zeiten in den Gebieten vor. Aufgrund des Vor-
kommens von Arten der grabenden Bodenme-
gafauna wird der Benthosgemeinschaft im Be-
reich der ausgewiesenen Fläche N-7.2 eine 
durchschnittliche bis überdurchschnittliche Be-
deutung zugewiesen (Kap. 2.6.3.1 Umweltbe-
richt Nordsee). Vorkommen gesetzlich ge-
schützter Biotope sind im Bereich der Fläche N-
7.2 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten (Kap. 2.5.3.1 Umweltbericht Nordsee). 
Die Anbindungsleitung für die Fläche N-7.2 
verläuft jedenfalls in der AWZ außerhalb von 
Naturschutzgebieten, allerdings quert die Lei-
tung auf rund 2 km Länge Verdachtsflächen 
von „artenreichen Kies-, Grobsand- und Schill-
gründen“. Somit sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand allenfalls potenzielle kleinräumige 
Konflikte im Hinblick auf die Trassenführung der 
Anbindungsleitung erkennbar. 

Die Flächen N-6.6 und N-6.7 liegen ebenfalls 
weit entfernt von Naturschutzgebieten (min. 25 
km) und in erheblicher Distanz zum Hauptkon-
zentrationsgebiet der Seetaucher und dem 
Hauptverbreitungsgebiet Schweinswale (jeweils 
mehr als 55 km). Den Flächen wird eine mittlere 

Bedeutung sowohl für Schweinswale als auch 
für See- und Rastvögel zugeschrieben. Auf-
grund des Vorkommens und der ökologischen 
Bedeutung der grabenden Bodenmegafauna 
wird der benthischen Lebensgemeinschaft im 
Bereich der ausgewiesenen Flächen des Ge-
biets N-6 eine durchschnittliche bis überdurch-
schnittliche Bedeutung zugemessen (Kap. 
2.6.3.1 Umweltbericht Nordsee). Für die aus-
gewiesenen Flächen N-6.6 und N-6.7 sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand Vorkommen gesetz-
lich geschützter Biotope nicht zu erwarten (Kap. 
2.5.3.1 Umweltbericht Nordsee). Die Anbin-
dungsleitungen für beide Flächen im Gebiet N-6 
verlaufen in der AWZ vollständig außerhalb von 
Naturschutzgebieten, die Trassen queren auf 
einer Länge von rund 10 km den geschützten 
Biotoptyp Sandbank. Somit wären nach aktuel-
lem Kenntnisstand potenzielle Konflikte im Hin-
blick auf die Trassenführung der Anbindungslei-
tung denkbar, jedoch weniger in Bezug auf die 
Flächen selbst. Auf die Alternativenprüfung der 
Kabeltrassen zur Umgehung der Sandbank 
unter Kap. 9.3.4 wird verwiesen. 

Die Teilfläche N-9.1 liegt in einer Entfernung 
von rund 30 km zum nächstgelegenen Schutz-
gebiet. Die Distanz zum Hauptverbreitungsge-
biet der Schweinswale beträgt 58 km, zum 
Hauptkonzentrationsgebiet der Seetaucher so-
gar 63 km. Die Fläche hat insgesamt eine mitt-
lere Bedeutung für die Schutzgüter Meeressäu-
ger und See- und Rastvögel. Für das Schutzgut 
Benthos wird der Fläche aufgrund des Vor-
kommens von Arten der grabenden Bodenme-
gafauna im Bereich N-9.1 eine durchschnittliche 
bis überdurchschnittliche Bedeutung zugewie-
sen. Ein Vorkommen gesetzlich geschützter 
Biotope auf der Fläche kann nach vorliegender 
Erkenntnislage ausgeschlossen werden. Trotz 
des Vorkommens von Sedimenten mit teilweise 
hohem Schlickanteil und Arten der grabenden 
Bodenmegafauna (Kap. 2.6.3.1 Umweltbericht 
Nordsee), kann aufgrund des Fehlens von See-
federn der gesetzlich geschützte Biotoptyp 
„Schlickgründe mit grabender Bodenmegafau-
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na“ ausgeschlossen werden. Die Anbindungs-
leitung für die Fläche N-9.1 verläuft auf knapp 
10 km Länge durch den geschützten Biotoptyp 
„Sandbank“, allerdings in der AWZ vollständig 
außerhalb von Schutzgebieten. Somit könnten 
sich nach aktuellem Kenntnisstand potenzielle 
Konflikte im Hinblick auf die Trassenführung der 
Anbindungsleitung ergeben (vgl. hierzu auch 
die Alternativenprüfung zur Umgehung der 
Sandbank im Kap. 9.3.4 Umweltbericht Nord-
see). 

Die in den (Vor)Enwürfen des FEP in Prüfung 
dargestellte Fläche N-5.4 liegt in einer minima-
len Entfernung von 5 km zum Naturschutzge-
biet „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche 
Bucht“, die Distanz zum nächstgelegenen Vo-
gelschutzgebiet „Östliche Deutsche Bucht“ be-
trägt rund 17 km. Die Fläche liegt sowohl inner-
halb des Hauptkonzentrationsgebiets der See-
taucher als auch im Hauptverbreitungsgebiet 
der Schweinswale. Aufgrund der teilweise groß-
flächigen Vorkommen der Biotope „Sublitorale 
Sandbank“, „Riffe“ und „Artenreiche Kies-, 
Grobsand- und Schillgründe“ hat die in den 
(Vor-)Entwürfen des FEP in Prüfung dargestell-
te Fläche N-5.4 hinsichtlich des Schutzguts 
Biotoptypen eine hohe Bedeutung. Im Hinblick 
auf die relativ hohe Artenvielfalt sowie die hohe 
strukturelle Heterogenität ist die Benthosle-
bensgemeinschaft im Bereich der Fläche ins-
gesamt als überdurchschnittlich anzusehen. Die 
Umgebung der in den (Vor-)Entwürfen des FEP 
in Prüfung dargestellten Fläche N-5.4 hat nach 
aktuellem Kenntnisstand eine hohe Bedeutung 
für Schweinswale und stellt den Kernbereich 
des identifizierten Hauptverbreitungsgebiets 
des Schweinswals in der deutschen Nordsee 
dar (BMU, 2013; vgl. Kap. 2.8.3.1 Umweltbe-
richt Nordsee). Für das Schutzgut See- und 
Rastvögel ist die sehr hohe Bedeutung der 
Umgebung des gesamten Gebiets N-5 für die 
im Anhang I der V-RL aufgeführten Stern- und 
Prachttaucher herauszustellen (Kap. 2.9.3.1 
Umweltbericht Nordsee). 

Forschungs- und Monitoringergebnisse zeigen 
übereinstimmend, dass das Meideverhalten der 
Seetaucher gegenüber Offshore-Windparks 
und der einhergehende Habitatverlust deutlich 
ausgeprägter als ursprünglich angenommen 
ausfällt. Aus den Windparkvorhaben im Gebiet 
N-5 zeigen aktuelle Ergebnisse aus dem lau-
fenden Betriebsmonitoring signifikante mittlere 
Meideabstände von ca. 15 km im westlichen 
Teilgebiet (vgl. Kap. 5.2.2.1 Umweltbericht 
Nordsee). Dem Vorsorgeprinzip folgend und um 
eine Gefährdung der Meeresumwelt i.S.v. 
§ 5 Abs. 3 WindSeeG und eine erhebliche Stö-
rung i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG mit der 
erforderlichen Sicherheit auszuschließen, wird 
im FEP von einer Ausweisung der in den 
(Vor)Entwürfen des FEP in Prüfung dargestell-
ten Fläche N-5.4 abgesehen (siehe Kap. 7.4 
und 7.5 des FEP). 

Die Anbindungsleitung für die in den (Vor-) 
Entwürfen des FEP in Prüfung dargestellten 
Fläche N-5.4 verläuft in der AWZ auf einer 
Strecke von 157 km, und damit nahezu voll-
ständig, durch das Naturschutzgebiet „Sylter 
Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“. Dabei 
werden auf einer Länge von rund 3 km bekann-
te Vorkommen des FFH-Lebensraumtyps 
„Sandbank“ und über eine Strecke von rund 
13 km Verdachtsflächen des § 30-Biotops „Ar-
tenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe“ 
gequert. Im Verfahren für das parallel verlau-
fende Anbindungssystem SylWin1 hat sich ge-
zeigt, dass eine Umgehung dieser KGS-
Vorkommen problematisch war. Damit ergeben 
sich aus naturschutzfachlicher Sicht erhebliche 
Konflikte bezogen auf die in den (Vor-) Entwür-
fen des FEP in Prüfung dargestellte Fläche N-
5.4. 

Für Zugvögel haben die einzelnen Seegebiete 
im Bereich der Gebiete N-1 bis N-13 insgesamt 
eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche 
Bedeutung. Der aktuelle Kenntnisstand lässt 
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Gebieten und Flächen erkennen. 
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Auch ist eine abschließende Schlussfolgerung 
einer möglichen abnehmenden Zugintensität 
mit zunehmender Distanz von der Küste derzeit 
nicht möglich. Somit wird das Schutzgut Zug-
vögel für den Flächenvergleich der ausgewie-
senen und unter Prüfung gestellten Flächen in 
der Nordsee nicht weiter berücksichtigt. Das-
selbe gilt für das Schutzgut Fische, für das an-
hand der vorliegenden Fangdaten und Metho-
den die Bedeutung der Gebiete und Flächen 
nur allgemein beschrieben werden kann. Die 
Übersicht der Artnachweise nach Gebieten 
zeigte für die steten, häufigen Charakterarten 
keine besondere Bedeutung eines speziellen 
Gebietes. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Fläche N-9.1 
im Vergleich zu der in den (Vor-)Entwürfen des 
FEP in Prüfung gestellten Fläche N-5.4 jeden-
falls unter den hier geprüften naturschutzfachli-
chen Belangen eine vernünftige Alternative 
darstellt. 

Ostsee 

Die Fläche O-1.3 in der Ostsee liegt in einer 
Entfernung von knapp 10 km zum nächstgele-
genen Schutzgebiet „Pommersche Bucht – 
Rönnebank“. Der benthischen Lebensgemein-
schaft im Bereich der Fläche O-1.3 kommt nach 
derzeitigem Kenntnisstand insgesamt eine mitt-
lere Bedeutung zu (Kap. 2.6.3.1). Im nordöstli-
chen Bereich der Fläche O-1.3 wurde eine 
Restsedimentfläche mit gröberen Sedimenten 
und Vorkommen von bewachsenen Steinen 
nachgewiesen. Der hier vorkommende Bereich 
stellt eine Verdachtsfläche des gesetzlich ge-
schützten Biotoptyps „Riffe“ dar (Kap. 2.5.4.1). 
Diese Restsedimentfläche mit vereinzelten, 
durch Makrozoobenthos bewachsenen Steinen, 
ist als Riff-Verdachtsfläche entsprechend hö-
herwertiger anzusehen. Für Schweinswale hat 
der Bereich der Fläche O-1.3 eine mittlere bis 
saisonal in den Wintermonaten hohe Bedeu-
tung. Die Bedeutung ergibt sich aus der mögli-
chen Nutzung durch Individuen der separaten 
und stark gefährdeten Ostseepopulation des 

Schweinwals. Das Gebiet wird von Schweins-
walen allerdings unregelmäßig zum Durchque-
ren, zum Aufenthalt und als Nahrungsgrund 
genutzt (Kap. 2.8.3.1). Für Seevögel weisen 
alle bisherigen Erkenntnisse auf eine mittlere 
Bedeutung der Fläche O-1.3 hin. Das Gebiet O-
1, in dem sich die Fläche befindet, weist insge-
samt ein mittleres Seevogelvorkommen und 
ebenfalls nur ein mittleres Vorkommen von ge-
fährdeten und besonders schützenswerten Ar-
ten auf (Kap. 2.9.3.1). In Bezug auf das 
Schutzgut Zugvögel hat der Bereich der Fläche 
O-1.3 eine durchschnittliche Bedeutung für zie-
hende Wasservögel, für Nachtzieher eine 
durchschnittliche bis überdurchschnittliche Be-
deutung. Für den Kranichzug ist eine differen-
zierte Betrachtung erforderlich. Bekannte 
Hauptzugrouten sind zweifellos von überdurch-
schnittlicher Bedeutung. Die benachbarten Be-
reiche dieser Hauptzugrouten, wie die Fläche 
O-1.3, sind vermutlich in Abhängigkeit der 
Windstärke und -richtung von durchschnittlicher 
bis überdurchschnittlicher Bedeutung. Bei star-
ken Westwinden ist eine Verdriftung von Krani-
chen von der Hauptzugroute in das Gebiet O-1 
möglich (Kap. 2.10.3.3). Die Trasse zur Anbin-
dung der Fläche O-1.3 verläuft in der AWZ au-
ßerhalb von Schutzgebieten und außerhalb 
bekannter Vorkommen von geschützten Bioto-
pen. Es gibt Hinweise auf mögliche Konflikte 
mit dem Vogelzug oder dem Biotopschutz auf 
der Fläche O-1.3. Diese Hinweise werden im 
Rahmen der nachgelagerten Flächenvorunter-
suchung zur Schließung von bestehenden 
Kenntnislücken überprüft. Die Ergebnisse aus 
der Voruntersuchung werden auch im Rahmen 
der Flächenentwicklungsplanung berücksichtigt.  

Die Fläche unter Prüfung O-2.2 liegt in einer 
Distanz von 12 km zum nächstgelegenen Na-
turschutzgebiet. Auch die Trasse zur Anbin-
dung der Fläche verläuft in der AWZ außerhalb 
von Naturschutzgebieten und außerhalb be-
kannter Vorkommen von geschützten Biotopen. 
Die Fläche O-2.2 weist insgesamt einen gerin-
gen Strukturreichtum auf. Vorkommen gesetz-
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lich geschützter Biotope sind in diesem Gebiet 
nicht zu erwarten (Kap. 2.5.4.1). Das Gebiet 
besitzt eine geringe Bedeutung für das 
Benthos. Die vorherrschenden Benthosarten 
setzen sich überwiegend aus Arten zusammen, 
die sich schnell regenerieren (Kap. 2.6.3.1). 
Von Schweinswalen wird der Bereich nach ak-
tuellem Kenntnisstand als Durchzugsgebiet 
genutzt. Anhand vorliegender Erkenntnisse 
kann derzeit eine mittlere bis saisonal hohe 
Bedeutung des Gebiets O-2 für Schweinswale 
abgeleitet werden. Die saisonal hohe Bedeu-
tung des Gebietes ergibt sich aus der mögli-
chen Nutzung durch Individuen der separaten 
und stark gefährdeten Ostseepopulation des 
Schweinwals in den Wintermonaten (Kap. 
2.8.3.1). Alle bisherigen Erkenntnisse weisen 
auf eine geringe Bedeutung des Gebietes O-2 
für Seevögel hin. Das Gebiet weist ein geringes 
Vorkommen von gefährdeten und besonders 
schützenswerten Arten auf (Kap. 2.9.3.1). Ins-
gesamt ist der Bereich der unter Prüfung ge-
stellten Fläche O-2.2 für ziehende Wasservögel 
von durchschnittlicher bis überdurchschnittli-
cher Bedeutung. Insbesondere wurde im Rah-
men der Basisaufnahme der südlich von O-2.2 
gelegenen Fläche die Trauerente in hohen Indi-
viduenzahlen festgestellt. So wurden im Jahr 
2011 8174 Tiere gezählt. Damit zog ca. 1,5 % 
der biogeographischen Population durch das 
Gebiet O-2. Damit hat das Gebiet für den Trau-
erentenzug eine überdurchschnittliche Bedeu-
tung. Der größte Teil des nächtlichen Vogel-
zugs erfolgt in breiter Front über die Ostsee. 
Aufgrund der sehr hohen zu erwartenden Indi-
viduenzahlen und des bedeutenden Anteils 
gefährdeter Arten hat die Fläche O-2.2 für die 
Nachtzieher eine durchschnittliche bis über-
durchschnittliche Bedeutung. 

Für den Kranichzug ist eine differenzierte Be-
trachtung erforderlich. Im Bereich des Gebiets 
O-2 wurden auf dem Herbstzug 2008 insge-
samt 1231 durchziehende Kraniche registriert, 
das entspricht etwa 3,1 % des vorpommer-
schen Rastbestandes oder 1,37 % der biogeo-

graphischen Population. Hier wurde die Mehr-
zahl dieser Vögel möglicherweise durch nord-
westliche Winde von einer Flugroute 
Südschweden-Rügen nach Südost verdriftet. 
Die Fläche O-2.2 liegt in der Nähe bekannter 
Hauptzugrouten und ist damit vermutlich in Ab-
hängigkeit der Windstärke und -richtung von 
durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher 
Bedeutung für den Vogelzug (Kap. 2.10.3.3). 
Somit sind in Bezug auf das Schutzgut Zugvö-
gel, insbesondere unter kumulativer Betrach-
tung, naturschutzfachliche Konflikte auf der 
Fläche O-2.2 erkennbar. 

 Technische Alternativen  9.4
Aufgabe des FEP ist es, die notwendigen Tras-
sen und Standorte für die gesamte Netztopolo-
gie in der deutschen AWZ bis zur Grenze der 
12 sm-Zone im Rahmen der bestehenden 
Rahmenbedingungen räumlich und im Hinblick 
auf die Kalenderjahre der Inbetriebnahme zeit-
lich festzulegen.  

Der zum Netzanschluss der Offshore-
Windparks in der Ostsee verpflichtete ÜNB ver-
folgt bislang ein Anbindungskonzept auf Basis 
der Drehstromtechnologie. Bei Einsatz der 
Drehstromtechnologie erfolgt die Netzanbin-
dung von Offshore-Windparks indem der von 
den einzelnen Windenergieanlagen eines oder 
mehrerer Parks erzeugte Strom an einer Um-
spannplattform zusammengeführt und von hier 
aus über ein Drehstrom-Seekabelsystem direkt 
an Land und weiter zum Netzverknüpfungs-
punkt geführt wird. Hierdurch ist im Gegensatz 
zum Standardkonzept in der Nordsee (HGÜ) 
keine eigene Konverterplattform für den Netz-
anschluss an sich notwendig und dadurch 
Raum eingespart. Zur Abführung einer gegebe-
nen Leistung ist beim Einsatz der Drehstrom-
technologie jedoch aufgrund der geringeren 
Übertragungskapazität der Drehstrom-
Seekabelsysteme eine höhere Anzahl von Ka-
belsystemen notwendig. 
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Aufgrund der für Inbetriebnahmen ab 2026 im 
Vergleich zur Kapazität eines HGÜ-Systems 
erwarteten geringen Windparkleistung in der 
deutschen AWZ der Ostsee würde eine Anbin-
dung mittels Gleichstromsystem voraussichtlich 
zu dauerhaften Leerständen führen.  

Der Übertragungsnetzbetreiber plant, errichtet 
und betreibt die Umspannplattform des Netzan-
bindungssystems. Eine separate Plattform des 
Offshore-Windparks ist aufgrund der Küstennä-
he voraussichtlich nicht erforderlich, zudem 
kann in Abstimmung mit dem Übertragungs-
netzbetreiber ggf. die Umspannplattform mit 
genutzt werden. Hierdurch können einerseits 
die durch eine zusätzliche Plattform entstehen-
den Kosten für den Netznutzer aber auch der 
damit zwingend einhergehende zusätzliche 
Flächenbedarf sowie die Umweltauswirkungen 
während Errichtung, Betrieb und Rückbau ver-
mieden werden. 

Die Offshore-Anbindungsleitungen in der Ost-
see werden demnach grundsätzlich ähnlich 
dem aus dem BFO-O bekannten Anbindungs-
konzept auf Basis der Drehstromtechnologie 
ausgeführt, wobei eine Verschiebung der Zu-
ständigkeit bzgl. Planung, Errichtung und Be-
trieb der Umspannplattform hin zum Übertra-
gungsnetzbetreiber erfolgt ist. 

Zwei der im Bereich der Ostsee durch den ÜNB 
bereits umgesetzten Netzanbindungssysteme 
zum Anschluss von Offshore-Windenergie-

vorhaben im Bereich des Gebiets O-3 des FEP 
sowie im Küstenmeer beruhen auf einer Über-
tragungsspannung von 150 kV. Für die weite-
ren drei sich aktuell in der Realisierung befindli-
chen Systeme zur Anbindung von Offshore-
Windparkvorhaben im Bereich von Gebiet O-1 
wurde eine Steigerung der Übertragungsspan-
nung auf 220 kV umgesetzt. Durch die Ausle-
gung auf eine Spannungsebene von 220 kV 
kann eine – für die Drehstromanbindung – mög-
lichst hohe Übertragungsleistung je Kabelsys-
tem realisiert und die Übertragungsaufgabe mit 
möglichst wenigen Kabelsystemen erfüllt wer-
den. Eine Verwendung einer niedrigeren Über-
tragungsspannung würde daher zu einer höhe-
ren Anzahl von Kabelsystemen führen und da-
mit weniger umweltverträglich sein.  

Eine mögliche weitere Erhöhung der Span-
nungsebene ist für die Anbindungssysteme in 
der AWZ der Ostsee aufgrund der begrenzten 
zu übertragenden Leistung nicht erforderlich. 
Zudem würde eine Erhöhung keine Reduktion 
der Anzahl der erforderlichen Kabelsysteme 
bewirken. 

Hinsichtlich einer alternativen Nutzung der Ge-
biete und Flächen wurde als Alternative zum 
leitungsgebundenen Abtransport und Nutzung 
des erzeugten Stroms die Erzeugung von Was-
serstoff mittels Elektrolyse im Rahmen der 
Konsultation eingebracht. Es ist vorgesehen, 
eine weitergehende Betrachtung im Rahmen 
der Fortschreibung des FEP vorzunehmen.  
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10 Geplante Maßnahmen zur 
Überwachung der Auswir-
kungen der Durchführung 
des Flächenentwicklungs-
plans auf die Umwelt 

Die potenziellen erheblichen Auswirkungen, die 
sich aus der Durchführung des Plans auf die 
Umwelt ergeben, sind gemäß § 45 UVPG zu 
überwachen. Damit sollen frühzeitig unvorher-
gesehene negative Auswirkungen ermittelt und 
geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden 
können. 

Dementsprechend sind gemäß § 40 Abs. 2 Nr. 
9 UVPG im Umweltbericht die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Plans auf 
die Umwelt zu benennen. Die Überwachung 
obliegt dem BSH, da dieses die für die SUP 
zuständige Behörde ist (siehe 
§ 45 Abs. 2 UVPG). Dabei kann, wie es Art. 10 
Abs.2 SUP-RL bzw. § 45 Abs. 5 UVPG inten-
dieren, auf bestehende Überwachungsmecha-
nismen zurückgegriffen werden, um Doppelar-
beit bei der Überwachung zu vermeiden. Die 
Ergebnisse des Monitorings sind gemäß 
§ 45 Abs. 4 UVPG bei der Fortschreibung des 
Flächenentwicklungsplans zu berücksichtigen. 

Bezüglich der vorgesehenen Überwachungs-
maßnahmen ist zu beachten, dass die eigentli-
che Überwachung der potenziellen Auswirkun-
gen auf die Meeresumwelt erst in dem Moment 
einsetzen kann, in dem der Flächenentwick-
lungsplan umgesetzt wird, also die im Rahmen 
des Plans erfolgten Festlegungen realisiert 
werden. Bei der Bewertung von Ergebnissen 
aus den Überwachungsmaßnahmen darf den-
noch die natürliche Entwicklung der Mee-
resumwelt einschließlich des Klimawandels 
nicht außer Betracht bleiben. Im Rahmen des 
Monitorings kann jedoch keine allgemeine For-
schung betrieben werden. Daher kommt dem 
vorhabensbezogenen Monitoring der Auswir-

kungen der im Plan geregelten Nutzungen eine 
besondere Bedeutung zu. 

Wesentliche Aufgabe der Überwachung des 
Plans ist es, die Ergebnisse aus verschiedenen 
Phasen des Monitorings auf Ebene von einzel-
nen Projekten oder Clustern von Projekten, die 
in einem räumlichen und zeitlichen Zusammen-
hang entwickelt werden, zusammenzuführen 
und zu bewerten. Die Bewertung wird sich auch 
auf die unvorhergesehenen erheblichen Aus-
wirkungen der Umsetzung des Plans auf die 
Meeresumwelt sowie auf die Überprüfung der 
Prognosen des Umweltberichts beziehen. Das 
BSH wird in diesem Zusammenhang nach 
§ 45 Abs. 3 UVPG bei den zuständigen Behör-
den die dort vorliegenden Monitoringergebnisse 
abfragen, die zur Wahrnehmung der Überwa-
chungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Ergänzend sind – auch zur Vermeidung von 
Doppelarbeit – Ergebnisse aus bestehenden 
nationalen und internationalen Überwachungs-
programmen zu berücksichtigen. Einzubezie-
hen sind auch die nach Art. 11 FFH-RL vorge-
schriebene Überwachung des Erhaltungszu-
standes bestimmter Arten und Lebensräume 
sowie u.a. die im Zuge der Managementpläne 
für das Naturschutzgebiet „Pommersche Bucht- 
Rönnebank“ durchzuführenden Untersuchun-
gen. Anknüpfungspunkte werden sich auch zu 
den in der MSRL sowie der WRRL vorgesehe-
nen Maßnahmen ergeben. 

Zusammengefasst lassen sich die geplanten 
Maßnahmen für die Überwachung der mögli-
chen Auswirkungen des Plans, wie folgt darstel-
len: 

• Zusammenführung von Daten und Informa-
tionen, die für die Beschreibung und Bewer-
tung des Zustands von Gebieten, Schutzgü-
tern und für die Bewertung von möglichen 
Auswirkungen aus der Entwicklung von ein-
zelnen Vorhaben genutzt werden können, 
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• Entwicklung von geeigneten Verfahren und 
Kriterien für die Bewertung der Ergebnisse 
aus dem Effektmonitoring von einzelnen 
Vorhaben, 

• Entwicklung von Verfahren und Kriterien für 
die Bewertung von kumulativen Effekten, 

• Entwicklung von Verfahren und Kriterien für 
die Prognose von möglichen Auswirkungen 
des Plans im räumlichen und zeitlichen 
Kontext, 

• Entwicklung von Verfahren und Kriterien für 
die Evaluierung des Plans und Anpassung 
oder ggf. Optimierung im Rahmen der Fort-
schreibung, 

• Evaluierung von Maßnahmen zur Vermei-
dung und Verminderung von erheblichen 
Auswirkungen auf die Meeresumwelt, 

• Entwicklung von Normen und Standards. 

Folgende Daten und Informationen sind für die 
Bewertung der möglichen Auswirkungen des 
Plans erforderlich: 

1. Daten und Informationen, die dem BSH im 
Rahmen seiner Zuständigkeit zur Verfügung 
stehen: 

• Datenbestände aus bisherigen UVS und 
Monitorings von Offshore-Vorhaben, die 
dem BSH zwecks Prüfung zur Verfü-
gung stehen (nach SeeAnlV), 

• Datenbestände aus dem Eintrittsrecht 
(nach WindSeeG), 

• Datenbestände aus den Voruntersu-
chungen (nach WindSeeG), 

• Datenbestände aus dem Bau- und Be-
triebsmonitoring von Offshore-
Windparks und sonstigen Nutzungen, 

• Daten aus dem nationalen Monitoring, 
die vom BSH oder vom IOW im Auftrag 
des BSH erhoben werden, 

• Daten aus Forschungsvorhaben des 
BSH. 

2. Daten und Informationen aus den Zustän-
digkeitsbereichen anderer Behörden des 
Bundes und der Länder (auf Anfrage): 

• Daten aus dem nationalen Monitoring 
der Nord- und Ostsee (vormals BLMP), 

• Daten aus Monitoringmaßnahmen im 
Rahmen der Umsetzung der MSRL, 

• Daten aus dem Monitoring der Natu-
ra2000-Gebiete, 

• Daten der Länder aus dem Monitoring 
im Küstenmeer, 

• Daten aus anderen Behörden, die für 
die Zulassung von Nutzungen auf See 
nach anderen rechtlichen Grundlagen 
zuständig sind, wie z.B. nach BBergG, 
Überwachung des Seeverkehrs (AIS), 
Überwachung des Fischereiaufkom-
mens (VMS) 

3. Daten und Informationen aus Forschungs-
vorhaben des Bundes und der Länder, 

u.a.: 

• HELBIRD / DIVER, 

• Sediment AWZ 

4. Daten und Informationen aus Bewertungen 
im Rahmen von internationalen Gremien 
und Konventionen 

• HELCOM 

• ASCOBANS 

• AEWA 

• BirdLife International. 

Das BSH wird aus Gründen der Praktikabilität 
und der angemessenen Umsetzung von Vorga-
ben aus der SUP bei der Durchführung des 
Monitorings der möglichen Auswirkungen des 
Plans einen möglichst ökosystemorientierten 
Betrachtungsansatz verfolgen, der auf die fach-
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übergreifende Zusammenführung von Mee-
resumweltinformationen abhebt. Um die Ursa-
chen von planbedingten Veränderungen in Tei-
len oder einzelnen Elementen eines Ökosys-
tems beurteilen zu können, müssen auch die 
anthropogenen Größen aus der Raumbeobach-
tung (z. B. Fachinformationen zu Schiffsverkeh-
ren aus den AIS-Datenbeständen) betrachtet 
und in die Bewertung einbezogen werden. 

Bei der Zusammenführung und Auswertung der 
Ergebnisse aus der Überwachung auf Projekt-
ebene und aus anderen nationalen und interna-
tionalen Überwachungsprogrammen sowie aus 
der begleitenden Forschung wird eine Überprü-
fung der im Umweltbericht dargelegten Kennt-
nislücken bzw. der mit Unsicherheiten behafte-
ten Prognosen durchzuführen sein. Dies betrifft 
insbesondere Prognosen hinsichtlich der Be-
wertung erheblicher Auswirkungen der im Flä-
chenentwicklungsplan geregelten Nutzungen 
auf die Meeresumwelt. Kumulative Wirkungen 
von festgelegten Nutzungen sollen dabei regio-
nal wie überregional bewertet werden. 

 Monitoring potenzieller Auswir-10.1
kungen der Gebiete und Flächen 
für Windenergieanlagen auf See 

Die Untersuchung der potenziellen Umwelt-
auswirkungen von Gebieten und Flächen für 
Offshore-Windenergie hat auf Projektebene in 
Anlehnung an den Standard „Untersuchung von 
Auswirkungen von Offshore-Windenergie-
anlagen (StUK4)“ und in Abstimmung mit dem 
BSH zu erfolgen. Zur Bewertung des Standor-
tes im Hinblick auf die biologischen Schutzgüter 
sind jeweils die Ergebnisse aus den Untersu-
chungen der Offshore-Windparkvorhaben zu-
grunde zu legen. Das Monitoring während der 
Errichtung von Fundamenten mittels Rammar-
beiten umfasst Messungen des Unterwasser-
schalls und akustische Erfassungen der Aus-
wirkungen des Rammschalls auf Meeressäuger 
unter dem Einsatz von POD-Messgeräten. Dar-
über hinaus sind zusätzliche Überwachungs-

maßnahmen geplant, um Auswirkungen der 
Schichtung des Wassers unter bestimmten hyd-
rographischen Bedingungen auf die Ausbrei-
tung des Rammschalls in der Ostsee zu erfas-
sen und ggf. weitergehende Maßnahmen er-
greifen zu können. Diese Maßnahmen können 
u.a. zusätzliche Schallmessungen gekoppelt 
mit CTD-Messungen in unterschiedlichen Was-
sertiefen beinhalten, um mögliche Änderungen 
in der Schallausbreitungsdämpfung durch 
Schichtungen des Wasserkörpers zu erfassen. 

Für die gesamte Dauer der Bauphase und für 
eine Dauer zwischen drei und fünf Jahren sind 
Untersuchungen für alle Schutzgüter gemäß 
den Vorgaben des StUK4 erforderlich. Während 
der Betriebsphase ist ein spezielles Monitoring 
nicht erforderlich. 

Das BSH führt im Rahmen der begleitenden 
Forschung der möglichen Auswirkungen der 
Offshore-Windenergieanlagen auf die Mee-
resumwelt eine ganze Reihe von Projekten 
durch. 

Zu den Forschungsvorhaben des BSH mit di-
rektem Bezug zu den möglichen Auswirkungen 
auf die Schutzgüter und zur Entwicklung von 
Normen und Standards gehören: 

• Projekt ANKER „Ansätze zur Kostenreduzie-
rung bei der Erhebung von Monitoringdaten 
für Offshore-Windparks“, FKZ 0325921 mit 
Förderung des BMWi/PtJ, 

• F&E-Studie BeMo „Bewertungsansätzen für 
Unterwasserschallmonitoring im Zusam-
menhang mit Offshore-
Genehmigungsverfahren, Raumordnung und 
MSRL“, Förderung BMVI/BSH, 

• F&E Projekt Sound Mapping mit Fördermit-
teln des BMVI/BSH, 

• F&E Verbund NavES „Naturverträgliche 
Entwicklungen auf See“ mit Fördermitteln 
aus dem Ressortforschungsplan des BMU, 
zu NavEs gehören mehrere Teilprojekte: 
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o MultiBird, Untersuchung des Kollisions-
risikos von Zugvögeln, 

o ProBird, Prognose des Zugvogelge-
schehens, 

o ERa, Erfahrungsbericht Rammschall, 

o Schall I u. II, Entwicklung eines Fachin-
formationssystems für Unterwasser-
schall, 

o Schall I u. II, Evaluierung von Unterwas-
serschallmessungen. 

Zu den bisher durchgeführten Maßnahmen ge-
hört. u.a. die Entwicklung der Messvorschriften 
für die Messung von Unterwasserschall (2011) 
und die Entwicklung der Messvorschrift für die 
Bestimmung der Wirksamkeit von Schallminde-
rungssystemen (2013) sowie die Mitarbeit in 
der Entwicklung der ISO 18406:17 und der DIN 
SPEC 45653. 

Die Ergebnisse aus den laufenden Projekten 
des BSH werden unmittelbar in die Fortentwick-
lung von Standards und Normen einfließen, wie 
u.a. die Entwicklung des StUK5. 

 Monitoring potenzieller Auswir-10.2
kungen von Plattformen 

Für die im Flächenentwicklungsplan vorgese-
henen Plattformen sind dieselben Überwa-
chungsmaßnahmen wie unter 10.1 anzuwen-
den. 

 Monitoring der potenziellen 10.3
Auswirkungen von Seekabeln 

Auch für die Seekabelsysteme gilt, dass die 
potenziellen Auswirkungen auf die Meeresum-
welt erst im konkreten Vorhaben geprüft wer-
den können. Das StUK4 enthält erstmals auch 
Mindestanforderungen für die Untersuchung 
von Seekabeltrassen im Hinblick auf Benthos, 
Biotopstruktur und Biotoptypen während der 
Basisaufnahme und der Betriebsphase der 
Seekabelsysteme. So muss während der Ba-
sisaufnahme jede Biotopstruktur, die anhand 

der Sedimentuntersuchungen entlang des Ka-
belverlaufs ermittelt wurde, für die Benthosun-
tersuchungen mit mindestens drei Quertransek-
ten belegt sein. Am Anfangs- und am Endpunkt 
der Trasse ist zusätzlich jeweils ein Quertran-
sekt zu setzen. Jedes Quertransekt besteht 
wiederum aus fünf Stationen. Identifizierte Ver-
dachtsflächen von nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotopen sind zur räumlichen Ab-
grenzung zusätzlich entsprechend den aktuel-
len Kartieranleitungen des BfN zu untersuchen.  

Nach der Verlegung des Kabelsystems ist des-
sen Lage der Zulassungsbehörde gemäß aktu-
eller Zulassungspraxis in den ersten fünf Be-
triebsjahren jährlich durch jeweils mindestens 
eine Überprüfung der Tiefenlage („Survey“) 
nachzuweisen. Die Anzahl der „Surveys“ in den 
darauffolgenden Jahren wird von der Zulas-
sungsbehörde einzelfallbezogen festgelegt. Die 
Untersuchungen im Hinblick auf die Mee-
resumwelt sind in Abstimmung mit der Zulas-
sungsbehörde vorhabenspezifisch durchzufüh-
ren. Die Untersuchungsmethoden sind, soweit 
möglich, wie im „Standard – Untersuchung der 
Auswirkungen von Offshore-Windenergie-
anlagen auf die Meeresumwelt (StUK4)“ be-
schrieben, darzustellen. Ein Jahr nach Inbe-
triebnahme der Seekabelsysteme sind zur 
Überprüfung möglicher Auswirkungen der Bau- 
und Betriebsphase Untersuchungen der benthi-
schen Lebensgemeinschaften an den gleichen 
Transekten wie in der Basisaufnahme durchzu-
führen. 

Zur Überwachung der Durchführung des Plans 
sind darüber hinaus Maßnahmen geplant, die 
helfen, aufgestellte Prognosen hinsichtlich er-
heblicher Auswirkungen der Offshore-
Windenergie zu verifizieren und ggf. Nutzungs-
strategien sowie vorgesehene Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen anzupassen 
bzw. Bewertungskriterien, insbesondere im 
Hinblick auf kumulative Wirkungen, zu überprü-
fen. 
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Im Rahmen der SUP für den Plan werden neue 
Erkenntnisse aus den Umweltverträglichkeits-
studien sowie aus der gemeinsamen Auswer-
tung von Forschungs- und UVS-Daten verwen-
det (vgl. Kapitel 2). Durch eine gemeinsame 
Auswertung der Forschungs- und UVS-Daten 
werden zudem Produkte erstellt, die einen bes-
seren Überblick der Verteilung biologischer 
Schutzgüter in der AWZ ermöglichen. Die Zu-
sammenführung von Informationen führt zu 
einer immer solider werdenden Basis für die 
Auswirkungsprognose. 

Allgemein ist beabsichtigt, Daten aus For-
schung, Projekten und Überwachung einheitlich 
zu halten und kompetent ausgewertet zur Ver-
fügung zu stellen. Insbesondere ist hier die Er-
stellung von gemeinsamen Übersichtsproduk-
ten zur Überprüfung von Auswirkungen des 
Plans anzustreben. Die im BSH bereits vorhan-
dene Geodaten-Infrastruktur mit Daten aus 
Physik, Chemie, Geologie und Biologie sowie 
Nutzung des Meeres wird als Basis für die Zu-

sammenführung und Auswertung der ökolo-
gisch relevanten Daten genutzt und entspre-
chend weiterentwickelt. 

Hinsichtlich der Zusammenführung und Archi-
vierung von ökologisch relevanten Daten aus 
den vorhabensbezogenen Monitorings und der 
begleitenden Forschung ist im Einzelnen vor-
gesehen, auch Daten, die im Rahmen beglei-
tender ökologischer Forschung erhoben wer-
den, im BSH zusammenzuführen und langfristig 
zu archivieren. Die Daten über biologische 
Schutzgüter aus den Basisaufnahmen der 
Offshore-Windenergieprojekte sowie aus dem 
Monitoring der Bau- und Betriebsphase werden 
bereits im BSH in einem Fachinformations-
netzwerk für Umweltprüfungen, das so genann-
te MARLIN (MarineLife Investigator) gesammelt 
und archiviert. 
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11 Nichttechnische Zusam-
menfassung 

Gegenstand und Anlass 

Nach §§ 4ff. des Windenergie-auf-See-
Gesetzes (WindSeeG) erstellt das BSH im Ein-
vernehmen mit der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) und in Abstimmung mit dem Bundes-
amt für Naturschutz (BfN), der Generaldirektion 
Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) und 
den Küstenländern einen Flächenentwicklungs-
plan (FEP). Der FEP wird erstmalig aufgestellt 
und muss gemäß § 6 Abs. 8 WindSeeG bis 
zum 30. Juni 2019 bekannt gemacht werden. 
Bei der Aufstellung des FEP erfolgte eine Um-
weltprüfung im Sinne des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), die sog. 
Strategische Umweltprüfung (SUP). Das inhalt-
liche Hauptdokument der SUP ist der vorlie-
gende Umweltbericht. Dieser ermittelt, be-
schreibt und bewertet die voraussichtlichen 
erheblichen Auswirkungen, die die Durchfüh-
rung des FEP auf die Umwelt haben wird, so-
wie mögliche Planungsalternativen unter Be-
rücksichtigung der wesentlichen Zwecke des 
Plans. 

Der FEP hat den Charakter einer Fachplanung. 
Der Fachplan ist als wichtiges Steuerungs-
instrument darauf ausgerichtet, die Nutzung 
Windenergie auf See durch die Festlegung von 
Gebieten und Flächen sowie von Standorten, 
Trassen- und Trassenkorridoren für Netzanbin-
dungen bzw. für grenzüberschreitende Seeka-
belsysteme gezielt und möglichst optimal zu 
planen.  

Der FEP enthält Festlegungen für den Ausbau 
von Windenergieanlagen auf See und hierfür 
erforderliche Offshore-Anbindungsleitungen für 
den Zeitraum ab dem Jahr 2026 bis mindestens 
zum Jahr 2030 mit dem Ziel, 

• das Ausbauziel nach § 4 Nr. 2b des EEG 
zu erreichen, 

• die Stromerzeugung aus Windenergieanla-
gen auf See räumlich geordnet und flä-
chensparsam auszubauen und 

• eine geordnete und effiziente Nutzung und 
Auslastung der Offshore-
Anbindungsleitungen zu gewährleisten und 
Offshore-Anbindungsleitungen im Gleich-
lauf mit dem Ausbau der Stromerzeugung 
aus Windenergieanlagen auf See zu pla-
nen, zu errichten, in Betrieb zu nehmen 
und zu nutzen. 

Im Rahmen des zentralen Modells ist der FEP 
in einem gestuften Planungsprozess das Steue-
rungsinstrument für den geordneten Ausbau 
der Windenergie auf See. Die FEP-SUP steht 
im Zusammenhang mit jeweils vor- und nach-
gelagerten Umweltprüfungen. Der FEP ordnet 
sich als Fachplanung nach der übergeordneten 
Raumordnung ein. Im nächsten Schritt werden 
die im FEP festgelegten Flächen für Windener-
gieanlagen auf See voruntersucht. Wird die 
Eignung einer Fläche für die Nutzung von 
Windenergie auf See festgestellt, kommt die 
Fläche zur Ausschreibung und der obsiegende 
Bieter kann einen Antrag auf Zulassung (Plan-
feststellung bzw. Plangenehmigung) für die 
Errichtung und den Betrieb von Windenergiean-
lagen auf der Fläche stellen. Für die festgeleg-
ten Plattformstandorte und Kabeltrassen erfolgt 
keine Voruntersuchung. 

Im Hinblick auf den Charakter des FEP als 
steuerndes Planungsinstrument ist die Tiefe der 
Prüfung von voraussichtlich erheblichen Um-
weltauswirkungen durch eine größere Untersu-
chungsbreite und im Grundsatz eine geringere 
Untersuchungstiefe gekennzeichnet. Der 
Schwerpunkt der Prüfung liegt genauso wie bei 
dem Instrument der Maritimen Raumordnung 
auf der Bewertung kumulativer Effekte und der 
Prüfung von Alternativen. 

Die Aufstellung des FEP sowie die Durchfüh-
rung der SUP erfolgt unter Berücksichtigung 
der Ziele des Umweltschutzes. Diese geben 
Auskunft darüber, welcher Umweltzustand in 
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Zukunft angestrebt wird (Umweltqualitätsziele). 
Die Ziele des Umweltschutzes lassen sich in 
einer Gesamtschau den internationalen, ge-
meinschaftlichen und nationalen Übereinkom-
men bzw. Vorschriften entnehmen, die sich mit 
dem Meeresumweltschutz befassen und auf-
grund derer sich die Bundesrepublik Deutsch-
land zu bestimmten Grundsätzen bekannt und 
zu Zielen verpflichtet hat. 

Methodik der Strategischen Umweltprüfung 

Im vorliegenden Umweltbericht wird auf die 
bereits zugrunde gelegte Methodik der SUP der 
Bundesfachpläne Offshore (BFO) aufgebaut 
und diese mit Blick auf die im FEP zusätzlich 
über den BFO hinausgehend getroffenen Fest-
legungen weiterentwickelt. 

Die Methodik richtet sich vor allem nach den zu 
prüfenden Festlegungen des Plans. Im Rahmen 
dieser SUP wird für die einzelnen Festlegungen 
ermittelt, beschrieben und bewertet, ob die 
Festlegungen voraussichtlich erhebliche Aus-
wirkungen auf die betroffenen Schutzgüter ha-
ben. Der Untersuchungsgegenstand des Um-
weltberichts entspricht den Festlegungen des 
FEP, wie sie in § 5 Abs. 1 WindSeeG aufge-
führt sind. Maßgeblich sind hierbei allerdings 
weniger die Festlegungen in konkreter zeitlicher 
Hinsicht wie die zeitliche Reihenfolge der Aus-
schreibung oder Kalenderjahre der Inbetrieb-
nahme, da hierdurch gegenüber den räumli-
chen Festlegungen keine weiteren Umweltaus-
wirkungen entstehen. Einige Planungs- und 
Technikgrundsätze dienen zwar u.a. auch der 
Verminderung von Umweltauswirkungen, kön-
nen ihrerseits aber auch zu Auswirkungen füh-
ren, so dass eine Prüfung erforderlich ist. 

Die Prüfung der voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen der Durchführung des 
FEP umfasst schutzgutbezogen sekundäre, 
kumulative, synergetische, kurz-, mittel- und 
langfristige, ständige und vorübergehende, po-
sitive und negative Auswirkungen. 

Grundlage für die Einschätzung möglicher 
Auswirkungen ist eine ausführliche Beschrei-
bung und Einschätzung des Umweltzustandes. 
Die SUP ist im Hinblick auf die folgenden 
Schutzgüter durchgeführt worden: 

• Fläche  

• Boden 

• Wasser 

• Plankton 

• Biotoptypen 

• Benthos 

• Fische 

• Marine Säugetiere 

• Avifauna 

• Fledermäuse 

• Biologische Vielfalt 

• Luft 

• Klima 

• Landschaft 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

• Menschen insbesondere die menschliche 

Gesundheit 

• Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

Die Beschreibung und Bewertung der voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
erfolgt schutzgutbezogen getrennt für Gebiete 
und Flächen, Plattformen und Seekabelsyste-
me. Des Weiteren wird, sofern erforderlich, eine 
Differenzierung nach unterschiedlichen techni-
schen Ausführungen vorgenommen. Die Be-
schreibung und Bewertung der voraussichtli-
chen erheblichen Auswirkungen der Durchfüh-
rung des FEP auf die Meeresumwelt bezieht 
sich ebenfalls auf die dargestellten Schutzgüter. 
Es werden alle Planinhalte untersucht, die po-
tenziell erhebliche Umweltauswirkungen entfal-
ten können. 
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Dabei werden sowohl die bau- und rückbau- als 
auch die anlage- und betriebsbedingten Aus-
wirkungen betrachtet. Berücksichtigung finden 
darüber hinaus Auswirkungen, die sich im 
Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten 
ergeben können. Anschließend erfolgt eine 
Darstellung möglicher Wechselwirkungen, eine 
Betrachtung möglicher kumulativer Effekte und 
potenzieller grenzüberschreitender Auswirkun-
gen. 

Eine Bewertung der Auswirkungen durch die 
Festlegungen des FEP erfolgt anhand der Zu-
standsbeschreibung und Zustandseinschätzung 
und der Funktion und Bedeutung der einzelnen 
Gebiete, Flächen und Trassen für die einzelnen 
Schutzgüter einerseits und den von diesen 
Festlegungen ausgehenden Wirkungen und 
daraus resultierenden potenziellen Auswirkun-
gen andererseits. Eine Prognose der vorha-
benbezogenen Auswirkungen bei Umsetzung 
des FEP erfolgt in Abhängigkeit der Kriterien 
Intensität, Reichweite und Dauer der Effekte. 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose werden 
als Bewertungsgrundlage spezifische Rahmen-
parameter für Gebiete und Flächen, für Platt-
formstandorte und für Kabeltrassen herangezo-
gen. Zur Bestimmung der voraussichtlich zu 
installierenden Leistung werden im FEP zwar 
keine Windparklayouts festgelegt, allerdings 
werden für die schutzgutbezogene Betrachtung 
in der SUP bestimmte Parameter angenom-
men. Um die Bandbreite möglicher (realisti-
scher) Entwicklungen abzubilden, erfolgt die 
Prüfung im Wesentlichen anhand zweier Sze-
narien. In Szenario 1 wird von vielen kleinen 
Anlagen ausgegangen, in Szenario 2 von weni-
gen großen Anlagen. Aufgrund der dadurch 
abgedeckten Bandbreite wird eine möglichst 
umfassende schutzgutbezogene Beschreibung 
und Bewertung von dem derzeitigen Planungs-
stand ermöglicht. 

Hinsichtlich der Gebiete wird unabhängig von 
der konkreten Festlegung im Plan und der Rea-
lisierungswahrscheinlichkeit von insgesamt 13 

Gebieten im Sinne einer worst-case-
Betrachtung ausgegangen. Für die Gebiete 
bzw. speziell für die Flächen ist nach § 5 Abs. 1 
Nr. 5 WindSeeG die voraussichtlich zu installie-
rende Leistung von Windenergieanlagen auf 
See im FEP festzulegen. Es werden zur Be-
stimmung der voraussichtlich zu installierenden 
Leistung zwar nicht ein oder mehrere Layouts 
für Offshore-Windparkplanungen zu Grunde 
gelegt, allerdings werden für eine schutzgutbe-
zogene Betrachtung in dieser SUP bestimmte 
Parameter wie etwa Anzahl der Anlagen, Na-
benhöhe, Höhe der unteren Rotorspitze, Rotor-
durchmesser, Gesamthöhe, Durchmesser von 
Gründungstypen und des Kolkschutzes ange-
nommen. 

Auch bei der Prüfung der Standorte für Platt-
formen werden bestimmte Parameter wie u.a. 
Anzahl der Plattformen oder Länge der parkin-
ternen Verkabelung zu Grunde gelegt. Bei der 
Festlegung von Trassen und Trassenkorridoren 
für Seekabelsysteme wird von bestimmten Brei-
ten des Kabelgrabens sowie der Anzahl und 
Fläche der Kreuzungsbauwerke und Konverter-
plattformen ausgegangen. 

Benthos 

Das Arteninventar der AWZ der Ostsee ist mit 
seinen ca. 250 Makrozoobenthosarten als 
durchschnittlich anzusehen. Auch die Benthos-
lebensgemeinschaften sind typisch für die AWZ 
der Ostsee und weisen größtenteils keine Be-
sonderheiten auf. Nach den aktuell vorliegen-
den Untersuchungen wird das Makro-
zoobenthos der AWZ der Ostsee auch aufgrund 
der nachgewiesenen Anzahl Rote-Liste-Arten 
als durchschnittlich angesehen. Untersuchun-
gen des Makrozoobenthos im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren der Offshore-Windparks 
und Netzanbindungen aus den Jahren 2002 bis 
2015 haben diese Einschätzung bestätigt. Das 
vorgefundene Arteninventar und die Anzahl der 
Rote-Liste-Arten weisen auf eine durchschnittli-
che Bedeutung des Untersuchungsraums für 
Benthosorganismen hin. 
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Bei der Tiefgründung der Windenergieanlagen 
und Plattformen kommt es kleinräumig und 
kurzfristig zu Störungen des Meeresbodens, 
Sedimentaufwirbelungen und einer Ausbildung 
von Trübungsfahnen. Durch die Resuspension 
von Sediment und die anschließende Sedimen-
tation kann es für die Dauer der Bautätigkeiten 
in der unmittelbaren Umgebung der Fundamen-
te zu einer Beeinträchtigung oder Schädigung 
des Benthos kommen. Diese Beeinträchtigun-
gen werden sich voraussichtlich jedoch nur 
kleinräumig auswirken und sind zeitlich eng 
begrenzt. Anlagebedingt kann es durch die lo-
kale Flächenversiegelung und das Einbringen 
von Hartsubstraten im unmittelbaren Umfeld 
des Bauwerks zu Veränderungen der Artenzu-
sammensetzung kommen. Da die Besiedlung 
der künstlichen Hartsubstrate mit einer Anrei-
cherung von organischem Material verbunden 
ist, kann durch den biologischen Abbauprozess 
lokal Sauerstoffmangel auftreten. 

Durch die Verlegung der Seekabelsysteme sind 
ebenfalls nur kleinräumige Störungen des 
Benthos durch Sedimentaufwirbelungen und 
Trübungsfahnen im Bereich der Kabeltrasse zu 
erwarten. Mögliche Auswirkungen auf das 
Benthos sind abhängig von den eingesetzten 
Verlegeverfahren und den geologischen und 
hydrographischen Bedingungen. Bei der ver-
gleichsweise schonenden Verlegung mittels 
Einspülverfahren sind nur geringfügige Störun-
gen des Benthos im Bereich der Kabeltrasse zu 
erwarten. Für die Dauer der Verlegung der 
Seekabelsysteme ist mit lokalen Sedimentum-
lagerungen und Trübungsfahnen zu rechnen. In 
bindigeren Böden werden die Kabelsysteme 
eingefräst oder mit einem schweren Pflug ver-
legt. Diese Verfahren gehen ebenfalls mit einer 
Störung des Sediments und der Benthosfauna 
sowie Sedimentaufwirbelungen einher.  

In Bereichen mit einem geringeren Feinkornan-
teil wird sich der größte Teil des freigesetzten 
Sediments relativ rasch in unmittelbarer Umge-
bung der Kabeltrasse absetzen. In den Gebie-

ten mit Weichsedimenten und entsprechend 
hohen Feinkorngehalten sind die bodennahen 
Strömungen relativ gering, so dass auch für 
diese Gebiete nur vorübergehende, lokale Ef-
fekte zu erwarten sind. Kurzfristig können 
Schad- und Nährstoffe aus dem Sediment in 
das Bodenwasser freigesetzt werden. Die mög-
liche Freisetzung von Schadstoffen aus dem 
sandigen Sediment ist zu vernachlässigen. Im 
Bereich der schluffigen und tonigen Meeresbö-
den kann es zu einer deutlichen Freisetzung 
von Schadstoffen aus dem Sediment in das 
Bodenwasser kommen. Die Schadstoffe haften 
sich i. d. R. an herabsinkende Partikel, die we-
gen der geringen Strömungen in den Ostsee-
becken kaum über größere Distanzen verdriftet 
werden und in ihrem angestammten Milieu ver-
bleiben. Mittelfristig wird dieses remobilisierte 
Material wieder in den schlickigen Becken ab-
gesetzt. 

Im Bereich erforderlicher Steinschüttungen für 
Kabelkreuzungen oder für den Fall, dass es 
lokal erforderlich sein sollte, Kabelabschnitte 
auf dem Meeresboden zu verlegen, werden 
benthische Lebensräume direkt überbaut. Der 
dadurch bedingte Lebensraumverlust ist dauer-
haft, aber kleinräumig. Es entsteht ein standort-
fremdes Hartsubstrat, das kleinräumig Verän-
derungen der Artenzusammensetzung hervor-
rufen kann. 

Betriebsbedingt kann direkt über dem Kabel-
system eine Erwärmung der obersten Sedi-
mentschicht des Meeresbodens auftreten, die 
zu Beeinträchtigungen benthischer Lebensge-
meinschaften führen kann. Der FEP legt mit 
dem Planungsgrundsatz zur Sedimenterwär-
mung fest, dass das 2 K-Kriterium einzuhalten 
ist. Dieser Vorsorgewert stellt nach Einschät-
zung des BfN nach derzeitiger Kenntnis mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit sicher, dass 
erhebliche negative Auswirkungen der Ka-
belerwärmung auf die Meeresumwelt vermie-
den werden. 



Nichttechnische Zusammenfassung 279 

 

Durch die geplanten Umspann- bzw. Sammel-
plattformen und Seekabeltrassen sind nach 
derzeitigem Stand bei Einhaltung des 2 K-
Kriteriums keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Benthos zu erwarten. Es werden 
lediglich sehr kleinräumige Bereiche außerhalb 
von Schutzgebieten in Anspruch genommen. 
Wegen der meist schnellen Regenerationsfä-
higkeit der vorkommenden Populationen von 
Benthosorganismen mit kurzen Generations-
zyklen und ihrer weiträumigen Verbreitung in 
der deutschen Ostsee ist eine schnelle Wieder-
besiedlung sehr wahrscheinlich. 

Biotoptypen 

Mögliche Auswirkungen von Windenergieanla-
gen, Plattformen und Seekabelsystemen auf 
das Schutzgut Biotoptypen können sich durch 
eine direkte Inanspruchnahme geschützter Bio-
tope, eine mögliche Überdeckung durch Sedi-
mentation von baubedingt freigesetztem Mate-
rial sowie durch potenzielle Habitatveränderun-
gen ergeben. Eine direkte Inanspruchnahme 
von Naturschutz-Gebieten, ist für Windenergie-
anlagen und Plattformen grundsätzlich unzu-
lässig. Gemäß den Planungsgrundsätzen des 
FEP sind bekannte Vorkommen geschützter 
Biotope nach § 30 BNatSchG möglichst zu um-
gehen bzw. im Rahmen des konkreten Zulas-
sungsverfahrens mit besonderem Gewicht zu 
behandeln. Die geplanten Trassenverläufe um-
gehen zudem die derzeit bekannten Vorkom-
men von Riff- und Riffverdachtsflächen. 

Beeinträchtigungen durch Überdeckung sind 
aufgrund der vorherrschenden Sedimentbe-
schaffenheit in den Bereichen, in denen Vor-
kommen geschützter Biotoptypen zu erwarten 
sind, voraussichtlich kleinräumig, da sich das 
freigesetzte Sediment schnell absetzen wird. 
Aufgrund der vorherrschenden geringen bo-
dennahen Strömungen sind auch in Gebieten 
mit Weichsedimenten lediglich bis zu einer Ent-
fernung von ca. 500 m Trübungsfahnen zu er-
warten, die natürliche Schwebstoffmaxima 
deutlich überschreiten. Dabei verbleibt das frei-

gesetzte Material lange genug in der Wasser-
säule, um sich großflächig zu verteilen, so dass 
aufgrund der vergleichsweise geringen Volumi-
na kaum nachweisbare Mächtigkeiten des ab-
gelagerten Materials zu erwarten sind. Simula-
tionen zeigen, dass sich das freigesetzte Sedi-
ment nach max. 12 Stunden wieder abgesetzt 
haben wird. Somit bleiben die Beeinträchtigun-
gen nach dem derzeitigen Kenntnisstand i. d. 
R. kleinräumig und temporär. 

Permanente Habitatveränderungen beschrän-
ken sich auf den unmittelbaren Bereich der 
Ffundamente und von Steinschüttungen, die im 
Falle der Kabelverlegung auf dem Meeresbo-
den und von Kabelkreuzungen erforderlich 
werden. Die Steinschüttungen stellen dauerhaft 
ein standortfremdes Hartsubstrat dar. Dieses 
bietet den Benthosorganismen neuen Lebens-
raum und kann zu einer Veränderung der Ar-
tenzusammensetzung führen. Erhebliche Aus-
wirkungen durch diese kleinräumigen Bereiche 
auf das Schutzgut Biotoptypen sind nicht zu 
erwarten. Zudem ist die Gefahr einer negativen 
Beeinflussung der benthischen Weichboden-
gemeinschaft durch gebietsuntypische Arten 
gering, da die Rekrutierung der Arten mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit aus den natürlichen 
Hartsubstrathabitaten erfolgen wird.  

Fische 

Nach bisherigen Erkenntnissen kommen die 
habitattypischen Fischgemeinschaften in der 
deutschen AWZ vor. Die pelagische 
Fischgemeinschaft, vertreten durch Hering, 
Sprotte, Lachs und Meerforelle, wurde ebenso 
nachgewiesen wie die demersale 
Fischgemeinschaft, bestehend aus großen 
Fischarten wie Dorsch, Scholle, Flunder und 
Kliesche. Aufgrund der habitattypischen 
Fischgemeinschaften hat die Fischfauna 
bezüglich der Eigenart eine durchschnittliche 
Bedeutung. Im östlichen Teil der AWZ wurden 
im Rahmen verschiedener Untersuchungen 
insgesamt 45 Fischarten nachgewiesen, 
darunter 6 Rote-Liste-Arten. Die geplanten 
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Standorte stellen nach derzeitigem 
Kenntnisstand für keine der geschützten 
Fischarten ein bevorzugtes Habitat dar. 
Demzufolge hat der Fischbestand im 
Planungsbereich im Vergleich zu angrenzenden 
Meeresgebieten keine ökologisch herausge-
hobene Bedeutung. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist nicht mit einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Fische durch 
den geplanten Bau von Windparks und den 
dazugehörigen Konverterplattformen und See-
kabeltrassen zu rechnen. Die Auswirkungen 
beim Bau der Windparks, Konverterplattformen 
und Seekabelsysteme auf die Fischfauna sind 
räumlich und zeitlich begrenzt. Während der 
Bauphase der Gründungen, der Konverter-
plattformen und der Verlegung der Seekabel-
systeme kann es durch Sedimentauf-
wirbelungen sowie die Bildung von Trübungs-
fahnen kleinräumig und vorübergehend zu 
Beeinträchtigungen der Fischfauna kommen. 
Aufgrund der vorherrschenden Sediment- und 
Strömungsbedingungen wird die Trübung des 
Wassers voraussichtlich schnell wieder 
abnehmen. Somit bleiben die Beeinträch-
tigungen nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
kleinräumig und vorübergehend. Insgesamt ist 
für adulte Fische von geringen kleinräumigen 
Beeinträchtigungen auszugehen. Zudem ist die 
Fischfauna an die hier typischen, von Stürmen 
verursachten natürlichen Sedimentauf-
wirbelungen angepasst. Ferner kann es 
während der Bauphase zur vorübergehenden 
Vergrämung von Fischen durch Lärm und 
Vibrationen kommen. Geräusche der Bauphase 
sind durch geeignete Maßnahmen zu mindern. 
Weitere lokale Auswirkungen auf die 
Fischfauna können von den zusätzlich 
eingebrachten Hartsubstraten infolge einer 
möglichen Veränderung des Benthos 
ausgehen. Von der Sedimenterwärmung und 
den magnetischen Feldern, die von Seekabeln 
ausgehen könnten, sind ebenfalls keine 
dauerhaften Auswirkungen auf die mobile 
Fischfauna zu erwarten. 

Marine Säugetiere 

Die im FEP in der AWZ der Ostsee festgelegten 
Gebiete und Flächen gehören, wie die gesamte 
westliche Ostsee, zum Lebensraum der 
Schweinswale. Nach aktuellem Kenntnisstand 
werden diese Gebiete von Schweinswalen als 
Durchzugsgebiete genutzt. Es gibt derzeit keine 
Hinweise, dass die Gebiete und Flächen be-
sondere Funktionen als Nahrungsgründe oder 
Aufzuchtgebiete für Schweinswale haben. See-
hunde und Kegelrobben nutzen die drei Gebie-
te O-1 bis O-3 nur sporadisch als Durchzugs-
gebiete. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus 
dem Monitoring der Natura2000-Gebiete und 
aus Untersuchungen für Offshore-Windparks 
kann derzeit eine mittlere bis saisonal hohe 
Bedeutung der Gebiete O-1 und O-2 für 
Schweinswale abgeleitet werden. Die saisonal 
hohe Bedeutung des Gebietes ergibt sich aus 
der möglichen Nutzung durch Individuen der 
separaten und stark gefährdeten Ostseepopula-
tion des Schweinswals in den Wintermonaten. 
Für Seehunde und Kegelrobben haben diese 
Flächen keine besondere Bedeutung. 

Gefährdungen können für marine Säuger durch 
Lärmemissionen während der Installation der 
Fundamente von Umspann- bzw. Sammelplatt-
formen verursacht werden. Ohne den Einsatz 
von schallmindernden Maßnahmen können 
erhebliche Beeinträchtigungen mariner Säuger 
während der Rammungen in einzelnen Teil-
räumen nicht ausgeschlossen werden. Die 
Rammung von Pfählen der Umspann- bzw. 
Sammelplattformen wird deshalb im konkreten 
Zulassungsverfahren nur unter dem Einsatz 
wirksamer Schallminderungsmaßnahmen ge-
stattet werden. Hierzu trifft der FEP mit dem 
Grundsatz zur Schallminderung eine textliche 
Festlegung. 

Dieser besagt, dass die Installation der Funda-
mente nur unter Einhaltung strenger Schallmin-
derungsmaßnahmen durchzuführen ist. Im kon-
kreten Zulassungsverfahren werden zur Einhal-
tung geltender Lärmschutzwerte (Schallereig-
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nispegel (SEL) von 160 dB re 1µPa²s und Spit-
zenpegel von 190 dB re 1µPa in 750 m Entfer-
nung um die Ramm- bzw. Einbringstelle) um-
fangreiche Schallminderungsmaßnahmen und 
Überwachungsmaßnahmen angeordnet. Durch 
geeignete Maßnahmen ist dabei sicherzustel-
len, dass sich im Nahbereich der Rammstelle 
keine marinen Säugetiere aufhalten. Erhebliche 
Auswirkungen auf marine Säugetiere durch den 
Betrieb der Umspann- bzw. Sammelplattformen 
können nach aktuellem Kenntnisstand ausge-
schlossen werden. 

Der Ausschluss der Errichtung von Umspann- 
und Sammelplattformen in Natura2000-
Gebieten trägt zu einer Reduzierung der Ge-
fährdung von Schweinswalen in wichtigen Nah-
rungs- und Aufzuchtgebieten bei. Durch die 
Errichtung und den Betrieb der geplanten Um-
spann- bzw. Sammelplattformen ist nach Um-
setzung der im Einzelverfahren anzuordnenden 
Minderungsmaßnahmen gemäß Planungs-
grundsatz und entsprechender Einhaltung gel-
tender Lärmschutzwerte derzeit nicht mit erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf marine 
Säuger zu rechnen. Auch durch die Verlegung 
und den Betrieb von Seekabelsystemen sind 
keine erheblichen Auswirkungen auf marine 
Säugetiere zu erwarten. 

See- und Rastvögel 

Die einzelnen Gebiete für Offshore-
Windenergie in der AWZ der Ostsee haben 
eine unterschiedliche Bedeutung für See- und 
Rastvögel. Insgesamt ist für das Gebiet O-1 
von einer mittleren Bedeutung für Seevögel 
auszugehen. Das Gebiet berührt südlich bzw. 
südöstlich Randbereiche der ausgedehnten 
Rasthabitate der Pommerschen Bucht und des 
Adlergrundes. Insgesamt weist das Gebiet ein 
mittleres Seevogelvorkommen und ein mittleres 
Vorkommen von gefährdeten und besonders 
schützenswerten Arten auf. Die Gebiete O-2 
und O-3 haben nach bisheriger Kenntnislage 
eine geringe Bedeutung als Nahrungs- und 
Rasthabitat für Seevögel. Beide Gebiete weisen 

ein geringes Vorkommen von gefährdeten und 
besonders schützenswerten Arten auf. Sie ge-
hören nicht zu den Hauptrast-, Nahrungs- und 
Überwinterungshabitaten von Arten des An-
hangs I der V-RL. Aufgrund der Wassertiefe 
und der Bodenbeschaffenheit haben alle drei 
Gebiete nur geringe Bedeutung als Nahrungs-
grund für tauchende Meeresenten. Diese nut-
zen die Gebiete genauso wie Seetaucher 
überwiegend als Durchzugsgebiet. Aufgrund 
der Entfernung zu den Brutkolonien an der Küs-
te haben die Gebiete für Brutvögel keine be-
sondere Bedeutung als Nahrungsgrund. 

In erster Linie gehen Störungen für See- und 
Rastvögel in der Bauphase von Lichtemissio-
nen und visueller Unruhe aus. Diese können 
artspezifisch unterschiedlich ausgeprägte 
Scheuch- und Barrierewirkungen hervorrufen. 
Direkte Störungen in der Bauphase sind lokal 
und zeitlich begrenzt zu erwarten. Aufgrund der 
hohen Mobilität der Vögel können erhebliche 
Auswirkungen mit hoher Sicherheit ausge-
schlossen werden. Während der zeitlich be-
grenzten Bauphase sind nach derzeitiger 
Kenntnis weder durch die Errichtung der ge-
planten Windenergieanlagen und Plattformen, 
noch durch die Verlegung der geplanten See-
kabelsysteme erhebliche Auswirkungen auf 
See- und Rastvögel zu erwarten. Baubedingt 
auftretende Scheucheffekte sind lokal und ge-
hen nicht über die Störungen hinaus, die allge-
mein mit langsamen Schiffsbewegungen ver-
bunden sind. 

Auf bestimmte Vogelarten werden Windparks 
und Plattformen eine dauerhafte, aber nach 
derzeitiger Kenntnislage keine erhebliche Stör- 
und Scheuchwirkung ausüben. Ein etwaiges 
Kollisionsrisiko für kollisionsgefährdete Arten 
kann durch artspezifisches Verhalten und mög-
liche Anlagenkonfigurationen mit der erforderli-
chen Sicherheit ausgeschlossen werden. Auf-
grund der Ausschlusswirkung von Windparks 
uns Plattformen in den Natura2000-Gebieten 
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werden Habitatverluste in wichtigen Lebens-
räumen reduziert. 

Im Ergebnis können erhebliche Auswirkungen 
durch den Bau bzw. die Verlegung von Platt-
formen, Windenergieanlagen und Seekabelsys-
tem, sowie durch den jeweiligen Betrieb auf das 
Schutzgut See- und Rastvögel mit der erforder-
lichen Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Zugvögel 

Für den Vogelzug hat die AWZ der Ostsee eine 
durchschnittliche bis überdurchschnittliche Be-
deutung. Es ziehen alljährlich bis zu einer Milli-
arde Vögel über die Ostsee. Für Meeresenten 
und Gänse aus Nordeuropa und Russland (bis 
Westsibirien) ist die Ostsee ein wichtiges 
Durchzugsgebiet, wobei ein Großteil des Zug-
geschehens im Herbst in Ost-West-Richtung in 
Küstennähe erfolgt. Die westliche Ostsee wird 
von mehreren besonders zu schützenden Arten 
(z. B. Weißwangengans, Singschwan, Eider-, 
Trauer- und Samtente) in teilweise hohen In-
tensitäten überflogen. Thermiksegler und ande-
re tagziehende Landvögel ziehen vorzugsweise 
entlang der „Vogelfluglinie“ (Inseln Fehmarn, 
Falster, Møn und Seeland, Falsterbo). Östlich 
dieser Hauptroute ziehen diese Vögel in we-
sentlich geringerer Dichte. Für den Kranichzug 
hat die westliche Ostsee eine überdurchschnitt-
liche Bedeutung. 

Mögliche Auswirkungen der geplanten Wind-
parks sowie Umspann- bzw. Sammelplattfor-
men für Zugvögel können darin bestehen, dass 
diese eine Barriere bzw. ein Kollisionsrisiko 
darstellen. Bei den von den Vögeln für ihren 
Zug bevorzugten klaren Wetterlagen ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einer 
Windenergieanlage, Umspann- bzw. Sammel-
plattform gering. Schlechte Witterungsbedin-
gungen erhöhen das Risiko. Es ist davon aus-
zugehen, dass etwaige negative Auswirkungen 
durch eine möglichst verträgliche Beleuchtung 
während des Betriebs der Windenergieanlagen, 
Umspann- bzw. Sammelplattformen vermindert 

werden können. Potenzielle kumulative Effekte 
durch die Windenergieanlagen, Umspann und 
Sammelplattformen in Zusammenwirken mit 
anderen geplanten Offshore-Windparks werden 
im Kapitel „kumulative Effekte“ behandelt. 

Während der zeitlich begrenzten Bauphase 
sind nach derzeitiger Kenntnis weder durch die 
Errichtung der geplanten Windenergieanlagen, 
Umspann- bzw. Sammelplattformen noch durch 
die Verlegung der geplanten Seekabelsysteme 
erhebliche Auswirkungen auf Zugvögel zu er-
warten. Baubedingt auftretende Scheucheffekte 
sind lokal und gehen nicht über die Störungen 
hinaus, die allgemein mit langsamen Schiffs-
bewegungen verbunden sind. 

Fledermäuse 

Zugbewegungen von Fledermäusen über die 
Ostsee sind verschiedentlich dokumentiert, 
allerdings fehlen bislang konkrete Informationen 
über ziehende Arten, Zugkorridore, Zughöhen 
und Zugkonzentrationen. Bisherige Erkenntnis-
se bestätigen lediglich, dass Fledermäuse, ins-
besondere langstreckenziehende Arten, über 
die Ostsee ziehen. Anhand der bisherigen Be-
obachtungen wird angenommen, dass Fleder-
mäuse eher in Konzentrationen (Schwärmen) 
über das Meer ziehen, wahrscheinlich in erheb-
lichen Flughöhen und auf regelmäßig genutzten 
Zugrouten. 

Gefährdungen können für Fledermäuse wäh-
rend der Betriebsphase von Windenergieanla-
gen und Plattformen verursacht werden. Die 
Empfindlichkeit von Fledermäusen gegenüber 
Bauwerken an Land und das damit verbundene 
Risiko von Kollisionen ist bekannt; ebenso die 
Kollisionsgefahr mit Windenergieanlagen. Fer-
ner sind an Land auch mögliche Barriereeffekte 
sowie Habituations- oder Anlockeffekte be-
kannt. Auswirkungen von Bauwerken im Offs-
hore-Bereich sind jedoch weitgehend unbe-
kannt.  
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Eine kumulative Betrachtung des Gefährdungs-
risikos ist mangels belastbarer Datengrundla-
gen derzeit nicht möglich. 

Luftqualität 

Durch den Bau und Betrieb der Plattformen und 
die Verlegung von Seekabelsystemen im Rah-
men der Durchführung des FEP ergeben sich 
keine messbaren Auswirkungen auf die Luft-
qualität. 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt umfasst die Vielfalt an 
Lebensräumen und Lebensgemeinschaften, die 
Vielfalt an Arten sowie die genetische Vielfalt 
innerhalb der Arten (Art. 2 Convention on Bio-
logical Diversity, 1992). Im Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit steht die Artenvielfalt.  

Hinsichtlich des derzeitigen Zustandes der bio-
logischen Vielfalt in der Ostsee ist festzustellen, 
dass es zahllose Hinweise auf Veränderungen 
der Biodiversität und des Artengefüges in allen 
systematischen und trophischen Niveaus der 
Ostsee gibt. Diese gehen im Wesentlichen auf 
menschliche Aktivitäten, wie Fischerei und 
Meeresverschmutzung, bzw. auf Klimaverände-
rungen zurück. Rote Listen gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten besitzen in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Kontroll- und Warnfunk-
tion, da sie den Zustand der Bestände von Ar-
ten und Biotopen in einer Region aufzeigen. 
Mögliche Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt werden im Umweltbericht im Zusam-
menhang mit den einzelnen Schutzgütern be-
handelt. Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass nach derzeitigem Kenntnisstand durch 
den geplanten Ausbau von Windenergie auf 
See und den einhergehenden Netzausbau kei-
ne erheblichen Auswirkungen auf die biologi-
sche Vielfalt zu erwarten sind. 

Wechselwirkungen 

Allgemein führen Auswirkungen auf ein Schutz-
gut zu verschiedenen Folge- und Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. Die we-

sentliche Verflechtung der biotischen Schutzgü-
ter besteht über die Nahrungsketten. Mögliche 
Wirkzusammenhänge in der Bauphase ergeben 
sich aus Sedimentumlagerungen und Trü-
bungsfahnen sowie Geräuschemissionen. Die-
se Wechselwirkungen treten jedoch nur sehr 
kurzfristig auf und sind auf wenige Tage bzw. 
Wochen beschränkt.  

Anlagebedingte Wechselwirkungen, z. B. durch 
das Einbringen von Hartsubstrat, sind zwar 
dauerhaft, aber nur lokal zu erwarten. Dies 
könnte zu einer kleinräumigen Änderung des 
Nahrungsangebots führen. Weiterhin gelten die 
im FEP aufgenommen Gebiete und Flächen 
nicht als Nahrungsgründe besonderer Bedeu-
tung für Schutzgüter der höheren Nahrungs-
netzstufe.  

Wegen der Variabilität des Lebensraumes las-
sen sich Wechselwirkungen insgesamt nur sehr 
ungenau beschreiben. Grundsätzlich ist festzu-
stellen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Wechselwirkungen erkennbar sind, die 
eine Gefährdung der Meeresumwelt zur Folge 
haben könnten. 

Kumulative Auswirkungen 

Boden, Benthos und Biotoptypen 

Ein wesentlicher Teil der Umweltwirkungen 
durch die Gebiete und Flächen, Plattformen 
und Seekabelsysteme auf Boden, Benthos und 
Biotope wird ausschließlich während der Bau-
zeit (Entstehung von Trübungsfahnen, Sedi-
mentumlagerung etc.) und auf einem räumlich 
eng begrenzten Bereich stattfinden. Gerade 
auch aufgrund der schrittweisen Umsetzung der 
Bauvorhaben sind baubedingte kumulative 
Umweltwirkungen wenig wahrscheinlich.  

Mögliche kumulative Auswirkungen auf den 
Meeresboden, die sich auch unmittelbar auf 
das Schutzgut Benthos und besonders ge-
schützte Biotoptypen auswirken könnten, erge-
ben sich aus der dauerhaften direkten Flächen-
inanspruchnahme der Fundamente der Wind-
energieanlagen und Plattformen sowie durch 
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die verlegten Kabelsysteme. Die Einzelauswir-
kungen sind grundsätzlich kleinräumig und lo-
kal. 

Zur Abschätzung der direkten Flächeninan-
spruchnahme wird eine überschlägige Berech-
nung anhand der im FEP geplanten Gebie-
te/Flächen, Plattformen und Seekabelsysteme 
im Zusammenwirken mit Bestandsanlagen und 
Planungen im Rahmen des Übergangssystems 
vorgenommen. Die berechnete Flächeninan-
spruchnahme erfolgt unter ökologischen Ge-
sichtspunkten, das heißt der Berechnung wird 
der direkte ökologische Funktionsverlust bzw. 
die mögliche Strukturveränderung der Fläche 
durch das Einbringen der Fundamente und Ka-
belsysteme zugrunde gelegt. Im Bereich des 
Kabelgrabens wird die Beeinträchtigung des 
Sediments und der Benthosorganismen jedoch 
im Wesentlichen temporär sein. Im Falle der 
Querung von besonders empfindlichen Bio-
toptypen wie Riffen wäre von einer dauerhaften 
Beeinträchtigung auszugehen. 

Auf Grundlage einer modellhaften Annahme 
werden durch die Planungen des FEP und des 
Übergangssystems sowie dem Ist-Bestand 
durch Windenergieanlagen, Seekabel, Stein-
schüttungen und Plattformen insgesamt ca. 
90 ha an Fläche beansprucht bzw. im Falle der 
Seekabel temporär beeinträchtigt. Das ist ein 
Anteil von weit unter 0,2‰ an der gesamten 
AWZ-Fläche. Im Vergleich dazu sind ca. 55% 
der AWZ der Ostsee unter Schutz gestellt. Da 
der Bau von Windenergieanlagen und Plattfor-
men in Naturschutzgebieten grundsätzlich un-
zulässig ist, beschränkt sich die räumliche In-
anspruchnahme der Schutzgebiete auf Seeka-
beltrassen. Zur Inanspruchnahme besonders 
geschützter Biotoptypen nach § 30 BNatSchG 
kann mangels einer belastbaren naturwissen-
schaftlichen Grundlage derzeit keine Aussage 
gemacht werden. Eine derzeit in Ausführung 
befindliche flächendeckende Sediment- und 
Biotopkartierung der AWZ wird hier zukünftig zu 
belastbareren Informationen führen. 

Neben der direkten Inanspruchnahme des Mee-
resbodens und damit des Lebensraums der 
dort angesiedelten Organismen führen die Fun-
damente und Kreuzungsbauwerke zu einem 
zusätzlichen Angebot an Hartsubstrat. Durch 
das eingebrachte Hartsubstrat geht der an 
Weichböden adaptierten Benthosfauna zudem 
Lebensraum verloren. Da sich jedoch sowohl 
bei den Netzanbindungssystemen als auch bei 
den Windparks die Flächeninanspruchnahme 
im ‰-Bereich bewegen wird, sind nach derzei-
tiger Kenntnis auch in der Kumulation keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, 
die zu einer Gefährdung der Meeresumwelt in 
Bezug auf den Meeresboden und das Benthos 
führen.  

Marine Säugetiere 

Kumulative Auswirkungen auf marine Säuger, 
insbesondere Schweinswale, können vor allem 
durch die Lärmbelastung während der Ramm-
arbeiten der Fundamente auftreten. So könnten 
diese Schutzgüter dadurch erheblich beein-
trächtigt werden, dass – wenn an verschiede-
nen Standorten innerhalb der AWZ gleichzeitig 
gerammt wird – nicht ausreichend Raum zur 
Verfügung steht, um auszuweichen und sich 
zurückzuziehen. Bislang fehlen ausreichende 
Erfahrungen hinsichtlich der zeitlichen und 
räumlichen Überlappung bei der Ausbreitung 
von Rammschall. 

Aus den Darstellungen des FEP wird allerdings 
deutlich, dass die einzelnen Offshore-
Windparks und die Netzanbindungssysteme 
schrittweise, das heißt gestaffelt, in den kom-
menden Jahren gebaut werden und nicht 
gleichzeitig. 

Seevögel 

Vertikalstrukturen wie Plattformen oder Offsho-
re-Windenergieanlagen können unterschiedli-
che Auswirkungen auf Rastvögel haben, wie 
Habitatverlust, eine Erhöhung des Kollisionsri-
sikos oder eine Scheuch- und Barrierewirkung. 
Für Rastvögel kann insbesondere der Habitat-
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verlust durch die Realisierung von mehreren 
Bauwerken bedeutend sein. 

Insbesondere sind gefährdete und störempfind-
liche Seevogelarten, wie Seetaucher, im Hin-
blick auf kumulative Effekte zu berücksichtigen. 
Für störempfindliche Arten sind neben den 
Offshore-Windparks und Plattformen auch 
Auswirkungen durch den Schiffsverkehr (auch 
Wartung und Betrieb von Kabelsystemen und 
Plattformen) mit einzubeziehen. 

Da alle bisherigen Erkenntnisse für die im FEP 
aufgenommenen Gebiete und Fläche auf eine 
geringe Bedeutung für Arten des Anhang I V-
RL hinweisen, sind nach aktuellem Kenntnis-
stand keine Hinderungsgründe ersichtlich, die 
der Vollziehbarkeit des Plans entgegenstehen. 
Aufgrund der Distanz der Gebiete zum Natur-
schutzgebiet „Pommersche Bucht – Rönne-
bank“ ist eine Störung der überwinternden Vö-
gel im Schutzgebiet selbst auszuschließen. Das 
gilt auch für etwaige Störungen durch den 
Schiffsverkehr im Zusammenhang mit dem Be-
trieb und der Wartung der Seekabelsysteme, 
Plattformen und Windenergieanlagen. Da die 
Ostsee intensiv für die Schifffahrt genutzt wird, 
ist durch den erhöhten Schiffsverkehr in der 
Bauphase oder zu Reparatur- und Wartungs-
zwecken keine zusätzliche Störung empfindli-
cher Arten zu erwarten. Durch die Vermeidung 
der Inanspruchnahme von Natura2000-
Gebieten können erhebliche Störungen inner-
halb des Naturschutzgebietes ausgeschlossen 
werden. 

Zugvögel 

Ein Gefährdungspotenzial für Zugvögel ergibt 
sich einerseits aus dem Kollisionsrisiko mit der 
Umspannplattform und den einzelnen Offshore-
Windenergieanlagen, andererseits aus nachtei-
ligen Effekten durch erzwungene Veränderun-
gen der Flugroute. 

Unter normalen, von den Zugvogelarten bevor-
zugten Zugverhältnissen lassen sich bisher für 
keine Art Hinweise darauf finden, dass die Vö-

gel ihren Zug typischerweise im Gefahrenbe-
reich der Anlagen durchführen und/oder diese 
Hindernisse nicht erkennen und nicht auswei-
chen. Bei den von den Vögeln für ihren Zug 
bevorzugten klaren Wetterlagen ist daher die 
Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit Wind-
energieanlagen oder den Umspann- bzw. 
Sammelplattformen sehr gering. Eine potenziel-
le Gefährdungssituation stellen überraschend 
auftretende Nebellagen und Regen dar, die zu 
schlechter Sicht und niedrigen Flughöhen füh-
ren. Problematisch ist insbesondere das Zu-
sammentreffen von Schlechtwetterlagen mit 
sog. Massenzugereignissen, die aber aufgrund 
der geringen Zugstrecken bzw. Zugzeiten über 
die Ostsee selten sind. Das Kollisionsrisiko für 
am Tag ziehende See- und Wasservögel wird 
generell als gering eingeschätzt. Diese orientie-
ren sich visuell und sind meist in der Lage, auf 
dem Wasser zu landen. Auch für tagziehende 
Landvögel (z. B. Kraniche und Greifvögel) wird 
derzeitig ein geringes Kollsionsrisiko gesehen, 
da auch diese sich visuell orientieren und den 
Windenergieanlagen ausweichen. Allerdings 
können kumulative Effekte bei einigen Flächen 
zu einer Erhöhung des Kollsionsrisikos führen. 
Zur Verifizierung der Kenntnislage wurde im 
Rahmen der Flächenvoruntersuchung der Flä-
che O-1.3 ein über das StUK 4 hinausgehendes 
zusätzliches Monitoring der tagziehenden 
Landvögel mit Schwerpunkt Kranich, Greifvögel 
und Gänse mittels Rangefinder in Auftrag ge-
geben. Aus diesem Grund und aufgrund der 
hohen Sichtungsrate von Kranichen im Bereich 
des Gebietes O-4 (bis zu 20 % der biogeogra-
phischen Population) wurde die Fläche O-2.2 
unter Prüfung gestellt, um die vorgenannten 
Untersuchungsergebnisse abzuwarten. Für die 
in Nord-Süd-Richtung ziehenden Landvögel 
besteht dagegen auch kumulativ kein erhöhtes 
Kollisionsrisiko. Die Gefahr des Vogelschlags 
könnte sich daher eher bei nachts ziehenden, 
individuenreichen Singvogelpopulationen ver-
wirklichen. 
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Zur Vermeidung bzw. Minimierung des Risikos 
sind die Anlagen so zu konstruieren, dass bei 
Errichtung und Betrieb Lichtemissionen soweit 
wie möglich vermieden werden, soweit diese 
nicht durch Sicherheitsanforderungen des 
Schiffs- und Luftverkehrs sowie Anforderungen 
der Arbeitssicherheit geboten und unvermeid-
lich sind. 

Kumulative Auswirkungen der im FEP sowie 
der im Küstenmeer von Mecklenburg- Vor-
pommern vorgesehenen Windenergieanlagen, 
Umspann- bzw. Sammelplattformen und an-
grenzender Windparks könnten neben dem 
Vogelschlagrisiko darüber hinaus zu einer Ver-
längerung des Zugweges für die ziehenden 
Vögel führen. Sofern die Zugvögel im Wirkbe-
reich von Windparks (bis ca. 300 m Höhe) zie-
hen, sind sie gezwungen, die Anlagen durch 
Ausweichbewegungen zu um- bzw. überfliegen. 
Sie werden dadurch mehr oder weniger stark 
von ihrer Zugroute abgelenkt. Es ist bekannt, 
dass Windparks von Vögeln gemieden, das 
heißt, horizontal umflogen oder überflogen wer-
den. Dieses Verhalten wurde neben Beobach-
tungen an Land ebenfalls im Offshore-Bereich 
nachgewiesen (z. B. KAHLERT et al. 2004). Seit-
liche Ausweichreaktionen sind offenbar die häu-
figste Reaktion (HORCH & KELLER 2004). Die 
Umspann- bzw. Sammelplattformen sind Be-
standteil der einzelnen Windparks bzw. stehen 
in direktem räumlichem Zusammenhang. Das 
Umfliegen der Umspann- bzw. Sammelplatt-
formen ist in diesem Zusammenhang vernach-
lässigbar, da sie aufgrund der unmittelbaren 
räumlichen Nähe zu einem Windpark keine 
eigene Barrierewirkung entfalten und die des 
Windparks nicht verstärken. 

Für in Ost-West-Richtung ziehende Vögel, die 
die Gebiete O-1 bis O-4 umfliegen müssten, 
wäre ein maximaler Umweg von ca. 70 km 
möglich. Für Vögel die eine starke Küstenorien-
tierung aufweisen (z. B. Trauerente) könnte 
sich der Umweg verlängern, da sie noch die 
Gebiete O-5 und O-6 umfliegen müssten. Bei 

Betrachtung der Nord-Süd-Zugrichtung liegt der 
mögliche Barriereeffekt in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung. Der räumliche Abstand zwischen 
den einzelnen Clustern ist so groß, dass aus-
reichend Platz zum Umfliegen bleibt. Berück-
sichtigt man, dass sich die Nonstop-
Flugleistungen des Großteils der Zugvogelar-
ten, auch Kleinvogelarten, in Größenordnungen 
von über 1000 km (BERTHOLD 2000) bewegen, 
ist nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf 
das Energiebudget von Zugvögeln zu rechnen. 
So dürfte ein durch den Barriereeffekt der 
WindparkGebiet hervorgerufener Umweg von 
max. 70 km im Verhältnis zu den Zugdistanzen 
nicht zu einer Gefährdung des Vogelzuges füh-
ren, da auch witterungsbedingt Ablenkungen 
auftreten können. 

Die Betrachtung der vorhandenen Erkenntnisse 
über die Zugverhaltensweisen der verschiede-
nen Vogelarten, die üblichen Flughöhen und die 
tageszeitliche Verteilung des Vogelzugs lässt 
den Schluss zu, dass erhebliche Auswirkungen 
auf den Vogelzug durch die Realisierung der 
bereits genehmigten Vorhaben in den Vorrang-
gebieten nach derzeitigem Kenntnisstand auch 
unter kumulativer Betrachtung nicht wahr-
scheinlich ist. Ein etwaiges Umfliegen der Vor-
ranggebiete lässt derzeit keinen erheblichen 
negativen Effekt auf die weitere Entwicklung 
der Populationen erwarten.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese 
Prognose nach dem bisherigen Stand von Wis-
senschaft und Technik unter Prämissen abge-
geben wird, die noch nicht geeignet sind, die 
Grundlage für das Schutzgut auf befriedigende 
Weise abzusichern. Kenntnislücken bestehen 
insbesondere hinsichtlich des artspezifischen 
Zugverhaltens. Dies gilt besonders für schlech-
te Witterungsbedingungen (Regen, Nebel). 
Diese Kenntnislücken konnten trotz umfangrei-
cher Forschungstätigkeiten, die in der AWZ von 
Nord- und Ostsee im Rahmen der ökologischen 
Begleitforschung durchgeführt wurden, wie u. a. 
Testfeldforschung zum Vogelzug am Offshore-
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Pilotpark „alpha ventus“, Auswertung der konti-
nuierlich auf „FINO1“ erhobenen Daten (2008-
2011), Erfassung von Vogelkollisionen mit Hilfe 
des Systems VARS und Erfassung von Aus-
weichbewegungen von Zugvögeln mittels Pen-
cil Beam Radar, nicht geschlossen werden.  

Aufgrund der angeführten Kenntnislücken ist 
eine abschließende kumulative Betrachtung 
aller zu berücksichtigenden Offshore-
Windparks unter Einbeziehung der Vorhaben in 
Gebieten, in denen noch keine bestandskräfti-
gen Genehmigungen bzw. Planfeststellungsbe-
schlüsse infolge der Durchführung einer UVP 
vorliegen, zum derzeitigen Stand nicht möglich. 
Das betrifft die Vorhaben in Gebiet 2 und die 
Vorhaben in Gebiet 1 außerhalb des Vorrang-
gebiets, sowie weitere Offshore-Windparks au-
ßerhalb der deutschen AWZ. Die für die Vorha-
ben in Gebiet 2 vorliegenden UVS weisen zwar 
auf keine besondere Bedeutung dieser Gebiete 
für den Vogelzug, etwa einen gegenüber der 
Umgebung herausgehobenen Zugkorridor, hin. 
Allerdings wurde u. a. im Rahmen der Basisun-
tersuchungen für die Vorhaben in Gebiet 2 
zeitweise ein vermehrtes Kranichzugaufkom-
men beobachtet. Die Gutachter führen dies auf 
eine Verdriftung der Vögel infolge ungünstig 
wechselnder Winde während der Ostseeüber-
querung zurück. Basierend auf diesen Be-
obachtungen sind insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass für das Seegebiet zwischen Rü-
gen und Schonen von einer Konzentration des 
Vogelzuges, v.a. für Schmalfrontzieher wie 
Kraniche, auszugehen ist (vgl. BFN 2006), er-
hebliche kumulative Auswirkungen zum derzei-
tigen Zeitpunkt nicht auszuschließen. 

Grenzüberschreitende Auswirkungen 

Die vorliegende SUP kommt zu dem Schluss, 
dass nach derzeitigem Stand durch die im FEP 
getroffenen Festlegungen keine erheblichen 
Auswirkungen auf die an die deutsche AWZ der 
Ostsee angrenzenden Gebiete der Nachbar-
staaten erkennbar sind.  

Für die Schutzgüter Boden und Wasser, Plank-
ton, Benthos, Biotoptypen, Landschaftsbild, 
Sachwerte und Mensch, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, können erhebliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen grundsätz-
lich ausgeschlossen werden. Mögliche erhebli-
che grenzüberschreitende Auswirkungen könn-
ten sich allenfalls bei kumulativer Betrachtung 
im Bereich der deutschen Ostsee für die hoch-
mobilen biologischen Schutzgüter Fische, mari-
ne Säuger, See- und Rastvögel, sowie Zugvö-
gel und Fledermäuse ergeben. 

Für das Schutzgut Fische kommt die SUP zu 
dem Ergebnis, dass nach derzeitigem Kennt-
nisstand durch die Umsetzung des FEP keine 
erheblichen grenzüberschreitenden Auswirkun-
gen auf das Schutzgut zu erwarten sind, da 
einerseits die Gebiete, für die der FEP Festle-
gungen trifft, keine herausgehobene Funktion 
für die Fischfauna haben und andererseits die 
erkennbaren und prognostizierbaren Effekte 
kleinräumiger und temporärer Natur sind. 

Das gilt ebenfalls für die Schutzgüter Marine 
Säuger sowie See- und Rastvögel. Diese nut-
zen die Gebiete überwiegend als Durchzugs-
gebiete. Es ist nicht von einem erheblichen Ha-
bitatverlust für streng geschützte See- und 
Rastvogelarten auszugehen. Nach aktuellem 
Kenntnisstand und unter Berücksichtigung 
auswirkungsminimierender und schadensbe-
grenzender Maßnahmen können erhebliche 
grenzüberschreitende Auswirkungen ausge-
schlossen werden. So wird die Installation der 
Fundamente von Windenergieanlagen und 
Plattformen im konkreten Zulassungsverfahren 
nur unter dem Einsatz wirksamer Schallminde-
rungsmaßnahmen gestattet (vgl. z. B. Pla-
nungsgrundsatz 4.4.1.7 FEP). Vor dem Hinter-
grund der besonderen Gefährdung der separa-
ten Ostseepopulation des Schweinswals sind 
im Rahmen des Vollzugs intensive Überwa-
chungsmaßnahmen durchzuführen und ggf. die 
Schallminderungsmaßnahmen anzupassen 
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oder die Bauarbeiten zu koordinieren, um etwa-
ige kumulative Effekte auszuschließen. 

Für Zugvögel können die auf den Flächen des 
FEP errichteten Windenergieanlagen und Platt-
formen eine Barriere bzw. ein Kollisionsrisiko 
darstellen. Das Kollisionsrisiko ist durch ent-
sprechende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Anlockeffekten durch die Beleuchtung zu mini-
mieren. Hinsichtlich der Barrierewirkung ist eine 
abschließende kumulative Betrachtung bei der 
derzeitigen Kenntnislage nicht möglich. 

Auch für den Fledermauszug ist eine kumulati-
ve Einschätzung des Gefährdungsrisikos zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da bis heute 
ausreichende Erkenntnisse zu Zugwegen, Zug-
höhen und Zugintensitäten fehlen. Es ist allge-
mein davon auszugehen, dass etwaige erhebli-
che grenzüberschreitende Auswirkungen durch 
die Festlegungen im FEP in gleicher Weise von 
entsprechenden Vermeidungs- bzw. Minimie-
rungsmaßnahmen verhindert werden, wie sie 
für den Vogelzug anzuwenden sind. 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

Der Umweltbericht enthält darüber hinaus eine 
artenschutzrechtliche Prüfung gemäß 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG. Diese kommt auf der 
abstrakteren Ebene der Fachplanung zu dem 
Schluss, dass nach aktuellem Kenntnisstand 
unter strenger Einhaltung von Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen mit den im 
FEP festgelegten Gebieten und Flächen, Platt-
formstandorten und Seekabeltrassen keine 
erheblichen negativen Auswirkungen verbun-
den sein werden, durch die artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände ausgelöst werden. Eine 
detaillierte artenschutzrechtliche Prüfung ob-
liegt dem Einzelzulassungsverfahren. 

Verträglichkeitsprüfung 

Im Rahmen der vorliegenden SUP erfolgt für 
die im FEP geplanten Gebiete, Flächen, Platt-
formen und Seekabeltrassen eine getrennte 
Prüfung auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz-
zwecken der Naturschutzgebiete. 

In der deutschen AWZ der Ostsee befinden 
sich die durch Verordnung vom 22.09.2017 
festgelegten Naturschutzgebiete „Pommersche 
Bucht - Rönnebank“, „Fehmarnbelt" sowie „Ka-
detrinne". Die Verträglichkeit nach dem 
BNatSchG ist entsprechend der vorher für die 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) 
durchgeführten Prüfung zu untersuchen. 

§§ 34 bzw. 36 BNatSchG schreiben für Pläne 
oder Projekte, die einzeln oder im Zusammen-
wirken mit anderen Plänen oder Projekten ein 
FFH- und EU-Vogelschutzgebiet erheblich be-
einträchtigen können und nicht unmittelbar der 
Verwaltung des Gebiets dienen, die Prüfung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Schutz- und Erhal-
tungszielen eines Natura2000-Gebietes vor. 
Dies gilt auch für Projekte außerhalb des Ge-
bietes, die einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, den Schutzzweck der Gebiete erheblich 
zu beeinträchtigen. 

Schutzgüter sind die Lebensraumtypen „Riffe“ 
und „Sandbänke“ nach Anhang I FFH-RL, be-
stimmte Fischarten und Meeressäugetiere nach 
Anhang II der Richtlinie (Stör, Finte, Schweins-
wal, Kegelrobbe) sowie verschiedene Vogelar-
ten nach Anhang I der V-RL (Sterntaucher, 
Prachttaucher, Ohrentaucher, Rothalstaucher, 
Gelbschnabeltaucher, Eisente, Trauerente, 
Samtente, Sturmmöwe, Trottellumme, Tordalk, 
Gryllteiste). Arten nach Anhang IV der FFH-RL, 
z. B. der Schweinswal, sind überall, also auch 
außerhalb der festgelegten Schutzgebiete, 
streng zu schützen. 

Im Rahmen des FEP werden einzelne Festle-
gungen in räumlicher Nähe zu den Natur-
schutzgebieten „Pommersche Bucht - Rönne-
bank“ und „Kadetrinne“ geplant. Somit be-
schränkt sich die Prüfung der Verträglichkeit im 
Bereich der AWZ auf diese Schutzgebiete. Bei 
der Verträglichkeitsprüfung werden darüber 
hinaus auch Fernwirkungen der innerhalb der 
AWZ getroffenen Festlegungen auf die Schutz-
gebiete in der angrenzenden 12-Seemeilen-
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zone und in den angrenzenden Gewässern der 
Nachbarstaaten berücksichtigt. 

Prüfung der Verträglichkeit der Gebiete und 
Flächen und der geplanten Plattformen 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine Störung 
für Rast- und Zugvögel in den betrachteten Na-
turschutzgebieten durch die Errichtung und den 
Betrieb der von Windenergieanlagen und Platt-
formen in den im FEP festgelegten Gebieten 
nicht zu erwarten. 

Nach aktuellem Kenntnisstand und anhand der 
Erkenntnissen aus dem Monitoring aus der Er-
richtung und aus dem Betrieb der Windparks 
„Wikinger“ und „Arkona Becken Südost“ im Ge-
biet O-1 kann unter Berücksichtigung strenger 
auswirkungsminimierender und schadensbe-
grenzender Maßnahmen keine erheblichen 
Auswirkungen eine Beeinträchtigung der 
Schutzzwecke der geprüften Naturschutzgebie-
te mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Hier-
zu trifft der FEP textliche Festlegungen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Schallminderung. 

Durch den Bau und Betrieb von Windenergie-
anlagen und Plattformen sind aufgrund der 
Kleinräumigkeit der insbesondere für Riffe rele-
vanten Auswirkungen, wie etwa Sedimentver-
driftungen und Sedimentumlagerungen des 
freigesetzten Materials in der Bauphase, und 
der Lage außerhalb von Naturschutzgebieten 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Le-
bensraumtypen „Riff“ und „Sandbank“ mit ihren 
charakteristischen und gefährdeten Lebensge-
meinschaften und Arten zu erwarten.  

Prüfung der Verträglichkeit der geplanten Ka-
beltrassen 

Mögliche Auswirkungen von Seekabelsystemen 
sind in der Regel auf die Verlegephase be-
schränkt und somit zeitlich und räumlich eng 
begrenzt. Auswirkungen auf die Naturschutz-
gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen sind 
nur dann zu erwarten, wenn die Kabeltrassen in 
unmittelbarer Nähe oder innerhalb der Schutz-

gebiete verlaufen; Fernwirkungen auf gesetzlich 
geschützte Biotope oder FFH-
Lebensraumtypen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht anzunehmen. 

Insbesondere wegen der Kleinräumigkeit und 
der kurzen Dauer der Verlegung kann eine er-
hebliche Beeinträchtigung von marinen Säu-
gern ausgeschlossen werden. Bezüglich mögli-
cher betriebsbedingter Auswirkungen sind auf 
Grundlage der im FEP festgelegten Kabelkonfi-
gurationen und des Planungsgrundsatzes zur 
Sedimentüberdeckung ebenfalls keine signifi-
kanten Auswirkungen zu erwarten. Mögliche 
erhebliche Beeinträchtigungen von Vogel-
schutzgebieten in ihren für den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen durch die Verle-
gung und den Betrieb der Seekabelsysteme 
sind ebenfalls auszuschließen. Die Kabelverle-
gearbeiten dauern nur wenige Tage und sind 
lediglich mit schiffstypischem Lärm und 
Scheuchwirkungen verbunden. Erhebliche Be-
einträchtigungen durch Sedimentverdriftung 
während der Bauphase werden auf Grundlage 
der derzeitigen Kenntnisse ausgeschlossen. 
Bekannte Vorkommen von gesetzlich geschütz-
ten Biotoptypen und FFH-Lebenraumtypen in 
den Schutzgebieten liegen außerhalb der in der 
Fachliteratur diskutierten Verdriftungsentfer-
nungen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der 
FFH-Lebensraumtypen „Riffe“ und „Sandbänke 
mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser“ kann somit nach derzeitigem 
Kenntnisstand auch bei kumulativer Betrach-
tung des Plans und schon bestehender Projek-
te für die geprüften Naturschutzgebiete ausge-
schlossen werden. 

Das BSH geht nach aktuellem Kenntnisstand 
davon aus, dass die Durchführung des Plans im 
Einzelnen betrachtet oder auch in Zusammen-
wirken mit anderen Projekten eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Schutzzwecke der be-
trachteten Naturschutzgebiete mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann. Eine erneute 
Verträglichkeitsprüfung der Gebiete und Test-
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flächen im Küstenmeer erfolgt nicht, da diese 
bereits bei der Aufstellung des LEP M-V durch-
geführt wurde. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erheblicher negativer 
Auswirkungen des Flächenentwicklungs-
plans auf die Meeresumwelt 

Entsprechend den Anforderungen der SUP-RL 
werden die Maßnahmen dargestellt, die geplant 
sind, um erhebliche negative Umweltauswir-
kungen aufgrund der Durchführung des FEP zu 
verhindern, zu verringern und soweit wie mög-
lich auszugleichen. 

Grundsätzlich gilt, dass durch die Festlegungen 
des FEP negative Auswirkungen auf die Ent-
wicklung des Umweltzustands der AWZ der 
Ostsee vermieden werden. Im Falle der Nicht-
durchführung des Plans würden sich die Nut-
zungen ohne die flächensparende und ressour-
censchonende Steuerungs- und Koordinie-
rungswirkung des FEP entwickeln. 

Konkret trifft der FEP räumliche und textliche 
Festlegungen, die entsprechend der in Kapi-
tel 1.4 des Umweltberichts dargelegten Um-
weltschutzziele dazu dienen, erhebliche negati-
ve Auswirkungen der Durchführung des FEP 
auf die Meeresumwelt zu vermeiden bzw. zu 
vermindern. Dies betrifft im Wesentlichen textli-
che Festlegungen zu einer flächensparenden 
Planung, zur Vermeidung der Inanspruchnah-
me von Schutzgebieten und Strukturen nach 
§ 30 BNatSchG, zur Schallminderung, zur Ein-
haltung des 2 K-Kriteriums, zum Rückbau bau-
licher Anlagen sowie hinsichtlich der Berück-
sichtigung der besten Umweltpraxis sowie des 
jeweiligen Standes der Technik. 

Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
werden von der zuständigen Zulassungsbehör-
de auf Projektebene für die Planungs-, Bau- 
und Betriebsphase konkretisiert und angeord-
net. Bezüglich der geplanten Flächen für Wind-
energieanlagen und Plattformen betrifft dies 
insbesondere Schallminderungs- und schall-

verhütende Maßnahmen sowie eine naturver-
trägliche Beleuchtung während des Betriebs 
der Bauwerke. Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minderung möglicher Auswirkungen von 
Seekabelsystemen sind im Rahmen der Tras-
senplanung und der technischen Ausgestaltung 
zu berücksichtigen. Zur Vermeidung erheblicher 
negativer Auswirkungen der Kabelerwärmung 
auf das Benthos enthält der FEP einen Pla-
nungsgrundsatz zur Sedimenterwärmung. 

Alternativenprüfung 

Der Umweltbericht enthält gemäß Art. 5 Abs. 1 
Satz 1 SUP-RL i.V.m. den Kriterien im Anhang I 
SUP-RL und § 40 Abs. 2 Nr. 8 UVPG eine 
Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der 
geprüften vernünftigen Alternativen. Auf Plan-
ebene spielen vor allem die konzeptionel-
le/strategische Ausgestaltung, räumliche sowie 
technische Alternativen eine Rolle. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sämtlichen 
Festlegungen in Gestalt von standardisierten 
Technik- und Planungsgrundsätzen eine Vor-
prüfung möglicher und denkbarer Alternativen 
bereits immanent ist. Wie der Begründung der 
einzelnen Planungsgrundsätze, insbesondere 
derer mit Umweltbezug – etwa möglichst ge-
bündelte Trassenführung, möglichst kreuzungs-
freie Durchführung – zu entnehmen ist, liegt 
dem jeweiligen Grundsatz bereits eine Abwä-
gung möglicher betroffener öffentlicher Belange 
und Rechtspositionen zugrunde, so dass 
dadurch auch bereits eine „Vorprüfung“ mögli-
cher Alternativen erfolgt ist. 

Im Einzelnen werden im Rahmen dieses Um-
weltberichts neben der Nullalternative insbe-
sondere räumliche und technische Alternativen 
geprüft. 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung der 
Auswirkungen der Durchführung des Flä-
chenentwicklungsplans auf die Umwelt 

Die potenziellen erheblichen Auswirkungen, die 
sich aus der Durchführung des FEP auf die 
Umwelt ergeben, sind gemäß § 45 Abs. 1 
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UVPG zu überwachen. Damit sollen frühzeitig 
unvorhergesehene negative Auswirkungen er-
mittelt und geeignete Abhilfemaßnahmen ergrif-
fen werden können. Das Monitoring dient dar-
über hinaus der Überprüfung der im Umweltbe-
richt dargelegten Kenntnislücken bzw. der mit 
Unsicherheiten behafteten Prognosen. Die Er-
gebnisse des Monitorings sind gemäß § 45 
Abs. 4 UVPG bei der Fortschreibung des FEP 
zu berücksichtigen. Die eigentliche Überwa-
chung der potenziellen Auswirkungen auf die 
Meeresumwelt kann erst dann einsetzen, wenn 
die im Rahmen des Plans geregelten Nutzun-
gen realisiert werden. Daher kommt dem vor-
habensbezogenen Monitoring der Auswirkun-
gen von Offshore-Windparks, Plattformen und 
Seekabelsystemen eine besondere Bedeutung 
zu. Wesentliche Aufgabe des Monitorings ist 
es, die Erkenntnisse aus den verschiedenen 
Monitoringergebnissen auf Projektebene zu-
sammenzuführen und auszuwerten. Ergänzend 
sind, auch zur Vermeidung von Doppelarbeit, 
bestehende nationale und internationale Über-
wachungsprogramme zu berücksichtigen.  

Die Untersuchung der potenziellen Umwelt-
auswirkungen von Gebieten und Flächen für 
Offshore-Windenergie sowie von Plattformen 
hat auf Projektebene in Anlehnung an den 
Standard „Untersuchung von Auswirkungen von 
Offshore-Windenergieanlagen (StUK4)“ und in 
Abstimmung mit dem BSH zu erfolgen. Das 
Monitoring während der Errichtung von Funda-
menten mittels Rammarbeiten umfasst Mes-
sungen des Unterwasserschalls und akustische 
Erfassungen der Auswirkungen des Ramm-
schalls auf Meeressäuger unter dem Einsatz 
von POD-Messgeräten. Darüber hinaus sind 
zusätzliche Überwachungsmaßnahmen ge-
plant, um Auswirkungen der Schichtung des 
Wassers unter bestimmten hydrographischen 
Bedingungen auf die Ausbreitung des Ramm-
schalls in der Ostsee zu erfassen und ggf. wei-
tergehende Maßnahmen ergreifen zu können. 

Das BSH führt im Rahmen der begleitenden 
Forschung der möglichen Auswirkungen der 
Offshore-Windenergieanlagen auf die Mee-
resumwelt eine ganze Reihe von Projekten 
durch. Dazu zählen u.a. das Projekt ANKER 
„Ansätze zur Kostenreduzierung bei der Erhe-
bung von Monitoringdaten für Offshore-
Windparks“, die F&E-Studie BeMo „Bewer-
tungsansätzen für Unterwasserschallmonitoring 
im Zusammenhang mit Offshore-
Genehmigungsverfahren, Raumordnung und 
MSRL“ sowie verschiedene Teilprojekte im 
Rahmen des F&E Verbundes NavES „Naturver-
trägliche Entwicklungen auf See“. Die Ergeb-
nisse aus den laufenden Projekten des BSH 
werden unmittelbar in die Fortentwicklung von 
Standards und Normen einfließen, wie u.a. die 
Entwicklung des StUK5. 

Das StUK4 enthält erstmals auch Monitoringan-
forderungen für die Untersuchung von Seeka-
beltrassen im Hinblick auf Benthos, Biotopstruk-
tur und Biotoptypen während der Basisaufnah-
me und der Betriebsphase. Identifizierte Ver-
dachtsflächen von nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotoptypen sind zur räumlichen Ab-
grenzung zusätzlich entsprechend den aktuel-
len Kartieranleitungen des BfN zu untersuchen. 
Nach der Verlegung des Kabelsystems ist des-
sen Lage durch betriebliche Überwachungs-
maßnahmen zu kontrollieren. Ein Jahr nach 
Inbetriebnahme der Seekabelsysteme sind Un-
tersuchungen der benthischen Lebensgemein-
schaften an den gleichen Transekten wie in der 
Basisaufnahme durchzuführen.  

Die Zusammenführung von Informationen 
schafft eine immer solider werdende Basis für 
die Auswirkungsprognose. Die Forschungsvor-
haben dienen der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung einer einheitlichen qualitätsgeprüften 
Basis an Meeresumweltinformationen zur Be-
wertung möglicher Auswirkungen von Offshore-
Anlagen und bilden eine wichtige Grundlage für 
die Fortschreibung des FEP.  
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